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1l.
Großherzoglich Badisches

Staats - und Regicrungs - Blatt.
Carlsruhe , den 9ten Januar 1833.

Verordnung.
(Die Benutzung der Staatssteuerkataster zur Fertigung der Gcmeindeumlags - Register

betreffend . )

Die §§. 27 und 28 . der Instruction für die Fertigung der Gemeindevoranschläge

vom 8 . Oktober v . I . Regierungsblatt Nro . 58 . schreiben vor,  daß und in welcher

Form die Verzeichnisse der Steuerkapitalien der Gemeindegcnossen getrennt von jenen der

übrigen Gemarkungsgenössen zu fertigen sind . lieber die Art , wie zu diesem Behufe die

Staatssteuerkataster und Steuerzettel und die Dienste der Stcucrperäquatoren benutzt

werden können , »vird nun nach gepflogener Communikation mit dem großherzoglichcn

Finanzministerium und im Einverständnisse mit demselben Folgendes verordnet:

1 ) Die Gemeinden können sich von dem nach dem Ab - und Zuschreiben alljährlich

neu gefertigten Staatssteuerkataster , sowie von den Steucrzcttcln selbst vollständige

Abschriften geben lassen.

2 ) Oer Steuerperäquator hat ihnen diese Abschriften auf Verlangen zu verabfolgen und

zu beglaubigen . Er bezieht hiefür und zwar für Abschriften der Stcuerzettel dir

für solche Abschriften schon allgemein vorgeschriebene Gebühr ( bei den Grundsteuer-

zetteln Ich« . 4 kr. per Item , und bei den andern Steuerzetteln 4 kr. von der

Seite ) , sodann für die Abschriften des Steuerkarasters 4 kr. per Item . Für die

Summirung und für die Beglaubigung , so wie für die Impressen passirt keine be¬

sondere Gebühr.

3 ) Die Abschriften von dem jeweiligen neuen Staatssteucrkatasier sind den Gemein¬

den , wo sie dieselben begehren , im Laufe der Monate Juni und Juli abzugeben.

4) Wo die Gemeinden Abschriften von den Steuerzettcln selbst besitzen, hat der
Steuerperaquator beim Ab - und Zuschreibcu die Veränderungen auch in den

Steuerzettel ? Abschriften der Gemeinde ab - und zuzuschreiben , und zwar gegen

die Gebühr von 4 kr per Item.
1



51 Sind die Ab - und Zugänge nicht bedeutend , ( namentlich wenn sie nicht mehr

als ^ sämmtlicher Item betreffen ) so kann der Gemeinderath , wenn er keine

vollständige Abschrift des neuen Katasters ( §. 1— 3 . ) begehrt , durch den Steuer¬

peräquator beim Ab - und Zuschreiben die Veränderungen gegen die Gebühr von

1 kr. per Item in der Abschrift des vorjährigen Katasters eintragen lassen.

Die durch das Ab - und Zuschreiben geänderten Item sind hiebei im vorjähri¬

gen Kataster durchzustreichen und nach dem Ergebniß des Ab - und Zuschreibens

unten neu anzuhängen , oder an der alten Stelle unmittelbar über dem durchftri,

chenen Item einzutragcn.

v ) Wenn die Gemeinde ( zufolge der §§. 1 — 5 . ) eigene Abschriften der Staatssteucr-

kataster und Steuerzettel besitzt , so kann der Gemeinderath das in den § §. 27

und 28 . der Gemeindevoranschlags - Instruktion vorgeschriebene Verzeichniß , wel¬

ches die Grundlage des Hebregisters für die Gemeindeumlagen bildet , und worin

eben deshalb eine offene Kolonne für den nachherigen Eintrag der Umlage und

eine solche daneben für den Eintrag der Zahlung aufzunehmen ist, durch den

Rathschreiber oder durch einen andern Sachverständigen fertigen lassen.

7 ) Da , wo die Gemeinde keine eigene Abschrift des Staatssteuerkatasters und der Steur

erzettel besitzt, hat sie dieses Verzeichniß gegen ^ kr . vom Item jedesmal durch den

Steuerperäquator fertigen zu lassen.

8 ) Zu diesem Zwecke hat der Rathschreiber demselben , wenn er zum Ab - und Zu¬

schreiben in die Gemeinde kommt , solgeich ein Verzeichniß sämmtlicher Gemeinde¬

bürger zuzustellen.

Diesem Verzeichnisse

u ) der Gemeindebürger , beziehungsweise Bürgerwittwen,

ist beizufügen:

b ) welche staatsbürgerliche Einwohner in der Gemeinde ein bürgerliches Gewerbe

treiben,

c ) und welche Landwirthschaft treiben , so wie auch

cl) wer von den Gemeindebürgern oder staatsbürgerlichen Einwohnern ein einlei«

biges Schupflehm und welches besitze?

9 ) Darnach kann der Steuerperäquator sogleich beim Ab - und Zuschreiben , wenn er

noch Zeit dazu findet , das in §. 6 . erwähnte , durch die §§. 27 und 28 . der In,

struktion vorgeschriebene Verzeichniß fertigen.
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Kann dies nicht mehr geschehen, so hat sich der Steuerperäquator beim Ab - und

Zuschreiben hinsichtlich derjenigen Steuerpflichtigen , welche zum Theil in die Ite und

zum Theil in die 2te Abtheilung des fraglichen Verzeichnisses gehören oder zum

Theil ganz frei bleiben ( d. i. hinsichtlich der Landwirthschaft treibenden staatsbür¬

gerlichen Einwohner , hinsichtlich der Besitzer einleibiger Schupflehen , hinsichtlich der

Fabrikanten und der Pfarrer und Schullehrer , sowie hinsichtlich der im Z. 71.

der Gemeindeordnung aufgcfichrten ganz umlagsfreien Steuerobjekte ) , die zur

Ausscheidung erforderlichen Notizen aus den Struerzetteln auszuziehen , um sodann

spätestens bis Ende Juli das vorgeschriebene Verzeichniß ( §. 6 . ) in seinem Wohn¬

orte zu fertigen.

10 ) Auch im Falle des Z. 6 , wo die Gemeinde eigene Abschriften des Katasters und

der Steuerzettel besitzt, kann der Gcmeinderath gleichwohl das dort erwähnte Ver¬

zeichniß im Laufe des Monats Juli ebenfalls durch den Steuerperäquator gegen

4kr . vom Item fertigen lassen . Er hat ihm zu diesem Zwecke die im §. 8 . be«

zeichneten Aufschlüsse nebst den Kataster - und Steuerzettel - Abschriften mitzutheilen.

11 ) Geschieht letzteres nicht und muß deshalb der Steuerperäquator besonders in den

Ort der Gemeinde reisen , so sind ihm nach dem bestehenden Tarife auch die Reisekosten

zu vergüten . Eben dieses findet statt , wenn der Steuerperaquator im Falle des

§. 7 . nicht beim Ab - und Zuschreiben gemäß dem Z. 8 . zur Erhebung der im

§ . 9 . bezeichncten Notizen veranlaßt worden wäre , und deshalb die Reise später

nochmals unternehmen müßte.

12 ) Das Umlagsregifter (Hebregister ) , wovon in Z. 34 . der Instruktion für Gemeinde-

Voranschläge die Rede ist , kann der Gemeinderath durch den Rathschreiber oder

durch einen andern Sachverständigen fertigen lassen . Auch der Steucrperäquator

ist zur Fertigung desselben gegen eine Gebühr vom ^ kr. p>er Item verbunden,

wenn er noch spätestens in der ersten Hälfte des Oktobers dazu aufgefordert wird.

Die Fertigung dieses Registers kann einfach dadurch geschehen, daß nach geneh¬

migtem Voranschlag für jedes Item des in Z. 6 . erwähnten Verzeichnisses Vas

zu berechnende Umlage - Betreffnis in die zu diesem Zwecke zu errichtende erste of¬

fene Kolonne jenes Verzeichnisses eingetragen wird , um spater daneben in die andere

" offene Kolonne des nämlichen Verzeichnisses noch die Zahlung cintragen zu können.

Ministerium des Innern . ' ' ' '

Winter.

1 *
Vckr. v . Adelsheim.
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( Die Verbrennung eingelöstc-r Staatspapiere betreffend. )

N.

In Gegenwart der Commissarien des großherzoglichen Staatsministeriums und der

großherzoglichen Oberrechnungskammer , sowie des Direcrors der Amortisations - Casse sind

am 4ten d . M . die hiernach verzeichneten , im abgelaufenen Rechnungsjahr vom Isten

Juni 1831 bis 31stenMai 1832 von der Amortisations - Casse eingelösten Staatspapiere
urkundlich verbrannt worden , ncmlich:

Partial -Obligationen des Anlehens von 1809 . .

Zins - Coupons zu solche» . . . . . .

Promeffenscheine . . . . . . .

Partial - Looft des Anlehens von 1820 . . .

Cassen - Obligationen von 1824

Zins - Coupons zu solchen ' . . . . » .

Vier und ein halbprozcnti 'ge ReMenscheine von 1827

Zins - Coupons zu solchen . . . . . .

Vierprozentige Rentenscheinc von 1820 .

Zins - Coupons zu solchen . . . . . .

Zusammen t

Dieses wird hiermit zur öffentlichen Kenntm 'ß gebracht.
Carlsruhe den 18ten December 1832.

Finanzministerium,
von Vöckh.

Väc . Platz.

2,500 fl. — kr.

112 „ 30

/ / v "

260,218 " - ,,

1,500 " — »,

90 „ -

16,900 „ - „

189 " —

90,000 ^ —

351,952 „ — „

724,237 fl. 30 kr.

I
M

1^ -

(Stiftungen . )

Oer in Haslach verstorbene , pensionirt gewesene Pfarrer Joseph Mois Hanse
jakob  hat:

1 ) ein Kapital von 100 fl . für die Schrkle zu Langenbach , aus dessen Zinsen die

nöthigen Bücher für arme Schulkinder angeschafft werden sollen,

2 ) ein Kapital von 100 fl . zu gleichem Zweck für die Schule im Kinzigthak , un»

Z ) ein Kapital von 300 fl . für die Stadt Haslach , aus dessen Zinsen dürftige

-4
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junge Leute zur Erlernung eines Handwerks unterstützt , und wobei auf dürftige
Verwandte des Testators vorzüglich Rücksicht genommen werden soll,

durch letztwillige Verfügung hinterlassen.

Ein Ungenannter hat zur Wiederherstellung des ehemaligen Krankenzimmers im Ar¬

men - Hospitalgebäude zu Tauberbischofsheim zur Aufnahme von verunglückten oder kran¬

ken Fremden die Summe von 100 fl . geschenkt«

Die ledige Apollonia Wursthorn  von dem Spitalhof in der Pfarrei Kirchdorf

hat ein Kapital von 150 fl. zur Gründung eines Armenfonds in Kirchdorf gestiftet.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zur Ehre der

Geber öffentlich bekannt gemacht.

(Dienst - Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht:

dem seitherigen Geschäftsträger in Paris , Legalionsrath Gcrstlacher,  den Charak¬

ter als Geheimer - Legationsrath zu ertheilen;

den Geheimen - Hofrath Eichrodt  zu Carlsruhe wegen andauernder Kränklichkeit

kn Ruhestand zu versetzen und dagegen den seither der Regierung des Unter -Rheinkreises

bcigegeben gewesenen Legationsrath Büchler  mit dem Charakter als Geheimer - Hofrath

zum Sekretär bei HöchstJhrem Staatsministerium zu ernennen;

die Kammerjunker Freiherrn Rudolph von Berckheim  und Grafen Maximilian

von Waldkirch  zu HöchstJhren Kammerherren , den Grafen Rudolph von Hennin

und den Freiherr » Adolph von Neveu  aber zu HöchstJhren Kammerjunkern zu er¬

nennen ;

den Hofgerichts - Assessor Litsch gy  in Meersburg zum Hofgerichtsrath in Rastatt,
und

den Rechtspraktikanten August Föhre nbach  auS Mannheim zum Assessor bei der

Regierung des Mittelrhein - Kreises zu ernennen ; ferner

dem praktischen Arzt Sommerschu  in Carlsruhe den Charakter als Physikus zu

ertheilen;

V
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dem Pfarrer Arnold  zu Neckargemündt die durch die nachgesuchte Entlassung deS

Kirchenraths und Dekans Wittich  zu Mauer erledigte Stelle eines Dekans derDiöcese
Neckargemündt,

dem bisherigen Pfarrer zu Ladenburg , Dekan Johann Friedrich Allmang,  die evan¬
gelische Pfarrei Schriesheim,

dem Pfarrer Georg Christoph Conrad Kilian  von Leutershausen die evangelische

Pfarrei Gochsheim , mit der Verbindlichkeit, einen ständigen Vikar zu halten,

dem Dekan , Pfarrer Baumann  von Unterschüpf die evangelische Pfarrei Schwetzin¬

gen, mit der Verbindlichkeit einen ständigen Vikar zu halten,

dem Pfarrer Teufel  zu Oberbiederbach die katholische Pfarrei Sasbach , im Amte
Breisach,

dem Pfarrer Anton Ehren  in Bleichheim die katholische Stadtpfarrei Endingen,

dem Pfarrer Thomas Schwenk  zu Oberprechthal die katholische Pfarrei Oberwinden
im Amte Walvkirch,

dem Beneficiaten und Lehrer an der Realschule zu Villingen , Felix Orth  die mit

dem landesherrlichen Dekanat verbundene Pfarrei Jestetten , und

dem Verweser der St . Martinspfarrei zu Freiburg , Raimund Hermanutz  aus
Stockach , die katholische Pfarrei Horben , Landamts Freiburgzu  übertragen.

Die fürstlich leiningensche Präsentation des Vckarius Georg Henricy  von Heidel¬

berg auf die Diaconatstelle zu Eberbach hat die Staatsgenehmigung erhalten.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Da die zweite Beamtenstelle bei den Bezirksämtern Mül ! heim und Gengen-

bach  erledigt worden , so werden die Bewerber aufgefordert , sich binnen der vorgeschrie¬

benen Frist von 6 Wochen bei der ihnen Vorgesetzten Kreis - Regierung zu melden.

Nach höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 14ten
November v. I . Nro . 3170 , haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog

gnädigst genehmigt , daß das Staabschirurgat StühliNgen  zu einem Landchirurgat er¬

hoben , und mit dessen Vergebung die tarifmäßige Besoldung von 130 fl. 30 kr. und
die Verleihung des üblichen Aversums für eine Pferdsfourage mit 120 st. verbunden

werde. Die Competenten um dieses Landchirurgat werden aufgefordert , sich binnen
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6 Wochen bei der fürstlich fürftenbergischen Domanial -Kanzlei in Donaueschingen vor¬

schriftsmäßig zu melden . ^

Die durch das Ableben des geistlichen Raths und Dekans vr . Biechele  längst

erledigte , mit dem Stadtdekanat verbundene St . Martinspfarrei in Frei bürg  ist wie¬

der zu besetzen. Sie erträgt nunmehr in Geld und Naturalien beiläufig fünfzehnhundert

Gulden . Außerdem empfängt der Stadtpfarrer für jeden der 4 Cooperatoren in Geld

und Naturalien 330 fl . , nämlich 200 fl. für Verköstigung und 130 fl . als Gehalt.

Die Competenten um diese den Konkursgesetzen unterliegende Stadtpfarrei haben sich in

Gemäßheit der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . sowohl bei

der Kreis - Regierung als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.

Die den Concursgesetzen unterliegende Pfarrei Bl eich heim , Amts Kenzingen , mit ei¬

nem beiläufigen Ertrag von 1400 fl . in Geld , Naturalien , Güternutzungen und Klein¬

zehnten , ist in Erledigung gekommen . Die Competenten um diese Parrpfründe , auf wel¬

cher die Verbindlichkeit ruht , einen Vikar zu unterhalten und mit 100 fl . zu salariren,

nebst der weitern Verpflichtung , eine Kriegsschuld von 540 fl . 31 kr. mittelst xines

Provisoriums in 10 Jahrsterminen abzuzahlen , haben sich durch das erzbischöfliche Or¬

dinariat bei der gräflich von Kageneck ' schen Grundherrschaft gemäß der Verordnung vom

6ten Juni 1811 im Regierungsblatt Nro . 18 . zu melden.

Die Bewerber um die katholische Pfarrei Oberprechthal,  Amts Waldkirch , mit ei¬

nem beiläufigen Ertrag von 600 fl . in Geld , Naturalien und Kleinzehnt , worauf aber

eine in 8 Jahrsterminen mittelst eines Provisoriums zu tilgende Kriegsschuld von 128 fl.

16 kt . haftet , haben sich nach Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 vom Jahr

1810 . Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Oberrheinkreises zu melden.

Durch das Ableben des Pfarres Ignatz Knorr  ist die katholische Pfarrei

Büchenau,  Oberamts Bruchsals mit einem beiläufigen jährlichen Ertrage von 1000fl.

in Naturalfirum , Güterbenützung und Zehnten , worauf jedoch ein Kriegsschulden -Kapi-

lal ruht , dessen Betrag dermalen noch nicht genau bestimmt werden kann , zu dessen

successiver Heimzahlung aber dem künftigen Pfarrer ein angemessenes Provisorium wird

bewilligt werden , erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarrei haben sich bei

der Regierung des Mittelrhein - Kreises nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Oberbiederbach,  Amts Waldkirch , mit einem beiläufi¬

gen Ertrag zwischen 500 bis 600 fl . in Zehnt , Güternutzungen , Naturalfixum und
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Grundzinsen ist erledigt worden . Auf der Pfarrei haftet die Verbindlichkeit , 68 fl. 8 kr.
als Kriegskosten - Kapital mittelst eines Provisoriums in 5 Jahren abzuzahlen . Die
Competenten um diese den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrpfründe haben sich nach
Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . sowohl bei der Regierung
des Oberrhein - Kreises , als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.

Das Präsenz - Kaplanei - Bencficium Lorpoiis Lbrisri zu Villingen  mit einem
beiläufigen Ertrag von 500 fl. in Geld und Naturalien , mit welcher zur Zeit eine Lehr,
stelle an der dortigen Realschule , jedoch gegen besondere Belohnung , und so lange dieser
Beneficiat der Jüngste ist , die Pastoration des Filialorts Rietheim verbunden ist , ist
erledigt worden . Die Competenten um diese dem Konkursgefetze unterliegende Kaplanei¬
pfründe haben sich der Verordnung vom Jahr 1810 . Regierungsblatt Nro . 38 . gemäß,
sowohl bei der Regierung des Seekreiscs , als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu
melden.

Zu der im Regierungsblatt von 1832 . Nro . 64 . erfolgten Ausschreibung der Pfar¬
rei Iptingen,  Amts Möhringen , wird nachträglich bemerkt , daß auf dieser Pfarrei
rin Kriegskosten - Kapital von 139 fl . haste , zu dessen Zahlung ein Provisorium von
zehn Jahren bewilligt ist.

G e sio rLe n i st:

am 30ten November v . I . der Hofrach und Professor Schelver  zu Heidelberg.
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Großherzoglich Badisches

Staats . und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den IVten Januar 1 83 3.

Bekanntmachung.

(Die Gerichtsbarkeit des Oberhofmarschall -> Amts betreffend . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben mittelst höchster Enk-

fchlikßung vom 30ten v. M . gnädigst zu befehlen geruht , daß die von HöchftJhrem

Oberhofmarschall -Amt nach Maaßgabe der neusten Hofordnung vom 2ten November 1750,

der höchsten Verordnung vom 22ten Juni 1795 , der Bekanntmachungen des Justiz -Mi¬

nisteriums vom 22ten Juli 1809 . und vom 26ten Februar 1812 , sodann der höchsten

Verordnung vom 21 tcn März 1812 , und der Bekanntmachung des Oberhofmarschall -Amts

vom 18ten Januar 1820 . bisher ausgeübte Civil - Gerichtsbarkeit  über die Hof-

dienerschast vom Kammerherrn abwärts , und über deren Familien und Livreegesinde,

über das Hoftheater - Personale , und über die im Schloßbezirk wohnenden fremden Pri¬

vatpersonen und Hofprofesiionisten auf die gewöhnlichen Gerichtsstellen erster Instanz,

also auf die Stadtämter Karlsruhe und Mannheim  übergehen soll.

In Gemäßheit erhaltenen höchsten Auftrags wird dieses mit dem Bemerken zur all¬

gemeinen Kenntniß gebracht , daß die Stadtämtcr Karlsruhe und Mannheim bereits an¬

gewiesen sind , die bei dem Oberhofmarschall - Amt derzeit anhängigen , nun zu ihrer Com-

petenz gehörigen einschlägigen Rechtssachen unverzüglich zu übernehmen - und in gesetzli¬

cher Weise zu eiledigen.

Carlsruhe den 4ten Januar 1833.

Justiz-  Ministerium,
von Gulat.

Vär . Baurittel.

2
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Verordnung.
( Die in Gemäßheit der neuen bürgerlichen ProccßordnunZ je nach der Entfernung vom Gerichtö-

sitze beizurechnenden Zusatztage zu den Fristen betreffend . )

Die in der neuen bürgerlichen Proceßordnung enthaltenen Bestimmungen über bei¬

zurechnende Zusatztage zu den Fristen in den im Gesetz ausgevsückten Fällen machen
Vorschriften zu deren Vollzug und eigene Anordnungen nothwenvig.

Es wird daher in Folge höchster Entschließung aus großhcrzoglichem Staatsmini¬
sterium vom Zten d . M . Nro . 3317 . verordnet^

b. L.
Da , wo eine Parthei eine gerichtliche Handlung ausserhalb des Amtsbezirks ihres

Wohnsitzes vorzunchmen hat , soll die Berechnung der Zusatztage nicht nach der Entfer¬
nung ihres Wohnsitzes , sondern nach Der Entfernung des Ditzes desjenigen Amts , unter wel¬

ches ihr Wohnsitz gehört , vom Sitze desjenigen Gerichts , wo die Handlung vorzugehen
hat , berechnet werden.

Dieß gilt auch sür diejenigen Personen , welche ihren persönlichen Gerichtsstand
nicht bei dem Amt haben , in Lessen Bezirke ^ ste wohnen.

Wo sich bei der Berechnung entweder eine kürzere Entfernung als von sechs Stun¬

den , oder ein nicht volle sechs Stunden betragender Rest ergiebt , ist diese kürzere Entfernung

oder der Rest so zu berechnen ', als wenn eine wie der andere sechs Stunden betrügen.
§ . 3.

Die von der großherzoglichen Oberdi 'rection des Wasser-  und Straßen - Baues

entworfene , demnächst im Druck erscheinende Tab .lle über die Entfernungen jedes Amts¬
sitzes von dem andern and von dem Sitze der Gerichtshöfe und höchsten Landesstellen

ist sämmtlichen Gerichtsstellen zuzufertigen , alloa öffentlich anzuheften , und es sollen dieiS-

darin bestimmten Entfernungen bei der Berechnung der Zu âtztage zu den Fristen zu
Grunde gelegt und angenommen werden.

Carlöruhe Den 24sten Dezember 1832.

Justiz - Ministerium,

von Gulat.

Vckt . Baurittel.
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Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

HöchstJhrem Oberst - Kammerherrn und Geheimenrathe Freiherrn von E deic¬

he im zugleich die Functionen als Oberceremvnien - Meister zu übertragen , HüchstJhren

Kammerherrn und Geheimenrath von Baumbach  aber zum Ceremonien -Meister  zu

ernennen;
den Oberbibliothekar Professor Eifelein  an der Hochschule zu Heidelberg in den

Penstonsstand zu versetzen , und die Geschäfte eines Oberbibliothrcarö bei Vieser Hoch

schule Dem Professor Bähr  Daselbst zu übertragen ;

Höchstdieselben  haben gnädigst zu bestimmen geruht , daß der Titel „ Zettelver¬

walter " aufgehoben und die Individuen , welche denselben bisher hatten , den Titel " Revi¬

sor " erhalten .sollen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht . Dem

erbetenen Dirnsttausch des Pfarrers Nü Äh aber  von Göbrichen , und Des Pfarrers

Bark  zu Mundingen die höchste Genehmigung zu ertheilen , ferner

dem Pfarrer Johann Baptist Lenz  in Oberharmersbach die katholische Pfarrei

Schenkenzell , im Amte Wolfach , zu verleihen.

Ain 3ten September v. I . wurden zu Freiburg folgende 40 großherzoglichc Tisch-

tikularen zu Priestern geweihk, und hierauf zur Aushülfe in der Seelsorge angestellt:

Joseph Albert  von Gamburg , Heinr . Lud . Hofmann  von Sinsheim,

Wilhelm Aman  von lleberlingeu ., Joseph Kaiser  von Strittmatt,

Wilhelm Baumann  von Watterdingen , Sebast . Kettemann  von Vretzingen,

Johann Nep . Beck von Seelbach,

Fidel Brunner  von Hüfingen,

Dominik . Burg .er von Oberspitzenbach,

Heinrich Bprkard  von Pfaffenhofen ,

Johann Deger  von Taukerbischoffsheim,

Joh . Bap . Eberle  von Ueberlingen,

Melchior Eck von Jlmfpan,

Anton Eiermann  von Buchen,

Joseph Greiner  von Bonndors,

Joseph Günther  von Schwanningen,

Hubert Henzler  von Hegne,

Michael Kuenzer  von Herbolzheim,

Karl Künle  von Breisach,

Karl L anz von Radolphzcll,

Ignaz M enn er von Freiburg,

Johann Bapt . Müller  von Bräunlingen,

Joseph Milz  von Konstanz,

Joseph Montfort  von Freiburg,

Adrian Re «gort  von Neuhausen/

Johann Neu meier  von Tauberbischofs¬

heim,

Joseph Noppel  von Ratolphzell,



Simon  Pfreuridschuh  von Tauberbi « Kasper Speicher  von Alfeld,
fchoföheim, Joh . Vap . Staiger  von Konstanz,

Johann Renn  von Möhringen , Joseph Steiger  von Freiburg,
Karl Friedrich Sattler  von Freiburg , Anton Stumpf  von Walldürn,
Viktor Schmitt  von Steinenstavt , Karl Thoma  von Löffingen,

' Adam Schmitt  von Oberwittighausen , Ignaz Walter  von Schuttern,
Anton Simon  von Grünningen , Ludwig Zwiebelhofer  von Nastadt.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch erfolgtes Ableben des Pfarrers Marcus D eckret,  ist die Pfarrei U n a d i n,

gen , Amts Hüfingen , mit einem beiläufigen Ertrag von 900 bis 1000 fl. in Zehnten,
Güterertrag , Grundzinsen , Holzcompeten ; und etwas Geld erledigt worden . Die Com«
petenten um diese Pfarrpftünde , worauf aber ein Kriegsschuldenkapital haftet , welche-
einstweilen auf 201 fl. 36 kr. berechnet ist , und zu dessen Tilgung ein Provisorium
von 8 Jahren bewilligt wird , haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standes « und

Patronatherrschaft vorschriftsmäßig zu melden.
Die Pfarrei Oberharmersbach,  im Amt Gengenbach , mit einem jährlichen

Einkommen von 800 fl. in Geld , Naturalien , Zehnten und Güterertrag ist erledigt.
Zur fucceffiven Heimzahlung des auf dieser Pfarrei haftenden Kriegsschulvenkapitals von
79 fl. 12 kr. ist ein Provisorium von 10 Jahren , welches jedoch schon vom Jahr 1829

zu laufen angefangen hat , bewilligt worden . Die Bewerber um diese Pfarrpftünde
haben stch nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 vom Jahr 1810 Art . 2

und 3 . zu melden.



III. 13

Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 19ten Januar 1833.

Bekanntmachungen.
(Übereinkunft mit dem Königreich Baien , wegen Verhütung und Bestrafung der Forstfrevel in

den Gränzwaldungen betreffend . )

Mit der königlich bäurischen Regierung ist unterm 9ten December vorigen JahrS

nachstehende Uebereinkunft " abgeschlossen worden:

Nachdem die großherzoglich badische müder königlich bäurischen Regierung übereinge¬

kommen ist, wirksame Maaßregela zur Verhütung der Forstfrevel in den Gränzwaldun¬

gen gegenseitig zu treffen , so erklären beide Regierungen Folgendes:
1.

"Es verpflichtet sich sowohl die großherzoglich badische als die königlich bäurische Re¬

gierung , die Forstfrevel , welche ihre Unterthanen in den Waldungen des andern Gebietes

verübt haben möchten , sobald sie davon Kenntniß erhält , nach denselben Gesetzen zu un¬

tersuchen und zu bestrafen , nach welchen sie untersucht und bestraft werden würden,

wenn sie in inländischen Forsten begangen worden wären.

2.

Um von beiden Seiten zur Sicherheit des Forsteigenthums möglichst mitzuwirken,

sollen die wechselseitigen gerichtlich verpflichteten Forst - und Polizei - Beamten befugt

seyn , in den Fällen der Waldfrevel Haussuchungen im Gebiete des andern Staates,

wenn sich dort der angegebene Thater aufhalt oder der gefrevelte Gegenstand befinden

dürfte , zu veranlassen . Dieselben haben sich zu diesem Ende an den Ortsvorstand der

betreffenden Gemeinde zu wenden , und diesen zur Vornahme der Visitation in ihrer Ge¬

genwart aufzufordern.
3.

Bei diesen Haussuchungen muß der Ortsvorstand sogleich ein Protokoll aufnehmen

und ein Exemplar dem reguirirenden Beamten einhändigen , ein zweites Exemplar aber
3



seiner Vorgesetzten Behörde ( Regierung ) übersenden , bei Vermeidung einer polizeilichen

Geldstrafe.
4.

Das Schutz - und Aufsichtsperson «! hat die Frevel , welche durch Angehörige des

andern Staates verübt woroen sind , in gesetzlicher Form zu constatiren , und die hier¬

über aufgesetzten Protokolle oder Frevel - Register , nebst den etwa gepfändeten Objekten,

derjenigen heiinathkichen Behörde des Frevlers zuzustellen , welche über die Bestrafung

zu erkennen cornpetent ist. Z,
In Fällen , wo der Forst - und Polizei - Beamte den betretenen Frevler nicht

erkennt , ist er berechtiget , denselben zu verhaften , und an die nächste Behörde zur Corsta-

tirung seiner Person abzuführen , soweit es das Gesetz gestattet.
6.

Für die Constatirung eines Forstfrevels , welcher von einem Angehörigen des einen

Staats in dem Gebiete des andern begangen worden , soll den Protokollen und Abschä¬

tzungen , welche von den competenten und gerichtlich verpflichteten Forst - und Polizei-

Beamten deS Orts des begangenen Frevels ausgenommen worden , jener Glauben von

der zur Aburtheilung geeigneten Gerichtsstelle beigemessen werben , welchen die Gesetze

den Protokollen der inländischen Beamten beilegen.
7.

Die Einziehung des Betrages der Strafe und der etwa stattgehabten Gerichtskosten

soll demjenigen Staate verbleiben , in welchem der verurtheike Frevler wohnt , und in

welchem Vas Erkenntniß statt gefunden hat , und nur der Betrag des Schadenersatzes

und der Pfan ^gebühren an die betreffende Kasse desjenigen Staates a (' geführt werden,

in welchem der Frevel verübt worden ist.
K

Den untersuchenden und bestrafenden Behörden in den großherzoglich badischen und

königlich baieri chen Staaten wird zur Pflicht gemacht , die Untersuchung und Bestrafung

der Forstfrevel in jedem einzelnen Falle so schleunig vorjuiiehmen , als es nach der Ver¬

fassung des Landes nur irgend möglich feyn wird.
9

Gegenwärtige , im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs

von Baven und Seiner Majestät des Königs von Baiern zweimal gleichlautend ausge-
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fertigte Erklärung ^ -soll in den beiderseitigen Landen öffentlich zur Nachachtung bekannt

gemacht werden , und daselbst gleiche Kraft und Wirksamkeit haben ."

Es wird dieses hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht und haben sich die

betreffenden großherzoglichen Behörden hiernach zu achten.

CarlSruhe den Ilten Januar 1833.

Ministerium des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . von Türckheim.
V6r . von Kettner.

(Die landesherrliche Genehmigung einer von dem Freiherr » von Berstett  erneuerten Stamm-

guts - Stiftung betreffend . )

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog  mittelst höchster Ent¬

schließung aus großherzoglichem Staatsmimsterinm vom 13ten September d. I . Nro.

2048 . dem schon im Jahr 1748 . von dem Freiherrn Wolfgang Sigmund von Böck-

lin zu Gunsten seines Bruders , des Freiherrn Jakob Christoph von Böcklin,  errich¬

teten , nach dessen , ohne männliche Nachkommenschaft erfolgten Ableben aber auf den

Freiherrn Philipp Reinhard von Verfielt  und dessen männliche erstgeborne Nachkom¬

men übergegangenen Stammgut in der von dem dermaligen Besitzer,  Staats - und Ka-

binets - Minister Freiherrn von Verfielt,  erneuerten Stiftung nach dem jetzigen Bestand

des Grunveigenthums und der Grundrechte , vorbehaltlich der Rechte Dritter die

landesherrliche Genehmigung gnädigst zu ertheilen geruht haben , so wird Ließ hiermit

zur vffentlichcnKenntniß gebracht.

Carlöruhe den 18ten Deccmbcr 1832.

Justiz - Ministerium,
von Gulat.

Vät . Baurittek.

(Stiftungen . )

Maria Anna von Pfürdt,  Klosterfrau des ehemaligen Stifts Güntersthak , hat

dem Waisenhausc in Freiburg 100 fl . , und der Armencasse daselbst ebenfalls 100 fl,

vermacht.

Der Kaufmann Theodor Bohne nberger  zu Pforzheim hat dem dortigen Karl

Friedrich Leopold Hospital 120 fl . und



eine Wohlthäterin , die nicht genannt seyn will , hat dem Schul - und Arniknfond
zu Bamlach ein Capital von 50 fl. geschenkt.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden zur Ehre der
Geber hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

(Dienst - Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

den Domänenverwalter und Obereinnehmer Weizel  zu Waghäusel wegen Kränk,
lichkcit in Ruhestand zu versetzen; '

dem Pfarrer Alois Dufner  zu Unterstmonswald die erledigte katholische Pfarrei
Ittendorf im Amte Meersburg , und

dem Pfarrverweser Michael Unterrheiner  zu Ewatingen die katholische Pfar¬
rei Ludwigshafen im Amte Stockach zu übertragen.

Den Rechtspraktikanten:

Herrmann Rummel  von Heidelberg , dermalen zu Neckargemünd,
Michael Gernandt  in Mannheim,

Andreas Adam  von Oberschüpf , dermalen zu Bonnkorf,
Arnold Weinschank  zu Mannheim,
Ferdinand Welte  aus Altdorf , dermalen in Engen,

ist das Schriftverfassungsrecht in Administrativ - Gegenständen ertheilt worden.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Die erledigte Domänenverwaltung und Obereinnehmcrei Wag Häusel  soll definitiv
wieder besetzt werden. Die Bewerber um diese Stelle haben sich innerhalb sechs Wo¬
chen von heute an , der höchsten landesherlichen Verordnung vom 3ten März 1831.
Regierungsblatt Nro VI . gemäß, bei der großherzoglichcn Steuerdirection zu mrlden.

Die Pfarrei Untersimonswald,  im Amte Waldkirch , mit einem Einkommen
von 1100 fl. in Geld , Naturalien , Güter - und Zehntenertrag , worauf die Verbindlich¬
keit ruht , einen Vikar zu halten und die auf der Pfründe haftende Kriegsschuld 3t1. 169 fl.
50 kr. in 10 Jahrsterminen mittelst eines Provisoriums abzuzahlen , ist in Erledigung
gekommen. Die Kompetenten um diese den Concursgesetzen unterliegende Pfründe ha¬
ben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt von 1810 , Nro . 58 . sowohl bei dem
erzbischöfflichenOrdinariat , als bei der Regierung des Oberrheinkreises zu melden.
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GroßherzoglLch Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe , den Löten Januar 1833.

Bekanntmachungen.

(Die Lagerung von Transitgütern betreffend . )

Der § . 43 . der Zollordnung bewilligte zu Belebung des inländischen SpeditionS-

Handels einen geminderten Transitzoll für diejenigen Transitgüter , welche an einen in¬

ländischen Spediteur declarirt wurden und die Bestimmung hatten , nach vorheriger La¬

gerung von demselben weiter versendet zu werden.

Aehnliche , nur größere Begünstigung spricht der neue Transitzoll - Tarif vom 6teN

Februar 1826 aus ; indem jedoch in demselben nur die eine Bedingung , nemlich die

Lagerung in einem unter der Aufsicht der Steuer - Verwaltung stehendem Lagerhaus er¬

wähnt ist , wurde dadurch die Meinung veranlaßt , als scpe die andere Bedingung , die

Declaration an einen inländischen Handelsmann als Spediteur , nachgelassen.

Diese Meinung ist irrig ; der Art . 1 . des Gesetzes vom 6ten Februar 1826 hebt

ausdrücklich nur den früheren Tarif auf , nicht aber andere darauf bezügliche Bestim¬

mungen der Zollorvnung selbst.

Es wird daher erläutert , daß der Satz 1 . b>. des Tarifs vom 6ten Februar 1826

nur auf jene Transitgüter in Anwendung gebracht werden darf , welche in ein unter Auf¬

sicht der Steuer - Verwaltung stehendes Lagerhaus gehen , um dort niedergelegt , sodann

aber durch Vermittelung eines inländischen Handelsmannes als Spediteur weiter versen¬

det zu werden.

Es ist aber nicht nothwendig , daß beide Bedingungen in dem Frachtbrief auSge-

drückt seyen ; es genügt , wenn in demselben die Güter in ein bestimmtes öffentliches La¬

gerhaus , oder als Speditionsgut an einen Lagerhausort declarirt sind und wenn , vor

der Weiterversendung aus dem Lagerhaus , ein Handelsmann des Ortes sich als Spedi¬

teur der Güter erklärt und die Weitersendung besorgt.

Von Transitgütern , für welche sich kein Hanvelsmann des Lagerhausortes als Sper

diteur erklärt hat , muß nicht nur bei der Weiicrsendung auä dem Lagerhaus bis zur

4



Austrittsstätte dkr volle Transitzoll angesetzt , sondern auch noch für die Strecke von der

EmtrittSstätte bis zum Lagerhausort , ver hiernach zu wenig berechnete nacherhoben werden.
Carlsruhe den 5ten Januar 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

Vckr. Platz.

(Die Zutheilung der Gemeinden Ober - und Unterbalbach und deS badischen Antheileö an dem
Condominat - Orte Edelfingen zu dem Amtsbezirke Gerlachsheim betreffend. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben durch höchstes Rescript
auS dem großherzoglichen Staatsministerium vom 13ten December v . I . Nrs . 3445.

gnädigst genehmigt , daß die Gemeinden Ober - und Unterbalbach,  mit Einschluß
des Labertsbrunn er - Hofes,  so wie der badische Antheil an dem Condominat -Orte

Evelfingen  von dem Amtsbezirk Boxberg  getrennt und dem Amtsbezirke Ger-
lachsheim  zugetheilt werde.

Carlsruhe den 7ten Januar 183Z.

Ministerium  deS Innern.
Winter.

V ^ r . Graf v . Ka geneck.

(Stiftvnzen.  )

Der verstorbene Geheimerath Graf von Benzel - Sternau  zu Carlsruhe hat
zu Gunsten ver Armen des Oberamts Bruchsal eine Stiftung von 500 fl . errichtet.

Die ledige Appolonia Wüsthorn  in Kirchdorf hat für die dortigen Armen ein

Kapital von 150 fl . gestiftet.

Der verstorbene Revierförster Federle  von Blumberg hat zur dortigen Armen¬
kasse den Betrag von 30 fl. und ein Ungenannter den Betrag von 25 fl. zur nemlichen
Kasse hinterlassen.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden zur Ehre der
Geber hierdurch öffentlich bekannt gemacht.



D i e 11 st - N a ch r i ch 1 r n.

ch9

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den ersten Kammerherrn , Forstmeister Grafen Alexander von Broussel  zum

Intendanten der Hofvomänen zu ernennen,

den Grafen August von Leiningen - Neudenau  in dem ihm bisher schon pro¬

visorisch übertrag -men Amte eines Intendanten der Hofmusik und des Hvfchcarers zu

bestätigen , und

dem Obergerichts -Advokaten und kurfürstlich hessischen Hofrath Carl Häuser  den

Charakter und Rang eines großherzoglich badischen Hofraths zu erthellen,

den Cameralprakrikanten Freiherrn Adolph von Marsch all  zum Assessor bei dem

Ministerium des Innern zu ernennen,

den Hofgerichts - Sekretär Rapparini  zu Rastatt in Pensionsstand zu versetzen,

dem Professor Scharf zu Offenburg die Direktors - Stelle am dortigen Gymna¬

sium definitiv zu übertragen , und die provisorischen Lehrer Schwemm lein  und Or.

Beck  daselbst zu wirklichen Gymnasial - Lehrern zu ernennen ,

dem Pfarrer Christoph Joseph Schillinger  zu Bretzinzen die erledigte katholijche

Pfarrei Lauda , Amts Gerlachsheim , zu übertragen , und

den Landchirurgen Kopp  in Kippenhcim in den Ruhestand z« versetzen.

Den Rechtspraktikanten

Joseph Wintermantel  aus Donauöschingen,

Joseph von Rotteck  aus Freiburg , und

Anton Jüngling  von Kuppenheim

ist das Recht zu Verfassung gerichtlicher Schriften , und den Rrchtspraknkanten

Heinrich Hammer  von Rastatt , und

Anton Maier  von Wiesenthal

das Schriftverfassungsrecht in Administrativ - Gegenständen ertheilt worden.

Dem Canvivaten der Pharmacie Ludwig Alexander Low von Bruchsal ist nach

erstandener rigoroser Prüfung von der großherzoglichen Sanitäts - Commission die L ><knz

als Apotheker ertheilt worden.
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(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Die katholische Pfarrei  Vretzingen , Amts Walldürn , mit einem beiläufigen

Ertrage von jährlich 1600 fl. in Zehnten , Geld , Naturalien und Güterbenützung , worauf

jedoch die Verbindlichkeit ruht , einen Vikar zu verköstigen und mit einem jährlichen Ge^
halt von 100 fl. zu salariren , ist erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarrei

haben sich bei der fürstlich leinmgenschm Standesherrschaft als Patron nach Vorschrift
zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Joseph  nach Dallau ist die evangelische
Pfarrei Lohrbach,  Dekanats Mosbach , mit einem Competenzanschlag von 830 fl.

und einer darauf ruhenden Kriegsschuld von 38 fl- , welche,  soweit sie nicht aus den

Interims - Revenuen berichtigt werden kann , der neue Pfarrer zur Zahlung zu überneh¬
men hat , in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen.

4 Wochen vorschriftsmäßig bei der fürstlich leiningischen Standesherrschaft zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Ehrle  nach Seefelden ist die Pfarrei Bov¬
in an n,  Amts Stockach , mit einem beiläufigen Einkommen von 800 fl. in Geld , Na¬

turalien , Zehnt - und Güterertrag erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarr-

pfrünve haben sich gemäß der Verordnung , im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810,

Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Seekreises zu melden.

Gestorbenist:

am 23sten December v . I . der pensionirte evangelische Stadtpfarrer Leib  nutz zu

Mannheim.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
C a r l s r u h e , den 29ten Januar 1 8 3 3.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht des Gesetzes vom 8ten Juni ' 1831 , wodurch das Verfassungs - Gesetz

vom 14ten April 1825 . aufgehoben worden ist;

nach weiterer Ansicht des Gesetzes vom 28ten Dezember 1831 , die theilwei 'se Er,

Neuerung der beiden Kammern der Ständeversammlung betreffend , nach welchem aus

den 31ten Dezember 1832 . fünfzehn Mitglieder aus der zweiten Kammer auszutreten

haben;
in Anbetracht , daß in der 168sten Sitzung der zweiten Kammer vom Jahr 1831.

die in den , in anliegendem Verzeichniß enthaltenen Städten und Wahlbezirken erwählten

und ebenfalls namentlich aufgeführten Mitglieder durch das Loos zum Austritt bestimmt

worden , und daher zu ersetzen sind;

haben Wir beschlossen und verordnen wie folgt:
A r t . 1.

In den in anliegendem Verzeichniß enthaltenen Städten und Wahlbezirken sind

die Wahlen der Abgeordneten nach Vorschrift der Wahlordnung vorzuberciten und nach

vollendeter Vorbereitung auf gleiche Weise vorzunehmen . .
Art . 2.

Unser  Ministerium des Innern ist mit dem Vollzug dieser Unserer  höchsten

Entschließung beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den § 4ten

Januar 183A.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hohen des Großherzogs:

B ü ch i e r.
5
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Verzeichniß
der Städte und Wahlbezirke , in welchen neue Wahlen vorzu nehmen

und
namentliche Bezeichnung der Mitglieder der zweiten Kammer , welche'

aus solcher ausgetreten sind.
I. Stadt  Karlsruhe:

1 ) Bürgermeister  Klose daselbst,
2 ) Gemeinderach  Goll daselbst.

. II . Stadt  Freiburg : ,
3 ) Hofgerichtsrath  Wetzel daselbst,
4 ) Unioersitäts - Wirthschafls - Administrator  Schinzinger daselbst.

III . Stadt  Lahr:
5 ) Handelsmann  Embdt daselbst, indessen gestorben.

IV . Stadt  Baden:
6 ) Pfarrrektor  Herr zu Kuppenheim.

>'< Stadt Dur lach:
7 ) Bürgermeister Weyser  daselbst.

VI . Wahlbezirk Müllheim:
8)  Bürgermeister Blanke nhorn  daselbst.

VH . Wahlbezirk Gengenbach und Oberkirch:
9)  Hofgerichtsrath Bordollo  in Rastadt.

VlI ' . Wahib-zirk Offcnburg:
10)  Gastwirts ) Knapp  zu Appenweier.

IX . Wahlbezirk Baven , Gernsbach und Steinbach:
1! ) Bürgermeister Lohlcin  zu Gernsbach.

V. Wahlbezirk Bruchsal:
12)  Hofgerichtsrath Hüber  in Rastadt , indessen gestorben

XV Wahlbezirk Sinsheim:
13)  Obergerichts - Advokat Gerbe!  in Mannheim.

Xll.  Wahlbezirk Buchen und 'Adelsheim:
14 ) Handelsmann Hubert  in ?'delsheim.

Xltl  Wahlbezirk Wert heim und Walldürn:
15)  Bürgermeister Schüßler  in Stcinbach bei Wertheim.
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Bekanntmachung.
(Die Ernennung der landesherrlichen Commiffäre zu der nächsten, in verschiedenen Städten und

Wahlbezirken vorzunehmenden Wahl der Abgeordneten zur Stände - Versammlung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben durch höchste Entschkie,

ßung vom 24sten v. M . StM .Nr . 147 n. nachfolgende landesherrliche Cvmmissäre zu

der nach der höchsten Verordnung vom heutigen in verschiedenen Städten und Wahlbe¬

zirken vorzunehmenden Wahl der Abgeordneten der Stände - Versammlung gnädigst zu

ernennen geruht*

I . für die Stadt Carls ruhe:

den Geheimenrath Kirn,  Direktor der katholischenMinisterial -Kirchen Sektion.

II . für die Stadt Freiburg:

den Geheimenrath Freiherr » v . Falkenstein  daselbst.

III . für die Stadt Lahr:

den Geheimenrath und Regierungs -Direktor Freiherrn v. Rüdt  in Rastatt.

IV.  für die Stadt Baden:

den Hofrichter Hartmann  zu Rastatt.

V . für die Stadt Dur lach:

den Geheimenrath Kirn  in Carlsruhe.

VI . für den Wahlbezirk Müllheim:

den Geheimenrath und Regierungs - Direktor Beeck in Fieiburg.

VI I. für den Wahlbezirk Gengenbach und Oberkirch:

den Geheimenrath Freiherrn v . Rüdt  in Rastatt.

Vll .̂ für den Wahlbezirk Offen bürg:

den Geheimenrath frecheren v . Rüdt  in Rastatt.

IX . für den Wahlbezirk Baden , Gernsbach und Steinbach:

den Hvfrichter Hartmann  in Rastatt.

X. für den Wahlbezirk Bruchsal:

den Regierungsrath Guhmann  in Bruchsal.

XI . für den Wahlbezirk Sinsheim,

Xil . für den Wahlbezirk Buchen und Adels heim,  und

XUI . für den Wahlbezirk Wertheim und Walldürn:

den Geheimenrath und Regierungs - Direktor Dahmen  in Mannheim.

Diese höchste Entschließung wird hierdurch zur öffentlichen Krnntniß gebracht.
Carlsruhe den Lösten Januar 1834.

Ministerium des Innern.
Winter.

Veit . v . Adel . s hcim.
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Verordnung.
(Die dem jeweiligen Bevölkerungöstande entsprechende Festsetzung der Zahl der Wahlmanner und

der städtischen Wahldistrikte für die Erwählung der Abgeordneten zur zweiten Kammer der
Stande - Versammlung . )

Durch Staatsministerial - Rescript vom 24sten d. M . Nro . 147 Ii. ist dem unter,

zeichneten Ministerium die nachfolgende höchste Entschließung Seiner Königlichen

Hoheit des Großherzogs  zugcgangen:

„In Anbetracht , daß die in Gemäßheit der Wahlordnung vom 23sten Deccmber

1818 in dem darauf folgenden Jahr getroffenen und seither beibehaktenen Bestimmun,

gen hinsichtlich der Zahl der Wahlmänner , sodann hinsichtlich der Zahl der Wahldiftrikte in den

Städten , welche eigene Abgeordnete zur Ständeversammlung zu ernennen haben , mit

dem Stande der gegenwärtigen Bevölkerung nicht mehr im Verhältnisse stehen , auch

die zweite Kammer der Ständeversammlung in ihrer Sitzung vom 29sten November

1831 den Wunsch ausgedrückt hat : es möge von großherzoglicher Regierung ein rich¬

tigeres Verhältnis angeordnec werden , haben Seine Königliche Hoheit der

Großherzog  zur nachfolgenden Verordnung Sich gnädigst bewogen gefunden:

1 ) In den Wahlbezirken , in welchen nach der höchsten Verordnung vom heutigen

neue Wahlen vorzunehmen sind , und so auch bei künftigen Wahlen nach tz. 39.

der Verfassungsurkunde in den übrigen Bezirken , haben die Acmter aus den

neuesten Bevölkerungs -Tabellen die Einwohnerzahl jeden Orts zu erheben , darnach

die gesetzlich erforderliche Zahl der Wahlmänner nach Z. 39 . der Wahlordnung

zu berechnen , und sofern solche größer ist , als die Zahl der bei früheren Wah,

len gewählten Wahlmänner , die Wahl der größeren Zahl anzuordnen.

2 > Wenn in Städten , welche eigene Abgeordnete zu ernennen haben , sowohl bei den

gegenwärtig bevorstehenden , als auch künftig bei Wahlen nach obgedachtem §. 39.

der Verfassungsurkunde in anderen derartigen Städten , es in den bestehenden

Wahldistrikten in Folge der größeren Bevölkerung mehr als acht Wahlmänner treffen

sollte , so sind die Gemeinderärhe anzuweisen , gemäß des §. 41 . der Wahlordnung

eine neue , der Zahl der erforderlichen Wahlmänner angemessene Abtheilung in

Wahldistrikte zu entwerfen , und solche nach §. 42 . der Wahlordnung von dem

Vorgesetzten Amt unter Benehmen mit dem zur Leitung der Abgeordneten - Wahl

ernannten landesherrlichen Commiffär prüfen und genehmigen zu lassen ; endlich

3 ) ist den Aemtern aufzntragen , da wo ein Ort früher nach §. 40 . der Wahlord¬

nung wegen zu geringer Einwohnerzahl einem andern Ort einverleibt war , jetzt



aber bei einer auf 250 oder darüber gestiegenen Seelenzahl einen eigenen Wahl¬

mann zu erwählen berechtigt ist, die deßfallsige Anordnung nach §. 42 . der Wahl¬

ordnung in Gemeinschaft mit dem obgedachten landesherrlichen Commissär zu treffen,

wenn der Z. 39 . der Verfassungsurkunde zur Anwendung kommt ."

Diese höchste Verordnung wird nun hierdurch öffentlich verkündet , und sowohl die

Kreis - Regierungen , Bezirksämter und die Gemeinderäthe , als auch die gnädigst ernann¬

ten landesherrlichen Wahl - Commissäre zur Nachachtung angewiesen.

Carlsruhe den Lösten Januar 1833.
Ministerium des Innern.

^ Winter.
Vät . v. Adelsheim.

Bekanntmachung
über die neue Organisation der großherzoglichen Hofbehörden , insbesondere die Bildung eincS

Oberhofoerwalttmgö - Rathes und die ihm untergeordneten Verwaltungszweige betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben mittelst höchster Ver¬

ordnung vom 30sten v. M . und Jahrs über die Organisation HöchstJhrer Hofbehör¬

den, über die Verwaltung des Hofetats , über die Ausübung der Polizeigewalt und des

der Hofbehörde fernerhin verbleibenden Antheils an der Criminal - Gerichtsbarkeit im Hof-

bczirke , und endlich über die Dimstdisciplin der niederen Hofdienerschaft neue Bestim¬

mungen zu treffen gnädigst geruht.

Demnach ist zuvörderst als oberste Behörde in Hof - , Justiz-  und Verwaltungs¬

sachen der Unterzeichnete Oberhofvcrwaltungsrath gebildet und niedergesetzt . Derselbe

ist unmittelbar Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog  untergeordnet.

Ihm untergeordnet sind die vier Hauptverwaltungszweige:

I . das Oberhofmarschallamt,

II . bas Ober stallmeisteramt,

III . die Intendanz der Hofdomäncn , ( der zu der Hofausstattung gehörenden

Gebäude , Grundstücke und Rechte)

IV . die Intendanz der Hofmusik und des Hoftheaters,

deren einzelne Verwaltung zwar unter ihren besonderen Chefs fortbesteht , dergestalt je¬

doch, daß nicht nur der Oberhofvcrwaltungsrath die fortlaufende Oberaufsicht über sie

ausübt , und demnach von ihren Verfügungen der Recurs an ihn , den Betheiligten offen

steht,  sondern auch die wichtigeren Vorgänge in den vier einzelnen Zweigen der unmit-
6
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telbaren Berathung in dem Oberhofoerwaliungsrathe und dessen unmittelbarer Verfü¬
gung unterliegen.

Nebst dem beaufsichtigt und verwaltet der Oberhofverwaltungsrath ^ stets unmit¬
telbar :

die Polizei in dem Hofbezirk der jeweiligen Residenz Seiner Königlichen
Hoheit des Großherzogs,

d)  die Criminal - Gerichtsbarkeit in dem nämlichen Bezirk , in soweit solche nach der
Verordnung des großherzoglichen Staatsministeriums vom 3ten Februar 1820
(Regierungsblatt Nro . V . desselben Jahrs ) , nach höchster Bestimmung Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs  vom 30sten v . M . und JahrS
und in Folge der hiernach von dem großherzoglichen Justizministerium unter dem
4ten d. M . erlassenen besonderen Bekanntmachung fernerhin noch von der Hof,
behörde ausgeübt wird;

r ) das Hof - Kirchen - und Sanitätswesen;
6 ) die Hofbibliothek , das Naturalien - , das physikalische und das Münz - Cabinct,

nebst den großherzoglichen Kunstsammlungen,
e ) das Central - Lassen - und Rechnungswesen , zu dessen Wahrnehmung dem Ober,

hofverwaltungsrathe:
a ) eine Hofrechnungs - Controllkammer,
b ) ein Hofzahlamt -

beigegeben sind.
Der Oberhofverwaltungsrath ist den ober » Staatsbehörden coordinirt , und eS ge¬

bührt ihm darnach das Prädikat "hochpreißlich . "
Zu Mitgliedern desselben sind von Seiner Königlichen Hoheit  gnädigst er,

nannt:

1 ) der Vorstand des Oberhofmarschallamtes , Kammerhcrr und Hofmarschall von
Duboys de G resse  als drrigirenves und vvrsitzendes Mitglied,

2 ) der Intendant der Hofoomänen , der großherzogliche erste Kammerherr , Forst¬
meister Graf Alexander von Broussel,

3 ) der Vorstand des Oberstallmeifteramtes , der großherzogliche Major und Flügel,
Adjutant , Reise - Stallmeister Freiherr Wilhelm von Seldeneck,

4 ) der Intendant der Hofmusik und des Hofthcaters , Graf von Leiningen-
Neu denau,

5)  als rechtsgelehrtes Mitglied , der großherzogliche Hofrath Häuser,
^ 6)  der Vorstand der Hofrechnungs - Controllkammer und des Cassenwesens , Kam¬

merrath Stahl.
Der Oberhofverwaltungsrath ist mit dem Anfänge des laufenden Jahres in Wirk¬

samkeit getreten.
Höchster Bestimmung zufolge wird dieses zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den 22sten Januar 1M3 . ^

Der Oberhofverwaktungsrath.
von Duboys.

Vär . Ziegler.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe , den 4ten Februar 1833.

Verordnung.
( Den Verkauf des Dürgcrgabholzes betreffend . )

Zum Vollzug des §. 00 . des Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der
Gemeinden vom Listen December 1831 , besagend:

"Der Verkauf -von Bürgerholzgaben ist nur erlaubt , wenn der Bürger nachge-
"wiesen hat,  daß er für feine eigenen Feucrungs - Bedürfnisse gedeckt ist ."

wird hiermit Folgendes verordnet:
' " 8. 1 .

Die Erlaubniß zur Veräußerung der Bürgerholzgaben ohne Unterschied , ob sie aus
»en Waldungen der Gemeinde oder aus jenen eines andern Eigenthümers verabreicht
verven , ertheilt der Bürgermeister.

Z. 2.
Der Bürger , welcher diese Erlaubniß nachsucht , hat zu diesem Vehufe nachzuwei-

sen , daß und auf welche andere Weise sein Feuerungs - Bedürfnis bis zu dem Zeitpunkt,
wo das nächstkünftige Gabholz wieder verabreicht werden wird , schon hinreichend gedeckt
sty.

Der Bürgermeister hat sich dessen nöthigenfalls durch Nachsehen zu Vergewissern.
8- 3.

Erkennt der Bürgermeister die im vorigen Paragraphen vorgeschriebenc Nachmessung
als genügend , so stellt er dem Bürger , der sei.: Gabholz veräußern will , hierüber um
entgelolich einen ErlaubmUchein aus.

§. 4.
Der Bürgermeister führt ein Verzeichnis :, in welches er bei Ausstellung eines Er¬

laubnisscheins jedesmal eintragt : welchem Bürger , zu welcher Zeit und für wie viel
Gabholz er die Erlaubniß zur Veräußerung ertheilt habe.

Dieses Verzeichnis hat der Bürgermeister dem Revierförster und dem mit der Wald¬
hut beauftragten Personale auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

7
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§« 5«

Wer Gabholz ohne Erlaubniß des Bürgermeisters ( §. 1 . ) weggiebt , verfällt gemäß

der Verordnung vom lOten Januar 1810 , Regierungsblatt Seite 53 . in eine Geldstrafe,

welche dem Werthe des veräußerten Holzes nach den örtlichen Preißen gleichkommt.
k. 6.

Die Anzeige einer solchen Gabholz - Veräußerung geschieht ( durch wen immer ) zuerst

bei dem Bürgermeister , welcher , wenn die Strafe das im §» 51 . a . der Gemeinde - Ord-

nung bezeichnte Maaß von 2 fl ., oder in Stadtgemeinden von 5 fl -, nicht übersteigt,

die Sache selbst erledigt.

Uebersteigt der Werth des Holzes , wornach sich die Strafe richtet , jenes Maaß,

so legt der Bürgermeister die Sache dem Bezirksamt vor , welches sofort nach etwa ver¬

vollständigter Untersuchung das Straferkenntniß giebt.
§.

Von dem Erkenntniß des Bürgermeisters geht der Rekurs an das Bezirksamt und

von jenem des Bezirksamts an die Kreis - Regierung.

Sowohl der Anzeiger als der Bestrafte können recurriren . Ein weiterer RecurS

findet nicht statt.
§- 8.

Von der Strafe fallen nach der Verordnung vom lOten Januar 1810 zwei Drit

tel in das Ortöalmosen und das weitere Drittel erhält der Anzeiger.

Diele Verordnung ist in alle Landesblätter aufzunehmen und bei den Gemeinde-

Versammlungen zu verkünden.

Carlsruhe den 22sten Januar 1833.
Ministerium des Innern«

Winter.
Vclr . v. Stengel.

( Erlaubniß zur Tragung eines fremden Ordens . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem Vorstand der Ober,

direction des Wasser - und Straßenbaues , Oberbaurath Rochlitz , die Erlaubniß gnädigst

ercheilt , Vas ihm von Seiner Majestät dem König vonBaiern  verliehene Ritter-

Kreuz des königlichen Civilverdienst - Ordens der baierischen Krone annehmen und tragen

zu dürfen.

( O r d e n s - V chr l e i h u n g. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem General - Lieute¬

nant Freiherrn Carl von Stock Horn  zu Mannheim das Großkreuz HöchstJhres HauS-

Ordens der Treue gnädigst zu verleihen geruht.



29

(Militar - Dienstnachrichten . )
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht:

am3tenJanuard . I . die Peemierlieutenants der Gendarmerie:

Stölzel,
Speck  und
Wachs

zu Rittmeistern zu befördern.

(Civil - Dienstnachrichten .)
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:
der Direktor des General - Landes - Archivs , Geheimerath von Baur,  bis sich

Gelegenheit zu dessen anderweitern Anstellung ergeben wird , in den Penfionsstand zu

versetzen,
den Kammerherrn und Geheimenrath von Baumbach  des ihm übertragenen Amts

eines Ceremonienmeisters auf sein unterthänigsteö Ansuchen wieder zu entheben , und den¬

selben in den Ruhestand zu versetzen,

dem Forstmeister Freiherrn von Neveu  zu Offenburg den Charakter eines Ober¬

forstmeisters zu erthcilen,

den Freiherrn Friedrich von Boyneburg,  den jüngern , zu Städtftlv bei Eisenach

zu HöchstJhrem Kammerherrn zu ernennen,

den außerordentlichen Professor der Geburtshülfe an der Hochschule zu Freiburg,

I ) r . Ignaz Schwörer,  zum ordentlichen Professor,in diesem Fache an gedachter Uni¬

versität zu ernennen,

dem Physikus Himmel scher  zu Schönau das erledigte Physikat Sinsheim,

dem Assistenzarzt Or . Bär in Konstanz das erledigte Physikat Jestetten , mit der

Erlaubniß zur Haltung einer Nothapotheke , und

dem praktischen Arzt Or . Zeller  in Lörrach das Physikat Meersburg und die

Stelle eines Medizinal - Referenten bei dem dortigen Hofgericht zu übertragen,

dem Staabschirurgen , Assistenzarzt Seither  zu Oppenau , die Assistenzarztstelle bei

dem Oberamt Bruchsal zu verleihen , und ihm seinen Wohnsitz in Langenbrücken anzuwei 'en,

dem Ober - Wund - und Hebarzt Grosmann  zu Tauberbischofföheim das erledigte

Landchirurgat Walldürn,

dem praktischen Arzt , Wund - und Hebarzt Carl Kreuzer  das erledigte Stabs¬

chirurgat Elzach , und

dem Ober - Wund - und Hebarzt Böckh in Sulzburg das Stabschirurgat Jestetten

zu übertragen.
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Hoch st die selben haben dem Pfarrer Georg Anton Volz  zu Spechbach die

katholische Pfarrei St . Leon , im Amte Philippsburg , und

dem Vikar Anton Herrmann  in Gengenbach die erledigte katholische Pfarrei

Hügelsheim , Oberamts Rastatt , zu verleihen geruht.

Den Nechtspraktikantcn

Philipp Kuenzer  von Freiburg , dermalen zu Oberkirch,

Christian Leers  aus Mannheim , und

Heinrich Ignaz Joseph Kreitler  ebendaher , dermalen in Neckarbischofsheim,

ist das Schriftverfassungsrecht in Administrativ - Sachen ertheilt worden.

Nach dem Antrag der evangelischen Kirchen - und Prüfungs - Commission sind fol¬

gende im December des vorigen Jahrs geprüfte Theologen in die Zahl der evangelischen

Pfarrcandidaten ausgenommen worden:

Friedrich Siegmund Blum  von Heidels - Karl Eichhorm  von Kembach,

heim , Albert Ahles  von Seckenheim,

Bernhard Reinhard  von Ziegelhausen , Ludwig Koch von Pforzheim , und

Jacob Heinrich Lamey  von Dainbach , Friedrich Körner  von Wertheim.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Da die zweiten Beamtenstellen bei den Bezirksämtern Gengenbach und Müll¬

heim,  von welchen jede mit einem Assessor wieder besitzt werden soll , erledigt sind , so

werden die Bewerber aufgefordert , sich binnen 6 Wochen bei der ihnen Vorgesetzten

Kreis - Regierung zu melden.

Durch die Annahme der Bürgermeistersstelle zu Weinheim von Seiten des Profes¬

sors Grimm  ist die von demselben bekleidete Rectoratöstelle daselbst mit einem Compe-

tenzanfchlag von 469 fl . 10 kr. in Erledigung gekommen , und haben sich die Bewerber

mm solche vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate binnen 4 Wochen bei der obersten evan¬

gelischen Kirchcnbehörde zu melden.

^ Die katholische Pfarrei Spechbach,  Amts Neckargemünd , mit einem beiläufigen

jährlichen Einkommen von 1500 fl . in Geld , Naturalien , Zehnten und Güterertrag,

worauf jedoch die Verbindlichkeit ruhet , einen ständigen Vikar zu halten , und ihm einen

jährlichen Gehalt von 100 fl. auf die Hand zu geben , ist erlediget worden . Die Com-

petenten um diese Pfarrei haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom

Jahr 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3 . durch die Regierung des Unterrhcin - Kreises nach

Vorschrift zu melden.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe , den 12ten Februar 1833.

Verordnung.

(Die alle drei Jahre vvrzunehmende Visitation der Maase und Gewichte der Eichstätten betreff. )

Durch höchste Entschließung aus großherzoglichem Staatsminiften 'um vom 13ten

December v . I . Nro . 3440 . haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog

- gnädigst zu genehmigen geruht , daß die im §. 20 . der neuen Maasordnung enthaltene

Bestimmung:

„Alle fünf Jahre oder auch früher , im Falle besondere Umstände es nöthig machen

„sollten , vergleichen je drei nachstbenachbarte Eichstätten ihre Maase und Gewichte

„nach der besondern Vorschrift , me hierüber ergehen wird .„

dahin abgeändert werde:

„daß diese Untersuchung der Eichmaase und Gewichte in jeder Eichstätte eines

„Obereichamtsbeziiks von einem Visirativne -Eommissär alle drei Jahre vorzunehmen , -

„und immer eine an den Grenzen von zwei Obereichamtsbezirken gelegene Eichstätte

„von den beiden Visitatoren gemeinschaftlich zu untersuchen sey, ehe sie, jeder allein,

"die übrigen Eichstätten ihres Bezirks besuchen ."

Carlsruhe den 8ten Februar 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.

VcU. v. Adels heim.

( Erlaubniß zur Tragung eines fremden Ordens . )

Seine Königliche Hoheit derGroßherzog  haben dem Obersten und Com-

mandeur der Gendarmerie von Beust die E >laubnist gnädigst zu erthcilen geruht , den

ihm von Seiner Majestät dem Könige von Preußen  verliehenen rothen Adler-

Orden dritter Classe anzunehmen und zu tragen . .
8
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(Militär - Dienst n achrichte n. )

Seine Königliche Hoheit - der Großherzog haben gnädigst geruht:
den 2 7sten November v. I . den Secondlieutenant  von Schilling vom 4ten

JnfanterieNegiment zum GrenadierBataillon des LeibJnfanterieRcgiments zu ver¬
setzen, und

den RegimentsOuartiermeister des DragonerRegiments Großherzog , Hammes,  zum
Rittmeister von der Suite zu ernennen;

unterm Ilten December  v . 'I . dem Oberchirurgen Nötling  vom 2ten Dragoner-
Regiment den nachgesuchten Abschied zu ertheilen;

unterm 24stcn December  v . I . den >Sprachlehrer Jaquot  als solchen bei der
Kriegsschule zu ernennen;

unterm 27sten December  v . I . den Oberst und Commandeur der Isten Jnfan-
terieVrigade von Beust in den Ruhestand zu versetzen.

Durch höchste Ordre vom 15ten Januar  1833 wurde
der Oberst und Commandeur des 3ten JnfanterieRegiments Corneli  zum Briga¬

dier und Commandeur der Isten JnfanterieVrigade ernannt,
sodann der Premierlieutenant W . Speck vom 4ten JnfanterioRegiment in den Pen-

stonsstand versetzt;
ferner : der bisher als llnterchef im Generalstab commandirte Oberstlieutcnant der Ar¬

tillerie von Fischer  definitiv zum Generalstab versetzt;
der Major von Geyer  vom Isten DragonerRegiment zum Oberstlieutenant ernannt;
der Capitän Friedrich Sachs vom 3ten zum 4ten JnfanterieNegiment versetzt, und

der Secondlieutenant Zoller  beim 4ten JnfanterieNegiment zum Premierlieute-
nant ernannt»

(Stiftungen . )
Johann Rozinger  von Gruncrn hat durch letztwillige Anordnung sein ganzes

Vermögen mit einigen vorübergehenden Belastungen zur Unterstützung der dortigen Orts-
armen bestimmt»

Der Bürger und Bäckermeister Anton Volk  von Herbolzheim hat dem dortigen
Armenfond eine Schenkung von 300 fl. gemacht.

Der ledig verstorbene Gabriel Schmidt  zu Binzgen hat ein Legat von 50 fl. ver¬
macht, wovon die Zinsen zur Anschaffung von Schuhen für arme Kinder daselbst ver¬
wendet werden sollen.
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Oer Genieinderath und Handelsmann Öfter in Rastatt hat dem dortigen Hospital

den Betrag von 80 fl. 20 kr. geschenkt.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden zur Ehre der

Geber hierdurch öffentlich bekannt gemacht.

(C i v i l - D i e n st n a ch r i ch t e n. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:
dem Oberamtmann Kern  zu Achern die erste Beamtenstelle bei dem Oberamte

Offenburg , und

dem bisherigen Garnisons - Auditor von Theobald  zu Carlsruhe die zweite Be¬

amtenstelle bei demselben Oberamte zu übertragen,

den zum Hofgerichtsrath in Rastatt ernannten Hofgerichts - Assessor Litschgy  zu

Meersburg in ersterer Eigenschaft bei dem Hofgericht Meersburg zu belassen,

den seither quiescirten Amrsafsessor Trefurt  zu Bruchsal zum Hvfgerichtsrath in

Rastatt,  und

den seitherigen HofgerichtS - Advokaten Haas  zu Carlsruhe zum Hofgerichtö -Assessor

in Rastatt zu ernennen;

ferner gnädigst zu genehmigen , daß der bei dem Stadtamt Mannheim angestellte

Amtmann Kirn  dem großherzozlichen Hofgerichte daselbst zur Aushülfe beigegeben werde;

von dem bei dem General - Landesarchiv angestellten Personale den Archiv - ûnd

Regierungsrath Wollschläger,  den Kanzleirath Mangold  und den Archiv - Registra¬

tor Bader,  auf so lange bis der Eine oder der Andere wieder anderwärts angestellt

werden kann , in den Pensionsstano zu versetzen,

dem Physikus Or . Küchling  zu Kork das erledigte Physikat Lahr zu übertragen,

den im Jahr 1829 bei der Kanzlei des Ministeriums des großherzoglichen Hauses und

der auswärtigen Angelegenheiten angestellten Wilhelm Kuhn  in der Eigenschaft als

Ministerin ! - Kanzlist anzuerkennen , und

dem Stavtkaplan Philipp Striegel  zu Mannheim die erledigte katholische Pfar¬

rei Miesenbach , im Amte Neckargemünd , zu verleihen.

Die von den Grundherren , Freiherren von Berlichingen erfolgte Präsentation des

Pfarrcandidaten Friedrich August Lehlbach  von Ladenburg auf die erledigte evangelische

Pfarrei Neunstetten , Decanats Boxberg , hat die Staatsgenehmigung erhalten.



Durch Beschluß des großherzoglichen Justizministeriums vom 29sten Januar d. I.
ist dem Rechtspraktikanten Ferdinand Welte  von Altdorf , und durch Beschluß vom Isten
Februar d. I . dem Rechtspraktikanten H ammer  zu Rastatt das Recht zur Verfassung
gerichtlicher Schriften erchcilt worden.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Die Beamtenstelle bei dem Bezirksamte Achern ist erledigt worden ; es werden da,
her die Bewerber aufgeforvert , sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der ihnen Vor¬
gesetzten Kreis - Regierung zu melden.

Durch die Uebertragung des Physikats Sinzheim an den Physikus H immelfehcr
ist das Physikat Schönau  mit der tarifmäßigen Besoldung von 40V fl. und 120 fl.
für Pferdsfourage in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich
binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der großherzoglichen Sanitäts -Commission zu melden.

Durch die Versetzung des Dekans und Pfarrers Allm ang,  nach Schriesheim,
ist die evangelische Pfarrei Laden bürg,  mit einem Competenzanschlag von 992 fl.
52 kr., worauf jedoch 14 st. Kriegskosten haften , welche der neu zu berufende Pfar¬
rer zur Zahlung zu übernehmen hat,  in ' Erledigung gekommen . Die Bewerber um
diese Stelle haben sich bei der obersten evangelischen Kirchenbehvrde binnen 4 Wochen
vorschriftsmäßig zu melden .'

Nachdem die Hindernisse , welche der Wicderbesetzung der längsterkekigten katholischen
Pfarrei Karlödorf,  Oberamts Bruchsal , seit mehreren Jahren entgegenstanden , nun¬
mehr beseitiget sind , so wird diese Pfarrei mit einem beiläufigen Einkommen von 650 fl.
in Geld , Naturalien und Güterertrag zur Wiederbesetzung ausgeschrieben . Die Compe-
tenten um dieselbe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr Itz lO.
Nro . 38 . insbesondere Art . 2 und 3 . durch die Regierung des Mittelrheinkreifes zu melden.

Durch das am 21ten Juni v . I . erfolgte Ableben des Kaplans Johann Baptist
Fischerkeller  ist das Kaplaneibeneficium aä 8r . in Hü sin gen,  mit einem
beiläufigen Einkommen von 050 bis 700 fl in Geld , Naturalien und Güterertrag,
worauf aber eine vorläufig auf 43 fl . 47 kr. berechnete , übrigens noch zu liquidirende
Kriegsschuld haftet , in Erledigung gekommen . Die Competentcn um diese Pfründe
haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standes - und Patronatsherrfchaft nach ^Vor¬
schrift zü melden.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 22ten Februar 1833.

Verordnung.
(Den Getraidezoll betreffend . )

Da der Durchschnittspreis für das Malter Kernen unter 12 st . herabgcsunken ist,
so ist in Gemäßheit deS Gesetzes vom 21sten Juni 1827:

Eingangszoll. I ' iisgangLzoll
Vom Kernen und Walzen per Malter . . 20 kr. 6 kr.

Roggen . . . 14 kr. 4 kr.
" Gerste . . . . . . . 10 kr. 3 kr.

" Spelz . . . . . . . 8 kr. 2 kr.

" Mehl per Centner . . , . . 12 kr. 4 kr.

zu erheben.

Gegenwärtige Verordnung tritt sogleich in Kraft , nachdem sie durch das Verord¬
nungsblatt der großherzoglichen Steuerdirection zur Kenntniß der Zollstellen gelangt ist,

Carlsruhe den löten Februar 1833.

Ministerium der Finanzen,
von  Böckh.

Vär . Kühlenthal.

Bekanntmachung.
(Den landesherrlichen Commissar für die im Wahlbezirk Landamt Bruchsal vorzunehmende Wahl

eines Abgeordneten -zur nächsten Stände - Versammlung betreffend . )
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben durch höchste Entschließ

sung aus dem großherzoglichem Staatsministerium vom I2ten d. M . den Negierungs-
rath Guhman  in Bruchsal auf seine Vorstellung vom 3tsten v . M . in Anbetracht
seines hohen Aliers von der in Gefolge Beschlusses vom 23stcn v. M . ihm übertragenen
Stelle eines landesherrlichen Commissärs bei der bevorstehenden Deputaten - Wahl zur
zweiten Kammer der Landstände gnädigst zu entheben , und gleichzeitig an seiner Statt
für den Wahlbezirk Landamt Bruchsal den Geheimerath Kirn  zu Carlsruhe als landes¬
herrlichen Commissär zu ernennen geruht . ^

9
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Dieses wird bezüglich auf die Bekanntmachung vom 26sten , im Regierungsblatt
vom Bisten v . M . Nro . V . hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den 16ren Februar 1833.

Ministerium veS Innern.
Winter.

Völt . v . Stengel.

(Stiftung . )

Der großherzozlich badische Sergeant Philipp Jakob Wiessert  von Philippsburg
hat in seinem öffentlichen letzten Willen d. d. Carlsruhe den 12ten April 1832:

a ) VemSchulfond in Philippsburg . . . 200 fl . — kr.
und

d ) dem dortigen Armenfond . . . . 332 fl . 22 ^ kr.
mit per Auflage zugedacht , daß die Zinsen von dem erstem Kapitale zu Anschaffung von

Büchern für arme Schulkinder , und zu Belohnungen an solche arme Kinder , welche sich
besonders durch Fleiß in der Schule auszeichnen , verwendet werden sollen . Von ^ 00 fl.
am Armenfondkapital hat die Wittwe Bledon  in Philippsburg lebtäglich und nach
ihrem Ableben ihre Tochter Franziska Bledon,  so lange sie ledig bleibt , die jährlichen
Zinsen zu genießen ; mit ihrer Verehelichung fließen diese, wie jetzt schon die Zinsen von
dem Kaoitalreste , in den Armenfond.

D eses wird nach erfolgter Staatsgenehmigung zum ehrenden Andenken an den Stif¬
ter hiermit öffentlich bekannt gemacht.

(Medaillen - Verleihun  g .,)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden , dem Handelsmann Joseph Goldschmidt  zu Carlsruhe als Belohnung für

seine im russischen Feldzug vielen Individuen des badischen ArmeeCo -ps mit eigener Auf¬

opferung geleisteten Dienste die kleine goldene Civiloerdienst - Medaille zu verleihen.

(Dienst - Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

den Diaeonus August Hausrath  von . Stein zum Hof-  und Stadtvikar in
Carlsruhe zu ernennen,

dem bisherigen Pfarrvikar Tbeodor Roth  zu Hügelheim das Diaconat Müllheim
zu übertragen,
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den Kanzlisten Heyser  bei der Oberdkrection des Wasser , und Straßenbaues zum

Registrator bei dieser Stelle zu ernennen.

Die fürstlich löwenstein - rosenbergische und freudenbergische Präsentation des Prie¬

sters Georg Ehrmann  von Wertheim , bisherigen Pfarrverwalters zu Unterschüpf , auf

die erledigte katholische Pfarrei Wenkheim , Amts Tauberbischvföheim , hat die Staatsge¬

nehmigung erhalten.

Von den km November v. I . geprüften 27 Rechtscandkdaten sind durch Beschluß

des großherzoglichen Justizministeriums vom 5ten Februar d. I . folgende 2t unter die

Zahl der Rechtspraktikanten ausgenommen worden:

Edwin Benkiser  von Pforzheim , Joseph Flügel  von Birkendorf,

Friedrich Held  von Konstanz , Graf Gustav v . Enzenberg  v . Singen,

Placidus Haager  von Meersburg , Karl Ha aß von Karlsruhe,

Gustav Karl Lindemann  v . Neckarge - Franz von Pfeuffer  von da,

münd , Friedrich Stein  von Deutschneureuth,

Julius Betz  von Karlsruhe , Heinrich Wengler  von Bruchsal,

Johann Baptist Betzinger  v . Freiburg , Karl Schlaar  von Freiburg,

Mvriz Bodenheimer  von Pforzheim , Aug . Michael Metz  von da,

Friedrich Fuchs von Mannheim , Friedrich v. Kr aft -Ebing  v . Zizenhausen,

Karl Kah von Rastatt,  Karl Friedrich Henzler  v . Konstanz , und

Johann Nepomuk Kupferschmitt  von Leopold Rieder  von Ettcnheim,

Freiburg,

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Bei dem Stadtamt Mannheim ist die Polizei - Beamtenstelle in Erledigung gekom¬

men . Die Bewerber um dieselbe haben sich der Vorschrift gemäß durch die ihnen Vor¬

gesetzte Kreis - Regierung an jene des Unterrheinkrcises zu wenden.

Durch die Uebertragung des Phystkat Lahr an den PHMkus I) r . Küchling  ist

vaS Phystkat Kork,  mit der tarifmäßigen Besoldung von 400 fl. und 120 . fl. für

Pfervsfourage in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bin¬

nen 8 Wochen vorschriftsmäßig bei der großherzoglichen Sanitäts - Commission zu melden.

Durch die Uebertragung der Âssistenzarztöstelle in Langenbrücken an den bisheri¬

gen Staabschirurgen Assistenzarzt Seither  ist die Staabschirurgatsstelle in Oppenau,

mit der zugleich die Besorgung der Renchbäder und der Legalfälle in diesem Bezirk nebst

einem Gehalt von 150 fl . und 120 fl . für Pfervsfourage verbunden ist, in Erledi ^ g
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gekommen . Die Bewerber um diese Stelle , aus der Zahl der praktischen Aerzte , die

zugleich Wund - und Hebärzte sind», werden aufgefordert , sich binnen 6 Wochen vorschrifts¬

mäßig bei der großherzoglichen Sanitäts - Commission zu melden , wobei zur Nachricht

dient , daß dem künftigen Staabschirurg der Charakter als Assistenzarzt ertheilt wird.

Durch die Beförderung des Pfarrers Dell  nach Kürzel ist die evangelische Pfarrei

Kleinenkems,  Dekanats Lörrach , mit einem Competenzanschlag von 532 fl. 43 ^ kr. in

Erledigung gekommen . Die Bewerber um dieselbe haben sich daher bei der obersten evan¬

gelischen Kirchenbehörde binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch erfolgtes Ableben des Dekans und Pfarrers Joseph Fischer  ist die katholische

Pfarrei Kirchen,  Amts Möhringen , mit einem beiläufigen Einkommen von 1200 fl.

meistens in Zehnten und Güterertrag erledigt worden . Die Competenten um diese

Pfarrpfründe , worauf die Verbindlichkeit ruht,  zum Gehalt des den Filialort Stetten

pastorirenden Priesters jährlich 100 fl. abzugeben , haben sich bei der fürstlich fürstenbergi,

schon Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu melden.

Durch das am 30ten Dezember v . I . erfolgte Ableben des Pfarrers Fabian S t e i-

ner ist die katholische Pfarrei Grombach,  Amts Sinsheim , mit einem beiläufigen jähr¬

lichen Ertrag von 1200 fl . in Zehnten , Naturalfixum und Güterbenutzungen , worauf je¬

doch die Verbindlichkeit ruhet , wegen des Filials Kirchhardt einen ständigen Vikar zu

halten , und mit einem jährlichen Gehalt von 100 fl . zu salarircn , auch das auf der

Pfarrei haftende Kriegsschulvenkapital von 289 fl. 58 kr. in zehn  Jahrsterminen ab¬

zuzahlen , erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarrpfründe haben sich nach

der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 , Nro , 38 . durch die Regierung

deS Unterrheinkreises zu melden.

(Berichtigung . )
In der Bekanntmachung im Regierungsblatt Nro - VI . vom 4ten Februar d. I . Seite 28 . (die

Erlaubniß zur Tragung eines fremden Ordens betreffend) lese Zeile 2 statt : „ Ober¬

baurath ", Direktor Rochlitz.

Gestorben sind:

am 20ten December v . I . der Hofgerichts -Advokat Wiedemer  zu Rastatt,

am 29ten " " " der Hofgerichts -Advokat Franz Decker zu Rastatt,

am 16ten Januar d. I . der pensionirte Geheimerath v . Chrismar  zu Constanz , und .

am 28ten „ „ " der Amtmann Eichrodt  zu Durlach.
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Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 16ten Merz 1833.

(Stiftungen . )

Die Erbsubstitution des zu Bona - Sola in Italien im Jahr 1800 verstorbenen

k. k. österreichischen Hauptmanns Wilhelm von Quenandon  zu Gunsten des Armen-
Instituts in Freiburg auf den Fall , daß die von dem Testator eingesetzte Universalerbin

vor ihm unverheurathet und ohne eigene Kinder sterben würde , ist durch Vergleich zwi¬

schen den Becheiligten während der Lebzeiten dieser Universalerbin , der Wittwe des Hof-

gerichtsraths Preis  zu Meersburg , Angelika geborne von Obser,  dahin in Vollzug

gesetzt worden , daß von der genannten Haupterbin dem Armen - Institut zu Freiburg die

Summe von 8500 st. unter Vorbehalt lebenslänglicher Verabfolgung der Zinsen mit 4.

vom Hundert von dieser Kapüalsumme cigrnthümlich abgetreten worden ist. — Dieser

Vergleich hat Namens des Armen - Instituts die Staatsgenehmigung erhalten.

Der Altbürgermeistcr Wacker zu Waibstadt hat zur innern Einrichtung des schon

früher auf seine Kosten erbauten Krankenhauses 300 fl. und zu dessen Unterhaltung und

zur Verpflegung der Kranken weitere 1100 fl. geschenkt.

Ein Wohlthäter , der nicht genannt seyn will , Art zu Gründung eines Almosen¬

fonds in Steinmauern dem 'Stiftungsfond daselbst eine Schenkung von 620 fl. gemacht.

Die verlebte Wittwe des Daniel Krebs,  Margarethe Elisabeth , geborne Linder,

hat dem evangelischen Hospital zu Mannheim ein Kapital von 300 fl. vermacht.

Ein Ungenannter hat ein Kapital von 300 fl. für die katholische Pfarrei Bürg-

weiler mit der Bestimmung gestiftet , daß der jährliche Zins an die drei ärmsten , mit

Kindern belasteten W 'ittwen in Vürgweiler alle Jahre ausgetheilt werden solle.

Alt - Schwanenwirth Georg Meier  von Allmendshofen hat schon im Jahr 1820

eine Stiftung von 200 fl. für die dortige Schule gemacht , woraus die Zinsen zur An¬

schaffung von Schulrequisiten für die armen Schulkinder verwendet werden sollen.
10
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Die verstorbene Ehefrau des I) r . Götzenberger  zu Heidelberg , eine geborne
Peckler,  hat ein Legat von 300 fl . in das katholische Hospital daselbst gestiftet.

Ein Ungenannter hat 150 fl. zur Anschaffung für Schreibpapier , Bücher und an-
Vcre Bedürfnisse für die Schule in Neuvingen geschenkt.

Die verstorbene Dorothea Wilhelmine Jeanette Bader  zu Mannheim hat der dor¬
tigen Armenanstalt 100 fl. vermacht.

Die leoig verstorbene Barbara Bücher von Spoltenstein , im königlich würtembergi-
schen Oberamt Tettnang , hat zum Armenfond zu Immenstaad ein Kapital von 100 fl.
zur Vertheilung der jährlichen Zinsen unter die dortigen Armen hinterlassen.

Eine unbekannte Wohlthäterin aus der Bürgerschaft zu Rastatt hat dem Spital
daselbst eine Schenkung von 40 fl . 30 kr. gemacht.

Handelsmann Wilhelm Haas  in Schiltach hat dem dortigen Armenfond zur
Unterstützung dürftiger Confirmanden die Summe von 40 fl geschenkt.

Diese vorgenannten Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden
in Anerkennung der edlen Absichten der Geber zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

(Militär - Dienst  n achrichte  n . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , von
denen , von Seiner Majestät  deüi Kaiser von Rußland  während des Feldzugs
von 1814 dem Armee - Corps für Individuen , welche diesen Feldzug mitgemacht haben,
als erblich ertheilten St . Georgen - Kreuzen 5ter Klasse , die heimgefallene Dekoration des
vormaligen Soldaten Joseph Blocher  dem Feldwebel Conrad Burger,  vom Infan¬
terie - Regiment Markgraf Wilhelm , und jene des gewesenen Corpora ! Adam Macho lv
dem Sergeanten Joseph Bronn er,  vom Leib - Infanterie - Regiment , zu verleihen.

(Civil - Dienst Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

den Hofgerichtsrath Haager  in Meersburg , und den Wasser - und Straßenbau-
Jnspector von Krieg  in Villingen , letzteren wegen seiner zerrütteten Gesundheit , auf
ihr unterthanigstes Ansuchen , sodann

den Hofbaucontrolleur Jakob Meßmer  zu Carlsruhe , unter Anerkennung seiner
bisher geleisteten nützlichen Dienste , in den Ruhestand zu versetzen;
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den Architecten Karl Kuentzle  zu Carlsruhc zum Hofbaumeister,
die Rechtsprakcikanten Franz Lang  von Hofweier , und Franz Taver Rothermel

von Baden zu Advocaten unv Procuratoren bei dem Hofgericht zu Rastatt,
den bisherigen Hofgerichts - Registrator Krieger  in Mannheim zum Registrator

bei dem Oberhofgericht , unv den dermaligen Hofgerichts - Secretär Reuter  daselbst zum
Registrator bei dem Hofgericht zu Mannheim zu ernennen,

dem Cameralpraktikanten und bisherigen Dienstverweser Eugen Faschon  die Ober¬
einnehmerei Bonndorf zu übertragen,

den Oberpostamts - Officialen Adelmann  zu Carlsruhe zum Postmeister zu er-
nennen und ihm Vas erledigte Postamt Rastatt zu übertragen ; sodann den Postmeister
Harveng  zu Offenburg in gleicher Eigenschaft zum Postamt Kehl , und dagegen den
Postmeister Barth  II . daselbst in gleicher Eigenschaft zum Postamt Offenburg zu ver¬
setzen, ferner

dem Stabs - , Wund - und Hebarzt Rees  in Tiefenbronn das erledigte Landchi-
rurgat Adelsheim zu übertragen.

Durch Beschluß des großherzoglichen Justizministeriums vom 19 . Februar d. I . wurde
dem Rechtspraktikanten Michael Gernanvt,  und durch Beschluß vom 5ten Merz v. I.
dem Rechtspraktikanten Christian Leers,  beide von Mannheim , das Recht zu Ver¬
fassung gerichtlicher Schriften ertheilt.

Höchsten eselben  haben gnädigst geruht:

dem bisherigen Pfarrer zu Oeschelbronn , Friedrich Wilhelm Metzger,  die evange¬
lische Stadtpfarrei Heidelsheim,

dem Pfarrer Ernst Hu ff zu Huchenfeld die evangel . Pfarrei Langensteinbach,
dem Pfarrer Karl Frank  zu Eschelbach die evangel . Pfarrei Meckesheim,
dem Pfarrkandivaten Friedrich Wilhelm Engler  von Kippenheim die evangelische

Pfarrei Keppenbach,

dem Pfarrer Jfivor Hermes  zu Schöllbronn die katholische Pfarrei Zeutern,

dem Pfarrer Michael Broß  zu Wachshurst die durch Versetzung des Pfarrers

Fahren schon  auf das zweite Kaplaneibeneficium zu Oehningen erledigte katholische
Pfarrei Neunkirchen , Amts Neckargemünd , und

die erledigte katholische Pfarrei Sulz , Oberamts Lahr , dem Pfarrverweser daselbst,

Joseph Anton Beck von Ettenheim , zu übertragen.

1



Die fürstlich Fürstenbergischen Präsentationen des Pfarrers Martin Fi kl er zu

Lenzkirch auf die katholische Pfarrei Löffingen , Amts Neustadt,

des Priesters Franz Taver Fischer  von Donaueschingen auf die Curatiekaplanei

Engelwies , Amts Möskirch,

des Kaplaneibeneficiaten Anton Steidle  zu Möskirch auf die Kaplaneipfründe in
Bettenbronn , und

des Lokalkapkans Johann Baptist Schmid zu Hammereiscnbach auf die erledigte

katholische Pfarrei Blomberg , Amts Hüfingen , ferner

die fürstlich Leiningensche Präsentation des Pfarrers Wilhelm Hepp  zu Dainbach

auf die evangelische Pfarrei Eberbach , und

die grundherrlich von Bettendorf ' sche Präsentation des Priesters Peter Vrettle

von Bruchsal , bisherigen Vikars zu Hardheim , auf die erledigte katholische Pfarrei Eu-

bigheim , Amts Bopberg , haben die Staatsgenehmigung erhalten.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Die durch die Pensionirung des Hofgerichtsraths Haager in Meersburg  erle¬

digte Stelle soll mit einem Assessor wieder besetzt werden . Die Bewerber um dieselbe

haben sich bei den betreffenden Hofgerichten innerhalb vier Wochen gebührend anzumeldcn.

Die evangelische Pfarrei Huchenfeld,  im Dekanat Pforzheim , mit einer beiläu¬

figen Competenz von 525 fl. 38 kr. , und

die evangelische Pfarrei Oeschelbronn,  im Dekanat Pforzheim , sind erledigt

worden , was mit dem Bemerken bekannt gemacht wird , daß der Betrag der auf der

letztgenannten Pfarrei etwa haftenden Kriegs - oder anderen Schulden noch nachträglich

besannt gemacht werden wird , und daß der neu ernannt werdende Pfarrer eine Abgabe

von . 200 fl. jährlich , auf zwei Jahre , in den Unterländer - Pfarrhülfsfond zu leisten hat.

Die Bewerber um die eine oder andere der genannten 2 Pfarreien haben sich bin¬

nen 4 Wochen vorschriftsmäß ^ bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Die evangelische Pfarrei Dainbach,  Dekanats Borbsrg , mit einer Competenz von

560 fl . ist in Erledigung gekommen . Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen

4 Wochen bei der fürstlich Leim'genschen Standesherrschaft zu melden.

Di rch Beförderung des Pfarrers Dekans Baumann  zu Unterschüpf auf die

evangelische Pfarrei Schwetzingen, , ist die evangelische Pfarrei Unterschüpf,  Deka-
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«atS Borbcrg , mit einem CompetenzAnschlag von 726 fl . in Erlvigung gekommen.

Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig bei der fürst¬

lich Hohenlohischcn Patronatsherrschaft zu melken.

Die katholische Pfarrei Schöllbronn,  Amts Ettlingen , mit einem beiläusigen

Jahreserträgniß von 1000 fl. in Gelv und Naturalien , worauf jedoch eine jährliche

Abgabe von 40 fl . zum dortigen Pfarrhausbaufond , und dermal ein in acht Jahrcsler-

mitten heimzuzahlendes Kriegsschuldenkapital von 272 fl . 38 kr. ruhet — ist erlediget

worden . Die Bewerber um diese Pfarrpfrimde haben sich nach der Verordnung im

Regierungsblatt vom Ĵahr 1810 Nro . 38 . Art . 2 und 3 . durch die Regierung des

Mittelrheinkreises zu melden.

Durch das am 9ten Januar d . I . erfolgte Ableben des Pfarrers Valentin Ruth

ist die katholische Pfarrei Unterbalbach,  Amts Vorberg , mit einem beiläufigen Iah:

reserträgniffe von 650 fl. in Gelv , Zehnten und Güterbenutzung , worauf ein in sechs

Jahrsterminen hcimzuzahlendes Kriegsschuldenkapital von 86 fl . 28 kr. ruhet , in Erle¬

digung gekommen . Die Bewerber um diese Pfarrpfrimde haben sich nach der Verord¬

nung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3 . durch die Regie¬

rung des Unterrheinkreises zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Gagg  auf die Pfarrei Wiechs ist die katho¬

lische Pfarrei Stahringen,  Amts Stockach , mit einem beiläufigen Einkommen von

450 fl. in Geld , Naturalien und Güterertrag erledigt worden . Die Kompetenten um

dieselbe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810.

Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Seekreises zu melden.

Durch Ableben des Pfarrers Moritz Heitz ist die katholische Pfarrei Warmbach,

Amts Lörrach , mit einem beiläufigen Ertrag von 500 fl. in Erledigung gekommen.

Die Kompetenten um diese, den Concnrsgesetzen unterliegende Pfarrpfrimde haben sich

nach Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . Art . 4 . sowohl bei

dem erzbischöflichen Ordinariat , als bei der Regierung des Oberrheinkreifes zu melden.

Die Kompetenten um die erledigte , beiläufig 360 fl. ertragende Lokalkaplanei Ham¬

mereisenbach,  Amts Neustadt , im Seekreis , haben sich bei der fürstlich Fürstenber-

gischen Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu^ melden.

1t
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Gestorben sind:

«n 4ten Februar d. I . der Domänenverwalter Klett  in Radolphzell,
am 8ten " der pensionirtc Amts -Secretär Baur  zu Engen , und

am 21ten " " " der pensionirtc Hofgerichtörath Pech er von Rastatt.

(Widerruf . )

Die erledigte Polizei - Beamten - Stelle in Mannheim wird nicht mehr mit einem
Amtmann besetzt. Die im Regierungsblatt Nro . vill . Seite 87. hinsichtlich der Wie,
derbesitzung dieser Stelle erschienene Ankündigung wird daher zurückgenommen.

Berichtig  nng . In Nro. VI . des Regierungsblatts d. I . auf Seite 29. Zeile 11. von
unten ist statt: „Nothapotheke» zu lesen: Handapvtheke . "
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Großherzoglich Badisches
Staats - und Regicrungs- Blatt.

Earksruhe , den 18ten Merz 1 832.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Da die bestehenden Gesetze unzureichend sind , um den in einzelnen Landestheilen

von Zeit zu Zeit neu erscheinenden , oder sich verbreitenden schwärmerischen Sekten , die

sich den Staatsgrfttzen nicht fügen wollen , mit Nachdruck zu begegnen , und namentlich

in neuester Zeit dringende Aufforderungen dazu eingekommen sind , so finden Wir UnS

bewogen , provisorisch Folgendes zu verordnen r
Z. 1.

Alle Verbindungen von Schwärmern , welche

» ) Lehren aufstellen , vermöge welcher sie in irgend einer Beziehung den Gesetzen deS

Staats keine Folge schuldig zu seyn behaupten , und

b ) welche in Folge solcher Lehren die Erfüllung staatsbürgerlicher Verbindlichkeiten

beharrlich verweigern,

sind verboten , und werben an den Stiftern und an solchen , welche Anhänger werben , mit

Arbeitshaus von 6 Monaten bis 2 Jahren , und an den übrigen Theilnehmern mit Ge<

fängniß bis auf 2 Monate bestraft , vorbehaltlich der weiteren Strafe , welche sie etwa

durch dabei concurrirende andere bestimmte Verbrechen bewirkt haben mögen.

8. 2.
Diese Strafe wird von den Hofgerichten erkannt . Sie bat nur gegen diejenigen

statt , gegen welche vorher die Polizeibehörde schon zweimal polizeilich ? Strafen als Bes¬

serungsversuche erkannt hat , und welche defsenohngeachtet von ihrer Verbindung nicht ab¬

stehen , oder den Staatsgesetzen noch fernerhin die Anerkennung und Folgeleistung versagen.

Die Einleitung der gerichtlichen Untersuchung zum Zwecke der Aburthcilung durch

die Hofgerichtc erfolgt nur auf Requisition der betreffenden Kreis - Regierung.

§. 3.

Bei denjenigen , welche schon vor der Verkündung dieses provisorischen Gesetzes eine,

wenn auch bereits wiederholte , polizeiliche Zurechtweisung (§. 2 .1 erhalten haben , muß
12
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gleichwohl noch ein einmaliger derartiger Besserungsversuch vorausgehen , ehe die im §. 1.

bestimmte Strafe gegen sie ausgesprochen werden kann.
Z. 4.

Gegen diejenigen , welche , nachderw die im Z. 1 . festgesetzte Strafe schon einmal ge¬

gen sie erkannt war , sich eines Rückfalls in das nämliche Vergehen schuldig machen,

kann in einem solchen , sowie in einem weiteren Wiederholungsfälle , wenn auch nur

einer  der im § . 2 . erwähnten Bcfferungsversuche gegen sie vorgenommcn ist , die im

§. 1 . bestimmte Strafe auf das Neue erkannt und bis zum Doppelten erhöht werden.

Unsere  Ministerien des Innern und der Justiz sind mit dem Vollzüge dieses Ge¬

setzes beauftragt.

Gegeben zu Carksruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 14ten

Merz 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzvzs:

V ü ch l e r.

Verordnung.
( Die AuS - und Wiedereingangs - Güter betreffend. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben in Gemäßheit höchster

Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 20sten v . M . Nro . 389 . auf

diesseitigen unterthänigsten Antrag gnädigst genehmigt , daß die nach Art . 3 und 5 . der

Verordnung vom 23sten Januar 1830 . Regierungsblatt Nro . V ., die Aus - und Wie¬

dereingangs - Güter betreffend — für die Ausstellung eines Freischeins bei der Ausfuhr

und für die Beurkundung des Zollers bei der Wiedereinfuhr zu entrichtenden Gebühren

von jedeomal 4 Kreuzer künftig nicht mehr vom Führer der Güter , sondern aus der

Zollkasse bezahlt werden sollen.

Die Steuerdirectton ist mit dem Vollzug dieser Anordnung beauftragt.

Carlsruhe den 2cen Merz 1833.

Finanzministerium,

von Böckh.

Vär . Kühlenthal.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 25ten Merz 1833.

( Verordnung über die standesherrlichen Verhältnisse der Fürsten von Löwensiein - Wertheim . )

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Zum Vollzug des Artikels 14 . der deutschen Bundesakle in Beziehung auf die

Fürsten von Löwenstein - Wertheim  und deren Unserer  Souverainität unterwor¬

fene Besitzungen verordnen Wir hiermit wie folgt:
§. 1.

Die Mitglieder der fürstlichen Familie , zum hohen Adel in Deutschland gehörig und

Lm Besitz der Ebenbürtigkeit , sollen aller persönlichen Vorzüge und Rechte theilhaftig seyn,

welche der ersten Ckasse des Adels Unseres  Großherzogthums dermalen zustehen , oder

künftig werden verliehen werden.
§. 2.

Sie behalten Titel und Wappen , die sie vor der Mediatisirung führten , jedoch mit

Weglassung aller Beisätze und Würden , welche ihr vormaliges Vechältniß zum deutschen

Reich auövrücken , oder sie als Regenten ihres vormaligen Gebiets bezeichnen.
§. 3.

Die Häupter der verschiedenen Zweige der fürstlichen Familie können sich der ersten

vielfachen Person (Wir)  in Schriften und bei feierlichen Handlungen bedienen ; jedoch

nur in solchen Schriften , die nicht an Uns oder Unsere  Behörden gerichtet sind , und

nur bei solchen Handlungen , die nicht Uns oder Unfern  Behörden gegenüber vorgr-
nommen werden.

§. 4.

In Schreiben von Uns oder Unfern  Behörden erhalten die Mitglieder der fürst¬

lichen Familie in der Anrede das Prädikat : Durchlauchtig - Hochgeboren,  im

Contept den Titel : Durchlaucht.  Dagegen haben sie sich in den an Uns und . Unsere

Behörden gerichteten Schriften nach dem allgemein vorgeschriebenen Cercmoniel zu achten.
13
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§ . 5 .

Nach dem Kirchengebet für den Souverain und dessen Haus kann dasselbe auch für

die Mitglieder der fürstlichen Familie in ihren Wohnorten verrichtet werden , falls diese

innerhalb des vormals Wertheimischen Gebiets belegen sind . Unter der nämlichen Vor¬

aussetzung wird bei ihrem Ableben das Trauergeläute in ihren Wohnorten auf acht Tage
gestattet.

§. 6 .

Die Mitglieder der fürstlichen Familie haben die unbeschränkte Freiheit , ihren Auf¬

enthalt in jedem zum deutschen Bunde gehörenden , oder mit demselben in Frieden leben¬

den Staate zu nehmen , sowie in die Dienste eines solchen Staates zu treten . Sofern

sie sich jedoch in Unfern  Diensten befinden , oder aus Unfern  Staatskassen eine Pen¬

sion beziehen , sind sie hinsichtlich der Wahl ihres Aufenthalts und des Eintritts in frem¬

de Dienste den Landesgesetzen unterworfen,
§.. 7.

Die Häupter der verschiedenen Zweige der fürstlichen Familie sind Standesherren

des Großherzogthums , auch Mitglieder der ersten lanbständischen Kammer , wenn und

insofern sie sich im Besitz einer Standesherrschaft befinden ; sie treten nach erlangter

Volljährigkeit in die Ständeversammlung ein,
§. 8.

Nab ) den Grundsätzen der früheren deutschen Verfassung werden die in der fürstli¬

chen Familie noch bestehenden Familien - Verträge aufrecht erhalten ; auch sind die Mit - '

glieder derselben befugt , über ihre Güter und Familien - Verhältnisse verbindliche Verfü¬

gungen zu treffen ; sie müssen jedoch Uns vorgelegc und sollen dann durch Unsere

höchsten Landesstellen zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebracht werden.
§. 9.

Die Mitglieder der fürstlichen Familie sind frei von aller Militärpflichtigkeit.

§. 10.
In allen sie betreffenden Real - und Personalklagen haben sie einen privilegirten

Gerichtsstand bef Unfern  Mittelgerichten ; in polizeilichen Strafsachen bei Unfern

Kreisregierungen.
§. 11.

In peinlichen Fällen , mit Ausnahme der Civil - und Militär - Dienstverbrechen , wer¬

den die Häupter der fürstlichen Familie von Richtern ihres Standes gerichtet.

Wenn ein solcher Fall sich erelgnet , so kann zwar der ordentliche Richter des Be-
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zirks nicht nur die etwa vorübergehenden Spuren des Verbrechens erheben und ander-

weite fürsorgliche Anordnungen treffen , sondern nach Beschaffenheit der Umstände selbst

eine vorläufige Bewachung oder auch eine wirkliche Verhaftung und Verwahrung des

Angeschuldigten an einem sichern und anständigen Orte verfügen , er muß aber davon

auf der Stelle sowohl Uns unmittelbar , als dem Mittelgericht , in dessen Sprengel das

Verbrechen begangen worden ( letzterm unter Vorlage der abgehaltenen Protokolle ) ge¬

bührende Anzeige machen ; das Mittelgericht soll dann innerhalb 24 Stunden nach Em¬

pfang dieser Anzeige entscheiden , ob die Verhaftung für gesetzmäßig zu achten und ob

eine peinliche Untersuchung einzuleiten sey.

Die Untersuchung wird durch einen von demselben Gerichte aus seiner Mitte er¬

nannten Comissarius , unter dem Vorsitze des Präsidenten oder des Direktors geführt.

Die Aburtheilung geschieht durch ein Gericht , dessen Präsidium Wir dem Chef Unse¬

res  Justizministeriums oder dem Oberhofrichter übertragen , wozu Wir nebstdem zwei

Mitglieder Unseres  Justizministeriums oder Oberhofgerichts als Re « und Correferen-

ten mit berathender Stimme ernennen , sämmtliche übrige Standesherren des Großherzog¬

thums aber als Beisitzer einberufen werden ; die Anwesenheit von dreien dieser letzter»

ist zur Aburtheilung genügend ; bei eintretender Stimmengleichheit entscheidet die Stimme

des Präsidenten . Das geschöpfte Urtheil wird Uns durch das Staatsministerium zur

Bestätigung vorgelegt . In den nach den Landesgesetzen hierzu geeigneten Fällen kann

die Sache im Wege des Rekurses von Seiten des Angeschuldigten zur nochmaligen Ab¬

urtheilung an das Oberhofgericht gelangen.

Die übrigen Mitglieder der fürstlichen Familie sind in peinlichen Fällen dem ge¬

wöhnlichen privilegirten Gerichtsstand unterworfen.

§. 12.
Verlassenschaftssachen der Mitglieder der fürstlichen Familie kann das Haupt des¬

jenigen ihrer Zweige in Güte erledigen , dem die Verstorbenen zunächst angehört haben;

jedoch nur unter Mitwirkung solcher Geschäftsmänner , welche die gesetzlichen Eigenschaf¬

ten besitzen, um die Rechtsgültigkeit der Erledigung in formeller Hinsicht zu sichern . In

Ermanglung einer gütlichen Erledigung muß den Partheien überlassen werden , sich an

den kompetenten Richter zu wenden.

§ 13.

Die für Mitglieder der fürstlichen Familie ernannten Vormünder und Curatoren

müssen Unserm  Justizministerium zur Bestätigung namhaft gemacht werden ; es sorgt
13 *



nötigenfalls auch für Ernennung derselben und beaufsichtigt, den gesetzlichen Vorschriften
gemäß, ihre Verwaltung.

§. 14.
Die Häupter der fürstlichen Familie, welche innerhalb des Großherzogthums stan¬

desherrliche Rechte genießen, sind verpflichtet, Uns und Unfern  Regierungs -Nachfol-
gern persönlich zu huldigen; wird solches im einzelnen Falle nicht verlangt, so muß es
schriftlich nach folgender Huldigungsformel geschehen:

Ich Endes- Unterzeichneter erkläre und gelobe vor Gott dem Allmächtigen, Sei¬
ner Königlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Großherzog rc. rc. als meinem
Souverain, sowie dereinst Seinen Regierungs-Nachfolgern, getreu und gehorsam
zu seyn, auch alles das zu thun, zu lassen und abzuwenden, wozu ich als Stan¬
desherr und Unterthan meinem gnädigsten Souverain verpflichtet bin.

§, 15.
Es ist den Häuptern der fürstlichen Familie nicht erlaubt, an auswärtige Regierun¬

gen Agenten mit diplomatischem Charakter abzusenden, oder solche von auswärtigen Ne¬
gierungen bei sich anzunehmen und mit ihnen zu unterhandeln.

Was sie in ihren Angelegenheiten an auswärtige Regierungen zu bringen haben,
müssen sie Uns als ihrem Souverain anzeigen, wo Wir sie sodann durch Unsere
Gesandtschaften werden vertreten lassen.

Unter diesen Beschränkungen sind aber diejenigen Angelegenheiten nicht begriffen,
welche sie mit auswärtigen Regierungen rücksichtlich ihrer in deren Gebiet liegenden Be¬
sitzungen zu verhandeln haben.

8. 16.
Den fürstlichen Standesherren steht innerhalb ihres vormaligen, mit dem Großher¬

zogthum vereinigten, Gebietes zu:
n) die bürgerliche und peinliche Gerechtigkeitspflege in erster Instanz;
b ) die Besorgung der Vormundschafts- und Curatelsachen, sowie des Hypotheken-

und Deposilenwesens;
c ) die gewöhnliche untere Polizei;
6 ) die Entscheidung von Handels-, Gewerbs- , Zunft - und Cultmftrcitigkeiten iR

erster Instanz;
e) die untere Aufsicht über das Medizinalwesen;
l ) die Annahme neuer Untekthanen; endlich:
ZI die unmittelbare Leitung und Aufsicht in Kirchen- und Schulsachen, auch über

milde Stiftungen.
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§. 17.
Alle diese Zuständigkeiten müssen nach Vorschrift der Landesgesetze ausgeübt wer¬

den ; ihre Ausübung unterliegt nebstoem der Oberaufsicht des Staats und kann nur

durch Behörden geschehen, die in jeder Beziehung wie die untern Justiz - und Verwal¬
tungsstellen in den übrigen Theilen des Großherzogthums gebildet sind . Diese Behörden

haben die Anordnungen der höher « Justiz - und Verwaltungsstellen gleich den landes¬
herrlichen zu befolgen ; sie sollen auch denselben Namen führen , mit einem Zusatz jedoch,
der sie als fürstlich Löwensteinische Behörden bezeichnet.

8 . 18.

Die hierbei angestellten Diener müssen aus der Zahl der von der Regierung ge¬
prüften und für befähigt erklärten Individuen gewählt . Uns zur Bestätigung namhaft
gemacht und wie die corresponvirende Classe Unserer  eigenen Diener besoldet jeyn . Sie
werden rücksichtlich ihrer Dienstverhältnisse zunächst Uns,  dann auch ihren Mediat-

dienstherren verpflichtet . Ihre Versetzung , Pensionirung , Entlassung oder Entsetzung fin¬
det nur in Gemäßheit der Diener - Pragmatik und der sonstigen allgemeinen Landesgesetze
statt . Die Besoldungen und Pensionen derselben haben ihre Mediatr Dienstherren zu
entrichten ; dagegen beziehen Letztere , mit der weitern Verbindlichkeit zur Bestreitung alles
materiellen Jurisoictions - und Polizeiaufwands , die landesgesetzlichen Sporteln und Taxen
von ihren Dienstgeschäften , auch die von ihnen gesetzlich erkannten Geldstrafen , soweit

solche nicht der Steuerkasse oder den Anzeigern gebühren . Ihre Mediat - Dienstherren
dürfen ihnen keinerlei Nebengeschäft übertragen , insbesondere nicht die Verwaltung irgend
eines Theils des fürstlichen Familien - oder Privatvermögens.

§ . 19.

Die Forst - und Jagdpolizei , sowie die Forstgerichtsbarkeit üben die fürstlichen Stan-
desherren innerhalb ihres vormaligen , mit dem Großherzogthum vereinigten , Gebiets
unter den nämlichen Bedingungen und Beschränkungen aus , welche hinsichtlich der Justiz-
und Polizeiverwaltung in den § Z. 17 und 18 . festgesetzt sind ; auf die dafür angestellten
Diener leidet jedoch das Verbot einer gleichzeitigen Verwaltung des fürstlichen Familien-
oder Privatvermögenö vor der Hand keine Anwendung.

§. 20 .
Den fürstlichen Standesherren verbleibt die Ausübung des Patronatrechts nach Vor¬

schrift der Landesgesetze ; auch die Befugniß zur Ernennung der Schullehrer und Stif-

tungsverwalter , wo solche auf einem ihnen zur Seite stehenden Herkommen beruht.
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§. 21.

Es verbleibt denselben ferner der Bezug der Nachsteuer gegen alle nicht zum deut¬

schen Bund gehörige Staaten , mit welchen keine Freizügigkeits - Verträge geschlossen sind.
§. 22.

Die Mitglieder der fürstlichen Familie gehören auch in Ansehung der Besteuerung

zur privilegirtesten Classe im Staat.
§. 23.

Rückstchtlich ihrer Besitzungen bleiben den fürstlichen Standesherren alle diejenigen

Rechte , welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörtem Genüsse herrühren , und

nicht zu der Staatsgewalt und den höhern Regierungsrechten gehören . Der Gefälle -,

Schulden - und Diener - Ausscheidung sind die in dem angebogenen Auszug der königlich

Baierischen Verordnung vom Jahr 1807 . ersichtlichen Grundsätze als Basis und Norm

zu unterlegen.
> §. 24.

Behufs dessen wird die nach der Medi 'atisirung erfolgte Ausscheidung einer entspre¬

chenden Revision unterworfen . Das Resultat derselben begründet , vom 8 . Juni 1815.

an gerechnet , für Unsere Staatskasse oder die fürstlichen Standesherren:

s ) den Ersatz der zuviel bezogenen Gefälle;

b ) die Verzinsung der zu wenig übernommenen Schulden bis zur definitiven Ueber-

nahme ; und

c ) die Vergütung der zu wenig bezahlten Besvldungs - und Pensionssummen.

Die zur Zeit der berichtigten Gefall - Ausscheidung noch beziehbaren Gefälle werden

demjenigen Theil , welchem sic hiernach gebühren , zum ferneren Bezug überwiesen.

Für aufgehobene , nach der berichtigten Gefäll - Ausscheidung den fürstlichen Stan¬

desherren zustehende Gefälle wird ihnen die gesetzliche Entschädigung geleistet , und wenn

sie dieselbe schon früher erhielten , belassen werden.

Für aufgehobene , nach der früher » Gefäll - Ausscheidung den fürstlichen Standes¬

herren zugewiesene , nach der berichtigten Gefäll - Ausscheidung aber dem Souverain zuste¬

hende Gefälle , haben die fürstlichen Standesherren die empfangene Entschädigung her-

auszuzahlen.
§. 25.

Die Häupter der fürstlichen Familie können zur Verwaltung des Familien - oder

Patrimonial - Vermögens ein Collegium unter dem Namen : Domanial - Kanz lei

anordnen , und dasselbe mit einem Direktor , der erforderlichen Anzahl von Rächen , Sekrer

F
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tären , Kanzlisten und Rechnungsverständigen besetzen. Außer diesen Aemtern und Titeln

ist ihnen nicht erlaubt , andere zu verleihen.

Die bei der Domanial - Kanzlei oder den ihr untergeordneten Rentämtern angestell-

ten Diener müssen Inländer seyn ; Wir wollen jedoch gestatten , daß Diener , welche

in andern Bundesstaaten für dort gelegene Besitzungen angestcllt sind , mit Beibehaltung

ihres ursprünglichen Heimathsrechts , in das Großherzogthum versetzt werden , wenn und

insofern die Regierungen dieser Staaten sich hierzu in umgekehrter Weise gleichmäßig

verstehen.

Die den Dienern gegebene Uniform bedarf Unserer  Bestätigung.

§. 26.

Es ist den Häuptern der fürstlichen Familie ferner erlaubt , Reglements und Ver¬

fügungen über Gegenstände zu erlassen , welche die Verwaltung ihrer Patrimonial - und

Eigenthumsrechte betreffen ; dieselben dürfen aber in keinem Falle den allgemeinen Ge¬

setzen entgegen seyn.
§. 27.

Hinsichtlich der im Großherzogthum belegenen Güter , Rechte und Gefälle,  welche

die fürstlichen Standesherren ehemals von Kaiser und Reich oder von auswärtigen Re¬

gierungen zu Lehen getragen haben , sind dieselben als Unsere  Vasallen zu betrachten,

wenn und insofern ihnen die Objekte solcher Lehen in Folge der Mediatisirung verblie¬

ben sind.

Die Activlehen sammt den hiervon sich ergebenden Lehensgefällen werden ihnen fer¬

ner belassen.

Hiernach haben Unsere  Ministerien der Justiz , des Innern und der Finanzen das

Weitere zu besorgen.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 14ten

Merz 1833.

Leopold.
Vstt . Frhr . von Reizenstein. ( 1̂ 8.)

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.
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Beilage sä §. 23.

Auszug
aus der Königlich Baierischen Declaration "vom 19ten Merz 1807.

H.
Staats - Finanz - Gewalt und Ausscheidung der an den Souverain übergehen¬

den oder den mediatisirten Herren verbleibenden Gefälle.

1 ) Alle aus dem Unterthansverbande zeither entrichtete oder künftig zu entrichtende Ab»

gaben und Landessteuern fließen in Unsere Staatskasse . Dergleichen Abgaben sind

als Landessteuern für den Souverain in Anspruch zu nehmen:

и ) wenn sie in die Landessteuer - Kasse zeither geliefert worden;

к ) wenn sic nach Simplis - Maasen ausgeschrieben oder umgekegt , bald in hör

Hern, bald in mindern Ouantis erhoben , verrechnet und zu Landesbedürf¬

nissen verwendet werden.

2 ) Alle Abgaben , wozu die Bewilligung des ehemaligen Reichs - Souverains erforderlich

war , oder die nach der vormaligen deutschen Verfassung nur erhoben werden durf¬

ten , zur Bestreitung dek Bedürfnisse des Landes und der Regierung , gehören dem
. Souverain.

In die Cathegorie solcher öffentlicher Abgaben gehören nicht nur die direkten,

sondern auch alle persönlichen und indirekten Steuern , die Stempeltaxen , die Juden¬

schatzungen , Accife, Umgelv rc. Kein Patrimonialherr darf hiernach künftig von

seinen Unterthanen eine Consumtions - Abgabe , unter welchem Namen es geschehe,

erheben . Wir werden aber auf .den Verlust , den sie dadurch an ihren Einkünften

leiden , eine billige Rücksicht nehmen , und ihnen im Verhältnis ihres bisherigen Be¬

zugs einen Theil davon überlassen.

3 ) Alle Territorial - Gefälle , die zur Unterhaltung von öffentlichen Anstalten bewilligt

werden , welche eine Central - Leitung erfordern , wie Münzen , Zölle , Chausseen -,

Brückengelder und dergleichen gehen an den Souverain mit den darauf haftenden
Lasten über.

3 ) Alle Umlagen zur Unterhaltung des Militärs , alle Ausschläge zur Tilgung der

Kriegskosten und Schuldenzahlung , insofern erstcre nicht von den Gemeinden priva¬

tim nnter sich geschehen, sind zu Unserer Kasse zu verrechnen.
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5 ) Me Ausgaben , welche, wie grundherrliche Zinsen , in einem beständigen unveränder¬

lichen Quanto entrichtet werden , wie der Fall bei Beeden , und bei der sogenannten

Ordinaristeuer in einigen Herrschaften ist, die folglich nur abusive den Namen von

Steuern führen , verbleiben den mrdiatisirten Fürsten und Grafen , sollen aber künf¬

tig unter der Rubrik von grundherrlichen Abgaben , und nicht von Steuern vorge¬

tragen werden . Treffen aber bei dergleichen Abgaben die obenangezeigten Charaktere

wahrer Steuern ein , so sind sie, wie alle übrigen , in Unsere Cassen einzuziehen.

6 ) Die Nachsteuer verbleibt den mediatisirten Herren , jedoch nur gegen auswärtige

Staaten , mit welchen keine Freizügigkeits - Verträge geschlossen sind . Ferners

7 ) verbleiben ihnen alle Concessions - Gelder , wo sie die Concefsionen zu ertheilen haben.

I.
Ausscheidung der Schulden.

Die verfassungsmäßig contrahirten Schulden , welche auf den mediatisirten Fürsten,

thümern , Grafschaften und Herrschaften haften , werden zwischen dem Souverain und den

mediatisirten Herren nach Verhältnis ! der Einkünfte getheikt , welche jener erhält und die¬

sen verbleiben . Hiernach

a ) muß der Stand solcher Schulden vor allem hergestellt , dann eine genaue Billanz

zwischen den Einkünften des einen und andern Theils gezogen , und nach dem

Verhältnisse der reinen Einkünfte die Reparation gemacht werden;

d ) sind alle Gemeindeschulven davon zu sondern , und den Gemeinden , welche sie

treffen , zuzuweisen;

c ) auch bleiben dem Mediatisirten seine persönlichen Schulden zu Last.

X.
Ausscheidung der Diener.

1 ) Es kann nur die Frage seyn von solchen Dienern , welche in der öffentlichen Lan¬

des - Administration durch förmliche Dekrete zeither angeftellt waren . Diejenigen,

welche zum besondern Dienste des Mediatisirten gehören , als Hofdiener re., bleiben

diesem ausschließend zur Last.

2 ) Die durch ordentliche Dekrete in auswärtigen Verhältnissen angestellt gewesenen In¬

dividuen , als Kreisgesandten , Agenten bei den Reichsgerichten , gehen an den Sour

verain entweder zu einer anderweitigen Anstellung oder zur Pensionirung über.
14



Dahin gehören auch die Beiträge zur Sustentatkon des Kammergerichts ; wogegen
der Souverain auch die eingehenden Steuern zur Bestreitung der Kammerzieler,
der Kreiskosten : c. zu beziehen hat.

3 ) Was in den Diensten des Mediatisirten zur Verwaltung seiner Privat - Einkünfte,
zur Ausübung der niedern und mittler » Gerichtsbarkeit , der gewöhnlichen Polizei
verbleibt , muß auch von ihm besoldet werden.

4 ) Diejenigen Individuen , welche zur Verwaltung der Rechte und Einkünfte angestellt
waren , die an den Souverain übergehen , als Steuer - Einnehmer , Zollaufseher rc.
werdew von diesem besoldet oder pensionirt . Die Besoldungen und Pensionen der¬
jenigen Staatsdiener , welche für die Administration des Ganzen angestellt und ins¬
besondere auf die Steuerkasse angewiesen waren , fallen dem Souverain zur Last,
wenn diese nicht von dem Mediatisirten nach dem Artikel 3 . für seinen Dienst ver¬
wendet werden.

5 ) Das Militär , sowie auch alle Militär - Pensionisten , werden von dem Souverain
übernommen , das dienstfähige wird unter . Unsere Regimenter eingetheilt , die ^ Un¬
brauchbaren werden zu andern Diensten verwendet oder auf die Milttärkasse als
Pensionisten angewiesen.

( Die Einführung gleichförmiger Dienst - Siegel betreffend . )

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir haben Uns gnädigst bewogen gefunden , wegen der Dienst - Siegel zu verord¬
nen wie folgt:

Art . 1.
Sämmtliche obere und mittlere Staatsstellen , auch die Bezirks - Aemter und die

Airttsrevisorate sollen zweierlei Siegel führen , ein größeres zu Beurkundungen jeder Art
und ein kleineres zu Versieglung ihrer Fertigungen.

Art . 2.
Hinsichtlich der Größe und der Darstellung des Wappens müssen die verschiedenen

Siegel anliegenden Zeichnungen entsprechen ; insbesondere bestimmt:
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1 ) die Zeichnung lütt - A . das größere Siegel der Ministerien , des Oberhofgcrichts
und der Ober - Rechnungskammer;

2 ) die Zeichnung l^ irr . k . Vas größere Siegel der beiden Kirchen - Sektionen , der
Hofgerichte , der Kreis - Regierungen und der übrigen Mittelftellen , auch der Ge¬
sandtschaften ;

3 ) die Zeichnung lütt . L . das größere Siegel der Bezirks - Aemter und der Amts-
revisorate;

4 ) Die Zeichnung lütt . l ) . das kleinere Siegel der unter 1 , 2 , 3 . genannten
Dtaatsstellen und zugleich das allgemeine Dienst - Siegel , dessen sich die übrigen
Staatsstellen zu bedienen haben.

Art.  3.

Jedes Siegel muß in seiner Umschrift die betreffende Stelle bezeichnen , und zwar
ausführlich , oder in angemessener Abkürzung , je nachdem es der Raum erlaubt.

A r t . 4.

Alle Dienst - Siegel sollen bei Unserer  Münz - Stätte gefertigt werden.
A r t . 5.

Die Wirksamkeit gegenwärtiger Verordnung ist auf diejenigen Fälle beschränkt , wo
das Bedürfniß schon jetzt oder künftig die Anschaffung neuer Siegel erheischt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzozlichen Staatöministerium , den
Listen Februar 1833.

Leopold.
Frhr . von Türckheim.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

(OrdenS - Derleihungen.  )
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem k. k. östreichischen

Obersten und Militär - Referenten im Hofkriegsrathe , von Zanini,  uns
dem k. k. östreichischen Obersten und Commgndanten des 50ten JnfanterieRegimentS

Großherzog von Baven , Grafen von Wimpfen,  das Commandeur - Kreuz des Zäh¬
ringer Löwen -Orvens gnädigst zu verleihen geruht.
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(Dienst - Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden r

die durch vorschriftsmäßige Wahl des erzbischöflichen Domkapitels erfolgte Ernen¬

nung des Dekans und Stadtpfarrers Konrad Martin  zu Neuenburg als Domkapitular

in Freiburg zu bestätigen,

den bisher bei dem Ministerium des Innern angestellten Ministerin ! - Secretär von

Porbeck  in der Eigenschaft eines Assessors zu dem Stadtamt Mannheim zu versetzen,

den Privat - Docenten der Rechtswissenschaft Or . Buß in Freiburg zum außeror --

deutlichen Professor bei der dortigen Universität , und

die provisorisch angestellten Lehrer Bilharz . und Nicolai  am Lyceum zu Kon¬

stanz zu wirklichen Lyceumslehrern zu ernennen,

dem Pfarr - Candivaten Georg Sehringer  zu Niederweiler das erledigte evange¬

lische Diakonat Emmendingen nebst der damit verbundenen Lehrstelle zu verleihen , und

dem Landchirurgen Kiefer  in Boxberg das erledigte Landchirurgat Schwetzingen

zu übertragen.

Die von dem Herrn Fürsten von Fürstenberg erfolgte Ernennung des Physikus

Winter Halter  zu Heiligenberg zum Physikus kn Neustadt hat die Staatsgenehmigung

erhalten.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch das ' Ableben des Hofgerichts - Secretärs Werren wag  Ln Freiburg ist dessen

Stelle erledigt worden . Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen vier Wochen bei

den betreffenden Hofgerichten gehörig anzumelden.

Durch die Beförderung des Stabschirurgen , praktischen Arztes Rees  zum Land¬

chirurgen in Adelsheim , ist das Stabschirurgat in Tiefenbronn , Oberamts Pforzheim,

verbunden mit der tarifmäßigen Besoldung von 87 fl. in Erledigung gekommen . Die

Bewerber um diese Stelle werden aufgefordert , sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig

bei ver Sanitäts - Commission zu melden ; - wobei zur Nachricht dient , daß dieses

Stabschirurgat mit einem praktischen Arzt , der zugleich wund - und hebärztliche Licenz

hat , wieder besetzt werden soll.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regterungs- Blatt.
Carlsruhe , den 2ten April 1833.

Verordnung.

( Die Einsendung der Holzbedarss - Listen der Gemeinden betreffend. )

Da die Forstämter angewiesen sind , die Waldungen der Gemeinden in den Mona¬

ten Mai bis Juli zu visitiren , dabei aber nach der Bestimmung des §. 13 . der Verord¬

nung vom 31sten August 1832 . sich von der richtigen Ausführung des vorjährigen

Wirtbschafts - und Hiebplans zu überzeugen und insbesondere die Holzbegehrliften für

das nächste Wirtschaftsjahr an Ort und Stelle zu prüfen , so findet man sich veran¬

laßt , den Termin zur Einsendung der Holzbedarfsliften der Gemeinden auf den Monat

April mit dem Anfügen festzusetzen, daß die Uebergabe der Liste an den Förster in dop¬

pelter Fertigung geschehen müsse.

Die Kreis - Regierungen sind mit der Sorge für den Vollzug dieser Verordnung be¬

auftragt . Carlsruhe den 22sten Merz 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.

Vckr. v. Stengel.

Bekanntmachungen.

( Die Ertheilung des Prädikates : "Stadt " an den Marktflecken Schwetzingen . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , dem

Marktflecken Schwetzingen  das Prädikat : " Stadt " zu crtheilen , was hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht wird . Carlsruhe den 15ten Merz 1833.
MinisteriumvesJnnern.

Winter.

Vcst . Stemmler.

15
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< Die Bestätigung des Stammguts - Statuts der Freiherren Rüdt von Collenberg. )

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog  mittelst höchster Ent-
schließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 20sten Februar d. I . Nr . 407.
dem von den Freiherren Rüvt von Collenberg , Bödigheimer und Eberstadter Linie, un¬
term 31sten Merz 1832 . erneuerten Stammguts -Statut , vorbehaltlich der Rechte jedes
Dritten , die höchstlandesherrliche Bestätigung gnädigst zu ertheilen geruht haben, so wird
dieses hiermit bekannt gemacht. Carlsruhe den 5ten Merz 1833.

Justiz-  Ministerium.
von Gulat.

Vflt . Baurittel.

( Die aufgekundigten badischen Hprozentigen Rentenscheine betreffend. )
Von den in der Ziehung am 16ten Merz 1832 herausgekommenen und nach dies¬

seitiger Bekanntmachung vom 17ten desselben Monats aufgekündigten Rentenscheinen sind
folgende Nummern bis jetzt noch nicht zur Einlösung gekommen:

ä 1000 fl. Ni-o. 903 . 1871 . 2367 . 2577 . 2675 . 2745 . 2875 . 3000 . 3645.
" 3784 . 3788 . 3793 . 3934.

ä 500 fl. Nro . 22 . 398 . 1077 . 1093 . 1105 . 1146 . 1453 . 1694 . 2028 . 2046.
" 2065 . 2146 . 2538 . 2704 . 2772 . 3332 . 3464 . 3465 . 3468.
" 39 l 2. 3908 . 4117 . 4174 . 4178 . 4457 . 4488 . 4509 . 4520.
„ 4545 . 4573 . 4755 . 4882 . 5046 . 5371 . 6027 . 6067 . 6145.
„ 6212 . 7054 . 7231 . 7233 . 7291 . 9053 . 9109 . 9628 . 9656.
„ 9699 . 9701 . 9706 . 9709 . 9722 . 9734 . 9736 . 9740 . 9742.
„ 9747 . 9750 . 9757 . 9763 . 9765 . 9768 . und 9782.

Da die Zinse aus all diesen Scheinen vom Isten Oktober 1832 an, als dem öffent¬
lich bekannt gemachten Aufkünvigungstermin , aufhören , so werden die Besitzer, zu Verhü¬
tung größeren Zinsenverlusts , hiermit erinnert , die Kapitalien , gegen Abgabe der Rentcn-
scheine und dazu gehörigen Coupons , in Bälde bei diesseitiger Casse  in Empfang
zu nehmen. Sämmtliche großherzogliche Verrechnungen werden zugleich aufmerksam ge¬
macht, daß sie die Coupons , welche nach Isten Oktober 1832 aus obigen Scheinen ver¬
fallen , nicht einlösen dürfen . Carlsruhe den 19ten Merz 1833.

Eiroßherzogliche AmortisationS -Casse^
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(Mrdaillen - Verleihung . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ' Sich gnädigst bewogen

gefunden , dem Bürgermeister Ignatz  Schmitt  zu Nicverbühl die kleine goldene Cioil-

verdienst - Medaille mit Oehr und Band huldreichst zu verleihen.

' (Militär - Dienstnachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht:

den I2ten Februar  d . I . in der ArtillerieBrigade den Rittmeister Fäßler  zum

Major , und den SecondLieutenant von Marsch all  zum PremierLieutenant zu

befördern;

den 26ten Februar:  den Obersten Weber  unter Bezeugung HöchstJhrer Zufrier

denheit mit seinen langjährigen treugeleisteten Diensten in den Pensionsstand zu ver¬

setzen , und an seine Stelle den OberstLieutcnant im 3ten JnfanterieRegiment

Günther  mit Ertheilung des Charakters als Oberst , zum Commandanten in

Kislau zu ernennen;

ferner den OberstLieutcnant im 4ten JnfanterieRegiment von Cloßmann  zum

Obersten und Commandeur des 3ten JnfanterieRegimcnts , und den Major Schwarz

im LeibJnfanterieRegiment zum OberstLieutcnant zu ernennen ; den Major im 4ten

JnfanterieRegiment von Pierron  in gleicher Eigenschaft zum 3ten Infanterie-

Regiment zu versetzen ; den Capitain im 4ten JnfanterieRegiment Clos mann

zum Major in demselben Regiment , den PremierLieutenant im 4ten JnfanterieRe¬

giment Scharnberger  zum Capitain im LeibJnfanterieRcgiment , und die Second-

Lieutenants Leuchsenring  im 3ten JnfanterieRegiment , Keßler und Keller

im Iten JnfanterieRegiment zu PremierLieutenants zu ernennen;

endlich den Zeughaus - Inspektor Capitain von Fabert  zum Zeughaus - Direktor zu

ernennen;

den 12ten Merz:  den Capitain Sachs bom 4ten zum LcibJnfanterieRegiment , und

den Capitain Scharnberger  vom LeibJnfanterieRegiment zum 4ten Infanterie-

Regiment zu versetzen.

Gestorben  ist:

den Hten Februar  d . I . der Capitain im LeibJnfanterieRegiment Ezuhanp.

/
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(Civil - Dienstnachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der ' Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den nachgenannten 3 Lehrern an dem polytechnischen Institut zu Carlsruhe und

zwar dem Professor Karl Christoph Kühlentdal  den Charakter als Hofrath , dem der-

maligen Direktor dieser Anstalt , Professor Or . Walchner  den Charakter als Bergrath,

und d.em Hauptlehrer für die Forstfachschule , Professor Bronn,  den Charakter als

Forstrath zu erheilen;

dem Pfarrer Johann Hormuth  von Sandhofen die evangelische Pfarrei Alt-
lußheim,

dem Pfarrer Franz Anton Roth  zu Spessart die katholische Pfarrei Ketsch , im

Amte Schwetzingen , und

dem Pfarrcoopcrator Anton Sulzer  zu Radolphzell das erledigte Präsenzbenefi-

zium scl 8t . hlrkanum in Villingen zu übertragen.

Die fürstlich fürstenbergische Präsentation des Pfarrers Konrad Arnold  zu Für¬

stenberg hat die Staatsgenehmigung erhalten.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch die Uebertragung des Physikats Neustadt an den Musikus Winterhalter,

ist das Pysikat Heiligenberg,  mit der tarifmäßigen Besoldung von 400 fl. und

120 fl. für Pfervsfourage in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle

haben sich binnen 0 Wochen vorschriftsmäßig bei der fürstlich fürstenbergischcn Domanial-

Kanzlei in Donauefchingen zu melden.

Durch das am I2ten Februar lausenden Jahrs erfolgte Ableben des Pfarrers F e-

renbach  ist die Stadlpfarrei Elzach,  Amts Walvkirch , mit einem beiläufigen Einkom¬

men ' von 1400 fl in Fixum und Kleinzehnten erledigt worden . Auf derselben ruht

nebst der Verbindlichkeit , einen Vikar zu halten , welcher einstweilen bis zur Wieverbesetz-

ung der oortigen Kaplanei gegen eine besondere Remuneration von 100 fl. auch die

Verpflichtungen des Kaplans zu erfüllen bat , noch eine Kriegslchüld von 423 fl. , zu deren

Tilgung ein zwölf,ähriges Provisorium bewilligt ist . Die Competentert um diese den

Konkursgesetzen unterliegende Pfarrpfründe haben sich nach det ' ÄerordNüNg im Regie¬

rungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . Artikel 4 . sowohl bei der Negierung des Obcr-

rheinkreises als bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu istelven.
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Angabe der Ênt¬
scheidungs-Gründe.

Eröffnung der Ver¬

fügungen und Ent¬

scheidungen.

Wer rckurriren
kann.

Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 4ten April 1833.

( Verordnung über die Rekurse in Verwaltungs - und Polizei - Sachen . )

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns auf erstatteten Vortrag bewogen , über die Rekurse in Verwal¬

tungs - und Polizei - Sachen Nachstehendes zu verordnen:
§. 1.

Verfügungen und Entscheidungen in einzelnen Verwaltungs - und Polizei - Sachen

müssen die Gründe kurz enthalten , auf welchen sie beruhen.

Hiervon kann jedoch im öffentlichen Interesse Umgang genommen werden , sowie

auch eine bestätigende Verfügung oder Entschließung der höher » Instanz sich lediglich auf

diejenigen Gründe beziehen kann , welche schon in der bestätigten enthalten find.
§. 2.

Alle solche Verfügungen und Entscheidungen sind allen Betheiligten gleichbald ge¬

gen Bescheinigung zu eröffnen . Die ertheilte Bewilligung zu Bauten an Flüssen und

Bächen , sowie zu Anlegung von Fabriken muß überdieß in derjenigen Gemeinde , in wel¬

cher der Bau vorgenommen oder bewirkt werden soll , nach Umständen auch in benach¬

barten Gemeinden durch öffentlichen Anschlag verkündet werden.

Außerdem bleibt jedem , der eine Bewilligung erhalten hat,  die Sorge überlassen,

solche denen , die dadurch betheiligt seyn könnten , eröffnen zu lassen.

Im Versäumnißfall hat er sich die Folge selbst zuzuschreiben.

In allen Fällen muß aus den Akten erhellen , an welchem Tag die Eröffnung und

beziehungsweise die Verkündung durch öffentlichen Anschlag statt gefunden hat.
8. ,3.

Jeder , der sein rechtliches Interesse durch eine Verfügung oder Entscheidung der

vorgedachten Art beeinträchtigt glaubt , ist hiergegen , auch wenn sie in anderm Wege als

durch spezielle Eröffnung oder öffentliche Verkündung zu seiner Kenntniß gelangt , unter den
16
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in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Bestimmungen zu rckurn 'ren befugt ; ausge¬
nommen , wenn chm das Recht des Rekurses durch besondere Gesetze oder Verordnungen
entzogen ist.

§. 4.
Der Rekurs muß , so oft die verfügende oder entscheidende Behörde nicht wegen

besonderer Dringlichkeit der Sache eine kürzere Frist bestimmt , innerhalb acht Tagen an-
gezeigt , und innerhalb weiterer vierzehn Tage ausgeführt werden.

Diese Fristen sind peremtorisch und laufen vom Tage der Eröffnung oder öffentlichen
Verkündung an , welcher dabei nicht eingerechnet wird . Die erste derselben kann in kei¬
nem Falle , die letztere nur einmal auf acht bis vierzehn Tage erstreckt werden , sofern
dafür erhebliche Gründe angegeben und zum mindesten wahrscheinlich gemacht sind.

§. 3-
Sowohl die Anzeige , als die Ausführung des Rekurses muß in der Regel bei der¬

jenigen höhern oder niedern Behörde geschehen, welche die angefochtene Verfügung oder
Entscheidung eröffnet , beziehungsweise öffentlich verkündet hat . Die nämliche Behörde
verfügt auf die Bitte um Frist - Erstreckung.

Wird letztere versagt , so ist eine Beschwerde dagegen nur unter der Bedingung ge¬
stattet , daß solche innerhalb vierzehn Tagen , vom Ablauf der vorigen Frist , erhoben und
damit die Rekurs - Ausführung in der Hauptsache gleichzeitig übergeben wird . Geschah
die Eröffnung oder Verkündung auf Requisition einer eooroinirten Behörde , so ist letz¬
tere als die eröffnende oder verkündende zu betrachten , jedoch kann  die Rekurs - An¬
zeige  auch bei der requirirten Behörde erfolgen.

Der Rekurs gegen Verfügungen oder Entscheidungen , welche von dem Bürgermei¬
ster erlassen sind , muß jederzeit bei der ihm Vorgesetzten Bezirksstelle angezeigt und aus¬
geführt werden . Hat er eine Verfügung oder Entscheidung aus Auftrag dieser Stelle
eröffnet , so ist der Fall so zu behandeln , wie wenn die Eröffnung durch sie selbst gesche¬
hen wäre.

§. 6.
Wird gegen eine obrigkeitlich ertheilte Bewilligung oder Genehmigung rekurrirt , so

ist von der Rekursanzeige dem Gegentheil des Rekurrenten unverweilt Nachricht zu ge¬
ben . Außer diesem bleibt demselben , wenn er Gewißheit haben will , ob der Rekurrent
eine Frist versäumt habe , unbenommen , sich eine amtliche Eröffnung zu erbitten . Im
Unterlassungsfall hat er sich die Nachrheile selbst zuzuschreiben.

Termine , in welchen

die Rekurse angc-
zcigt und auögeführt

werden muffen.

Behörde zur Rc-

kursanzcige und

Rekursausführung.

Eröffnung der Re-
kursanzeige an den

Gegentheil.
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Vollziehbarkeit der
ergangenen Verfü¬
gungen und Ent¬

scheidungen.

' Aufschiebende Wir¬
kung des Rekurses.

Form der Rekurs¬
anzeige und Aus¬

führung. - ,

Vernehmung des
Gcgentheils.

Beweis-Antretung.

§. 7.
Ist der Rekurs innerhalb der festgesetzten Fristen nicht angezeigt , oder , wenn auch

angezeigt , doch nicht ausgeführt , jo wird die ergangene Verfügung oder Entscheidung

vollzugsreif , und zwar im ersten Falle mit dem Ablauf der Frist zur Anzeige , i^ letztem

mit dem Ablauf der Frist zur Ausführung.
8. 8.

Der Vollzug einer Verfügung oder Entscheidung wird gehemmt durch die Rekurs -

anzeige bis zum fruchtlosen Ablauf der Frist zur Rekursausführung , durch die Rekurs¬

ausführung bis zu dem Zeitpunkt , wo das fernere Erkenntnis zum Vollzug reif gewor¬
den ist.

Wegen besonders dringenden Umständen kann jedoch der Vollzug , falls hierdurch

kein unwiederbringlicher Nachtheil entsteht , ausnahmsweise gestattet oder befohlen werden;

sowie derselbe , wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen , in dem Fall sistirt werden

kann , wo der Rekurrent nach Maaßgabe des §. 5 . über versagte Fristerstreckung Be¬

schwerde führt.

Beiderlei Anordnungen ist sowohl die Behörde , gegen deren Entscheidung rekurrirt

wird , als diejenige , welche über den Rekurs entscheiden soll, zu treffen befugt.
Z. 9 . .

Die Anzeige und Ausführung des Rekurses kann bei den Bezirksstellen durch schrift¬

liche Eingaben oder mündlich zu Protokoll , bei hohem Behörden (falls dieselben nämlich

eine Verfügung oder Entscheidung unmittelbar eröffnet haben ) nur durch schriftliche Ein¬

gaben geschehen . Statt der Rekursausführung genügt auch die einfache Erklärung , daß

man höheres Erkenntnis nach Lage der Akten begehre.
' §. 10.

Hat der Rekurrent sich nicht auf eine solche Erklärung beschränkt , und sind bestimmte

Gegner desselben bekannt , so müssen diese da , wo der Rekurs gegen die Ertheilung einer

Bewilligung oder Genehmigung gerichtet ist , jedesmal,  und im andern Falle , so oft

es nicht ganz unnöthig erscheint,  über die Rekursausführung mit einer 14 Tage

nicht überschreitenden Frist , mittelst schriftlicher Eingabe , oder mündlich zu Protokoll ver¬
nommen werden.

8. 11.
Die Rekursausführung und ebenso die Vernehmlassung müssen für alle hierin ange¬

führten Thatsachen , deren Richtigkeit weder in der Notorität beruht , noch aus den Vor¬

akten genugsam erhellt , die nöthigen Beweise enthalten . Diese Beweise sind in Bezie-
16 *
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hung auf relevant scheinende Thatsachen sogar amtshalber zu erheben , wenn der Gegen¬

stand des Rekurses zugleich mit einem allgemeinen Interesse in Verbindung steht.
8. 12.

Nach geschloffener Verhandlung oder fruchtlosem Ablauf der zur Vernehmlassung Jnstruirung der

anberaumten Frist sind die Akten der nächsthöher » Behörde zur Entscheidung , beziehungs - Sache und Einsen¬

weife zur weitern Einbeförderung an die ihr Vorgesetzte Behörde , vorzulegen . Die Vor - Akten,

läge muß gleichbalv erfolgen , wennj man keine bestimmten Gegner des Rekurrenten
kennt , oder dieser blos höheres Erkenntnis nach Lage der Akten begehrt.

Die zur Erledigung des Rekurses kompetente Behörde erwägt zunächst , ob die

Verhandlung etwa noch irgend einer Ergänzung bedarf , und hat solchenfalls die geeig¬

nete Vorverfügung zu treffen.
Z. 13.

Auch nach Ablauf der im §. 4 . bestimmten Fristen findet der Rekurs noch statt : Spätere Rekurse.

u ) wenn die Verfügung oder Entscheidung blos im öffentlichen Interesse von Amts¬

wegen erlaßen,

U ) wenn hierdurch ein Gesuch um eine obrigkeitliche Bewilligung oder Genehmigung

abgeschlagen ist,

c ) soweit die Verfügung für periodisch wicderkchrende Leistungen oder Genüsse , z. B.

für künftige Umlagen , Allmendberechtigungen und dergleichen , eine Norm  aufstellt.

Es versteht sich jedoch, daß in allen diesen Fällen nach Ablauf der im §. 4 . be¬

stimmten Fristen weder die Anzeige noch die Ausführung des Rekurses den Vollzug der
Verfügung oder Entscheidung an sich schon hemmt.

8. 14.

In allen anderen Fällen ist der Rekurs nach umlaufener  Frist der Anzeige oder
jener der Ausführung nicht mehr zulässig , es sey denn , daß der Rekurrent um Nach¬

sicht cinkommt , und zu diesem Zweck beweist , daß er durch Umstände verhindert gewe¬

sen sey, die Fristen einzuhalten , und wenn er mit diesem Beweis zugleich die Ausfüh¬
rung des Rekurses in der Hauptsache verbindet.

§ . 15.

Ueber die Zulässigkeit der Nachsichtsbitte entscheidet die Rekursbehörde ; sic bestimmt
nebstdem , ob und in wiefern der Vollzug sistirt werden soll.

Hat der Vollzug noch nicht begonnen , so kann die Nachsichts - Ertheilung , sowie die

Vollzugssistirung um so leichter erfolgen ; doch wird stets vorausgesetzt , daß die Säum¬

nis wenigstens einigermaaßen entschuldigt , oder daß die angefochtene Verfügung oder
Entscheidung ganz offenbar beschwerend ist.

Nachsichts - Erthei¬
lung wegen ver¬

säumter Frist.

Einhaltcndc Wir¬

kung.
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Ersatz bereits auf-
gewendeter Kosten.

llnstatthaftigkeit ei¬
ner Nachsichts - Er¬

theilung.

Acnderung einer
Verfügung oder

Entscheidung durch
die Behörde selbst.

Erkenntniß über die
Kosten.

Einsicht der Akten.

Instanzen bei Re¬
kursen.

§. 16.

Wird die gebetene Nachsicht gewährt und der Gegner des Rekurrenten hat , um
von der jetzt angefochtenen Bewilligung entsprechenden Gebrauch zu machen , schon Ko¬

sten aufgewendet , so muß der Rekurrent ihn deshalb entschädigen , es sey denn , daß Letz¬
terer die Bewilligung durch wissentlich falsche Angaben veranlaßt hätte , oder daß die

Rekursbehörde , indem sie die frühere Bewilligung nur beschränkt,  ihn hierdurch für
jenen Kostenaufwand entschädigt erklärt.

8 . 17.

Die Nachsicht muß stetshin verweigert werden , wenn zur Ausübung einer Befugnis,
deren gesetzmäßige Ertheilung der Rekurrent bestreitet , bereits offene Anstalten getroffen,
und seit dem ersten Beginn solcher Anstalten schon drei Monate abgelaufen sind . Aber
auch in diesem Fall wird durch Ertheilung der Befugnis den Privat - Rechten  Dritter,
sie mögen hiebei ausdrücklich Vorbehalten seyn oder nicht , überall nicht geschadet ; und
ebsnso bleibt der Staatsgewalt fortdauernd unbenommen , nach allgemeinen Regeln
auf die Art und Weise einzuwirken , in welcher die Befugnis ' auszuüben ist. ,

8 - 16.

Die Behörde , von welcher eine Verfügung oder Entscheidung in erster oder höhe¬

rer Instanz erlassen ist, kann solche auf dagegen ergriffenen Rekurs selbst, oder sonst auf
Ansuchen einer Parthie abändern oder ganz aufheben:

s ) in den Fällen des Z. 13 . und zwar hier schon deshalb , weil sie eine andere An¬
sicht von der Sache gewonnen hat;

d)  in allen andern Fällen nur alsdann , wenn durch die Ausführung des Rekurses
und nach Vernehmung des Gegentheils das thatsächliche Verhälmiß in wesentli¬
cher Beziehung sich abweichend gestaltet , jedoch nur unter den in tz. 16 und 17.
enthaltenen Bestimmungen.

8- 19.
Ueber die Kosten ist in jeder Rekurs - Instanz nach Analogie der in der Prozeß-

Ordnung für bürgerliche Rechtöftreitigkeiten enthaltenen Bestimmungen zu erkennen.
8. 20.

In einzelnen Verwaltungs - und Polizei - Sachen steht jedem Betheiligten oder fei¬
nem Bevollmächtigten die Einsicht der Akten frei ; ob jedoch Vorträge und Berichte von
der Einsicht auszunehmen sind , hängt von dem Ermessen der Behörden ab.

Z. 21.
Die Ministerien bilden für einzelne Verwaltungs - und Polizeisachen in der Regel

die letzte und höchste Instanz ; ausgenommen sind:

/
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L ) die Fälle , in welchen von einem Ministerium zuerst , oder aber gegen  die An¬

träge und Erkenntnisse aller  Stellen , welche vor ihm erkannt oder verfügt ha¬

ben , entschiede « worden ist ; hier kann der Rekurs an das Staatsministerium er¬

griffen werden;

d ) Beschwerden über Kränkungen verfassungsmäßiger Gerechtsame , welche ebenfalls

bis zum Staatsministerium verfolgt werden können;

c ) umgekehrt endlich diejenigen Fälle , für welche eine untergeordnete Behörde durch

besondere Gesetze oder Verordnungen als letzte Instanz bezeichnet ist.

§. 22.
Unterliegt auch die Verfügung oder Entscheidung einer untergeordneten Behörde,

aus einem oder dem andern Grunde , keinem weitern Rekurs , so ist gleichwohl der ihr

Vorgesetzten Behörde durchaus nicht benommen , solche Weisungen , Anordnungen oder

Belehrungen zu erlassen , die sich auf den Gegenstand der Verfügung oder Entscheidung

im Allgemeinen beziehen ; die Wirksamkeit für den erledigten Fall ist jedoch durch die

Voraussetzung bedingt , daß die untergeordnete Behörde nach Z. 18 . litt . s . verglichen

mit Z. 13 . ermächtigt wäre , ihre frühere Verfügung oder Entscheidung wegen geänderter

Ansicht selbst abzuandern.

Aufsicht und Wei¬

sungen der Vorge¬

setzten Behörden.

§. 23.

Alle bisherigen Vorschriften über das Rekurswesen , in soweit sie nicht den im tz. 21 . Aufhebung früherer

unter litt . c. gedachten Punkt betreffen , oder auf besondern Gesetzen  beruhen , wie Verordnungen,

zum Beispiel die Vorschriften in den Gesetzen  wegen des Blutzehnten und der Herren-

frohnden vom 28sten December 1831 , sind aufgehoben.

Gegeben zuCarlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 14ten

Merz 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
Büchler.
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Verordnungen.

^Die Verpflegung der in die Bundcsfestung Maynj und von da zurück marschierendenK. K.
rstreichischen Truppenabthcilungen, sowie die Kosten des Vorspanns und der Botenlöhne betreffend. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben auf den unterthänigsten

Bericht des Minifterii des Innern , in Betreff der Verpflegung der in die Bundesfer

siung Mayn ; und von da zurück marschierenden K . K . österreichischen Truppenabtheilun¬

gen , so wie wegen der Kosten des Vorspanns und der Botenlöhne unter dem 30ten

Jänner d. I . die höchste Entschließung gefaßt , wie folgt:

1 ) Hinsichtlich der Verpflegung der Mannschaft soll es bei dem in der zwischen

den beiderseitigen Regierungen abgeschlossenen Convention von 1816 . bestimmten

Verzülungsbetrag belassen werden.

2 ) In Ansehung des Vorspanns aber soll , statt des in der obgedachten Convention

festgesetzten , nachfolgender mit dem Preise der Fourage in den großherzoglichen

Landen mehr im Verhältniß stehender Vergütungsbetrag entrichtet werden:

für ein Pferd mit oder ohne Wagen zwanzig Kreuzer  auf die Weg¬

stunde , mit Einschluß ( b. h. ohne besonderen Anschlag ) des Rückwegs;

für eine zweispännige Fuhre auf gleiche Weise vierzig Kreuzer,  und

für eine vierspännige Fuhre ebenso Ein Gulden zwanzig Kreuzer.

3)  Für einen Boten soll auf eine Wegstunde mit Einschluß des Rückwegs fünfzehen

Kreuzer bezahlt werden.

Der Betrag für Verpflegung , Fuhren und Botenlöhne ist vorschießlich aus der

Gemeindekasse den zur Erhebung Berechtigten auszubezahlen . Diese hat dagegen den Be¬

trag , welchen das österreichische Militär entrichtet , in Empfang zu nehmen.

Den Mehrbetrag haben die KreisRegierungen vorschießlich auf die Amtskassen zur

Bezahlung an die Gemeindekasse zu decretiren , sofort die Rechnungen dem Ministerium des

Innern zum Rückersatz aus dem ausserordentlichen Fond dieses Ministeriums einzusenden.

Diese höchste Entschließung wird andurch zum Vollzug öffentlich verkündet.

Carlsruhe den 8ten März 1833.

Ministerium des Innern.
Winter

Vät. v.  Adelsheim.
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(Zurücknahme der Verordnung vom 29ten September 1828 . die Confiscation der Jagdflinten
betreffend. )

In Gemäßheit höchster Staatsministerial - Entschließung vom 27ten Dezember v. I.

Nro . 3538 . wird die Verordnung vom 29ten September 1828 . (Regierungsblatt Nro . XX.

dess. I . ) die Confiscation der Jagdflinten betreffend , zurückgenommen , und solches hier¬

mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den 2lten Marz 1833 . ^ .

Ministerium des Innern.
Win ter.

Vckr. v. Stengel.

(Stiftung . )

Der verstorbene Adam Götz von Königshofen , Amts Gerlachsheim , hat durch letzt-

willige Verfügung ein Kapital von 250 fl. zur Vertheilung der jährlichen Zinse unter

die dortigen Armen gestiftet .- Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten

und wird in Anerkennung ihres wohlthätigen Zweckes hierdurch bekannt gemacht.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch den Tod des Pfarrers Konrad Fratz ist die katholische Pfarrei Weilers-

bsch,  Amts Villingen , mit einem beiläufigen Einkommen von 800 fl. in Geld , Natu¬

ralien , und Kleinzehnt erledigt worden . Auf der Pfarrpfrünve haftet die Verbindlichkeit,

entweder binando oder durch einen Vikar im Filialort Kappel vollständigen Gottesdienst

zu halten , das Pfarrhaus in der Reparatur zu unterhalten , und eine Kriegsschuld von

16 fl. 13 kr. , welche aber bei näherer Liguidirung sich um ein Bedeutendes höher Her¬

ausstellen dürste , in Terminen abzuzahlen . Die Kompetenten haben sich nach der Ver¬

ordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . v. I . 1810 . Art . 2 und 3 . bei der Regierung

des Seekreises zu melden.

Die katholische Pfarrei Speßart,  Amts Ettlingen , mit einem beiläufigen Jahrser-

tcägnisse von 550 bis 600 fl. in Geld und Naturalfirum ist in Erledigung gekommen.

Die Kompetenten um diese Pfarrpftünde , auf welcher ein zur Zeit noch nicht genau be¬

stimmtes aber nicht bedeutendes Kriegsschuldenkapital ruhet , haben sich nach der Verord¬

nung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 bei der Negierung des Mittel¬

rheinkreises nach Vorschrift zu melden.
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Großherzogltch Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 10t en April 1833,

Leopold vonGottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

In Erwägung , daß die bisherige Organisation des Forstwesens dem Zwecke einer

guten Besorgung , Leitung , und Beaufsichtigung der Forstwirthschaft nicht entspricht;

in Berücksichtigung der deßhalb von beiden Kammern der letzten Ständeversamm¬

lung geäußerten Wünsche —

haben Wir beschlossen und verordnen wie folgt:
A r t . 1.

Im Großherzogthume sollen — nebst den einstweilen noch in ihrer Einrichtung ver¬

bleibenden Forstämtern Tauberbischoffsheim und Mosbach — für die Zukunft nur vier¬

zehn landesherrliche Forstämter  bestehen , und zwar die Forstämter

Neckargemünd und Schwetzingen  im Unterrheinkreis,

Bruchsal , Pforzheim , Ettlingen , Gernsbach , Achern und Offenburg

im Mittelrheinkreis,

Emmenvingen , Freiburg , Kandern und St . Blasien  im Oberrheinkreks,

Villingen  im Oberrhein - und Seekreis,

Stockach im Seekreis.
Art . 2.

Jedes dieser vierzehn Forstämter wird — so weit die zu seinem Dienstkreise gehörigen

Walvungen nicht durch Förster von Standes - oder Grundherren , Gemeinden , Corporation

nen und Privaten bewirthschaftet werden , — in Forstbezirke  eingetheilt.

Das Nähere hierüber ist aus der Beilage zu entnehmen.
Art.  3.

Jedem Forstamte wird ein Forstbeamtcr  vorgesetzt und diesem zur Geschäftsaus-

hülfe wo nöthig ein Forstpractikant beigegeben.
17



Das Forstamt ist in Bezug auf Bewirthschaftung Unserer  Domanialwalvungen
und Jagden der Direktion der Forste und Bergwerke , rücksichtlichtlich der Bewirthschaf¬
tung der übrigen Waldungen aber , sowie rücksichtlich der Forstpolizei und Jagd - und Ge¬

richtsbarkeit der betreffenden Kreisregierung untergeordnet , den Bezirks - Justiz - Ad¬
ministrativ - und Verrechnungsstellen coordinirt.

Art.  4.

Für jeden Forstbezirk wird ein Bezirksförster  mit Staatsdienereigenschaft an¬
gestellt.

Er ist dem Forstamte untergeordnet . Zu seiner Unterstützung werden wo nötbig
Veiförster aufgestellt.

Art.  5 . '

Der Bezirksförster führt die Aufsicht über das zur Maldhut bestimmte Personal;
er besorgt die Forstwirthschaft rücksichtlich der Gemeindewaldungen nach den desfall-
sigen Gesetzen und Verordnungen , und rückstchtlich der Domanialwaldungen nach der von
Unserem  Finanzministerium zu ertheilenden Dienstinstruktion ; er handhabt die Forst¬
polizei nach Vorschrift der Forstordnung und des Gesetzes vom 28sten December 1831.
über Beförsterung der Privatwaldungen ; er wirkt bei Untersuchung und Bestrafung der
Forstfrevel nach dem Forststrafgesetze mit.

Art . 6.
Das Forstamt leitet die seiner Genehmigung bedürfenden Wirthschaftshandlungen

der Bezirksförster , beaufsichtigt die übrige Dienstführung derselben und wacht über die
Handhabung der Forst - und Jagdpolizei und Gerichtsbarkeit in allen Theilen seines
Dienstkreises.

A r t . 7.

Die angeordnete Bezirkseintheilung wird mit dem nächsten Wirtschaftsjahr in
Wirksamkeit treten.

Das Finanzministerium ist mit dem Vollzüge beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den
20sten Merz 1833.

Leopold.

Auf höchsten Befehl Sr . König !. Hoheit des Großherzogs:
- Büchler.

von Böckh.



Verordnung.
( Die Reisenden baienscher Handlungshäuser , Fabrikanten rc. welche Waaren und Muster

anbietcn , betreffend . )

In Gemäßheit höchster Staatsministerial - Entschließung vom 20ten v . M . Nro.

386 . wird hiermit zur Nachachtung bekannt gemacht , daß die Verordnung vom löten

März 1825 . im Regierungsblatt vom 29ten März 1825 . Nro . V . , die von Reffen¬

den ausländischer Handlungshäuser , Fabrikanten rc. zum Behuf des Anbietens von

Waaren und Mustern im Großherzogthum zu lösenden Patente betreffend , auf die Rei¬

senden baienscher Handlungshäuser , Fabrikanten rc . in Zukunft so lange keine Anwen¬

dung findet , als Baienscher Seits die gleiche Freiheit den Reisenden aus dem Großher¬

zogthum Baden gestattet wird.

Carlsnche den 19ten März 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

V6t . v« Stengel.

Bekanntmachungen.
(Die Zutheilung der Aemter Bonndorf , Mllingen und Bräunlingen zum Hofgerichtsbczirk der

Seeprovinz betreffend. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben mittelst höchster Entschließ¬

ung aus großherzoglichem Staatsministerium vom I3ten März d. I . Nro . 638 . gnädigst

zu genehmigen geruht , daß die Aemter Bonndorf , VMngen und Bräunlingen vom Hofgc-

richtsbezirk des Oberrheins getrennt und jenem der Seeprovinz zugetheilt werden sollen.

Dieses wird aus höchstem Auftrag mit dem Anhang zur öffentlichen Kenntniß ge¬

bracht , daß die Trennung der drei gedachten Amtsbezirke mit dein Iten Juli d. I . in
Wirksamkeit trete.

Gegeben zu Carlsruhe den 29ten März 1833.

Justiz-  Ministerium.
von Gulat.

Vstt . Schachleiter.

( Die Ernennung des Prorcctors au der Hochschule zu Heidelberg betreffend . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben der auf den Hofrath,

Professor Roßhirt  gefallenen Wahl als Prorektor der Universität Heidelberg für das
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Jahr von Ostern 1833 . bis dahin 1834 . die höchste Genehmigung gnädigst zu ertei¬
len geruht.

Carlsruhe den 29ten März 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vstr. v. Ka geneck.
Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogm
gefunden:

dem Militär - Unterchirurgen Henzler  bei dem Linien - Infanterieregiment Grvß^
Herzog Nro . I . das erledigte Landchirurgat Tauberbischoffsheim zu übertragen.

Höchstdieselben  haben gnädigst zu genehmigen geruht , daß Pfarrer Roman
von Mappach statt des Pfarrers Raupp  von Wollbach nach Thiengen versetzt werde.

Durch Beschluß des großherzoglichen Justizministeriums vom 29ten März d. I . ist
dem Rechtöpraktikanten Carl Wittum  in Villingen das Recht zu Verfassung gerichtli¬
cher Schriften ertheilt worden.

Die fürstlich fürstenbergische Präsentation des Pfarrers Konrad Arnold  zu Für¬
stenberg auf die Pfarrei Sumpfohren hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Von den fünfzehen Kameralcaydivateu , die sich bei der zuletzt vorgenommenen
Staatsprüfung eingefunden , wurden nachgenannte unter die Zahl der Kameralpraktikan-
ten ausgenommen:

Johann Prestinari von  Bruchsal,
Ludwig Cron  von Huchenfeld:
Carl Holzmann  von Mannheim,
Wilhelm - Harter von Freiburg,
Georg Troger  von Bruchsal,
Christoph Friedrich Aab von Pforzheim,
Franz Stöckel  von Obergrombach.

Gustav Cavallo  von Gaggenau,
Sebastian Breitenberger  von Phi¬

lippsburg ,
Franz Anton Horg  von Neudenau,
Franz Will ) . Kaufmann  von Heidelberg,
Gustav Winter  von Carlsruhe , und
Leonhard Hautsch  von Heidelberg.

(Stelle , die zur Bewerbung bekannt gemacht wird . )
Durch den Tod des Pfarrers Krause zu Haslach  ist die dortige Pfarrei , De¬

kanats Freiburg , mit einem Competcnzanschlag von 746 st. 7 kr. , worauf jedoch 210 fl.
30 kr. Kriegsschulden haften , deren Abtragung in angemessenen Terminen der neu zu
berufende Pfarrer , so weit sie nicht aus den Jnterimörevenüen der Pfarrei berichtigt
werden können , zu übernehmen hat , in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese
Pfarrei haben sich bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde binnen 4 Wochen vor¬
schriftsmäßig zu melden.
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Berlage.

Die Eintheilung der Forftamter in Forstbezirke
betreffe nd.

l. Forstamt Neckargemünd.
1. Großherzogliche Forstbezirke : Wiesenbach , Schwarzach , Heidelberg und Leimen;
2.  Grundherrliche Forste : Babstadt , Helmstatt , Obergimpern , Guttenbcrg,

Fliensbach , Daisbach , Bockschaft, Grombach,
Ehrstatt , Adersbach , Rohrbach , Eichtersheim,
Michelfeld , Mauer , Zuzenhausen , Neidcn-
stein , Hoffenhcim , Münchzell , Langcnzcll,
Neckarbischofsheim , Rappenau , Hochhausen,
Hcinöheim;

3 . Forst der evangelischen Kirchen-
Admi nistratio n:  Schönau;

ch Gemeindsforst:  Waibstadt.
I». Forstamt Schwetzingen.

1. Großherzogliche Forstbezirke:  Ladenburg , Schwetzingen , Walldorf , St . Leon,
Neudorf;

2 . Grundherrliche Forste:  Leutershausen , Angclloch, Baierthal.
Hl. Forst amt Bruch)fak.

1. Großherzvgliche Forstbezirke:  Odenheim , Brekken, Graben , Bruchsal;
2 . Grundherrliche Forste:  Menzingen , Flehingcn , Sickingen , Sulzfeld,

Gondclsheim , Stebbach , Gemmingen , Adels¬
hofen , Berwangen;

3 Gemeindsforst:  Eppingey.
IV. Forstamt Pforzheim.

1. Großherzogliche Forstbezirker  Pforzheim , Huchenfeld , Stein , Berghausen,
Langensteinbach;

S. Gr und herrliche Forste:  Tiefenbronn , Neuhausen.
V- Forstamt Ettlingen.

1. Großherzogliche Forstbezirke:  Mittelberg , Ettlingen , Rüppurr , Durmersheim,
Rotenfels , Rastatt.

VI. Forstamt Gernsbach.
1. Großherzogliche Forstbezirke:  Herrenwies , Kaltenbronn , Gernsbach , Baden;2 . Gemeindsforst:  Baden;
3. Sch ifferschöstlicher Forst : Forbach.

18
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V !?. Forst amt Achcrn.

1. Grcßhcrz oglichc Forstberirke : Steinbach , Buhl , Allerheiligen , Oppenav,
Renchen , Neufreistett , Rippoltsau.

VNI . Forstamt Offenburg/
1. Großherzogliche Forstbezirke:

2 . Standesherrliche Forste:

3. Grundherrliche Forste:

4 . Gemeindsforst:
lX . ForffamL

1. Großherzogliche Forstbezirke:

2 . Grundherrkichc Forste:

3 . Gemeindsforst:

W llstett, Ichenheim , Gevgenbach , Ncrdrach,

Lahr:
Rcichenbach , Eeroldseck , Schuttcrthal;

Hofweier , Mcisenheim;
Offenburg.

E mmcn d ina en.
Kippenheim , Ettenheim , Kenzingcn , Ihringen,

Emmendingen , llnterstmoirswald;
Bleichheim , Umkirch , Hochdorf , Hugstetten,

Ncuershaufen , Reuthe.

Breisach.

X . Forstamt Freibura,
1. Großherzogliche Forstbezirke:  Wendlingen , Oberried , St . Peter , Staufen;

2 . Grundherrliche Forste:  Bollschweil , Falkensteig;

3 . Gemcindsforste:  Freiburg , Ehrenstetten.

XI . Forstamt Kandcrn.
1. Großherzogliche Forstbezirke:  Sulzburg , Kandcrn , Wollbach , Schopfheim,

Marzcll , Nellingen;

2 . Grundherrliche Forste: Zell,  Liel , Schwörstctt , Wehr.

XII . Forstamt St . Blasien.
1 . Großhcrz ogliche Forstbezirke:  Klcinlcmfenburg , Iestetten , Thiengen , Wolfs¬

boden , St . Blaßen;

2 . Gemeindsforst:  Schönau.

XIII. Forst amt Villinqen.
1. Großherzogliche Forstbezirke:  Villingcn (mit einem Theil seines Bezirks im

- Oberrheinkrcis ) , Bonndorf , Bettmaringen,;

2 . Gemeindöforste:  Müingen und Bräunlingen.

XIV . Forstamt Steckach.
1 . Großherzogliche Forst bezirke:  Radolfzell , Stockach , Konstanz , Uebcrlingen,

Mcersburg , Psullendorf , Thengcn;

2 . Grundherrliche Forste:  Wahlwics , Bodmann , Langenrain , Liggcringcu,

Möggingen , Singen , Bietingen , Binningen,

Steißlingen , Werrenwaag , Guttenstein;

3 . Gemeindsforste:  Radolfzell und Psullendorf.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierung ^ - Blatt.
C a r l s r u h e,  den 13ten April 1 8 3 3.

. Verordnung

die Rechtsverhältnisse des ehemals landsässigcn (nicht reichsunmittelbaren ) Adels in Sachen
der freiwilligen Gerichtsbarkeit betreffend.

Durch höchste Entschließung aus großherzoglichcm Staatsminifterium vom Lösten

Jänner d . I . Nro . 198 . haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog

gnädigst zu bestimmen geruht:

„daß die Kanzleisäffigkeit des ehemals landsässigen  Adels in Sachen d.er frei¬

willigen Gerichtsbarkeit lediglich in der Maaße zu verstehen sey , wie sie in den

Verordnungen vom 28sten December 1815i ( Regierungsblatt 1810 . Nro . III .)

und vom Listen Merz 1812 . ( Regierungsblatt 1612 . Nr . XIV . ) rückweisend

auf die Organisation vom Jahr 1809 . Beilage v . Z. 12 . litt . ck. zugestanden

worden sey.„

Aus höchstem Auftrag wird daher , zu dessen Vollzug im Einverständniß mit großher¬

zoglichcm Ministerium des Innern weiter verordnet:

In allen den ehemals landsäßigen ( nicht reichsunmittelbaren ) Adel betreffenden

Sachen der Rechtspolizei und freiwilligen Gerichtsbarkeit haben:

die Kreis - Regierungen  nur diejenigen Geschäfte , welche in dem Organifa-

tions - Edict vom Jahr 1809 . Beilage v . §. 12 . litt . 6 . , rückweiscnd auf Beila¬

ge G . Z. 20 . lin . e . 5 Z und ll . ausdrücklich benannt sind , unmittelbar selbst zu

besorgen , oder — insoweit dies nicht geschehen kann — in ihrem Namen uno

Auftrag durch einen Staatsschreiber besorgen zu lassen.

L . Dagegen haben die Aemtcr und Amtsrevisorate  alle andern in der Beila¬

ge E . §. 20 . unter litt . o. 0 g und ll . nicht benannten Geschäftszweige , insbeson¬

dere die Inventur - Aufnahmen , Verlaffenschafrstheilungcn , Testaments - Publika¬

tionen , Ausfertigungen von Eheverträgcn , Kaufbriefen , Pfandurkunden , und der-

19



gleichen auch für die ehemals landsaffigen Grundherren und ihre Familien nach

den gesetzlichen Bestimmungen auszuuben.

Den Kreis - Regierungen wird aufgetragen , hiernach sich in verkommenden Fällen zu

benehmen , und die Acmter und Amtsrevisorate ihres Kreises gebührend anzuweisen.

Carlsruhe den 2ten April 1833.

Justizministerium,
von Gulat.

Vstr . Baurittel.

Verordnung
die Gebühren der Gemeinderäthe für den Eintrag der Liegcnschaftskäufe , dann der Derzngs-

und Unterpfands - Rechte, in die Grund - und Unterpfandsbücher betreffend.

Zufolge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom Listen

v . M . Nro . 640 . haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog  auf dies¬

seitigen Vortrag der nachstehenden Verordnung über die Gebühren der Gemeinderäthe

für die Eintragung der Liegenschaftskäufe in die Grundbücher , so wie der Vorzugs - und

Unterpfands -Rechte in die Unterpfandsbücher , die höchste Genehmigung zu ertheilen geruht:
§. 1.

Bei dem Verkaufe liegenschafrlichen Eigenthums unter und bis zu 30 fl . einschließ¬

lich darf für die Gewährleistung , für die Eintragung des Kaufs in bas Kauf-  und Ge-

währbuch ( Grundbuch ) , sodann für Fertigung eines Auszugs , zusammengenommen mehr

nicht erhoben werden , als:
a) bei einem Kaufpreis unter 1 fl. * . . . 5 kr.

k) einem solchen von 1 fl. bis ausschließlich 5 . fl. . 10 kr.

c) ,, „ 5 st. " 10 fl. . 15 kr."

c» ,/ ,, „ 10 fl . " 20 fl. . 20 kr.

e) „ 20 fl. „ einschließlich 30 fl. . 30 kr.

§. 2.
Beträgt der Kaufpreis mehr als 30 fl., so bleibt es hinsichtlich der Erkenn ", Ein-

schreib - und Extract - Gebühren bei den Bestimmungen der Verordnung vom 30 . Sep¬

tember 1816 ., Regierungsblatt S . 129 . , wonach:

a ) für das Einschreiben des Kaufs in das Kauf-  oder Gewährbuch 15 kr. ;

d ) für einen Auszug daraus von jedem Blatt 4 kr. an den Nathschreiber , sodann
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e ) die Erkenn - und Gewahrgelder nach Verhältniß des Kaufpreises , namentlich:

bei einem Preise von 30 fl. bis einschließlich 50 fl. . 8 kr.

" " " " 50 fl. " -- 100 fl . . 13 kr.

// // 100 fl. " ^ 200 fl . . 18 kr.

von jedem weitern 100 fl . bis zu 3000 fl . einschließlich noch dazu 6 kr. und von jedem,

weitern , die Summe von 3000 fl. übersteigenden 100 fl . bis zu 0000 fl . ferner 3 kr.

an den Gemeinderath zu bezahlen sind.
§. 3.

Da , wo der Gemeinderath außer dem Eintrag in das Gewährbuch die ( einzutra¬

gende ) Vertragsurkunde selbst ausgenommen hat , sind dafür nach der Verordnung vom

30 . September 1818 . ( außer den im § . 1 und 2 . oben erwähnten Gebühren ) dem Bür¬

germeister 20 kr . und dem Rathschreiber an Schrcibgebühren von jedem Blatte 4 kr. zu

bezahlen.
8. 4.

Bei Versteigerungen wird für den Eintrag derselben in das Gewährbuch ohne Rück¬

sicht auf die Zahl der Käufer oder der versteigerten Güterstücke die Gebühr von 15 kr.

(§. 2 . a .) im Ganzen nur einmal erhoben , und ebenso die Gebühr für das Versteigerungs-

Protokoll ( Z. 3 .) . Dauert die Versteigerung länger als einen halben Tag , so wird statt der

letztem Gebühr ( §. 3 .) vom Bürgermeister die Tagsgebühr ( 40 kr . für 8 Stunden gerech¬

net ) bezogen.

Eben diese Tagsgebühr bezieht auch der Rathschreiber statt der Schreibgebühr (Z. 3 .) ,

sofern erstere mehr beträgt , als die letztere.

§ . 5.

Die im Z. 1. aufgeführten Gebühren , so wie im Falle des §. 2.. die Erkenn - und

Gewährgclder werden bei Versteigerungen von jedem Steigerer besonders , und zwar mit

Zusammenrechnung der Erlöse aus den von ihm ersteigerten Gütern , nur einfach erhoben.
§. 6.

Ebenso wird auch in andern Fällen , wo ohne Versteigerung verschiedene Güter in ei¬

nem und demselben Vertrage veräußert werden , die Gebühr des §. 1 . oder das Erkenn - und

Gewährgels im Z. 2 . nur einfach , aber nach der Kaufsumme aller darin begriffenen Güter

zusammengenommen , erhoben.
§- 7.

Bei Fertigung von Auszügen aus dem Gewährbuch werden die Güter , welche Jemand

bei einer und derselben Versteigerung oder sonst in einem und demselben Vertrage an sich,

gebracht hat , zusammengenommen , und die Gebühren dafür (§. 2 .) nur einfach erhoben.
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8. 8.

Was hier von Käufen gilt , ist — indem der Eüteran schlag statt des Kaufpreises

zum Maaßstabe dient — auf gleiche Weise auch anwendbar,bei andern Erwerbsarten,

wenn nämlich eine Liegenschaft z. B . durch Tausch , durch Vergleich , durch Schenkung,

durch Erbschaft u . dgl . in andere Hände übergeht , was nach dem Z. 25 . des zweiten
Etnführungs - Evicts zum Landrecht , so wie nach dem §. 1. der Instruktion von 1824

in allen Fällen in das Gewährbuch (Grundbuch ) einzutragen ist.
§. 9.

Bei einem Tausche gibt im Falle des §. 1, so wie überhaupt hinsichtlich der Erkenn-

und Gewährgelder ( Z. 2 . c . ) der Werth der beiderseitigen Tauschobjekte , so weit sie in

unbeweglichen Gütern bestehen , zusammengenommen den Maaßstab.
§. 10.

Liegen die Güter , welche in einem und demselben Vertrag veräußert werden , in

verschiedenen Gemarkungen , worüber verschiedene Gewährbücher geführt werden , so

werden die Einschreib - , Auszugs - und Gewährgebühren von Gcmeinverath und Nath-

schreiber in jeder Gemeinde für die zu gewährenden Güter besonders bezogen , wobei hin¬

sichtlich des Erkenn - und Gewährgelves , sowie überhaupt im Falle des §. 1 . der Preis

— beziehungsweise der Anschlag — der in dem Gemeindebann liegenden Güter den

Maaßstab giebt.
§. 11.

Für Eintragung von Vorzugs - und Unterpfandsrechten und für Pfandbuchs -Auö-

züge werden in den Fällen des Z. 1 . die daselbst bestimmten , und in den Fällen des

§. 2 . die unter 3. und b> dieses Z. festgesetzten Gebühren bezogen.

Nur bei bedungenen Unterpfandsrechten darf im Falle des §. 2 . (bei einer Summe

von mehr als 30 fl .)» nebst der Contracts - und Schrsibgebühr (§. 3 .) noch für die Ge¬

währung der Unterpfänder das im §. 2 . c . festgesetzte Erkenn - und Gewährgelo ange¬

rechnet werden , wofür der Betrag der Kapitalsumme und dreijähriger Zinse , oder —

sofern jener den Anschlag  der verpfändeten Güter übersteigt -— der letztere den Maaß¬

stab giebt.
§. 2̂.

Wenn zum Behuf der Abschätzung eines Unterpfands ein Lokal - Augenschein erfor¬

dert wird ) so pafsiren dafür nach der Verordnung vom Jahr 1816 nur 30 kr . Sind

mehrere Unterpfänder abzuschätzen , und wird dazu mehr als ein halber Tag erfordert,

so kann die taxordnungsmäßige Tagsgebühr dafür angerechnet werden.
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§ l3.

Für die blose Umschreibung (Erneuerung)  eines Pfandeintrags dürfen nur die
im §. 2 . 3. und 6 . und im §. 3 . festgesetzten Gebühren , aber keine Gewahrgelder , bezo¬

gen werden.

Für die Löschung eines Pfandeintrags passirt nichts als die einfache Schreibgebühr
(Z . 2 . 3 . )

Z. 14.

An den Gebühren , welche hier dem Gemeinderath  zugewiesen sind , hat der

Nathsckreiber , va er nach der neuen Gemeindeorvnung nicht mehr Mitglied  des Ge-

meinderaths ist, keinen Antheil , es sey denn , daß er durch ein besonderes , mir dem Ge-

meinderckth zu treffendes Uebereinkommen gegenüber dem letztern  auch einen Theil

der Haftbarkeit übernehme , in welchem Fall ihm nach dem Verhältnis ; jener
Haftbarkeit  auch ein Antheil an den Gebühren des Gemeinderaths zukommt.

§ . 15.

Die angerechneten Gebühren sind jedesmal im Gewähr - oder Unterpfandsbuch und

auf dem daraus gefertigten Auszug genau zu bemerken

Alles , was zuviel bezogen wird , muß den Betheiligten doppelt ersetzt werden.

Diese Verordnung wird daher zur Nachricht und Nachachtung hierdurch öffentlich

verkündet ; den Kreis - Regierungen und Aemtern wird aber aufgetragen , den weitern

Vollzug derselben anzuordnen , und über deren genaue Befolgung zu wachen.
Carlsruhe den 2ten April 1833.

Justiz - Ministerium,
von Gulat.

Vllr . Baurittel.

( S t i f t u n g. 1

Ein Wohltliäter , der nicht genannt jeyn will , hat dein Armenfond zu Rust , im

Lezirksamte Ertenheim , 164 fl . geschenkt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung

erhalten und wird in Anerkennung ihres löblichen Zweckes hierdurch bekannt gemacht.

( O r d e n s - V e r l p i h u n g. )
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  haben dem großherzoglich hessi¬

schen Dberapellations ' Gerichtsrath von Herff  das Ritterkreuz des Zähringer Löwen-
Ordens gnädigst zu verleihen geruht.

«
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(Dienst - Nachrichten . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen

gefunden , den Privat - Docenten Or . Bischofs  zu Heidelberg zum Professor ertraordi-

narius bei der philosophischen Fakultät der dortigen Universität zu ernennen.

Höchstdieselben  haben die erledigte Pfarrei Sulz dem Pfarrer Jacob Stei¬

din ger  zu Gersbach huldreichft übertragen.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch die Uebertragung des Landchirurgats Schwetzingen an den Landchirurgen

Kiefer  ist das Landchirurgat Boxberg  mit dem tarifmäßigen Gehalt von 130 fl.

30 kr. und 120 fl. für Pferdsfourage in Erledigung gekommen . Die Bewerber um

kiese Stelle haben sich binnen 0 Wochen vorschriftsmäßig bei der Sanitäts - Commission

zu melden.

Nächsten Herbst wird die dritte Lehrerstelle am Lyceum zu Rastatt  mit einem

Gehalt von 700 fl. definitiv wieder besetzt. Die Competcnten um dieselbe haben sich

binnen 8 Wochen bei dem Ministerium des Innern , katholische Kirchen - Sektion , unter

Vorlage ihrer Zeugnisse zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Kilian  nach Gochsheim ist die evangelische

Pfarrei Leutershausen,  Dekanats Weinheim , mit einem Competenz - Anschlag von

1178 fl. , der Verpflichtung , einen ständigen Vstar zu halten , die auf der Pfarrei haf¬

tenden Kriegsschulden mit 34 fl . zu zahlen , und die etwa noch weiter sich ergebende

derartige Forderung in Verzinsung zu übernehmen , in Erledigung gekommen . Die Be¬

werber um diese Pfarrei haben sich bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde binnen

4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Gestorben sind:

am 4ten Februar d.
am 21tcn „

am 8ten März
am 10ten

am 12cen

am löten

am 22ten

I . der Bezirksbaumeister Thiery  zu Heidelberg,

„ der pensionirte Förster Ueberle  zu Großweier,

,, der pensionirte Physikus Or . Waizenegger  zu Thiengen,

,, der pensionirte Oberhofgerichts -Negistrator Bode  zu Mannheim,

„ der Postmeister Hilpert  zu Heidelberg,

„ der Hofgerichts - Secretär Werrenwag  von Freiburg , und

" der pensionirte Oberrechnungsrath Ludwig  zu Carlsruhe.
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Großherzoglich Badisches

Staats - and Regierungs- Blatt.
C a r l s r u h e,  den 24ten April 1 8 3 3.

Verordnung.
Den Auöschlsg der Beiträge der General - Brandkasse für das Jahr 1832 und die Auflösung der

besonder » baden - badischen Brandversicherungs - Anstalt betreffend.

In dem abgewichenen Jahr 1832 wurden von den Kreis - Regierungen 424279 fl.

48 ^ kr. Brandentschädigungen an Eigenthümer von Gebäuden , welche zur allgemeinen

Brandversicherungs - Anstalt katastrirt sind , erkannt.

Zu deren Berichtigung , sowie zu Ausgleichung dessen, was für 1831 zu wenig um¬

gelegt worden und zu Bestreitung der Pafflvzinse , Einschätzungs - und Katasterkoften , der

Gebühren jener Erperten , welche den Brandschaden bemessen , endlich der Verwaltungs«

kosten sind 692795 fl. 44 ^ kr. erforderlich . Es wäre demnach auf Einhundert Gul¬

den des Gebäudeanschlags eine Umlage von 23 4 kr. auszuschlagen ; da aber die Zah¬

lung eines solchen Betrags dermalen zu schwer fallen würde und eine Revision der Brand¬

versicherungs - Ordnung im Plane liegt , von deren Ausführung unter Mitwirkung ander-

weiterer Maaßregeln eine Verminderung der Brandunfälle zu erwarten ist, so wird der

Ausschlag vorläufig auf

Acht Kreuzer

von Einhundert Gulden Gebäudeanschlag beschränkt.

Sämmtliche Kreis - Regierungen werden daher angewiesen , unter Zugrundlegung des

auf den lOten Januar 1832 aufgenommenen Brandversicherungs -Anschlags die Speziat-

Einzugsregisier fertigen zu lassen , worauf die Ortsvorgesetzten , wie es der Abschnitt VI.

der Brandversicherungs - Ordnung verschreibt , so weit thunlich noch in dem Msnat April,

dann in den Monaten Mai und Juni den Einzug vorzunehmen , und die Gelder an die

Obereinnehmereien abzuliefern haben , welch Letzteren weitere Disposition über die deßfall-

sigen Lieferungen von der General - Brandkasse zugehen wird.

Die summarischen Einzugsregister sind nach Vorschrift der Brandversicherungs -Orb-

nung , Abschnitt VI ., abzufassen , von den Amtsrevisoraten in äuplo auszufcrtigen , das
21
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eine Exemplar der betreffenden Obereinnehmerei zum gleichbaldigen Einzug zu überwa¬
chen, das Andere aber der Kreis - Regierung einzusenven , welche eine Kreis - Einzugstabelle
daraus aufzustellen , und dem Verwaltungsrache der General - Brandkasse mitzutheilen hat.

Für die besondere vormals baden - badische Brandkassen - Anstalt ist, nachdem deren

Lasten gedeckt sind , eine weitere Umlage nicht mehr erforderlich . Der Kassenüberschuß
von 47 fl . 39 kr. soll , da eine Vertheilung unter die einzelnen Theilnehmer der Anstalt
sich unausführbar zeigt , derjenigen Gemeinde dieses Verbandes zu gut kommen , welcher

es an den erforderlichen Löschgeräthschaften noch gebricht und welche die Mittel nicht be¬
sitzt, solche sich anzuschaffen.

Carlsruhe den 2ten April 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.
Vär. v. Adelsheim.

Verordnung.
Die Abänderung der Termine zur Zahlung der Wittwenfisci - Beiträge und Beneficien , dann

zum Abschluß der Rechnungen der General - Wittwenkasse betreffend.

Bis jetzt wurden die an die General - Wittwenkasse  zu entrichtenden Wittwen«
fisci - Beiträge und die von ihr zu leistenden Beneficien auf den 23sten Juli , 23sten
Oktober , 23sten Jänner und 23sten April berechnet , auch die Rechnungen der Kasse vom

23sten April des einen bis zum 23sten April des nächstfolgenden Jahres geführt . Dies har,

— da inzwischen die Besoldungsverfall - Termine bei den großherzoglichen Staatskassen
wie bei der großhcrzoglichen Hofkasse auf den Isten August , Isten November , Isten

Februar und Isten Mai verlegt wurden , auch das Rechnungsjahr bei diesen Kaffrn vom
Isten Juni des einen bis letzten Mai des nächsten Jahres läuft , — auf den Verkehr der¬

selben mit der General - Wittwenkasse vielfach störend eingewirkt.
Es wird deßhalb verordnet:

1 ) Die der Letzter » zufließenven Wittwenfisci - Beiträge , so wie die von ihr zu
entrichtenden Beneficien sind vom nächsten Rechnungsjahr an auf die Termine

Isten August , Isten November , Isten Februar und Isten Mai zu berechnen und

zu erheben , beziehungsweise zu verabfolgen.
Oie General - Wittwenkasse ist zugleich angewiesen , die Raten der Wittwenfisci-

Beiträge und Beneficien für die acht Tage vom 23sten April bis Isten Mai v. I.
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nachträglich zu berechnen und mit dem nächsten Quartal zu erheben , beziehungs¬
weise zu entrichten.

2 ) Das Rechnungsjahr der General - Wittwenkasse hat künftig mit dem Isten Juni zu
beginnen und mit dem letzten Mai zu endigen.

3 ) Der Verwaltungsrath der Gencral -Wittwen - und Brandkasse ist mit dem Vollzüge
beauftragt.

Indem man dies zur öffentlichen Kenntniß bringt , fordert man die mit der General-
Wittwenkaffe in Verkehr tretenden Kassen auf , ihre vierteljährlichen Abrechnungen mit dem
Wittwenfiscus jedesmal so zu befördern , daß die General - Wittwenkasse hierdurch in Stel¬
lung ihrer Rechnung nicht gehindert ist.

Carlsruhe den 2ten April 1833.

Ministerium d es Innern.
Winter.

Vät . v. Adels  heim.

Bekanntmachung.
Die Ueberweisung der Verwaltung der Justiz - und Polizcirevenüen an das großherzogliche

Finanzministerium betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben durch höchste Entschließung
aus großherzoglichcm Staatsministerium vom 19ten April vorigen Jahrs Nrv . 1373.
gnädigst zu befehlen geruht , daß die Verwaltung der Justiz - und Polizei - Revenuen vom
Isten Juni 1833 an von dem Ministerium des Innern getrennt und dem großherzogli-
chen Finanzministerium zugetheilt werden solle.

In Folge dieser höchsten Verfügung werden die bisherigen Jurisdictions - Gefällver-
waltungen mit dem Isten Juni d . I . aufgelöst und gehen deren Geschäfte nach der von
dem großherzoglichen Finanzministerium bereits getroffenen Anordnung an die Obereinneh-
mcreien über.

Carlsruhe den 15ten April 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vclr . v . Adelsheim.

4
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Bekanntmachung.
Die Bezirks - Verrechnungen zu Ettenheim betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben mittelst höchster Ent¬

schließung aus großherzvglichem Staatsmim 'sterium vom 13ten d. M . St .M .Nr . 620 .'

gnädigst zu genehmigen geruht , daß die bisher der General - Staatskasse zugetheilt gewe¬

sene Domänenverwaltung , Forstverrechnung und Amtskasse Ettenheim  vom Isten Juni

d. I . an dem Verrechnungsbezirk der Kreiskasse in Freiburg zugetheilt werde.

Earlsruhe Len 30sten Merz 1833.

' Finanzministerium»
von Böckh . ^

Vät. Kühlenthak.

Bekanntmachung.

Die Vergebung des kleinen altbavischen Juristen - Stipendiums betreffend.

Vom Anfänge des Sommerhalbjahrs 1833 an wird das kleine altbadifche Juristen-

Stipenvium von jährlich 200 fl. wieder vergeben . Diejenigen baden - badischen Landes¬

kinder , welche sich um solches zu bewerben gedenken , haben sich Linnen 4 Wochen mit

ihren Gesuchen an das Ministerium des Innern , katholischer Kirchensection , zu wenden

und sowohl über ihre Geburts - und Vermögensverhältnisse , als auch darüber gehörig

bescheinigte Zeugnisse beizubringen , daß sie wenigstens schon ein Jahr lang auf einer

Hochschule der Rechtswissenschaft obgelegen und rücksichtlich der Sitten , Anlagen und

Fortschritte in die erste Klasse gefetzt zu werden verdient haben.

(Stiftungen . )

Der Handelsmann Johann Georg Krieger  zu Unterschüpf hat den evangelischen

Stiftungen daselbst , nemlich der evangelischen Heiligenpflege ein Kapital von 11,592 fl.

19 kr. und dem Ortsallmosenfond ein Kapital von 5796 fl. 9 kr. vermacht.

Anton Stecher  zu Gissigheim hat dem dortigen Allmosenfond durch ketzwillige

Verfügung vom 23ten September 1831 . seine Schneidmühle vermacht , wofür dessen

hinterlassene Wittwe im Wege des Vergleichs dem Fond die Summe von 750 fl. be¬

zahlt , von deren Zinsen jährlich wenigstens ^ oder 4  zur Abgabe von Brvd oder Klei¬

dungsstücken an die Ortsarmen verwendet werden sollen.

»
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Die verstorbene Auguste Maria  Vvrtrsch von Steinen hat ein Kapital von.

50 fl . gestiftet , dessen Zinsen hauptsächlich zu Anschaffung von Schulbüchern für arme

Schulkinder von Steinen verwendet werden sollen.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden in Anerkenn

nung des löblichen Zweckes der Geber zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

( M i l i t ä r - D i e n ff n a ch r i ch t. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben unterm 27tew Mär;

d. I . gnädigst geruht , den Regimentsarzt vr . Laumayer  vom Leih - Infanterie - Re¬

giment wegen organischer Veränderungen in Ruhestand zu versetzen.

( L l v i l - D i e n st n a ch r i ch t e n.)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , dem

bisherigen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am königlich wür-

tembergischen Hofe , Geheimenrath Fried er  ich , unter Vorbehalt anderweitiger Verwen¬

dung abzuberuftn , und den außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister

am königlich bäurischen Hofe , Freiherrn von Fahnenberg,  in gleicher Eigenschaft auch

am königlich würtembergischen Hofe zu accreditiren , auch dieser Gesandtschaft den bisher

der großhcrzoglichen Bundestagsgesandtschaft beigegebenen Legations - Seeretär Kammer-

Herrn Freiherrn von Rüdt  zuzutheilen.

Desgleichen haben Höchstdie selben  den bisherigen interimistischen Geschäftsträ¬

ger am königlich französischen Hofe , Geheimen Legationsrath Gerstlacher,  zum Mini¬

ster - Residenten daselbst zu ernennen und den Rittmeister ä la 8uiw Ferdinand von

Schweizer  als Legations - Secretär bei der dortigen Gesandtschaft anzustellen geruht.

Durch Beschluß des großherzoglichen Justizministeriums vom löten April d. I.

wurden die Rechtspraktikanten Friedrich Kobelt  von Kork , derzeit in Karlsruhe , und

Wendelin Spinner  von Oberwolfach , wohnhaft zu Raftadt,  zu Advokaten und Pro-

curatoren bei dem Hofgericht des Mittelrheins ernannt , und dabei ersterem gestattet , sei¬

nen dermaligen Wohnsitz in Karlsruhe beizubehalten.

Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  haben die erledigte katholische

Pfarrei Heiligkreuzsteinach , Dberamts Heidelberg , dein Pfarrer Johann Melchior Har¬

tig  zu Neckargerach , Amts Eberbach , gnädigst verliehen , und^
22
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dem Pfarrverweser Friedrich Mann , gegenwärtig zu Bischoffingcn , den Titel und
Rang eines Pfarrers hulvreichst ertheilt.

Die von der fürstlich leiningenschen Standeshrrrschaft erfolgte Präsentation deS
Pfarrers Gebhard  von Mittelschefflenz auf eie Pfarrei Hilsbach Hst die Staatsge-
nehmigung erhalten.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

An dem Schullehrer - Seminar zu Rastatt soll die Stelle eines Direktors , welcher
zugleich Religionslehrer der obersten Lyceumskaffe ist und als Hauptlehrer der Präpa-
ranven , nebst der Religions - und deutschen Sprachlehre , auch die Pädagogik oder die
Erziehungs - und Unterrichtslehre zur Aufgabe hat , vor Anfang des nächsten Schuljahrs
definitiv besetzt werden . Die Kompetenten um diese Stelle , mit welcher eine Besoldung
von 1100 fl. nebst freier Wohnung verbunden ist , haben sich längstens bis Anfangs
Juli d. I . , unter Vorlage ihrer Zeugnisse , bei dem Ministerium des Innern , katholi¬
scher Kirchen - Section , zu melden.

Durch erfolgtes Ableben des Pfarrers Saal  ist die dem Koukursgefetz unterliegende
katholische Pfarrei Thunsel,  Amts Staufen , mit einem beiläufigen Ertrag von 1200fl.
in Geld , Naturalien , Zehnten und Güternutzung erledigt worden . Die Kompet -mteu
um diese Pfarrpfründe , worauf ein achtjähriges Provisorium zur Tilgung der Kriegs¬
schuld von 355 fl . ruht , haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 36.
vom Jahr 18l0 , insbesondere nach Artikel 4 . sowohl bei der Regierung des Obnrbein-
kreises als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.

Durch den Tos des Pfarrers Fr . Jos . Buo l ist die katholische Pfarrei Lottstet-
ten,  Amts Jestetten , am 12 . März l. I . erledigt worden . Die Kompetenten um diese
beiläufig 950 fl . in Naturalien , Zehnt - und Güternutzung ertragende Pfarrpfründe
haben sieh nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 . Nro , 36 . Art.
2 uns 3 . bei der Negierung des Oberrheinkreises zu melden.

Das zur Seelsorge bestimmte Kahlaneibeneficium zu Leipferdingen,  Amts Blu¬
menfeld , womit die Pastoration des zur Pfarrei Kirchen gehörigen FilialS Stetten nicht
mehr verbunden ist , mit einem beiläufigen Einkommen von 400 fl. in Geld , Natu¬
ralien uns Güterertrag , soll wieder besetzt werden . Die Bewerber haben sich bei der
Regierung des Seekreises vorschriftsmäßig zu melden.
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Großherzoglkch BüdifcheK

Staats - und Regierungs- Blatt.
Earlsruhe , den 27 ten April 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir haben beschlossen,  Unsere getreuen Stände auf den 17ten des künftigen
Monats Mai um Uns zu versammeln.

Wir laden daher sämtliche Mitglieder beider Kammern ein, sich am gedachten Tage
dahier einzufinden.

Gegeben zu Earlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsminisicrium , den 23sten
April 1833.

Leopold.
Win ter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königs . Hoheit deS Großherzogs:
Büchker.

Leopold von Gottes G n aden,
Großherzvg von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir  haben Uns,  Ln Gefolge der § § . 27 und 32 . der Verfassungs - Urkunde,
gnädigst bewogen gefunden , für die bevorstehende Stände - Versammlung zu Mitgliedern
der ersten Kammer von Unserer  Seite zu ernennen:

1 ) Unfern  General - Lieutenant Freiherrn von Stockhorn,
2 ) Unfern  General -Lieutenant und General - Adjutanten von Freystedt,

. 3 ) Unfern  Geheimenrath Freiherrn von Falkenstein,
4 ) Unfern  Geheimenrath und Direktor der katholischen Kirchen -Ministerial -Section

Kirn,
5 ) Unfern  Geheimenrath und Präsidenten der Ober - Rechnungökammer von

Theobald,
23
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6 ) Unfern  Geheimenrath und Direktor der evangelischen Kirchen -Ministerial -See-

tion von Berg,

7 ) Unfern  Obersten Freiherrn von Lassolayc,

6 ) Unfern  Oberfvrstmeister , Kammerherrn Freiherrn von Neveu.

Wir  beauftragen Unser  Ministerium des Innern , Liese Unsere  höchste Entschließung

vorstehenden Personen und seiner Zeit der ersten Kammer zu eröffnen.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsmimstenum , den 23sten

April 1833.

Leopold.
, Winter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hobest des Großherzogs:

Büch l,er.

Verordnung.
Den Getraidezoll betreffend.

Da der Durchschnittspreis für das Malter Haber unter 4 fl. 12 kr. per Malier

herabgesunken ist, so ist in Gemäßheit des Gesetzes vom 2lstcn Juni 1827 . :

5 Eingangszvll . . , 6 kr.

»°m H-ber p« M- kt-r ^ UuSgMgSpll . . -kr.
zu erheben . <

Gegenwärtige Verordnung tritt sogleich in Kraft , nachdem sie durch das Verord¬

nungsblatt der Steuer - Direktion zur Kenntniß der Zollstellen gelangt ist.

Carlsruhe den 20sten April 1833.

Ministerium der Finanzen,

von Böckh.
Vclr.  Küblcntbal.

Verordnung.
Die Geschäftsordnung für die Gemeinde - Versammlungen und großem Auöschiiffc betreffend.

Zur Erhaltung der Ordnung und eines geregelten Geschäftsganges bei Versamm¬

lungen der Gemeinden und der in den Städten über 3000 Seelen gewählten größern

Ausschüsse wird ' folgendes verordnet:
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I. K a p i t e t.
Allgemeine Bestimmungen§. 1.

Die Gemeinde, beziehungsweise der größere Ausschuß, versammelt sich auf die Ein¬
ladung ves Bürgermeisters an dem durch den Gemeinderath und Ausschuß im Allgemei¬
nen dazu bestimmten Orte.

§. 2.
Die Einladung dazu geschieht nach Maaßgabe der Verordnung vom löten Novem¬

ber 1832 Regierungsblatt Nro. I .XI1I.
8. 3.

Die Verhandlungen finden nur statt, wenn wenigstens zwei Drittel aller Bürger,
beziehungsweise aller Mitglieder des grüßern Ausschusses, anwesend sind.

8. 4.
Der Bürgermeister führt in der Versammlung den Vorsitz.
Sobald er den Stuhl einnimmt, haben sich alle Mitglieder an ihre Plätze zu be¬

geben.
§. 5.

Zur Rechten desselben sitzen die Mitglieder des Gemeinöeraths, und zur Linken jene
des kleinen Ausschusses. Die andern Mitglieder der Versammlung.nehmest ohne nähere
Bestimmung die übrigen Plätze ein.

8. 6.
Am Versammlungsort des großem Ausschusses, dessen Sitzungen nach dem §. 40.

des Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden öffentlich sind, wird
den Zuhörern ein eigener, durch irgend ein Zeichen von den Sitzen der Ausschußmitglie¬
der auszuscheidender Platz angewiesen.

II. Kapitel.
Don der Berathung in den Versammlungen.

§. 7.
Die auf die Tagesordnung gesetzten Gegenstände, d. h. diejenigen, zu deren Erör¬

terung die Versammlung bestimmt ist, werden vom Bürgermeister der eine nach dem an¬
dern zur Berathung ausgesetzt.

8. 8.
Niemand darf in der Versammlung einen andern Gegenstand zur Sprache bringen.
Wer eine Sache vor die Versammlung bringen will, hat schon vorher  zu bewir¬

ken, daß dieselbe von dem Bürgermeister auf Antrag des Gemeinvcraths oder Bürgcr-
23  *
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ausschusses oder einer den Mitgliedern beider in der Zahl gleich kommenden Anzahl

Bürger , oder auf Anordnung der Staatsbehörde nach dem §. 38 . der Gemeinde - Ver¬

fassung auf die Tagesordnung gesetzt werde.
8. 9.

Jever zur Berathung kommende Antrag ohne Unterschied , von wem er ausgegangen

sey, muß vorher , etwa mit kurzer Angabe der Gründe , auf welchen er beruht , schriftlich

verfaßt feyn , und , sowie er zur Berathung ausgesetzt wird , durch den Bürgermeister oder

^ durch den Rathschreiber vsrgelesen und erläutert werden.

8- 10.
Hat bei einem Antrag des Gemeinderaths der Bürgerausschuß eine von diesem An¬

träge abweichende Ansicht , so kaün der Obmann des Ausschusses diese abweichende An¬

sicht mit den dafür sprechenden Gründen , sobald der Antrag selbst nach Maaßgabe des

Z. 9 . vorgelesen und erläutert ist, ebenfalls vortragen.
§. 11.

Hierauf eröffnet der Bürgermeister die allgemeine Berathung.
8. 12.

Jever , welcher über die Sache sprechen will , meldet sich hiezu durch Aufstehen , oder,

wo die Anwesenden überhaupt nur stehen , durch Emporhalten der Hand.

§ . 13.

Der Bürgermeister ruft alsdann nach der Ordnung des Anmeldens Einen nach dem

Andern zum Sprechen auf , und keiner darf sprechen , bevor er dazu aufgerufen ist.
§. 14.

Der Bürgermeister allein hat das Recht , so oft er es nöthig findet , das Wort zu

nehmen.

Jeder muß beim .Sprechen stehen,

sitzend reden darf.

§ . 15.

ausgenommen der

§. 16.

Bürgermeister , welcher auch

Niemand darf im Sprechen unterbrochen werden , ausgenommen vom Bürgermei¬

ster , und zwar nur

wegen Abschweifung vom eigentlichen Gegenstand der Berathung , oder

K ) wenn sich der Redner Persönlichkeiten oder Ausfälle irgend einer Art erlaubt.

8 . 17.

Wenn die Versammlung über den gestellten Antrag und die für und wider sprechen-
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den Gründe von verschiedenen Seiten hinreichend aufgeklärt ist, so schließt der Bürger¬
meister die Berathung, wenn gleich Einzelne, die sich meldeten, noch nicht gesprochen haben.

§. 18.
Beharren die Letzter» auf dem Begehren, daß sie über die Sache noch gehört wer¬

den sollen, so hat der Bürgermeister, wenn er dies nicht zugeben will, die Versammlung
darüber abstimmen zu lassen, ob sie die Berathung noch fortsetzen lassen wolle, oder nicht.

§. 19.
Ist die Berathung geschlossen, so stellt der Bürgermeister die Frage, über welche ab¬

gestimmt werden soll, und wenn gegen die Art, wie die Frage gefaßt ist, nichts erinnert
wird, so läßt der Bürgermeister Mann für Mann mit „ ja, / oder „nein"  abstimmen.

Ueber blose Zwischenfragen kann auch durch Aufstehen und Sitzenbleiben, oder durch
Emporhalten der Hände, oder auf andere schickliche Weise abgestimmt werben.

§. 20.
-Nach erfolgter Abstimmung verkündet der Bürgermeister der Versammlung, wie viele

Stimmen sich für und wie viele gegen den Antrag erklärt haben, und was hiernach als
der Beschluß der Versammlung gelte.

III.  Kapitel.
Prvtokollirung der Verhandlungen.

§. 21.
Der Rathschreiber führt über jeden Gegenstand der Berathung ein besonderes Protokoll.

Z. 22.
Dasselbe enthält:

2) Tag und Ort der Versammlung,
b ) die Zahl der anwesenden Mitglieder,
c) den Antrag, über welchen berathen wurde,
cl) die zur Abstimmung ausgesetzte Frage,
e) und den gefaßten Beschluß
k) mit Angabe, wie viele Stimmen dafür und wie viele dagegen waren.

§. 23.
Wenn Einzelne, welche gegen  den Beschluß gestimmt haben, verlangen, daß ihre

Namen als zur Minderheit stimmend im Protokoll ausdrücklich angeführt werden, so har
dies zu geschehen.
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§. 24.

Am Schlüsse der Verhandlung wird das Protokoll öffentlich vorgelefen , sodann vom

Bürgermeister , vom ältesten Gemeinverath , vom Obmann des Ausschusses , und vom

Rathschreiber , der dasselbe führte , unterschrieben.

Jedem Mitgliede des größer » Ausschusses , beziehungsweist bei Gemeinde - Versamm¬

lungen jedem Bürger , steht dasselbe zur Einsicht offen.
§ 25.

Alle diese Protokolle werden vom Rachschreiber alsbald nach stattgehabter Ver¬

sammlung ununterbrochen nach einander in ein dazu bestimmtes Buch eingetragen.

Ein solcher Eintrag enthält die wörtliche Abschrift des Protokolls und der dazu

gehörigen Unterschriften . Die Nichtigkeit dieser Einträge , beziehungsweise Abschriften , wird

vom Bürgermeister und Nachschreiber durch Unterschrift beglaubigt . ,

LV. Kapitel.
Don der Polizei in den Versammlungen.

§. 26.

Dem Bürgermeister steht am Orte der Versammlung die Polizei zu:

§. 27.

Wird bei einer Versammlung des größern Ausschusses von den Zuhörern  durch

Zeichen des Beifalls oder der Mißbilligung oder auf andere Weist die Ruhe der Ver¬

handlung gestört , so weist der Bürgermeister die Ruhestörer fort , und läßt sie, wenn sie

nicht gehen wollen , durch den Polizeidiencr oder durch die aufgestellte Wache fortführen.
§. 28 .

Wird die Ruhe der Verhandlung von einem Mitgliede der Versammlung selbst ge¬

stört , oder von einem solchen sonst die Geschäftsordnung übertreten , so wird es vom

Bürgermeister zur Ordnung gerufen.
§. 29.

Leistet das Mitglied diesem Rufe und auch einer nochmaligen Aufforderung des

Bürgermeisters keine Folge , so wird dasselbe eben so, wie nach dem §. 27 . die Zuhörer,

fortgewiesen , und hievon alsdann im Protokolle Erwähnung gcthan.

§. 30.

Je nach Umständen kann der Bürgermeister gegen die fortzuweisenden Ruhestörer

auch nach der im §, 51 . der Gemeinde - Verfassung ihm verliehenen Befugmß noch

Strafe erkennen.



§. 34.
Läßt sich die Ruhe unv Ordnung gar nicht mehr Herstellen , so kann der Bürger - -

«erster die Sitzung auf eine Stunde unterbrechen , oder ganz aufhebe 'n, worauf sich alle

Anwesenden von dem Versammlungsorte sogleich zu entfernen , und im Falle einer blostn

Unterbrechung nach einer Stunde wieder einzufinden haben.

In einem solchen Falle sind die Ruhestörer jedesmal dem Bezirksamte zur Be¬
strafung anguzeigen.

§. 32.

Alle Befugnisse , welche nach dieser Verordnung der Bürgermeister auszuüben hat,
kommen bei seiner Verhinderung auch seinem Stellvertreter zu, und eben so dem Staats¬

verwaltungs - Beamten , wenn Vieser nach dem Z. 38 . Nro . 6 . der Gemeinde - Verfas¬

sung oder aus anderer Veranlassung die Gemeinde oder den großem Ausschuß selbst ver¬
sammelt hat . Carlöruhe den löten April 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Veit . v . Adels heim.

Verordnung.
Die Festsetzung des Betrages der Bürger - Einkaufgelder und der bei der Bürger - Aufnahme ,

zu zahlenden Bkrgernutzungen rc. betreffend.

Zum Vollzüge der ZZ. 30 , 34 , 35 , 14 und 38 . des Gesetzes über die Rechte

der Gemcindebürger unv die Erwerbung des Bürgerrechts wird hiemit Folgendes verordnet:

8. 1.
In den Gemeinden , in welchen der Betrag des Einkaufsgelds nach den im §. 30

l, unv c . des Eingangs erwähnten Bürgerannahmö - Gesetzes angegebenen Proccnten fest¬

zusetzen ist, hat der Gemeinoerath die Berechnung dieses Einkaufsgeldcs aufzustellen , und
solche nach eingeholtcr Zustimmung des Ausschusses mit einem beglaubigten Auszug aus
dem Steuerkataster über das Gcsammtsteuer - Kapital der Gemarkung nebst einem

Verzeichnisse der Gemeinvebürger und ihrer Angehörigen und Anderer , welche angeborenes

Bürgerrecht besitzen, solches aber noch nicht angetreten haben , dem Bezirksamt zur Prü¬

fung und Bestätigung vorzulegen.
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§. 2.
Ebenso haben der Gemeinderath und Ausschuß da , wo Almendnutzungm und Dür-

gerholzgaben bestehen , gemäß den 88. 34 und 35 . des genannten Gesetzes eine mit Ab¬
schätzungen , beziehungsweise Rechnungs - Auszügen , belegte Berechnung des zehnjährigen
Durchschnittwerths jener Genüsse und der davon abzuziehenden Lasten dem Bezirksamte
zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Unter die abzuziehenden Lasten sind dir Auflagen , welche nach dem §. 60 . der Ge¬
meinde -Ordnung auf die Bürgernutzungen gemacht werden , nicht begriffen , wogegen der
Aufzunehmende , welcher den dreifachen Durchschnittsbetrag der Almendnutzungen und
Holzgaben gemäß den 88- 34 und 35 . des Bürgerannahms - Gesetzes entrichtet hat , in
den ersten drei Jahren , vom Einrücken in jene Genüsse an gerechnet , von den nach dem
§. 60 . der Gemeinde - Ordnung darauf zu machenden Auflagen frei zu lassen ist.

8. 3.
Wo bei zusammengesstzten Gemeinden Orte mit abgesonderten Gemarkungen nach

dem §. 65 . des Bürgerannahms - Gesetzes das Einkaufsgeld , und nach den §8. 63 und
65 . den dreifachen Betrag des Bürgernutzens zu beziehen haben , ist die in den tz§. 1
und 2 . erwähnte belegte Berechnung durch den nach §. 147 . der Gemeinde - Ordnung
im Orte bestehenden Verwaltungsrath dem Bezirksamte zu übergeben.

8- 4.
Das Bezirksamt bestätigt oder berichtigt die Berechnungen ( 8. 1 — 3. ) und setzt

den Betrag des Einkaufsgeloes und der dreifach zu bezahlenden Jahresnutzungen fest,
vorbehaltlich des Rekurses an die Kreis - Regierung.

Die letztere kann auch , wenn sie durch Beschwerden neu aufzunehmender Bürger
oder auf andere Weise zur Kenntniß kommt . daß das Einkaufsgelv oder der Nutzungs¬
betrag in einer Gemeinde zu hoch berechnet sey, der erfolgten amtlichen Bestätigung ohn-
erachtetsselbst wieder eine Prüfung vornehmen , und die Ansätze für künftige Falle be¬
richtigen.

8. 5.
Beiträge , welche gemäß den 88. 38 und 14 . des Bürgerannahms - Gesetzes bei bür¬

gerlichen Aufnahmen und bei dem Antritt des angebornen Bürgerrechts an Armen - oder
Verpflegungs - oder andere Lokal - Anstalten zu entrichten sind , können nur mit Genehmi¬
gung der betreffenden Kreis - Regierung neu eingeführt werden.

Carlsruhe den 25sten April 1833.

Ministerium des Innern.
Winker.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs. Blatt.
Carlsruhe , den Ilten Mczi 1833.

Verordnung.
Die Verwaltung der kirchlichen und weltlichen Stiftungen betreffend.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großhcrzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns bewogen , über die Verwaltung der kirchliäien und weltlichen
Stiftungen zur Vereinfachung der Geschäfte sowohl bei den Kirchen - Mim 'sterial - Sektio¬
nen , als bei Den Kreis - Regierungen zu verordnen , wie folgt:

8. 1.
Die den beiden Kirchen - Sektionen hinsichtlich der weltlichen und kirchlichen Stiftun¬

gen durch die Verordnungen vom 21sten November 1820 und vom lOten Mai 1825
noch vorbehaltmen Befugnisse gehen auf die Kreis - Regierungen über.

Wo zu Verfügungen über kirchliche Stiftungen  die Zustimmung der Kir-
ckenbebörde kirchenverfassungsmäfiig  nötbig ist , haben die Kreis - Regierun¬
gen diese Zustimmung nach Der Verschiedenheit der Conftssion von dem Ordinariat oder
»on der evangelischen Kirchen - Ministerial - Seetion einzuholen.

8. 2.
Die Kreis - Regierungen sind hinsichtlich der ihrer Verwaltung zugetheilten , einem

Neligwnstht -il allein zugehörigen Local - und Distrikts - Stiftungen verbunden , der betref¬
fenden Kirchen - Section alljährlich im Monat August Ueberfichten über den Stand der
Fonds , und über die Rechnungs - Erledigungen vorzulegen , und auf Verlangen Rechnun¬
gen zur Superrevisivn einzusenden.

Die Kirchen - Sectionen haben die Beseitigung wahrgenommener Mangel in ver
Verwaltung zu veranlassen.

Hinsichtlich ver Stiftungen , welche keinem der beiden Confessionstbeile allein ange¬
hören , legen die Kreis -Regierungen , sowie hinsichtlich der unter der Verwaltung ver

24
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Kirchen - Sectionen stehenden Stiftungen die Kirchen - Sectionen selbst , die erwähnten

jährlichen Übersichten dem Ministerium des Innern vor.

Die Superrevision von Rechnungen der durch die Kirchen - Sektionen verwalteten

Stiftungen geschieht durch die OberrechnungSkammer.
§. 5.

Zu jeder , im Ganzen den Werth von 1500 fl . nicht übersteigenden Schenkung an

irgend eine bereits bestehende Stiftung ertheilen die Kirchen - Ministerin ! - Sectionen , oder

die Kreis - Regierungen , je nachdem diese Stiftungen unter einer öder der andern Ver¬

waltung stehen , die nach Landrechtsatz 910 . erforderliche Staatsgenebmigung ohne Un¬

terschied , ob die Schenkungen in fahrendem oder in liegendem Vermögen bestehen , und

ob sie belastet oder nicht belastet sind , wenn nur die Belastung die Hälfte  des Er¬

trags der Schenkung nicht übersteigt.

Uebersteigt die Schenkung im Ganzen den Werth von 1500 fl . oder die Belastung

die Halste des Ertrags derselben , so ist die Genehmigung des Ministeriums des Innern

von den Kirchen - Sektionen oder beziehungsweise von den Kreis - Regierungen einzuholcn.

8. 4.

Zu Schenkungen , durch welche eine neue  Stiftung gegründet wird , ertheilt Las

Ministerium vcö Innern auf den Vortrag der Kirchen - Sektionen , beziehungsweise der

Kreis Regierungen , die Staatsgenehmigung.

Uebersteigt jedoch her Wcrrb einer solchen neuen Stiftung im Ganzen den Betrag

von 5000 fi., so ist Unsere  höchste Genehmigung durch Unser  Staatsministerium

von dem Ministerium des Innern einzuholcn.
§- 5.

Lo c al - Stift u n gen,  welche bisher in der unmittefl ' arcn Verwaltung der Kirchen^

Sektionen oder der Kreis - Regierungen geblieben sind , sollen vom Istcn Juli 183 .» an,

naü den Verordnungen vom Olsten November 1820 und lOten Mai 1825 und nach

den im Z. 1 und 2 . der gegenwärtigen Verordnung enthaltenen Bestimmungen verwal¬

tet werden.

Ist eS zweifelhaft , ob eine Stiftung als Loralstiftung anzujeben sep, jo ist darüber

die Entscheidung des Ministeriums des Innern einzuholcn.

Sieht eine der Kirchen - Sektionen die Entziehung der unmittelbaren Verwaltung

einer Stiftung für stifkungswidrig  an , und das Ministerium des Innern glaubt,

solche dennoch anordnen zu muffen , so ist vorher darüber Unsere  höchste Entschließung

emzuholen.



§. 6. -
Auf gleiche Weise sind die noch unter der unmittelbaren Verwaltung der Kirchen-

Sectionen stehenden Distrikts - Stiftungen , die sich nur auf einen Kreis , oder doch nur

zu einem geringen Theil noch auf einen andern Kreis erstrecken, sofern sie nicht kirch¬

liche Zwecke haben , an die betreffenden Kreis - Regierungen abzugeben.

Die in den beiden letzten Absätzen des vorhergehenden Paragraphen enthaltenen

Bestimmungen finden auch hier Anwendung.

Die Aufsicht über die Vermögens - Verwaltung der weiblichen Lehr - Institute , na¬

mentlich die Prüfung der jährlichen Nachweisungen über dieselbe , ist in dem nämlichen

Umfange , wie die katholische Kirchen - Sektion sie bisher ausüble , den betreffenden Kreis-

Regierungen zu übertragen.
Z. 8.

Die Fonds der Mittelschulen bleiben unter der Verwaltung der Kirchen -Scctionen.

Für die untere Verwaltung eines jeden dieser Schulfonds ist ein Verwaltungsrath

zu errichten.

Er hat zu bestehen:

1 > aus einem landesherrlichen Commifsär , den das Ministerium des Innern ernennt,

2 ) aus dem Vorsteher der Anstalt,

3 ) aus einem weitern Hauptlehrer.

Die Verpflichtung zur Teilnahme an der Verwaltung liegt sämmtlichen Haupt¬

lehrern ob. Sie wechseln nach einem zu bestimmenden Turnus alle zwei Jahre,

4 ) aus einem oder zwei Einwohnern des Orts , wo der Sitz der Schule ist,

5 > aus einem rechnungsverständigen Geschäftsführer oder Aktuar.

Die Mitglieder unter 3 , 4 und 5 . sind das erstemal von der betreffenden Kirchen-

Section zu ernennen , künftig aber von dem Verwaltungsrath vorzuschlagcn und von

der Kirchen - Sektion zu bestätigen.

Gehören die Lehranstalten beiden Confesiionen an , so üben die beiden Kirchen -Scc¬

tionen bei den einzelnen Stellen abwechselnd das Ernennungs - und Bcstätigungsrecht aus.

Bei denjenigen Fonds , deren Verwaltung ganz einfach ist, kann mit Genehmigung

des Ministeriums des Innern die Errichtung eines Verwaltungsraths unterbleiben.
§. 9.

Dieser Verwaltnngsrath hat in Beziehung auf die Verwaltung des Fonds der Lehr¬

anstalt die nämlichen Befugnisse , wie bei Local - Stiftungen nach den Verordnungen vom
24 *
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2lsten November 1820 und tOten Mai 1825 die Stiftungs - Commission ( beziehungs¬
weise oer Kirchengemeinde ' ath ) und das Bezirksamt zusammengenommen , jedoch mit der
Beschränkung , daß diese Befugnisse nur die Administration des Vermögens der Anstalt

und die für solche Administration erforderlichen Ausgaben , so wie Ausgaben für aus der

Stiftung haftende privarrechtliche Verbindlichkeiten zu ihrem Gegenstände haben , woge¬

gen die Dispositwn über den Fond selbst zur Erfüllung der eigentlichen Stiftungszwecke,
sowie die nach den erwähnten beiden Verordnungen die amtliche Competenz übersteigenden
sonstigen Verwaltungs - Befugnisse lediglich den Kirchen - Sektionen Vorbehalten bleiben.

8- 10.

Auf eine ähnliche Weise (Z. 8 .) kann auch bei andern Stiftungen , welche unter der

Verwaltung der Kirchen - Sektionen verbleiben , oder als Distrikts - Stiftungen der unmit¬

telbaren Verwaltung der Kreis - Regierungen überlassen sind , oder noch überlassen wer¬
de «, (Z  0 >,  oder bei einzelnen Flialen solcher Stiftungen , ein mit den im z. 9.

bezeichneten Befugnisten versehener Verwalcungsrath gebildet werden , wo es mit den ver¬
schiedenen Interessen an der Stiftung vcreinbarlich erscheint.

Oie deßfallsigen Anordnungen und nähern Bestimmungen hat das Ministerium des

Innern auf die Vorschläge der Kirchen - Sektionen oder der Kreis - Regierungen zu treffen.

§. 11.

Bei Stiftungen , welche unter der Verwaltung einer Kirchen - Sektion stehen , gehen

deren Verfügungen unmittelbar an den Verrechnet , oder , wo ein Verwaltungsrath be¬
steht , ( Z. 8 und 10 .) an Viesen.

Das Gleiche gilt bei den Verfügungen der Kreis - Regierungen hinsichtlich der ihrer

unmittelbaren Verwaltung anvertrauten Distrikts - Stiftungen . Bei Lokal - Stiftungen
gehen die Verfügungen der Kreis - Regierungen an die Bezirksämter.

Die Kirchen - Sektionen erstatten ihre Berichte eben so, wie die Kreis - Regierungen
unmittelbar an vaS Ministerium deS Innern.

Z. 12.

Diejenigen Stiftungen , welche gegenwärtig Regie - Casse -Beiträge an die Kirchen -Sec-

tionen bezahlen , haben solche in jedem Fall bis zum 1 . Dezember 1833 fortzuentrichten.

Indessen wird bestimmt werden , wie viel und wohin solche künftig zu entrichten sind.
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§ 13.

Oie Rekurse in Stiftungssachen richten sich nach der Verordnung vom 14 . Merz
d. I . Regierungsblatt Nro . XIII.

Unser Ministerium des Innern hat diese Verordnung in Vollzug zu setzen.
Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem großherzoglichen Staatsministerium , den 10ten

April 1833.

Leopold.
Win tcr.

Auf höchsten Befehl Sr . König !. Hoheit des GroßherzogS:
B ü ch l e r.

Namens - Veränderung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben vermöge Staatsministe-
rial - Rescripts vom Isten April o. I . dem Freiberrn Bruno von Türkheim,  als Fivei-
commiß -Erben des verstorbenen Freiberrn von Baden  zu Freiburg , die nachgesuchte Er-
laubniß ertheilt , den Namen seines Erblassers in der Art anzunehmen , daß er sich von
Türkheim  genannt von Baven  nenne , und seinem angebornen Wappen das frei-
herrlich von Bavensche als Mittelschild beifüge.

Adels - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem Geheimcnratbe
Fried  r-ich den Adelsstand des Großherzvzthums für sich und seine Nachkommen gnä¬
digst zu verleihen geruht.

Medaillen - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , den
Gefangenwärter Johann Georg Stahl  zu Lörrach in Ruhestand zu versetzen, und dem¬
selben für seine 60jährige Diensttreuc die silberne Civilverdienst - Medaille mit Oehr und
Band zu verleihen.

D ienst,Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:
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den bisherigen Professor Dr . Birnbaum  zu Bonn , unter Ertheilung des Charak¬

ters als Hofrath , zum ordentlichen Professor bei der Universität Freiburg zu ernennen;
den Postmeister Stein am  zu Tauberbischofsheim in gleicher Eigenschaft auf das

erledigte Postamt Heidelberg zu versetzen , und dagegen dem Postmeister Gaß in Bruch¬
sal das Postamt Tauberbischofsheim zu übertragen ; ferner den Offizialen Scheyrer  zu

Heidelberg in gleicher Eigenschaft zum Oberpostamt Carlsruhe , und den bei der Post¬
wagen - Expedition Carlsruhe angestellten Offizialen von Madcr  als Postexpeditor nach

Bruchsal zu versetzen;

dem Verrechner der vereinigten Stiftungsfonds Sekretär Ernst Vicrordt  zu

Carlsruhe den Charakter als Stiftungsverwalter zu verleihen.

Die dem Advokaten Stabe!  zu Mannheim unterm 27sten November v . I . er-

theilte Advokatur und Prokuratur bei dem Hofgerichc daselbst ist durch Beschluß des

Justizministeriums vom löten April d. I . auch auf das Oberhofgcricht erstreckt worden.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom I2tcn April d. I . ist dein Nechtsprak-

tikanten Mar Schilling  von Breisach das Recht zu Verfassung gerichtlicher Schriften
ertheilt worden . ^ ,

Der Rechtspraktikant Ludwig Martin  von Staufen hat von dem Ministerium
des Innern das Schriftverfaffungsrecht in Administrativsachen erhalten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

dem bisherigen Pfarrverweser zu Obercggcnen Johann Asmus  die erledigte evan¬
gelische Pfarrei Kleinenkems , Dekanats Lörrach,

dem bisherigen Pfarrer zu Mühlbach am Neckar , Johann Christoph Förster,  die
erledigte evangelische Pfarrei Mühlbach bei Eppingen,

dem Pfarrer Wendelin Ott zu Herdern die erledigte kath . Pfarrei Oberried , und

dem Pfarrer Franz Anton Ru dl off zu Bohlsbach die erledigte kathol . Pfarrei
Kürzel , im Oberamt Lahr , zu übertragen , ferner

dem bisherigen provisorischen Dicnstverweser , Pfarrcandidatcn Wilhelm Kalch-

schmidt,  den erledigten Schuldienst zu Bretten und den Titel „ Diaconus ^ huldreichst
zu verleihen.

Die fürstlich fürstenbergische Präsentation des Priesters Michael Nopp er  von Sie-

gelau , dermaligen Vikars in Bonndorf , auf die erledigte Pfarrei Biescndorf , Amts En¬
gen, hat die Staatsgenehmigung erhalten.
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(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Die seither provisorisch versehene Stelle eines Kassiers bei der Hüttcnverwaltung
Kol ln au soll definitiv besetzt werden . Die Bewerber um diese Stelle haben sich in
Gemäß -beir der landesherrlichen Verordnung vom 3 . Merz 1831 Regierungsblatt Nro . Vl.
binnen 6 Wochen von heute an , bei der Direktion der Ferste und Bergwerke zu melden.

Bei dem Postamt Heidelberg,  sowie bei der Postwagen -Expedition Carlsruhe  ist
eine Offizialenstellc mit einer- jährlichen Besoldung von 600 st. erledigt . Die Bewerber
um diese beiden Stellen haben sich unter Vorlage der Ausweise über ihre Befähigung
und Ansprüche innerhalb sechs Wochen bei der Oberpost - Direktion vorschriftsmäßig zu
melden.

Durch den Tod des Pfarrers Schoch von Lichten au  ist die dortige evangelische
Pfarrei , Dekanats Rheinbischofsheim , mit einem Competcnzanschlag von 880 fl. 56 kr.
in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der obersten
evangelischen Kirchenbehörve .vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Hormuth  auf die Pfarrei Altlußheim ist
die evangelische Pfarrei Sandhofen,  Dekanats Ladenburg , welche nach der Competenz
094 st. erträgt , erledigt worden . Hierbei wird bemerkt , daß auf dieser Pfarrei ein vom
1. Juli 1830 an mit 5 Procent zu verzinsendes Kriegskosten - Kapital von 50 fl. 50 kr.
und ein zum Schaarhof zu entrichtender Kriegskosten -Beitrag von 39 fl . 39 kr. nebst
5proccntigen Zinsen vom 11 . Mai 1832 an haften , deren Berichtigung der neu ernannt
werdende Pfarrer in angemessenen Terminen zu übernehmen hat . Die Bewerber um
diese Stelle werden aufgefordert , sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Deka¬
nate bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Die katholische Pfarrei Hcrdern,  Stadtamts Freiburg , mit einem Einkommen
von 500 fl. in Geld und Naturalien ist erledigt . Da dieselbe den Concursgesetzen un¬
terliegt , so haben sich die Competentcn nach Vorschrift im Regierungsblatt Nro . 38.
vom Jahr 1810 , insbesondere nach Art . 4 . sowohl bei dem erzbischöflichen Ordinariate
als bei der Regierung des Oberrhein - Kreises zu melden.

Die den Conkursgesetzen unterliegende katholische Pfarrei Bohlsbach,  im Ober¬
amt Offenburg , mit einem beiläufigen Jahrescrträgnisse von 650 fl . meistens in Geld,
wovon jedoch jährlich fünfzig Gulden an den zu Ruhe gefetzten ehevorigcn Pfarrer zu
Boblsbach , Anton Wild,  auf dessen Lebenszeit abzugebcn find , ist erledigt worden . Die
Competenten um diese Pfarrpfründe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt
Nro . 38 . vom Jahr 1810 Art . 4 . sowohl bei der Negierung des Mitcelrhein - Kreises,
als auch bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden.

Durch die Beförderung des Dekans und Pfarrers Franz Andreas Frank  auf die
Pfarrei Balzfeld ist die katholische Pfarrei Hop fingen,  Amts Walldürn , mit einem
beiläufigen Jahreserträgnisse von 600 fl. in Geld , Naturalien , Zehnten und Beinutzun¬
gen erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarrpfründe haben sich bei der fürst¬
lich leiningischen Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu melden.
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Durch das Absterbcn deS Benefiziaten Breinrr  ist die den Conkursgesetzen unter»
liegende Kaplaneipfründe zu Riegel,  Amts Kenzingen , mit einem beiläufigen Einkom¬
men von 450 fl . erledigt worden . Oie Competenten um dieselbe haben sich nach der
Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 < Art . 4 ., sowohl bei der
Regierung des Oberrhein - Kreises , als bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden.

Da sich um das Präsenzkaplanei - Benefizium Corpo,i8 Llirkti in Villingen
kein Competent gemeldet hat , so sieht man sich veranlaßt , dasselbe noch einmal auszu¬
schreiben . Der beiläufige Ertrag dieses Benefiziums , mit welchem zur Zeit eine Lehr-
stelle an der dortigen Realschule , jedoch gegen besondere Belohnung , und so lange dieser
Benefiziat der jüngste ist, die Pasioration des Filialorts Mülheim verbunden ist, besteht
in 500 st. Geld und Naturalien . Die Competenten um diese den Conkursgesetzen un¬
terworfene Kaplaneipfründe haben sich der Verordnung vom Jahr 1810 . Regierungs¬
blatt Nro . 38 . gemäß , sowohl bei der Regierung des Seekreiscs , als bei dem erzbischöf¬
lichen Ordinariate zu melden.

Durch das am Ben April d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Franz Maier  ist
die katholische Pfarrei Appenweier,  Oberamts Offcnburg , mit einem beiläufigen Jah-
resertrage von 1250 st., — worauf  die Verbindlichkeit ruhet , einen Vikar zu verköstigen und
mit einem jährlichen Gehalte von 100 st. zu salariren , auch das auf dieser Pfarrei
dermalen haftende Kriegsschulden -Kapital von 13 st. 474 kr. heimzuzahlen , — in Erledi¬
gung gekommen . Die Competenten um diese den Conkursgesetzen unterliegende Pfarr-
pfründe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810.
Art . 4 . sowohl bei der Regierung des Mittelrhein - Kreises , als auch bei dem erzbischöfli¬
chen Ordinariate zu Freiburg zu melden.

Durch das Ableben des Pfarrers Weitzel  ist die katholische Pfarrei Neuthardt,
Oberamts Bruchsal , mit einem Jahreserträgmß von 860 st. in Geld , Naturalien , Zehn¬
ten und Güterbenützung erledigt worden . Die Competenten üm diese Pfründe haben sich
nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3.
durch die Regierung des Mittelrhein - Kreises zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Crispinian Thaa  zur Pfarrei Minseln ist
die den Conkursgesetzen unterliegende katholische Pfarrei Gütenbach,  Amts Tnberg,
mit einem beiläufigen Einkommen von 750 st. in Naturalien , Zehnten und Gutererirag
erledigt worden.

Auf der Pfarrpfründe ruht:
a ) ein auf 20 Jahre bewilligtes und mit Johann Baptist 1837 zu Ende gehendes

Bauprovisvrium von 825 fl. 23 kr. ,
k ) ein weiteres Bauprvvisorium von 689 st. auf 15 Jahre von Johann Baptist

1831 bis dahin 1846 , und
>c ) ein Kriegskosten - Kapital von 224 st. 21 kr., welches bis Johann Baptist 1837

nur zu verzinsen , dann aber bis Johann Baptist 1847 terminweise abznzahlen ist.
Die Competenten haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810.
Nro . 38 . insbesondere nach Art . 4 . sowohl bei der Regierung des Oberrhein - Kreises,
als bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden.



XIX . . 0̂5
GroßherzoglLch Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , ven 17 ten Mai 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzvg von Baden , Herzog von Zähringcn.

Wir ernennen zum Präsidenten der ersten Kammer  Unserer  Stände - Ver¬

sammlung für die Dauer des nächsten Landtags Unseres  geliebten Herren Bru¬

ders , des Markgrafen Wilhelm  Hoheit und Liebden , sodann zum ersten Vice - Präsi-
drnten Unsers  Herrn Vetters und Schwagers , des Fürsten von Fürstenberg Liebden,

und zum zweiten Vice - Präsidenten Unfern  Geheimenrath Freiherrn von Falken¬
stein.

Wir beauftragen Unser  Ministerium des Innern , die Ernennungen seiner Zeit
zur Kenntm 'ß der ersten Kammer zu bringen.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen StaatsministeriUM , ven 17ten
Mai 1833.

Leopold.
Win ter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Verordnung.
Das Verfahren bei den Eides - Erhebungen in bürgerlichen Rechtssachen betreffend.

In Erwägung , daß mehrere , das Verfahren bei den Eides - Erhebungen betreffende

Bestimmungen der Eives -Ordnung vom 24ften Mai 1802 . in Folge der neuen Prozeß¬
ordnung und der mit derselben eingeführten Gerichts - Oeffentlichkeit bezüglich auf bür¬

gerliche Rechtssachen , theils wirklich zu bestehen aufgehört haben , theils auch einige , mit
25



106

1

gebührender Rückstchlsnahme auf Erzielung gleichmäßiger Formen zu bemessener , Modi¬

fikation erheischen , haben Seine Königliche Hoheit der Großhcrzog  nach höch¬

stem Scaarsministerial - Beschluß vom 24sten Apnl d. I . Nro . 1023 . gnädigst zu ge¬

nehmigen geruht , bis dahin , daß die besagte Eides -Ordnung einer vollständigen Revision

unterworfen ftyn wird , nachstehende Verfügungen zu treffen , und solche sämmtlichen Ober-

und Unterzerichten des Großherzogthums als Normen deö zu beobachtenden Verfahrens

vorzuschreiben:
8. 1.

In Rücksicht der Mittheilung der Eidesformel an den Seelsorger und der Eides-

Vorbereitungsschuldigkeit im Allgemeinen verbleibt es bei den Bestimmungen der §§. 20

und 22 — 26 : der Eides - Ordnung . ( tz. 464 und 6 ! 0 . der Prozeß - Ordnung . )

Dahingegen werden die §Z. 21 und 28 — 32 . derselben modifizirt wie folgt:
§. 2.

Vor der Abnahme des Eides hat der Gerichts - Vorstand denjenigen Schwörenden,

welche die in 8- 22 . der Eides - Ordnung vorgeschriebene Eidesbelehrung bereits durch

den betreffenden Geistlichen erhalten haben , dieselbe nochmals in das Gedächtniß zuruck-

zurufen , und nebftdem an alle Schwörenden über die Wichtigkeit des Eides , ihre Pflicht

zur Wahrheit uns die Strafe des Meineids noch eine kurze , aber eindringliche Ermah-

^nunz zu richten.
8. 3.

Alle Eide in bürgerlichen Rechtssachen sollen mit den Worten:

"Ich (Vor - und  Zunamen des Schwörenden ) schwöre einen ' Eid zu Gott

"dem Allmächtigen und Allwissenden u . s. f. " ( folgt das zu Beschwörende)

anfangen , und mit der Bekrästigungsformel ( Bestabung : )

"So wahr mit Gott helfe und sein heiliges Wort"

schließen.
§. 4.

Folgendes ist die Fassung der innerhalb die, 8- 3 . bemerkten Anfangs - und Schluß¬

worte fallende Formel:

L ) bei Zeugcneiden:

„Ln der Sache zwischen N . und N . die Wahrheit auf die gestellten Fragen

„zu sagen , auch nichts was zur Sache gehört , zu verheimlichen , ohne Haß,

"Gunst , oder Ansehen der Personen"

(8 . 476 . der Prozeß - Ordnung ) ,

l
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b ) bei Eiden der Sachverständigen:

' " nach genauer Untersuchung und Prüfung und nach bester Einsicht , das

"aufgetragene Gutachten ( erhaltener Instruction gemäß ) abzugeben , ohne Haß,
"Gunst oder Ansehen der Personen . "

Insbesondere bei Eiden der Schätzer:

"den Gegenstand nach bester Einsicht und Ueberzeugung seinem wahren ( in-

"structionsmäßig ausgemittelten ) Werthe gemäß , abzuschätzen , ohne Haß,
"Gunst oder Ansehen der Personen . "

§. 5.

Die Eides - Erhebung selbst muß mir der Würde und Feierlichkeit geschehen, welche

der Ernst und die Wichtigkeit der Handlung fordern:

a ) die Eide werden stehend mittelst Emporhebung der rechten Hand — von Per¬
sonen weiblichen Geschlechts mittelst Auflegung auf die linke Brust geleistet,

d ) die Eidesformel wird dem Schwörenden von dem Vorstände des versammelten

Gerichts , andernfalls von dem Deputaten desselben , oder von dem Unterrichter,

entweder zum eigenen lauten Ablesen eingehändigt oder vorgesagt , und nach vor-
gangiger Versicherung , daß er dieselbe wohl verstanden , von dem Schwörenden
langsam und deutlich nachgesprochen.

8. 6.

Die in den angeführten 8Z. 21 und 28 - 32 . der Eides - Ordnüng geordneten
sonstigen Förmlichkeiten finden in bürgerlichen Rechtssachen nicht mehr statt.

Der Eid der Israeliten ( §. 57 . der Eives -Ordnung ) wird in seiner durch die Ver¬

ordnung vom 6ten Merz 1813 . ( Regierungsblatt Nro . VIII . Seite 45 .) bestimmten
Form beibehalten.

§. 8.

Die EZorschriften der Prozeß - Ordnung über Eidesleistungen leiden durch die ge¬
genwärtigen Bestimmungen keine Abänderung . ,

Diese höchste Verordnung wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht , und

haben sämmtliche Ober - und Untergerichte sich nach derselben auf das genaueste zu achten.
Carlsruhe den 3ten Mai 1833-

Justiz-  Ministerium.
von Gulat.

Vät . Schachleiter.
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P r i v i l e g i u m s - E r t h e i l u n g.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen
gefunden , dem Steindrucker Rudolph Schlicht zu Mannheim auf sein unterthänigsies
Ansuchen ein ausschließendes Privilegium für die Fertigung der von ihm erfundenen
Steindruckerpresse auf die Dauer von zehn Jahren mit dem Anfügen zu ertheilen , daß
die Verletzer dieses Privilegiums in eine Strafe von Einhundert Rcichstbalern nebst
Confiscation der Druckerpresse verfallen sollen.

Carlsruhe den Lösten April 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vckc. v . Stengel.

M i l i t a r - D i e n st n a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit der Grsßherzog  haben gnädigst geruht:

unterm  löten April 1833 . : den Auditor Sommer  von Bruchsal nach Carls-
ruhe zu versetzen;

unterm  Löten April  d . I . : dem Lieutenant von der Suite der Kavallerie von

Bettendorf  den Charakter als Rittmeister von der Suite der Kavallerie zu
ertheilen;

unterm  7ten Mai d. I . : den Rechtspraktikanten Carl Obermüller  zum Sccre-
tär beim Kriegs - Ministerium zu ernennen.
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Groß herzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt-«

Carlsruhe , den 2 3ten Mai 1833.

Verordnung.
Den Zoll von Getraide und Mehl betreffend.

Da der Durchschnittspreis des Kernens unter 10 fl. für das Malter herabgesunken

ist, so sind nunmehr dem Gesetz vom 21sten Juni 1627 . gemäß — folgende Zölle

von Getraide und Mehl zu erheben:
Eingangszoll . Ausgangszoll.

vom Malter Kernen und Walzen

" " Roggen . . .
„ „ Gerste . . .

. 50 kr.

. 32 kr.

. 28 kr. 1 kr.

" " Spelz . . . . . . . . . . 20 kr. !

" Centner Mehl . . . . . . . . . . . 32 kr. j

Gegenwärtige Verordnung tritt sogleich in Kraft , wenn sie durch das Verordnungs¬

blatt der Steuer - Direcuou zur Kenntniß der Zollstellen gelangt ist.

Carlsruhe den 14ten Mai 1833.

Ministerium der Finanzen,
von Böckh.

Vflt . Platz.

Bekanntmach u n g.
Die Vergrößerung des Obereinnchmerei - Bezirks Boxberg betreffend.

In Gemäßheit höchster Entschließung aus großherzogl ' chem Staatsministerium vom

Iten d. M . Nro . 1062 . haben Seine Königliche Hoheit der Groß her zog

gnädigst genehmigt , daß die seither zur Obereinnehmerei Buchen gehörigen Orte des

Amtsbezirks Avelsheim für die Zukunft der Obercinnehmerei Boxberg einverleibt werden.

Carlsruhe den 14ten Mai 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

26
Vckt. Platz.



Bekanntmachung.
Uebersicht der Studierenden auf den Landes - Universitäten Heidelberg und Freiburg.

Im Winter - Halbjahr 18H ^ studierten:

/t . auf der Universität Heidelberg:

Inländer. Ausländer. Zusammen.

1 ) Theologen . . ^ . 34. — 4t. — 75.

2 ) Juristen 80. ^ — 326. — 406.

Z ) Mediciner , Chirurgen und

Pharmaceuten 86. — 170. — 256.

4 ) Cameralisten und Mineralogen 30. — 37. — 67.

5 ) Philologen und Philosophen 0. — 18. — 24.

Gesammtzahl 236. — 592. — 828.

L - auf der Universität Freiburg:

Inländer. Ausländer. Zusammen.

1 ) Theologen 150. — 18. — 177.

2 ) Juristen 86. — 26. — 122.

3 ) Mediciner , Chirurgen und

Pharmaceuten 102. 40. — 142.

4 ) Philosophen 90. — 10. — 100.

Gesammtzahl ' 437. — ^ 04. — 531.

was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird . Carlsruhe den 30 . April 1833.

Ministerrum veS Innern.
Winter.

V4r . von Jagemann.

(Stiftungen . )

Ein ungenannter Wohlthäter hat zur Gründung einer Freischule in Muggensturm,

Oberamts Rastatt , einen milden Fond von 3000 st gestiftet , welcher durch weitere Bei¬

trage zur Hälfte aus dem Heiligenfond daselbst , und zur Hälfte aus der dortigen Ge-

meinvskasse auf 4000 fl. erhöhet worden ist.
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Der Seminariums - Schaffner und Waisenhaus - Vater Balthasar Müller  in

Bruchsal hat dem dortigen Waisenfond zum Besten armer Waisen in dem Gebiete des

ehemaligen Fürstenthums Bruchsal den Betrag von 1200 fl . geschenkt.

Der verstorbene Stadtpfarrcr Joseph Stasflinger  zu Pyilippsburg hat folgende

Vermächtnisse gestiftet:

2 ) der Pfarrei Philippsburg 2 Viertel Schanzäckcr im Werthe von 250 fl . ,

b ) dem dortigen Armenfond den Erlös des Sternenschanzstücks von 287 fl. 42 kr.,

uno der vorräthig gewesenen Besoloungsfrüchte von 03 fl. 41 kr. , aus welch

erstern jedoch noch ein anständiges steinernes Kreuz sammt Fußgestell für den

Testator gefenigt werden muß,

c ) in den Dchulfonv daselbst 100 fl . , wovon die jährlichen Zinsen zur Anschaffung

von Schulbüchern verwendet , und diese von dem jeweiligen Pfarrer unter die

Dürftigsten Schulkinder vertheilt werden sollen.

Der Bürger Joseph Bleiler  zu Löffingen hat dem dortigen Armenfond 200 fl.

geschenkt.

Die im Kloster Wittichen , in der Gemeinde Kaltbrunn , Amts Wolfach , verstorbene

^Klosterfrau Maria Elisabeth « Link,  hat durch letztwillige Verfügung dem Armenfonv zu
Wittichen ein Kapital von 100 fl. hinterlassen.

Die Daniel Müllerschen Eheleute zu Wiesloch haben ein Kapital von 100 fl . ge«

stiftet , wovon der jährliche Zins zur Anschaffung von Kleidungsstücken für die zum er¬

sten Male das heilige Abendmahl empfangenden dürftigsten katholischen Kinder verwen¬

det werden soll.

Franz Joseph Di et sche von Rheinfelven hat für arme Schulkinder zu Häusern,

Amts St . Blasien , ein Legat von 50 fl. nebst 30 fl. Zinsen bestimmt.

In den Schulfonv zu Fahl hat Michael Schubnell  50 fl. und Johann Beckert

20 fl. gestiftet.

Alle diese Stiftungen haben die iKtaatsgenehmigung erhalten und werden in Aner¬

kennung ihres löblichen Zweckes zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

D ienst - Nach richten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

den General - Major und Revüe - Jnspector von Freydorff  zum Director des

Kriezsminisseriums zu ernennen , mit Vefugniß zu Vertretung des Präsidenten,
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dem Hofrath und Professor der Rechte an der Universität Heidelberg , I ) r . Roß¬

hirt,  den Charakter eines Geheimen Hofraths zu verleihen.

dem am Gymnasium und bei dem Schulpräparanden - Institute zu Rastatt ange-

stellten Musiklehrer Weber den Charakter eines Professors der Musik huldreichst zu er-

theilen,

dem bisherigen Hausmeister Bader  in Baden den Charakter als Schloßverwalter

zu erthcilen,

den Physikers Or . Bleicher  in Bonndorf Alters und Kränklichkeit halber auf sein

Ansuchen in den Pensionsstand zu versetzen,

den Hofgerichts - Advokaten Lutz zu Freiburg zum Assessor bei dem Hofgcricht zu

Meersburg zu ernennen.

den Kanzleirath Eckert bei dem Kriegsministerium wegen organischen Dienst - Ver¬

änderungen in den Ruhestand zu versetzen , und seine Stelle dem Aufseher der aufgelös¬

ten Militär - Brodregie , Oberrevifor Heunisch,  zu übertragen,

den Hofgerichts - Secretar Johann Baptist Merklin  zu Freiburg in Ruhestand zu

versetzen , und

dem praktischen Arzt , Oberwund - und Hebarzt Melchior Kathrin er  zu Oppenau

das Stabschirurgat Oppenau unter Ertheilung des Charakters als Assistenzarzt zu über¬

tragen , und zugleich zu bestimmen , daß derselbe die ärztlichen Funktionen in den benach¬

barten Renchbadern und die in dem dortigen Stabschirurgats - Distrikte vorkommcnden

Legalfällc , ohne Beiziehung des Stabschirurgen zu Oberkirch , zu besorgen habe.

Höchstdieselben  haben gnädigst geruht:

das erste Rektorat zu Weinheim dem bisherigen zweiten Rektor daselbst , Heinrich

Bender,  zu übertragen , und

dem Pfarrer Kurz  in Unterkürnach die katholische Pfarrei Neuhausen , im Amte

Vellingen , zu verleihen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 14ten Mai d. I . wurde der Rechts-

prakrikant Otto von Wänker  zum Advokaten und Procurator bei dem Hofgericht zu

Freiburg ernannt.

Dem Rechtspraktikantcn Ludwig Stephani  aus Wertheim ist die Erlaubniß zur

Verfassung von Schriften in Administrativ - Gegenständen ertheilt worden.

Die Candivaten der Berg - und Hüttenkunde:

Wilhelm Caroli  von Lahr,

Rudolph Gyßer  von Offenburg,
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Friedrich Mahla  von Vretten,

Carl Roman  von Pforzheim , und

Heinrich Sprenger  von Laufen

find nach erstandener vorschriftsmäßiger Staatsprüfung unter die Zahl der Berg - und

Huttenvraklikanten ausgenommen worden.

Die qrunvherrlich von frankensteinische Präsentation des Priesters Benedikt See-

ger  auf die katholische Pfarrei Niederschopfheim , Oberamts Offenburg , har die Staars-

genehmigung erhalten.

«Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch die Beförderung des Amtmanns Schwab zu Hüfingen zum ersten Beamten

daMst ist die zweite Beamtenstelle allda , welche mit einem Assessor besetzt wird , in Er¬

ledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der fürstlich fürsten-

berzischen Standcsherrschaft zu melden.

Das zweite Rektorat zu Wein  heim , mit einem Competcnzanschlaz von 456 fl , ist

m Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der obersten

evangelischen Kirchcnbehörde binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch das am 23 . April d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Gr ein er ist die

evangelische Pfarrei Allmansweyer,  Dekanats Mahlberg , mit einem Competenz -An-

schlag von 1951 fl. 20 kr. in Erledigung gekommen . Auf dieser Pfarrei Haftel an

Kriegs - und andern Schulden die Summe von 972 fl. 17 kr. , welche aus den In¬

terims - Revenuen getilgt werden , in so fern sich der neu ernannt werdende Pfarrer nicht

dazu versteht , die Berichtigung derselben in angemessenen Terminen zu übernehmen . Die

Bewerber um gedachte Pfarrei haben sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre

Dekanate bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Fikler  auf die Pfarrei Löffingen ist die ka¬

tholische Pfarrer Lenzkirch,  Amts Neustadt , mit einem beiläufigen Ertrag von 1100 fl.

in Gels , Zehnten und Beinutzungen erledigt worden . Auf dieser Pfarrpfründe rubt,

außer der Verbindlichkeit einen Vikar zu halten:

ein Bauprovisorium , von 2000 fl. woran seit 1819 . bis 26 Dezember 1839.

jährlich 100 fl. nebst dem laufenden Zins abzuzahlen sind , wornach mit dem

Jahr 1840 . die Abzahlung des Baufrohndkapitals von circa 1400 fl. mit jähr¬

lich 100 fl . beginnt , und endlich wieder in die Entrichtung der für den Bau¬

fond bestimmten jährlichen 75 fl. übergeht . Ferner ruht darauf:

27 .



b>) rin Provisorium von 10 Jahren zur Tilgung der Kriegsschuld von 232 fl. 45 kr.

Die Competenten um diese Pfarrpfründe haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen

Grandes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu melden.

Durch das Ableben des Pfarrers Johann Peter Weidenbusch  ist die katholische

Pfarrei Hollerbach,  Amts Buchen , mit einem beiläufigen Jahreserlrägnisse von 760 fl.

an Geld , Zehnten , Holz und Güterbenutzung erledigt worden . Die Competenten um

diese Pfarrpfründe haben sich- bei der fürstlich leiningischen Standes - und Patronats¬

herrschaft nach Vorschrift zu melden.

Die Competenten um die erledigte , den Conkursgefttzen unterliegende katholische

Pfarrei Unterkürnach,  Amts Villingem mit einem beiläufigen Einkommen von 500fl.

und der Verbindlichkeit , die allenfalls darauf ruhende Kriegsschuld mittelst eines Provi¬

soriums abzuzahlen , haben sich nach der Verordnung im Regierur gsblat Nro . 58 . vom

Jahr 1810 ., insbesondere nach Art . 4 -, sowohl bei der Regierung veö Seekreises als

bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden.

Gestorben sind:

am 1 Ben März d. I . der pensionirte Amtmann Dörffler  zu Münchzell,

am 8ten April " „ der Kammerherr und pensionirte Hofgerrchtsrath von Stetten
zu Rastatt,

am Ilten " " " der pensionirte Geheime Hvfrath Eichrodt  in Karlsruhe,
am 26ten „ " " der pensionirte Amtsreoisor Will  in Bruchsal,

am 27ten ,, " -- der pensionirte Oberforstmeister von Drais  zu Freiburq , und

am 12tcn Mai „ der großherzozliche Gesandte in München , Frechere von Fah¬

nenberg.
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Großherzogkich Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe,  den3ltenMai  1833.

Bcka n n t m a ch u n g.
Auf höchsten Befehl  Seiner Königlichen Hoheit des Großhcrzogs wird

nachstehender , von beiden Kammern der Stände  Höchst denselben unterthänigst über«

gebener Beschluß zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

, -Auszug aus dem Protokoll der zweiten Kammer vom 30sten Mai 1833.

"Berathung des Artikel 4 . des vorgelegten Gesetz -Entwurfes , Minderung des Salz-

"Preises , Aufhebung einiger Ausgangszölle und Erhöhung einiger Eingangszeile be¬

treffend . "
Art.  4.

"Die erhöhten Zölle sind von denjenigen Maaren , weiche nach dem 28sten Mai

"d . I . und vor Anordnung der wirklichen Erhebung eingeführt oder aus den Lagerhäu-

„sern bezogen werden , von den Zollpflichtigen nachträglich zu bezahlen ."

"Die zweite Kammer nimmt den vorstehenden Artikel des Gcsetzesvorschlags an . "

Carlsruhe den 30sten Mai 183A.

Der Präsident:
Mieter maier.

Die Secretädk:

Rutschma nn.

Schinzingek.

"Die erste Kammer nimmt den vorstehenden Artikel 4 . des Gesetzvorschlagrs an ."

Carlsruhe den 30sten Mai 1833.

Der Präsident der ersten Kammer der Stände - Versammlung ':

Wilhcl m, . M arkg,raf von Baden.
Die Sekretäre:

28

Frhr . v . Göler.

Z > ll.

i
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Zu näherem Verständniß dieses Beschlusses wird angefügt , daß den Ständen und

zwar zuerst der zweiten Kammer unterm Lösten v. M . folgender Gesetzes - Entwurf zur
Berathung und Zustimmung vorgelegt worden ist:

Art . 1.
Der Preis des Kochsalzes ist auf zwei und einen halben Kreuzer , der Preis des

Viehsalzes auf einen und einen halben Kreuzer für das Pfund beim Einkauf auf den

Salinen des Landes herabgesetzt.

Der Preis des Kochsalzes im Kleinverkauf darf drei Kreuzer für das Pfund an
keinem Ort übersteigen.

Die Regierung wird den Tag , an welchem diese geminderten Preise eintreten , durch
Verordnung bestimmen.

Den zum Salzverkauf im Großen und im Kleinen berechtigten Salzhändlern wird

auf jedes Pfund ihres Vorraths von Kochsalz an jenem Tag ein Kreuzer vergütet.
Art . 2.

Der bisherige Ausgangszoll - Tarif ist aufgehoben ; an seine Stelle tritt der in der
Beilage l . ersichtliche.

Die Negierung wird den Tag , an welchem der neue Tarif in Wirksamkeit treten
soll , durch Verordnung bestimmen.

A r t . 3.

Zu theilweiser Deckung der Ausfälle , die sich in Folge der vorhergehenden Artikel

ergeben , werden von den in der Beilage I I. bezeichnten Waaren statt der bisherigen,

die beigesetzten höheren Eingangszölle erhoben . '
. Art.  4.

Die erhöhten Zölle sind von denjenigen Waaren , welche nach dem Lösten Mai

d. I . und vor Anordnung der wirklichen Erhebung eingefuhrr oder aus den Lagerhäu¬

sern bezogen werden , von den Zollpflichtigen nachträglich zu bezahlen.

Beilage II.
Reis.

Seefische , frisch , getrocknet , gesalzen , geräuchert
/
>

(statt bisheriger 50 kr.)
>
<

Eingangszoll.

1 fl . 40 kr.

Südfrüchte , frisch und getrocknet , Citroncn , Pomeranzen rc. (statt bis¬
heriger 1 fl. 40 kr. .

Zucker und Kaffee ( statt bisheriger 1 fl. 20 kr.) . . . .

Gewürze , gemeine : Ingwer , Pfeffer , Piment ( statt bisheriger 1 fl . 20kr .)



117

Lederfabrikate . . . . . . .

Leinwand unv leinene Maaren , Spitzen , Wachstuch .
Baumwollenwaaren . . . . . .

Wotlenwaaren unv alles Gewebe von anvern Thier¬
haaren .

Seivewaaren , floret - unv Halbseivene , Wachstaffent

Carlsruhe den Zlstcn Mai 18ZZ.

Finanzministerium,

von Böckh.

statt bisheriger

6 fl. 40 kr.)

EingangSzoll.

10 fl.

Vclt . Platz.

Verordnung.
Unter Bezug auf obige Verkündung wirv verordnet:

1 ) Me , welche Maaren der in der Beilage II . des Gesetz - Entwurfes bezeichnten
Art über die Grenze des Großherzogthums als Eingangsgut einführen , haben

dies durch eigenhändige Unterschrift in besonder » Registern zu bestätigen , welche

bei den Zollbehörden geführt werden . Das Gleiche gilt rücksichtlich jener Maa¬

ren der bezeichnten Art , welche aus den Lagerhäusern des Landes als Eingangs-
, gut bezogen werden.

2 ) Für Maaren der bezeichnten Art , welche als Eingangsgut deklarirt unv verzollt

werden , es mag dies beim Eintritt aus dem Ausland oder beim Bezug aus ei¬
nem Lagerhaus geschehen , muß der Steucrverwaltung im Betrag der Zoll-
erhöhung  Sicherheit geleistet werden , von allen Personen , welche derselben in
Bezug auf genügende Vermögensverhältnisse nicht hinlänglich bekannt sind.

Die Sicherheit kann in baarer Hinterlegung oder in zureichender Bürgschaft

geschehen. Sie darf von bekannten angesessenen Inländern nicht verlangt werden.
3 ) Die Durchfuhr der Maaren der bezeichnten Art unterliegt in ihrer ganzen Aus¬

dehnung jener Controlle , welche die landesherrliche Verordnung vom 4 . Januar

1821 . Regierungsblatt Nro . 2 . in Bezug auf die Wiederausfuhr der Spedi-
tionsgüter aus den Lagerhäusern festgesetzt hat.

Directe Transitgüter wie Spevitionsgüter unterliegen also dieser Controlle

vom Augenblick an , wo sie in das Land eintrten , bis zum Wieveraustritt.
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Zu dem Ende erhält jeder Führer von Transit - oder Speditionsgütern bei

der Eintrittsstätte eine Frachtkarte , welche er bei der Austrittsstätte , beziehungs¬

weise bei der Lagerhausstätte , gegen Schein abzugebcn hat . Für Güter , welche

aus den Lagerhäusern abgehen , werden neue Frachtkarten ausgestellt.

In einem wie in dem andern Fall ist die Nichtabliefcrung der Frachtkartc

nach der angerufenen Verordnung vom 4 . Januar 1821 . mit dem zweifachen

Betrag des Eingangszolls zu bestrafen . Der Eintrag iu das Frachtkartenbuch

muß von dem Führer der Maaren eigenhändig unterzeichnet werden.

4 ) Die zu den Transit - oder Speditionsgütern der bezeichneten Art gehörigen Fracht¬

briefe sind von den Zollern der Eintritts - und beziehungsweise der Lagerhausvrte,

in ein Paquet zu versiegeln , dieses mit der Nummer der Frachtkarte , dem Ra¬

inen und Stationsort des Zollers und dem Datum zu bezeichnen , und so dem

Fuhrmann zuzustellen.

Bei der Ablieferung der Frachtkarte hat der betreffende Zollbeamte zugleich

die Unverletztheit der Siegel des Paquets und seine Unverdächtigkeit überhaupt

zu untersuchen.

Sind die Siegel verletzt oder ergibt sich sonst dringender Anlaß zu Ver¬

dacht , so ist der Zollbeamte verpflichtet , die Untersuchung des Frachtwagens nach

Vorschrift der Verordnung großherzvglicher Steuer - Direktion vom 29 . Januar

1828 . Verordnungsblatt S . 10 . unverzüglich vorzunehmen . Die Kosten dieser

Untersuchung fallen in jedem Fall dem Fuhrmann zur Last , wenn das Paquet

der Frachtbriefe durch Erbrechung der Siegel oder auf andere Weise wesentlich

verletzt war.

Ergeben sich bei Ablieferung der Frachtkarte und des Frachtbriefpaqucts

keine Anlässe zu solchem Verfahren , so hat der Zoller die unverletzte Vorweisung

dieses Paquets in der Bescheinigung über den Empfang der Frachtkarte zu be¬

stätigen , das Paquet zu eröffnen , und die Frachtbriefe dem Fuhrmann wieder

zuzustellen.

Die großherzpgliche Steuer - Direktion ist mir dem weiteren Vollzüge beauftragt.

Earlsruhe den 31sten Mai 1833.

Finan  zminist e r ium.

von Böckh.

V6t . Kühlenthal.



XXII. 119

Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 2ten  Juni 1833.

Bekanntmachung.

Die Stiftungen der höchstseligen Frau Markgräfin Marie Victorie Pauline  von

Baden - Baden betreffend.

Die höchstselige Frau Markgräfin Marie Victorie Pauline  von Baden-

Baden / gewesene Gemahlin des Herrn Markgrafen August Georg  von Baden-

Baden hochfürstliche Durchlaucht , hat durch letzte Willens - Verordnungen d. d. Otters¬

weyer den löten Jänner 1782 ., und d. d. Straßburg den 18ten August 1785 . meh¬

rere Stiftungen gegründet , deren Fonds unter der Benennung:

"Maria Victoria Verlassenschafts -Casse"

zu Offenburg verwaltet werden.

Verschiedene Hindernisse , und mitunter auch bedeutende Verluste an den aus dem

Vermögens - Nachlasse herrührenden Kapitalien hatten den vollständigen  Vollzug aller

Stiftungszwecke gehemmt , und erst in neuerer Zeit konnte die Vollziehung gedachter

Willens - Verordnungen in allen ihren Th eilen  eingeleitet werden.

Nachdem nun hiezu die erforderlichen Vorbereitungen getroffen sind , so werden die

fraglichen Stiftungen , sowie der Stand des gesammten Stiftungsfonds in Gemäßheit

höchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs  zur

öffentlichen Kenntniß gebracht , wie folgt:

29
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I.
S t i f t u n g s z w e ck e.

Stiftungs - Kapital.

Besondere Stiftungszwecke.

1 ) Für ein Seminar in der Stadt Baden

zur Bildung:

a . angehender katholischer Geistlichen,

b . angehender Schullehrer ,

c . angehender Landwirthe und Handwerksleute.

Von den Zinsen mit 4000 fl. empfangen jäh

a . das erzbischöfliche Alumnat und Seminar in

Freiburg . . . . 2000 fl.

(Man vergl . auch Zfr . I.

llt . L . Nro . 2 .)

K. das katholische Schullehrer -Semi¬

nar in Rastatt . . . 700 fl.

(Man vergl . auch Ziffer l.
Ur . L . Nro . 3 .)

c . die Landwirthschafts - und Ge-

werbsschule in der Stadt Baven 1300 fl.

(Man sehe auch Ziffer II.

lir . k . Nro . 4 .)

> 4000 fl.

2 ) für Unterweisung der Mädchen in der Tri¬

vialschule  des Frauenklosters , jetzt weib¬

lichen Lehr - u . Erziehungs -Instituts , zu Baven

3 ) für zwei Prnsionistinnen in diesem Institut

(Freiplätze ) . .

fl . kr.

100000  —

Stiftunqswäßiq b«.
stimmte järliche

Reme

fl . kr.

4000 —

2500 — 100

5000 — ' 200

107500 — 4300
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I.
Stiftungszwecke.

Stiftung - » Kapital.

^ Besondere Stiftungszwecke:

fl. kr.

Uebertrag . . 107500 —

4 ) zur Kleidung armer , besonders kranker Waisen
oder alter Leute . . . . . . 1000 —

5 ) für Jene , welche ein merkliches Unglück erlitten

haben . . . . . . .  2000 —

6 ) zum Besten der katholischen Schulen des altbar

dischen Landes in den ehevorigen Bisthumsr

sprengeln Speier und Straßburg . . . 11000 —

und zwar:

L)  für Schullehrer - Prämien . 340 fl.

d ) für bischöfliche Schulen -Visitation 100 fl.

> 440 fl.

(Man vergleiche auch Ziffer M . lir . L . Nro . 5 .)

7 ) für einen armen Bürger von Carlsruhe , ab¬

wechselnd von der katholischen und Augsburger

Confession . . . . . . 2000 —

8 ) für Waisen der Diener der höchstseligen Frau

Stifterin . . . . . . 7500 —

zusammen . 131000 —

*

Stistungsmaßig bk-
jtimmle jährliche

Rente.

fl. kr.

4300 —

40 —

80 —

440 —

80 —

300 —

5240 —

29
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I.
Stiftungszwecke.

Dtiftungs - Kapital. Rente.

Der ivcht durch obige besondere Stif¬
tungen absorbirte Vermögens - Rest

und dessen Rente.
L . Allgemeiner Stiftungszweck.

Für Beförderung der katholischen Religion in den

Ländern Baden - Baden , und zu einer Art Liebeswerke,

welche am meisten dazu beitragen können.

Hierauf beruhen dermal:

1 ) an das von der Frau Markgräfin unterm 25sten

März 1783 . gestiftete weibliche Lehr - und Er¬

ziehungs -Institut zu Offenburg ( früher zu Otters¬

weyer ) in Gemäßheit der Verfügungen der be¬

treffenden k. k. östreichischen Behörden , als da¬

mals die Stiftungs - Aufsicht führend , jährlich

wofür das Institut , unter Berücksichtigung seiner an

die Verlassenschaft der Frau Markgräfin gemach¬

ten Erb - Ansprüche , mit einem vierprocentigeiz

Kapital von 50000 fl. ausgewiesen werden wird.

2 ) für Vas erzbischöfliche Alumnat und Seminar

in Freiburg , nebst den oben lic . Ziffer 1 a.

auf den besonvern Stiftungszweck angewiesenen

2000 fl , hier weiter . . .

3 ) für das katholische Schullehrer - Seminar in

Rastatt , nebst den oben lir . Ziffer 1 b . auf

den besondern Stiftungszweck angewiesenen

700 fl., hier weiter . . ,

4 ) Unterstützungen , theils auf Lebenszeit , theils auf

einige Jahre andauernd , dermal im Betrag von

hiezu
zusammen

5 ) für besondere Stiftungszwecke unter lir . .

folglich

6 ) besteht der dermalige Aufwand für Stiftungszwecke in

fl. kr. fl . kr.

2000

3000

1000

3100

9190

5240

14130
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Vermögens - Ertrag und Verwendung.
Ertrag nach dem Stand am Isten November 1832.

fl. kr.

1 ) Güter - Pacht
2 ) Kapital - Zinse:

170 41

14397 22z. zu 5 °/o
0. " 440. ^ 44 °/o . 280  —

„ 4 °/o . 3t71 —

> . 17854 22

3 . Zins von Liegenschaftö-Kaufschilling 58 12

18083 fl. 15 kr.zusammen
N. Verwendungen.

1 » für besondere Stiftungszwecke , oben Ziffer l.
5240

2 ) auf den allgemeinen Stiftungszweck , oben
Ziffer I . lit . . . . . 9190 —

3 » Besoldung des Verwalters , Bureaukosten,
Postporco , Diäten , Steuern , und für die
Verwaltungs - Aufsicht . . . 2100 —

4 > Zins zu 4 °/o von 5200 fl. nachträgliche
Vergütungen die Lanvwirtbschafts - undGe-
werbs - Schule in Baden , oben Ziffer I. ,
Hr. H. Nro . 1 c. mit . . . 208 —

bis zur Heimzahlung dieser 5200 fl.
5 » Zins zu 4 von 12000 fl. nachträgliche

Vergütung an die katholische altbadische Schul¬
lehrer - Wictwen - und Waisencssse für früher
nicht ausgetheilte Schullehrer -Prämien , oben
Ziffer I. lir . H. Nro . Os . , da die hier
gemeinten Schulen in den Verband dieser
Wittwencasse gehören, und hierdurch nur die
Wittwen - und Waisenbeneficien um Einiges
erhöht werden können . . . 480 —

bis zur Heimzahlung dieser 12000 fl.

Zusammen . . . .

wornach
6 ) dermal der Renten - Ueberschuß beträgt

17218 fl. — kr.

805 fl. 15 kr.
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- Hl.
Verm ögens - S t- a n d.

Activ - Ver mögen.
fl . kr.

1 ) Liegenschaften , geschätzt für . » » 3145 -

2 ) Kapitalien:

a ) zu 5 » 287948 fl. 31 kr.

d) " 4^ - 6360 fl. 16 kr.

c ) " 4 79275 fl. 12  kr.

373583 59

3 ) Kapitalzins - Rückstände:
g. aus der Rückstands-

Rechnung . 11595 fl. 45 kr.

d . bis zum 1. Novemr

ber 1832 . fällig ge-

wesene Zinsen 6375 fl. 30 kr.

s' 17971 15

4 ) Güterpachtzins - Rückstände . . . . 56 12

5 ) Liegenschafts - Erlös . . . . . 1163 36

6 ) Wieverersatz von Vorschüssen 35585 fl.
Sie berühren:

3. Beiträge zum Bau und zum Unterhalte des
erzbischöflichen Seminars in Freiburg mit
28325 fl . und können nicht als beibringlich

angenommen werden , . indem die bereits ein¬

geleitete Ausgleichung unter den zum Beitrag

gezogenen Cassen voraussichtlich einigen Er¬

satz mit Rücksicht auf das Beitrags - Ver-

hältniß nicht erwarten laßt,

d . die weiteren 7275 fl . sind frühere Unter¬

stützungen an Theologen , wovon nur nach

mehreren Jahren einiger Erfaß zu hoffen ist.

7 ) Ersatzposten . 77 44
8 ) Kaffenvorrath . . . . . . 504 34

396502 20
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III.
Vermögens - Stand.

Activ -Vermögen.

Uebertrag .
k . Lasten.

fl . kr.

1 ) für besondere Stiftungszwecke , oben Ziffer I . lir . 131000 —

21 für den allgemeinen Sliftungszweck , oben Ziffer i.

lir . 6 . das vierprocentige Kapital von 9190 fl.
mit . . . . . . . 229750 —

3 ) Verwaltungs - und sonstiger Aufwand , oben Zif¬

fer II . lit . 6 . Nro . 3 . von 2100 fl. das vier¬

procentige Kapital mit . . . . 52500 —

4 ) Vergütung an die Landwirlhschafts , und Ge«

werböschule in Baven , oben Ziffer II . lir . 6.
Nro . 4 . mit . . . « . . 5200 —

5 ) Ebenso an die katbolische altbadische Schullehrer

Wittwen - und Waisencaffc , oben Ziffer 11. lir . 0.
Nro . 5 . mit . . . . . . 12000 —

fl . kr.

390502 20

430450 —

6 ) Es sind demnach die zu vier Procent capitalistrten Lasten in

Vergleichung mit dem Activ - Vermögen höher um . . 33948 40

indem die oben Ziffer III . lir . Nro 6 . auf Wiederersatz notirten 35585 fl . nicht als

disponibler Vermögensthcil angesehen werden können.

Der oben Ziffer II . Nro . 6 . berechnete Renten - Ueberschuß mit 865 fl . 15 kr. er¬

klärt sich — in Vergleichung des das Activ - Vermögen übersteigenden Lasten - Kapitals

Ziffer III . Nro . 6 . mit 33948 fl . 40 kr. — dadurch , daß die Lasten unter Ziffer III.

lir . 6 . Nro . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . zu vier  Procent kapitalisirt stnd , inveß der größere Theil

der Aktiv - Kapitalien oben Ziffer II . lir . Nro . 2 3. zu fünf  Procent angelegt ist;

auch werden die nach und nach eingehenden Zinsrückstände oben Ziffer III . lir . Nro . 3.

jeweils wieder nutzbringend gemacht.
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Zur Nachricht wird noch angeführt , daß die höchstselige Frau Markgräfin das
weibliche Lehrinstitut Rastatt kraft Urkunde d. d. Rastatt den 15ten Oktober , und d. d.
Alt - Breisach den 18ten Oktober 1767 ., sowie das oben Ziffer I . Ur . 6 . Nro . 1 . er¬
wähnte weibliche Lehr - unv Erziehungs - Institut zu Ottersweier , nun in Offenburg,

durch Urkunde d. d. Baden den Lösten März 1783 . gestiftet hat.

Ueber die unter der Benennung : „Alt - Badische S t iftungs - Casse"  eben¬

falls zu Offenburg verwaltet werdenden Stiftungen wird demnächst eine gleiche Ueber-
ficht bekannt gemacht werden.

Carlsruhe den 17ten Mai 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vilr. v. ALelsheim.

Bekanntmachung.
Die Prämien zur Beförderung des Bergbaues betreffend.

Der für die Beförderung des Bergbaues ausgesetzte Fond für das Rechnungsjahr
18 ^ 4 ist durch die Prämien der seit dem Isten Juni 1825 in Bau genommenen Gru¬

ben nicht erschöpft worden ; es werden daher , unter Bezug auf Art . 5 . des Gesetzes
vom 14ten Mai 1828 . — Regierungsblatt pag . 70 . — die Inhaber der schon vor
dem Isten Juni 1825 . in Betrieb gestandenen Gruben aufgefordert , ihre Ansprüche auf
Prämien , in der vorgeschriebenen Form , binnen L Monaten bei großherzoglicher Direk¬

tion der Forste und Bergwerke geltend zu machen.
Carlsruhe den 14ten Mai 1833.

Ministerium der Finanzen,

von Böckh.

Vilt . Platz.

(Stiftung . )

Die Wittwe des Johann Straub  von Wolterdingen , Maria geborne Strobel,

hat für die dortigen armen Schulkinder zur Anschaffung von Büchern und Schreibma¬

terialien 233 fl . 20 kr. gestiftet , was zum ehrenden Andenken der Stifterin bekannt ge¬
macht wird.



D ienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

dem praktischen Arzt Or . Huhn  in Schwarzach das Physikat Schönau , und
dem praktischen Arzt Schindler  zu Kork das Physikat Kork zu übertragen.

Höchstdieselben  haben dem bisherigen Pfarrverweser Karl Gräbener  von Göb¬
richen die evangelische Pfarrei Huchenfeld , Dekanats Pforzheim,

dem Pfarrer Egg ly von Ziegelhäuser ! die evangelische Pfarrei Ladenburg,
dem bisherigen Pfarrverweser zu Odenheim , Anton Kraft,  die katholische Pfarrei

Karlsdorf , Oberamts Bruchsal , und

dem Pfarrer Philipp Jakob Ullrich  zu Sandhofen , im Amt Ladcnburg , die ka¬
tholische Pfarrei Dilsberg , im Amt Neckargemünd , gnädigst zu verleihen geruht.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 4ten Mas d. I . wurde dem Rechts
Praktikanten Carl Rheinländer  von Carlsruhe das Recht zu Verfassung gerichtlicher
Schriften ertheilt.

Der Rechtspraktikant Joseph Wintermantel  von Donauöschingen , gegenwärtig
Aktuar in Hufingen . und

der Rechtspraknkant Maximilian Schilling  von Breisach , dermalen zu Jestetten,
haben die nachgesuchte Erlaubniß zur Verfassung von Schriften in Avministrativsachen
erhalten.

Die Ingenieur - Candidatcn :
August Wippermann  von Schwetzingen,
Wilhelm von Weiler  von Mannheim,

Joseph Strvbmaier  von Ettlingen,
Philipp Fischer  von Renchen,
Franz Ruth  von Freiburg , und
Wilhelm Eichrodt  von Carlsruhe

ynd nach erstandener Piüfung , durch Beschluß des Ministeriums des Innern vom 7ten
April v. I . Nro 5314 . unter die Zahl der Ingenieur -Praktikanten ausgenommen worden.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch die Versetzung des Physikus I^i-. Bleicher  in den Pensionsstand , ist das
Physikat Bonndorf  in Erledigung gekommen. Die Competenten um diese Stelle,
mit welcher der nvrmalmäßige Gehalt von 400 fl. und 120 fl. für Pferdsfourage ver-

30
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Kunden ist, haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der SaMäts - Commission
zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Limpert  auf die Pfarrei Mühlhausen , Amts
Wiesloch , ist die katholische Pfarrei Richen,  Amts Eppingen , mit einem beiläufigen
Ertrage von 600 fl . in Geld , Naturalien , Zehnten und Beinutzungen , worauf derma¬
len ein in acht Jahreszielern heimzuzahlenves Kriegsschuloen - Kapital von ungefähr
107 fl. ruht , in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Pfarrpfrünve haben
sich bei der fürstlich leiningifchen Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu
melden.

Durch das am 18ten April l. I . erfolgte Ableben des Dekans und Stadtpfarrers
Widmann  ist die mit dem landesherrlichen Dekanat verbundene Stadtpfarrei Stüh-
lingen  mit einem beiläufigen Ertrag von 1200 fl . in Erledigung gekommen . Die
Competenten haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standes - und Patronatsherr,
schaft nach Vorschrift zu melden.

Die Pfarrei Sandhofen,  im Amt Ladenburg , mit einem beiläufigen Jahrescrtrag
von 450 fl . in Geld , Naturalien und etwas Allmendgenuß , ist erledigt worden . Die
Bewerber um diese Pfarrpfrünve haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt
vom Jahr 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3 . durch die Regierung des Unterrhein -Kreises
zu melden.
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Großherzoglich Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 3ten Juni 1 8 3 3.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zahringen.

Nach Ansicht des Z. E2 . der Verfassungs - Urkunde ; in Erwägung , daß die Bera-

thungen über das Unfern getreuen Standen vorgelegte Auflagen - Gesetz für die gegen¬

wärtige Budgets - Periode bis jetzt noch nicht Statt finden konnten ; verordnen Wir und
haben verordnet:

Die Grund - , Häuser - und Gewerbsteuer , mit Einschluß der Umlagen wegen der

Beförsterungskosten und der Fluß - und Dammbauarbeiten , und die Klassensteuer , sind

in den ersten sechs Monaten des Finanzjahres 1833 . , wie in dem Budgetsjahr 1832 . -
zu erheben.

Unser Finanzministerium ist mit dem Vollzug beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 3ten

Juni 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
V ü ch l e r.

V o fll z u g s - V e r o r d n u n g.
Zu Vollziehung der vorstehenden landesherrlichen Verordnung wird die, Steuer-

Direction angewiesen:

1 ) die Steuer - Erhebung in Gemäßheit der landesherrlichen Verordnung vom 28sten

Mai 1832 . und der diesseitigen Vollzugs - Verordnung vom nämlichen Tag

(Regierungsblatt Nro . XX -X .) für die ersten sechs Monate des gegenwärtigen

Budgetöjahres anzuordnen , und
30
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2 > in Betracht , daß der Abzug von 300 fl . von dem Ciewerbsteuer - Kapital jedes

Steuerpflichtigen nur fär Vas Jahr 1832 . gesetzlich bestimmt war , vaher die

Hebregister vorläufig ohne diesen Abzug aufgestellt worden sind , die Steuer von

diesem Kapital - Betrag bis zur definitiven Festsetzung der für das gegenwärtige

Jabr zu erhebenden Steuer im Ausstand zu belassen.

Carlsruhe den 3ten Juni 1833.

Finanzministerium,

von Böckh.
Vär . Platz.

Bekanntmachung.
Die Auflösung der Domänen - Verwaltung und Obereinnehmerei Waghäusel betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  haben nach höchster Entschlie¬
ßung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 22sten Mai d. I . Nro . 1244 . gnä¬
digst genehmigt:

1 ) daß die combinirten Verrechnungen zu Waghausel vom Istcn Juni d. I an auf¬
gelöst , dagegen von gleichem Termin an

2 ) von dem Bezirke der bisherigen Domänen -Verwaltung Waghäufel , die Gefällorte
Neudorf , Huttenheim , Rheinsheim , Philippsburg , Wiesenthal , Wagbäuse !, Ober¬
hausen , Rheinhausen , Kirrlach und Kronau , sämmtlich im Amte Philippsburg —
der Domänen - Verwaltung Bruchsal; — die Gefällorte Altlußheim , Neu«
lußheim , Hockenheim und Reilingen im Amte Schwetzingen , Roth und St . Leon
in Amte Philippsburg aber der Domänen -Verwaltung Rauenberg  zu-
getheilt;

3 ) von dem Bezirk der bisherigen Obereinnehmerei Waghäuscl — das Amt Philipps¬
burg der Obereinnehmerei Bruchsal  gegen Abnahme des Amts Eppm-
gen — die Aemter Wiesloch und Eppingen aber der Obereinnehmerei
Sinsheim;

4 ) die mit der Obereinnehmerei Wazhäusel verbunden gewesenen Nebenkaffen endlich
nach der Zuweisung der Amtsbezirke , den Obereinnehmereien Bruchsal und Sins¬
heim zugetheilt werden ; — also der Obereinnehmerei Bruchsal  die Amts¬
kasse nebst den Jurisdiktions - Gefällen des Amts Philippsburg , und in gleicher
Weise der Obereinnehmerei Sinsheim  die Amcskasse für die Aemter
Eppingen und Wiesloch.

Carlsruhe den Isten Juni 1833.

Finanzministerium,
vsn Böckh.

Vclr . Platz.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den lOten Juni 1833.

Verordnung
über die Bildung der Synagogenrathe in den israelitischen Gemeinden.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringcn.

Wir finden Uns veranlaßt , zu verordnen , wie folgt:
§. 1.

In jeder israelitischen Gemeinde soll künftig die zur Verwaltung der Angelegenhei¬

ten der Gesammtheit ausgestellte Behörde den Namen „Synagogenrath"  führen.
§. 2.

Zu dem Geschäftskreise des Synagogenrashs gehört namentlich:

n ) die Verwaltung des Armenwesens ; '

K ) die Aufbringung der Mittel zur Bestreitung der Bedürfnisse der israelitischen Ge¬

meinde überhaupt , insbesondere die Fertigung der Voranschläge und der Umlags-

Register ;

c ) die Verwaltung der israelitischen Lokal - Stiftungen und Ortsanstalten jeder Art;

cl ) Die Anstellung der Schächter und der Vorschlag der durch den israelitischen

Oberrath zu ernennenden Vorsänger und Religionslehrer , sofern die Ernennung

dieser letztem nicht auf ein öffentliches Ausschreiben erfolgt;

e ) die Handhabung der Ordnung in den Synagogen und der Sittenzucht (an der

Stelle des für die Kirchen - Disciplin bisher bestandenen besonderen Ausschusses ) ;

l ) überhaupt der Vollzug der Anordnungen der höhern Behörden re.

8. 3.

Der Synagogenrath besteht:

a ) in Gemeinden bis ausschließlich 50 Familien aus 3 Mitgliedern;

K ) in Gemeinden von 50 bis ausschließlich 100 Familien aus 5 , und

c in größer « Gemeinden aus 7 Mitgliedern.
32
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§. 4.

Der Rabbiner wird bei Berathungen , welche Religionssachen zum Gegenstände ha¬
ben , an dem Orte seines Wohnsitzes beigezogen , und in diesem Falle hat er den Vorsitz.

Außerdem ist er nicht Mitglied des Synagogenraths.

§ . 5.

Die Mitglieder des Synagvgenraths werden von der Versammlung der selbstständi¬
gen israelitischen Gemeindeglieder durch relative Stimmenmehrheit gewählt.

- §. 6.

Der Bürgermeister des Orts leitet die Wahl mit Beizug zweier von ihm zu er¬
nennender israelitischer Bürger als Urkunds - Personen.

Er legt sodann den Wahlakt dem Bezirksamt - vor , welches nach vorgängiger Ein¬
vernahme der Bezirks - Synagoge die Wahl genehmigt oder verwirft , was insbesondere
jedesmal auch hinsichtlich derjenigen Gewählten zu geschehen hat , welche schon eines Wu,
cherö sich schuldig gemacht haben oher sonst in schlechtem Rufe stehen.

§. 7.

Jeder Gewählte muß die auf ihn gefallene Wahl annehmen.

Eine Ablehnung kann nur aus Gründen , welche von dem Bezirksamte nach Ver¬
nehmung der Bezirks - Synagoge als dringend erkannt werden , statt finden.

§. 8.

Der Beruf eines Mitglieds des Synagvgenraths ist ein Ehrenamt . Dasselbe hat
weder Befreiung von Lasten , die auf dem Vermögen haften , noch einen Gehalt , noch
Gebühren oder Diäten für Geschäfte innerhalb seiner Gemeinde anzusprechen.

8. 9.

Aus Sen Mitgliedern des Synagvgenraths ernennt das Bezirksamt nach Verneh¬
mung der Bezirks - Synagoge den Vorsteher , welcher darin — mit Ausnahme des im
§. 4 . gedachten Falles — - dev Vorsitz führt.

Die Stimme des Vorsitzenden entscheidet , wenn einschließlich derselben Stimmen¬
gleichheit vorhanden ist.

§. 10.

Das Amt eines Mitglieds des Synagvgenraths dauert 6 Jahre.
Der Synagogenrath erneuert sich alle 3 Jahre zur Hälfte.

1
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§. 11.
Wird die Stelle eines Mitglieds durch den Tod oder Rücktritt 6 Monate vor dem

Ablaufe der ordentlichen Dienstzeit erledigt , so wählt die Gemeinde für ihn einen Stell¬

vertreter , dessen Amt nur bis zur nächsten regelmäßigen , bei der Erneuerung des Syna¬

gogenraths eintretenden , Wahl dauert.

Erfolgt die Erledigung später , so findet eine Stellvertretung nicht statt , ausgenom¬

men im Falle einer Verminderung der Mitglieder bis auf die Hälfte , wo alsdann die

noch vorhandenen Mitglieder die Stellvertreter der abgehenden selbst ernennen.

8- 12.
Die Synagogenräthe find den Bezirks - Synagogen , jene zu Carlsruhe und Mann¬

heim aber unmittelbar dem israelitischen Oberrarhe untergeordnet.

§- 13.

Die jetzt vorhandenen Ortsältesten und Kirchendisciplin -Ausschüsse verwalten ihr

Amt bis zur Vollendung der Wahl des neuen Synagogenraths.

Diese Wahl wird überall im Monat Juli 1833 . vorgenommen.
§. 14.

Sobald die Wahl beendigt ist, muß durch das Loos bestimmt werden , welche Mit¬

glieder nach 3 und welche nach ü Jahren gemäß dem §. 10 . wieder auszutreten haben.

Bleibt bei der Theilung einer übrig , so tritt er erst nach 6 Jahren aus.

Unser  Ministerium des Innern ist mit dem Vollzüge dieser Verordnung beauftragt.

Beschlossen zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den

15ten Mai 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Aufforderung.
Die Conscription für 1834 . betreffend.

Da die Vorarbeiten zur Conscription für 1834 . mit dem Monat Juli d. I . be¬

ginnen sollen , so werden in Gemäßheit des Gesetzes alle Bavener , welche vom Isten

Jänner bis zum 31sten Dezember 1833 . einschließlich das 20ste Lebensjadr zurucklegen,

hiermit aufgefordert , sich bei dem Gemeinderath ihres Ortes anzumelden oder anmelden
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zu lassen , sofort am Isten September d. I . sich zu Hause einzusinden , um auf Vorla¬
dung vor der Ziehungs - und der Aushebungs - Behörde persönlich erscheinen zu können;
oder aber bei Zeiten die Erklärung abzugeben , daß , wenn sie durch das Loos zum Dienste
berufen werden , sie einen Mann einstellen wollen ; widrigenfalls in Ermanglung eines
nach §. 22 . ' des Conscriptwns - Gesetzes untauglich machenden Gebrechens dieselven für
tauglich angesehen , und im Falle , daß sie das Loos zum Militärdienste trifft , nach Vor¬
schrift des §. 4 . des Gesetzes vom 5ten Oktober 1820 . als Ungehorsame behandelt wer¬den sollen.

Oie Kreis - Regierungen werken beauftragt , für die Bekanntmachung vorstehender
Verordnung auch durch die Lokalblätter und auf die, für Verkündungen in den einzel¬
nen Gemeinden vorgeschriebene , Weise Sorge zu tragen.

Carlsruhe den 3lften Mai 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vär . Stemm ! er.

Ordens - Verleihung.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem königlich würtem-

bergischen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am hiesigen Hofe,
Generallieutenant Grafen von Bismark,  die Großkreuze HöchstJhres Hausordens derTreue und vom Zähringer Löwen zu verleihen geruht.

D ienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , den
Handelsmann Richard Godeffroy  in London zu HöchstJhrem Consul in gedachter
Stadt zu ernennen , welche Ernennung auch bereits das Lxeciuarur der königlich Groß-
brittanischen Regierung erhalten hat.

Höchstdieselben  haben Sich gnädigst bewogen gefunden , den Unter - Ingenieur
Sprenger  zu Buchen zum Wasser - und Straßenbau - Inspektor für den Inspektions-
Bezirk Villingen zu ernennen , dagegen

den bei der Wasser-  und Straßenbau - Inspektion Carlsrube angestellten besoldeten
Ingenieur - Praktikanten Hof als Wasser-  und Straßenbau - Convuktcur zu der Inspek¬tion Buchen , ferner

den bei der Wasser - und Straßenbau -Inspektion Säckingen angestellten Unter -Ingenieur
Dreßler  zu Waloshut in gleicher Eigenschaft zur Wasser - und Straßenbau -Inspektion
Carlsruhe , uno

den bei Ser Wasser-  uns Straßenbau - Inspektion Villingen angestellten besoldeten
Ingenieur - Praktikanten Greiner  als Wasser - und Straßenbau - Condukteur zu der In¬
spektion Säckingen zu versetzen.

Dem Pfarrer Ladislaus Bader  in Oberbergen haben Seine Königliche Ho¬
heit der Großherzog  die katholische Pfarrei Küchlinsbergen hulvreichft übertragen.
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GroßherzoglLch Badisches
Staats - und Regicrungs- Blatt.

Karlsruhe , den 14ten Juni 1 833.

Verordnung
über die standesherrlichen Verhältnisse des Fürsten von Leiningen.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Zum Vollzug des Art . 14 . der deutschen Bundes - Akte in Beziehung auf die fürst¬

lich Leiningische Standesherrschaft und deren Unserer  Souverainetat unterworfene Be¬

sitzungen , verordnen Wir hiermit wie folgt:
§. 1.

Die fürstliche Standesherrschaft , zum hohen Adel in Deutschland gehörig und im

Besitz der Ebenbürtigkeit , soll aller persönlichen Vorzüge und Rechte theilhaftig seyn,

welche der ersten Klaffe des Adels Unseres  Großherzogthums dermalen zustehen oder ,
künftig werden verliehen werden.

8. 2. '
Sie behalt Titel und Wappen , die sie vor der Mediatisirung führte , jedoch mit

Weglassung aller Beisätze , welche ihr vormaliges Verhältnis ' zum deutschen Reich aus-

drücken , oder sie als Regent ihres vormaligen Gebietes bezeichnen.
8. 3.

Das Haupt der fürstlichen Familie kann sich der ersten vielfachen Person (Wir)

in Schriften und bei feierlichen Handlungen bedienen ; jedoch nur in solchen Schriften,
die nicht an Uns oder Unsere  Behörden gerichtet sind , und nur bei solchen Handlun¬

gen, die nicht Uns oder Unfern  Behörden gegenüber vorgenommen werden.
8. 4.

In Schreiben von Uns oder Unfern  Behörden erhalten die Mitglieder der fürsi - ,

lichcn Familie in der Anrede das Prädikat : -- Durchlauchtig Hochgeboren -- —
im Context den Titel : -- Durchlaucht --. Dagegen haben sie sich in den an Uns

33 ' ' ''
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oder  Unsere  Behörden gerichteten Schriften nach dem allgemein vorgeschobenen Cere,

moniel zu achten.
§. 5.

Nach dem Kirchengebet für den Souvcrain und dessen Haus,  kann dasselbe auch

für die Mitglieder der fürstlichen Familie in ihren Wohnorten verrichtet werden , falls

oiese innerhalb des vormals Leiningischen Gebietes gelegen sind ; unter der nämlichen Vor¬

aussetzung wird bei ihrem Ableben das Trauergeläute in ihren Wohnorten auf 8 Tage

gestattet.
§. 6 .

Die Mitglieder der fürstlichen Familie haben die unbeschränkte Freibeit , ihren Auf¬

enthalt in jedem zum deutschen Bunde gehörenden oder mit demselben in Frieden leben¬

den Staate zu nehmen , sowie in die Dienste eines solchen Staates zu treten . Sofern

sie sich jedoch in Unfern  Diensten befinden , oder aus Unfern  Staatskassen eine Pen¬

sion beziehen , sind sie hinsichtlich der Wahl ihres Aufenthalts und des Eintritts in

fremde Dienste den Lanvesgesetzen unterworfen.
§. 7.

Das Haupt der fürstlichen Familie ist Standesherr des Großherzogthums , auch

Mitglied der ersten landständischen Kammer , wenn und insofern es sich im Besitz der

Standesherrschaft befindet ; es tritt nach erlangter Volljährigkeit in die Stände - Ver¬

sammlung ein.
§. 8.

Nach den Grundsätzen der früheren deutschen Verfassung werden die in der fürstli¬

chen Familie noch bestehenden Familien - Verträge aufrecht erhalten ; auch sind die Mit¬

glieder derselben befugt , über ihrf Güter und Familien - Verhältnisse verbindliche Verfü¬

gungen zu treffen , sie müssen jedoch Uns vorgelegt und sollen dann durch Unsere

höchsten Landesstellen zur allgemeinen Kcnntniß und Nachachlung gebracht werden.
§. 9.

Die Mitglieder der fürstlichen Familie sind frei von aller Militärpflichtigkeit.
§. 10.

In allen sie betreffenden Real - und Personalklagen haben sie einen pn 'vilegirten

Gerichtsstand bei Unfern  Mittelgerichten , in polizeilichen Strafsachen bei Unfern

Kreis - Regierungen.
§. 11 .

In peinlichen Fällen , mit Ausnahme der Civil - und Militärdienst - Verbrechen , wird

Las Haupt der fürstlichen Familie von Richtern seines Standes gerichtet.
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Wenn ein solcher Fall sich ereignet , so kann zwar der ordentliche Richter des Be«
zirks nicht nur die etwa vorübergehenden Spuren des Verbrechens erheben , und ander-

weite fürsorgliche Anordnungen treffe « , Andern nach Beschaffenheit der Umstände selbst

eine vorläufige Bewachung oder auch eine wirkliche Verhaftung und Verwahrung des

Angeschuldigten an einem sichern und anständigen Orte verfügen ; er muß aber davon

auf der Stelle sowohl Uns unmittelbar , als dem Mittelgericht , in dessen Sprengel da-

Verbrechen begangen worden , ( letzterem unter Vorlage des abgehaltenen Protokolls ) ge¬

bührende Anzeige machen ; das Mittelgericht soll dann innerhalb 24 Stunden nach

Empfang dieser Anzeige entscheiden : ob die Verhaftung für gesetzmäßig zu achten und
ob eine peinliche Untersuchung einzuleiten sey.

Die Untersuchung wird durch einen von demselben Gerichte aus seiner Mitte er¬

nannten Commissarius , unter dem Borsitze des Präsidenten oder des Direktors geführt.

Die Aburtheilung geschieht durch ein Gericht , dessen Präsidium Wir dem Chef Unsere-

Justizministeriums oder dem Oberhofrichter übertragen , wozu Wir nebstvem zwei Mit¬

glieder Unseres  Justizministeriums oder Oberhofgenchts als Re - und Correferenken

mit berathenver Stimme ernennen , sämmtliche übrige Standesherren des GroßherzogthumS

aber als Beisitzer cinberufen werden ; die Anwesenheit von dreien dieser letzter « ist zur

Aburtheilung genügend ; bei eintretenber Stimmengleichheit entscheidet die Stimme de-

Präsidenten . Das geschöpfte Urtheil wird Uns durch das Staatsministerium zur Be¬

stätigung vvrgelegt . In Len nach den Landesgesetzen hierzu geeigneten Fällen kann die

Sache im Wege des Rekurses von Seite des Angeschuldigten zur nochmaligen Aburthei-
lung an das Oberhofgericht gelangen.

Die übrigen Mitglieder der fürstlichen Familie sind in peinlichen Fällen dem ge¬

wöhnlichen privilegbten Gerichtsstände unterworfen .̂

§. 12.
Verlassenschafts - Sacken der Mitglieder der fürstlichen Familie kann da - Haupt

derselben in Güte erledigen , jedoch nur unter Mitwirkung solcher Geschäftsmänner , wel¬

che die gesetzlichen Eigenschaften besitzen, um die Rechrsgültigkeit der Erledigung in for-

m ller Hinsicht zu sichern . In Ermanglung einer gütlichen Erledigung muß den Par-

thien überlassen werden , sich an den kompetenten Richter zu wenden.

§. 13.

Die für Mitglieder der fürstlichen Familie ernannten Vormünder und Curatoren

müssen Unserm  Justizministerium zur Bestätigung namhaft gemacht werden ; es sorgt
33 *
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nöthigenfalls auch für Ernennung derselben und beaufsichtigt , den gesetzlichen Vorschriften

gemäß , ihre Verwaltung.
§. 14.

Das Haupt der fürstlichen Familie , welches innerhalb deS Großherzogthums stan-

deöherrliche Rechte genießt , ist verpflichtet , Uns und Unfern Regierungs - Nachfolgern

persönlich zu huldigen ; wird solches im einzelnen Falle nicht verlangt , so muß es

schriftlich nach folgender Huldigungsformel geschehen:

"Ich Endes - Unterzeichneter erkläre und gelobe vor Gott dem Allmächtigen , Seiner

Königlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Großherzvg re. re. als meinem Svuverain,

sowie dereinst seinen Negierungs - Nachfolgern , getreu und gehorsam zu seyn , auch

alles das zu thun , zu lassen und abzuwcnden , wozu ich als Standesherr und Un-

terthan meinem gnädigsten Souverain verpflichtet bin ."

> tz. 15.
Es ist dem fürstlichen Standesherrn nicht erlaubt , an auswärtige Negierungen

Agenten mit diplomatischem Charakter abzusenden , oder solche von auswärtigen Negie¬

rungen bei sich anzunehmen und mit ihnen zu unterhandeln.

Was derselbe in seinen Angelegenheiten an auswärtige Negierungen zu bringen hat,

muß er lins , als seinem Souverain , anzeigen , wo Wir denselben sodann durch Unsere

Gesandtschaften werden vertreten lassen.

Unter diesen Beschränkungen sind aber diejenigen Angelegenheiten nicht begriffen,

welche der Stanvcsherr mit auswärtigen Regierungen rücksichtlich seiner in deren Gebiet

liegenden Besitzungen zu verhandeln hat.
§. 16.

Dem fürstlichen Standesherrn steht innerhalb seines vormaligen mit dem Großher¬

zogthum vereinigten Gebietes zu:

die bürgerliche und peinliche Gerechtigkeitspflege in erster und zweiter Instanz;

Ii ) die Besorgung der Vormundschafts - und Curatel - Sachen , sowie des Hypothe¬

ken - und Depositenwesens

c ) die gewöhnliche untere Polizei;

U ) die Entscheidung von Handels - , Gewerbs - , Zunft - und Culturstreicigkeicen in

erster Instanz;

e ) die untere Aufsicht über das Medizinalwesen;

1 ) die Annahme neuer Unterthanen ; endlich

L. ) die unmittelbare Leitung und Aufsicht in Kirchen - und Schulsachen , auch über

milde Stiftungen.
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§ . 17 .

Alle diese Zuständigkeiten müssen nach Vorschrift der Landesgesetze ausgeübt werden;
ihre Ausübung unterliegt nebftvem der Oberaufsicht des Staates , und kann nur durch

Behörden geschehen, die in jeder Beziehung wie die zur Ausübung der nämlichen Zu¬

ständigkeiten in den übrigen Theilen des Großherzogthums berufenen Justiz , und Ver¬

waltungsstellen gebildet sind . Diese Behörden haben die Anordnungen der höher » Ju¬

stiz - und Verwaltungsstellen gleich den landesherrlichen zu befolgen ; sie sollen auch

denselben Namen führen , mit einem Zusatze jedoch , der sie als fürstlich Leiningische Be¬

hörden bezeichnet . — Ausnahmsweise führt die zu Verwaltung der Gerichtsbarkeit zwei¬

ter Instanz eingesetzte Behörde den Namen „Justiz - Kanzlei " ; ihre Erkenntnisse in

Strafsachen sind , wenn Wir dies zu verordnen für gut finden , vor der Verkündung

mit sämmtlichen Akten an Unser  Hofgericht in Mannheim zur Bestätigung einzusenden.
§. 18.

Die bei den fraglichen Behörden angestellten Diener müssen aus der Zahl der von

der Regierung geprüften und für befähigt erklärten Individuen gewählt , Uns (mit Aus¬

nahme des Subalternpersonals ) zur Bestätigung namhaft gemacht und wie die correspon-

dirende Klasse Unserer  eigenen Diener besoldet seyn . Sie werden rücksichtlich ihrer

Dienstverhältnisse zunächst Uns,  dann auch ihrem Mediatdienstherrn verpflichtet . Ihre

Versetzung , Pensionirung , Entlassung oder Entsetzung findet nur in Gemäßheit der Die¬

ner - Pragmatik und der sonstigen allgemeinen Landesgesetze statt . Die Besoldungen und

Pensionen derselben hat ihr Meviatdienstherr zu entrichten , dagegen bezieht letzterer , mit

der weitern Verbindlichkeit zur Bestreitung alles materiellen Jurisdikrions - und Polizei¬

aufwands , die landesgesetzlichen Sporteln und Taxen von ihren Dienstgeschäftcn , auch

die von ihnen gesetzlich erkannten Geldstrafen , soweit solche nicht der Steuerkasse oder den

Anzeigern gebühren.

Ihr Meviatdienstherr darf ihnen keinerlei Nebengeschäfc übertragen , insbesondere

nicht die Verwaltung irgend eines Theils des fürstlichen Familien - oder Privat -Vermögens,

§ . 19.

Die Forst - und Jagdpolizei , sowie die Forstgerichtsbarkeit übt die fürstliche Stan-

desberrschaft innerhalb ihres vormaligen mit dem Großherzogthum vereinigten Gebietes

unter den nämlichen Bedingungen und Beschränkungen aus , welche hinsichtlich der Justiz-

unv Polizei - Verwaltung in den vorhergehenden 8§. 17 und 18 . festgesetzt sind ; auf die

dafür angestellten Diener leidet jedoch das Verbot einer gleichzeitigen Verwaltung des

fürstlichen Familien - oder Privatvermögens vor der Hand keine Anwendung.
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§. 20.
Der fürstlichen Standesherrschaft verbleibt die Ausübung des Patronatrechts , nach

Vorschrift der Landesgesetze ; auch die Befugniß zur Ernennung der Schullehrer und

Stiftungsverwalter , wo solche auf einem ihr zur Seite stehenden Herkommen beruht.

§. 2t.

ES verbleibt derselben ferner der Bezug der Nachsteuer gegen alle nicht zum deut¬

schen Bunde gehörigen Staaten , mit welchen keine Freizügigkeits -Verträge geschlossen sind.

§. 22.
Die Mitglieder der fürstlichen Familie gehören auch in Ansehung der Besteuerung

zur privilegirtesten Klasse im Staat.
5. 23.

Rücksichtlich ihrer Besitzungen bleiben der fürstlichen Standesherrschaft alle diejeni¬

gen Rechte , welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörtem Genüsse herrühren und

nicht zu der Staatsgewalt und den höhern Regierungs - Rechten gehören . Der Gefälle -,

Schulden - und Diener -Ausscheidung sind , unter rer in dem nachfolgenden Paragraphen

bemerkte » Beschränkung , die in dem angebogenen Auszug der königlich Baierischen Ver¬

ordnung vom Jahr 1807 . ersichtlichen Grundsätze als Basis und Norm zu unterlegen.

§. 24.

Der am 9ten September 1809 . nnt der fürstlichen Standesherrschaft geschlossene

Vergleich wirkt bis zum 8ten Juni 1815 . Von diesem Zeitpunkt aber ist dieselbe da¬

von unter der Voraussetzung für entbunden zu erachten , baß sie die empfangene Abfin¬

dungssumme mit Zinsen vom gleichen Termin an , zu Unserer  Staatskasse wieder er¬

setze, soweit hieran nicht gleichzeitige Gegenforderungen in Abrechnung zu bringen sind.

§ 25.

Die nach der Medkatksatkon erfolgte Gefälle - ,  Schulden - und Diener -Ausscheidung

wird auf die in obigem §. 23 . festgesetzte Grundlage einer entsprechenden Revision un¬

terworfen . Das Resultat derselben begründet , vom 8tcn Juni 1815 . an gerechnet , für

Unsere  Staatskasse oder die fürstliche Standeöherrschaft:

» ) den Ersatz der zuviel bezogenen Gefälle;

bl die Verzinsung der zu wenig übernommenen Schulde « bis zur definitiven lieber,

nähme ; und

c ) die Vergütung der zu wenig bezahlten Besolvungs - und Pensionssummen.
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Die zur Zeit der berichtigten Gefäll - Ausscheivung noch beziehbaren Gefälle werden

demjenigen Theil , welchem sie hiernach gebühren , zum ferner «, Bezug überwiesen . Für

aufgehobene , nach ver berichtigten Gefäll - Ausscheivung der fürstlichen Standesherrschaft

zustehende Gefälle wird ihr die gesetzliche Entschädigung geleistet , und wenn sie dieselbe

schon früher erhielt , belassen werden.

Für aufgehobene , nach der früheren Gefäll -Ausscheidung der fürstlichen Standes»

herrschafr zugewiesene , nach der berichtigten Gefäll - Ausscheivung aber dem Souverain

zustehende Gefälle hat die fürstliche Slandesherrschaft die empfangene Entschädigung

herauszuzahlen.
§. 26 .

Die fürstliche Standesherrschaft kann zur Verwaltung des fürstlichen Familien - oder

PatrimonialrVermögens ein Collegium unter dem Namen : "Domanial " Kanzlei"

anorvnen , unv Dasselbe mit einem Direktor , der erforderlichen Anzahl von Rächen , Sekre,

tären , Kanzlisten unv Rechnungsverständigen besetzen. Außer diesen Aemtern und Titeln

ist ihr nicht erlaubt , andere zu verleihen . Die bei der Domanial - Kanzlei oder den ihr

untergeordneten Rentämtern angestellten Diener müssen Inländer seyn ; Wir wollen

jedoch gestatten , daß Diener , welche in andern Bundesstaaten für dort gelegene Besitzun¬

gen angestellt sind , mit Beibehaltung ihres ursprünglichen Heimathrechts in das Groß-

berzogthum versetzt werden , wenn unv insofern die Regierungen dieser Staaten sich hier»

zu in umgekehrter Weise gleichmäßig verstehen.

Die den Dienern gegebene Uniform bedarf Unserer  Bestätigung.

§. 27 .

Es ist ver fürstlichen Standesherrschaft ferner erlaubt , Reglements und Verfügun¬

gen über Gegenstände zu erlassen , welche die Verwaltung ihrer Patrimonial - unv Ei-

gentbumsrechte betreffen ; dieselben dürfen aber in keinem Falle den allgemeinen Gesetzen

entgegen seyn.

§. 28 .

Hinsichtlich der im Großherzogthum belegenen Güter , Rechte und Gefälle , welche

die fürstliche Standesherrschaft ehemals von Kaiser und Reich oder von auswärtigen Re»

gierungen zu Lehen getragen hat , ist sie als Unser  Vasall zu, betrachten , wenn unv in¬

sofern ihr die Objekte solcher Lehen in Folge der Meviatisirung verblieben sind.

Oie Activlchen sammc den hiervon sich ergebenden Lrhensgefällen werden der Dtan»

desherrschast ferner belassen.
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Hiernach haben Unsere  Ministerien der Justiz , des Innern und der Finanzen das

Weitere zu besorgen.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 22sten
Mai 1833.

Leopold.
Frhr . von Reizenstein.

Auf höchsten Befehl Sr . König !. Hoheit des Großherzogs:

Büchler.

Beilage a<1 Z. 23.

Auszug
aus der Königlich Vaierischen Declaration vom I9ten Merz 1807.

II.

Staats - Finanz - Gewalt und Ausscheidung der an den Souverain übergehen¬

den oder den mediatisirten Herren verbleibenden Gefälle.
1 ) Alle aus dem Unterthansverbande zeither entrichtete oder künftig zu entrichtende Ab-

gaben und Landessteuern fließen in Unsere Staatskasse . Dergleichen Abgaben sind

als Landessteuern für den Souverain in Anspruch zu nehmen:

u ) wenn sie in die Lanvessteuer - Kasse zeither geliefert worden;

d ) wenn sie nach Simplis - Maasen ausgeschrieben oder umgelegt , bald in hö-

^ Hern , bald in mindern Quantis erhoben , verrechnet und zu Landesbedürf-

nisscn verwendet werden.

2 ) Alle Abgaben , wozu die Bewilligung des ehemaligen Ncichs -Souverains erforderlich

war , oder die nach der vormaligen deutschen Verfassung nur erhoben werden durf¬

ten zur Bestreitung der Bedürfnisse des Landes und der Regierung , gehören dem
Souverain.

In die C -tthegorie solcher öffentlicher Abgaben gehören nicht nur die direkten,

sondern auch alle persönlichen und indirekten Steuern , die Stempeltaren , die Juden¬

schatzungen , Accise, Umgeld re. Kein Patrimonialherr darf hiernach künftig von

seinen Unterthanen eine Consumtions -Abgabe , unter welchem Namen cs geschehe,

erheben . Wir werden aber auf den Verlust , den sie dadurch an ihren Einkünften.
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leiven , eine billige Rücksicht nehmen , und ihnen im Verhältniß ihres bisherigen Be¬

zugs einen Theil davon überlassen.

3 ) Alle Territorial - Gefälle , die zur Unterhaltung von öffentlichen Anstalten bewilligt

werden , welche eine Central - Leitung erfordern , wie Münzen , Zölle , Chausseen -,

Brückengelder und dergleichen zehen an den Souverain mit den darauf haftenden
Lasten über.

4 ) Alle Umlagen zur Unterhaltung des Militärs , alle Ausschläge zur Tilgung der

Kriegskosten und Schuldenzahlung , insofern crstere nicht von den Gemeinden priva¬

tim unter sich geschehen, sind zu Unserer Kasse zu verrechnen.

5 ) Alle Ausgaben , welche , wie grundherrlichc Zinsen , in einem beständigen unveränder¬

lichen Quanto entrichtet werden , wie der Fall bei Beeden , und bei der sogenannten

Ordinaristeuer in einigen Herrschaften ist, die folglich nur abusive den Namen von

Steuern führen , verbleiben den mediatisirten Fürsten und Grafen , sollen aber künf¬

tig unter der Rubrik von grundherrlichen Abgaben , und nicht von Steuern vorgc-

tragen werden . Treffen aber bei dergleichen Abgaben die obenangezeigten Charaktere

wahrer Steuern ein , so sind sie, wie alle übrigen , in Unsere Kassen einzuziehen.

6 ) Die Nachsteuer verbleibt den mediatisirten Herren , jedoch nur gegen auswärtige

Staaten , mit welchen keine Freizügigkeits - Verträge geschloffen sind . Ferner

7 ) verbleiben ihnen alle Cvnreffions - Gelder , wo sie die Concessionen zu ertheilen haben.

I.
Ausscheidung der Schulden.

Die verfassungsmäßig contrahirten Schulden , welche auf den mediatisirten Fürsten-

thümern , Grafschaften und Herrschaften haften , werden zwischen dem Souverain und den

mediatisirten Herren nach Verhältniß der Einkünfte getheilt , welche jener erhält und die¬

sen verbleiben . Hiernach

a ) muß der Stand solcher Schulden vor allem hergestellt , dann eine genaue Billanz

zwischen den Einkünften des einen und andern Theils gezogen , und nach dem

Verhältnisse der reinen Einkünfte die Reparation gemacht werden;

l , > sind alle Gemeindeschulden davon zu sondern , und den Gemeinden , welche sic

treffen , zuzuweiscn;

c ) auch bleiben dem Mediatisirten seine persönlichen Schulden zur Last.
34
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X.

Ausscheidung der Diener.
1 » Es kann nur die Frage sinn von solchen Dienern , welche in der öffentlichen Lan-

des ?Administration durch förmliche Dekrete zeither angestellt waren . Diejenigen,
welche zum besondern Dienste des Meviatisirken gehören , als Hofciener rc., bleiben
diesem ausschließcnd zur Last.

2 ) Die durch ordentliche Dekrete in auswärtigen Verhältnissen angestellt gewesenen In¬
dividuen , als Kreisgesanvten , Agenten bei den Reichsgerichten , gehen an den Sou¬
verain entweder zu einer anderweitigen Anstellung oder zur Pensionirung über.
Dahin gehören auch die Beiträge zur Sustentation des Kammergerichts ; wogegen
der Souverain auch die eingehenden Steuern zur Bestreitung der Kammerzieler,
der Kreiskosten rc. zu beziehen hat.

3i Was in dey Diensten des Mediatistrten zur Verwaltung seiner Privat - Einkünfte,
zur Ausübung der nieder » und Mittlern Gerichtsbarkeit , der gewöhnlichen Polizei
verbleibt , muß auch von ihm besoldet werden.

4 > Diejenigen Individuen , welche zur Verwaltung der Rechte und Einkünfte angestellt
waren , die an den Souverain übergehen , als Steuer - Einnehmer , Zollaufseher rc.
werden von diesem besoldet oder pensionirt . Die Besoldungen und Pensionen der¬
jenigen Staatsdiener , welche für die Administration des Ganzen angestellt und ins¬
besondere auf die Steuerkasse angewiesen waren , fallen dem Souvcrain zur Last,
wenn diese nicht von dem Mediatistrten nach dem Artikel 3 . für seinen Dienst ver¬
wendet werden.

5 ) Das Militär , sowie auch alle Militär - Pensionisten , werden von dem Souverain
übernommen , das . dienstfähige wird unter Unsere Regimenter eingetheilt , die Un¬
brauchbaren werden zu andern Diensten verwendet oder auf die Militärkaffe als
Pensionisten angewiesen.
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Verordn » n g.
Die Auflösung der gegen die Verbreitung der morgenländischcn Brcchmhr «ngeordnetcn Immediat-

Commission betreffend.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großhcrzog von Baden , Herzog von Zähringcn . >

Wir finden Uns gnädigst bewogen , in Erwägung , daß die Cholera in den mei¬

sten europäischen Staaten gänzlich erloschen ist , die durch Unsere  Verordnung vom

8 . September 183l ( Regierungsblatt Nro . XIX . ) nieder-gesetzte Jmmediat - Commission

zur Anordnung der polizeilichen Maaßregeln gegen diese Seuche aufzu ' ösen.

Wir geben den Mitgliedern dieser Jmmediat - Commission Unsere  höchste Zufrie¬

denheit mit der Unsern  Erwartungen völlig entsprechenden Vollziehung des Zwecks ihrer

Wirksamkeit zu erkennen und überlassen ihnen , das hinsichtlich der Kreis -, Bezirks - und

Orts - Commissionen weiter Erforderliche zu verfügen.

Gegeben zu Karlsruhe in Unserm  großhcrzvglichen Staatsministerium den Allsten

Mai 1833.

Winter.
Leopold.
Aus höchsten Befehl Sr . Königs. Hoheit des Großherzogs:

Büchler.

Militar - Diensinachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht:

unterm I4ten Mai  v . I . : den Capitain im 3ten Infanterie -Regiment von Rei¬

chert  unter Ertheilung des Charakters als Major und der Erlaubniß , die Uni¬

form von der Suite der Infanterie tragen zu dürfen , in den Pensionsstano zu

versetzen;

ferner zu Sccondlieutenants zu ernennen:

die Portepee - Fähnriche:

Heusch  von der Artillerie -Brigade , unter Belastung in diesem Corps,

Roth  vom LeibJnfanterie -Regiment mit Versetzung zum 4ten Infanterie - Regiment,

von Villiez  vom 4ten Infanterie -Regiment mir Versetzung znm 2ten Infan¬

terie -Regiment , und

den Sergeanten Molitor  von der Artillerie -Brigade , unter Belastung in die>em

Corps.

!
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Gestorben sind:
den 8ten Mai d. I . der penstonute Oberst Weber  in KiSlau , und

den Ilten " -- -- der Capitainr von Adels heim  vom LeibJnfantcrie -Regiment.

(Ci v i l - D i e n st n a ch r i ch t e n. )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden , dem Chirnrgen erster Klasse , Zahnarzt Wernlein  zu Carlsruhe , den Charakter
eines Medizinalraths zu ertheilen , und ihn zu HöchstJhrcm Hofzahnarzr zu ernennen.

. Durch Beschluß des Justizministeriums vom lsten Juni d. I . wurde dem Rechts-

Praktikanten Clemens Hungerbieler  von Constanz , derzeit in Naoolphzell , und dem
Rechtspraktikanten Ludwig Stephani  von Wertheün , dermalen zu Carlsruhe , das
Recht zu Verfassung gerichtlicher Schriften ertheilt.

(Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch das am löten Jänner l. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Sebastian Beer

ist die katholische Pfarrei Rand egg,  Amts Radolphzell , mit einem beiläufigen Einkom¬
men von 800 fl . in Geld , Naturalien und etwas Güterertrag , worauf eine in 4 Jah¬
resterminen mittelst eines Provisoriums zu tilgende Kriegsschuld von 87 fl . 47 kr. haf¬
tet , erledigt worden . Die Competenten um dieselbe haben sich nach der Verordnung vom
Jahr 1810 . Regierungsblatt Nro . 38 . Art . 2' und 3 . bei der Regierung des Seekrelsis
zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Hartig  auf die Pfarrei Heiligkreuzsteinach
ist die katholische Pfarrei Neckargerach,  Amts Eberbach , mit einem beiläufigen Jahres¬
ertrag von 800 fl . in Geld , Naturalien , Zehnten und Güterbenutzung , worauf jcdech
dermalen ein in zehn Jahresterminen heimzuzahlendeö Kriegsschulden - Kapital von 410 si.
12 kr. ruht , erlediget worden . Die Bewerber um diese Pfarrpftürdc haben sich beider

fürstlich leiningischcn Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu melden.
Die katholische Pfarrei Oberbergen,  Amts Breisach , ist in Erledigung gekom¬

men . Sie unterliegt den ConkurSgesitzm und erträgt in Zehnten , Naturalzinsin uns
Beinutzungen beiläufig 700 fl., ist aber mit einer Kriegsschuld von 189 fl . 13f kr.
belastet , zu deren Tilgung ein Provisorium von 8 Jahren bewilligt wirs . Die Com-
petenten um diese Pfarrpfründe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt
Nro . 38 . vom Jahr 1810 . insbesondere nach Art . 4 . sowohl bei ' der Negierung des

Oberrhein -Kreises als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regi, ngs - Blatt.
Carlsruhe , den 22ten Juni 1833.

B ekanntmach u n g. .

Die unter dem Namen "Alt -Badische Stiftungs - Casse « zu Offenburg verwaltet wer¬

denden Stiftungen des höchstseligen Herrn Markgrasen August Georg  und HöchstDessen Frau

Gemahlin Maria Victoria Paulina  von Baden - Baden betreffend.

In einer Urkunde d . d. Rastatt den 18ten Dezember 1766 . und in einer weitern

Urkunde vom 30sten Juli 1771 ., sowie in dem Testamente vom 8ten August 1771,

haben Seine hochfürstliche Durchlaucht der höchstseligc Herr Markgraf August Georg

von Badens Baden , Höchstdcro Frau Gemahlin Maria Victoria Paulina  bedeu¬

tende Summen zugedacht , um solche zu frommen und wohltätigen Zwecken,  welche in

den beiden erstern Urkunden thcils bezeichnet , theils dem Ermessen der durchlauchtigsten

Frau Markgräfin überlassen worden sind , in den Baden - Badischen Landen zu verwenden.

Nach dem am Listen Oktober 1771 . erfolgten Ableben des Herrn Markgrafen

August Georg  hatten sich über den Vollzug der in jenen Urkunden bezeichneten und

beziehungsweise beabsichteten Stiftungen eini e Anstände erhoben , zu deren Beseitigung

die hochstsclige Frau Markgräsin in einer Urkunde d. d. Wien den 15ten September

1778 . die Summe von 233000 fl . an Jhro Majestät die Kaiserin Königin Maria

Theresia  cedirte , um die unten näher bezeichneten Stiftungen vollziehen zu lassen.

An den , großem Theils in den kaiserlich königlich östreichischen Staaten angelegt

gewesenen Kapitalien der cedirtm 233000 fl . hatten sich sehr bedeutende Verluste er¬

geben , und es war daher der vollständige  Vollzug aller einzelnen Stiftungszwccke

erst in neuerer Zeit wieder möglich geworden , nachdem das Stiftungs -Vermögen , inso¬

weit solches durch den Staate vertrag d. d. Wien den 27stcn September 1808 . noch

flüssig gemacht werden konnte , durch Admassirung der Zinse wieder ergänzt worden war.

In Gemäßheit höchster Entschließung Seiner Königliches Hoheit des

Großherzsgs  werden diese Stiftungen , sowie der Stand des Stiftungöfonds , zu«

öffentlichen Kenntniß gebracht , wie folgt:
35

.
l *5



-1-48

I.
u n g s ; w c ck e.

Etiftungökapital. Slistungömäßig
bestimmte jährliche

Rente.

fl . fi.
1 ) Zur Errichtung eines Armen - und Erziehungshaufes

in Rastatt für katholische arme Mädchen . . 146000 5000

Mit Errichtung dieser Anstalt ist dir Regierung
gegenwärtig beschäftiget.

2 ) Zur Aussteuer dreier armer Mädchen , jeder Preis
zu 333 st. 20 kr. , wozu jeweils durch öffentliche
Bekanntmachung eine Konkurrenz eröffnet wird

3 ) Zur Aussteuer eines in die Frauenklöster Baven oder
Alt ; Breisach als künftige Lehrfrau eintretenven mit¬
tellosen Mädchens auf 4 Jahre  jährlich 280 fl. .

Im Falle keine solche Kandidatin vorhanden wäre,
sollten die Zinsen für vier Jahre armen Jünglingen,
welche zu einem in dem badischen Lande befindlichen
Orvensstand aspiriren , oder zu andern christlichen
Liebeswerken verwendet werden.

Da das ehevorige , hier gemeinte Frauenkloster
<le la Lon ^ rc ^ ation <le narre Dame in Altbreisach
nicht mehr , — wohl aber daselbst ein Filialinstitut
des Lehr - und Erziehungs - Instituts der Ursuline-
rinnen von Freiburg besteht , — da ferner der sub-
ftituirte erste Stifcungszweck beim Abgang der Manns«
kiöster in dem Grafiherzogthum nicht mehr erfüllt
werden kann , so ist in Berücksichtigung des substi-
tuirten zweiten allgemeinen Stiftungszweckes , für das
ehevorige Frauenkloster in Altbreisach , das weibliche
Lehr - u>io Erziehungs - Institut der Ursulinerinnen
zu Freiburg und das weibliche Lehrinstitut zu Rastatt,
und in Ermanglung von Candidatinnen in die er¬
wähnten weiblichen LehnJnstikute zu Baden , Freiburg
und Rastatt,/letzteres , jedoch im eintretenven Falle je¬
weils nur für die Dauer von zwei Jahren , substituirk
worden.

25000

7000

172000

1000

280
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I.
S t i f t u n g s z w e ck c.

Stiftungskapital . StistungSmüßig

4 > Zu Aufbesserung deS Frauenklosters (weiblichen LehO
Instituts > zu Rastatt . . . . .

welches Stiftungökapi 'tal an dasselbe ausgeliefcrt
worden ist.

5 ) Zu einem Stipendium für einen angehenden Juristen
Zu einem Stipendium für einen angehenden Juri¬
sten , welcher bereits ein Jahr lang der Rechtswissen¬
schaft sich gewidmet hat . . .

7 ) Lehrgelder für angehende junge Professionisten
8 ) Für eine Priesterpfrünve , und für die Eilf -Uhr-

Messe in der Kirche des ehevorigen Collegiatstiftö
Baden . . . . . . .

Das Stiftungskapital ist an den Studienfond
in Rastatt , welchem das Vermögen des ehevorigen
Collegiatstiftö Baden zufiel , ausgefolgt worden , und
dieser bestreitet auch die Kosten der zur Badezeit zu
lesenden Eilf - Uhr - Messe in Baden.

9 ) Für Verwaltung des Fonds und andere Kosten
10 ) Für den altbadischen katholischen Schulfond , und

spater für Armen - Apotheken auf dem Lande
worüber eine besondere Verrechnung unter dem Na¬
men "August - Georg - Armen - Apotheken-
Stiftung"  in Baden besteht , und am 12ten
Februar 1795 . eine landesherrliche Vollzugs -Verord¬
nung ergieng , welche im zweiten Theile . des wesentli¬
chen Inhalts badischer Gesetzgebung ( gedruckt bei
Macklot  zu Carlsruhe im Jahr 1801 . ) auf Seite
46 bis 48 . enthalten ist.

bestimmte jährliche

si.

Rente.
st.

11000 440

10000 400

5000 200
5000 200

8000 300

10000 400

12000 unbestimmt.

61000

Uebertrag 172000

Wieder die ursprüngliche Stiftungssumme mit
Hievon kommen jedoch als ausgefolgt in Abzug:

55  *

233000
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I.

Stiftungszwecke.
fl. fl. kr.

Uebertrag . . . 253000 —
Ziffer4. an das weibliche Lehr-Institut zu Rastatt . 11000

" 8. an den Studienfond in Rastatt, Namens deS
ehevorigen Collegiatstifts zu Baden . . 8000

" 10. die besondere „August -Georg -Armen-
Apotheken -Stiftung/, . . . 12000 -.

31000 —

Rest . . 202000 —

welche Stiftungs-Kapitalien unter der Benen¬
nung „Alt -Badische Stiftungs -Casse  „
zu Offcnburg verwaltet werden.

II.

Vermögens-Ertrag und Verwendung.
Nach der Rechnung für das Jahr 18^

Kapitalien:
zu 4 Procent von . 17150 fl. 086

I). zu 4^ „ " . 2100 fl. 64 fl. 30 kr.
c. zu 5 „ „ . 186547 fl. 9327 fl. 21 kr.

zusammen. 205797 fl. 10107 fl. öl kr. 10107

N. Liegenschaften:
Ejnige adjudizirte Güter im Werthe von 929 fl.

und dermal verpachtet um . . . 51

Zusammen . . . 101Z9 39



II.
Vermögens - Ertrag und Verwendung.

Uebertrag . . « 10159 fl. 39 kr.
Hievon sind jährlich zu decken:

L . Stiftungsmäßige Renten:
oben Ziffer i . 1. an das Armen - und Erziehungs,

Haus in Rastatt 5600 fl.

„ „ „ 2 . Heuraths - Aus¬
steuerpreise 1000 fl.

" „ 3 . Aussteuerpreis
für eine Lehr-
amtskandidatin 280 fl.

„ 4 . das größere Ju-
ristenstipenvium 400 fl.

" -- 5 . das kleinere Jur
ristenstipendium 200 fl.

„ /, „ 6 . Lehrgelder für
Handwerker 200 fl.

_ 7680 fl.

V . Für die Verwaltung , Verwal¬
tungs - Aufsicht und andere Ko¬
sten . 1030 fl.

L. Dermal angewiesene Unterstützun¬
gen  mit . . . . . 400 fl.

— - 9110 fl. — kr.

wonach ein Renten - Ueberschuß erscheint von 1049 fl . 39 kr.
Davon muß jedoch wegen jeweils eintretenden Verlusten,

wegen der dem Fond obliegenden Pensionirung des
Verwalters , wegen wandelbaren Zinsfußes , und we¬
gen der im Allgemeinen sehr nochwendigen Vorsicht
zur Erhaltung des Stiftungsfonds , ein Zehntheil
der Revenüen von 10159 fl. 39 kr. als Reserve¬
fond abgeschlagen werden mit . . . . 1015 fl. 58 kr.

und bleiben sohin weiter disponibel . 33 fl. 41 kr.

Ucber die Verwendung des jeweiligen UeberschusseS wird
auf den Grund der in den obenerwähnten Urkunden
im Allgemeinen ausgesprochenen Absicht der höchsten
Stifter jeweils verfügt werden . '
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III.

Vermögens - Stand.
Aktiv -Vermögen.

fl. kr.

-V Kapitalien , wie oben unter Ziffer II . litt - H. aufgeführt . 205797 —
Anmerkung . An die Stände des Königreichs Böhmen werden noch

zwei weitere Kapitalien:
a. mit . 10000 fl. W . W . oder 12000 fl. R . W -, und
b . mit 1550 ' fl. W . W . oder 1860 fl. R . W.

nebst Zinsen vom 1. Mai 1805 . gefordert , worüber man mit den
betreffenden Behörden in Kommunikation steht.

L . Liegenschaften,  wie unter Ziffer II . Ur. L. . . -> 620
L . Ausstände:

s . Kapitalzinse . . . . 7840 fl. 6 ?r.
d . Erlös von Liegenschaften . . 906 fl. 34 kr.

6749 40

Kassevorrat h . . . . . . . . 2006 8

zusammen 217481 48

Passiv - Vermögen.

Verfallene Renten an das Armen - und Erziehungshaus in Rastatt
für 18 ^4 und mit . . . . . 11200 —

(oben Ziffer I. 1 . )
Heurathsausfteuerpreise bis Georgi 1832 . , welche thrils vergeben,
theils noch zu vergeben sind, mit 7000 —

(oben Ziffer 0 2 . )
Aussteuerpreis für eine Lehramtskandidatin , welcher Preis jstir die
Jahre ,1844 , 18 ^ 4 , 1844 und 1844 als erledigt gewesen, dem
Schullehrer - Seminar in Rastatt zufällt mit . : . . 1120 —

(oben Ziffer I. H. )
Aus den Zinsen von diesen 1120 fl. wird einem Schulpräparanden
und zwar vorzugsweise aus dem Alt -Baden -Badischen , ein Stipen¬
dium mit jährlich 45 fl. jeweils auf 2 Jahre verabreicht.

Zusammen 19320 —

Vergleichung.
fl. kr.

Das Aktiv -Vermögen beträgt . . . : 217481 48
Das Passiv - Vermögen beträgt . . . . 19320 —

Remanet . 198161 48
Carlsruhe am 14ten Juni 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vflt . von Jagemann.
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Verordnung.
Den Besuch der Vorlesungen über tierärztliche Gegenstände auf den beiden Landes -

Universitäten betreffend.

Da von jedem Physikus nach der Medizinal - Ordnung Kenntnisse in der Thier¬
arzneikunde verlangt werden , und das , was von einem Phvstkus gefordert wird , auch
zur Vollständigkeit des medizinischen Studiums gehört , so findet man sich veranlaßt
zu verordnen : daß alle diejenigen Canvioaten der Medizm , welche späterhin Ansprüche
Luf Staatsanstellung machen wollen , gehalten scyn sollen , sich vor ihrer Zulassung zur
Staatsprüfung mit Zeugnissen darüber auszuweisen , daß sie Vorlesungen über die Lehre
von Seuchen und Contagionen der größern Hausthiere , über gerichtliche Thierheilkunde
und über thierärztliche Polizei besucht haben und sich selbst einer Prüfung in diesen
Fachern unterwerfen . Carlöruhe den 14ten Juni 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vckr. Graf v . Kagen  eck.

Bekanntmachung.
Die künftige Benennung des Ortes und Hafens Schröck.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben auf die unterthänigste
Bitte der Gemeinde und des Handelsstanves zu Schröck gnädigst genehmigt , daß ver
Ort und Hafen Schröck in Zukunft den Namen "Leopolds - Hafen"  führe.

Carlöruhe den 4ten Juni 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.
Vclr . v . Jagemann.

B ekanntma  ch n n g.
Den Stand der Tivitdiener - General - Wittwencaffe im Rechnungsjahr 18lch. betreffend.

Der von dem Venvaltungsrath ver General - Wictwen - und Branocassen vorgelegte
Nachweiß über den Stand der Cioildiener - General -Wiltwencaffe im Rechnungsjahr
18z ^ . wirs in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Earlsruhe den Lösten Merz 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.
Vär . von Jagemann.

Stiftungen.
Die ledig verstorbene Eleonore Betz zu Mergentheim hat vermög letztwilliger Ver¬

fügung vom löten November v . I . dem Almosenfond in Grünsfrlohausen ein Kapital
von 1500 fl. zu dem Ende vermacht , daß die jährlichen Zinsen davon unter die Armen
vertheilt werden sollen.

Die Philipp Kaufmanns  Wittwe , geborne Uhle,  von Schlatt hat dem dorti¬
gen Schulfond ein Legat von 50 fl. vermacht.
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Der Pfarrer Schmidt  zu St . Märgen hat dem Armenfond daselbst 102 st.

32 kr. geschenkt.
Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zur Ehre der

Geber zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

MedaiElen - Verleihrrng.

Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  Halen Sich gnädigst bewogen

gefunden , dem Schullehrer -Grether  in Hausen für seine vieljährig treu geleisteten

Dienste die goldene Civilverdienst - Medaille huldreichst zu verleihen.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewo-

gen gefunden:
den bisherigen Hofapotheker Medizinalrath Schrickel in seiner erstgcdachten Ei¬

genschaft , unter Bezeugung HöchstJhrer Zufriedenheit mit seiner ftühern Dienstführung,

definitiv in den Ruhestand , und

den Erpeditor Dolhofen  bei der Hofoomänen - Kammer , unter Verleihung deS

Titels als Kanzleirath , in den Pensionsftand zu versetzen , ferner

dem Nevisions - Gehülfen Schmidt  bei der Direction der Forste und Bergwerke

den Charakter als Revisor zu ertheilen.

Die fürstlich leiningische Präsentation des bisherigen Pfarrrerwcserö I . A . Hart¬

mann  zu Schriesheim auf die evangelische Pfarrei Dainbach , Dekanats Borbcrg , hat

die Staatsgenehmigung erhalten.

Dem Candieaten der Pharmacie Friedrich Salzer  von Breiten ist nach ordnungs¬

mäßig erstandener Prüfung von der Sanüätö - Cenumssicn die Lizenz als Apotheker

ertheikt worden.
Der Ingenieur -Candioat Adolph Vayhinger  von Lahr ist nach erstandener Prü¬

fung durch Beschluß des Ministeriums des Innern vom 11 . d. M . Nro . 0710 . unter

die Zahl der Ingenieur - Praktikanten ausgenommen worden.

( Stellen , die zur Bewerbung bekannt g emacht werden . '»

Die durch den Tod des Obereinnehmers Glaser  erledigte Dbereinnchmerei Sins¬

heim  soll v' sinitiv wi 'der besitzt w rden . Die Bewerber um diese Stelle haben sich

innerhalb 0 Wochen , von heute an , der höchsten landesherrlichen Verordnung vom 3ten

Merz 183t . Rkgicnmgoblatt Nro . 0 . gemäß , bei der Steuer - Direction zu melden.

Durch die vor einigen Jahren erfolgte Zurubcsttzung des inzwischen mit Tod ab-

gegangenen Pfarrers Anton Kiefer,  ist die katholische Pfarrei Gerichtstetten,  Amts

Walldürn , mir einem jährlichen Ei nkommen von 1000 fl . meistens in Zehnten und Gü-

tererteag , jedoch mit der fortwährenden Verbindlichkeit einer jährlichen Abgabe von 100 fl.

an die gering fundirte Pfarrei ' Windifchbuck , erledigt worden . Die Comperenten um

diese Pfarrei haben sich bei der fürstlich leiningische » Standes - und Palronatsberrschaft

zu melden.
Durch die Beförderung des Pfarrers Förster  auf die Pfarrei Mühlbach bei Ep-

p ng "u ist die evangelische Pfarrei Mühlbach  am Neckar , Dekanats Neckarbijchoföheim,

mir einem Competcnz - Anschlag von 591 fl . in Erledigung gekommen . Die Bewerber

haben sich binnen 4 Wochen bei der Patronatsherrschast zu melden.



Beilage
zum Staats - und Regierungs - Blatt 1833.

Allgemeine Uebersicht des Zustandes der großherzoglich badischen weltlichen

Civildiener - General - Wittwen - Easse.

Von Georgi oder Isten Juni 1831 bis dahin 1832.

Sol
^ Einnahme.

H a t. R e st.

si. kr. fl- kr. fl. kr.
49715 50 1 ) Kassenvorrath vom vorigen Rechnungsjahr u Rezeß 49706 25 9 25

1334 14) 2 ) Ersatzpostcn . . . 247 57 1086 17)
3 ) Kapitalzinse und zwar :' ,

48409 4 Zinsrückstände von früheren Jahren - » 11459 50 36949 14
54971 261 lausende Zinse. 40405 18 14506 8)

1791 33 aus der Fürst - Stirum 'schen Stiftung zu Bruchsal
Antheil am Ertrag nach Abzug der Lasten :c. 1791 33 — —

94699 52 z 41 Verwiesene Schulvposten. 27127 39 67572 13)
1171439 39^ 5 ) Kapitalien . . . 51703 34 z 1119736 5

57478 46 ferner ) Antheil am Vermögen der Fürst -Stirum-
scheu Stiftung.

— — 57478 46
26984 50 6 ) Landesherrliche Zuschüsse, zur Benestzienzahlung

von 1830 . 26984 50 — —

34143 fl. 2 s kr. fürs Jahr 1831 kommen künftig ein.
34958 23 7 ) Beiträge von Mitgliedern . . . - 34958 23 — —-

2384 3l 8 ) Dienstreceptions - und Melioralionstaxen 2384 31 — —
21110 58 9 ) GratialQuartalien. 20933 53 177 5

104 17z 10 ) Klasscnsteuer - . 104 17) — —
100 11 - Hauszins vom Diensthaus , die Hälfte 100 -' — —

1565483 25; zusammen - - . 267968 11 1297515 14)

hievon für die Bruchsaler LivreedienerWittwencasse
2 23 Ersatzposten. 2 23 — -.

97 21 Zinsrückstände von früheren Jahren - 29 6 68 15
148 54 Laufende Zinse. 90 33 58 21
667 49 Verwiesene Schuidposten. 71 53 595 56

3053 Kapitalien. 3053

3969 27 zusammen . 193 55 3775 32

1561513 581 bleiben mithin für die GeneralWittivencasse allein - 267774 16 1293739 42)

1



fl. kr. fl. I -kr.

—
j 1 ) Bevor , die Druchsaler LivreedicnerWittwencasse

923

hat einen Bevor von 132 fl 55 , kr. der aber am
Cassenrest der GeneralWittwencasse abgezogen ist

45 2 ) Abgegangen und nachgelassen . . . . 623 45
803 5j 3 ) Ersatzposten. 863

25 54 4 ) Vorschuß. 25 5 >
88830

44 ,
5 ) angelegte Kapitalien. 88830 —

12,612 0 i Wittwen - und Waisen - Bcneficien 124554 33
8 50 7 ) Porto und Frachtkosten ' 8 50

402 19 8 ) Gebühren und Gantkostenbeiträge 462 19
3335

552

2 9 ) Besoldungen und Hebgebühren
10 ) Bureaukosten und zwar:

3335 2

45 der leitenden Stelle vom Isten Juni 1831 bis

664
Isten Mai 1832 . 552 45

57 der Verwaltung eingerechnet 41 fl. 54 kr. der

316

frühen , PartikularVerrechnung Bruchsal von
den Jahren 1828 und 1829 664 57— 11 ) Pension . 316 —

64 50^ 12 ) auf Unterhalt des Diensthauses verwendet ein-

287 23^
schließlich der Abgaben , zur Hälfte 64 50i

13 ) Grund - und Classensteuern und für Gültablo-
sung . 287 23^

2209,7 4li Zusammen. 220889 30 l

hievon für die Bruchsaler LivreedienerWittwencasse :
132 55 s132 55 i Bevor.

139 20 Beneficium . . . 139 20
20 14 Besoldung für 1828 und 1829 . 20 14

2 22 Bureaukosten für 1828 und 1829 . 2 22
2 23 Steuern. 2 23

297 I4i zusammen. 297 I4j

220650 27 bleiben mithin für die GeneralWittwencasse allein 220592 16

1340863 3iz übrig bleiben nach Abzug der Ausgabe von der
47182Einnahme.



Zur Beneficien - Austheilung sind bestimmt:

Nach 43 . 44 . 45 . der Statuten der Beitrage und sämmtliche
Zinse, daher gehören folgende Einnahmen zur Beneficienaustheilung:

4. von Beitragen!
die ordinären Beitrage . . .
hievon wieder zurückbezahlte.

Rest .
Davon kommen in Austheiler.

II . von Kapitalzinsen:
laufende Zinse . . . . . . . . .
Intereffenantheil aus der Fürst Stirumschen Stiftung zu Bruch¬

sal . . . , . . . . . .
Zinse von verwiesenen Schuldpostcn . . - . .
unter Ersatzposten . . . . . . .
Zins von aus eigenem Vermögen zahlbaren GratialQuartalien.

Zusammen

fl. kr.

34958 23
700 51

34257 32

54822 32;

1791 33
4288 25;

245 34
10 25

61158 29z

3083 l 46z

- fl. kr.

hievon in Abgang gekommene Zinse . 497 50
„ unter Vorschuß . . . . 25 54
,, Porto und Frachtkosten . . . 8 56
V Gebühren und Gantkostenbeiträge 447 42
,/ unter Besoldung und Hebgcbühren . 620 42

unter Burcaukosten . . . . 39 32
unter Grund - und Llaffensteuer und für

Gültablösung . . . 77 31

Es kommen mithin in Austheiler .

'Summe der zur Beneficienaustheilung bestimmten Einnahmen -
An Beneficien sind aber im Rechnungsjahr 183t bezahlt wor¬

den ausschließlich 139 fi. 20 kr. für die Bruchsaler Livree-
diencrWittwenkaffe . .

Es wurden mithin mehr bezahlt . . . .

Welche 34143 fl. 24 kr. nach der Wittwenfisci - Ordnung § . 31.
auö der General - Staatskasse zu ersetzen find.

1718

59440 23z

90272 10z

124415 13

34143 2z

1



Vermögrns ' Berrchnung.

Nach Abzug der Ausgabe von der Einnahme blieb ein Rest von
Diese bestehen in:

1 ) Rczeßrückstand.
2 - Lrsatzposten . .
3 ) Kapitalzinse und zwar:

3 ) Rückstände von früheren Jahren
6 ) von laufenden Zinsen . . . .

4 Verwiesene Schuldpostcn . . . .
5 ) Kapitalien .

dazu 7 Antheil an der Fürst Stirumschen Stiftung zu
Bruchsal.

§ ) GratialQuartalien auö eigenem Vermögen verfallen

fl. kr.
9 25

1086 1 - 2

36880 59
14447 474
66976 17ä

1116683 5»

57478 46
177 5

zusammen 1293739 -2 4
Davon Bcneficien im Rest geblieben . 53 11

bleiben wieder . 1293681 31;
hiezu kommen weiter:

7 ) angelegte Kapitalien.
8 ) landesherrliche Zuschüsse zur Veneficienzahlung fürs ^ ahr 1831
9 ) Cassenvorrath. . . .

XI ) Antheil acl 7 am Kaufschilling fürs DiensthauS und der Betrag der In-
ventarienstücke im Bureau . . . . . * * '

auf 23 . April 1831 hatte das Vermögen betragen .
zusammen

Mithin hat dasselbe im Rechnungsjahr 1831 zugcnommen um

Die Bruchsaler Livreediener- Wittwen - Casie.

Einnahme , wie vorerwähnt .
Ausgabe . . , .

Bevor

Vermögens - Berechnung.

2 ) Kapitalien , einschließlich 75 fl. im Ausland ohne ZinS
k ) Verwiesene Schuldposten , einschließlich 130 fl. 30 kr. Linse .
c ) Zinsrückstände, einschließlich 60 fl. im Ausland . .

Zusammen
hievon Bevor . . . . . . . . . .

Rest
Im vorigen hatte das Vermögen betragen . . . . .

Daö Vermögen hat mithin im Jahr 1831 zugenommen um

fl-
1293681

kr.
31 j

88830
34143 2.1
47,82 —

3361 40

1467108 >31
1442834 22

2,363 51 )-

193 55
297 >4'r
103 IO'

3053
595 56
126 36

32
103 io;

3672 12j
3626 3i;

45 ql



Uebersicht der Mitglieder

im Rechnungsjahr 1831.

Am Anfang deS Rechnungsjahrs 1831
waren vorhanden - - -

Im kaufe des Jahrs 1831 sind hinzuge¬
kommen - - - - - -

Zusammen -
Davon sind im Rechnungsjahr 1831 ab¬

gegangen - - - -

Es verbleiben also auf den 22 . April 1832

Uebersicht der Wittwen und Waisen
vom Rechnungsjahr 1831.

Am ' Anfang des Rechnungsjahrs 1831
waren vorhanden - -

Im kaufe des Jahrs sind hinzugekommen

Zusammen -
Davon sind im Rechnungsjahr 1831 ab-

gegangen - - - - - -

ES verbleiben also auf den 22 . April 1833
und vermehren sich um 1.

General-
-Wittwen

«lasse
Carlruhc.

Vormalige Bruchsaler
Civildiener- Wittwen.'

(lasse.

Vormalige
Kl ltgauer
Willwe »-

Casse
Thiengen.

Bei allen
Caffen zu¬

sammen.

1. Cl 2 . Cl. 4. El.

2298 4 16 16 15 2317

»>bst nock l
weilern, der

aber unter
den LLslü

lchon begrif¬
fen ist.

43 — — — — 43

2339 4 16 16 15 2390

87 2 1 1 . 1 V2

2252 2 15 15 14 ! 2299

777 5 19 30 15' 846

53 2 — 1 1 57

830 7 19 31 16 903

49 ' — 3 2 2 56

781 7 16 29 .4 847

Die Wittwen - und Waisengehalke wurden bezahlt , wie folgt:



I4ro.
Won jährt.

Bnträgm der
Männer vnd

Valer.

u ) Aus der General -Wittwencasse Carlsruhe,
zu it fl. — jährlich auf r fl — Beitrag. Quartaliter. Im (lahr.

fl- kr.
I. An Witt wen,  die schon vor  Pem LZten

April 1901 vorhanden waren.

fl- kr. ß. kr.

i 2 -5 Frau Haupkmann von Blomberg 6 >1 24 44'
2 6 — — Geistlich Verwalter Kramer . . . 16 Zo 66 —
3 6 54 — Forstoerwalker Gerstner . . . . 18 58 75 52
4 6 Zb — Registrator Käriicr . . . . . l8 9 72 Z6
5 13 3 — HofraiheSccretär Bouiittet 35 53 >43 3^
6 iZ 54 — Geheime Hosrath Stößer bis 7 Merz 18Z2 ch 43 43 iHL 39
7 10 12 — Revisor Scuserl . . « -8 3 >12 >2
8 12 54 — Hofrath Ni leg . . . . . 25 28 141 52
9 6 2? — Doktor Wal ; . >7 44 "o 56

10 6 — Zvllverwalter Hörlin . . . . ,6 3-> 66
ii 18 9 — Hosrakh Nebenius . . . . . 49 54 >99 36
12 24 54 — Landcogt von BlilkerSporf . 68 28 2/3 ' 52
IZ 4 52 — Doktor Schneid. >3 23 53 32
14 Z 54 — Kammerdiener ZwiebelhoferblS2l. Febr. 16 ZI — — —
15 2 Z2 Förster Helminger Wtb. . . . . . . 52.' 27 25
16 4 45 Frau Münimeister Vierordt . . . . 13 3 52 12
-7 2 2c> Skallbedlente Jakob Lang Wib. . . . . 6 25 25^ 40
18 2 20 Skallbediente Danner Wlb. . . . 6 25 2^ 40
ly 5 30 FlotzinivektorS'öbrinqer Wtb. 15 ? bo 28 >
20 4 Hofofficiant Wippermann Wtb. 11 44 —
2l 2 40 Fnhlenknecht Borell Wlb. . . 7 2O 29 20
22 2 48 Jager Scheidiverler Wtb. . . . . . ' 7 , 42 - 3° 48
2Z 2 2O Förster Neuweier Wib. 6 25 2Z 4°
24 5 I0 Unterjoch Kahe-Wtb. . . . . . 14 12 56 48
25 1 48 Jäger 8ju>tholz Wtb. . 4 5? 19 48
26 3 20 Frau Zollinspektor Odenwald in Ekilingen< .

H . Wittwen,  vom 23. April. 1903 bis tölo.

9 10 3b 40

27 6 4«; Frau Nechnungßrath Rheinberger 18 33 74 ^ >2
28 6 y — Legotionsrath Pvffelt . . . . 16 L4 b7 36
2Y 7 39 — Frohnverwalter Lembke bis 29 Aug. 1931 ch 2l 2 29 33
3o IO 21 — Registrator Göhiing. . . 28 -7 i - 3 48
3> >8 9 — Stallmeister W ppeimann . . 49 54 199 36
32 10 21 — Hofrath Leußler . . . . . 28 -7 i -3 48
33 5 42 — Hofqarkncr Enßliu . . . . . 15 40 62 4«
34 12 9 — Obereinnehmer Weiper . . . . 33 24 ii3 Z6
35 21 — Hofrath Kühlen hal . . . . 57 45 2ZI —

36 5 >5 — Doktor Schmidt »u Ichenheim 14 2b ^ 57 44
37 4 53 — Landchirurg Schmidt . . . . 13 25 53 40
38 5 «5 — Doktor Wolf zu Baden . . . . 14 2b 57 44



Von jät.rl.
Beitragen der
Männer und

Väter

fl kr.
39 8 25
40 8 25
4^ 27 54
42 9 54
4^ 8 >5
44 2 >5
45 b —
gd 4 57
47 l r 24
48 2Z 27
49 ab 2l
50 28 3t>
5l 37 21
52 2 5»
53 6 20
54 3 4
55 b IO
5ü 6 5»
57 2 40
58 4 50
59 2 52
bo 3 IS
bl 2 33
62 2 8
6Z 3

64 27 27
6Z 12 --
6b 3 2 7
b? l? -5
b8 25 57
bg b 27
70 9 36
7r 21 45
72 9 45
73 15 27
74 7 12
75 r? 24
7b 29 5i
77 29 24
78 4 39
79 '9 12

L) Aus der General-Wlttwencassc Carlsruhe,
zu 11 fl. — jährlich aus 1 fl . — Beitrag.

Frau Sekretarius Wielandt
— Sekeetirius Müller .
— Oberoogt von Harrant
— SkalljeeretanuS Müller
— Medizmair kh Kreutzbauer.
— Nalh Sarkory
— Landconimijsarius Menzer.
— E unehmer Puffe.t .
— Forstinipeilor Gaber . .
— Regiceungsrath Preuschen.
— Major jjnx . . . .
— Hofgerichtsrath Scheuermann
— Kammerprästdent Maler .

Förster Aitingcr Wtv. bis 13. Der. 133k -
Hofkl.fer Saif Wkb. .
Zollinspektor Hoiöenrieder Wtb.
Frau Hofmusikus Schall bis 13. Merz 163
—- Hausmeister Kühule . «

Förster Roth Wkb.
— Kerner Wkb.

Zollinspektor Odenwald Wrb.
Laufuhrknecht Kul! Wed. .
Wudgesell Wuth Wid. zu Eberstein .
Laquais Mury Wtb.
KammerlaquaiS Metz Wtb.

HI , Vom Rechnungsjahr  1810
Frau Kammerrath Obermüller bis 20. Mai 1831 ch
— Amtmann Pecher

Stallbrdiente Dimplel W!b.
Frau Hosgerichtsrath ErbS

— Hof-ath Eisenlosr
— Doktor Kobold
— Registrator Herbster . '
— Sladtamkmann Sartorius
— Geheime Expeditor Jakobi
— Gefallverwaiter von Hyrth

Umgelder CoblitzW.'b.
Frau Gesalloc walier Renflcr bis 16. Juni 1631
— LandeskommiffariatsSekretarius Orlenbach
— Geheime Referendar von Reichert

Förster Endreß Wtb. . . . .
Frau Gefallverwaiter Firnhaber .

Quarkaiitcr Im Jahr-

fl. kr. fl. kr.
22 41 90 44
22 4> 92 44
76 43 ZO'' 5'-
2' '3 108 52
22 4e 9» 44

t) 1l 24 44
.6 Z2 —
23 35 54 24
3> 2l l 24
4r -9 >69 56
44 57 179 48
5i 9 204 3b

102 42 410 43
7 47 11 57

27 -ö by 40
8 26 31 44

ib 57 do 29
a8 47 75 8
? ,2« 29 20

I3 '7 53 8
7 47 3i 8
8 42 34 48
7 — 28
5 52 2Z 28
8 25 33

22 23
33 — -32 —

9 2Y 37 5b
47 2b >89 44
7i 2l 24
17 44 70 5b
ab 24 105 36
59 48 239 >2
26 48 l (>) 12
42 29 »69 5b
29 48 79 >2
— — 29 58
82 5 Z28 20
82 5 ' .12Z 24
12 47 5> 8
52  > 48 ' 2t l 12



Nro.
Non sährl.

Anträgen der
Männer und

Bä!er.

a ) Aus der General-Wittwencaffe Carlöruhe,
zu 11 fl. — jährlich auf ist . — Beitrag.

Quartaliier Im Jatr.

fl- kr. fl kr. fl- kr.
IV . Wom Rechnungsjahr  1811.

82 3 18 Bodenwichser Schenk Wlb. . . . . 9 4 3b iS
81 3- 36 Hostaquais Niedr ch Wlb. . . . 9 54 39 3b
^2 3 — Fohlenknecht Husch Wlb. . . . . . 8 15 33
83 4 3 Baufnhrkuecht Maekert Wtb. . . . . 11 8 44 32
8 t 8 6 Frau Kanzlist Harlmann . 22 lü 89 4
85 5 33 Kanzieidiener Einer Wlv. -5 >5 6l
86 5 42 Künzscidlencr Koch imnor. Sohn bis 22.Okt. 1831 >5 40 3> -7
87 12 — Frau AinlsschullhcrßHchkcnauer 33 izr
88 n. 24, — Registrakor Kanjlinger 3- 21 '25 24
89 2l — — OberamiLrath Frank . . . . 57 45 2Zl
9° l 6 12 — Hosrakh Rulschmann . . . . 44 33 -78 ir
9- Io 39 — Amkökeller Pirlius . . . . . 2Y 17 i , 7 8
92 4 2! Förster Brugger Wlb. . . . . . 11 57 47 48
93 8 42 — Kiefer Wtd. . . . . . . 2Z 55 95 4»

V. Vom Rechnungsjahr  ISIS.
94 9 9 Frau Stabschirurg Heust . . . . 25 9 loc> Zb
95 12 12 — Amlsrevisor Frideriri . . . . 33 49 -35 l6
9b 26 -5 — Kreisrath Herzberger . . . . 72 l > 288 44
97 -3 57 — Rcchnungsralh Seebcr . . . . 38 2l -53 24
98 19 5? — ' Hosrakh Hvffln . . . . . 54 5> 2 iY 24
99 -t 15 — Amlsrevisor von Schieitheim 39 1- -56 44

IL2 -5 3° — Kreisrakh von Nvtteck . . . . 70 7 2gO 28
I2> -3 59 — Domänenvcrwaitcr Glllmahn . . . 37 Z2 Iitv 8
I «2 IO ZO TheaterMaschliilj! Gulfch Wlb. . . 28 52 - - 5 28
1«3 39 9 Frau Oi'cistaiiMilster von Seideneck . . i «7 39 43V 36
124 24 -8 — Geheime Hvfralh Stebei . . . . 66 49 2Ü7 IÜ
105 IO 48 Amttrevisor Schauder minvr. Sohn . . 29 42 i >8 48
126 5 5> Zuller Berger Wtb. . 16 5 64 20
107 3" Frau Kreisealh Engebderter . . . . 82 3" 3zu —
108 3 54 Schioßthorwarl Anselm Wlb. . . . . Io 43 42 52
Itiy 4 .<5 Siallbedient ÄndreaS Caspar Wtb. H 8 44- 32
110^ b 18 Kanzieidiener Elsen Wtb. . . . . . 17 19 69 ib
F1I 45 — Frau Nach Weiß .. l2Z 45 495 —
I I2 4 !2 Förster Elsen au m Jagdhaus Wtb. . II 33 4b 12
1 - 3 8 -5 Frau Doktor Slein . 22 4' 9« 44
i -4 1 48 . — Wundarzt Huber . . . . . 4 57 49 48

Vl . Vom Rechnungsjahr I8t3.
1-5 8 33 Frau Mundkoch Oetie bis lt>. Okt. I63l 23 3o 45 23
riü 4 Lo Baufuhrknechl Kraut Wlb. . 12> 22 49 28



k4ro.

Von fährt.
Bettkästen der
Männer und

Väter.

3) Aus der General -Wittwencasse Carlsruhe,
jtl it fl. —- jährlich auf ist . — Beitrag

Quartaliter. Im Fahr.

fl- kr. fl. kr. fl. kr.

- ' 7 20 42 Frau Musikdirektor Danner . . . . 5^ 55 227 40
nU 5 42 Kanzletdiener Diundo Wtb. . . . . >5 4" 62 42
"9 ii 5' Frau Landchirurg Geliert . . . 3' 35 1ZO 20
12O 45 — SraalSrath von Bosset . . . . "3 45 495 —
12l 7 48 — Sekretär Martini. 21 27 85 48
122 7 12 BronnenmeisterBreyer Wtb. >9 48 79 12
I2Z 4 3 Stallbedience Popp Wtb. » . . , . 1 8 44 32
124 45 — Frau Staatsrakh Brauer bis 9. April 18Z2 4" . 123 45 475 42
125 9 — — Hoffourier Häußer . . . . -4 45 99
126 5 6 — Anirsktefer Lvcherer . . . . '4 1 56 4
127 1 39 — Sraabschirurg Vvtlmar . . . . 4 3- 18 8
I 2ft 22 12 — Oberamlmann Wleiandt . . . . 6 i 3 244 12
1« g 5 5' — Wundarzt Eckard. 16 5 64 20
IZO 7 48 — Landchirurg Kärcker . . . . 21 -7 85 48
'3' '7 '5 — KreiSregisiralvrEffer . . . . 47 26 '89 44
1Z2 4 48 Siallauiieher Kammsky ininor. Sohn bis 11. Mat

,03 > . — — 2 36
«zz 2I 42 DomänenverwaikerBvvenius minor. Sohn Z2 10 128 40
'34 6 45 Frau Asslslenzarzt Eichhorn . . . . 18 33 74 12
IZ5 10 48 — Doklvr Wiebci. 29 42 "8 48
izö 10 30 — Kammerdiener Lang. 28 52 "5 28
137 10 57 Amtsrevljvrs Glöckner minor. Tochter bis 13. Merz

1ft tL . . . . . 3° 6 lv6 35
138 4 39 Frau AmtSphysikusDoklvr Schmidt zu Freiburg 12 47 5> 8

1ZY 9 — Hofkonditor Heer. 24 45 99 —

140 '9 3» — Genera Regillrator keichilen 53 37 2>4 28
14, 5 24 Kammerlaquais Kneidioq Wrb. '4 5> 59 24
I42 i <i 30 Frau Landphysikus Doktor Finner 45 22 '8> 28
'43 5 24 Zeuqknecht.«km Wlb bis 30. März 1832 f >4 5' 55 35
144 2o b Frau Lberamksrarh Mutjchgai . 55 16 221 4
'45 t, 54 — Geistlich Verwalter Schüler 18 58 75 52
»4b 1 57 — Landchirurg Weber . . . . ' 5 2l 2l 24
'47 5 >5 Förster Roederer Wtb. '4 26 57 44
'48 '8 27 Frau JrrendausPdysikus Doktor Roller 52 44 202 56
'49 25 3 — Kreisrath Fuchs . . . . / . 68 53 275 32

'5° '3 3« — ObereinriehiiierDebaktis . . . . . 37 7 >48 28
'5' '3 3o — — Schindler 37 7 148 28
-Z2 12 — — HosqerichtsSecrekär Pipus . . » 33 — IZT —

'53 5 — — Physikus Doktor Kuß big 1. Sept . tvZl 4 l6 3» 23 55
'54 1 12 — Stabschirurg Wieser . . . . 3 18 '3 12
'55 6 18 — Odcrzoller Uktinger . . . . '7 '9 69 IÜ
'56 27 — Stabschirurg Maurer . , , . i '4 4 56

2



24ro.

Von jährl.

Beiträgen der
Mahner und

Väter

-t) Aus der General -Wittwencaffe CarlSruhe,
zu 11 fl. — jährlich auf 4 fl. — Beitrag.

Quartaliter. Im

fi. kr. fi. kr. fi
Vll . Vom Nechuuugsjahr  1344.

-57 -3 12 Frau AmtSrevisorWaauer . . . . 36 48 -45
-58 1 l 5- Amrsakruar Fiicher Wtb. 32 35 ,zo159 4 12 Förster Zipfel Wtb. . . . . . 11 33 46160 28 12 Frau Obervogt Stüber. 77 33 3 .0161 2 24 Kirchendiener. Groß Wtb. . . v ?ü 2b
162 io 3o Frau HasgerichtLkanzilst Troll . . . . 28 L2 >-5
IÜZ 5 6 Förster Neck Wtb. -4 1 56
164 -3 3 Frau Amtmann Siedler. 35 53 -43
1Ü5 10 3 Förster Schweickard Wtb. ju Nheiuhausen 2/ 38 l I»
lüü 24 -8 Frau Kieisratb Leuthia. Ü6 49 2d7
-67 2 -5 Förster Ehret Wtb. b il 24
168 ü 3b Zollverwaltcr Cramer min. Tochter bis 4. April 1832 -8 9 ü8
-6y 6 18 Frau Stadlamkk>kanj'.ist Grieshaber . -7 -9 69
170 27 54 — Generalkassler Waaq . . . . 76 43 32Ü
-7- 10 5' — Kanzieirarh Diesenhrfer . . . . Zo 6 120
172 -3 3° — Kreisiekretär Laluri . . . . 37 7 -48
-73 18 — — Amtsrevisor Fink . . . . . 49 Zo i98
-74 -4 . - — Kreirrats Würz. Ho 264
-75 4 30 Förster Wilhelm Wtb. . . . . . 12 42 49
176 7 12 Kammerlaqnais Etzler Wtb. -9 48 79

VIll . Vom Rechnungsjahr  18i5.
-77 -Z 3Y Frau Forstoerwalter Wohlmaun 3^ 32 -5°
-78 b 9 — Landchirurq Giehr. lü 54 ,67
-79 2 -5 — HofgerichtsadvokatGochnak . ü 11 24
-80 4 57 Hoflaquais Fischer Wtd. . . . . -3 36 54
-8- 4 57 Beljäger Ziktel Wtb. . . . . . -3 36 54-82 b 27 Förster Zirkel Wtb. 17 44 7o
-83 5 42 Frau Landchirurg Rheinberger . . . . -5 4» 62
-84 -ü 3 — Amtske,ller Nosenfeld . . . . 44 8 176
-85 L 9 Förster Föckler Wtb. . . . . . 16 54 t>7
-86 12 — Frau Geheime Kanzlist Sutter . . . . 33 -32-87 -2 36 — Verwalter Müller. 34 39 -38
-88 -4 24 — Forstinspektvr Schweickhard 39 3b '58
-89 4 57 Entensänger Daniel Gerhard Minor. Tochter . -3 Zb 54
-92 3- 12 Frau Oberamtmana Beithorn . . . . 85 4b 343
-9- 6 9 — Professor Mercy. rb 54 ! 9?
-yr 6 — Bejirksinspektor Abend Wtb. 16 3^ 60
-93 2 6 Reurschmidt Goldschmidt Wtb- . . . . 5 46 23
1Y4 5 -5 Staböchirurg Eglau Wtb. . . . . -4 2Ü 57
-95 21 54 Frau Oberamtmana Huber . . . . 60 -3 240
-96 I 57 — Landchirurg «efrr . . . 5 21 21

kr.

12
20
12
22

24
28

4
Z2
32
16
44

8
i6
5 -
24
28

28
12

8
HÜ
44
24
24
56
40
32
36

36
24
24
12
36

4
44
Z2
24



Nro.

Don jäyrt.
Bcirrägen der
Mänmr und

i Väter.

2 ) Aus ver General -Wittwencasse Carlsruhe,

za 14 fl. — jährlich auf 1 fl. — Beitrag.
Quartaliter. Im Jahr.

fl- kr. fl. kr. fl- kr.
IX . Vom Rechnungsjahr  1616.

IY7 2, Frau Archivraih Kvlb . . . . . 57 45 2ZI —

193 34 57 — Gehcimerath und Obervogt Odenwald ok b 384 24
-99 7 12 Ncvierförster Brutschin Wlb. 19 48 79 12
LOO 1 57 Frau Landchirurg Kurj . . . . . 5 21 21 24
201 b 9 Kansseiboc Waqncr Wtb. . . . . 16 54 ö? 36
202 -3 12 Frau AmtSresisor Kiel« . . . . . Zö -8 >45 IL

20Z 15 — — Obereinnchmer Roß . . . . 41 15 165 —

2»4 12 — — Sekretär Porr . . . . . . 33 132 —

205 ' 8 15 — Landkommissär Wetze ! . . . . . 22 4i yo 44
20Ü 24 i8 — Oberanttmaun Sleinwarj 6b 49 267 ib

SO? -5 18 — Amimann Sleinmarj . . . . 42 4 i (>8 ib
208 21 54 — Oberamrmann Reidel . . . . bo 13 240 5;
20Y S 27 — Letdchirurg Schall. 25 59 103 5Ü
210 12 54 — Amtsrevisor Fahrenschon. . . . 35 28 141 52
SU 18 54 — Odcramtmannv. Handelt 5- 58 207 52
212 28 57 — Geheime Referendär Volz 79 36 318 24
2IZ 22 57 — Oberforstmeisterv. Etzrenberg . . . bZ 6 252 24
214 IZ 3» — Archivassessor Metzger . . . . 37 7 -48 28
2 ' 5 -5 Kreisassessor Achenbach minor. Kinder 4' 15 ! - 65 —
2id 44 42 Staaisrarh u. Kreisdirekl. Holzmann min. Tochter 122 55 491 40
217 5 15 Kollektor Rausmüller Wtb. 14 26 57 44
2 «8 3 18 Frau Landchirurg Heilig bis 19. April 1632 -j- . 9 4 44 5-

L . Vom Rechnungsjahr  1817.

2IY -7 — Frau Geheime Hosrakh Hemeling bis 13. Merz
1842 f . . 74 15 264 8

220 4 48 Kaffcndiener Süß minor. Kinder . iZ 12 52 48
221 -5 Odercinnehmer Frey minor. Kinder . 41 15 it >5
222 1Ü 39 Frau Professor Bürrmann . . . . 45 47 «8Z 8
22Z 16 39 — Amtsrevisor Enaelbcrger . . . . 45 4? >83 8
224 8 6 Hausmeister Schmidt Wlb. 22 ,6 89 4
225 4 3 Hausknecht Laukin Wtb. . . . . . 11 8 44 32
22Ü 45 Frau Staatsminister von Marschall I2Z 45 495
227 4 39 SkallbedienkeM. Heinz Wrb. bis 23. Marz 1832-j- 12 47 4b 45
228 3 — Forstgcometer Behrens Wtb. 8 -5 33
229 2 -5 Frau Amimann Sander. 6 11 24 44
2Z0 1 21 — Stabschirurg Schr ble bis 18. Merj 1832 j- 3 42 iZ 20
24, 6 — — Physikus Doktor Merk . . . . ib 3" bü —
2Z2 10 30 — Hosgcrichkskanjlist Arnold . . . . 28 52 ! «5 28
2ZZ 2 15 Förster Hecht Wtb. . . . . . 6 11 24 44
2Z4 45 — Frau Sraatsrakh Fein. 123 45 495 —

2



Äon jahrl -

B îlräao>L«r Aus der General -Wittivencasse Carlsruhe,X 10. Äanncr und zu 1l fl. — jährlich auf 1 fl. — K-Uraq.
Q-uartauter. I « Jahr.

La er. /

fl. kr. fl. kr fl. kr.
2.35 37 30 Frau SkaatSrath Guianard . . . . 103 7 41» 28
2A9 4 48 Unicrjvrjier Liebhcrr W .b. . . . . 13 12 52 48
237 12 y Fraa Professor Meiling . . . . . 33 24 131 39
238 2 t 9 — Oderam^ rann Nestler . . . . 58 9 a32 Zb
2ZY 15 54 — , DomanenvenvaUrr Dorn . . . . 43 43 '74 52
S40 IO 57 — Plant . geInsoektvr Sclneel' erqer . 3" b 12« 24
24- 5 5' RhelnbrückenqeldErhel' er De»a«l Wkt>. lS 5 84 20
242 4 48 Revierlöelicr Len; Wed. !»>s 1l. Merz 1832 4 . '3 12 4b 32
24 z 4 39 Slalldecnenke Karl tsasvar Wtb. 12 47 5> 8
244 '4 >5 Nevijoe Irion minor. Ksnder « . . . 39 1 l 15b 44
245 '3 3 Frau KammerdienerRoux . . . . 35 53 i4Z 32
24Ü rä — Overcmnchincr iLnderlin miuor. Kinder . 4-l »5 165 —

Xl . V 0m N echnu « q sja b r 18 >9 bi s zu m
30len Januar  1di '>, als dag neue
Pe n si vns edl kt erschienen ist.

247 38 42 Frau Lbcrhosaerichtsrath Lauckhard . 106 25 425 4«
248 45 — — Hosoberjägermeifler». AdeiSheim . . 12Z »5 485 —
-49 > 57 Landchirurg Br >r minor. Kinder . . 5 21 21 24
2Zo 21 36 Frau Burgvvgl Len; . . . . . 59 24 237 36
25 r lt> 48 — Aniksrevisor Fabcrt . . . . 46 12 >84 48
252 2 >5 — Kenerai v. Beck bis 22. Jan . 1632 f 6 11 >8 33
253 4 30 — Amtmann Lcisned. 12 22 49 28
254 »5 45 — Ückonomierach Hoyer . . . . 43 '8 '73 12
-55 id 57 — Verwalter Sievert. 46 3" i8ü 24
2Zü 10 Zo — Kreiskniizlist Aeff. -8 52 n5 28
257 '4 !5 — MlntlienaiRevlsor Hoyer . , 39 li 156 44
258 5 ü HosökonomicBcrwallunqsdiener Kohlenbrenner Wlb. -4 I 56 4
-59 2l 54 Frau Odcramimann Sold . . . . 60 13 240 52
260 I » 42 — Lnndbaumcister Krämer . . . . 3- io 128 40
261 8 42 Zoller Pntwuz Wkb. . 2.3 55 95 40
262 ' 4 57 HosbibUolheidiencr Schenk Wkb. i3 36 54 24
26 ; 3 27 Fntzicnkncchk Ludwig Kchlhvter Wtb. . 9 29 37 56
2Ü4 2 ü Stallbedlenke Waldenspicl Wlb. . . 5 48 23 4
265 4 21 Frau Ingenieur Fischer . . . . ii 57 47 48

Xll . Vom 30 . Januar  1819 bis 23ten
April  1819 ...

266 4 21 Frau General v. Erk . . . . . il 57 47 48
2K7 9 45 — Hofmusikus Himmelhebrr . 2d 48 107 12
268 4 67 Futkermeister Stein minor. Sohn 13 38 54 24
20,4 3 l 27 Fohlenknccht Jakob Kehihojer Wtb. . 9 29 ö7 5b



^ro

Bon fährt
Beiträgen der
Männer und

Bäker.

L) Aus der General -Wirtivencasse Carlsruhe,
zu 11 fi. — jährlich auf 1 fi. — Beitrag.

Quartaliter. Im

u

Jahr. ^
k,

N
K
8
P

N

fi. kr. ! fi. kr. fi. kr. h W W
270 10 2l Fra « Sekretär Obcrmiiller . . . . 28 -7 HZ 48  ^

fis'f
271 1Z 12 — Amlgrevifor Frei,. Ab 18 i 45 RAI
272 40 12 — Geheime Reirevlidär v. Glöcklern ii« 3 .3 442 12 BIi'K̂
-73 5 15 Thürnitzwächter H . Thevrer Wtv. '4 2b 57 14 6 D?

XIll . Vom Rechnungsjahr 1819 .
-7; 18 — Frau OberrechnunqSrath Kreglinger . 49 3° 198 —
-75 2l — OberJnqenieur Schwenk min. Sohn dis 8 . Febr . 1832 57 45 >83 22 N27kl b — Frau PhyfikuS Doklsr Longalkl ,6 30 dü —
257 16 30 — Registrator Brrthold . . . . 45 22 >8i 28
278 6 — PhyfikuS Dok :or Schmidt »u Kleinlaujenburg -W

minor . Tochter 16 3» bb — Ä
-79 ,8 — Frau KreiSaffessor Cople. 49 Zo iy8 W280 3 18 Förster Rühle Wtb . . 9 4 Zb 16 M
28  l 4 12 — Wnstzaupt Wik. 11 33 46 12
«82 20 »5 Frau Pollieiral !) Stark. 55 4 > 222 44 M-
28 Z 4 39 Reulschmiüt Christoph Simon Wtb . . 12 47 5 ' 8
284 23 42 Frau HofmeubleSVerwaiker Wi »permann 65 10 260 40 !̂ I
285 >4 — Domfabnkpsteger Wild . . . . 39 1r 156 44 H28b ib 30 — AmortifakioiiskaiseConkrolleur Fellmeth 45 22 i8l 28 T
-87 ib Zo — Oderrevisor Schollmaier . . . . 45 22 -8i -8 E
-88 18 — — Kanzteivath Go !l. 49 A» 198 — M-89 10 3« — Amtsrevisor Torrent . . . . 28 52 "5 -8 -V
2Y0 l2 — — Gefällvcrwalter Mager . . . . A3 132 ÜM2UI ü 27 Kanileidiener Bauer Wtb . . . . 17 44 ?o 56
2Y2 7 3° Frau Hosmußkus Stur,. 20 37 82 28
-93 8 42 KammerlaquaiS Meie Wtb. -A 55 95 40 W2«-4 18 — AmiSrevisor v. Schach minor . Kinder 49 3o '98
-95 10 3- Frau Oberförster Bronn . . . . . -8 5 '- "5 28
Ly6 13 3° — Domänenverwalter Harscher » 37 7 148 28
297 15 45 — Landbaumeister Frommet . 43 18 '73 12 !Z>:
298 io 3<- — Hoskanimeister Richard . . . . 28 52 "5 28 tzl2Y9 4 30 Förster Moriel Wib . . >2 22 49 28
Z00 22 3 Kantleiralh Moßdorf minor . Kinder . 60 3« 241 32 M
ZOl 13 3 Frau Bergmeister Paul . , . . . 35 53 >43 32 W
Z22 >3 32 — Zettelverwalter Bardo . . . . -̂ 7 148 28 M
Z0Z 12 45 — Forstverwalkcr Hurtauld . . . . 35 3 igo 12
Z04 16 50 — PhyfikuS Krieg . 45 22 181 28 6:!
Z2Z 4 3° Förster Arlekh Wtd. . . 12 22 49 28 7j. /iaW

XkV . Vom Rechnungsjahr 18üu. D
3vb li '5 Frau Canjlist Freund . 30 56 12^ 44 8
307 9 27 — Mundkoch Kautz . 25 59 IL.Z 56 D
3«8 4 57 Hofbediente Wilhelm Kiefer Wtb. 1Z 3ü 54 24 '



Xro.

Kon jLhrl.
Beiträgen der
Männer und

Väter.

ul Aus der General - Wittwencasse Carlsruhe,
zu 11 fl. — jährlich auf 1 fl. — Beitrag.

Quartaliter. Im

fl- kr. fl- kr. fl-
Z0Y Z 45 Bsdenivichser Pfeiffer miuor. Sohn bis 17. Rflril

1832 1- - Io 18 42
ZIO 5 33 Pförtner Ruprechts Wlb. . . . IZ 15 6l
Z' i 5 42 Förster Eriel Wtb. . . 15 40 br
Z12 20 42 Frau Postverwaiker Berger . . 59 227
ZrZ 9 — — Oderzollinspektor Hartman» . 24 45 99
3 ^4 7 48 Förster Petri Wcd. 21 27 85
3 ' 5 4 48 — Kunz Wtb . » . - l3 12 52
Z,6 io 3° AmtSaffeflor Dieiz minor. Tochter . , 28 52 H5
Zl? IÜ 30 Frau Hvsgcrichlssckrctar Stein - » 45 22 r8l
Zl8 45 — — Oberhosmeister von Wölltvarch -> . 123 45 495
3 ' y 18 54 — Amtmann Schneck . . . 51 58 207
320 45 — — Gehermerath v. Hemb . - I2Z 45 49532 - 4 57 HoflaquaiS Michael Jakob minor. Kinder . IZ 39 54322 12 45 Frau Revisor Franz . - , 35 3 ILO
3- 3 6 — — Lanbchirurg Sirnstiel . . , 16 Zo 66
324 12 45 — Ingenieur Keller . . . 35 3 140
325 l9 12 — Kanzleirath Karg: . » . 52 48 2ll
32ü 4 57 HoflaquaiS Lanzer Wlb. - iZ Ab 54327 5 15 Heiduck Zoller Wtb. . . . 14 2b 5?328 7 ,2 Mundschenk Wagner Wtb. . » » iS 48 7932Y 4 39 BausuhrknechtHein, Wrb. » . . 12 47 51ZZo 24 — Frau Kreisrath Schmuck . . . 6b 264
33 l IO 3« — Kreiskanzlist Rock . . . 28 52 HZ
332 iZ 45 — UniversitätsSkalimeister Mppermaa» - 43 18 '73333 ' 17 42 — Amtmann Schwab . . . 48 42 i (-4
334 4 3» — Landfourier Schartner . » 12 22 49335 4 57 Hofbedienleii Karl Kiefer Wtb. . . 13 39 54336 15 Frau Phystkus Doktor Mvppert » . 41 15 ibZ
33? 12 45 — Ingenieur Rieder . . . 35 3 140
338 5 -5 Förster Schwemberger minor. Sohn . . 14 26 57
33V i8 Frau Oberrevisor Zutel - - - 49 32 198

XV . Vom Rechnungsjahr 1821.
342 4 21 Stallbediente Kranz minor. Soh » . . ii 57 734' 18 — Frau Kanzleirath Maier . . . 49 32 >98
342 4 39 Baufuhrknechk Dadlinqer Wtb. - >2 47 52343 38 24 Frau Hofrath Löckmann . , » 105 86 422
344 It '5 — Hofkonditor Seitz . . , Ao 5t> >2Z
345 11 4r — Amtsrevijor Link . . » 32 10 128
346 20 33 — Hüttenverwalter Hrlbing . . 56 32 226
347 7 32 — Kollektor Munzing » . » 20 37 82
338 7 L2 — Landchirurq Ditterke . . . ly ^ 48 79
349 li 15 — Kaujlist Adnm Zo 1- 3

k.

2Y

40
40

48
48
28
28

52

24
12

12
12
24
§4
IL

28
12

40
L8
24

12
44

8
24
44
40

28
12
44



Von jährl.

Beiträgen der 2 ) Aus der General -Wittwencasse Carlsruhc,Xro. Männer rmd zu Hfl . — jährlich auf 1 fl. — Beitrag.
Quartaliter. Im Jahr.

Väter.

fl- kr. fl. kr. fl. kr.
35° 8 ü Rhrinbräckenmeister Brenner Wtb. . » 22 id 89 4
35 r 45 — Frau StaatSminlfler v. Fischer « . I2Z 45 495 —
35- 34 12 — Geheime Referendar Klose . - 94 3 376 ir
353 LÜ 3° — HüctensaktorBerg . . . 45 22 . ,8> 28
354 27 — Oberbergrakh Kimmich - . 74 15 297 —
355 3° — — Geheime Justizraih Professor Tensler - 8r 32 3Zo —
35ü -IÜ 3° Obereinnehmer Sievert minor. Sohn - 45 22 281 L8
357 2l — Frau Kreiskassier Schrvth . . 57 45 2Zl —
358 -Z 3° KreiSregistrator Ziegler mtnor. Kinder > 37 7 >48 28
359 7 30 Frau Medizinalrath Gaupp . « . 20 37 8- 28
zbo 45 — , — OberhosgerichtsrachSchmieg » > irz 45 495 —
36 l Id 30 — Oberingenieur Obrecht . - 45 22 I8i 28
362 7 39 Hofzoldsticker Wolf Wtb. - . - 21 2 84 8
36z n 15 Frau MinisterialkanjUstOesterlr - » 32 56 12Z 44
364 7 57 Hausmeister Ludwig Wtb. . . . 2l 5' 87 24
3°5 8 iZ Oberpedell KringS Wtb. . - - 22 4i 92 44
366 12 Frau Amtsrcvisor Greifenberg . - 36 18 -45 12
Zb? 5 '5 Bauausjeher Weiß Wlb. . - 14 26 57 44
Z68 1 57 Stabschirurg Heinrich minor. Sohn . . 5 2l 2t 24
369 5 15 Heiduck Schmidt Wtb. . . . 14 26 57 44
370 15 — Frau Domänenverwalter Häuser . 4l 15 165
37i 4 39 Stailbediente Georg Keller Wtb. . . >2 47 51 8
37» 18 Frau Rath Lamei . . . 49 3» »98 —

XVI . Vom Rechnungsjahr  1622.
373 i3 39 Frau Phyflkus Zipp - . 37 32 ,50 8
374 4 39 Stallbediente Georg Walter Wtb. . . 12 47 51 8
375 -7 —- Frau Medizinalaffcffor Wohnlich . 74 >5 297
376 2 » — Kreisrath Hüetlin minor. Sohn . 57 45 2Z> —
377 8 d Frau Prosector Winter . - - 22 16 8y 4
378 45 - ^ Neisemarfchallvon Gayling minor. Kinder 12Z 45 495
379 4 89 Stallbedicnte Heidenreich Wtb. . . 12 47 51 8
38° 16 3« Frag Obereinnehmer Barthold . 45 22 181 -8
381 18 — — Rechnungsrach Salzer . . 4y 3° 1Y8
382 7 12 Kreiskassendiener Wolf Wtb. . 19 48 79 >2
38Z 6 36 Slallofflziant Haupt Wlb. . . - 18 9 72 36
384 30 9 Frau General v. Röder . - - 82 54 33i 36
385 3 9 — UniversitäksCustos Bagatti . - 8 39 34
386 9 54 Förster Renz Wtb. . . . 27 iZ i«8 52
387 ii 42 Frau Slmtsrevisor Schwarz - - 32 LN 128 40
388 7 30 — Hausmeister Grrttler . . 20 37 82 28
389 4 3° — Hoskantor Haag . . 12 22 49 28
39° IÜ 3° Domänenverwalter Winqler minor. Kinder 45 22 18« 28
891 § 33 Holjhofausseher Glattacker Wtb. 15 15 da



Uro.

Von jährl.
Beiirägen der
Männer und

Waler-

Aus der General -Wittwencaffe Carlsruhe,
zu 11 fl. — jährlich auf 1 fl. — Betrag. Quartaliter. Im Jatzr.

st. kr- fl. kr. st. kr.
ZY2 12 45 Frau Canzlist Pixis . 35 13 140 IL
393 4 39 StaUbediente Walkers Wtb. « I -» 47 5i 8
394 23 33 Forstmeisterv. Münzeshem» minor. Kinder s 64 45 2Z9395 io 39 Frau Forstinspektor von Llndenberg « s 29 i? 117 8
Zyb 13 3° — Hofgerichlssekrekär Pelitjean 37 7 148 8
397 45 — — Gehemierakh Vierordt , i »3 45 495393 33 — — Geheime Archivrath Herbster » - 90 45 3^3 —
399 2Z 12 — Amtmann Rock » . » 99 18 277 ir

XVII . Vom Rechnungsjahr  1823.
400 -5 45 Frau Kreisrevisor Wagner . » 43 '8 173 12
401 9 45 Canzlist Reischbacher min. Tochter dis 85 Dec. 1831 26 48 72 6
402 32 24 Frau Staarsrsth Ruth 89 ü 356 24
403 4 39 SchloßwächkerScheer minor. Kinder , - 12 47 Zi 8
404 iZ 30 Frau Domänenverwalter Sold , §7 7 '48 28
4^5 15 — Amtmann Fischer minor. Tochter 4i 15 *95406 10 39 Frau Physikus Kanz - 29 17 n" 8
4o7 3 45 Brunnenmezster Hummel Wtb. Io 18 4. 12
4° 8 42 — Frau StaatSralh Oehl . D H5 30 462 —
409 4 39 Stallbediente I . Braun Wtb. r 12 47 51 8
4io 43 12 Frau Forstmeister Holz » n8 48 475 12
4" 4 57 Unttlsörster Pahl Wrd. , . iZ 39 54 24
412 18 36 Krau Äniiskeller Kiefer 51 9 204 394l3 2 5- Förster Wagner Wtb. 7 Lo 3» 20
414 12 9 Frau Phystkus Keil bis 6. Jan . 1838 33 25 94 4«
4>5 3 3b Kilchendiener Andreas Carl Wtb. 9 54 39 36416 i 2t Sraabschirurg Streit Wtb. bis 88. Der. 183t 3 42 10 7
4l7 10 3 Förster Allmerer Wtb. > 27 38 iro Z24 ' 8 Io 30 Frau UniversnätsAcluar Maurer 28 52 i >5 28
419 8 15 — Hofmusikus Beck » » 22 41 H0 44420 6 — Accisor Grimm Wib. . 16 bb
42 l 11 42 Frau Amtsrevisor Müller . 32 - 10 128 40422 16 3» — Amtmann v. Menßhenqen 45 22 i8> 28
423 *5 — — Neqistrator Wollschläqer » 41 IA 165 —
424 15 — — Hofgerichrsasseffor Uhl . 4r IZ ibz —
425 24 — HosgericlUßralh Müller minor. Eohn bk, 26a —»
426 23 5' Frau Oberamtmann Seyfried 65 35 262^ 2c»
4- 7 ü 9 Förster Wagner Wtb. zu Büchenbronn 16 54 97 3642« 15 — Frau Polizeicommisiar Eccard 41 IZ ibZ02Y 5 15 Förster Barrelmez Wtb. -4 2b 57 44430 45 — Frau Kreisdirektor v. Liebenstci, 12Z 45 495
43> 14 i5 O .H.G.R -Canjlist Rapparini minor. Tochter bl«

15. Aua. le,Zi 39 H 49 Z4Z2 9 45 HosmustkuS Langendorf min. Tochter bislö.Juli 1831 — »3 51



i Von iäkrl.
z Bcilräzen der

^re >. 8 Männer und
! Väler.

fl- kr.

433 7 48
4Z4 13 Zo
435 3 Zb
436 6 —
457 14 »5
438 Io 30

4Z9 >9 59
44« 9 iS

447 2! —

442 i5 45
443 18

18444 9
445 10 39
446 iZ
44? i 21
448 i 57

449 6 —

45« 9 54
45 r -5
45,2 8 6
453 7 3o
454 8 15
455 n >5
456 l Zo
457 9 45
458 1 48
459 io 3o
460 I 2
4ör Iv 3«
462 6
463 4 Zo --
464 4 39
4^5
q6ü

2. —
13 3°

467 4 32
463 iv 21
469 9

47v 3 —
47^ 39 18

u) Aus der General-Wittwencaffe Carlsruhe,
zu 11 fl. — jährlich auf Ist . — Beitrag.

)

Förster Bachmeier Wtb. . . »
Frau G.Sr .Cassenbuchhalter Metz . .
HerrsLaftekieser Georg Wkd. « »
Hauxt«oUer Trorpmann Wlb. - ,
Frau O H.G.R CanUist Warneck . ,

— Pvii,eiCvmnnssä.r Zöller . .
— Hysrath und Professor Schaffcoth -
— Forstcvmrolleur Hecht - »

XVIU . Vom Rechnungsjahr  1824.
Frau OberreSnunkisrarh Bodcmer »

— Obcrrcv>wr Frommel bis 24. Mai 1931 st-
— Amorni.CaffeConlrolleurNeck .

Förster Wilhelm Wib. - .
Hof»ff>ciank Beck W b. » »
Frau Mmistenalassessor Wielandt .
Staabschirurq Kruft Wtb. - ,
Lanochirurg Moscherofch min. Tochter bis 33 Jun

1831
Hofmaler Authenried Wtb. . »
Caiijleidiencr Sümeider Wtb. .
Frau Jngenienr Skeinemann .

— Rentamtsfchreiber Bertsche
— Coliektor WUHeuui .
— H usmesster LaituS - .
— Domäuenverwalter Lump .
— UniversitäteCanzlist Dietz >
— PhyfckuS Dokior Enrolh .

Förster Kellner Wtb. - - .
Frau HosqerichisCan-list Straub .
Kanzieifekretäk' Maler miuor Tochter
Frau HofaerichksCanzlist Fö' derer .
— Phyßkus Dokior Suckow »
— PlantageInsperkor Klofc

Stallbediente Joh Jak . Heinz Wtb. -
Frau Canjleirath Dietz » -
Berameister Hoppensack Wtb. .
Förster Sievert W >b. -
Frau Spttalschaffner Schamer bis 26. Mai !83t
— Collektor Wetkum -

XlX . Vom Rechnungsjahr  1 825.

Frau Geheime Hofrath Professor Ruef
— HoslsiNMcrrath Wilhelmi »

3



Bon jäyrl
Beiträgen der
Männer und

Later.

2) Aus ver Gtneral -Wl'rtwencasse Carlsruhr,
i» it fl. — jährlich aus 1 fl — Beurag.

Quartaliter. 2« Iah«.

fl. kr. fl. kr. fl k,
472 6 — Zollinspekor Frei Wtb. . . 16 3° 88
473 8 15 Canjieidiener Kämmerer Wtb. biS äa . Wärj 1832 4 22 4» 83 25
474 6 — Mundloch Freund Wlb. . . . 16 3o 86
47Z 45 — Frau Slaaleralh vo» Jtkncr . . 12Z 45 495 —
47b 12 45 - Registrator » on Manera . 35 3 igo IL
477 7 3 Canjlrivicncr Bürge Wlb. >9 2Z 77 32
478 40 Zo Frau HoiqcrichiSlakhGaum Ii l 22 445 2L
479 3 27 Fohienlnicht 37agci Wib^ . . - 9 29 37 L<>
480 29 39 Frau Mluisteciaireginrakor Zaber bi- 27. Axrtt

1831 4 . . . — — 2 58
48 l 21 — — AmtLrevisvr Dielrich 57 45 LZ.
482 18 3° — Kreisregistrakor Kammer . 45 22 1>>1 2»
48Z >9 3g — Kanzicirarh Goitwaid bis 10. Okt. lös » -s- 54 2 10« 24
484 10 39 — KammerdienerFischer 29 >7 "7 8
485 10 30 — Mundloch Luöwlq . . . . -8 52 i >5 28
48 t) 7 3» Prscuralor Fiscilidv. Cinsmana Wtb. - 20 37 82 2«
487 8 IZ Csnjieidiencr Müller Wlb. 2^ 4» 90 44
488 12 — Postamtsofficiai Schweiß minor. Kind» 33 — >32
489 12 Kaushaueschreiber Maier minor. Kinder . 33 — -3» —
49o 9 — Frau Marjchallamlekanjlist Müller 24 45 99 E—
49l 1 57 — Laadchirurg Hciiing 5 2t 21 24
492 14 iS RechnungLrath Dauriltci minor. Tochter 39 1t -5» 44
493 7 3 Förster Sraudemann minor. Kinder -9 23 77 32
494 18 45 Frau F .M Regisirator Hoffmanu Lr 33 2„6 IL
495 3» — — Ministerialrakh Wuadk 8- 30 33» —
496 r9 3-r — Oderrechnungsrath Krieger 53 4/ 2,4 28
4 ^7 12 — Oberkondilvr Sedwarz vi- 5. Juni 1831 -j- — — >ö ^7
498 l6 30 — Sekreiär Rutichmaun 45 22 »8- 28
499 14 6 — Küchenmeister Fritz . . 38 4^ 4
50-- 9 45 — Hoskondiror Funk LÜ 48 ->-7 ir
5vl 6 — — Doklor Wund . . . . id 3° 8v —
zor 25 21 — Kreieralh Haab . . . . 69 4- 27s 4«
Loz 2Z 3 — Domänenverwalter Willmaon bit 13. Mai

1831 -j- . . . — — -4
504 6 45 Kanileidiencr Doch Wlb. 18 33 '74 r 2
505 8 — PvysiklH Doktor Kraulh minor. Kinder . IÜ 3o 8» —
S»8 l 5? Frau Landchirurq Frech/ . L 21 2, 24
507 -3 3° — Nevijor Götz . . . . 37 7 '48 28
5"3 'S 4S — Forstrath Nettiz . . . . 54 27 2-7 48

XX . Vom Rechnungsjahr  isrs.
504 IO Zo Frau Amtskeller Ströhlio 28 52 "5 28
5»o 24 — — Hofgerichksrarh Heim 88 — 284 —
5" ü — Staabschirurg Harlmau» . rd 54 .87 3t



Nro.

Bon fährt.
Bciirägen der
Männer und

Bäler.

2 ) Aus der Gerieral-Wittwencasse Carlsruhe,
zu 44  fl . — jährlich auf 4 fl. — Beitrag.

Quartaliter. Im Jahr.

fl- kr fl- kr. fl. kr.

Sl 2 24 — Obcrrtchiuingsrath Obl ngcr minor Tochter bis 16.
Dcc. U134 . 66 — r?» Z

5,3 4 30 Beijäqer Schroff AZlb . . . . 12 22 49 28
514 4 39 Stallbedienie Ändr. Herb Wlb. . 12 47 5» 8
515 40 12 Frau Oberstallmeisterv. Geujau . Ilo 33 442 IL
5i6 37 30 — Major v. Mckr . . . »vZ 7 4 . 2 28
517 4 12 — Landchirurq Huf . . . . 11 33 46 ir
5 >8 6 27 — LanvLlrurg Schwindt 17 44 70 56
5 ly 16 ZO —- Dviiiäncuverwailer Drtwein « 45 22 i 8> 28
520 3 34 — Hvigäilner Lttcneöifer io 4Z 42 5»
52, 22 30 — Hvjraih Krrbcrer. . . . bi 52 247 28
522 b 54 — Hvikuscr Rast . . . . . 18 58 75 5-
52.4 l 48 - bandchirurqRevellio . 4 5/ >9 48
524 4 39 Stallbedienie Niü . Huber Wlb. 12 47 5> 8
S- 5 4 2t Küchepokler Wcitz Wld. . . . 11 e>7 47 48
Srü 4 3« Thlrrarjnelgcbüiie Setvpscr Wlb. bis «. Marz.

i» 3>, wo >̂e wieder heurgihet
— — —

5- 7 4 57 Hoflaquais Kiefer Wlb. . . . . rZ 36 54 24
528 7 18 Gefchliiincister Weist Wlb. . . 2 , -7 85 48
S2Y 2 t — Frau Concenmriiler Freka 57 45 2Z>
53» 4o 32 — ObrrvofgruLtkralh Meier . ill 22 445 -8
53> 13 30 — Commuurevllor Hegurr . 97 ? >48 28
SZ2 L ä? — Landchirurq Gruiu 5 2> 24
533 >8 — Domäiirnverwaller Brnlenstein minor. ÄiaScr . 49 3° >98
534 4 57 Frau Über>öister Schmidt . . »3 54 24
535 4 2» Garlengehiiisc Slurm minor Tochter 11 57 47 48
5Zü 7 48 Siavlaiiileacluar MendUin Wlv. 21 -7 85 48
Z3? LI «5 Bejirksbauiiicister Waldmanu minor. Kinder 3° 56 12Z 44
538 4 3 Frau Physikus Doklor Rvhrwaflcr 1 8 44 Zr

. 539 -5 27 — Amlsrevifor Larlh . . . 42 2Y 16y 5^
540 id 30 — Dvmänenvcrwailer CrcrcüllL 45 22 >8 , -8
641 lü 57 — Kammerdiener Gebhard 4b Zü i8ü 24
542 5 42 KammcriaquaiS Hofmann Wlb. 15 40 62 4«

10 30 Phyflku» Fä'k minor Tochter 28 52 "5 28
544 6 — Frau Pbysikus Doktor Reiner . l 6 ZV 66 —
545 12 — — Canti,st Gölte . . . . 33 — —

54b — 54 Zollbereuter Roser minor. Tochter 2 28 d 5»
547 8 33 Frau Hofrath und Physikur v. Enaetkrrg -3 3» V4
548 4 39 BaufuhrstallbcdieutcH Giaßner Wlb. . 12 47 5l 8
549 ly 48 Frau Forstmeister Keller . . . 54 27 217 48
L5o 8 '5 Hoskocv Ruprecht minor. Sohn «2 4» 89 44
L5l 22 30 Frau Äainmerralh bänger 6i i>2 247 28
552 ^5 3^ — Amtmann Meister . . . . 42 54 171 36
»»3 40 3o — Geheime Referendar v. Lrsittenr . in 22 445 -8

z



Von jährl.
Vcikräaen der u ) AuS der General -Wittwencasse Carlsruhe,Ni» Männer und zu il ß. — jährlich auf 1 fl. — Beitrag

Quartal,tcr Im Ich».
Wären.

fl kr. st kr. fl. kr.
554 15 — Frau Kreisrath Meerweia . 4» '5 ,65 —
ä ä 5 24 Förster Glaser Wtb . . . . . >4 5' 59' -4
556 2« lZ Frau Hosgenchiöralh Hofmeister . 5- 4- 222 44
557 b 45 BezirkSüispeklor Friede! Wtb. 18 33 74 12
558 I 1 '5 Frau Mlnisterlaikanstist Merket bi! lL. Dec. 183i f 3° 5d 80 L0
559 >5 — Keller Zimmermann 41 *5 1bz —
Abo 4Z — — Gehmnerath Schlicke! '2Z 45 495 —
Aü, '3 8" — Krelöreviivr Del! . . . 37 7 !.fd 28
Lbr 4 48 — Oberförster Müller . . , . 13 2 4s i2
Lbz 8 6 — — Wagner 22 lü 88 24
564^ 18 — — Stcmpelserwalcer Wiesen . 4Y 30 198 —
565 iZ — — Ingenieur Nummer 4- -5 -»5 —
5üb ä 42 Krciskantlcibol Habermaier Wtb. >5 40 k>2 42
LÜ7. b Frau SlmkSreMralor Morharb . 16 3» ob —
Sü8 22 48 — Hof,;cr!chksrail) Wirih e>2 250 4»
Sby 5 b Skallbcdienie Humbcrl muior. Kinder 14 I .56 4
570 »8 — Frau Hofschavfpieier Gerl 49 Zo iy8 —
L? l -5 45 — Ingenieur Beisenherj 43 -73 -. 2
872 15 — — Eeüeiär Skrehle 4i 15 IOZ
-5?Z 8 24 Sriberdiener Drau«walS Wtb. . . 23 b 9-- 24
574 15 Frau Obereinnehmer Gerstner 4» 15 105 —
575 3 9 Schlvßknecht Alschbach Wtb. 8 39 34 36
§76 '7 33 Frau Domänknvcrwalier Deimling 48 1 >̂ >93

XXI . Vom Nechnung - jahr  18L7.
677 45 Frau Staatsrakh Vslz . . . . , 2Z 45 495 —
578 5 lZ Garderobeeaquais Veqclc Wtb. . . 14 20 57 44
57- 15 54 Frau Domäncnocrwaiter Schmaihoiz 43 43 -73 52
58c» 14 15 — Müustcriairrviior Pfeiffer 39 1I -5ü 44
58l 2? — Forstrach Frscher . . . . 74 L5 297 —
582 2l 9 — Geheime Regicrunasrath Hartiebca 58 9 2Z2 36
583 12 — Amtsaffesssr Nagele imnor. Tochter 33 — 132 —
884 IS 18 Küchenmeister Körper Wtb. . . 33 4g -35 lü
588 ly Zo Frau O .H G N.Sekrelar Detz . . . ,53 37 a<>4 28
886 ib Zo — MinlsteriaiRetzlstratorserßler 45 22 >8« 28

18 36 — Forstmeister Fischer 51 9 2. 4 ZV
588 H 15 — Baumeister Weiß ZV Z6 l - 3 44
589 12 — StempeiBerwaitlingsControllcur Braun 33 — -3-
5g» '3 30 — ObereiniiehmerSchäfer 37 7 14 b 28
5Y> rb 27 — Etaöliieifier Lamine 50 44 222 5ü
5Y2 5 6 Förster Gebharb Wkb. . . '4 1 56 4
5YZ '3 57 Frau Domänemorrwatter Wacker 38 2 l i53 -4
694 18 — Geheime Hofrath Seid 49 30 198 l_
595 lü 22 — Kammerdiener Sauerbeck . . . 44 33 »78 ls



Von jä r̂l.
BeilrLgcn der
Männer und

Läier.

2 ) Aus Der General -Wittwencasse Carlsruhe,
4ü ri fl. -— jährlich auf 2 fl. — Wtlraq.

fl- kr.

596 18 — Frau DomänenvcrwalkerBarbo
Lr.7 rZ — — Jngc -ueur « raut . .
»98 3 , — Mehlwaagmeisters Ruvesheimer Wtb.
Z99 24 — Frau Hvfaenchl-ralh PistorluL
6«xi >0 3° — Domancuvlrwalier Sievert
6ni rä 54 — Ämlmanu Ruth . . .
622 -4 — — Pastmeijler Hetz . . . .
60z 1 L7 — Lanochirurg -»rcujer
604 6 36 Wilvmcister Schnuoi Wtl».
Lo; 23 6 Frau Rechliuugsraih Wahl
626 6 — — Lvcjursiliiprktor jtrgaA . .
607 6 27 Förster Scherer Wcd.
608 26 Zo Frau Mimst Reg»urator Dörflinger bis 13. Nov.

i8Zi -j-
609 4 39 KtallbedicnkeN-agel minor. Kinder
6io 6 28 Förster Dufchaueck Wib.
6rr I 57 Slaabschirurg Staakemans Wib.
6l2 24 — Frau Oberrech.-UiNaörath Hahn .
6lz 22 54 — Proieffax Sicher . . . .
ü >4 Zl Z» — Gehciine Archivrath Molker
Ü14 22 — — KreisexoedttorSchrotz
6 >6 14 25 — DomsadrckpflejerMotz
627 d rZ — Ptzosikur Doktor Wolf .
628 21 — HosgcrichlerachI^eumann .

XXII . Nom Rechnungsjahr 1828.
6iy 22 — Frau Hofralh von Jmhof
6-0 4 48 WaagmeistZr Ulrich Wlb. biS 27. Auz. 18Z1 -j- .
L2.1 ld Zo Frau Oberrevisor TM . . . .
Ü22 3 45 Oberlaaöchirurg Zwiebclhvfer minor. Tochter
6 rz 28

6 Frau MimflcrialRcmstrslsr Heioeurcich .
624 5 Hoflaquais Deeg Wib. .
b- 5 3' 3» Krau Kreisrakh JunghanaS
6rd 5 24 Läufer Skempf Wtd. . . . .
6 l 7 45 — Frau SlaatsraU ) v. Zyllnhardt .
628 Y 4Z — Canchst Krauiiivarth
62- 28 Zo — Forstmeister Häuhcr
v,;v 4« Zo — Gehcimerald Wal;
6Zl 18 — — Hoffchauspiclcr Heck . .
6zr 9 — — Coilector Herjer . . .
dZ3 7 22 — Lanbchirurg Ummenhofer .
dZ4 »5 — — Physikus Doktor Siedle .
6Z5. 2» 30 — Amtmann Bäuerle bis Z0. Der. 18Z4 4 .
6z6 6 27 Förster « roncisen Wtb.

Quartaliter. Im J -Hr.

fl. kr. fl. kr.

49 3° ry8 —
4- lZ >65, —

8 '5 33 —
66 — 264 —
45 22 28
43 43 >74 52
66 — 264 —

5 2l 2 l 24
-8 9 72 36

3> 1Y4 4
ib 30 66 —
l7 44 7» 56

45 22 202 4s
»2 47 5' 28
27 »9 6y 16
5 22 22 28

66 — 264 —
35 28 >41 52
86 37 346
33 — »32 —
39 1l 156 44
22 4' Y2> 44
57 45 24«

33 — 2Z2 —r
^3 12 >8 24
45 22 -8- >2»
IO 18 4' 22
49 30 ry8 —
i4 2 Z6 4
86 37 346 28
24 5' 59 24

2- 3 45 495
26 48 -07 LL
78 22 3l3 28

ili 22 445 28
49 30 »y» —

24 45 99 ——

i9 48 79 !L
41 '5 >6.Z —
62 Z2 270 3r
17 41 7« 5d



14 rn.

6Z?
638
6^
640
641
642
64Z
<>44
645
646
647
648
64c)
65«
651
üö-

653
654
655
656
657
658
659
8t>o
661
662
664
664
665
666
667
66  z
dbg
672
6 ? i
67 z
6?Z
674

675
67b

Von jäirl.
Beikrâ cn der 2 ) Aus der GeneralMmwencasse (Karlsruhe, Quartaliter. Im Iadr.Männer und zu 11 st. — jahilich aus 1 st. — Lettrag.

Later.

st. kr. . st. lr. st. tk

8 24 Eanilcidiener öudwla Wtb. 2Z 6 Y2 24
i > 24 Frau Odcribrster l!umo 3> 21 123 24

5 18 Förster Böninaer »nuvr . Binder . 9 4 30 tv
ib 3» Frau Arcbinar Haurr . . . . 45 22 >Ll 28
>5 — — Revisor Hieffer . . . . 4> 15 l 45 —

Z!' — — Gckeimeralh Wild . . . . 99 — 39d —
2 42 Herrschst,kiefer . Bstsferie Wtb . . 7 25 29 40
4 48 Zolldereutcr Hunkler Wib . . . iZ >2 52 48

-4 -5 Frau Hukeiuchkröxprdttor Gamp . 39 1l r-db 44
4 4) Habermester Gcora Liaier Wtb. 13 I 2 52 4»
5 15 Accisor Dinaner W,b . . . . . 14 26 57 44
9 43 Frau Kreiskauiust Bellmuth . . 2t, 4d Po? 1r

20 >5 — Hvsicvisvr Schöchlin 55 4e 2at2 44
2^ 42 — t̂ .deime Hos ' aih Doktor Bür 8> 40 3 -9 40
-Z 3 — Phvstkur Dok er Obereamp . » 35 53 »43 32
5 6 Hosmöstncr Fucho Wib .. bis 49. Juli 4831 1^ 33

XXlH . Vom RkchliungSZahr 1SL9.

6 — Accisor Burkhard Wtb . . . . . l 6 30 66 —
5 24 Heiduck Schmidt Wtb . . . . . -24 5' 59 -4
6 9 Cansteidiener Btel-ger Wtb. 10 54- 9? >6
9 18 Förster Vieser Wiv . . . . . 25 34 102

Z6 — F '. au Kcbeiiiieraid Spinner . . 99 — 396 —
16 3° — Bhysikus Oetier Bürglia 45 22 »8» Z8

9 — — Reeller Frei . . . . 24 45 99 —

57 — Aniksikvlser Bernhard 38 2, -53 24
20 ü — 'Amtmann Lanq biS eL. März 1832 ^ 55 >6 ^203 2 I

7 57 —> Landchirurq Reis . . . . LI 51 87 24
12 57 — Ami reeisor Edel . . . . 38 21 -53 24
IS — — MinisteriaiReqistrator Ripamontl . 49 3« ie)-d —

4 39 BaufuhrstaOkiicchk Jakob Braun minor. Kinder . 12 47 5^ 8
1Z 32 Frau Syndicun Likichqj . . . . 37 7 148 -8

9 9 — 1'andschasiZc,ffier v. Müder 25 LS0 40
5 24 Hausmeister Münz Wtb . . . »4 5i 59 24

l3 27 Frau Donianenverwaiicr Beck 42 -9 169 59
37 5» — Oberdokacrichksralh Weiper ioZ 7 412 28
14 >5 — Oberrevisor Müller . . , 39 ii »5b 44
LV 30 — Dvmänenserwaiter Otto . 45 22 !8> 28

3 54 Gartknknechi Herrmann Wib. 10 43 42 52
iZ 48 Frau Domänenverwalter Faber btt Ly. Septem.

der i83i wo sie wieder brurakhet . 37 57 58 l4
4 21 Schloßknecht Kraft Wtb. n 57 47 48

18 Frau PhysikuS Doklor Merk , 50 19 20 t t6



Xro.

Von jährl.
Beträgen ter
Männer und

Wäier.

2) Aus der General -Wittwencasse Carlüruhe,
ju - ri fl. — jährlich aus t fi. — Beitrag.

Quartaliter. 2m Jahr.

si. kr. st. !r. st- kr.
ö77 30 54 Frau Forstmeister Eichrodt . . 84 5« 339 52Lt 5- — Spikalocrwalier Lump 32 35 >30 LO
v?y 4 37 Siallbeinente Dünn Wld. -3 '6 54 24C82 -5 Frau Oder innehmer Riet 4» -5 -65
t>8> »3 Zo — O ^ rrevlsor Kreilnrr . » 37 7 -48 28
V82 0 45 Canzleioiener Weiß Wkl. -8 33 73 >2
68Z 2! — Frau Mcvlcinairuid Lotior Schlecht . 57 4o 23> —

7 Zy Eanfleioiener Kircheabaucr Wed. 2l L 84 «
685 »5 27 Frau Ärei-EjipcSerorv. Waivel 42 2Y iS »-
6^6 22 30 — Hoiiacy Drvfeffor Erhard 6i 5^ 246 28
6X7 I 2l Staabschilurq Heim minor. arrnder 3 42 >4 48688 1 48 Zollbereuier Cgri Wld. . . . . 4 57 '7 48t 8g 5 -5 Förster Asai Wtd . . . . . »4 26 57 44dyo 2 t 27 Frau Gallcriebirektor Becker bis h. Sext . lüLt 4 . 58 5Y 87 2569 l 5 42 Baumgartner Will W:b. . . . 25 4» 62 406yr 18 — Frau Sliftsschaffiicr Zollikofcr 4Y 3<- iy8
69Z 5 5- SiaabSchirurg Kreujer Wld. 16 5 64 L0
6y4 9 — Frau Bereuter Weiß bis 25. Okk. I8Z1, wo ste

wi der heurathet 24 45 5» 2
Ü95 16 3» — Hofrakh Potschka 45 22 »8> »810 3° RcvisioaegehüifcWalker minor. Tochter . 28 52 i -Z 28
6^7 4 39 Türnitzwächlcr Witlet Wiv 12 47 5' 8
09» 6 Frau Gedcime Hosrath Proseffor Ecker . ltr 3-> 6v —
699 1 57 — Lanochnurg Doppele 5 22 2t 28
7<2u tl 5- — Aainmerdiener Siork 32 35 »3° 2V
? ->> 22 30 — Amimann « ranchcr . , 6t 52 247 2822 b — Forstmeisterv. Dlittersdors 55 ib 22» 4
7^8 b »8 Obersörstcr Bernauer wlnor. Klnder »7 -y SY «6
7" 4 30 Krau Obervoqk Molitor 82 3° 330 —
?0 -, to 3» — HofFechtmeMer Boalle . . . -8 52 - >o> 28
7^ > 9 45 Hofmuirkas Dickour »riaor. oiinder 26 4L .07 lL
7o7 7 57 Frau LanSchrrura Äengc» 2, 5- 87 24
7" 8 rr> — Ärcirastessora- lenluer 4Y 30 >9» —
7 9 42 — GedriMerakh Pstlicr »-5 3° 402 —
7 »o 5 6 Hostaquais Moritz nuiior. Kinder . -4 L Z6 4

XXIV . Vom RechnungLjahr  ld30.

7" 24 — Fra » Hofgerichisrakh Preiß <l6 — 264
7 -2 3 36 Ünlerförster Heim Wco. y 54 39 Ab
7-8 »5 2? Frau Amtsrevjjor Mors 42 2Y »6y 5b
7 ' 4 ly 3° — Canzlcirakh Limler 53 37 214 28
7 ' 5 4 39 Baufuhrkaecht Allemaua Wtb. 12 47 5- «
7 -6 5 >5 Fottermkister Wötzrer Wld. 14 26 57 44



Bon jahll.
>7' _ Bkilrätzen der
L?*ro. Männer und

Bätcr

st- kr

717 23 33
7 »8 37 48
?i9 4 Zo
720 18 —
72, -8 —
722 12 27
7- z l6 32
724 12 54
"25 IÜ . 32
72b e> 54
727 2l —
7-8 2l —
72y 7 12.
73° 15 —

24 —
73- 5 5-

73Z 4 30
734 24 —
733 5 42
73b 45 —
737 3v 27
738 b 18
739 5 >5
?4° >9 3»
741 18
74- 31 30
743 iZ 30
744 15 —
745 -5 27
74b 4 48
747 6 —
748 39 45
74Y !1 '5
75° >9 2r
75' >5 27
7Z2 24 —
753 ü 9
754 12 —
755 l 48
752 21 27
7° 7 4Ü 2l
75« Io 39
759 ' 3° ,—

3) Aus der General-Wittwrncaffe Carlsruhe,
jn 11  fl . — jährlich auf 1 fl. — Beitrag.

Frau Hofralh Fueger .
Frau Slaaksralv von Baven
— Geheime-oiralh Dvklvr Schmiederer
— HüilenvcrwallerFruich .
— chvstamksofficiai.pvrlmann
— Theale,kais>er Tüik
— PhysikuS Lvkior GrieseÜch
— Poslexpevttor Üekh
— Schuiralh Neumaler

Förster Brona Web. . .
Frau Ärchivraih Leichtlen . '
— Hossch wjpieier Slnocr

Kammeriaqaais Älced Wlb-
Frau M >r»uerlairrv,svr Möller .

— Kreisralh Graste . . .
Lauser Lanjer W.b- bis >6. Juni 18) 1

wicüer heurathet
SlaVkaüUskanjlist Schindler Wlb.
Frau Krcleralh Schneller .
Obeihosgkrlchlŝaii,le,o,euer Heßiek Wlb.
Frau Slaaleralh Ruch .

— Geheimerach U- Krcisdirekror v . Kleiser
Ho ki.fer Bücher Wld. .
Be,schenk Haas Wib.
Frau Gehe,me Sttrcrär Becker ,
— Oberrechiuine-eraih Schmidt
— Obeipvstmcister Trivanl
— Zetteiverivaiker Bischof

HaupNoller Luche,meigerWlb. .
Frau Hoffourier Koch .
Skallbevicitte Dürr Wlb.
Zollinspekror Gast Wib-
Frau Licedirekior Huffman«

— Nrgistralor D,U . .
— Kreissekrclar Uiimicher
— Domanenoerwaiker Zwick .
— Oberrechr.ungeraih Metz

Plankaqcinspekior Kall Wlb.
Frau Proscssor Roux
Förster Heid Wlb.
Frau Gallerievirekkor Kunj
— Hau?»ieister Leistler
— Hosofficiant Bauer
— Ministerialrakh Kausmana .

wo fl

Quarlalüer I » ,

ß. kr. st. kr^

64 45 2 0̂ —
>2^ 57 4 '5 45!
12 2L 49 2!t
49 30 -98 —

49 3» —
34 l4 >36 56
45 22 >8l 2L
35 28 14> 52
45 22 >8> 28
18 58 75 5-
57 45 2Z1 —-
57 45 2'Z! —
19 48 79
4' l5 165 —

Ob 204

— 9 Z:
12 22 49 2ä
Lü — 2b^ —
'5 4a 82 ^0

I2Z 45 495 —

rvo -4 4,0 55
l? -9 99 >6
>4 2Ü 5? 44
53 37 2,4 28
49 3« >98 —

94 5- Z/9 5»̂
37 7 -48 28
4> >5 —

42 -9 69 56
»3 12 5- 48
IÜ Zo b6 --

109 -8 457 12
Zo 5ü l -3 44
53 i2 212 48
42 29 i by 59
bö — 284 —

IÜ 55 ö? 40
33 — IZ2 —

4 57 -9 48
58 -59 2Z5
44 57 179 48
2Y -7 117 8
82 30 S 3Zo



74rc>.

Von jährl.
Beiträgen der
Männer und

Väter.

a ) Aus der General - Wittwencasse Carlsruhe,
ju 11 fl. — jährlich auf 1 st. — Beitrag.

Quartaliter. Im Iah «.

fl- kr. fl. kr. fl- kr.

760 18 — Domänenverwalter Siegel minor . Kinder 49 Zo 198 —
76 - 12 — Frau Berginspektor Back . . . S3 >3^ —
762 6 — — Physikus Doktor Gutsch . iH 32 56 —

763 7 12 Förster Sartorius Wtb . . . . . 19 48 79 12
7Ü4 r 24 Küchepotzler There Mb . . . . 6 35 26 24
765 18 — Frau Oderrevlsor Hecht . . . . 49 32 198 — >

766 14 15 — HofgerichkSrath v. Kleudgeu ^9 11 15^ 44
767 6 54 Brunncnmcister Schmidt Wlb . . >3 58 55 5-
768 15 — Frau Obereinnehmer Olingir . . . 4l 15 16Z —
?6y i8 — — Kanileirall ) Porta . . . 49 Zo 198 —
770 »z Zo — KanzleiSekretär Maier . . . 37 7 148 28
77' 5 42 — Physikus Doktor Jeßie 15 40 62 40
772 i7 24 — Revisor Sech . . . . 47 5i 191 24
773 33 — — Staötdirektor v. Fischer . So 45 363 —
774 >9 3° — HauShosmeisicr Haas 53 3" 214 28
775 34 3v — Obersorstmeister ». Ncubronn . . 94 52 379 28
77b ZO — — Minisier >a .raih Schachletter . 82 32 Zzo —

777 5 Zi Gärtner Vogt Wlb . . . . . -6 5 64 20

XXV . Zuwachs vom Rechnungsjahr
1831.

7?8 8 42 1 ) Bodenwichser Höfen Wlb . vom 2Zten April 15 42 62 ,y
779 5 »5 2 ) Hvsiaquais Buchoiv Wlb . v. 3 . Mai , 8Zi . 14 26 55 5S
78° 28 57 3 ) Frau Qoeramimaan Fader v. 11. Mai 1631 79 ZÜ 321 46
78i iZ 39 4 ) — KlrchenCollektor Wtlhelmi v. 19. Mai

16Z1 . 37 32 »38 59
782 25 33 5 ) — Postexpcditor Eberlin v. 20 Mai 18Z1 73 s6y 32
78z 10 32 5 ) — CanzUst Lörch v 28 Mai 1831 28 Z2 106 35
784 3 — 7 ) Union silätrTanjmeistcr Schönewald Wtb . v«

22 . Mai >» ät 8 IZ Zo 16
785 16 3« 6 ) Frau HosgerichtsSekrekär Wtller vom 24ten

Mai 1531 45 22 ibZ 3"
786 r 3« 9 ) Förster Jutzler Wlb . v. 3 Juni 1631 4 7 >4 34
787 20 33 10 ) Frau Gartendireklor Harlweg vom »3. Juni 56 30 193 4)
788 7 32 11 ) Lcibkutjcher Edel Wtb . v 22 Juni lüZ > . 2o 37 68 39
789 14 5 12 ) Frau Forstmeister Heinefelker vom 30 . Juni

>831 38 46 l - 5 40
79o 14 42 13 ) — Physikus Doklor Duttlinger vom Zoten

Juni 163, 4o 25 iZl l
7yi 6 9 14 ) Förster Ebel Wlb . » . 5. Juli 1631 ib 54 55 5>
792 2l 45 15 ) Frau Amtsrevisor Sensen v. ii . Juli 1831 59 48 -86
793 rcr 39 15 ) — Mundkoch Hock v. 23. Juli 1831 29 17 87 Zi

4



! Von jä'hrl.
I Beikräaend > 3 ) Aus der General -Wittwen -affe Carlsruhe,

Nrn. Quartaliter 5ltt» 5̂ alir.i Scanner uno zu 11 sl — jährlich auf 4 fl — Eetlrag.
I Lärcr.

fl. kr. fl. kr. fl. ! kr.
794 '5 — 47 ) — Kreisrevisor F -icrle vom Neu August

i
>

4834 4i >5 112 ! 20
795 7 2» Ui ) — Schaffner Zult n. 29 . August 193 > 2ll 12 52 !
796 i3 3 1.9 ) — Physirus Doktor Relchiin vom 4 . Sep-

kember Ui34 35 53 yo 38
797 '5 45 20 ) — Hofgenchtssekrerär Mvntanus vom dten

September 183 > 43 18 107 29
7<)b 9 — 24 ) Hoikaffeesieder Jung Wtb . vom 9. Septem-

der i !>32 f Veno Merj 1812. — — 4b »8
799 8 -5 ^2 ) Frau Kammcrbiencr Binder vom 11. Sept.

1831 22 4^ 55 34
800 > 7 Zo 23 ) Herrschaftkiefer Schümm Wtb . v. 42 . Sept.

183t 20 37 50 25
8« l Z4 3o 2 «) Frau Teheime Finanjralh Holjmann vom 14.

Sept . 1834 94 52 22Y >4
8»2 7 48 25 ) G .schirrmcister Stüber Wtb . v. 15 . Sept.

483 4 21 27 5l 35
7 3 26 ) Frau Landchirura Briem vom 24 . Septem

ber 4834 . . ly 23 45 21
804 8 6 2-7) Förster Wirth Wtb . v. 1. Ükt . 483 4 22 ib 49 39

45 — 28 ) Frau Staalsrary von Sensburg v. 3. Okt.
183 4 >2Z 45 2 - 3" ib

8" 6 lZ Zo 29 ) — Pvstexpedikor Mees vom 5ten Oktober
, 1831 37 7 84 9

807 7 57 30 ) — Landchirurg - Grüner vom 7ten Oktober
1831 . . LI 54 47 l?

808 lo 3° 31 ) — Hofofficiank Grattinger v. Idten Okio
ber 4831 . 2d 52 5« —

809 '5 54 32 ) — JagdSckretär Sedeimeier v. 24 . Okt ».
ber 4831 43 43 112 2l

8io ib Zo 33 ) — StaatskaffeBuchhaller Harscher v. 22
Oktober >831 45 22 90 44

8n n 4- 34 ) — Hofrakh Liiebbein vom L2teu Oktober
1831 Z2 10 64 LO

8 »2 l5 27 34 ) Amtsrevisor Kleiber minor . Kinder vom 24.
Oktober 1831 42 2Y I 84 23

« ' 3 12 — 3b ) Frau Hoskupferstecher Haldenwang vom 27tcn !
Oktober 1831 33 — ! 64 27

8 ' 4 '3 3° 37 ) — Kre ' sSekretär Obcrma er v.9. Nov .1831 37 7 67 37
8 ' 5 5 6 ' 38 ) Förster Maier Wtb . vom l2ken November

1834 14 24 55
8ib 5 *5 3S ) Laquais Hanns Wtb . vom tbkeu November

1834 »4 2b 25 2

O



Xro,

Bon jävrl
Beiträgen der
Männer und

Linker,

u ) Aus der General -Wittwencasse Carlsruhe,
ju 11 fl. — jährlich auf i fl. — Beitrag.

Quartaliter. Im Jahr.

fl. kr. fl. kr fl. kr.

8'i? 6 — 40 ) Enkenfänqer Gerhard Wtb . vom 27 . Novem-
1931 16 3o 26

8 -8 l5 — 41 ) Frau Sekretär Dirrenberqcr vom 7. Decem.
der 1831 . 4i iS 62 Z

8 >9 3 45 42 ) Hoflaquais Appcnjelirr minor. Kinder vom
18. Januar l832 IO i8 10 58

820 5 24 43 ) Förster Wetzet Wtb . vom 22 , Januar 1832 . — — 14 5i
8Ll Io Zo 4 » ) Frau Muavkoch Gramer vom 24 Januar

>622 — — 28 10
822 r i 6 45 ) - Kreiskanflist Krön v. 4 , Men >932 . — — 16 24
8rz 5 >5 46 ) Förster Auerhammer Wtb . v r> 1552 — — 7 2b
824 »7 55 47 ) Amcsrevisor Hofiin minor . Tochter vom 15.

Merz >932 . — — iy 46
8 - 5 6 45 49 ) Frau HüttenamtsConkrolleur von Schallberg

vom 20 . Merz 1832 — — 6 43
8- b 4 39 49 ) Stallbedjente Appenjeller Wtb . vom 2. April

- 1832 -7- — 2 48
8 - 7 21 -3 50 ) Frau Rechaungsrath Maier vom 9tea April

1932 — — 8 20
8 - 8 d — 5t ) — Assistenjarit Doktor Maasberg vom 11.

April 1832 — — 2 59
82Y Io 3 52 ) — Hausmeister Krämer vom lOten April

. 1932 — — 3 38
8r » ! 45 ! 53 ) — MinisterialRegistrator Brrnk vom Lite»

April 18 32 . — — — 2Y



Aro.
d ) Aus der Partikular - Wlttweneasse Bruchsal,

zu 22 fl. 30 kr. in der I . , zu 15 fl. — ja der 1l . und zu
7 fl. 30 kr. in der Hl . Claffe, monatlich.

Monatlich. 2m Jahr.

fl. kr. fl. kr.
I . Classr mit 3 Aktie ».

i Frau Neichshosratb von Rüffel ku Wien » » 22 ZO 270
2 — Obcrhofgerichtsrath Volz . » . 22 ZV 2/0
3 — Geheime Hosrath Groß » - 22 Zo 270 —
4 — Kammerherr 6u lsrrir cls I n̂roclrs aus 25 ß. 21 kr.

Beitrag . . . . 2Z 14 278 48
Z — Hauptmana von Derlhier . . . 22 3° 270
6 — Geheimerath Hörster vom 12. Juni 18) 1 . . 22 3« 2zr io
7 — Geheimerath von Ritz vom ii . Februar 183L von jähr.

liehen 20 fl. 12 kr. Beitrag « — -E 59 2A

H . Classr mit 2 Aktien.

8 Frau Amtmann Krauß . . . . IZ 180
S — Bauschreiber Jäger . . . . 15 180

io — Amleschreiber Brennfleck »5 — Igo
ii — — DorsonviUe bis 14. Lkt . 1831 ch 15 86 25
12 — Kammerdiener Welzhoser . . « »5 180
>3 — Amtmann Schütz dir4. April 1632 ch . iZ — 170 54
14 — Hofchirurg Negenauer. > » . i5 — l8o
15 — Küchescbreiber Habermann . » - 15 — 182 —
ik — Canfltst Keppler . . » » iZ — 180 —
i? — Hofkonditor Hartmann . 15 — >8° —
18 — Registrator Blümer . . . . 15 — igo
IS — Hosmusikug Bits . . . . 15 — 180
so — — Eichhorn . » » >5 igo —
2l — Amtskekler Watzel aus 23 fl. 16 kr. jährl. Beitrag . 21 lgs 255 5622 — Physikus Doktor Roussy . . - 15 180
23 AmtsLommiffär Gescheider minor. Tochter - 15 — 180 —
24 Frau Amtekeller Blenkner von jährlichen 16 fl. 39 kr. Bei.

trag - . . . 15 157 >83 8
25 — Zuchthausverwalter Schmidt von jähel. 19 st 39 kr.

Beitrag . . . . '8 L 216 8
2Ü — Domanenverwaller Warnkönig biö 28. Lkt . 18) 1 f - 15 Si Lg

/



Nro.
b ) Aus der Partikular -Wlttwmcasse Bruchsal,

zu LS fl 3V kr. in der l . , zu 15 fl — in der 11. und
7 fl. 30 kr. in der III Claffe, monatlich.

zu Monatlich. Im Jahr.

fl. lr fl. kr.
Hl . Elasse mit 1 Aktie.

L7 Förster Juli »Wb. * - 7 ZO yo
2s« Kan.lcidiencr Goßlar Wtb. . . 7 AO 9»
2Y Sprachmcister Zieqenfuß Wtb . , 7 HS 90 —
ZO Förster Schäfer von Weier Wtb. , 7 30 yo
ZI — Bender Wtd. . » . 7 zo 90 —
3? — WaUhcr m St . kenn Wtb. » 30 90 —
Zl — Vo derer zu Rdkii Hausen Wtd. . 7 zo 9^ —
34 Gegensckreiber Kranß Wtb , . . HO 90 —
Z5 Förster Schütt zu Hambrücken Wld. 7 Z0 9o —
Zs> Kanzieibot Doll Wtd. . » , 7 3o yo —
37 Odereinnebmercibot Oppelt minor. Kinder 7 zo 90 —
38 Laquais Stolte Wkb. - 7 30 9» —
Zy Förster Weder Wld. . . , 7 Zo yo
40 Förster Walter ju MinrolLhcim Wib . . 7 zo yo —
41 Kirchendiener Braun Wkb. » . 7 30 yo —
42 Hoflaquats Steiner Wkb. , , 7 30 90 —
43 Schloßkhorwark Dichl Wtd. « . 7 30 yo —
44 Förster König minor. Sohn e-uS 8 fl. 15 kr. jährlich Beitrag 7 33? 9» 44
44 Ballier Breuer Wtb . . , , 7 3« yo
46 Förster Vorderer Wtb. bis 7. Sept . 1831 ^ » 7 Zo 34 5
47 Stallbedienke Weeqmann Wtb. » . 7 zo YU
48 Förster König Wib . zu Wlmmersbach . 7 ZO yo —
49 kauser Schlerad Wtb . . . 7 zo yo —
50 Hoikoch Heck Wtb. aus 8 fl. 33 kr. jährlich Beitrag 7 5« 94 —
Zi Förster Multinger Wtb . . , 7 zo 90 —
52 Zeaenschreiber Derqmeier minor. Tochter bis 21. Juni 1831 7 3» >4 35
51 Beijäaer Staßen aufm Hos minor. Kinder » 7 3» yo
54 Taseldccker Rehm Wtb. . . 7 3o yo —
Z5 Frau Hofgärtaer Nußbaum aus 9 fl. S kr. jährlich Beitrag 8 rz L00 Z6
56 Förster Staßen zu Hainbrucken minor. Kinder » 7 30 yo —
L7 Brijäger Staßen zu Weier minor. Kinder vom i5ten Avril

1833 . ' . — — — 5S

5
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c ) Aus der Klettgauer Wittwencasse zu Lhiengen
in verschiedenen Klassen.

Frau Krcisrakh Spenner in der 2. Klasse ?i . . »
— HssgenchksrachBauer in der 2. Klasse vom lOten

Februar 16Z2 -
— Lbervogt Brenzingcr in der 2. Classe L.
— Rentmeister Valenta in der 3 klaffe
— Canjlist Spenner in der 5. Klasse
— — Bücblin in der 5. klaffe

Ackuar Schmidt Wtb. in der 5 Classe
Schioßkicjer Maurer Web. in der 7. Classe
Pfänner Satter W:b in der 7. Classe -
Foistadjunkk Sutter Wtb. zu Jesteitea in der 7, Classe >
GÜteraulseder Schelble Wtb. in der 7. Classe
Amlsdicncr Ignatz Kaiser Wtb. in der 8. Classe bis y. Aug.

1831  ss . - -
— Xaver Kaiser Wtb. in der 6. Classe . »

Sodann der majorennen Tochter deö verstorbenen Negierungs-
ratss Hetzet, Josepha

Feencr der Anna Maria von Mobr, majorennen Tochter des
verstorbenen Fürstlich Schwarze,iberischen Reie.
rungerath von Mohr bis 20. Nov. lözi f

Endlich der Nanette Hua, majorennen Tochter des verstorbenen
Kammerralh Hug, jährlich üo fl.

Quartalirer.

fl. kr fl.

>35 — 5st°
— roz

H2 3° 460
yo — 360
37 32 152
37 3 2 152
37 30 >5»
>5 6o
^5 — 80
'5 — 62
-5 — 60

10 — 21
12 — 40

20 — Lo

22 — 4ü

:o — 8«

Im 2 »hr.

kr.

58

Die iflS fl 20 kr. aus der Druchsaler Llvreediener«Wittwciicaffe wurden an folgende
il Wiküven bezahlt:

der Stallkcdienttn Dolte, Wegiiiann, Aust und Brecht, der Canzleidiener
Oppelt, Goßlar, Doll und Heßttr, des Küchenbicner Braun, des Hcfla«
quaiS Steiner und Lauser Schierst.

Eeftrtig! Karlsruhe  im Februar 18ZZ durch den Generalkassier-

E . G . E i s e » l o h r.

r
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Troßherzoglich Badisches

Staats - und Regierung ^ - Blatt . .
Carlsruhe , ven I2ten Juli 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großhcrzoq von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir haben mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände beschlossen und verordnen,

wie folgt:
Artikel  1.

Der Preis des Kochsahes ist auf zwei und einen halben Kreuzer , der Preis des

Viehsalzes auf einen und einen halben Kreuzer für das Pfund beim Einkauf auf den

Salinen des Landes herabgesetzt.

Der Preis des Kochsalzes im Kleinverkauf darf drei Kreuzer für das Pfund an

keinem Ort übersteigen.

Den zum Salzverkauf im Großen und im Kleinen berechtigten Salzhändlcrn wird

auf jedes Pfund ihres Vorraths von Kochsalz an dem Tag,  an welchem das Gesetz

in Wirksamkeit tritt , ein Kreuzer und von jenem des Viehsalzes ein halber Kreuzer
vergütet.

Artikel  2.

Der bisherige Ausgangszolltarif ist aufgehoben ; an seine Stelle tritt der in der

Beilage I. ersichtliche.
Artikel  3.

Zu theilweiser Deckung der Ausfälle , die sich in Folge der vorhergehenden Artikel

ergeben , werden von den in der Beilage II . bezeichneten Maaren , statt der bisherigen,
die beigesetzten höher » Eingangszölle erhoben.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den Ilten
Juli 1833.

Leopold.
von Bvckh.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

36



Beilage I.
Ausgangszoll - Tarif.

Tarifsablhcilung ^
nach dem

Tarif von 1827 . l

Benennung der Maaren. Einheit.

HI.
IV.

V.
VI.

Glasscherben - - - .
Eisenerz.

, Hammerschlag und Feilspäne . . . , .
Altes Eisen.
Altes Kupfer , Messing, Zinn - - , -
Holzasche . ' -

> Brennholz , Schciterholz ' .
Bauholz : Stamme , Klötze,Balken , behauen und unbehauen;
Sägwaaren : Dielen , Bretter , Pfosten , Rahmschenkel , Latten z
Wcrkholz , zubercitetes Holz für Gewerbe , als : Faßdau¬

ben, Kübelstabe , Felgen , Brunnentejchel , Gewehrschäfte,
Holz zu Siebmacherarbciten , Pfähle , Schindeln , Fa¬
ckeln, Lichtspähne;

von Eichenholz . . (

Centner

1 fl. Werth

Roßlast
1 Kubikfuß

Tarifsatz.

fl. kr.
50
8
4
8

30
24

0

27
1

von Nadelholz

" Nuß -- und Kirschbaumholz

/ Roßlast

^ 1 Kubikfuß
t Roßlast
r 1 Kubikfuß

1 20
24

X.

XIX.

XXll.

XXVl.

nicht genannten Holzarten . .

Stangenholz ohne Unterschied . - -
Reife , Floß -, Korb - und Flcchtweiden
Holzabfälle , Wellen , Wurzeln , Reisig , Spane 5c. -

Holzkohlen.
Rinde , welche zum Gerben benutzt werden kann , ganz,

in Stücken , gestampft , gemahlen . . . .
Eicheln.
Laub.
Futter , getrocknetes, alL : Heu , getrockneter Klee rr.
Stroh .
Häute und Feste, rohe, frisch.

" " V getrocknet .
" „ von Hirschen , Damhirschen , Alt-

thiercn - -
" " " " von Hirschkälbern und Rehen -

Hasenfölle im verpackten Zustande - -
' unverpackte.

Roßhaare , (Mähnen - und Schweifhaarc ) rohe
Kuhhaare und andere ähnliche Haare - . . -
Borsten . .
Knochen, unverarbeitete,
Leimleder und andere Abfälle zur Leimfabrication .
Lumpen, Papiertaig und altes Papier . . - , -

Roßlast
1 Kubikfuß

Roßlast

l ff. Werth dcs
nicht buchenen
Scheiterholzes

1 fl. Werth

24

40
50

1-
0

per Malter
Roßlast
Centner

- 6

- 5

- 24
- 2

4
- 50
1 40

1 Stück
Centner

1 40
- 40
3 20
- l
1 40
1 —
1 40

— — 50

Ausfuhr verboten.



Beilage II.

Abänderungen Lm Eingangszoll- Tarif.

Benennung der Maaren.
Einheit. Eingangs-

Zoll.

Seefische , frisch , getrocknet , gesalzen , geräuchert. Centncr.
fl-

I
kr.
40

Südfrüchte , frisch und getrocknet : (Zitronen , Pomeranzen :c. ' ' 1

Zucker und Kaffee . ^
Gewürze , gemeine , Ingwer , Pfeffer , Piment . )

Conditoreiwaaren , Confituren und zubereitetc Spezereien

_ 3 20

_ 6 40

Lederfabrikate . - >

Leinwand und leinene Maaren , Spitzen , Wachstuch - . - - ^
Baumwollewaaren . - - - - v 10

8 Wollewaaren und alles Gewebe von andern Shierhaaren - - - /

Seidewaaren , Floret - und halbseidene , Wachstaffent - - - - I

Kleidungsstücke , Weißzeug , neue , und Modewaarcn . - - - !

Auf den Postwagen eingcführte Maaren:

1 ) Bücher und Druckschriften aller Art,  Mufikalien , Kupferstiche,
Landkarten . . Pfund

2 ) Seefische , Austern und andere Consumtibilien - - . - — — 2

3 ) Alle übrigen declarirten und nicht declarirten Maaren - - I — — 6

36
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Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Zum Vollzug des vorstehenden Gesetzes verordnen Wir auf den Antrag Unseres

Finanzministeriums Folgendes:
Art.  1.

Die herabgesetzten Salzpreise treten am 2 .2ten d. M . in Wirksamkeit.

Am gleichen Tage sind die Vorräthe der berechtigten Salzhändler aufzunehmen,

sofort ihnen hiernach die im Gesetz bewilligte Vergütung zu leisten.
Art . 2.

Die Erhebung des Ausgangszolls nach dem neuen Tarif hat überall von da an

zu beginnen , wo die Zollstellen durch das Verordnungsblatt der Steuer - Direktion Kennt-

niß von dem Gesetz erhalten haben.
. Art.  3.

In gleichem Zeitpunkt soll überall die Erhebung der erhöhten Eingangszvlle ein-
treten.

Der Betrag , um welchen die Eingangszölle von

1 ) Seefischen , frisch, getrocknet , gesalzen , geräuchert;

2 ) Südfrüchten , frisch, getrocknet : Citronen , Pomeranzen rc. ;

3 ) Zucker und Kaffee;

4 ) Gewürzen , gemeinen : Ingwer , Pfeffer , Piement;

5 ) Lederfabrikaten;

v ) Leinwand und leinenen Maaren ; Spitzen , Wachstuch;

7 ) Baumwollewaaren;
8 ) Wollewaaren und allmr Gewebe von andern Thierhaaren;

9 ) Seivewaaren , floret - und halbseidene , Wachstaffent

erböbt worden sind , ist in Gemäßheit der auf Unfern  Befehl durch daS Regierungs¬

blatt vom 31sten Mai d. I . verkündeten gesetzlichen Bestimmung von allen Waaren

porbezeichneter Art nachzuerbeben , welche nach dem 28sten Mai v. I . eingeführt oder

aus Ken Lagerhäusern bezogen und nach den früheren geringeren Zöllen verzollt worden

sind , oder bis zum Eintritt der wirklichen Erhebung nach den erhöhten neuen Zollsätzen

noch verzollt werden sollten.
Art.  4.

Die durch die Vollzugsverordnung Unseres  Finanzministeriums vom 3 . Juni d. I.

Regierungsblatt Nro . XXUl.  getroffene Verfügung , daß die Steuer von 300 fl.

Gewerbssteuer - Kapital bis zur definitiven Festsetzung der für das ge¬

genwärtige Jahr zu erhebenden Steuer im Ausstand belassen wer-
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den soll , tritt ausser Wirksamkeit , da durch die Herabsetzung der Salzsteuer nun der

Grund derselben weggefallen ist.

Unser Finanzministerium ist mit dem Vollzug beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem großherzsglichen Staatsministerium , den Ilten

Juli 1833. Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Grvßherzogs:
Büchler.

Die großherzogliche Direktion der Forste und Bergwerke und die großherzogliche

Steuer - Direction sind mit dem weiteren Vollzug vorstehender landesherrlicher Verord¬

nung beauftragt , die letztere mit dem Anhang , die — in Gemäßheit der diesseitigen

Verordnung vom 3lsten Mai d. I . in Bezug auf den nach dem 28sten Mai d. I.

eingeführten oder aus den Lagerhäusern bezogenen R,is — etwa erfolgten haaren

Hinterlegungen sogleich zurückzugeben und allenfallsige Bürgschaftsleistungen unverzüg¬

lich aufzuheben.
Carlsruhe den Ilten Juli 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

Vckr. Platz.

B e k a n n t m a chu i g.
Das erneuerte Stammguts - Statut der Freiherren von Böcklin  betreffend.

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Grosherzog  mittelst höchster Ent-

schließung vom 9ten Jänner d. I . St .M .Nro . 6l . den freiherrlich von Böcklin-

schen erneuerten Stammguts - Statut vom 11 . Mai 183 ?. die höchstlandesherrliche Be¬

stätigung gnädigst zu ertheilen geruht haben , so wird diü mit dem Bemerken hiermit

bekannt gemacht , daß den Freiherren von Böcklin  bereis früher , in Gemäßheit höch¬

ster Verfügung vom 12ten Jänner 1831 . St .M .Nro . 31. die Ermächtigung erchnlr

worden ist, den Erlös mehrerer veräußerter bis dahin leheibarer Grundstücke auf Neu-

mühler und Kehler Gemarkung zum Ankauf anderweiter zrm Stammgut einzusetzcnver

Liegenschaften nach dem von den Brüdern Freiherren von Böcklin  abgeschlossenen Ver¬

trag vom 25 . Dezember 1830 . zu verwenden.

Carlsruhe den 2lsten Mai 1833.
Justiz-  Ministerium»

. von Gulat.
Vckc. Baririttel.
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Bekanntmachung.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst genehmigt , daß

die bisher im Amt Bretten bestandenen zwei Stabs - Chirurgate in Breiten und Gochs¬
heim in ein Land - Chirurgat , dessen Sitz in Bretten seyn wird , vereinigt werde.

Carlöruhe den 14ten Juni 1833.
Ministerium  des Innern.

Winter.
V6r . v . Jagemann.

Militär - Dienstnachrichten.
Verleihung ausländischer Ordens - Dekorationen.

Seine Majestät der Kaiser von Rußland  haben nach einer Note Aller-
höchstJhrer  Gesandtschaft an großherzoglichen Hofe vom 24sten April ( 6ten Mai)
d . I ., um das Andenken an Lie Kriegsthaten im Feldzug von 1814 ., an welchen die
grvßherzvglich badischen Truppm in Verbindung mit den Armeen Seiner Kaiserli¬
chen Majestät  so rühmlichen Antheil genommen haben , bei denselben länger zu be¬
wahren , Allergnädigst zu bewstigen geruht , daß jene Kaiserlich Russischen Orden s-
Decorationen,  welche während des besagten Feldzugs von Seiner Majestät dem
Höchstseligen Kaiser Alexander  an diesseitige Offiziere verliehen worden sind,
dem großherzoglichen Armee - Corps in solange erblich verbleiben sollen , als die Regimen¬
ter Offiziere in ihren Reihen Men werden , welche sich in den Schlachten und Gefech¬
ten ausgezeichnet haben , wofw jene Decorationen früher ertheilt worden sind.

In alsbaldiger Anwendmg dieses Grundsatzes haben Seine Kaiserliche Ma¬
jestät  zugleich erlaubt , daß

1 ) der von dem verstorbnen Capitain von Mach getragene St . Anna ' Orden
2ter Klasse auf den ( apitain von Friedeburg,  vom Leib-Jnfanten 'e-Regiment,

2 ) der von dem , vor dm Feinde gebliebenen PremierLieutenant von Massenet
j getragene St . Anna -Orden 3ter Klasse auf den Rittmeister von Seldeneck

vom 2tcn Dragoner - Regiment , und
3 ) der von dem verstoibenen Capitain Nebenius  getragene St . Wladimir -Orden

4ter Klasse auf Len Capitain Schulz vom 3ten Infanterie - Regiment übertra¬
gen werde.

Seine Köngliche Hoheit der Großherzog  haben diesen drei Offizieren gnä¬
digst zu erlauben geruht , lje genannten Orden tragen zu dürfen.
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Medaillen - Vcrleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht , dem

Felvwedel Hug , vom Isten Linien - Infanterie - Regiment Großherzog , der mit eigener

Lebensgefahr den Schneidermeister Christian Müller  von Carlsruhe vom Ertrinken

rettete , die silberne Civil - Verdienst - Medaille zu verleihen.

Livil - Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewo¬

gen gefunden:

dem Decan Sievert  in Guttach , Decan Sachs in Durlach und dem Decan

Gott schalk  in Pforzheim den Charakter als Kirchenräthe zu verleihen,

den Polizei - Assessor Kunkel mann  zu Mannheim , wegen anhaltender Kränklich¬

keit in den Pensionsstand zu versetzen,

dem bisherigen Stabschirurgen Ebert  in Gochsheim das neuerrichtete Landchirur-

gat Breiten , und

das Stabschirurgat Tiefenbronn dem praktischen Arzt , Wund - und Hebarzt Lich-

tenauer  in Tryberg zu übertragen,

die mit dem Dekanat verbundene katholische St . Martins - Stadtpfarrei zu Freiburg

dem Pfarrer Alois Bayer  in Wehr,

die katholische Pfarrei Spcchbach , Amts Neckargemünd , dem Dekan und Pfarrer

Wilhelm Frank  zu Neckargemünd,

die katholische Pfarrei Untersimonswald , Amts Waldkirch , dem Pfarrer Peter

Dallmann  zu Allcnspach,

dem Pfarrer Philipp Alexander Mahla  von Schiltach die evangelische Pfarrei

Mappach , und

die erledigte evangelische Pfarrei Leutershausen dem Pfarrer Maximilian Wundt

von Neckarau zu verleiben ; ferner

dem Pfarrverweser Ludwig Hamel  von - Zaisenhausen den Charakter und Rang

eines Pfarrers zu ertheilen.

Die fürstlich leiningische Präsentation des Pfarrers Florian Holzmann  zu Mu-

dau auf die erledigte katholische Pfarrei Vretzingen , Amts Walldürn , hat die Staatsge-

nehmigunz erhalten.

Der im Jahr 1829 . unter die Zahl der Cameralpraktikanten aufgenommme Karl

M athy  ist auf sein Ansuchen aus der Liste der Cameralpraktikanten ausgestrichen worden.
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( Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden . )

Durch die Beförderung des Rectors  Ebert von Mosbach auf die evangelische
Pfarrei Lohrbach ist das Rectorat zu Mosbach,  mit einem Competenz - Anschlag von

131 fl» 54 kr. nebst 110 fl. Geld für eine Wohnung des jeweiligen Rectors und für

das nöthige Unterrichts - Lokale , in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese

Stelle haben sich bei der fürstlich leinmgischen Standesherrschaft binnen 4 Wochen vor¬

schriftsmäßig zu melden.

Die Pfarrei Mud a u , Amts Buchen , mit einem beiläufigen Jahresertrag von

1000 fl. in Zehnten , Geld , Naturalien und Güterbenutzung , worauf jedoch die Ver¬

bindlichkeit ruht , einen Vikar zu halten und mit jährlich 160 fl. zu falariren , ißt erle¬

digt worden . Die Competenten um diese Pfarrpfrünve haben sich bei der fürstlich

leiningenschen Standes - und Patronatsherrschaft nach Vorschrift zu melden.

Die mit dem landesherrlichen Dekanate Neckargemünd , (welches  der bisherige De¬

kan Frank  bis auf weiter erfolgende Verfügung provisorisch zu verwalten bat,)  ver¬

bundene katholische Stadtpfarrei Neckargemünd  mit einem beiläufigen Jahrsertrage

von 650 fl. in Geld und Naturalien ist erledigt worden . Die Competenten um diese

Pfarrpfrünve haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahre

1810 . Art . 2 und 3 . durch die Regierung des Unterrheinkreises zu melden.

Das mit einem beiläufigen Jahresertrag von 500 fl., nebst freier Wohnung und

dem auf ohngefähr 60 fl. sich berechnenden Allmendbezug , verbundene Frühmeßbeneficium

zu Philipps bürg  soll durch die Anstellung eines ständigen Benefiziaten , welcher die

Verpflichtung hat , in der Seelsorge Aushülfe zu leisten , und sowohl in der lateinischen

Sprache , als in den für eine höhere Bürgerschule geeigneten Lehrgegenständen Unter¬

richt zu ertheilen , wieder besetzt werden . Die Competenten um dasselbe haben sich nach

der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . Art . 2 und 3 . durch

die Unterrheinkreis - Regierung innerhalb 6 Wochen zu melden.

Durch das am 13 . Mai d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Karl Unold,  ist

die katholische Pfarrer Krumb  ach , Bezirksamt Mößkirch , mit einem jährlichen Ertrage

von ungefähr 800 fl. in Erledigung gekommen . Auf derselben haftet gegenwärtig ein

Provisorium von jährlich 222 fl. 514 kr , welches sich erst mit Johann Baptist 1852.

auf 150 fl. mindern und nach etwa weitern 10 - Jahren ganz aufhören wird . Die

Competenten um diese Pfarrei haben sich brr rer der fürstlich fürftenbergischrn Standcs-

«nd Patronatsherrfchafc zu melden.
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Troßherzoglich Badische-

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 22ten Juli 1833.

Stiftungen.
Die verstorbene Wittwe des Obereinnehmers Rees  zu Gurtweil hat vermöge Te¬

staments :

L ) für die Pfarrkirche daselbst zu Bauverwendungen und zu

Kirchengeräthschaften . . . . . .  3000 fl.

d ) zu einem Fonv für die Armen allda . . . 1500 fl.
dann

c ) wettere . . . . . . . . 625 fl.

wovon die Zinse zu 4 Procent mit jährlich 25 fl . an die dürftigsten Haus¬

armen zu Gurtweil ausgethcilt werden sollen,

als Vermachtniß bestimmt.

Der vormalige Pfarrer zu Thunsel , Johann Baptist Saal,  hat dem Armenfond

seines Geburtsortes Offenburg ein Vermächtnis von 1500 fl . mit der Bestimmung hin¬

terlassen , daß der hieraus verfallende Zins alljährlich einem armen ehelichen Schulkinde,

welches der Stiftungsvorstand für das sittlich beste hält und dessen Eltern ebenfalls in

einem guten Rufe stehen , auf den Tag der Schulentlassung ausbezahlt werden solle.

Der verstorbene Pfarrer Martin Deeret  zu Unadingen hat für den dortigen Ar¬

menfond ein Kapital von 100 fl . gestiftet , dessen Zins jährlich unter die Ortsarmen

vertheilt werden soll.

Die Handelsmann Franz Joseph Schrempps  Wittwe von Urloffen hat dem

Armenfond zu Oberachern 100 fl . zur Anlage eines Kapitals , dessen Zinsen alljährlich

unter die Armen vertheilt werden sollen , vermacht.

Die Johanna Schindler  von Weingarten hat dem Kirchenfond daselbst 60 fl.

hinterlassen , aus welchem nach Abzug der Kosten für Haltung einer jährlichen Seelen¬

messe, der Zinsrest zu Anschaffung von Schulrequisiten für arme Kinder verwendet wer¬

den soll.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zur Ehre der

Geber zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
37
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Militar - Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht:
unterm Lösten Mai d. I . : den PremierLieutenant  Lichtenberg vom Isien In¬

fanterie - Regiment in diesem Regiment und den PremierLieutenant Ruf vom
3ten Infanterie - Regiment , unter Versetzung zum Leib -Infanterie - Regiment , zu
Capitaines,

sodann die SecondLieutenants Eifenlohr  vom Isten Infanterie -Regiment und von
Reischach vom  Leib -Jnfanterie -Negiment zu PremierLieutenants , beide mit Ver¬
setzung zum 4ten Infanterie -Regiment , zu ernennen;

ferner den Capitaine Fritsch  vom 4ten zum Zten und den Capitain Wandt  vom
Isten zum 4ten Infanterie - Regiment zu versetzen;

unterm 4ten Juni  d . I . : dem Capitaine von der Suite , Asbrand,  Commandan-
ten zu Kehl , den Charakter als Major und dem PremierLieutenant Sommer
von der Suite , den Charakter als Capitaine zu ertheilen.

Gestorben  ist:
am Listen Juni d. I . der Oberchirurg Burstert  vom 4ten Infanterie -Regiment.

Erledigte Stelle.

Im großherzoglichen Armee - Corps ist eine Unter - Chirurgenstelle vakant . Die Be¬
werber um dieselbe haben sich binnen 6 Wochen bei dem General - Stabsarzt Or.
Meier  in Carlöruhe zu melden und ihre Aufnahme als licencirte Wundärzte Ister
Classe nachzuweisen , auch Sittenzeugnisse vorzulegen.

L i v i l - D i e n st n a ch r i ch t e n
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewo¬

gen gefunden:

an die Stelle des verstorbenen KirchenrathS Gerstner  in der Kirchen - und Prü¬
fungs - Commission den Hofrath Professor Kärcher  zu Carlsruhe zum Mitglied-
gedachter Commission zu ernennen,

die erzbischöfliche Ernennung des Ministerialraths , Dekans und Pfarrers zu Das¬
bach vr . Ignaz Demeter  zum sechsten Domkapitular in Freiburg gnädigst zu bestätigen,

den Handlungs -Chef Georg Carpzow - Gorrisson  in Hamburg zu HöchstJhrem
Consul in gedachter Stadt zu ernennen , welche Ernennung auch bereits das Lxeczuarur
des dortigen Senates erhalten hat,
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den besoldeten Rechtspraktikanten Maximilian Dietz von Waldkirch zum Hofge«

richts «Sekretär in Freiburg zu ernennen , und

die von der fürstlich fürstenbergischen Standesherrschaft erfolgte Präsentation des

praktischen Arztes Anton Ra sina von Donaueschingen zum Landchirurgen in Stichlin¬

gen zu bestätigen,

die erledigte Pfarrei Obcrbiederbach , Amts Waldkirch , dem Priester Joseph Ger«

spacher  von Jttenfchwand , dermaligen Pfarrverweser zu Lenzkirch , und

die katholische Pfarrei Oberprechthal dem Stadlkaplan Michael Herrmann  zu

Thiengen zu übertragen.

Die fürstlich fürstenbergische Präsentation des Pfarres Johann Nepomuck Richter

zu Frickingen auf die Pfarrei Kirchen , Amts Möhringen,

die fürstlich leiningische Präsentation des Pfarrers Gebhard  zu Mittelschefflenz

auf die Pfarrei Hilsbach , und

die gräflich von Kageneckische Präsentation des Priesters Jakob Ens von Küch-

linsbergen , dermaligen Pfarrverrvesers zu Thunsel , auf die Pfarrei Bleichheim , Amts

Kenzingen , haben die Staatsgenehmigung erhalten.

Kameralkanvidat Heinrich Finnweg  von Bohlingen ist nachträglich unter die Zahl

der Kaineralprakcikanterr ausgenommen worden.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch den Eintritt des Dekans Konrav Martin  in das erzbischöfliche Domkap . -

tel zu Freiburg ist die mit dem Dekanat verbundene uno oen Konkursgesetzen unterlie¬

gende Staotpfarrci Neuenburg,  Amts Mnllhei .n , mit einem beiläufigen Einkommen

von 1100 st. in Zehnt « und Güterertraz , Kapital «, Lehen « und Vodenzinscn erledigt.

Die Competenten um diese Pfarrpfründe , auf welcher eine in zwei Jahrestermincn mit¬

telst Provisoriums zu tilgende Kriegsschuld von 92 ff . 54 kr. haftet , nebst der Verbind

lichkeit, gegen das interimistisch damit vereinigte Einkommen der Kaplanei - Helfern von

circn 450 ff. einen Hülfopriester zu verköstigen und mit 100 fl . zu salariren , ferner

zum Baufonv des Kaplaneihauses jährlich 100 ff. abzugebcn , haben sich sowohl bei der

Regierung des Oberrheln - Kreises als dem erzbischöflichen Ordinariat in Gemäßheit der

Verordnung im Negierunghblacr Nro . 38 . vom Jahr 1810 . insbesondere Art . 4 . zu

melden.

Oie evangelische Pfarrei Mittelschefflenz  mit einer Competenz von 916 fl. lst
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in Erledigung gekommen » Auf dieser Pfarrei haftet em Kriegsschulden - Beitrag von
172 fl . 27 kr» an die Gemeinde Mittelschefflenz , und ein solcher von 192 fl . 28 kr.
an die Gemeinde Unterschefflenz , deren Berichtigung der neu ernannt werdende Pfarrer
in angemessenen Terminen gegen Verzinsung zu 5 Procent übernehmen muß . Die Be¬
werber um diese Pfarrstelle haben sich binnen 4 Wochen bei der fürstlich leiningischen
Scanvesherrschaft zu melden.

Durch den Tod des Pfarrers Hammel zu Zaisenhausen  ist genannte Pfarrei,
Dekanats Breiten , mit einem Competenz - Anschlag von 917 fl. in Erledigung gekom¬
men . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der obersten evangelischen Kirchen-
behörde binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Schmillhenner  auf die Pfarrei Weingar¬
ten ist die evangelische Pfarrei Großsachsen,  Dekanats Wcinheim , mit einem Com-
petens - Anschlag  von 738 fl . in Erledigung gekommen . Auf gedachter Pfarrei haftet
eine Kriegsschuld von 248 fl . 23 kr. deren Berichtigung der neu ernannt werdende
Pfarrer in zehn Jahresterminen gegen Verzinsung zu 5 Procent übernehmen muß . Die
Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre
Dekanate bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Durch den Tod des Benefiziaten Briffon  ist das zur seelsorglichcn Aushülfe
bestimmte Kaplaneibenefizium in Löffingen,  Amts Neustadt , längst erledigt worden.
Die Competenten um diese Pfründe , deren Ertrag nunmehr auf beiläufig 500 fl . ge¬
stellt ist, haben sich bei der fürstlich fürstenbergischcn Standes - und Patronatsherrschaft
nach Vorschrift zu melden»

Man findet sich veranlaßt , das Ausschreiben der Pfarrei Oberbergen,  Amts
Breisach , im Regierungsblatt Nro . XXV.  d . I . S . 146 . dahin zu berichtigen , daß sich
ihr Ertrag seit einigen Jahren durch den Neubruchzehnten von 700 fl . auf wenigstens
800 fl. erhöht habe , und die Kriegsschuld derselben nicht 189 fl. 134 kr., sondern in
Folge des jüngsten Rechnungsbescheids nur 90 fl . 6 kr. betrage , zu deren Abzahlung ein
zweijähriges Provisorium bewilligt ist.

Zu der in Nro » XXll.  des diesjährigen Staats - und Regierungsblatts bereits er¬
folgten Ausschreibung der katholischen Pfarrei Sandhofen,  Amts Lavenburg , wird
nachträglich bemerkt , daß auf ver ebengenannten Pfarrei ein Kriegsschulden - Kapital von
35 fl . 19 kr. haftet , zu dessen successiver Heimzahlung dem künftigen Pfarrer ein Pro¬
visorium von sechs Jahren bewilliget wird»

Gestorben sind:

am 2ten April V» I
am I2cen Mai

am 17ten
am 29ten
am 2ten Juni

der Stabschirurg Artopäus  zu Breiten,
der Professor ordinarius ver Philosophie Julius Franz Borgias

Schneller  zu Freiburg,
der pensionirte Ministerialkanzlist Sachs zu Schwetzingen,
der pensionirte Kanzlist Sutter  zu Carlsruhe , und
ver Obereinnehmer Glaser  in Sinsheim.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regicrungs - Blatt.
Carls ruhe , den 25ten Juli 1833.

Bekanntmach u n g.

Die Impfung im Großherzogthum in dem Jahre 1831 betreffend.

Bei der im Jahr 1831 im Früh - und Spätjahr in allen Amtsbezirken des Groß¬

herzogthums vvrgenommenen Vaccination wurden 33,690 Kinder geimpft , von welchen

16,774 dem männlichen , und 16,916 dem weiblichen Geschlecht angehörten ; 98 von

ihnen erhielten entweder gar keine Impfpusteln oder solche waren von der Art , daß sie

als unächt oder zweifelhaft erkannt und daher zur nochmaligen nächsten Impfung be¬

zeichnet wurden.

Von den Geimpften waren 160 über drei Jahre alt , und 23 von allen starben

während des Verlaufs der Vaccine an zufälligen Krankheiten , meistens an Keuchhusten

und Exanthemen . Natürliche und modiffcirte Blattern zeigten sich nur in dem ehemali¬

gen Murg-  und Pfinzkreis , wo 36 , und in dem Bezirk des vormaligen Neckarkreises,

wo 18 Personen damit befallen wurden . Alle sind aber ohne Nachtheil davon genesen.

Es kommen von der oben angegebenen Gesammtzahl 4375 auf den Seekreis , 7269

auf den Oberrheinkreis , 13,072 auf den Mittelrheinkreis , und 8575 auf den Unter¬

rheinkreis.

Als besondere Erscheinung kann hier bemerkt werden , daß zu Maulburg , im Be¬

zirksamt Schopfheim , sich eine Kuh mit Kuhblattern vorfand , aus deren Lymphe zwei

Kinder geimpft wurden , ganz ^ normale Schutzblattern mit ächtem Verlauf erhielten , von

denen wieder mehrere Andere mit gleich gutem Erfolg vaccinirt wurden.

Die Jmpfinstitute haben auch in diesem Jahr in allen Monaten die Impfung von

Arm zu Arm gehörig fortgesetzt , und cs lieferte das Institut zu Mannheim 327 , zu

Freiburg 268 , und zu Meersburg 173 Vaccinationen , die beinahe säminclich ächten Ver¬

lauf hatten , auch versendete ersteres 32 , das zweite 79 , und letzteres 12 Portionen

Jmpflymphe an auswärtige Jmpfärzte . Carlsruhe den 9ten Juli 1833 .-

Ministerium des Innern.
Winter.

38
Vät . von Jage  mann.
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Bekanntmachung.
Die Abheilung der Collektur Eppingen zur Stiftsschaffnei Sinöheim.

Mit höchster Genehmigung ist die Collektur Eppingen vom Istcn Juni d. I . cm

aufgelöst und der Stiftsschaffnei Sinsheim zugetheilt worden«
Ministerium des Innern.

Winter.
Vär . v . Zagem ann . -

Stiftungen.

Dekan und Stadtpfarrer Wocheler  zu Ueberlingen hat dem Dortigen Schulfond,

reZp . der Gemeinde daselbst , eine Büchersammlung geschenkt, welche Stiftung mit hoch«
ster Genehmigung den Namen Leopold - und Sophien - Bibliothek führen wird und für
die daselbst begründete gleichbenannte Schule bestimmt ist.

Der verstorbene Pfarrer Johann Fieser  zu Kirrlach hat durch letztwillige Verfü¬
gung in den katholischen Kirchenfond zu Sandhofen , Amts Ladenburg , ein Kapital von

jOO fl . gestiftet , wovon  die jährlichen Zinsen zur Anschaffung der nöthigen Schulbücher
und Schreibmaterialien für arme katholische Schulkinder verwendet werden sollen.

Zur Annahme dieser Stiftungen , welche in Anerkennung ihres edlen Zweckes öffent¬

lich bekannt gemacht werden , ist die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

Medaillen - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem Bürgermeister
Dürr  in Eggenstein in Berücksichtigung der Verdienste , welche er sich während seiner

Amtsführung um das Wohl der dortigen Gemeinde erworben hat , die kleine goldene

Cioilverdienst - Medaille mit Oehr und Band gnädigst zu verleihen geruht.

D i e n st - N a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben sich gnädigst bewogen ge¬
funden :

den Amtmann Herrmann  in Adelsheim einstweilen in den Ruhestand zu versetzen,

dem Amtmann Bach zu Tauberbischofsheim die erste Beamtenstelle bei dem Be¬

zirksamt Achern , und

dem Amtmann Pfister  in Mosbach die zweite Beamtenstelle in Gengenbach zu

übertragen,
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dagegen den Assessor Lederke  bei dem Oberamt Heidelberg in gleicher- Eigenschaft

zu dem Bezirksamt Mosbach zu versetzen , und an dessen Stelle

den Nechtspraktikanten Joseph Streicher  von Freiburg zum Assessor bei dem Ober¬

amt Heidelberg , vorzugsweise zur Besorgung der bei diesem Oberamte vorkommenden

Geschäfte im Gebiete der Polizei , zu ernennen,

dem Hofgerichtsadvokaten Karl August Maier  von Müllheim , dermal in Frei¬

burg , die zweite Beamtenstelle bei dem Amt Müllheim , mit dem Charakter als Assessor,

zu verleihen,

den Rechtspraktikanten Fidel Stiegler  von Gengenbach zum Assessor bei dem
Stadtamt Freiburg zu ernennen ,

den Collektor Metzler  zu Cppingcn in den Ruhestand zu versetzen,

den Postamts - Offizialen Scherer  zu Rastatt in gleicher Eigenschaft zum Postamt

Heidelberg , dagegen an dessen Stelle

den bei der Postwagen - Expedition Heidelberg angestellten Offizialen Höllmann

zum Postamt Rastatt zu versetzen , ferner

den Postpraktikanten Fetzer zum Offizialen bei der Postwagen - Expedition Heidel¬

berg , und

den Postpraktikanten Ratzel zum Offizialen bei der Postwagen - Expedition Carls-

ruhe zu ernennen,

dem Pfarrer Jofeph Anton Bauer  zu Stein am Kocher,  Amts Mosbach , die

erledigte katholische Pfarrei Grombach , Amts Sinsheim , und

dem Pfarrer Bogner  in Dürrheim die erledigte katholische Pfarrei Bodmann , im

Amte Stockach , zu verleihen.

Die grundherrliche Präsentation des bisherigen Pfarrverwefers zu Heidelsheim,

Ludwig Förster,  auf die evangelische Pfarrei Neckarmühlbach , Dekanats Neckarbischofs-

heim , hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Durch Beschluß des großherzoglichen Justizministeriums vom 13ten Juli d. I.

wurde dem Rechtspraktikanten Ludwig Martin  von Stauffen das Recht zur Verfas¬

sung gerichtlicher Schriften ertheilt.

Der Rechtspraktikant Hungerbieler  von Konstanz , dermalen in Radolphzell,

und der Rechtspraktikant Wittum  in Villinzen haben das Schriftverfaffungsrecht in

Administrativsachen erhalten.
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Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Da die erste Beamtenstelle bei dem Bezirksamte  Adelsheim erledigt ist , so wer¬

den diejenigen , welche sich um deren Uebertragung bewerben wollen , hierdurch aufgefor-

dert , sich bei der ihnen Vorgesetzten Kreis - Regierung zu melden.

Durch das am 14ten Dezember v. I . erfolgte Ableben des Stadtpfarrers Franz

Joseph Stafflinger,  ist die mit dem landesherrlichen Dekanate verbundene katholische

Stadtpfarrei Philippsburg,  mit einem beiläufigen Jahresertrage von 740 fl . in

Geld , Naturalfixum und Beinutzungen , worsuf jedoch dermalen ein in drei Jahrestermi¬

nen heimzuzahlendes Kriegsschulden - Kapital von 48 fl. 12 kr. haftet , erledigt worden.

Die Competenten um diese Pfarrpfründe , welche sich insbesondere auch über ihre Befä¬

higung , das landesherrliche Dekanat besorgen zu können , ausweisen müssen , haben sich

durch die Regierung des Unterrheinkreises nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Dürr  he im,  im Bezirksamte Villingen , mit einem beiläu¬

figen Ertrag von 600 fl . ist erledigt worden . Die Competenten um dieselbe haben sich

nach der Verordnung im Regierungsblatt v. I . 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3 . bei

der Regierung des Seekreises zu melden.

Durch die Beförderung des Kaplans Steivle  auf die Kaplaneipfründe zu Bet¬

tenbronn wurde das Kaplaneibenefizium L<l 8r . Oeorchrim in Möskirch , womit nebst

der seelsorglichen Aushilfe in der Stadt die Pastoration des Filialü Rvhrvorf und ein

beiläufiges Einkommen von 360 fl . verbunden ist , erledigt . Die Competenten um das¬

selbe haben sich bei der fürstlich fürstenbergischen Standes - und Patronatsherrschaft zu

melden.

Durch das am 6ten Juli d. I . erfolgte Ableben des Dekanats - Verwalters , Pfar¬

rers Stein  zu Menzingxn , ist die evangelische Pfarrei Monzingen,  Dekanats Bret¬

te « , mit einem Cvmpetenz - Anschlag von 1007 fl. in Erledigung gekommen . Die Be¬

werber um dieselbe haben sich bmnen 4 Wochen bei der Grundherrschaft von Wenzin¬

gen zu melden.
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!0ßherzoglich Badisches
und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 31ten Juli 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Wir haben mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände beschlossen und verordnen,

wie folgt:
Art . 1.

Alle Güter , welche über Zollhaus am Randen oder Constanz eingehen und über

Kehl oder über eine unterhalb diesem Ort an der Rheingrenze liegenden Hauptzvllstätte,

oder über die Zollstation Laudenbach an der hessischen Grenze wieder ausgeführt wer,

den , sowie jene Güter , welche über Kehl oder eine andere , unterhalb diesem Orte an der

Rheingrenze liegende Hauptzollstätte , oder über die Zollstation Laudenbach eingehen , und

über Zollhaus am Randen oder über Constanz wieder auögeführt werden , sind frei vom

Transitzoll.
Art . 2«

Diese Zollfreiheit kann nur dann angesprochen werden , wenn von den bezeichnten

Eintritts - Stationen bis zu den bezeichnten Austritts - Stationen das Großherzogthum

nicht verlassen , und sie von den Frachtfahrern zu diesem Zweck anzugcbende Route ge¬

nau eingehalten worden ist.
A r t . 3.

Bei dem Eintritt ist zwar der tarifmäßige Transitzoll zu entrichten , er wird aber

an der Ausgangszollstation nach Abzug von fünf Procent zurückbezahlt.

Unser  Finanzministerium wird mit der Verkündung und dem weiteren Vollzug

dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 13ten
Juli 1833.

L e v p o l d.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Sr . König !. Hoheit des Großherzogs:
Büchler.

39
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Die großherzoglkche Steuer - Direktion ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes bcauf»
tragt . Carlsruhe den Lüsten Juli 1833.

Fin anzministerium.
von Böchh.

Vilr . Kühlenthal.

Bekanntmachung
der ständischen Zustimmung zu dem provisorischen Gesetze vom Sten September 1832 . über die

Etappengelder für beurlaubte Unteroffiziere und Soldaten.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs  aus

großherzoglichem Staatsministerium vom 13ten Juli d. I . Nro . 1781 . wird nachste¬
hende von beiden Kammern der Stände - Versammlung Höchstdenselben unterthänigst
überreichte Adresse zur öffentlichtn Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den Lüsten Juli 1833.

K r i e g s m i n Lst e r i u m.

V. Schäffer.

Vclt . Heunisch.

Durchlauchtigster Grvßherzog,
Gnädigster Fürst und Herr!

Die zweite Kammer AllerhöchstJhrer getreuen Stände hat nach stattgehabter Be¬
richtserstattung in ihrer 12ten öffentlichen Sitzung vom 14ten Juni dieses Jahrs den
einstimmigen Beschluß gefaßt:

Dem unterm lüten Juni d. I . vorgelegten provisorischen Gesetze vom 6ten Sep¬
tember 1832 ( Regierungsblatt Nro . st,. ) über die Etappengelder für beurlaubte Unter¬
offiziere und Soldaten , die Zustimmung zu ertheilen.

Wir nahm uns dem Throne Euerer Königlichen Hoheit  in tiefster Ehrfurcht
mit diesem Beschlüsse , unter der devotesten Bitte um dessen gnädigste Verkündung im
Regierungsblatte.
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Im Namen der unterthänigst treu gehorsamsten zweiten Kammer der Stände-

Versammlung.
Der erste Vice - Präsident:

(gez . ) Or . I . G . Duttlinger.
Die Sekretäre:

(gez . ) Rutsch  mann.
Or . Mordes.

Schinzing er.

Die erste Kammer tritt der vorstehenden unterthänigsten Bitte bei, und ertheilt dem

darin erwähnten provisorischen Gesetze gleichfalls ihre Zustimmung.

Carlsruhe den 18ten Juni 1833.

Im Namen der unterthänigst treu gehorsamsten ersten Kammer der Stände-

Versammlung.
Der erste Vice - Präsident:

(gez . ) Karl Egon Fürst zu Fürstenberg.
Die Sekretäre:

(gH . ) Frhr . von Göler.
Zell.

Medaillen - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewo¬

gen gefunden , dem Soldaten Martin Keller  vom Linien - Infanterie - Regiment

Markgraf Wilhelm Nro . 3 ., aus Luvwigshafen , welcher ohnlängst mit sehr bedeutender

eigener Lebensgefahr den Herrmann Schroff  von Staad vom Tode des Ertrinkens

errettet hat , und welcher schon früher wegen einer ähnlichen rühmlichen Handlung mit

der silbernen Civilverdienst - Medaille begnadigt worden ist, die mittlere goldene Civilver-

vienst - Medaille zu verleihen.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben sich gnädigst bewogen

gefunden:

ven Pfarrer Blum  von Wilferdingen , seiner Bitte gemäß , in den Pensionsstand

zu versetzen , und
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dem Pfarrer Xistus Armbruster  zu Eschbach , Landamts Freiburg , die erledigte

Pfarrei Büchenau , Oberamts Bruchsal , zu übertragen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom lOten Juli d. I . ist dem Rechtsprak-

tikanten Heinrich Rautter  von Donaueschingen , und durch Beschluß vom 23stcn Juli

d. I . dem Rechtspraktikanten Adolph Win ko pp von Külsheim , derzeit in Eppingen,

das Recht zu Verfassung gerichtlicher Schriften ertheilt worden . Ersterer hat von dem

Ministerium des Innern auch das Schriftverfassungsrecht in Administrativsachen erhalten.

Stellen , die zur Bewerbung besann tgemachtwerden.

Die evangelische Pfarrei Wilferdingen,  Dekanats Durlach , ist erledigt . Ihr

Competenz - Anschlag beträgt 708 fl. 16 kr. , worauf jedoch 186 fl. 20 kr. Kriegskosten

haften , deren Zahlung in angemessenen Terminen « der neu ernannt werdende Pfarrer

zu übernehmen hat . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der obersten

evangelischen Kirchenbehörde vorschriftsmäßig binnen 4 Wochen zu melden.

Durch den am 18 Juli d. I . erfolgten Tod des Pfarrers Lauter  von Oetlingen

ist die dortige evangelische Pfarrei , Dekanats Lörrach , mit einem Competenz - Anschlag

von 677 fl . 32 kr. in Erledigung gekommen . Die Bewerber um dieselbe haben sich

bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu
melden.

Die katholische Pfarrei Eschbach , im Landamt Freiburg , mit einem beiläufigen Jah-

resertrage von 700 in Geld und Naturalien , worauf dermalen ein in sechs Jahreszie¬

lern heimzuzahlendes Kriegskoften - Kapital von 101 fl. 36 ^ kr. ruhet , ist erledigt wor¬

den . Die Competcnten um diese den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrei haben sich

nach der Verordnung im Regierungsblatt v. I . 1810 . Nro . 38 . Art . 4 . sowohl bei der

Regierung des Oberrheinkreises als auch bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden.
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GrbßherzsglLch Badisches
taats- und Regierungs. Blatt.

Carlsruhe , den lOten August 183 3̂.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen und verord¬
nen für die Dauer der gegenwärtigen Budgetspcriode wie folgt:

I. A b s ch n i t t.
Allgemeine Bestimmungen»

A r t. 1.
Vom Iften Juni d. I . an wird es der Wahl der accispflichtigen Metzger überlast

scn , ob sie die Fleischaccise

1 ) wie bisher , ziemlich beim großen Schlachtvieh : Ochsen , Farren , Kühen und
Rindern nach dem Gewicht , und bei Kälbern nach der Stückzahl ; oder

2 ) nur nach der Stückzahl der geschlachteten Thiere ; oder
3 ) durch Aversalbeträge,

unter Beobachtung der folgenden näheren Bestimmungen entrichten wollen.
A r t . 2.

1 ) In jeder Gemeinde kann für die Metzger nur eine dieser drei Erhebungsweisen
bestehen.

2 ) Eine Mehrheit von zwei Drittheilen der darin ansäßigen , das Gewerbe treiben¬
den Metzger entscheidet , welche.

Metzger , welche später ihr Gewerbe eröffnen , sind an die Entscheidung dieser
Mehrheit gebunden.

3 ) Ergibt sich weder für die zweite , noch für die dritte Erhebungsweise eine Mehr¬
heit von zwei Drittheilen , so hat es bei der bisherigen nach dem Gewicht sein
Bewenden.

4 ) Entscheidet sich die Mehr eit für die Entrichtung der Aecise nach der Stückzahl,
oder durch Aversen , so muß die gewählte Erhebungsweise bis zum Schluß des
Finanzjahrs jedenfalls unveränderr fortgesetzt werden.

4U



A r t. 3.

Steuerpflichtige , welche keine Metzger sind , und für ihren eigenen Hausbedarf schlach¬

ten , haben überall die Accise nach dem Gewicht zu entrichten , und sich nach den im Ab¬

schnitt II . gegebenen Bestimmungen zu achten.
Art . 4.

Von allem aus dem Auslande eingehenden Fleisch von solchen Thieren , welche im

Art . 1 . bezeichnet sind , es mag frisch, geräuchert oder gesalzen seyn , und von allen aus

dem Auslande eingehenden Fleischwaaren , worunter Würste und ähnliche aus gehacktem

Fleisch bestehende Maaren der Wurstmacher verstanden werden , ist die Accise mit L 4 Kreu¬

zer vom Pfund an der betreffenden Eingangszollstation zu entrichten , bei Vermeidung der

auf die Unterschlagung des Eingangszolls geordneten Strafen.

II. Abschnitt.
Entrichtung der Accise nach dem Gewicht beim großen Schlachtvieh

und nach der Stückzahl bei Kälbern.
Art . 5.

1)  Die Accise ist nach folgendem Tarif zu entrichten:

für 1 Pfund des Gewichts eines Ochsen

für 1 Pfund des Gewichts eines Rindes

für 1 Pfund des Gewichts eines Farren oder einer

für ein Kalb

4 Kreuzer.

4 Kreuzer.

4 Kreuzer.

30 Kreuzer.

2 ) Zu Bestimmung des Gewichts wird das Vieh in seinen vier Vierteln gewogen.

Der Kopf,  die Füße , das Eingeweide , Vas Unschlitt und die Haut sind der

Accise nicht unterworfen.

3 ) Ein Ochse unter 400 Pfund wird wie ein Rind , ein Rind von 400 Pfund

und darüber wie ein Ochse veraccist.

4 ) Frei von der Accise ist:

и ) das Fleisch von Schlachtvieh , das wegen einer äußerlich erkennbaren Be¬

schädigung oder wegen Erkrankung sogleich geschlachtet werden muß , insofern

der Eigenthümer kein Metzger ist , und

к ) von Schlachtvieh , das wegen Krankheit geschlachtet werden muß und dessen

Fleisch von der Polizeibehörde für ungenießbar erklärt wird.
Art . 6.

1 ) Das Abwägen des Schlachtviehes geschieht durch einen verpflichteten Waagmei¬

ster in Beiseyn des Eigenthümers auf der öffentlichen Fleischwaage des Wohn¬

orts desselben gegen die im Art . 9 . bestimmte Gebühr.



Der Waagmeister hat dem Eigenthümer einen Waagschein zu ertheilen.

2 ) Wo keine öffentliche Waage besteht , ist es der Steuerverwaltung überlassen , die

Abwägung auf einer Privatwaage gegen die gesetzliche Gebühr bewirken zu lassen.

Art.  7.

1 ) Wenn großes Vieh , welches nach dem Gewicht zu versteuern ist , geschlachtet

worden , so muß der Eigenthümer davon dem Accisor , unter Aushändigung des

Waagscheins , die Anzeige machen , und die Accise bezahlen.

2 ) Er darf keines der vier Viertel anhauen , ehe die Accise bezahlt ist, und hat

sich über die Erfüllung dieser Verbindlichkeit auf Erfordern der Steuerverwal¬

tung durch Vorzeigung der Accisquittung auszuweisen.

3 ) In Orten , wo sich öffentliche , unter Aufsicht der Steuerverwaltung stehende

Waagen befinden , darf der Metzger das Fleisch anhauen , sobald er mit einem

ordentlichen Waagschein versehen ist ; er muß aber noch am nemlichen Tag die

Accise, und zwar vor Mittag 12 Uhr , wenn er das Fleisch Vormittags ange¬

hauen , vor Abends 6 Uhr , wenn er das Fleisch Nachmittags angehauen hat,

entrichten.

4 ) Von Kälbern ist die Accise vor der Schlachtung zu entrichten . Der Accispflich-

tige hat sich über die Erfüllung dieser Verbindlichkeit auf Erfordern der Steuer¬

verwaltung durch die Accisquittung auszuweisen.
Art . 8.

1 ) Wer von großem Vieh eines der vier Viertel anhaut oder ein Kalb schlachtet,

ohne vorher die gesetzliche Accise bezahlt zu haben , ist im ersten Fall mit dem

vierfachen , im zweiten mit dem achtfachen , im dritten oder in jedem weitern

Fall mit dem zwölffachen Betrag der gesetzlichen Accise zu bestrafen und zu

Nachtragung der gesetzlichen Accise anzuhalten.

Straffälle , die unter der früheren Gesetzgebung bereits vorgekommen sind,

werden bei Bestimmung dieser Strafe mitgezählt.

2 ) In dem im Satz 3 . des vorhergegangenen Artikels erwähnten Ausnahmöfall

tritt diese Strafe nur dann ein , wenn die Abwägung nicht Statt gefunden hat.

Die Nichtentrichtung der Accise in der gesetzlichen Zeit ist mit einer War¬

nungsstrafe von 1 fl. 30 kr. für jeden Fall zu ahnden.
A r t. 9.

Diejenigen Gemeinden , welche das Abwägen des Viehes auf öffentlichen , unter Auf¬

sicht der Steuerverwaltung stehenden Waagen besorgen lassen , haben für die Kosten,
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welche mit der Stellung des Lokals , der Anschaffung und Unterhaltung der Waage und

der Bezahlung des Waagmeisters verbunden sind , von jedem Gulden der Aecise, welche

von dem abgewogenen Fleisch entrichtet werden muß , sechs Kreuzer Waaggebühr zu be¬

ziehen , welche der Eigenthümer des Viehes zu bezahlen hat.

III» A bschni t 1.

Entrichtung der Aecise nach der Stückzahl der geschlachteten Thiere.

A r t . 10.

1 >) Die Accife nach dem Stück beträgt ohne Rücksicht auf das Gewicht:

von einem Ochsen . . . . . . .  6 st. 25 kr.

von einem Rind , Farven oder einer Kuh . . . 2 fl. 20 kr.

von einem Kalb . . . . , . . . 30 kr.

2k ) Ein Ochse unter 400 Pfund wird wie ein Rind , ein Rind von 400 Pfund

und darüber wie ein Ochse veraccist.

d ) >Jm  Fall hiernach Zweifel über das Gewicht eines Thieres entstehen , hat der

Fleischbeschauer des Orts darüber zu entscheiden,

et Glaubt sich der aceispflichtige Metzger bei dessen Entscheidung nicht beruhigen

zu können , so ist die Abwägung in Gegenwart des Metzgers , des AccisorS

und des Fleischbeschauers vorzunehmen . Die Waaggebühren sind von der

Steuerkasse zu tragen , wenn das Thier unter 400 Pfund wiegt , andern¬

falls von dem Accispflichtigen.

Der Kopf , die Füße , das Eingeweide , das Unschlitt und die Haut kom¬

men bei der Gewichtsbestimmung nicht in Anschlag.

<l) Als Kälber sind nur die sogenannten Milchkälber zu veraccisen.

3 ) Frei von der Aecise ist das Schlachtvieh , welches wegen Krankheit geschlachtet

werden muß , wenn dessen Fleisch von der Polizeibehörde für ungenießbar erklärt
wird.

A r t. 11.

1t Der Metzger , welcher ein im vorhergehenden Artikel erwähntes Thier schlachten

will , ist schuldig , dieses vor dem Schlachten  unter Angabe der Gattung des¬

selben und des Tags , an dem die Schlachtung geschehen soll , dem Accisor anzu¬

zeigen , und die gesetzliche Aecise zu entrichten.

2 ) Er hat sich über die Erfüllung dieser Verbindlichkeit auf Erfordern der Steuer¬

verwaltung durch die Accisquittung auszuweisen.
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Z) Diese ist nur für den Tag gültig, auf welchen das Schlachten darin angegeben
ist. Kann die Schlachtung an dem in der Accisquittung bemerkten Tag nicht
eintreten, so muß der Eigenthümer des Viehes dieses noch vor Ablauf dessel¬
ben dem Accisor anzeigen und den Tag, an welchem nunmehr die Schlachtung
erfolgen soll, angeben, welchen der Accisor nachträglich auf der Accisquittung zu
bemerken hat.

Art . 12.
1 ) Der Metzger, welcher ein Stück Vieh schlachtet, ohne vorher die gesetzliche Accise

bezahlt zu haben, ist im ersten Fall mit dem vierfachen, im zweiten mit dem acht«
.fachen, im dritten oder in jedem weitern Fall mit dem zwölffachen Betrag der
gesetzlichen Accise zu bestrafen, und zu Nachtragung der gesetzlichen Accise anzuhalten.

Straffälle, die unter der frühern Gesetzgebung bereits vorgekommen sind,
werden bei Bestimmung dieser Strafe mitgezählt.

2 ) Der Metzger, welcher auf einen ungültigen Accisschein schlachtet, ist, im Fall
eine Unterschlagung der Accise nicht bewiesen werden kann, jedenfalls mit der
Strafe des doppelten Accisbetrags zu belegen.

IV. Abschnitt.
Accis - Aversen.

A r t. 13.
Entscheidet sich die Mehrheit der accispflichtigen Metzger einer Gemeinde<Art. 2. )

für die Entrichtung der Fleischaccise in Aversen, so wird statt der Accise, welche die ein¬
zelnen Metzger dieser Gemeinde von Ochsen, Rindern, Farren, Kühen und Kalbern, die
sie schlachten, in vorkommenden Fällen zu erlegen hätten, für Alle ein gemeinschaftliches
Aversum durch die Steuerverwaltung festgesetzt.

A r t. 14.
Zum Behufe der Ausmsttelung des Aversums wird

1) der Betrag der Accise, welchen sämmtliche Metzger der Gemeinde nach dem
Durchschnitt der Steuerjahre 1830 und 1831. nach Abzug der Abgabe von
Schweinen, Lämmern und Schaafen jährlich entrichtet haben;

,2 ) der Durchschnitt der Bevölkerung des OrtS nach dem im Spätjahr 1829 und
1830. aufgenommenen Stande;

3 ) Die Bevölkerung nach dem im Späljahr 1831 aufgenommenen Stande, erho¬
ben, sofort
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4 ) der Bruttobetrag des Aversums also festgesetzt, daß es sich zur Bevölkerung nach
Ziffer 3 . verhält , wie der Accisbelrag nach Ziffer 1. zur Bevölkerung nach Ziffer 2.

Von der Summe , welche sich hiernach herausstellt , werden

L ) die Jtemgebühren der Obereinnehmer und Accisoren in gleicher Weise , wie die
Einnahme berechnet , abgezogen , und

6 ) der Rest als Accisaversum in Ansatz gebracht.
A r t . 15.

Die Vertheilung der Aversalsumme auf die einzelnen Metzger der Gemeinde bleibt
diesen selbst überlasten.

Finden sich Einzelne durch die Vertheilung beschwert , so ist diese auf Kosten der
Aversalgesellschaft durch drei unbefangene vom Bezirksamt zu ernennende und zu beeidi¬
gende Schätzer endgültig vorzunehmen.

A r t . 16.

1 ) Die Aversalsumme muß in Monat -Raten vorausbezahlt werden.
2 ) Jede Aversalgesellschaft wählt einen Vorstand , der die Raten , der Theilnehmer

erhebt , und die zeitige Ablieferung der Aversalsumme besorgt . Dieser Vorstand
soll , nach dem Ermessen der Steuerverwaltung , aus einem bis höchstens drei
Theilnehmern bestehen , und muß von der Obereinnehmerei des Bezirks anerkannt
seyn . Die Mitglieder desselben haften der Steuer -Verwaltung für den ganzen
Aversalbetrag sainmtverbindlich , und können hierauf , nach fruchtloser Mahnung,
durch sie gepfändet werden.

3 ) Ist diese Maaßregel für eine Monats - Rate nothwendig geworden , so hat die .
Steuerverwaltung das Recht , die Veraccisung nach dem Gewicht im betreffenden
Ort allgemein einzuführen , und die Aversalgesellschaft ist verbunden , der Steuer¬
kasse den Ausfall zu vergüten , der aus der Detail -Erhebung von den Mitgliedern
derselben gegen das Aversum im Laufe des Steuerjahrs hervorgeht.

A r t . 17.

Metzger aus Aversalbezirkcn dürfen kein Fleisch an Metzger solcher Orte abgeben,
welche die Accise nach Stück oder Gewicht entrichten . Im Fall einer Zuwiderhandlung
tritt sowohl für den abgebenden als für den übernehmenden Metzger eine Strafe ein,
die dem zweifachen Betrag der nach dem Gewicht zu bemessenden Abgabe gleichkömmt.

Unser  Finanzministerium ist mit dem Vollzug beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 13ten
Juli 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchste» Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
Büchler.
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Die großherzogliche Steuer - Direetion wird beauftragt , vorstehendes Gesetz , nach der

landesherrlichen Verordnung vom 26sten Mai 1832 . zu dem gleichlautenden provisori¬

schen Gesetz vom nemlichen Jahr , zu vollziehen.

Carlsruhe den 20sten Juli 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

Vckr. Kühlenthal.

Bekanntmachung.
Den Vermögensstand der Militär - Wittwen - Laste im Rechnungsjahr 18 ^ . betreffend.

In Bezug auf die diesseitige Bekanntmachung vom 3ren Januar 1832 . Regierungs¬
blatt Nro . X.Vlll . , wird in der Anlage eine Uebersicht des VermögensftanveS der Mili¬

tär - Wittwen - Casse beider Abteilungen , unv ihrer Einnahmen und Ausgaben für das

Rechnungsjahr 18hiermit  zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den 8ten Juli 1833.

Kriegsministe  rium.

v. Schäffer.

Vär . Schmiz.

Bekanntmachung.
Die Aussteuer eines in daS weibliche Lehrinstitut zu Baden , in das der Ursulinerinncn zu Frei-

bürg , oder in das L̂ehrinstitut zu Rastatt als künftige Lehrfrau aufzunehmenden mittellosen

Mädchens betreffend.

Zufolge höchster Staatsministerial -Entschließung vom 20 . März l. I . Nro . 725.

soll der durch den § . 3 . der Stiftungsurkunde der höchstseligen Frau Markgräfin Ma¬
ria Viktoria von Baden - Baden , vom 15ten Sept . 1778 . zur Aussteuer eines in die

ehcvorigen Frauenklöster zu Baden oder Altbreisach als künftige Lehrfrau eintretenden

mittellosen Mädchens bestimmte vierjährige Stiftungsgenuß von jährlich 280 fl . zwischen

dem weiblichen Lehrinftitut zu Baven , und jenem der Ursulinerinnen zu Freiburg , Namens

seiner Filialinstitute in Dreifach und Rastatt , in der Art wechseln , daß die Reihe das eine-

mal Baven , das anderemal Freiburg und Rastart trifft , letztere zwei aber wieder unter

sich zu wechseln haben . Sollte sich bei einer Erledigung kein geeignetes Subjekt um

die Aufnahme in eines der genannten Institute melden , so fällt der Stifcungsgenuß , je¬

doch nur für zwei Jahre , substitutionsweise dem Schullehrerseminar in Rastatt zu , um

zu Stipendien für Schulpräparanden unter vorzüglicher Berücksichtigung der in den ehe¬

mals Bavea - Bavischen Landen gebürtigen Subjekte verwendet zu werden.
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Diejenigen Mädchen , welche sich nun um den , vom 23sten April l . I . an er¬
ledigten Stiftungsgenuß , d. i. um die Aufnahme in eines der gedachten Institute zur
Ausbildung und Aufnahme als Lehrfrauen bewerben wollen , haben sich bei dem betreffen¬
den landesherrlichen Instituts - Commiffär , nämlich dem Oberamtmann Mahler  zu
Baben , Obervogt Wetze ! zu Freiburg und Regierungsrath Gall  zu Rastatt , unter
Vorlage ihrer Geburts -, Fähigkeits -, Sitten - und Vermögens - Zeugnisse binnen 0 Wochen
zu melden.

M i l i t a r - D i e n st n a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht:

am 9tcn Juli  1833 . : den SecondLieutenant Haug  vom 4tm JnfanterieRegiment
zum PremierLieutenant , und

die Portepee - Fähnriche Keller und Fischer  vom Iten JnfanterieRegiment zu Se-
, condLieutenants zu ernennen , den Ersten unter Versetzung zum 3ten , den Zwei¬

ten unter Versetzung zum Leib-JnfanterieRegiment.

G estor ben i st:
den Iten Juli d. I . der PremierLieutenant und Regiments -Adjutant im 3ten Infanterie-

Regiment Bommer  in Rastatt.

L i v i l - D i e n st n a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  haben sich gnädigst bewogen

gefunden:

den Pfarrer St ein ro der zu Iffezheim , Oberamts Rastatt , seiner Bitte gemäß
in den Pensionsstanv zu versetzen , und

dem Pfarrer Johann Baptist Riesterer  in Hofsgrund die. erledigte Pfarrei
Rückenbach , Amts Säckingen , zu übertragen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 5Osten Juli d. I . wurde dem Rechtü-
praktikanten Carl Wedekind  zu Mannheim das Recht zu Verfassung gerichtlicher
Schriften ertheilt.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.
Durch den Tod des Pfarrers Johann Baptist Chorherr  ist die den Konkursge¬

setzen unterliegende Pfarrei Sckwörstetten,  Amts Säckingen , mit einem bnläufigen
Einkommen von 1000 st. in Geld , Naturalien und Güterertrag erledigt worden.

Die den Konkursgesetzen unterliegende katholische Pfarrei Hofsgrunv,  Landamkö
Freiburg , soll wieder besetzt werden.

Diejenigen , welche sich um die eine oder andere der obengenannten beiden Pfarreien
bewerben wollen , haben sich in Gemäßheit der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38.
vom Jahr 1810 . sowohl bei der Negierung des Oberrhein - Kreises , als bei dem erzbi¬
schöflichen Ordinariat zu melden.

(Hierzu alsBeilage: Ueberstcht des. Standes der Großherzogl. Badischen Militär-Wittwen-Casseu.)



Beilage
zum Staats - und RegierungS - Blatt vom Jahr 1833.

Übersicht des Standes der Großherzoglich Badischen Militär-

Wittwen - Lasse vom tsten Juni 1831 bis dahin 1832.

I. Ab 'theilung.
Einnahme.

st. kr.

Kafsenvorrath vom vorigen Rechnungsjahr . 8,477 21

Beiträge der Mitglieder. - 7,851 48z

Promotions - Abgaben . . . » » * 1,854 14

Patent - Taren.
. . . 779 18

Von ältern Delertions - Gebühren - Resten . . 24 20z

Rückständige Abschieds - Taxen 3 —

Capital «Zinse . . . 35,087 8

Abgelöste Capitalien . . 2 >,575 58

Von und für andere Lassen, als Claffensteuer u. s. w. 103 —

1
Summa 75,750 81-

Die Zahl der contribuirenden Mitglieder war am Schluß

deS Rechnungsjahrs zzzz . . . 489.

2-zzz aber betrug dieselbe 507.

Also Verminderung . 18.

1



I. A - t h e i l u n g.
Ausgabe. fl. kr.

Wittwen r und Waisen - Gehalte . . . . . 32,619 2
Angelegte Capitalien . . . . . . . 27,400
Besoldungen . . . . . . . .
Bureau - Kosten , als:

kr.
30

1,652 30

Hauszins . . . . . .
Einfeuerungs - , Zimmerreinigungs - Kosten und

r>.
62

für Lichter . . . . . .
für angeschaffte Jnventarienstücke und deren

43 11

Unterhaltung . . . . . 1 55z
für Schreibmaterialien . . . . 31 «z
für Impressen und öffentliche Blätter 31 26
Buchbinderlohn. 7 —
Schreibgebühren . . . . . 2 —
Jnsertionsgebühren und Genchtskosten . 2 64
Porto . . . . . . . — 29 z
verschiedene Bureaukosten . . . . 1 28 z

184 1
Abgegangen und nachgelassen . . . . . '2 3iz
Ersatzposten . . . . . . . . . 345 24
Von und an andere Lassen , als Classensteuer u . s. w. ' - 102 50

Summa . 62,306 181-
Activ - Remanet . 13,449 fl . 49 ^ kr.

Und liegt das Verzeichnis ! der bezahlten Wittwen - und Waisen - Benefizien «vk h.; .̂
bei , wozu noch bemerkt wird , daß höchster Verordnung vom Jahr 1809 gemäß , Las
Benestziam in 20 fl. vom Guloen Beitrag eines verstorbenen Mitgliedes besteht.

II. Abth el  l U N

Einnahme.
g-

si. kr.
Cassenvorrath . . , . 6,249 49
Beiträge von Mitgliedern . . . . » . 65 461
Non altern DesertionS - Gebührenrestcn . . 24 201
Rückständige Abschiedstaxen . . . » 3 —
Verfallene Einstands - Caurionen . . . . . . 435 —
Caviralzinsc . . . . . . . 24,517 1
Abgelöste Capitalien

Summa

. 9,423

. 40,718

58

54z



n . A b t h e i l u n g.
Ausgabe. fl. kr.

Wittwen - und Waisengehalte . . . . 9,220 12z
Angelegte Capitalien . 28,000
Besoldungen . . . . . . . . 1,602 30
Bureaukosten , als: fl. kr.

Hauszins . . . . . .
Einfeuerungs - , Zimmerreinigungskosten und

62 30

für Lichter . . . . . .
für angeschaffte Jnventarienstücke und deren

43 11

Unterhaltung . . . . . 1 554
für Schreibmaterialien . . . . 31 6z
für Impressen und öffentliche Blätter 32 56
Buchbinderlohn . . . . . 9 24
Schreibgebühren . . . . . 2 —

Insertionsgebührcn und Gerichtskosten 1 56
Porto . — 29z
verschiedene Bureaukosten . . » . 1 284

186 57

Abgegangen und Nachgelassen . . . . * * . 2 3iz
Ersatzposien . . . . . . . 5 12

Summa . 39,017 23

Activ - Remanet . 1701 fl . 31 § kr.

Die Wittwen - und Waisen - Benefizien dieser Abtheilung sind sub I . ir . L . verzeichnet,
und erhalten statutenmäßig die Wittwen und Waisen:

a ) eines Feldwebels , Wachtmeisters , Kapellmeisters , Regimentstambours , Stabs-
trompeters , Zeug - , Montur - , Kasernen - und Lazarerhvieners , monatlich
5» fl. 30 kr. oder jährlich . . . 66 fl.

d ) eines Sergeanten , Fouriers , Gefangenwärters,
Hautboistm und Baraillonsrambours , monatlich
4 fl. 30 kr. oder jährlich . . 54 fl.

c ) eines Corrorals , Cvrporalfouriers und Profo-
sen, monatlich 3 ft . 30 kr. oder jährlich . 42 fl.

ä ) eines Gefreiten , Patrouillenführers , Schützen,
Trvmoeters und Soldaten , monatlich 3 fl.
oder jährlich . . . , . 36 fl.

Die Wittwen und Waisen der beitragenden Individuen aber 20 fl. jährlich vsn
jedem Gulden Beitrag.

1



Vermögen s - S t a N d.

l . Abthe >i l u ll g.

Capiralien : ^ fl- kr. fl. kr.

zu 5 . . . , 77,521 4

zu 4z . . . . 168,454 —

zu 4 . . . « 595,900 —

unverzinslich . . . . 432 26
842,307 30

Ausstände . . . . . . . * * . 4,149 55 r

Activ - Nemanet oder Cassenvorrath . - * - 13,449 49z

Zusammen . 859,907 15 z

hievon gehet:

unbezahltes Wittwengehalt mit . . . 123 19

- bleibt S imma . 859,783 56z

Am Schluß des Rechnungsjahrs zM betrug das Vernrögen dieser
Abtheilung nur. . . . - 818,444 43 z

Dasselbe hat sich also im Rechnungsjahr zzzz vermehrt um - 11,339 12 z

II . Abthe i l u n g.

fl- kr.

Capitalien

zu 5 . . . . 62,323 41

zu 4 ^ o/ o . . . . 97,250 —

zu 4 ' - - 462,500 —
— 622,073 41

Ausstänoe . . . . . . . 3,063 55 z

Actio - Remanel ooer Cassenvorrath . - 1,701 3 '^

Zusammen . 626,839 sz

Am Schluß des Rechnungsjahrs zzzz betrug das Vermögen der

zweiten Abtheilung nur . . . . . 611,919 35  z

Dasselbe hat demnach im Rechnungsjahr zugenommen um » 14,919 32z



Vermögens - Stand.
Zusammenstellung.

Am 31 . Mai 1s32 betrug also : fl, kr. fl.

das Vermögen ver Iten Abtheilung . 856,783 56^

" " " 2len „ . . 626,839 8^

- 1,486,623

Am 31 . Mai 1831 aber hat das gesammte Vermögen nur betragen 1,460,364

kr.

4;
19

Somit die Vermehrung des Vermögens beider Abtheilungen im Rech¬

nungsjahr . 26,258 45 ^

Die Wittwen - und Waisenbenrfizien beliefen sich am Schluß des Rech¬

nungsjahrs :

r ) bei der Iten Abtheilung auf jährliche
6 ) " " 2ten „ . . . —^

>

!I

Zusammen auf

2.^ 2 betrugen diese nur.

42,008 - -

41,537 —

Mehrbetrag derselbe» . . . . . 471 —

Es waren nemlich an Benesiziaten vorhanden:
s. bei der Iten Abtheilung:

fl. kr.
77 Wittwen- u. 8 Waisenparthien , zusammen 85 mit jährlichen 33,527 —

fernd: 77 — 7 - - 84 — — 32 798 —

Vermehrung: — — 1 — — 1 — — 729 —

6 . bei der 2ten Abtheilung:
31 Wittwen- u. 4 Waisenparthien, zusammen 35 ä 66  fl. jährlich 2 .310 —

37 — — III 1,998 —

26 — 2 — — 28 ä 42 fl. — 1,176 —

82 — 1 — — 83 ä 36 fl. — 2,988
übernommen: 1 — — I>I 9 —

zusammen: 177 - 7 — ^ 184 — 8,481 —

fcrnv: 181 — 8 — — 189 — 8,739 —

Verminderung!! 4 - 1 — — 5 — 258 —



V

Nilitär - Wittwen - Casse.
I. A b t h e i l u n g.

V e r z e i ch n i ß

Jährlicher
Beitrag deS

Mannes oder
Bakers.

fi-

45

45

33

45
35
45
3'
45

33
45
42
2 o
2 »

45
3«
-8
45
33
45
32
2Y

X
20

3-

kr.

3«

3o

3

27
3«
48

5i
57

45

5'
»5
24
5t-

5»

Ihre Königliche Hoheit tie verwittwetc Frau Groß,
Herzogin Stephanie in Mannheim . . .
Note.
Ihre Königliche Hoheit beziehen dieses Wiltwengebalt nicht
Selbst , sondern lassen dasselbe zur Unterstützung von Mili¬
tär - Angehörigen verwenden.

Staats , und Finanzminister von Fischer Frau Würwe
in Earlsruhe.

GcneralLicuttnantv. Beck Frau Wittwe in CarlSruhe
bis so . Jänner 16 ZS

— v. Cloßman»Frau Wittwe in Carlsruhe
— v. Eck ,, „ „
— Vincenti „ » in Mannheim

GeneralMajor v. Döcklin „ n >n Earlsruhe
— Brückner ,, „ in Büh! vom

»d. Februar 1832 an .
— Eichrodt Frau Wittwe in Heidelberg
— v. Franken„ „ in Carlsruhe
— v. Gcnsau „ „ ,, ,1
— v. Röder „ >» 7, >>
— v. Schöpf „ 7, » Manntzei,

bis S5. Merz 1832 t
Oberstv. Baumbach Frau Wittwe in Carlsruhe

— v. Brandt „
7)
rr
»
»

71

11
Lubach
Bruchsal
Eatlsruhe

— v. Cancrin „
— v. Hoizina »
— v. Neubronn 7,
— v. Ptteruell ,,
— v. Reischach Waise
— v Sponcck Waisen
— Wiclandt Frau Wlttwe in Carlsruhe

OberßLiiui . Gilm v. Nosenegg Frau Wittwe in Kon
stanz .

— HufsÄniidt Frau Wittwe in Heidelberg
vom 22. Oktober iL3i an

))

Quartaliter. Jährlich.

fl. kr. fi. kr.

225 — yoo —

225 — yoo —M

-77 30 454 I»
225 — 900 —

»77 32 7»2 —

225 — Y20 —

»55 »5 621 «M»

225 — 259 3»
rt >Z — bbo —
225 — yco —
212 »5 849 —
102 3o 4lo

»' 4 — 373 14
225 —- yoo
164 »5 957 —

144 45 579 —

225 — 900 —

r6x 45 6/5 —

! 22Z — LZOO —-

it >4 »5 657 —

146 »5 585 —

42 -— r68

-° 3 — 4» —

l 164 »5 402 3°



Jährlicher
Beitrag der
Manaei oder Quartaliter. Jährlich.

DaterS

fl. kr. fl. kr. fl- kr.

18 18 Obcrstkttut . kcuchsenrinq Frssu Witttve in Mannheim yi 3» Zz6 —
36 18 — v. Prcen Frau Wittwe in Weinheim vom

31 . Merj 18ZL an . . . i8i 30 unerhoben
Rest 123 fl. >9 kr.

iZ 48 — Trommer Frau Wittwe in Mannheim . 69 — S76
29 15 Major Aßbrand „ » » Carlsruhe . 146 15 585 —
26 33 — v. Bohlen ^ V » Mannheim . >32 4^ 53' —
18 >8 Frank » » 7> » » y> Zo Zb6 —
18 18 — H »nig „ ^ ^ Carlsruhe . yi 30 366 —
18 18 Keßler » n » - yl 30 36b —
2l 36 - v. Killinger „ » ^ 7, . i ° 8 43^ —
13 3» 1» 71 ?s 71 * 67 270 —
18 iS — v. Nechtbalcr » „ n Freiburq . yr 30 ztch —
45 — v. Zech ^ ^ » Carisruhe . 223 yoo —
2t 45 Capitain v. Beck „ „ » „ le>8 45 435 —
12 36 — Gebres , „ 7, Mannheim . 63 2Z2 —

5 24 — Harlfinqer „ » ^ Rastatt 27 — 108 —
19 3 — v. Haynau « 7, » Marburg 95 15 38i —
6 48 — Hecht ^ Bruchsal 34 136 —

34 45 — Heckenroch , „ ^ Lahr I2Z 45 495 —
2l — — Käsberg ^ „ » Durlach bis

14 . November 1831 7 — lyi 18
-4 45 — Kaiser Frau Wittwe in Carlsruhe bis 24.

Juli 1831 I- . . . . 12Z 45 73 14Sl 45 — Krapp Frau Wittwe in Mannheim . io8 45 435 —
12 Zt> — Pfister ^ „ „ Freiburq 63 232 —
24 45 ' — v. Porbeck Frau Wittwe in Carisruhe 12Z 45 495 —

8 6 — Saul Frau Wittwe in Mannheim 40 30 ib2 —
8 24 — Schulz Frau Wittwe in Mannheim big 2ten

Inni 1831 f 42 — — 55
iZ 3° — Siegel Frau Wittwe mnäo Waisen in Carls.

ruhe. b? 30 270 —
9 — v. Stockhorn Frau Wittwe in Carlsruhe . 45 — 180 —

id —
— Stüber „ , in Freiburq 90 ! — 360 —

svern cmmen — v. Stutzer , - „ in Mannheim . 3ü — >44 —
2> — — n. Vmcenti Waisen in CarlSruhe . , io -; — 422 —

6 48 Rittmeister Bischoff Frau Wittwe in Landau . 34 — 136 —
28 ti — v. Rüdr „ „ in Mannheim '4> — 564 —
6 48 — v. Schiinmelofenntg Frau Wkw in Manheim 34 — IZÜ —

18 —
— Echwcickharv Waisen !« Freiburq 92 — 3^ 0 —

29 21 — v. Ekern Fraa Wittwe in Bruchsal 14t) 45 587 —
5 54 Überlteutenant Bauer „ „ in Petersburg lncl.

29 st. ZV kr. feravigea Rests 29 30 147 3«>



Jährlicher

Beitrag de« Quartaliter. Jährlich,.
Mannes oder

Lalers.

fl- kr. fl- kr. fl. kr.

7 12 Obcrlieutenant Reichert Frau Wittwe in Mühlburq. Zb — 144 —
i3 30 Feldlager, Lieutenant le llesu Frau Wittwe in Hei.

delberg . 67 Zo 270 —
5 — Secondlieutenant v. Gemminqen Waisen in Fürfeld . 25 — 100 —
3 48 — Gollinger Frau Wittwe in Bruchsal 'S — 76 —

5 — Kromer Waise in Karlsruhe 25 — 100 —
3 Zb — Löwiq Frau Wittwe in Heidelberg. 18 — 72 —
5 — ».Schweifeld Frau Wittwe in Dußiiiik «5 — Ivo —
7 45 — Weckner FrauWitiwe ln Langenbrücken

vom 28. Juni ruZi an . 38 45 14z 5»
3° — Kriegsrath Hauer Frau Wittwe io Carlsruhe >5« — Soo —
24 — — Wietandt Frau Wittwe in Lahr 120 — 480 —
20 *5 Miiitär -Mrbllinal Oberrevisor Frei Frau Wiekwein

Carlsruhe vom 3l . Jänner t 812 an »0l '5 »34 3«
iS 30 Kriegsministerial«Secretär Frohmüller Frau Wittwe

ln Mannheim 82 3o 330 —
9 — Kriegs , Sekretär Kempf Frau Wittwein Schwetzingen 45 — Iltv —

»2 — Cavallerie- Stallmeister Wippermann Frau Wittwe in
Heidelberg. So — 240 —

8 27 Regiments - Quarttermeistrr I, Lesu Frau Wittwe in
Kronau . . 42 rz »69 —

10 3° — — Wagner Frau Wittwe in Psorcheim 5- 30 2iv —
rr General Avjutantur - Kanzlist Bielmaier Frau Witt-

we in Carlsruhe . . . . bo — 240 —
10 30 Krtegsministerial Kanzlist Reibeld Frau Wittwe in

Carlsruhe. 52 30 210 —
»r 45 Buchhalter Kappe» Frau Wittwe in Carlsruhe <bZ 45 255 —

b 45 Hospikaloerwalter Reiß Frau Wittwe in CariSruhe
vom 7. Mai i832 an 33 45 9 '5

5 — SlabSchirurg Heuß Frau Wittwe in Carlsruhe 25 — »oo —
5 24 Regimenlschirurg Hauer Frau Wittwe in Lurlach »7 — io« —
3 36 — Hora „ „ „ Mannheim '8 — 7- —
9 — Spöry „ ,, Carlsruhe 4Z — 180 —
b 42 Oberchirurg Dreyer „ „ „ Mannheim 33 3» 134 —
6 4» — Hartmann „ „ „ Carlsruhe 33 3° 134 —
6 42 — Ost rkaa „ „ „ Rastatt . 33 3° >34 —
ü 42 — Nieq Waiie in Carlsruhe 33 30 134 —
S 42 — Würihle Frau Wittwe tn Durlach . 33 Zo '34 —-

10 30 Stückgießer Engel .. Mannheim . 52 zo 210 —



Iß

L.it. L.
Militär - Wittwen - Casse.

Ute A b t h e i l u n g.
V e r r e i ch n i ß

-er im Rechnungsjahr bezahlten Wittwen» und Waisen - Gehakte.

M

UH

Feldwebel Daniel Antritt » Wittwe in Durlach biS y. AprV 18Z2 f
«oturMagazinsdiener Blum Wittwe in Ettlingen .
Feldwebel Buch Wittwe in Freiburg

— Andreas Eisele Waise ln Freiburg .
Wachtmeister Wilhelm Feyerabend Wittwe in CarlSruhe

— Johann Michael Florian Wittwe in Carlsruhr
Kapellmeister Karl Friedench Wittwe in Mannheim
Feldwebel Johann Jakob Fruttiger Wittwe in Carlsruhr
Lralnwachtmetster Friedrich Gamcr „ „ Graben
Hautbotst Felix Göhringer Wittwe in Karlsruhe .
StabSProfoß Haster Wittwe in Mannheim .
Feldwebel Andreas Höflin Waise in Durlach

— Adam Honsel Wittwe in Mannheim
— Peter Kapp „ „ Freiburg

Wachtmeister Johann Karcher Wtttwe in Carlsruhr
Feldwebel Georg Kaujmann „ „ Mannheim

— Johann Kemps Waise tn Rastatt .
— Klein Wittwe in Mannheim

Kapellmeister Johann Christian Kieinxell Wittwe in Speier
— Franz Lepge Wittwe in Mannheim vom Uten Oktober

i8Zl an . . . .
Wachtmeister Matheus LichtenfeiS Wittwe in Carlsruhe
Feldwebel Johann Martin Wittwe in Carlsruhe .

— Jakob Mayer Wittwe in Carlsruhe bis 18. Mai 18Z2 1-
Unterchirura Moser Wittwe in Neuenkirchen
Feldwebel Thomas Müller Wittwe in Nohrbach .

— Friedrich Naget Wittwe in Carlsruhe
Wachtmeister Nobis Wittwe in Bruchsal
Feldwebel Wilhelm Rind Wittwe in Carlsruhe

— und Gesangenwarter Bernhard Ruppcrt Wittwe in Carls
ruhe . . . . .

— Jakob Schock Wittwe in Schollbron»
— Friedrich Schucrr Wtttwe tu Durlach .

Monatlich. Jährlich,

si. kr. fl. kr.

5 3» 56 39
5 66
5 3° 66 —

5 3» 66 —

5 3° 66 —
5 Zo 66 —

5 3o 66 —

5 3» 66 —

5 30 66 —
5 Zo 66 —

5 3° 66 —

5 3» 66 —

5 3» 66 —

5 32 66 —

5 30 66 —

5 3« 66 —

5 Zo 66 —

5 Zv 66 —

5 30 66 —

Z 3« 4- IO
5 32 66 —

5 3v 66 —
5 3° 6Z 48
5 Zo 66
5 30 66 —

5 ^6 —

5 32 66 —

5 3» 66 —

5 30 66
5 32 66 —
5 3» 66 —



Feldwebel Johann Seitz Wittwe ln Mannheim
— Hieronymus Senn Witkwe in Odenheim
— Stenz Wittwe in Schwetzingen
— Adam Vogt Witkwe in Fceiburg
— Wickert Witkwe in Rastatt bis den 7 . April 18 Z2

Thierartt Jakob Friedrich Wöllncr Witkwe in Mannheim
Ouartiermeister Martin Appel Wittwe in Bruchsal .
Profoß Beiffiegel Witkwe in Mannheim . . . .
Sergeant Johann Friedrich Beiois Waise in Durlach bis 2kr . Juni

1331 ( ausgetreten)
— Bracher Witkwe in Zivetdrücken
— Johann Bücheie Witkwe in Durlach
— Franj Daum Wittwe ia Cartsruhe
— Dritsch Wittwe in Rastatt
— Dürr Witkwe in Rastatt . .
— Feist Wittwe in Neckarschwarzach
— Flösset Wittwe in Mannheim

Hautboist Amand Fritsch Witkwe in Rastatt
Sergeant Geier Wittwe in Heidelberg . .

— Alois Gräber Wittwe in Konstanz .
— Hahn Wittwe in Ristatt . .
— Gotkiieb Hoffer Wittwe in Durlach
— Jäckel Wittwe in Rastatt . . . . .
— Heinrich Jünnemann Wittwe in Mannheim vom 7 . Juni

töZl an . . .
Hautboist Karl Kies Witt -ve in CarlSruhe
Sergeant Friedrich Kiilinger Wittwe in Carlsruhe

— Joseph Kunjmann „ „ „
Quartiermeister Urban Linqq Wittwe in Mannheim
Sergeant Lippe Wittwe in Feudenheim .

— Löhr Wittwe In Skeinbach . . . .
— Pankraz Maisen Wittwe in Mannheim bis 1§. Juni ISZl

(wiederverebelicht)
Kasernendiener Maier Wittwe in Mannheim .
Sergeant Georg Möbus „ „ „
Hautboist Rehn „ „ „
Cadeitendiener Mainrad Reiner Wittwe in Carlsruhe
Sergeant Rödel Wittwe in Heidelsheim .
Quartiernmster Georg Schaffner Wittwe in CarlSruhe
Sergeant Scharf Wittwe in Freiburg .
Hautboist Schrauber Witkwe in Mannheim
Sergeant und Kaserneudiener Johann David Schumacher Wittwe in

Carlsruhe .

Monatlich. Jährlich.

st. kr fl- kr.

5 3» 66 —

5 30 66
5 30 66 —

5 30 66 —

5 30 59 5t
5 3° dü -'

4 30 54
4 32 54

4 30 3 45
4 3o 54 —
4 Z«r 54 —
4 3o 54 —
4 30 54 —
4 30 64 —
4 30 54 —
4 3« 54 —
4 30 54 —
4 ZO 54 —
4 3c> 54 —-
4 30 54 —
4 30 54 —

4 3« 54 --

4 30 53 6
4 3o 54 —

4 30 54 —
4 3« 54 —
4 3o 54 —
4 ZO 54 —
4 30 54

4 30 2 5l
4 30 54 —E
4 30 54 —

4 30 54 —

4 30 54 —

4 3» 54 —

4 3» 54 —

4 3» 54 —

4 3° 54 —

4 Zo 54 —



Monatlich.

Quartiermeister Christoxh Strichl Wittwe in Schwetzingen
Militär - SHmidlmeister Jakob He mich Suijer Wittwe in Die.

velsheim.
Sergeant Hartmann Weil Wittwe in Mannheim . . . .
Hautboist Laver Wiechner Wittwe in Carlsruhe . . .
Sergeant Me chior Zagclmeier Wittwe in Schwetzingen .

— Z>x Wmwe in R .stakt.
Corporal Frledrick Amann Waisen in Durlach . . . ,

— Johann Doxi« Wittwe in Carlsruhe . . .
— Jakob Friedrich „ „ „ . .
— Ignatz Früh ,, „ « istau

ArüLerieWagemeisterAdam Gähn Wittwe in Diedclsheim
Lorsoral Miwaei Gras Wittwe in Durtach .

— Gottfried Hasner „ „ „ . . .
— Laser Heudörfer „ ,, Möskirch
— Wilhelm Huf „ ,, Durlach
— -lehthoser „ „ Nostatt .
— Jakob Kettmann „ „ Wieslock
— und Kasernendiener Franz Kreitenmaier Wittwe in Bruchsal
— Georg Krezler Wittwe in Cichelberg .
— Heinrich Melcher „ „ Mannheim
— Plutzer „ « .

TrainCorporal Franz Pflüger Wittwe in Carlsruhe
— — Michael Reile „ „ „
— — Ignatz Reif „ „ Oderkappel
— — Daniel Schadle „ ,, Ettlingen
— — Schmieder „ „ Rastatt .

Corpora! und Kasernendiener Schneps Wittwe in Bruchsal
— Jakob Sieber Wittwe in Mannheim
— Fourier Michael Stengle Waisen in Hohenwettersbach
— Luk-rS Troll Wittwe in Karlsruhe .
— und Oberbäcker Martin Waiblin Waise in Karlsruhe
— Martin Weiler Wittwe in Carlsruhe

ArtillerieWagner Jakob Friedrich Weiß Wittwe in Carlsruhe
Corpora! Christian Friedrich Ziller Wittwe in Carlsruhe
TrainCorporal Christoph Zoller Wmwe in Durlach
LrauiSoldak Wilhelm Ade „
Soldat Jonas llntes

— Aufferkamm
— Augenstern

Husar Philipp Friedrich Beck

Feudenheim
Mannheim
Rastatt .
Durlach

Jährlich.

fl. kr. fl. kr.

4 Zo 54 —

4 32 54 —

4 3° 5» —
4 3o 54 —
4 32 54 —
4 3» 54 —

5 30 —
3 zo 42 —
3 30 4- —
3 30 42 —
3 30 42 —
3 32 42 —
3 30 42 —
3 30 42 —
3 30 4- —

3 32 42 —
3 30 42 —
3 32 42 —
3 30 42 —

3 30 42 —
3 32 42 —
3 30 42 —
3 30 42 —
3 30 42 —
3 Ho 42 —

3 60 4- —

3 30 42 —
3 30 42 —

3 30 42 —
3 3» 42 —

3 32 42 —
3 32 42 —

3 3« 42, —

3 32 42 —

3 30 42 —

3 — 36 —

3 — zö —

Z — 3° —

3 — 3» —

3 — 3ü —



/

LrrtaToldat AlorS Bender Waise in Gernsbach bi- den 27. Oktober
i8Zr ( ausgetreten ) .

Soldat Philipp Berger Wiitwe in Bade»
Soldat Joseph Dieimaier Wittwe in Meersknrg .
Trompeter Florian Blochmann Wittwe in Beuern
Soldat Jakob Friedrich Bommerer Wiitwe in Göbrichen
Trainsoldat Joseph Brosemer „ ,, Ettcnheim
Soldat Cbrijioph Buhler „ „ Brötzingen

— Joseph Burkhard „ ,» Mörsch .
— Joseph Burkhard „ „ Kappelwindeck

Profos Bux Wittwe in Bruchsal . . . . .
Soldat Conradt Wittwe in Mannheim . . . .
Profos Johann Däubner Wittwe in Durlach
Soldat Johann Deubert „ „ Carlsruhe

— Johann Peter Dietrich Wiitwe in Wohl inel . eines Noch
tragS vom iten Januar 16t7 biS Ikcn Juni
tüZl mit 500 fl. 20 ^ kr.

Soldat und Krankenwärter Johann Dich Wittwe inockc, dessen Wai¬
sen in Linkenheim vom 3. Mai 1831 an

— — — Dirrian Wittwe in Mannheim
Joseph Eberhard Wittwe in Carlsruhe
Anton Eisen
Jakob Eppenbach
Kaspar Fröhlich
Anton Gärtner
Bernhard Geier
Friedrich Gmehlin

Hohenwettersbach
Grötzingen
Grünsseid
Bulach
Huttenheim
Durlach

— Johann Philipp Groß Wittwe in Neuenheim
Husar Johann Ernst Grün ,, « Altenheim
Soldat Andreas Heeqer » , , Carlsruhe

— Christoph Heegcr » „ MingolKheim
— Gvtttted Herrmann Waise in Linkenheim bis L7

(ausgetreten ) .
— Hilzendegen Wittwe in Ettlingen
— Mathias Hoffart Wittwe in Mannheim

Hoffman»
Jda
Jaksb Junker
Jakob Kämmerer
Kraft Karchcr
Joseph Kassner

„ Rastatt .
„ Wössingen
„ Waiistadt
„ Königsbach
„ Jtterebach
„ Mörsch .

Jul. rsz



4»

»)

r»

Soldat Sebastian Kästner Wittwe In Mörsch
— Johann Friedrich K-̂ Wittwe In Durlach °
— Johannes Kazenmairr ,, „ Hvckenheim
— Jakob Keller
— Kessel
— Kißkalt
— KUngmann
— Klipse!
— Johann Adam Kraiser
— Konrad Krieger
— Leonhard Kuhn
— Abraham Lamade
— Georg Adam Lang
— Georg Michael Lauer
— Franz Simon Lorenz
— Georg Christian Lorenz
— Adam Menge
— Martin Merz
— Nikolaus Müller
— Johannes Ohm
— Valentin Reinert
— Barth , lomäns Rübe
— Johann Nupp.
- - Johannes Echäkle

Dragoner Johann Schaufele
Soldat Benedikt Schau

— Philipp Peter Schic?
Hornist Jakob Schilling
Soldat Johanneg Schilling
Trompeter R -imnnd Schmidt
Soldat Anton Schmiederer

— Philipp Schmidt
— Christian Schönhaar
— Christoph Schreiber
— Adam Seufcrt
— Stock

Grenadier Heinrich Trautmüller
Soldat Valentin kluger

— Adam Urban Wittwe in CarlLruhr bis lb . Januar
— Michael Vogel „ „ Jöhlmaen .

Dragoner Johannes Waag Wulm in Wemprechkshosea

»*

Ubstadk
„ Rastatt
„ Mannheim
,, *
„ Rastatt
„ Eppingcn
„ CarlSruhe
„ Breiten
s, Wiesloch .
„ Durlach .
„ Heidelsheim
„ CarlSruhe
„ Heidelsheim
„ Mannheim
„ Ettlingen .
„ Durlach
„ Carisruhe .
„ Durlach
„ CarlSruhe .
„ Feudenheim

Bulach .
Untergwisheim
Sulzbach
Neckerau .
Bräunlingen
Sandhofen
Carltruhe .
Orschweier
Sulzbach .
CarlSruhe .
Mannheim .
Rohrbach .
Heidelberg
Carisruhe .
Grünwinkel

2 ck

3



Monatlich. ILLrltch

Soldat Adam Wanner Wktwe tn Sttlinge« , , , >
— Adam Weber W'ttwe in Neckarau bis N . April l8ZS 's
— Geora Friedrich Wirlh W'ttwe in Kirrlach

Husar keaiiber Zepsel Wilkwe in OoS . . . . «
Soldat Chr>Iioph Zoller Witlwe in Grötzingeu . .

Ueb erno mme ne Besesiiiea:

Führer Bohn Wiktwe in Main; . . . .

fl. F.r. fi. kr.

3 — 36 —
A — 3l
Z — Z6 —
3 — Zb —

3 3b

45 y !-

Gefertigt, Carlsrahe im Juni 1S3Z durch den Kassier

E. Wieland «.



XXXII 163

Ertheilung her
Staatsgenehmigung
in Gemeindesachen.

Entscheidung der
Streitigkeiten in
Gemeindesachen.

Der Genehmigung
oder Entscheidung
der Kreis - Regie¬
rungen vorbehalte¬

ne Fälle.

GroßherzoglLch Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruche , den löten August 1833.

Verordnung
Über die Competenz in Gemeindesachen und über die Zahl der Instanzen dabei.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir finden lkns bewogen , zum Vollzug der Gesetze über die Verfassung und

Verwaltung der Gemeinden , sowie über die Rechte der Gemeindebürger und Erwerbung

des Bürgerrechts , in Beziehung auf die Competenz der Staatsbehörden in Gemeinde-

fachem und auf die Rekurs - Instanzen folgendes zu verordnen:

8. 1.

In den Fallen , wo nach dem Gesetze über die Verfassung und Verwaltung der

Gemeinden , sowie nach jenem über Bürgerannabmen und über die Rechte der Gemein¬

debürger , zur Gült gkeit eines Beschlusses der Gemeinde oder des Gemeinderatls und

Ausschusses die Genehmigung der Staatsbehörde gefordert ist , wird dieselbe , wo nicht

durch die nachfolgenden §§. 3 bis 5 . ausdrücklich etwas Anderes verordnet ist, von den

Bezirksämtern , vorbehaltlich des Rekurses , ertheilt oder versagt.
§. 2.

Ebenso bilden , wo in Anwendung der erwähnten zwei Gesetze überhaupt Streit

entsteht , die Bezirksämter die erste Jnstanzbehörde.

Z. 3.

Ausnahmsweise gehört die Entscheidung in erster Instanz vor die Kreis -Regierungen:

L) wenn das Bezirksamt aus was immer für Gründen die Wahl e nes Bürger¬

meisters nicht bestätigen zu können glaubt , oder in stanoes - uns grundberrlichcn

Orten der Standes - oder Grundherr gegen die Person des Gewählten Ein¬

wendungen macht ( Gemeinde - Ordnung §. 11 . >;
41
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b ) wenn Waldungen , einzelne Höfe , oder andere Güter , die seither zu keiner Orts¬

gemarkung gehörten , unter Einwilligung der Betheiligten mit anstoßenden Ge¬

markungen verbunden werden sollen ( Gemeinde -Ordnung Z. 3 . ) ;

c ) wenn die Bürgermeister oder Gemeinderäthe im Verwaltungswege von ihrem

Dienste entlassen oder suspendirt werden sollen ( Gem .Ordn . §. 21 bis 26 . )

cl ) wenn die Gemeindeumlagen nach einem anderen , als nach dem gesetzlichen Um¬

lagsfuß erhoben werden sollen ( Gem .Ordn . §. 61 . ) ;

e ) wenn die Gehalte des Bürgermeisters , der Gemeinderäthe , des Rathsschreibers,

oder des Gemeinderechners erhöht , oder überhaupt neue Gehalte eingeführt wer¬

den sollen ( GemOrvn . §. 19 u . 128 . verglichen mit Z. 151 . Abs . I. Nro . 7 .) ;

I ) wenn die Gemeinde eine Freigebigkeitshandlung anders , als mittelst Verwendung

einmaliger Ueberschüsse ( Gem .Ordn . tz. 83 . ) vornehmen,

^ ) oder wenn sie ein Kapital zu einem andern Zwecke , als zur Tilgung von Ka¬

pitalschulden , aufnehmen,

II ) oder überhaupt Grundstocks - Vermögen zu laufenden Bedürfnissen verwenden

will ( Gem .Ordn . §§. 55 . 82 . 83 . vergl . mit §. 151 . Abs. I . Nro . 2 . 3 .)

i ) wenn nach dem §. 38 . des Bürgerannahms - Gesetzes besondere :Beiträge neu

eintretender Bürger zu Lokalansialten eingeführt werden sollen;

k ) wenn Waldausstockungen oder außerordentliche Hvlzhiebe vorgenommen werden

sollen « Gemeinde - Ordnung s. 116 . verglichen mit §. 151 . Abs. I. Nro . 6 . ) ;

l ) wenn ein Ausländer zum Zwecke der bürgerlichen Annahme in einer Gemeinde

nach dem §. 40 . des Bürgerannahms - Gesetzes das Jndigenat nachsucht , vorbe¬

haltlich in dieser Beziehung der Bestimmungen des §. 4 . 6 und c.

§. 4.

Dem Ministerium des Innern bleibt Vorbehalten:

a ) die Genehmigung des Beschlusses einer Gemeinte , Allmend oder Gememdegut

unter die Bürger zu Eigenthum oder in der Art , daß die Antheile unwider.

ruflich auf dem Besitze bestimmter Häuser oder Güter haften sollen , zu ver,

theilen ( Gem .Ordn . § . 105 und 110 . ) ;

b ) die Ertheilunz ver bürgerlichen Annahme und des dazu erforderlichen Jndigenats

in den hiezu geeigneten Fällen an diejenigen  Ausländer , welchen der Gemein¬

derath oder Bürgerausschuß die in Nro . 40 . des Bürgerannahms - Gesetzes er¬

wähnte Zusicherung der Annahme verweigert hat , —

Der Genehmigung
des Ministeriums

des Innern vorbe
haltene Falle.
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Verfahren bei Zu¬
weisung von Hei¬

matlosen.

Rekurse in Ge-
meindssachen. Be¬
schränkung der In¬

stanzen.

c ) und die Ertheilung des Jndigenats, selbst wenn der Gemeindrrath und Aus¬
schuß jene Zusicherung gegeben haben, an jene Ausländer, welche die Annahme
zu dem Zwecke suchen, um im Grvßherzogthum ein öffentliches Amt zu bekleiden,
oder überhaupt ein Geschäft, zu dessen Ausübung eine Staatsprüfung vorge¬
schrieben ist, zu betreiben;

6 ) die Genehmigung eines Gemeindebeschlusses, daß eine Verbrauchsteuereingcführt
werden soll ( Gemeinde-Ordnung §. 75. )

8. 5.
Die Zuweisung heimatloser Staats -Angehöriger nach dem §. 73. des Bürgeran-

nahms- Gesetzes steht im Allgemeinen den Bezirksämtern zu. Wenn es aber unter Ge¬
meinden verschiedener Aemter bestritten ist, welcher derselben der Heimatlose zuzuweisen
sey, und die einschlägigen Bezirksämter sich hierüber unter einander nicht verständigen
können, so haben sie die Akten der ihnen Vorgesetzten Kreis-Regierung zur Entscheidung
vorzulegen.

Liegen die im Streite befangenen Gemeinden in verschiedenen Kreisen,, und die in
Eommunikation tretenden Kreis-Regierungen können sich ebenfalls nicht vereinigen, so
legen sie die Akten mit ihren Anträgen dem Ministerium des Innern zur Entscheidung vor.

§. 6.
Hält eine Stelle dafür, daß ein Heimatloser gar nicht als badischer Staats -Ange¬

höriger anzuerkennen, sondern einem fremden Staate ßeimzuweisen sey, so tritt sie, wenn
nicht die Fortweisung sogleich vollzogen werden kann, mit der betreffenden ausländischen
Behörde wegen der Aufnahme des Heimatlosen in Eommunikation.

Bleibt eine solche Einschreitung eines Bezirksamts ohne Erfolg, so veranlaßt das¬
selbe die gleiche Verwendung der ihm Vorgesetzten Kreis-Negierung, welche, wenn auch
ihre Verwendung bei der auKLnvischen MStelftelle erfolglos bleibt, die Sache dem
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zur Einschreitung auf dem diplomatischen
Wege unmittelbar vorlegt.

§. 7.
Wenn in Betreff der Bürgerannahmen, des Antritts vom angebornen Bürgerrecht,

oder der Zuweisung heimatloser Staats -Angehöriger, das Bezirksamt und die KreiS-
Regierung gleichförmig erkannt haben, so findet ein weiterer Rekurs nicht statt.

§. 8.
Ohne Rücksicht auf die Gleichförmigkeit der Erkenntnisse bilden die Kreis-Regie¬

rungen die letzte Instanz:
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a ) bei Rekursen in Streitigkeiten über den Bürgergenuß , soweit es sich nicht um

eine neue Vertheilung von Allmenden oder um den Maaßstab - des alljährlichen

Genusses überhaupt handelt , —

b ) bei Rekursen über Ablehnung von Gemeindediensten oder über nachzesuchte Dienst¬

entlassungen ( Gemeinde - Ordnung § . 15 . ) ;

c ) bei jenen über die Ledigerklärung der Bürgermeistersstelle im Falle des §. 17.

der Gemeinde - Ordnung und

6 ) über die Dekretur der Tagsgebühren und Auslagen des Bürgermeisters , der

Gemeinderäche und des Rachsschreibers in den Fällen des § . 130 » der Gem .Ordn . ,

ebenso

e ) bei Rekursen gegen Anordnungen oder Verfügungen , welche der Bürgermeister

Kraft der durch den tz, 41 . verglichen mit Z. 48 . der Gemeinde -Ordnung ihm

verliehenen Polizeigewalt erlassen hat , endlich

L) bei Rekursen über die Voranschläge der Gemeinde - Bedürfnisse , über die Bei¬

tragspflicht und das Beitragsverhältniß zu jeder Art von Gemeindelasten ein¬

schließlich der Socialausgaben ( Gem .Ordn . tz. 78 . ) und der in Waldkolonien

zu bestreitenden Kosten ( Gem .Ordn . §,155 und 155 .) , soweit es einmalige Fälle

oder die Beiträge einzelner Jahre betrifft.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem großherzoglichen Staatsministerium, , den 17t :n>

Juli 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchstem Befehl Sr . König !. Hoheit drS Großherzogs : '

V ü ch l e r.

Bekanntmachung:
Ueberstcht des großherzoglichen altbadischen evangelischen Schullehrer - Wittwen -

Jahr 1831.

Summe aller Einnahmen . . . . . . .

„ „ Ausgaben . . . . . . . . .

fl . kr.
11419 32

8690 1 -̂

2420 50zRemanet



Stand des Vermögens.

Alte Kapitalien und Gantgelver

Neu angelegte Kapitalien
Ausstänve

Kassenvorrath .

fl . kr.
35182 8

3955 —
2026 32z
2420 30z

Summa . 43584 11

Voriges Jahr war das Vermögen . 42329 464

hat sich also vermehrt um . 1254 24z

An Wittwen und Waisen wurden in diesem Jahr 2290 fl . 32z kr. nach Vorschrift der

Statuten ausgethcilt , Carlsruhe den 13ten August 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Erlaubrn ' ß zur Tragung eines fremden Ordens.

Seine Königliche Hoheit der GrDßherzog  haben dem geheimen Kirchen¬

rath vr . Schwarz  zu Heidelberg die gnädigste Erlaubniß ertheilt , den ihm von

Seiner Majestät dem Könige von Preußen  verliehenen rothen Adler - Orden

dritter Klaffe annehmen und tragen zu dürfen.

Medaillen - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewo¬

gen gefunden , dem Schullehrer Autenrieth  zu Weisweil , als öffentliche Anerkennung

seiner vieljährigen treuen Dienstleistungen , die goldene Civilverdienst - Medaille mit Oehr

und Band hulvreichst zu verleihen.

D ienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben sich gnädigst bewogen

gefunden:

dem Lehrer der Naturgeschichte bei dem polytechnischen Institut zu Carlsruhe , 1) r.

Alexander Braun,  den Titel eines Professors zu verleihen,
42
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den Rechtspraktikanten Alois Mayer  von Konstanz zum Assessor bei dem Hofge¬

richt zu Meersburg zu ernennen,

dem Oberwund - und Hebarzt Keßler  zu Grafenhausen das durch die Versetzung

des Landchirurgen Kiefer  erledigte Landchirurgat Boxberg zu übertragen,

den Revisions -Accessisten Schwarz  und den Revisions - Gehülfen Hauser  bei

der Kreis - Stiftungsrevision in Freiburg zu Stiftungs - Revisoren zu ernennen,

dem bisherigen Pfarrverweser zu Meckesheim , Michael Nüßle,  die erledigte evan¬

gelische Pfarrei Sandhofen huloreichst zu verleihen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 2ten August d. I . ist dem Rechts¬

praktikanten Emil Groos  zu Carlsruhe das Recht zu Verfassung gerichtlicher Schrif¬

ten ertheilt worden.

Nach dem Antrag der evangelischen Kirchen - und Prüfungs - Commission sind fol¬

gende im Juni d. I . geprüfte Theologen in die Zahl der evangelischen Pfarrkanvidaten

ausgenommen worden:

Georg August Lotthammer  von Pforzheim,

Christoph Michael Weimar  von Wertheim,

Karl Philipp Georg Moßdorf  von Carlsruhe,

Max Sachs von Nöttingen,

Friedrich Wilhelm Wagner  von Linx,

Karl Wilhelm Ernst von Heidelberg,

Friedrich Thomen  von Müllheim,

Karl Philipp Keßler  von Schönbrunn bei Neckargemünd.

Stelle , die zur Bewerbung bekannt gemacht wird.

Durch die Beförderung des Pfarrers Sachs von Nöttingen auf die evangelische

Pfarrei Oeschelbronn ist erstgenannte Pfarrei (Dekanats Pforzheim ) mit einem Competenz-

Anschlag von 923 fl. 21 kr., — worauf jedoch eine Kriegsschuld von 40 fl. 17 kr . haftet,

welche der neu zu ernennende Pfarrer zur Zahlung zu übernehmen hat , — in Erledigtmg

gekommen . Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig

bei der obersten evangelischen Kirchenbehörve zu melden.
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GroßherzoglLch Badisches

Staats - und Regterungs- Blatt.
(Karlsruhe , ven 27 len August 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von ZahrLngen.

Auf den von Unserem Justizministerium erstatteten Vortrag über die am 27stcn
Oktober 1825 . erlassene Verordnung , das Fälligwerden der nach Landrecht -Satz 2098 a.
mit Vorzugsrecht begabten Hoheits - Abgaben betreffend , ( Regierungsblatt vom Jahr
1825 . Nro . XXVll . ) und in Erwägung der verschiedenen hierdurch entstandenen Miß¬
verständnisse haben Wir Uns bewogen gefunden , diese Verordnung als aufgehoben zu
erklären.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem großherzoglichen Staatsminifterium , den 12ten
August 1833.

Leopold.
von Gulat.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
Büchler.

Stiftungen.

Nachstehende Stiftungen , als:
r ) der Maria Anna Kuenzer  von Freiburg , bestehend in einem Kapital von

300 fl. für die dortige Knabenschule , aus dessen Zinsen - Ertrag ein armer , zur
ersten Communion gehender , sittlicher Knabe gekleidet werden soll,

U ) des Johann Stiefvater  von Ehrenstetten , Bezirksamts Staufen , von 100 fl.
für den Spitalfond in Kirchhofen desselben Amtes,

c ) des Michael Neu mayer  von Schlatt , Bezirksamts Staufen , in den dortigen
Schulfond von 50 fl . ,
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ä ) des Christian Binkert zu Birndorf , Bezirksamts Waldsbut , von 100 fl. in den

dortigen Schulfond , mit der Verbindlichkeit , nach seinem Tode alljährlich eine

Messe lesen zu lassen,

e ) des ledigen Mathias Flaig  von katholisch Thenncnbronn , Bezirksamts Horn-

bcrg , von 20 fl . in den dortigen Armenfond,

5 ) des Pfarrers Fischer  zu Eichsel , Bezirksamts Schopfheim , von 50 fl . in den

dortigen Armenfonv , und von 50 fl . in den Armcnfonv zu Niederhof , Bezirks¬

amts Säckingen,

Z ) der Katharina Waldkircher  zu Niederhof , Bezirksamts Säckingen , in den dor¬

tigen Schulfond von 200 fl. ,

li ) des Johann Adam Ott von Thiengen , Landamtö Freiburg , zum evangelischen

Almosen daselbst , von 20 fl . ,

i ) des Alt - Bürgermeisters Wacker zu Waibstadt , für den dortigen Almosenfond,

von 150 fl., deren jährliche Zinsen unter die Ortsarmen daselbst vertheilt wer¬

den sollen,

L ) dfr verstorbenen Franziska Pech er von Sinzheim für den dortigen Almofen¬

fond von 100 fl., wovon die Zinsen zur Kleidung eines armen Kindes für die

österliche Andacht bestimmt sind,

haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden zum ehrenden Andenken der Stifter

hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzoz  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den Herrmann Lutteroth,  Affocie des Handelshauses Crampagna - Kern  zu

Triest , zu HöchstJhrem Consul daselbst zu ernennen , welche Ernennung auch von Sei¬

ten sder kaiserlich königlich österreichischen Regierung das Lxe ^ uarnr erhalten hat;

den Lanvchirurqen Br echt er in Neuvenau , und

den Staabschirurgen Engelsmann  in Neustadt wegen Kränklichkeit in den Pen¬

sionsstand zu versetzen;

dxm Pfarrer Georg Wilhelm Friedrich Her rer von Eckartsweier die erledigte

evaygelifche Pfarrei Allmannsweier zu übertragen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 13ten August d . I . wurde den Rechts-
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Praktikanten Karl von Rotteck  zu Freiburg und Franz Derndinger  von Ichen¬
heim , nun zu Müllheim , das Recht zur Verfassung gerichtlicher Schriften ertheilt.

Bei der Sanitäts - Commission wurden zu der diesjährigen Frühjahrs - Prüfung
13 Candivaten der Medizin , 17 Candidaten der Chirurgie und 17 Candivaten der Ge¬
burtshülfe zugelassen. Von diesen erhielten Licenz in nachstehender Ordnung , und zwar:

zur Ausübung  d

vr . Adolph Strauß  von Walldürn,
Carl Molitor  von Freiburg,
Maier Willstädter  von Carlsruhe,
Johann Merz  von Herder « ,
Or . Franz Sales Schwör er von Rigel,

zur Ausübung

praktischer Arzt Paul Amann  von Frei¬
burg,

praktischer Arzt Or . Maximilian Seubert
von Carlsruhe,

I) r. Franz Sales Schwerer  von Rigel,
Friedrich' Forch von Mannheim,

zur Ausübung de

praktischer Arzt Paul Amann von Frei¬
burg,

Maier Willstädter  von Carlsruhe,

August Maier  von Meersburg,
Ludwig Julius Wilkens  von Mosbach,
Johann Merz  von Herdern,
Martin Paul  von Aach,

Der Candivat der Pharmacie Friedrich
mäßig erstandener Prüfung von der Sanität
halten.

rnnern Heilkunde:

Carl Sauerbeck  von Carlsruhe,

August Maier  von Meersburg,
Friedrich Forch von Mannheim,
Ludwig Julius Wilkens  von Mosbach,
Eduard Rauter  von Donaueschingen.

der Chirurgie:

Ludwig Julius Wilkens  von Mosbach,
Martin Paul  von Aach,
Carl Dimmler  von Hausach,
Franz Holzbach  von Sinzheim,
Heinrich Hoffmann  von Heddesheim,
Samuel Fulv  von Mannheim.

r Geburtshülfe:

I) r. Franz Sales Schwörer  von Rigel,
Samuel Fulv  von Mannheim,
Friedrich Forch von Mannheim,
Carl Dimmler  von Hausach,
praktischer Arzt Carl Bernhard Müller

von Donaueschingen.

Henkel von Hilsbach , hat nach ordnungs-
s - Commission die Licenz als Apotheker er-

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch bas Ableben des Landchirurgen Jäger  in Burkheim ist das Landchirur-
gat Breisach  mit der normalmäßigen Besoldung von 130 fl. 30 kr. und dem Aver-
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sum für Pferdsfourage von 120 fl. in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese

Stelle haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der Sanitäts - Commission zu

melden . Hierbei wirv bemerkt , daß der künftige Landchirurg seinen Wohnsitz in dem

Amtsort Breisach zu nehmen hat.

Durch den am 6ten Juni d. I . erfolgten Tod des geistlichen Raths und Stadt«

Pfarrers Franz Anton Keck , ist die Stadtpfarrei zu Bruchsal,  mit einem beiläufir

gen Jahresertrage (ohne  Einrechnung der Wohnung und der zufälligen Stolgebüh-

ren ) von 900 fl. in Geld , Naturalien und Güterbenutzung , worauf jedoch ein in

zwölf Jahrsterminen heimzuzahlendes Kriegsschulden - Kapital von 740 fl. 33 kr. ruhet,

erledigt worden . Hierbei wird bemerkt:

1 ) daß der gedachten Stadtpfarrei zur Abtragung der wegen Umsteinung der Pfarr»

güter vorgeschoffenen Kosten von 141 fl . 45 ^ kr. ein vom 19ten November

1829 . an laufendes Provisorium von 12 Jahren bereits bewilligt ist , und

21 daß der künftige Stadtpfarrer , so lange demselben die provisorische Verwaltung

der St . Damians - oder sogenannten Hofpfarrei zu Bruchsal und die Seelsorge

im dortigen Correctionshause übertragen ist , hierfür jährlich 721 fl . 20 kr. zu

beziehen , aber auch einen Vikar zu verköstigen und mit einem jährlichen Gehalt

von 100 fl. zu salariren hat.

Die Compxtenten um diese Stadtpfarrei haben sich durch die Regierung des Mittelrhein-

Kreijes nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Wundt  auf die Pfarrei Leutershausen ist

die evangelische Pfarrei Necke rau,  Dekanats Oberheidelberg , mit einem Competenz-

Anschlag von 953 fl. 24 kr. in Erledigung gekommen . Auf dieser Pfarrei hastet eine

Kriegsschuld von 136 fl. 35 kr. , deren Berichtigung der neu ernannt werdende Pfar¬

rer in angemessenen Terminen gegen Verzinsung zu 5 Procent vom Tage des Anfangs

seiner Besoldung an zu übernehmen hat . Die Bewerber um gedachte Pfarrstelle haben

sich binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate bei der obersten evangeli-

chen Kirchenbehörde zu melden.

Berichtigungen.  Im Regierungsblatt Nro. XXXl . vom 10..August d. I ., Beilage, soll
es heißen:

Seite 6. bei ObcrstLieut. Gilm von Rosenegg Frau Wittwe in Constanz 412 st. statt 41 st.
7. bei ObcrstLieut. Leuchsenring Frau Wittwe in Mannheim 366 st. statt 336 fl.

,, 7. bei Capitain Heckenroth Frau Wittwe in Lahr 24 st. 45 kr Beitrag, statt 34 st. 45 kr.
,, 10. bei Feldwebel Wickert Wittwe in Rastatt bis den 27. April 1832. — 59 fl.

57 kr. statt bis den 7. April 1832. — 59 fl. 51 kr.
V 11. bei MilitärSchmidtmeister Jakob Heinrich Sulzer Wittwe in Diedeshelw, statt

in Diedelsheim.
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Großhcrzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 5ten September 1833.

Bekanntmachung.
Die Rekurse in Strafsachen , insbesondere den der Rekurs - Anzeige zu erteilenden Suspensiv-

Effekt , betreffend.

In Bezug auf die bereits von dem vormaligen obersten Justiz - Departement un¬

trem 8ten Mai 1824 . Nro . 1324 . an sämmtliche Gerichtshöfe schriftlich erlassene Ver¬

fügung wird hiermit zur allgemeinen Nachricht bekannt gemacht , daß der als Beilage

zum Regierungsblatt Nro . XX . vom Jahr 1812 . erschienene Abdruck der Erläuterun¬

gen zum Strafedikt in dem Absatz Nro . 33 . ( zu §. 20 und 21 . ) einen Druckfehler

enthält , indem es statt:

„und die Strafe nicht mehr als dreimonatliche Dauer hat"

darin heißen muß:

"eine mehr  als dreimonatliche Dauer hat . "

Die Hofgerichte werden insbesondere angewiesen , die ihnen untergebenen Aemter zur
Nachachtung in verkommenden Fällen hierauf wiederholt aufmerksam zu machen.

Carlsruhe den 20sten August 1833.

Justiz-  Ministerium.
von Gulat.

V.ckr. Baurittel.

Bekanntmachung.
Die Schulvisitations - Gebühren betreffend.

Da wahrgenommen wurde , daß von einigen Dekanaten bei Schulvisitationen hie

und da neben der Diät noch eine besondere Protokoll - Gebühr bezogen wurde , so haben

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  durch höchste Staatsministerial-

Entschließung vom 17ten v . M . Nro . 1831 . verordnet , daß bei Schulvisitationen der
44
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Bezug einer besondern Protokoll - Gebühr nicht statt finde , und daß derselbe , wo er

bisher statt hatte , von nun an aufgehoben werve.

Dies wird zur Nachachtung bekannt gemacht.

Carlsruhc den 13ten August 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vät . von Ja ge manu.

Bekanntmachung.
Uebersicht der Studierenden auf den Landes - Universitäten Heidelberg und Freiburg.

Im Sommerhalbjahr 1833 . stuvierten:

auf der Universität Hei velberg:
Inländer. Ausländer. Zusammen.

1) Theologen 26. 34. 60.

2) Juristen 59. 246. 305.

3) Meoiziner , Chirurgen und

Pharmaeeuten 68. 165. 233.

4) Cameralisten und Mineralogen 31. 34. 65.

5) Philologen unv Philosophen 11. 18.

Gesammtzahl 191. 490. 681.

U. auf der Univ ersität F r c ib u r g :

1) Theologen 159. 16. 175.

2) Juristen 62. 17. 79.

3) Meviziner ., Chirurgen unv

Pbarmaceuten 99. 31. 133.

4) Philosophen 89 . . - 8. 97.

Gesammtzahl . 409. 7 5. 484.

was hiermit zu öffentlichen Kenntniß gebracht wird . Carlsruhe den 23 . August 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

VUt . v . Adels  heim.



Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit ver Großherzog haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

dem Physikus Or . Guhl  in Stichlingen das erledigte Physikat Bonndorf zu
übertragen;

dem bei ver polytechnischen Schule zu Carlsruhe als Lehrer der Zeichcnkunst an-
gestellten Historien - und Portrait - Maler Koopmann  den Charakter als Professor
zu ertheilen;

den provisorischen Gymnasiums - Lehrer Reck zu Bruchsal definitiv in dieser Eigen¬
schaft zu bestätigen;

dem Pfarrer Nikolaus Holzhey  in Meinwangen die erledigte katholische Pfarrei
Schwenningen , Amts Stetten am kalten Markt , zu verleihen.

Die fürstlich leiniguche Präsentation des Pfarrers Michael Mißler  zu Eberbach
auf die katholische Pfarrei Neckargerach hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Dem Rechtsvraktckanten Carl von Rotteck  zu Mullheim ist daS Schriftverfas-
fungsrecht in Avministrativsachen erthcilt worden.

Dem Canvidaten der Poarmaeie Theodor Egmund Götz von Lichtcnau , ist nach
ordnungsmäßig erstandener Prüfung von der Sanitäls - Commission die Licenz als Apo¬
theker ercheilr worden.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Bei der großherzoglichcn Hofoomänenkammer ist die Stelle eines Expeditors in
Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen von
deute an , ver höchsten landesherrlichen Verordnung vom 3ten März 183 ! . Regierungs¬
blatt Nro . v >. gemäß , bei der großherzoglichen Hofoomänenkammer zu melden.

Durch die Uebertragung des Amts - Physikats Bonndorf an den Physikus Di.
Gubl,  ist daS Staabs - Physikat Stühlingen  mit der noriNalmäßigen Besoldung
von 267 fl. und dem Aoerkum für Pftrvsfourage von 120 fl. in Erledigung gekom¬
men . Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei
der fürstlich fürstenbergischen Stanvesherrschaft in Donaueschingen zu melden.

Durch die wegen Kränklichkeit erfolgte Pensionirung des Staabschn urgen Engels-
mann in Neustadt,  rft daS Sraabschirurgat allda mit der nvrmalmäsugen 'Besoldung
von 87 fl. und dem Asersum für Pftrdsfourage von 120 fl . in Erledigung gekommen.
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,

Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der

fürstlich fürstenbergischen Standesherrschaft in Donaueschingen zu melden.

Durch den erfolgten Tod des Pfarrers Glaser zu Neckarelz  ist die evangel.

Pfarrei daselbst mit einer Competenz von 892 fl. 57 kr. in Erledigung gekommen , wo¬

bei bemerkt wird , daß auf dieser Pfarrei keine Kriegsschulden haften . Die Bewerber

um diese Pfarrei haben sich binnen 4 Wochen bei der fürstlich leiningischen Standes¬

herrschaft zu melden.

Durch das am löten Juli d. I . erfolgte Ableben des Stadtpfarrers Michael

Trümmer  ist die Pfarrei Markvorf,  Amts Meersburg , mit einem beiläufigen Ein¬

kommen von 800 fl . in Geld , Naturalien und Eüterbenutzung in Erledigung gekom¬

men . Die Competenten um dieselbe haben sich nach dek Verordnung im RegierungS,

blatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Seekreises zu

melden.

Die katholische Pfarrei Eberbach  mit einem beiläufigen Jahrsertrage von 500 fl.

in Geld , Naturalien und Beinutzungen soll wieder besetzt werden . Die Kompetenten um

dieselbe haben sich bei der fürstlich leiningischen Standes - und Patronatsherrschaft

nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Meinwangen,  Amts Stockach , mit einem Einkommen

von 1000 fl . in Zehenten , Naturalfixum und Güterertrag ist erledigt . Die Bewerber

haben sich bei der gräflich von langensteinischen Kuratel , welcher das Präsentations¬

recht zusteht , vorschriftsmäßig zu melden.

Gestorben sind:

am 12ten Mai d. I.

am löten
am Ilten Juni //

am 25ten Juli ,,

am 6ten Aug.
am 8ten

der pensionirte Oberförster Lindenmaier  in Nenchen,

der pensionirte Physikus vr . Braunegger  in Konstanz,

der pensionirte Amtsrevisor Steuer  in Thairnback,

der pensionirte Obereinnehmer Bachers  in Mannheim,

der Staabschirurg Müller  zu Ettlingen , und

der pensionirte Amtsrevisor Zistler  in Baden.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 21ten September 1833.

Stiftung.

Der im August vorigen Jahrs verstorbene , ehevorig bischöflich konstanzische Dom¬

kapitular Freiherr Johann Nepomuk von Noll  hat zur Errichtung einer Arbeitsschule

für arme Mädchen der Stadt Konstanz , ihrer Vorstädte und der Gemeinde Hinterhau¬

sen ein seiner Disposition heimgefallenes Fideicommiß - Kapital von 20,000 fl. bestimmt.

Diese Stiftung hat den Namen „Sophien - Arbeitsschule"  erhalten , und wird

nach ertheilter Staatsgenehmigung zum ehrenden Andenken des wohlthätige » Stifters

öffentlich bekannt gemacht.

Ordens » und Medaillen - Verleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben unter dem 16ten

September d. I . :

dem Kammerherrn und Direktor des landwirthschaftlichen Vereins Freiherrn von
Ellrichshausen,  und

dem Freiherrn von Babo  zu Weinheim das Ritterkreuz des Zähringer Löwen-
OrdenS , sodann

dem Apotheker Brunner  in Wkesloch , und

dem Garten - Inspektor Metzger  in Heidelberg die größere goldene Civil - Verdienst-
Medaille gnädigst zu verleihen geruht.

45
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Militär - Dienstnachricht.

Die bei dem großherzoglichen Armee - Corps erledigte Chirurgenstelle M dem lizen¬

zieren Wundarzt Franz Holzbach  von Mosbach übertragen worden.

Ci vit - Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

dem Pfarrer Damian Melchior Pfrundschuch  zu Vilchband , Amts Gerlachs-

heim , die katholische Pfarrei Unterbalbach , im nämlichen Amtsbezirke , und

dem Priester Mathä Harder  von Allenspach , dermaligen Vikar zu Grafenhau¬

fen, die katholische Pfarrei Stahringen , Amts Stockach, zu übertragen.

Obergerichts -Advokat Möhl  zu Mannheim hat auf seine Advokatur und Proku-

ratur mit Vorbehalt des Schriftverfassungsrechts verzichtet.

Dem Rechtspraktikanten Win ko pp von Külsheim , dermalen in Eppingen , ist die

Erlaubniß zur Ausübung des Schriftverfassungsrechts in Administrativ - Gegenständen
ertheilt worden.

Von den im Juni d. I . geprüften k8 Rechtskandidaten sind durch Beschluß des

Justizministeriums vom 8ten September d. I . folgende zwölf  unter die Zahl der
Rechlspraktikanten ausgenommen worden:

Georg August Munke  von Heidelberg,
Bernh . Aug . Prestinari  von Bruchsal,
Adolph Gutmann  von Carlsruhe,

Carl August Friedrich Lacoste  von Lör¬
rach,

Ernst Buch von Carlsruhe,

Friedrich Conrad Esser  von Mannheim,

Heinrich Fl ad von Heidelberg,
Johann Nepomuck Fuchs von Freiburg,
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Joseph  Engelhardt  von Bruchsal,
August Stricke!  von Ettenheim,
Franz Ludwig von Rechthaler  von

Mannheim , und

Achaz Sie hl in von Niederhausen.

Stellen , di « zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch den erfolgten Tod des Pfarrers Fl ad in Bam menthal  ist die evange¬
lische Pfarrei daselbst mit einem Competenz - Anschlag von 1225 fl . 49 ^ kr. erledigt
worden . Auf dieser Pfarrei haften 25 fl. 51 kr. Kriegsschulden , die der künftige In¬
haber der Stelle zu berichtigen hat . Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen
4 Wochen bei der oberste « evangelischen Kirchenbehörde vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Joseph Anton Bauer  auf die Pfarrei
Grombach , Amts Sinsheim , ist die katholische Pfarrei Stein am Kocher,  Amts
Mosbach , mit einem beiläufigen Jahresertrage von 880 fl. in Geld und Zehnten,
worauf aber dermalen ein in acht Jahres - Terminen heimzuzahlcndes Kriegsschuldcn-
Kapital von 305 fl . 48 kr . ruhet , erledigt worden . 'Die Competenten um diese Pfar¬
rei haben sich durch die Regierung des Unterrhein - Kreises nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Herrer zu Eckartsweiher  wurde der
dortige Pfarrdienft mit einem Competenz -Anschlag von 808 fl. 45 kr. erledigt . Es
haftet auf demselben eine Kriegsschuld von 62 fl. 22 kr . , welcbe von dem Nachfolger
zu übernehmen und in angemessenen Terminen zu bezahlen ist . Die Bewerber um diese
Stelle haben sich binnen 4 Wochen bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde vor¬
schriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Richter  auf die Pfarrei Kirchen , ist die
Pfarrei Frlkingen,  Amts Heiligenberg , mit einem beiläufigen Ertrage von 700 bis
800 fl. , worauf aber eine in sechs Jahren mittelst eines Provisoriums zu tilgende
Kriegsschuld von 130 fl . 18 kr. haftet , in Erledigung gekommen . Die Competenten
um diese Pfarrpfrünve haben sich bei der fürstlich furstenbergischen Standcsherrschaft,
welcher das Präsentalionsrecht zusteht , nach Vorschrift zu melden.
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Gestorbensind:

am 27ten Aug. d. I . der pensionirte Oberforstmeister Freiherr von Schilling in
Carlsruhe,

am 6ten Sept . «, ^ der pensionirte , vormals grundherrlich von Wittenbach ' sche
Amtmann Mayer  in Freiburg , und

am 8ten " ^ " der pensionirte Oberamtmann Minderer  in Achern.

Berichtigung:  In der vorhergegangenen Nro . XXXlV . deS Regierungsblattes , Seite 195.
Zeile 9. soll es heißen : »Gymnasiums - Lehrer Keck » , statt »Reck . »



XXXVI 20t

Großherzoglrch Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 2ten October 1833.

(Die Führung der fiskalischen Rechtsstreite betreffend .)

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

In Beziehung auf Unsere  Verordnung vom 20sten September v . I . ( Regie¬

rungsblatt Nro . l^ V. ) in Betreff der Prozeßführung in fiskalischen Rechtsstreiten,
setzen Wir hiermit nachträglich fest:

Art.  1.

Der Hofvomänen - Kammer , der Steucr - Direction , der Direktion

der Forste und Bergwerke , der Ober - Postvirection und der Direktion
des Wasser - und Straßenbaues  steht die Befugniß zu , in fiskalischen Rechts¬
streiten , welche aus ihrer und der ihnen untergeordneten Behörden Verwaltung ent¬

springen , die Rechte des großherzoglichen Fiscus zu verfolgen und zu vertheivigen . Gleise
Befugniß steht in den die Straf - und Heilanstalten , sodann die Amtskassen berühren¬
den Rechtsstreiten den Kreis - Regierungen zu;  ebenso den Ministerien  in den¬
jenigen fiskalischen Rechtsstreiten , deren Gegenstand ihrer unmittelbaren Verwaltung

Vorbehalten ist , oder welche Regreß - Ansprüche an den Fiscus aus Handlungen der
ihnen untergeordneten Behörden und Diener betreffen.

A r t . 2.

Den im Art . 1. genannten Behörden find somit die gerichtlichen Verfügungen,

welche nach den Bestimmungen der Prozeß - Ordnung den Partheien selbst mitgetheilt
werden müssen , zuzustellen . In der Rubrik ist jedoch niemals eine oder die andere die¬

ser Behörden , sondern stetshin der großherzogliche Fiscus als prozeßführende Partbei zu
bezeichnen . — Gleichwohl muß in jeder wider den Fiscus gerichteten Klagschrift dieje¬
nige Behörde namhaft gemacht seyn , welcher dieselbe zugcstellt werden soll.

40 ^
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Art.  3.

Die Bezirks - Verrechnet sind ohne weitere Ermächtigung befugt , in Ganten die

zu ihrer Verrechnung gehörigen Forderungen anzumelden , auch nach §§. 720 . u . ff. der

Prozeß - OrdnurU bedingte Zahlungsbefehle , sowie die Vollziehung der darin augevroh-

ten zu erwirken.

Wird einen oder andern Falle die Forderung oder ihre Classification

bestritten , so bei der Bestimmung des Art . 4 . der Verordnung vom 20sien

September v . I.

Unsere  Ministerien der Justiz , der auswärtigen Angelegenheiten , des Innern und

der Finanzen sind , soweit es jedes betrifft , mit dem Vollzüge beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzvglichen Sraatsministerium , den

12ten September 1833.

Leopold.
Frhr . von Ncizenstein.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Grvßherzvgs:

B ü ch l e r.

(Die Aussireichring der Pfand - Einträge betreffend. )

Leopold von Gottes Gnaden,
GroßherZog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns veranlaßt , zu verordnen wie folgt:

1 ) Sammt 'iche von den competenten Behörden aufgestelltcn Staats - und Stif-

tungs - Verrechnet werden hiermit ermächtigt , die Ausstreichung der Einträge von

Vorzugs - und Unterpfands - Rechren , welche den ihnen anverkrauten Verwaltun¬

gen uno Stiftungen zustehen , gemäß dem Landrechtssatze 2157 . zu bewilligen

und die nach Landrechtssatz 2158 . erforderliche Urkunde auszustellen , jedoch nur

unter der Bedingung , daß dabei die Pfand - Verschreibung selbst dem Pfandge¬

richte übergeben , und auf dieser nämlichen Urkunde die Bewilligung der Aus-

K- streichung vom Verrechnet , nach dem dieser Verordnung beigefügten Formular,

bescheiniget werde.

2 ) Führt der Verrechnet ein Dienstsiegel , so ist solches der Ausstreichungs - Bewilli-
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gung , d. h. dem Löschungsscheine beizudrücken , andernfalls die Aechtheit des
Scheins vom Bürgermeister des Orts , wo der Verrechner seinen Wohnsitz hat,
unter Beivrückung seines Dienstsiegels legalisiren zu lassen.

3 ) Wenn die Pfandurkunve nicht mit der Ausstreichungs - Bewilligung ausgefvlgt
werden kann , so wie bei gerichtlichen oder gesetzlichen Unterpfands - Rechten , wo
keine Pfand - Verschreibung existirt , muß die Ausstrcichung des Pfand - Eintrags,
soviel die Staats - Verrechnungen angeht , von den Centralstellen der Finanz-
Verwaltung , und soviel die Stiftungs - Verrechnungen angeht , von der betref¬
fenden Kirchen - Ministerial - Section , oder Kreis - Regierung , welcher die Ober¬
aufsicht über die Stiftung zustehr , bewilliget seyn.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem großherzoglichen Staatsministerium , den
I2ten September 1833.

Leopold.
Frhr . von Rrizrnstein.

Auf höchsten Befehl Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs:
V ü ch l e r.

des Löschlmgs - Scheins
Formular

für Tilgung der Einträge in den Unterpfands - Büchern.
(Vor - und Zunamen , Stand und Wohnort des Schuldners ) schuldete nach der

ibm hiermit zurückgegebenen Pfandurkunve vom . . . . (dieselbe ist mit Ort und Tag
der Ausfertigung zu bezeichnen ) an dl. ( hier ist die Kasse einzutragen , auf welche
ursprünglich oder durch Session die Schulvurkunve lautet ) ein Kapital von . . . . (hier
ist die Kapitalschulo ohne Zinsen einzutragen ).

Nachdem derselbe ( oder statt seiner der Name dessen, der die Zahlung leistet ) das
Kapital mit Zinsen unter dem . . . . (hier ist der Tag der Zahlung oder der letzten
Restzahlung beizusetzen) zur Unterzeichneten Kasse , gegen Quittung und Rückgabe der
gedachten Pfandurkunve , abgetragen hat ; so wird ihm gegenwärtiger Löschungs - Schein
ausgefertigt , um gegen Abgabe desselben und Vorweisung der Pfandurkunde die Löschung
der verpfändeten Liegenschaften im Pfanvbuche zu erwirken . ( Ort , Tag und Jahr der
Ausstellung)

N. N.
(Unterschrift des Ausstellers) (I .. 8.)

(Dienstsiegel . )
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Bekanntmachung.
Die Bestellung der zu Karlsruhe wohnenden Hofgerichts - Advokaten als Anwälte und Prokura¬

toren bei dem großherzoglichen Oberkriegsgericht betreffend.

In Gemäßheit Rescripts des großherzoglichen hohen Staatsministeriums vom 18ten

d . M . Nro . 2238 . wird anvurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß sämmtliche da¬

hier wohnende Hofgerichts - Advokaten zugleich zu Anwälten und Prokuratoren bei dem

großherzoglichen Oberkriegsgericht dahier bestellt worden sind.
Carlsruhe den 25sten September 1833.

Kriegs Ministerium.
B . V . d. Pr.

von Freydorf.
Vär . Schmiz.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den Oberamtmann Vierordt  zu Schwetzingen als Regierungsrath zu der Regie¬

rung des Unterrhein - Kreises in Mannheim zu versetzen , unv an besten Stelle

dem bisherigen Bezirksbeamten in Borberg , Amtmann Häfelin,  das Bezirks¬

amt Schwetzingen zu übertragen;
dem Pfarrer Heinrich Valentin Hopfner  zu Ebnet die erledigte katholische Pfarrei

Neutharvt , Oberamts Bruchsal , zu verleihen.
Dem Rechtspraktikanten Theodor Eimer  von Lahr , gegenwärtig bei dem Polizei-

Amte zu Carlsruhe , ist die Erlaubniß zur Ausübung des Schriftverfastungsrechts in

Administrativsachen ertheilt worven.
Die fürstlich leiningische Präsentation des Priesters Joseph Wörner  von Buchen,

bisherigen Pfarrverwesers zu Hettingenbeuern , aus die erledigte katholische Pfarrei Höpfin-

gen , Amts Walldürn , hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Stelle , die zur Bewerbung bekannt gemacht wird.

Die erste Beamtenstelle bei dem Bezirksamte Staufen  ist durch den jüngsthin er¬

folgten Tod des bisherigen Amtsvorstandes erledigt worden . Diejenigen , welche sich um

diese Stelle bewerben wollen , werden aufgefordert , sich bei der betreffenden Kreis - Re¬

gierung vorschriftsmäßig zu melden.

Gestorben find:

am 17ten September v. I . der Obervogt Frech in Staufen , und

am 18ten " " " der penstonirre Stadtamts - Erpevttor Serer  in Freiburz.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 19ten Oet ob er 1833.

Bekanntmachung.
Die von Deserteuren zu leistenden Montur » uud Armatur - Entschädigungen betreffend.

^ In Gemäßheit höchsten Staatsministerial - Rescripts vom 9ten l. M . Nro . 2186.

wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht,  daß der §. III . der Verordnung vom

22sten Februar 1813 . ( Regierungsblatt Nro . VIl . ) , welcher für die , der Kriegskasse

bei einem Desertionsfalle gebührende Montur - Entschädigung eine bestimmte , aus dem

confiscirten Vermögen des Deserteurs zu zahlende Aversionalsumme festsetzt , nach Auf¬

hebung der Vermögcns -ConfiScation keine Anwendung mehr finden kann , sondern daß der

Deserteur nunmehr neben der , durch das Gesetz vom 5ten Oktober 1820 . (Regierungs¬

blatt Nro . X V . ) bestimmten , in die Steuerkasse fallenden Desertionsstrafe , stets den

wirklich verursachten , in jedem einzelnen Fall genau zu constatirenden Schaden als

Montur - unv Armatur - Entschädigung der Militär - Verwaltung zu ersetzen hat.

Carlsruhe den 27sten September 1833 . .
Ministerium des Innern.

Wi nter.

Veit. v. Adelsheim.

Stiftungen.

Johann Lorenz Ludwig  von Augsburg hat dem Armenfond zu Gerlachsheim

die Summe von 3000 fl . mit der Bestimmung vermacht , daß die jährlichen Zinsen
unter die Armen allva vertheilt werden.

D e Wittwe Klara Blessing  zu Unterürnach , Amts Villingen , hat dem dorti¬

gen Armenf ' nv ei ^ Legat o 25 fl . v-rmacht.

Diese Stistun en Hab n de C tartsg nehn ig g erhalten und w rden z r Ehre der

Geber zur öffentlichen Ken .miß gebracht.
47
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Medaillen - Verleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen-

gefunden , dem Polizeidiener Schmelzinger  zu Mannheim die silberne Civil - Verdienst-

Mevaille zu verleihen.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den Lehramts - Gehülfen Liborius Stengel  zum außerordentlichen Professor an

der Universität Freiburg zu ernennen;

den Repetitor bei dem erzbischöflichen Seminarium zu Freiburg , Matthäus Klenk-

l e r , als außerordentlichen Professor in der theologischen Fakultät der dortigen Hochschule

mit der Auflage zu ernennen , daß derselbe die Kirchengeschichte lehre;

den Amtschirurgen Seither  zu Ettlingen wegen Alter und Kränklichkeit in den

Ruhestand zu versetzen.

Durch Beschluß des Justizministeriums vom 27sten September d. I . ist dem Rechts¬

praktikanten Fidel Hoz >zu  Radolphzell,

durch Justizministerial - Beschluß vom Isten Oktober d. I . dem Rechtspraktikanten

Arnold Weinschenk  zu Mannheim , und

durch Beschluß desselben Ministeriums vom 8ten October d. I . dem Rechtsprakti¬

kanten Theodor Eimer  von Lahr , derzeit in Carlsruhe , das Recht zu Verfassung ge¬

richtlicher Schriften ertheilt worden.

Höchst dieselben  haben dem Pfarrer Joseph Weltin  in Buchenbach die katho¬

lische Pfarrei Elzach , Amts Waldkirch,

dem Pfarrer Sylvester Mayer  zu Gottmadingen die katholische Pfarrei Weilers¬

bach , Amts Villingen,

dem Priester Gerhard Eckerle  von Pfaffenweiler , dermaligen Pfarrverweser in

Herdern , die katholische Pfarrei Warmbach , Amts Lörrach,

dem Pfarrer Behringer Kleber  zu Dogern die katholische Pfarrei Lottstetten , Amts

Jestetten,

dem Priester Leopold Dreher  von Oppenau , dermaligen Vikar zu Weingarten,

das Kaplanei - Benefizium in Hausach,

dem Pfarrer Ludwig Schmutzer zu Vogelbach die evangelische Pfarrei Haßlach,

Dekanats Freiburg , und
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dem Pfarrer August Wilhelm Engler  von Vlansingen die evangelische Pfarrei
Lichtenau gnädigst zu verleihen geruht.

Am löten August d. I . sind zu Freiburg folgende großherzogliche Tischtitularen zu
Priestern geweiht , und hierauf in der Seelsorge angeftellc worden:

Martin Bader  von Hüfingen , Ferdinand Mörmann  von Lautenbach,
Philipp Bauer  von Eisenthal,
Martin Baumann  v . Tauberbischofsheim,
Michael Bau mann  von Endingen,
Joseph Blatter  von Oberwangen,
Joseph Braun  von St . Peter,
Johann Breie!  von Mördingen,
Joseph Buch egg er von Singen,
Ambros Büchler  von Gissigheim,
Anton Eberhard  von Bruchsal,
Philipp Fakelmann  von Dielheim,
Bertholo Fetz er von Engen,
Cajetan Geßler  von Breitenbach,
Anton Gillig von Külsheim,
Joseph Gut von Herbolzheim,
Joseph Haberstroh  von Elzach,
Joseph Anton Heitzmann  v . Möhringen/
Ignatz Hörth  von Altschweier,
Franz Taver Hund  von Pfullendorf,
Ferdinand Jäkle  von Freiburg,
Joseph Kehr mann  von Freiburg,
Friedrich Keller  von Freiburg,
Christoph Kiefer  von Buchen,
Karl Leopold Ko pp von Donaueschinzen,
Franz Taver Kreutzer  von Villingen,
Gottfried Külsheimer  von Grünsfeld,
Johann Baptist Linsi  von Hüfingen,
Alois Lösch von Forchheim,
Johann Baptist Mayer  von Endingen,
Joseph Metzger  von Donaueschinzen,

Johann Nepomuck Neff  von Heiligen --
berg,

Leopold Nesselhauf  von Neuweier,
Ambros Osch walo  von Mundelfingen,
Karl Oser  von Steinbach,
Paul Anselm  von Wolfach,
Franz Taver Pirsig  von Freiburg,
Adolph Pipus  von Freiburg,
Mathäus RebHolz  von Rohrdorf,
Joseph Reischbacher  von Konstanz,
Ignatz Reiß  von Ettlingen,
Mathäus Rinkenburger  v . Konstanz,
Stephan Rock von Mannheim,
Frivolin Rößlin  von Sackingen,
Anton Sauer  von Hüfingen,
Anton Scherrer  von Bräunlingen,
Joh . Nepomuck Schilling  von Villin,

gen,
Hierom 'mus Schüler  von Engen,
Joseph Schultes  v . Untersimonswald,
Franz Seitz von Limbach,
Alban Stolz  von Bühl,
Balthasar Stork  von Rohrvorf,
Benedikt Sticklcr  von Ichenheim,
Franz Toprano  von Mudau,
Johann Weber  von Sasbachwalden,
Thomas Winterhalter  von Frieden¬

weiler , und
Georg Würmle  von Heuweiler.
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Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch den Tod des Lankchirurgcu Haldenwang ist das Landchirurgat Gerns¬

bach mit der normalmäßigen Besoldung von 130 fl. 30 kr. in Geld und dem Aversum

mit 120 fl . für Pferdfourage in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle

haben sich vorschriftsmäßig binnen 6 Wochen bei der Sanitäts - Commission zu melden.

Durch den Tod des Pfarrers Ahlfeld zu Asbach  ist die dortige evangelische

Pfarrei , Dekanats Neckargemünd , mit einem Cvmpetenz - Anschlag von 1234 fl . 35 kr.

in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Stelle haben sich bei der obersten

evangelischen Kirchenbehörde vorschriftsmäßig binnen 4 Wochen zu melden.

Durch das am 8tcn August d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Anton Langen-

dorf  ist die den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrei Ibach , Amts St . Blasien , mit

einem in Geld und Naturalien dotieren Einkommen von 750 fl. erledigt worden . Die

Competenten um dieselbe haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38.

vom Jahr 1810 . insbesondere nach Are . 4 . sowohl bei der Regierung des Oberrhein-

Kreises , als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.

Die durch Beförderung des Pfarrers Het tick im Jahr 1827 erledigte , nun,

mehr in ihrem Einkommen auf 500 bis 550 fl . verbesserte katholische Pfarrei Det¬

tingen,  Amts Konstanz , ist wieder zu besetzen. Die Competenten um dieselbe haben

sich in Gemäßheit der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810.

Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Seekreises zu melden.

Die evangelische Pfarrei Vv gelb  ach , Dekanats Schopfheim , mit einem Compe-

tenz - Anschlag von 833 fl . 15 kr. ist in Erledigung gekommen . Die Bewerber um

dieselbe haben sich vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate binnen 4 Wochen bei der ober¬

sten evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Die evangelische Pfarrei Bl an singen,  Dekanats Lörrach , mit einem Competenz-

Anschlag von 930 fl. 49 kr. ist in Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese

Pfarrei haben sich bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde binnen 4 Wochen vor¬

schriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Peter Dallmann  nach Untersimonswald ist

die katholische Pfarrei Allensbach,  im Bezirksamte Konstanz , mit einem beiläufigen

Einkommen von 800 fl . in Geld , Naturalien , Güter - und Zehnterträg , nebst 300 fl.

aus der Mahlbacher Stiftung zur Haltung eines Kapitels , Vikars , erledigt worden.

Die Competenten um diese Pfarrpfrünve , worauf eine Kriegsschuld von 10 fl. 30 kr.

haftet , haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 - vom Jahr 1810.

Art . 2 und 3 . bei der Regierung des Seekreises zu melden.

/
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhc , ven 30ten October 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen, uno verord¬
nen , wie folgt:

A r t . 1.

Der Z. 14 . des Conscriptions - Gesetzes vom 14ten Mai 1825 ist aufgehoben.
A r t . 2.

Das Maas der zum Kriegsdienste pflichtigen jungen Leute wird auf fünf Schuh
zwei uno einen halben Zoll neu badischen Maates festgesetzt. Die Militär - Behörde ist
nicht schuldig , unter diesem Maase einen Pflichtigen anzunehmen.

Beschlossen zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den
20sten Oktober 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Leopold von Gottes Gnaden,
GroHhcrzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬
nen , wie folgt:

A r t . 1.

Oie Staats - Regierung kann jederzeit einen Verein , der die Sicherheit des Staats

oder Vas allgemeine Wohl gefährdet , auflösen , und dessen Fortbestehen verbieten.
48
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Die Teilnahme an solchen Vereinen , dis von der Staats - Regierung durch ein

öffentlich verkündetes Verbot ausdrücklich untersagt worden sind, ist strafbar.
A r t . 2.

Die Theilnehmer an solchen verbotenen Vereinen werden mit bürgerlichem Gefäng¬

nis; bis zu vier Wochen , oder mit Geldstrafe bis zu fünf und zwanzig Gulden bestraft,

vorbehaltlich der hohem Strafe , wenn der Verein nach den Gesetzen als ein besonderes

Vergehen oder Verbrechen erscheint . Die Mitwirkung zu verbotenen Vereinen durch An¬

kündigung in öffentlichen Blättern unterliegt den nemlichen Strafbestimmungen.

Die Berufung gegen die Straferkenntnisse geht an die Hofgerichte.
A r t. 3.

Die Staats - Regierung kann auch die Theilnahme an auswärtigen , die Sicherheit

des Staats , oder das allgemeine Wohl gefährdenden Vereinen unter gleichen Strafen
verbieten.

Art.  4.

Alles öffentliche Tragen oder Aufstecken von Abzeichen verbotener Vereine , sie mö¬

gen in farbigen Bändern , oder worin immer bestehen , ist untersagt . Wer diesen .Ver¬

boten zuwiverhanvelt , verfällt , so oft er überwiesen wird , in eine polizeiliche Strafe von

fünf Gulden.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den

26sten Octobec 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Sr . Königs . Hoheit des Großherzogs:
B ü chl e r.

Leopold von Gottes Gnaden,
Grvßhcrzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬

nen , wie folgt:
A r t . 1.

Die zu der vormaligen Landschaft Rothwsil gehörigen Orte Dauchingen , Weilers-

lersbach und Fischbach mir Sinkingen erhalten aus der Amortisations - Casse zur Abzah,
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lung ihres Betreffnisses an den Schulden der Landschaft eine ' Deitragssumme von zehn
Tausend sechs Hundert Gulden , welche als Staatsschuld anerkannt wird.

Art . 2.

Die Amortisationökasse wird diese Summe in drei Jahres - Raten , die erste Rate
nach Verkündung dieses Gesetzes mit Zins zu vier Prozent vom Isten Juni laufenden
Jahres , die andern den Isten Juni 1831 und 1835 . beide ohne Zins , an die Gemein¬
den bezahlen.

A r t 3.

Von der Kricgskosten - und Contribmionö - Hauptkasse der vormaligen Markgraf-
fchaft Baden übernimmt die Amortisations - Casse sowohl die Passiven , als Aktiven , wo¬
von die erstern 113,404 fl. 51 kr. betragen , die letztem aber auf liquide 27,209 fl.
514 kr. und auf illiquide 17,731 fl. 29 kr. annähernd berechnet sind, nach dem Stand
vom Isten Juni des laufenden Jahres . <

Beschlossen zu CarlSruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministenum , den
20sten Oktober 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Militär - Dienstnachrichten.

Ordens - Verleihungen.
Seine Königliche Hoheit der Ĝroßherzog  haben unterm 19ten Okto¬

ber d . I . gnädigst geruht , folgenden Offizieren des Armee - Corps den Orden vom Zäh¬
ringer Löwen zu verleihen:

I . das Commandeur - Kreuz:
Leib - Infanterie - Regiment : dem Oberst und Commandeur Pfnor;
Dragoner - Regiment v. Freystedt : sein Oberst und Commandeur v. Roggenbach.

II . das Ritterkreuz:
Leib - Infanterie - Regiment : dem Capitain Lebeau;

Infanterie -Regiment Großherzoz : dem Capitain Hoffmann;
Infanterie - Regiment Erbgroßherzog : dem Oberstlieutenant von Krieg;
Infanterie - Regiment Markgraf Wilhelm : dem Capitain von Müller;
Infanterie - Regiment von Stockhorn : dem Capitain von Noel;
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Dragoner - Regiment Markgraf Max : dem Rittmeister und Brigade - Adjutant von

Roggenbach;

Dragoner - Regiment v. Freystedt : dem Rittmeister Bosir;

Artillerie - Brigade : dem Capitain Arnold.

Gestorben  ist:

am lOten Oktober d. I . der pensionirte Oberlieutenant Prey  in Bruchsal.

Medaillen - Verleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich buldreichst bewo¬
gen gefunden , dem . mit einer lebenslänglichen Pension von dreihundert Gulden in Ruhe¬
stand versetzten , katholischen Oberlehrer Johann Baptist Haderer zu Riegel , Amts Ken-
zingen , in höchster Anerkennung und Belohnung seiner über fünfzig Jahre treu geleiste¬
ten Dienste , die goldene Civilverdienst - Medaille mit Oehr und Band gnädigst zu ver¬
leihen.

Höchstdieselben  haben ferner gnädigst geruht , dem Bürger und Bäckermeister
Heinrich Scherer  in Carlsruhe , wegen der , von ibm während des russischen Feldzugs
an der Berezina mit eigener Gefahr bewirkten Lebensrettung eines badischen Wachtmei¬
sters , die silberne Civilverdienst - Medaille zu ertheilen.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Die fürstlich Leim'ngen ' sche Präsentation des Pfarrers Jakob Beicher  zu Waldstetten
auf die katholische Pfarrei Richen , AmrS Epoingen , hat die Staatsgenehmigung erhal¬
ten . Dadurch ist die katholische Pfarrei Waldstetten,  Amts Walldürn , mit einem
beiläufigen jährlichen Einkommen von 500 st. in Geld , Zehnten und Güterertrag , worauf
dermalen ein in acht Jahrescerminen abzuzahlcndes Schrildcnkapital von 48 ft . 3 kr.
welches sich noch auf etwa 20 st. erhöhen dürfte , ruhet , erledigt worden . Die Compe-
tenten um die letztgenannte Pfarrei haben sich bei der fürstlich Leiningen ' schen Standes-
herrschast als Patron nach Vorschrift zu melden.

Durch das Ableben des Staabschirurgen Müller  und durch die , wegen Alter und
Kränklichkeit erfolgte , Pensivnirung des Amtschirurgcn Seither  in Ettlingen , kam das
dortige Amtschirurgat , Vas durch höchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit
aus großherzoglichem Staatsministerium vom 26ten September d. I . Nro . 2298.
zu einem Lanochirurgat , mir der normalmäßigen Besoldung von 130 st. 30 kr . Geld und
120 fl . für Pf . rosfourage , erhoben worden ist , in Erledigung . Die Competenten
um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der großherzoglichen
Sanitäts - Commission zu melden.



XXXIX

GroßherzoglLch Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 9ten November 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬
nen , wie folgt:

Art . 1.
Die Regierung ist ermächtigt , bestimmten Personen zum Vortheil ihres Gewerbes,

in ganzen oder theilweisen Befreiungen von Zöllen und Brückengeldern , welche die

Staarskasse bezieht , bestehende Privilegien zu ertheilen , unter den Beschränkungen , wel¬
che die nachfolgenden Artikel festsetzen.

Art . 2.

Die Befreiung von Zoll und Brückengeld auf eingehende Maaren darf nur auf
solche sich erstrecken , welche zum Betrieb des betreffenden Gewerbes nothwendig sind,
und im Jnlanve gar nicht oder nicht in hinlänglicher Menge und Güte erzeugt werden;
die Befreiung auf ausgehende Maaren nur auf die eigenen Erzeugnisse des Gewerbes.

A r t . 3.

Die Dauer eines Privilegiums darf sechs Jahre nicht überschreiten , kann aber nach
Ablauf derselben auf weitere sechs Jahre und so fort erneuert werden , sofern nicht vor¬
her die Kammern Einsprache dagegen erhoben haben.

> Art.  4.

Jedes Privilegium muß feinem ganzen Inhalte nach innerhalb sechs Wochen nach
seiner Ertheilung oder Erneuerung durch das Regierungsblatt bekannt gemacht werden.

Die in jeder Budgetperiove ertheilten oder erneuerten Privilegien sollen an dem
folgenden Landtage den Ständen vorgelegt werden.

Art . 5.
In der Regel sollen solche Privilegien nur zu Gunsten größerer Gewcrbsuntrrneb»

mungcri gegeben werden.
49
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Ausnahmsweise sind sie zu Gunsten einzelner Landwirthe , kleiner Gewerbe , und

einzelner Hanvelsunternehmungen , sowie Brückengeld - Befreiung überhaupt , aus Gründen
einer besonvern Oertlichkeit zulässig.

Art . 6.

Die einer größeren Gewerbsunternehmung bewilligte Zollbefreiung muß auf An¬
melden jeder andern der gleichen Art in gleichem Umfange zugestandm werden , soweit sie
im Wesentlichen gleiche Gründe geltend machen kann.

Zollbefreiungen zu Gunsten einzelner Landwirthe , kleiner Gewerbe und einzelner

Handels - Unternehmungen und Brückengeld - Befreiungen überhaupt können von Perso¬

nen gleichen Gewerbes nur dann in Anspruch genommen werden , wenn sie gleiche Gründe
der Oertlichkeit geltend zu machen vermögen.

Im Fall die Kammern gegen eie Erneuerung eines Privilegiums Einsprache erho¬
ben haben , kann dasselbe keinem Andern mehr erlheilt werden , wenn er gleich nach den

vorstehenden Bestimmungen dieses anzusprechen hatte.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den
26sten Oktober 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großderzog von Baden , Herzog von Zahringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬
nen , wie folgt:

Art . 1.
Alle Zunft - Taxen , soweit solche bisher von den Gewerbs - Innungen für Rech¬

nung des Staatsschatzes und zum Besten öffentlicher Staats - Anstalten angesetzt und an
solche abgeliefert wurven , find hierdurch vom 1. Juni 1833 an für aufgehoben erklärt.
Nicht darunter begriffen sind jene Taren und Sporteln , welche die Tax - , Sportel - und

Stempel - Ordnung vom 17ten Jul , 1807 allgemein fesifetzl.

1
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A r t . 2.

Die Zunftkassen verbleiben zur Zeit noch in vorn Fortbezug derjenigen Taren , wo»

zu sic vnmöac der bestehenden Zunftartikel für ihren Antheil berechtigt sinv.

Gelben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsminifterium , den
rüsten Oktober 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
/ Büchler.

Leopold von Gottes Gnaden,
Grottherzog von Baden / Herzog von Zahringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬

nen , wie folgt:
Einziger Artikel.

Wer Liegenschaften , auf die er Unterpfandsrechte hat , im Wege der Zwangsver¬

steigerung erwirbt , ist davon bis zum Betrage seiner Forverung accisfrei.

> Gegeben zu Earlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den
Lüsten Oktober 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
Büchler.

Bekanntmachung.
Den Zustand der Gebäude - Brandvcrsicherungs -Anstalt im Jahr 1832 betreffend.

Die Uebersicht über den Zustand der Gebäude - Brandversicherungs - Anstalt im Jahr

1832 wird in der Anlage zur öffentlichen Keuntniß gebracht.

Carlsruhe den Isten October 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Veit . v . Adels he im.

>
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Stiftungen.

Die Liebhabertheater - Gesellschaft zu Donaueschingen hat taut Urkunde vom 5tcn
September d. I . zur Bezahlung von Lehrgeldern für gesittete arme Knaben aus
den Gemeinden des Amtes Hüfingen , wie solches im Jahr 1824 , Regierungsblatt
Nro . X . formirt worden ist, nebst den Orten Gaisingen , Unterhaltungen , Gutmadingen
und Wartenberg , eine Summe von 2,700 fl. gestiftet.

Der Leibgedinger Joseph Weißer  von Unterkirnach , Amts Villingen , hat dem dor^
tigen Armenfonv 60 fl . vermacht.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zum ehrenden
Andenken der Wohlthäter hiermit bekannt gemacht.

Ordens - V erleihung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben dem Obersten von
Beust , Commandeur des Gendarmerie - Corps , das Commanveur - Kreuz deS Zährin«
ger Löwen - Ordens gnädigst zu verleihen geruht.

D ienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewegen
gefunden:

den Handelsmann Werner  in Havre zum großherzoglichen Consul daselbst zu er¬
nennen , welche Ernennung auch bereits von Seiten der königlich Französischen Negierung
das bixecguarur erhalten hat;

die Bezirks - Ingenieure Lienin  zu Offenburg und Sauerbeck  zu Carlsruhe zu
wirklichen Mitgliedern der Oberdirection des Wasser-  und Straßenbaues , mit dem Cha¬
rakter als Bauräthe , zu ernennen ,

sodann dem Bezirks - Ingenieur Fischer  zu Waldshut die Wasser-  und Straßen¬
bau - Inspektion Offenburg zu verleihen,

den bisherigen Secretär Föh -renbach  bei der Oberdirection des Wasser - und
Straßenbaues als Bezirks - Ingenieur bei der Wasser-  und Straßenbau - Inspektion Sä-
ckingen anzuftellen , und

den besoldeten Ingenieur - Praktikanten von Delaiti  zu Freiburg zum Secretär
bei gedachter Oberdirection zu ernennen.
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Höch stdieselben haben ferner gnädigst geruht , die Stelle des Schullehrer rSe¬

minar - Direecors zu Rastatt dem bisherigen Schulrath und Direktor des Schullehrer-

Seminars in Aarau , Philipp Nab Holz  von Villingen , zu übertragen , und

den Pfarrer Friedrich Kochenburger  zu Reilingen auf die erledigte Pfarrei

Eschelbach zu versetzen.

die durch die Beförderung des Pfarrers Sch mitthenn er  nach Weingarten erle¬

digte evangelische Pfarrei Großsachsen dem Pfarrer Karl Friedrich  zu Bammenthal

zu übertragen.

Den Nechtspraktikanten:

Gottfried Nadler  zu Heidelberg,

Fidel Hozin  Radolphzell , und

Konrad Spreter  von Freiburg , dermalen zu Hornberg,

ist bas Schriflverfassungsrechl in Administralivsachen ertheilt worben.

Die Staatsgenehmigung haben erhalten:

die fürstlich Fürstenbergische Präsentation des Pfarrers Joseph Alois Hufschmid

zu Altglashütten auf die Pfarrei Lenzkirch,

die fürstlich Fürstenbergische Präsentation des Priesters Taver Reich ! in von Do-

naueschingen , vermaligen Pfarrverwesers zu Fürstenberg , auf das erledigte Kaplanei - Be-

nefijium aä 8r . lX' icolaum in Engen,

die fürstlich Fürstenbergische Präsentation des Priesters Joseph Wehrle  von Gög¬

gingen , bisherigen Pfarrverwesers zu Kirchen , auf die erledigte Pfarrei Jppingen , Amts

Möhringen,

' die fürstlich Fürstenbergische Präsentation des Dekans und Stadtpfarrers Johann

Baptist Schalter  zu Neustadt auf die mit dem Dekanat verbundene Stadtpfarrei

Stichlingen,

die fürstlich Leiningensche Präsentation des Pfarrers Joseph Rock zu Oberschefflenz,

Amts Mosbach , auf die erledigte katholische Pfarrei Gerichtstelten , Amts Walldürn , und

die fürstlich Leiningensche Präsentation des Pfarrers Michael Brauch  zu Neckarelz,

Amts Mosbach , auf die erledigte katholische Pfarrei Hollerbach , Amts Buchen.

50
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Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch das am 20sten Oktober l. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Deimling

ist die evangelische Pfarrei Tannenkirch mit einem Competenz - Anschlag von 852 st.

Ln Erledigung gekommen . Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen 4 Wochen

vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate bei der obersten evangelischen Kirchenbehörde zu

melden.

Durch das am 30stcn September d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Krauß

zu Leibenstatt ist die evangelische Pfarrei Leibenstatt,  Dekanats Avelsheim , mir einem

Competenz - Anschlag von 403 fl . 19 kr. in Erledigung gekommen . Die Bewerber um

dieselbe haben sich binnen 4 Wochen bei der Patronatsherrschaft , den Grundherren von

Gemmingen , zu melden.

Die evangelische Pfarrei Reilingen,  Dekanats Oberheidelberg , mit einem derma-

ligen ungefähren Ertrage von 614 st. 47 kr . , worauf noch 143 fl. Prozeßkosten haf¬

ten , welche in Jahreszielern mit einem jedesmaligen Betrage von 20 fl. heimzuzahlcn

sind , ist erledigt worden . Die Bewerber um diese Stelle Aaben sich bei der obersten

evangelischen Kirchenbehörde binnen 4 Wochen vorschriftsmäßig zu melden.

Oie den Konkurögesctzen unterliegende katholische Pfarrei Ebnet,  Landamts Frei-

bürg , mit einem beiläufigen jährlichen Einkommen von 600 fl. in Geld , Naturalien,

Gütern ünv etwas Zehntertrag , worauf jedoch dermalen ein in zwölf JahreSterminen

heimzuzastenves Kriegsschulden - Kapital von 325 fl. .3 4 kr. ruhet , nebst einer weitern

an die Gemeinde Mengen zu zahlenden Schuld von 24 fl. 574 kr., weswegen das ob-

gedachte 12jährige Provisorium um ein Jahr verlängert wird , ist erledigt worden.

Die Competenten um die genannte Pfarrpfrünve haben sich nach Vorschrift des Re¬

gierungsblatts vom Jahr 18lO . Nrs . 38 . insbesondere Art . 4 . sowohl bei der Regie¬

rung des Oberrhein - Kreises , als bei dem erzbischöflichen Ordinariate zu melden

Gestorben sind:

am 8ten September d . I . der pensionirte Amtskeller Wittmann  zu Bruchsal,

am 20ten " „ „ der pensionirte Domänenverwalter und Obereinnehmer

Weitzel  zu Bruchsal,

am 24rcu „ „ der außerordentliche Professor der Philosophie Or . Franz

Joseph Zimmermaun  zu Freiburg , und

am 17ten Oktober " der Amtsrevifor Allgaier  zu Haslach.



u e b e r s i ch t
des Zustandes der Gebäude- Brand- Versicherungs-Anstalt im

Großherzogthum Baden.
Vom Istcn Januar 1832  biö dahin 1833.
Bei der allgemeinen Brand - Versicherungs- Casse.

Soll,

kr.fl.
8205

S31281

15;

MZl ) —
49;
40

Einnahme.

Rezeß . . .
Beiträge über Abzug der Hcbgcbührcn zu 1 kr. vomGulden
42,9!9 fl. 0 kr im Scekreis v. 32,733600 fl. Anschlag
59,2l6fl. 9kr. "ObenhcinkrciSv . 45,164,400fl. —
73,166 fl. 58 kr. 4 Mittelrheinrr. v. 55.7 . —
55,978fi. 55kr. " Unterheinkreiöv. 42,678,800 fl. —

4025
5i3
IVO
205

L8S311

18

50
43

10

Zusammen

Passiv-Kapitalien
l Ersatzposten
^Ausstanv
^Lauözins
Zinsvergütung .

176,372,900 fl. .

Zusammen

Ausgabe.

461816 23^

467621 37 ; I Vertrag

Bevor . i . .
Brand - Entschädigungen:

fl. kr. fl. kr.
167,607 fl. 5k kr, im Srekrcis 16,8,377 6 LZ/,85 45
6" ,665 fl U 1/2  kr imO errk.-inkr. 101,83« i/r  56/84 88
61/,55 fl. 85 1/2  kr, >mMtttelrheiiikr. 58,vf0 44  9418 /,1l/2
1,050 st — und wrgen Wiedcrersatz

bis zu crfüllier Baupflickt. 1,050
73,6i6fl. 55 1/2  krim Unkcrrheinkreir6(),6!5 fO 1/2  13,831 15

Zusammen. . .

Abschätzungsgebühren und Katastcrkoflen:
1123 fl. 4 kr. im Seekreis . . 1123 fl. 4 kr.
1301 fl. 26 kr. im Oberrheinkreis . 1401 fl. 26 kr.
1620 fl. 4 kr. im Mittelreinkreis . 1620 fl. 4 kr.
1641 fl. 30 kr. im Untercheinkreis . 1641 fi. 3o kr.

Hat . , R - s

fl. kr. fl.
81071 32Z 97

230613 16 667

336950
1706 244 2259
521 12 22
100 — —
205 50 —

578264 15 3047

19 10

356272 20 105544

5786 4
362077 34 105544

kr.
43

52

25
28

2s

2 *

1



Soll. Ausgabe. H a t. R k st.

ff. kr. fl. kr. fl- kr.

467621 Uebertrag . . . . . . . . 362077 34 105544
756856 — Passiv-Lapitalicn. 193708 20 5601.,, 40

18153 20 Zinse aus Passiv - Capitalien . . . . 18153 20 — —
,56 — Besoldungen für den Venvaltungsrath 450 — — —

1274 23 die Lassen- Beaime . . 127u 23 — —.
2 41 Gratification an den Lassendiener . . 2 41 — —

337 6 Bureaukosten für den Verwaltungsrath . . 337 6 — -.
260 8 „ >, die (̂ asseoerwaltung 200 8 — —

65 20; Porto und Geldtransportkosten . . . . 95 20- — —

Für Unterhalt des Diensthauses:

44 43 Verbaut . . . . . . . . 44 43
20 23; für herrschaftliche und andere Beschwerden . 20 23 — —
53 24 Restituenda. 53 24 — —

946 29 Abgang . . . . . . . . . 946 29 — —

243139 35; 577453 52 665685 43;
581311 43 Die Einnahme beträgt . . 578264 15 3047 28

Die Ausgabe hievon abgezogen:
bleiben Lassenrest . . . 810 23

661827 52; hingegen bleiben, nach Abzug der Einnahme von der
Ausgabe. 662638 15;

ab davon den Laffenrest . . 810 23

661827 52;
Welches Deficit durch neue Umlage zu decken ist.

Es geht hievon noch ab der Antheil am Diensthaus
und Betrag der Jnvenkarienstücke . . 3363 17

Worüber reines Deficit bleibt . 658464 35 z



S o l l. Brand -Entschädigungen. Hat.

fl kr. Im Seekreis. fi. kr

Amt Ueberlingen.
800 für vie Spendpfieae zu Ueberiluge» an die Hilden.

br ndiche Stiftung. 800 -
7<»0 — für die Pfarrscbeucr zu Bonndvrf -- —

r,8 — an Georg Keller zu Bambergen —
iazo — — Martin Seg 'njcheid zu Ueberlingen 1450 —
122Ü — — Joseph Skraßer. 122t, —

37 12 — Müller Obser. 37 12
üoo — — Alois Greß zu Lippcrrrreute . . —

5 — — Sebastian Hcimgerlner . . . . — —
— — Nepomuck Betscher zu Sipplingen . — —

Amt Konstanz.
5° — — Franz Schroff Wtmve zu Lllmannsdors — —
44 — — die Erben der Witku'e Bachier zu Konstanz . 44 —

2Üb 40 — Joseph Muckendira zu Peierebausen . . 22Ü 40

Amt Stockach.
70« — — Augustin Frtkicht zu Orsingen — —
900 — — Vlnzens Müller zu Volkarkshassen 920 —
ZOO — — Andreas Brugqer. 500 —
35« — — Karl Schlosser. 350 —

Ivoo — — Max Läufie. looo —
600 — — Perer Wieser. 600 —
k>00 — — Klemens Laibach. Loo —
700 - — Verena Siai und Joseph Mührle 700 —
500 — — Johann Jcnbolj Wllkwe . . . . 500 —

2 3» — Mainrad Huber. L 3--
20 — Alois Schädler. 20 —

roo — — Daniel Wcckherlia . . . . . 100 —
5 2o — Pelaai Schädler. 5 20

5« — — Kaspar Müller zu Obcrschwandorf —
900 — — Joseph Klein und Jakob Bürgermeister zu

Nenjingen. 900 —
3 » 0 — Engelbert Auer und Konrad Reuter Zi, 40

Amt Engen.
LVO — — die 3 Müllerscheu Waisen zu Schlatt am Randen 200 —

3° — — Jakob Lehmann und Johann Geiger . 3°
450 — — Christian Braun zu Honstetten 45° —

»O — — Jakob Äuchler tu Ehingen . . 10 —
Soo — — Adam Schwarz zu Zimmerholz 200 —
Als — — Sebastian Bach u. Johann Meier zu Neehausen 288 —
so — Joseph Kaiser. 20

1*
/



Soll, Brand - Entschädigungen,

fl.

733
7ZS
6ao
250

5
4«»
780
250

8
io
ab

52a
200
§40

200

402
I2Z
400

iZsa
doo
140

27
r - 5

2ZZ7
241
48
42
2 ?
La
23
20
20
23
23
13
iZ
22

9
10
ib
lö

H a

kr. fl.
— an Arcadins Engesser zu Asalfinzen . —
— — Andreas Sprenger . . . . . 735— — Pelag Straßer . . . . . . koo
— — Anion Schelling . . . . . . —
— — Anton Straßen. —
— — Sebastian nobler zu Neuhausen . 200
— — Malheus Leibie zu Birttldronn . . . —
— — Michael Meier . . . . . . —
— — Joseph Stiealing. —
— — Joseph Martin . . . . . . —
— — Kilian Mainr . . . . . . -x-— — « arl Distel zu Engen . . .. . —
— — Joseph Durrhammer . . . . . —
— — Kiemen; Grumann. —

Amt Hüfingen . '
— für die St . Antons Capelle an Anton Bader zu

Neuenbura. —
— an Anton Hipp Wittive zu Dögqingen 402— — Jakob Weite zu Mundelsingen 123— — Christoph Ringle . . . 400— — Blasius Kramer. 1300— — Johan Schient. 6oo— — Matheus Ketkerer . . . . . 140— — Georg Sattele. 27— — BiastuS Kramer M Unadingen . . . 125— — Barbara Eqle Wiltwc zu Neidlngen 2ZZ7— — Nikolaus Hauaer . . . . . 24  l— — Sonnenwirtb Höster. 43— — Makheus Udler . . . . . « ' 42— — Johann Kehle . . . . . . 27— — Barkholomä Schwigler . . . . 20
20 — Anton Keller . . . . . . 23— — Martin Preis. 20

i — Johann Koch . . . . . . 20
40 — Georg Grom. -3
40 — Matheus Meßmer. 2320 — Georg Enqelsmann . . . . . 132« — Rosaiie Müller. IZ
3» — Ignatz Keller. 22
10 — Anton Kukkruff. y

— Gertrud Schmidt . . . . . !O
40 — Georg Hamburger . . . . . ab
40 — Egidius Rvthmund. iS



/

S o l l. Brand - Entschädiguugen. H

fl. kr. fl.

SO 1 an Albert Dessel zu Neidinaen 20
3«rZ — — Jakob Heinemann zu Hüfinacn 3023
66 z — — Nepomuck Höfler und Johann Schmidt . 66 l
rr? — — Joleph Gilli . . . . . . l >7
46 — — Witlwe Heizmann . . .. . . 46

587 i 5 — Johann Steiner . . . . 587
»87 l 5 — Nikolaus Kutruff. 587

ly — — Georz Bol'ch. ly
7"0 — — Joseph Schrcrer zu Aasen . . . 700
630 — — Mclctzior Mader. 6 )0
Y0O — — Johann Helzmann . . . Y0O

56 -- — Ferdinand 'Laier . . . . . Z2
46 — — Caipar Weiler. 46
58 — — Joseph Rolle. 58
40 — — Johann Enaesser. 40
58 — — Bartholomäus Müller 58
Z2 — — Johann Nothweiler. 52

5 — — Bartholomäus Müller weiter 5
2§so — — Johann Frei zu Hansen vor Wald 2500
-885 — — Johann Snlzmann. 1885

275
— — Matheus Scherer. 175

2Y — — Johann Vetter . . . . . . -y
Sy — — Johann Scherzinzzer . . 2Y
2Z — —>Johann Baumasn . . . . 25
24 — — Matheus Kienzle . . . . . 24
23 — — Martin Nothweiler zu Wolterdingen 23
z6 — - - Johann Lanaenbacher. a6
21 — — Johann Zwick. 2l
22 — — Joseph Tritschler. 22
47 — — Joseph Hold. 47
22 — — Jakob Keßler. 22

6oo — — Joseph Stringer . > . 6oo
6»» — — Jakob Sirinqer 600

izoo — — Johann Keller zu Döggingen izoo
1Z»S — — Anton Hölderle . . IZ2O

80a — — Johann Spieß Wlttwe . . . . 822
Zb — — Johann Oswald . . . . . 56
65 — — Jakob Halder . . . . . . 65
Li — — Adlerwirth Laule. 6r
Lo — — Franz Joseph Schumacher . . . . Zo
bZ — — Ulrich Riedlinaer. Hz
LZ — — Sebastian Hallerlc. 65
2Z — — Markus Wetzel. 25

— — Anton Schorp. 15



tt

W
!

-!"i!

Soll.

fl. kr

.Brand - Entschädig ungen. H a t. R e st.

fl. kr st. kr.

an Anton Burger zu Döggingen ro
— Moriz Bader . 10 — — —
— Wilhelm RinSle zu Kirchdorf zooo — — —
— Marun Hirlh « 37 — — —
— Jakob Hofier . . » i -8 — — —
— Daniel Herbst 37 - — —
— Anton Happle . . !2oo — — —
— Anton Rtpple . 2oo — 400 —
— L' aver Huber * H 6oc» — — —
— Michael Moser . '4 — 3« —
— Marha Hölderle . 2» — 4» —
— Welfgang Vetter 4 — 8
— Johann Hasenfra; 4 — io —
— Joseph Roth iu Uliadlligea beim wettern Brand lozc» — — —
— Wendelin Zolg 920 — — —
— Joseph Haseofraz jünger 1200 -- — —
— Crispin Zlmmermana . boo — — —
— Marlin Schmidt 600 — — —
— Ludwig Zolg I Sno — — —
— Bartholomäus Wiehl . 1500 — > — —
— Andreas Heer 700 — — —
— Felix Brillinauer 7r>o — — —
— Johann Ehrat . »6oo — — —
— Kasimir Siedler 800 — — —
— Philipp Kelterer 800 — — —
— Siegmund Huber 600 — — —
— Johann Roth l5 «o — — —
— Gabriel Happle . YOv — — —
— Franz Joseph Ruf 750 — — —
— Balthasar Rvsenfiiel . lb00 — — —

— Jojeph Bächle . 6oo ' — — —
— Karl Nothweiler t I00 — — —

— Joseph Tritschler 7oo — — —
— Georg Bartle 900 — — —
— Leonhard Zimmermanu 800 — — —
— Balthasar Specht 950 — — —
— Loren; Kaltenbach . 85  0 — — —
— Michael Dorn . 1600 — — —

— Joirph Gröber . 752 — — —
— Lorenj Säktele . 75 <> — — —

— Georg Hölderle » . Hoo — — —

— Georg Schwörrr 752 — — —

— Lorenz Ebnet « . 752 — — —

— Joseph Keller . . . 800 — —



Soll. Brand - Entschädigungen. Hat. R e st.

st kr fl. kr. fl. kr.

600 — aa Ignatz V :nus zu Unadiagea 600 — —
bZL» — — Äonaoenrura Unold. 850 — — —
400 — — Jo >eph Hader jünger . . . . 420 — — —
820 — — Johann Strodel. d22 — — —
r3d — — Omsenwinh Egt. ,zü — — —
192 — — Jakod Malier. 192 — — --
58 - — Jakod Triischler Schmidt . . . . 5^ — — —
53 — — Karl Weite . . . . . 53 — — --
5» — — Auto» Reinemaan. 50 — — —

1000 — — Andreas Deqi. 1000 — — —
77 — — A'ruham Lausch. 77 — — —

702 — — Johann Strobel. 722 — — —
200 — — die Gemeinde für's Waschhaus 222 — — —
»Z2 — — die Gemeinde süi' s Spritzeahaus . l5» — — —

58 — — Hirschwirrh Engeffer . . . . 53 — — —

Amt Neustadt.
700 — — die StaadeSserr >chifl Füritenberg für'S Jäger-

Haus ,u Vahrendach . . . . — — 722 —
882 — — Amon W nteroalcer zu Viertdäler 882 32 —

45 — — Johann Faller zu Loffin en . . . . 45 — —
702 — — Mathias vaumeier zu Üangenaordrach . 700 — — —

I 122 — — Jako » Förderer «n Neufladl 1122 — — —
1820 — — Moriz N igele . . 1822 — — —

922 — — Nikolaus rüeha . — — Y22 —
1022 — — Engelbert Kauer. — — 1222 —
louo — — Binzens Müller. 1002 — — —

502 — — Jozeph Bellri. — — 500 —
652 — — Fidei Lrillchler. tzZ2 — — —

1422 — — Paul Weiß. Ig22 — — —
600 — — Georg Frei. — — 600 —

,802 — — Johann Hanz zu Eisenbach l800 — — —
2000 — — -üerahard Zahrinzer zu O ' erlenzkirch . 220» — — —

Amt Bonndorf.
1222 — — Jakob Matt zu Koaadors . . . . 1022 — — —
1222 — — -oaollst ueß.er. 1.200 — —

lo — — Amon Wiehl. 12 — — —
35 — — Jojcph Nobler . . . » . . 35 — — —

25« — für das S hützenhaus. — — IS« —
2857 — aa Mathias Psänöler. 2857 —- — —
2LOO — — Andreas Wangler . . . . . 212» , — —

40 — — Marlin Pop - . 40 -- — —
t>9Zv — — Alois Jseie zu Jgelschlatt . . . . ÜY52 — — —



N e stSoll.

Z00
ZttNV

700

50

560

i 5

Brand - Entschädigungen.

an Joseph Föbrenbachcr zu Wollmadingen
— Johann Ganterk zu Wilktckoien .
— Er^ or Meister zu Cwakingen

Amt Villingcn.
— Nepomuck Küfer zu Klengen
— Wittwe Wcißvaar
— Wendelin Huber zu NiedercschaS
— Nikolaus Ncugsrdt auf'in Lpilslh f̂ zu

fenweiler
— Mathias Flaia zu Strckburg
— Johann Neibinger

Amon Huqer zu Neuhausen
— Stephan Rösch . .
— Blasius Lehmann
— Benedikt Kelterer
— Desidenus Schorpp
-- Joseph Neugardl
— Felix Waibel
— Joseph Hirkh
— Ambros Singer .
— Georg Mehlhünser
— Georg Huggcr zu Dauchingen
— Marie Baier . . . .
— MaihiaS Wö!fle>Johann G. Hengß'er.

Hengstier und Mathias Henastkr Mtkw
— Johann Hegstler, Weber Wittwe, Christi«

Wilhelm und Ernst Held
— Lehrer Etraßer . . . . ^
— Äitvogt Glump . . . .
— Christian Weiler und Martin Voß'lcr !

Amt Stühl in gen.
— den Kirchenssnd für die Kapelle zu Ol-ermet

lingen.
— Ludwig Würkcmberger zu Niedern
— Maihias Kenswun
— Waiha Aniann Erben
— Heinrich Hupfer
— Conrad Scheerer zu Uaterwangen.

Amt Heiligenberg.
— Simon Bauer zu Effrizwciler
— Johann Georg Emman» zu Lembach

Za fob

Hat.

fl.
Z000

700

r6oo

5b°

70 »

kr. kr.

800



S o l l. Vrand -Entschävigungen. H a t. R e

fl. kr. fl. kr. 'fl.

500 an Conrad Günter zu Lembach. » . 500
500 — — Baptist Beck zu Heppach . 520 — —
LOS — — Johann Nauch zu Mariahof . . . — — S22

Amt Vlumenfeld.
165 — — Schlauchwittd Schaller zu Wlich- » « 15 IZo
Zo — — Georg Hamburger zu HUMgen . . , So —

Amt Meers bürg.
250 — — die Gcmcinoe Markvorf füe's SchießhauS . — — 250

Amt Möhringen.
55 -> — — Johann Christ zu Hausen nn Kirchthal » 550 — —
500 — — Jakob Scheerer . . . . . 5«o — —
450 — — LukaL Müller . . 4ZO — —
500 — — Joseph Gnzester zu Zimmern 520 — —
30 — — Alois Braun ZO —-
50 — — Joseph Krandle . » 5v — —
42 51 — Cölestin Deutsch , . . . . 42 5» —
12 — — Joseph Hünerwadel . . . . . IO —
10 — — Marlin Engesser . . . . 10 — —

kZao — — Vogt Hüncrwavel zu Stetten . - « 15.10 — —
450 — — Johann Keller. 450 — —
boa — — Johann Stamm und G. HenLler. tiO2 — —
22 — — Mathias Bausch . . . . . 20 — —
>5 — — Mathias Weh . . - > - lä — —

1500 — — AloiS Zepf . . 2500 — —
54 — — Valthasar Zahn und Martin Baumgarlner zu

Geisingen . . . . . 54 — —
1200 — — Metzger Blum. — — 1200
rroo — — Rathkdiener Künzle . . . . . — — 1222
400 — — die Gemeinere für Thor und Scheuer — — 400
Y22 — — Bürgermeister Huber. '- — Y22
375 — — Anton Scheerer — — 375
450 — — LerrcharS Kaiser. — — 45"
<000 — Apotheker Mondstein . . . . . — — buo
üo — — Andreas Künzle . — — bu
öo — — Joseph Hcckelmann . . . . . — 60
-9 — — Michael Henkel. — — 29
3" — —.Mathias Engesser . . » . . — — ZÜ
59 — — Joseph Harlmann — — 59
36 — — Anton Schvrpp . . . . . . — — Zü
18 — — Veit Engele. — 18
L<- — — Valentin Kraus. - — 36t

2



S v l l.
Brand - Entschädigungen . ^

Hat. R e st.

fl. kr. fl. kr fl. kr.
60 an Lorenz Gleichauf ju Geiffligen — — do2Ü — — L' aver Bickel . . . . . — — 26 —
30 — Labisiaus Spreng. — - 30 —
Io — — Valentin Kaiser. — —

3» —
bo — — Nikolaus Sudler . . . — — t>0 —
30 - . — Ochseawirkh Heinemana . . . . — - 30 —

dzo — — Johann Enqezser zu Hausen im Klrchthal . — — bZO —
550 — — Franz Gabriel Lehrer. — — 55° —

3 ^ IZ — Jakob Roth , . . . . . — — 3 > izL08 20 — Christoph Bühler zu Geisingea 208 20 —

Amt Möskirch.
b6o — — Matheus Muffler zu Voll . . . . 650 — 10 —
80 — Blasius Massier . . ' . . 80 —

Amt Stetten.
420 — — Joseph Moq zu Stetten . . . . 400 — — —

?o 50 — Remigius Merkt zu Hartheim 70 50 —- —
95o — — Conraü LuoezHer für Kronenwirth Hipp zu

Stetten . 950 — — —
Zoo — — Wenvelm Marquard zu Oberglashüklr. — — Zoo —
400 — — Xaver Hauq. 400 —

Amt Pfullenvorf.
497 3» — Johann Baptist Huber zu Lichtcacgg 450 — 47 30btZ — — Gabriel Huber . blZ —

Amt Ravvlp hzell.
SZ2 - - für das Pfarrhaus zu Aach . . . — — SZO —
200 — an Albert Brüllet zu Weiler . . . 200 — —
4 )o - — Fibel Schnerd zu Radvlphzekl 400 —
^,02 — — Joseph Epple . — 500 —
200 " — Ruöolph Beisch Wittive . . . . — 200 —

2002 — — Älkvuriermeister Frei Relikten 2000 —-
ZOO

— — SeneS Huqie. A00
3-> — — Nuvolph Händler. 3« —
14 — Ntpomuck Zaiigerer. l 46 — Carl Hlllcr . 6

Im Ober - Rheinkreis.
Amt Walds  Hut.

400 — — Joseph Jehle uno Joseph Baumgartner j«
Segalen . — —- 400 —



S o l l. Brand - Entschädigungen. H - t. R e

fl kr. fl. kr. fl.

>22 — an Jakob Gotstein zu Grünbolz 100
420 — — Xa >cr Ziegler zu Ovcraiphea . 402 — —»

4 eoo für o>e Kirche in Görmchi . . . . 22Ht> — >864
87; — an Euzen Sieboiv zu Ricswihl . . 87Z —

1202 — — Johann Geora Sttuunaner — 1200
zoo — — Dominik Klein»! zu Luiriqhofen . . . Z00 — —
5»u — — Tovann Lsonig zu Uniciaipscn — — 500

1422 — — Fisel Machte zu rlioggerrwie- l 1400 —
252 — — fziocl Mauz zu Licnheiin . . . . — — 250
IZ2 — — Xaver Scheuvle . — — IZO
44 n — — Lauer Scveudle Beck . — — 415
652 — — Joh nn Marlin Amaan j» Degcrnau 650 fl.
5»o — — Kriedviin Liebvld . . . 522 fl.
800 — — Xaver Sloll . . . . 800 fl.
802 — — Johann Tröndle . . . 802 fl.
boo — Oimar Wcisenberger . . . 600 fl.

1222 — — Lapnfl Maurer Accisor . . 1200 fi.
>5 — — Ignatz Weiscnberger . . 15 fi.

1.200 —
3 Z65

lyo 46 — Ochscllwirth Hierlinqer zu Waldshul I92 4b

Amt Schopfheim.
iZ ?» — — Johann Jakod Greiner uns Jatok> Meier zu

Hasel . >372 — —
1422

— — Johann Georg Greiner . . . . 1402
— —

S 200 — — Johann Georg Meier zu Gerspach — — 2200

2720
— — Vogl Johann Greiner . . . — —

2722
l8ou — für Marlin unv Johann Georg Blum an letztem 1800 — —
IZ 22

— an Lorenz Müller zu Vurchau . . . . IZVO — —
152

— — Michael Gurmann . . . . . — — IZ«
Slvo — — Johann Gre -ner zu Railbach . . . 2INN —
500 — — Georg Dreher . ZOO — —
402 — — Martin Wagner . 402 — —

Amt Schönau.
452 — — Mainrad Thoma für Joseph Wunderle zn

Todtnau . 950 — —
700 — — Johann Kaiser und Mathias Rotzinge zu

Todtnauberg . — — 7201000 — — Ulrich Maier zu Künaberg . . . . 833 20 166
500 — — Matha Köpfer . Z22 — —
400 — — Joseph Wühler zu Hag . . . . 400 — —

l - Lo — Ulrich Mühl zu Utzenfeld . . . . I2Z2

2 *



ros

l l. Brand - Entschädigungen . i H « t. R e s.

kr. st. k'r. st. kr.
— an Johann Malsch zu Ehrsberg HOI fl.

— Magdalena Ritter 12. 0 fl.
— — Mainrad Scheubze I 100 fl.— — Johann Philipp acioo sl.
— — Donat Ivltter . . . . ahoo sl.— — Johann Meier . . . . 1000 fl.— — Franz Ankon Philipp Wiltwc 45» fl.— — Johann Rümcles 45« si.— — Johann Zomer . . . . rzoo fl.— — Donat Datsche 45° st— — Fridolin Berger . yoo fl.— — Johann Greß . . . . 900 ft.— — Georg Snppinger . . 2Y0Q fl. l— — Johann Ritter . . iboo fl.— — Andreas StruttS Witkwe 2000 fl.— — an die Gemeinde für die Kapelle . 1200 fl.— — Joseph Meier . . . . 1ZVO st.— — Wendelin Rüdiger 1400 fl.— Lorenz Kümmerer 1200 st.— — Michael Meier Iloo fl.— — Johann Berger Zoo fl.— — Alois Schmidt . . . . IZOO fl.— — Bernhard Laagendorf . 1020 fl.

loooo — '755°— — Konrad Eiche zu Muckenbronn , , — — 700— — Johann Meier « . . . —- — 700— — Balthasar Wislcr — — pvo —
— Johann Eiche . . . . -- — 600 —
— Mathä Geiger zu Happach . » » Zoo

Amt Müll he im.
— — Nößlcwirlh Wille zu Müllheim : . ^ — — koo —— — Skadlraih Daler , , 280 — — —— — Sattler Mangler — —- 280 —— — Anton Hiß . . . . 500 — — —

— Johann Meier zu Seefelden 400 — — —
20 — Joseph Nueb zu Neuenbürg 13 20 — —
— — Friedrich Klinkig zu Kaltenbach . 784 — ——

— Johann Georg Kupferschmidt Witkwe zu Sah-
ringen . . . . . 350 —

Amt Staufen.
— — die Gemeinde Münsterthal für die Kapelle ans

dem Berg Böigen . . — — 200 —



Soll.

Brand - Entschädigungen . ^
H « t. R e

si- kr
-

fl. kr. fl.

— an Schmidt Joseph Eckerle . . . . 1200 —
40^ — — Michael Franz . . . . . . — — 400

Stadtamt Freiburg.
"5 — — Joseph Bader zu Freibura . . . . — — >>5
ö« — — Klemens Llmmrimann in der Wiehre . — — 50

Land amt  Freiburg.
2-00 — — die Gemeinde Unkcrqlvlterthal für die Mühle — — 200
190 — — Ekaabhaltcr Mathias Väsin Relikten zu Men.

gen . — — Igo2-00 — — Johann Georg Mörch Relikten für Martin
Scher» zu Opfingen. — — 200

2 2̂ — — Witlive Häßler zu Mengen . . 33» — —
lZo — — Maehias Schlegel zu Unteribenlhal — — >50
boo — — Joseph Tritschlcr. — — boo
>75 — — LeopoldH-rcher zn Munzingen >75 — —
Zso — — Jokepd Andris zu Siegen . . . . hoo — —>
Ivo —

— Joseph Heimle zu Wertstem — Vogtei Staig — — 100
sooo — — Mathias Schweizer zu Höfen — Vogtci Burg 2000 — —

IZ00 — — Joseph Riegel zu Kirchzarten >500 — —

L» o — — Anton Reger zu Sc . Barbara — Gemeinde
Litttnwciler . . . . . . 502 — —

Amt Waldkirch.
55« — — Landoün Heim zu Biedcrbach 550 — —

875 — — Johann Strecker zu Föhrenthal 875 — —
1200 — — Nikolaus J00S aus dem Rösleberg I2oo — —

IHVO — — Christian Kapp zu Ohrensbach 1500 —

19 - 0 —
— Joseph Schneider für Mathä Burger zu Ober. —

spitzenbach. Igoo — —

400 — — Jojcph Rombach zu Kollnau 400 — —

ZOO — — Franz Joseph Reichcnbach . . . . ZOO
— —

90O — — Joseph Schäle 900 — —

Lj02 — — Leonhard Göhring . 9O0 — —

>485 48 — Adlerwinh Weiß zu Oberwtudcn >488 48 —

tluo — — Johann Jmhof. boo — —

>-5 — — Joseph Hoq und Franz Kapp >2Z — —

Amt Säckingen.
r >5 —

— Hammerschmidt Maier zu Murg . — — 1' 5
600 — — Joseph Häslia zu Nickenbach — — boo
800 —

— Jakod Schlaget » und Balthasar Böhler zu
Griesbach . boo — 200



R e st.Soll. Brand - Entschädigungen. Hat.

fl kr. fl. kr. fl.

3 39 an Anton Müller zu Griesbach. . . . _ — 3
494 — — Joseph Frank u»V Janalz Dar zu Hochscheuer 494 — —

33<-4 —
— Johann H âs zu Kleinlaufenburq looo 2Zv4

200 -- — Joseph Deiser zu Herrüchriedsäg» 2OO — —
600 — Fridolin Vogt zu Willaringea üoo —
450 — Lorenz Grciner zu Grünenbach 450 — —
y68 4Z — Math'«; Meier. 9t>8 4Z —

— Georg Sieoold zu Herrischried zoo — 575
47 49- — Johann Kaiser . . . . . 47 49;

650 — Jakob Baier !» Skütte . . . . — — 5zo
1700 — bowenwirkh Johann W cker zu Obersäckingen — — 17 00
200 — Johann Hauii jünaer. — 2L>c»
400 — Johann Jünger Dragoner . . . . — — 422

Amt St . Blasien.
100 —

— Joseph Tritscheier zu Todkmormättle — — 100
500 — Franz Joseph Tritscheier für Fldei Meier zu

Bernauweierle. zou — —
1000 — Konrad Böhler zu Unterkutterau «000 — —
20Y0 — Johann Baptist Maier zu ToVtmooS 2090 —
1100 — Andreas Albiez zu Bernauaaß — — l loo
4470 — Fridolin Umber zu Vordertodtmoos 4470 — —

ZOO — Bläst Schmidt . . - — Ivo
ZOO — — Dominik Mansche . . . . — — 300
S88 — Blasius Fiscker zu Unterkutterao . — — 988

1887 30 — Jodann Siedler und Thomas Schwarz zu
Schluchsee. — — »887

700 — Felix Danl zu Schlageten . . . . 720 — —
252 — Willibald Lhoma. 250 —
2Z2 — Joieph Gerspach . , . . . — — 252
35 45 — Nagler Joseph Köpster . . . . — — 35

Amt Breisach.
5o — — Andreas Oberkirch zu Burghetm . — — 50
5° — Bankraz Mäder. —M — 5o200 -E — Joseph Gamber Witkwe . . . . — — 2vo1000 — Lchsenwirth Hörner Wittive I000 — -^

500 — — Stubenwirih Bitzler. 520 — —
5° — Richter Brücker. 50 — —

150 — Jakob Meier und Lehmann Weil 152 —
2Z — — Lehmann Weil . . . . . . 25 — —
75 — — Jakob Meier. 75 — —

Zoo , — Mathias Aünzler von Hochstetten 500 — —



S o l Brand - Entschädigungen. H a t. R e st.

st. kr. st. kr. st- kr.
Amt Kenzingen.

125 an Georg Vetter zu Bleichhelm — — 12S
IZ4» — — Barcnwirkd jlrnitz zu Hcckiingea . . 1040 — 5oo —
2Z0 - — Carl Beische zu Kcnzlngri, . . . . 2z0 — — —
boo — — Wllrwe «Spiest . . . . . . doo — — —
66h 4« — Bäcker Harjchcr . 6b6 40 — —
100 — Wcißgerder Harscher. 100 — — —
2L3 so — Joleph Becherer. -33 20 — —

ab — — Joseph Cisele. ab — — —
12 — — Lorenz Zeller Wiltwe. 12 — — —

4X0 — — nonrad Becherer. 480 — — —
400 — — Xaver Buharz. 400 — — —

18 — — Wuhelm Bilharz. 18 — —
45 — — Joseph Zorn. 45 — — —
40 — — Michael Bohliager »u Bleichheim — — 40 —

Oberamt  Emmendingen.
2050 — — Thomas Kern und Christ,an Bühler auf dem

Waldihuker Voglei Freiamt . 2250 — — —
300 — — Daniel Rost zu Ottoschwandea ZOO — —

'95 — — Iakod Lol zu Oberschaffhausen >95 — —

750 — — Georg F>eß zu Denzlingen . . . . 750 — — —
770 — — Andreas Eick. 770 — — —
6ZZ 20 — Malhias Wagner . . . . . b33 2o —

550 — — Ochsenwirlh Kiehnle zu Theningrn 550 — —
400 — — Äophia Limberger. 422 — — —
66 40 — Michael Fuchs. 66 40 — —

6 2Ü — Benedikl Maier zu Heimbach 6 26 —

Amt Lörrach.

1446 — — Xaver Durst zu Rührberg . . . . 144b —

4732 30 — Madler Greiner zu Lörrach . . . . 4 >55 — 577 30
48 — — Maurer Hosmana. 48 — —

34 33 — Salomon Kahn . 34 33 —
6^0 — Alois Schmill zu Haktinaen 650 —

602 — — Konrad Muri zu Rolclwkiler — — Ü02 _
1V0 — — Daniel Neincrk. — — 100 —

Amt Jestetten.
647 — — Antön Meier zu Hohenlheag — — 641 —
575 — — Karl Frei zu Balkerswelt . . . . ' E»- — 575 —-

W

' 5-!M,

-.Ä



S o l l. Branv - Entschädigungen. H a t. R e st.

kr.
-

fl- kr. fl- kr.
Amt Hornberg.

tZ 75 — an Jakob Weißer zu Oberkrummenschiltach/ Stabs
evang. Thennenbronn . . . . 1Z75 — —

Z0O — — Christian Hildendrand zu Ncichenbaed 50» -— —
800 — — Joh. G. Hndenbrand zu Kirnbach 820 — — —
r »c> — — Christoph ZuckjLwerS zu Langenschiltsch 100 — —

8222 — — Johann Nock zu Kirnbach . . . ^ . 2VOO 2V0 —
700 — — Johann Lauser zu katholisch Thennenbronn . 7«>o - —
700 — — Johann Lehmann Schneider zu Reichenbach. 700 —
IZ2 — — Jakob Äimnger zu Krunnchüiach lZo — —

2002 — — Job. Müller und Christian Sraigcr zu Schiltach IOVO — — —
5» — — Jakob Hocbmuth . . . . . 52 — —
-5 — — Maihias Arnold und Christian Wöhrle 15 — —-

^ov — — Christian Brüstie zu Hcrrenivcg, Stabg Lehen.
gericht . . . . . . . 350 —- ZS« —

SZoo — — Michael Obergfell und Barth. Rapp zu Bu.
chenbcra . 2ßv0 — — —

szo — — Mathias Rieger zu evangelisch Thcnnenbronn SZO —

Amt Tryberg.
820 — für das HirtenhanS zu Tryberg — — —
rZ» — — die Metziq . . . . . . — — »5» —

s 22 — das Scharfrichtcrhaus . . . . — — 2 22
28 5b — bas AmihauS per Rest . . . . — 28 5»

167 id an Siricker Kcorg Furkcrwanqler 167 -6 —
1200 — — Joseph Dold und Michael Kieszlr zu Gre-

melsdach . . . . . . 1200 — — —
400 — — Simon Moser zu Nußioch . . . . 4OO — — —
boo — — Anna Maria Kettcrer zu Nicderwasser dou — —

1450 — — Magns Haas zu Gremesbach 1450 — — —
852 — — Augustin Ketterer zu Schonsch LZ2 — — —

"35 46 — Johann Schwab und Anton Kummer . "35 46 — —

2222 — Johann Hummel zu Gurtendach . . 1200 — <-- —

22oo — — Stephan Eschle zu Schönwaiö 22 co — >— —
! 90O — — Xaver Dols zu Schonach . . lyoo —

Amt Ettenheim.
l 5 — — Landolin Binder zu Wallburg 15 — —

— Anton Steiner zu Rust . . . . -75



D o

GranV -Entschädigungen . ^
H a

si kr.
Im Mittel - Rheinkreis.

Oberamt Lahr.

fl.

— an Benedikt Winttrer zu Ruchei.btich 520' >>oo - — Jofenh Heimann und Jcseph Tiä̂lle . 8001050 - — Anton Wacker. 1UZO
5 '2 — —Karl König. Zir
452 — —Anton Schölle. 450t>oo — —Makhivs Gar. üoo

6Z75 — — Neabrancr Carl Wolj zuL'ahr . 6375
ZOO — —Johann Zucker. ZOO200 — —Andreas Sprinamann . . . . 20S
OZo — — Carl Pfisterer für Glaser Carl Huck . 650roo — — Daniel Steinmonnu. Göttlich Kinaado Wtw. lOO22 — —Lorenz Köhler Wlkkwe zu Ftiesendeim. 22
225 — Johann Laufenkurve, zu Meisevheim. .

Amt Wvlfach.
22Z

ZOO — — Franz Armbrufier Wittwe im Etaab Kalten,
brvnn .rooo — —Christian Kaiser zu Hanserbach 2V00ave» — — Joseph Schöui zu Oderwollach 200

»5" — — Michael Welte. . 15075 — — Justin S « uler.
55 33^ — Lenrdikl Summ.

Amt Haßlach.
5»o — — Aiois Scl ne,ter zu Mühlenbach . ZOO500 — — Diükhöus Schuit.)eiß. SO»

42 43 - Carl Ncumeier zu Haßlach 42nzo —- — Mtchaci Ullcher Wikiwe zu Möllenbach« rizo1000 — Michael Heiß zu Hapiacb . . . .
Amt Gengenbach.

cooo

IVO — — Peter Hausmann zu Berghauien . . lOO52 — — Andreas Niete «u Ernstbach
!2VO — - Simphorivn Harier zu Neuhausen I2LO100 — — Alkvogl Spitzinüllcr zu dtordrach . lOO6zo — — Johann Harter zu Unterhurnursbach 65a5° — — Andreas Riele «u Nvrdrach 5o800 — — Bernhard Scbillinqer zu Overharmersbach 800roeo — die Stadt Genaenbach für das Haus bei der

Ziegelscheukr . looo

3



« » l l. Brand -Entschädigungen. H a t. R e

ß kr.
Amt Oberkirch.

fi. kr.

Loo — an Friedrich Gieringer Wittwe zn Mosbach Z00 — —
4M — — Anton Ruh zu Renchra . . . . 452 — —
400 — — Ignatz Keßler zu Pckersthal 400 — —
20» — — Anton Seebacher zu Haßlach 200 — —
55» — — Franz Schack zu Oppenau . . . . S5o — —
Zoo -- — Dionis Beschert zu Nenchrn Zoo — —
ro —

— Joseph Panther ^ .— Gregor Sauer.
lo — —

i 7 >7 — —
5« — — Lorenz Bürk zu Oedsbach . . . . 52 — —

LZ» —- — Andreas Steger zu Freier-Hach 4L» — —
400 — Lorenz Hoser aus dem Wahlhof, Vogtei Lier-

bach . . . 40O — —
Zos — Anton Bruder . . . . . . Zoo —

Amt Achern.
Zoa — — Anton und Peter Reif zu Kappel Zoo — —
200 — — Joseph Doll zu Berg, Voztei Waldulm 200 — —
1lS 15 — Joseph Klar zu Achern . . . . "5 i5 —
»30 — — Joseph Lorenz Wittwe zu Gamshurst . 2Z0 — —
450 — — Andreas Baudendiltel . . . . 450 — —
5o — — Engelwirth Peter Wittwe zu Achern 5» — —

416 4° — Bernhard Hodapp zu Waldulm . . . 416 40 —

Amt Bühl.
5° — — die Gemeinde Schwarzach für den Hansblaul — — 5»*5» — — Michael Faller zu Neusatz . . . . 150 — —

35 «- — — Anton Schnurr zu Hundsbach . . 352 — —
400 — — Friedrich Soser zn Horrenbach H22 — —
250 — — Sabina Harbrecht. rzo — —
2Oc> — — Augustin Hermann zu Hundsbach 200 — —
400 — — Friedrich Hermann. 422

— —
50 — — Anton Herzog zu Hatzenweier 50 — —

I00 — — Franz Kolb zu Skeinbach. . . . yoo — -—
700 — — Seibold Müller . . . . . 700 — —
95° — — Carl Reinbold und Leopold Ehreiser . , 950 '- ---

Oberamt Offenburg.
2L0 — — Andrea« Heiz zu Appenweier 220 — —
-3 — Johann Eckert zu Ebersweier iL

kr.



S o l l. Brand - EntschLdi Zungen. H r t. R e st.

.fl. kr.
Amt Rheinbisch ofsheim.

fl. kr. fl. kr.

352 — an David Blumensteln Wittwe zu Muckenschopf. 35« — — —
s7 5» — Georg Kopf . . . . . . 27 5l — —
»6 53 — Jakob Baas d. L. D Dodersweier

Amt Gernsbach.
56 53

100 — —- Joseph Gumpp zu Lautenbach . . . — — loo —
225 — — Z rlak Sicgwark zu Freiolsheim . 225 —-
Z00 —- — Valentin Göhler zu Seelbach . . 300

40
—

26 42 — August Gödler. 26 —-
333 20 — Barnabas Weeber»u Sulzbach . 333 20
540 — Alois Fritsch zu Obertsroth ^ 54» —
35° — — Anton Eisele zu Mlchelbach 35o —
yoo — — Johann Nottengarler zu Gernsbach

— Jakob Körner . . . . . .
yoo —

Losa — 2000 ' —» —-
isoo — — Jakob Schober . . . . . . 1200
6ooo — — den großherzogkichen Forstfiscus . 6000 —
200 — — Dionis Friz. 200
200 — — Anton Wunsch. 200 -M»
roo —- — Augustin Hornung und Ferdinand Abel

— Ivo
2oo — — Johann Schmidt . . . . . 200

22 30 — Augustin Hornung.

Oberamt Durlach.

22 30

ZOO — — Christoph Weitzel zu Söllingen . . Zoo — — —
350 — Heinrich We>ß.

Amt Bretten.
350

L 45 — David Nübenacker zu Flchiugen . — — 2 45
200 — — Lehrer Huber . . . . . . — — 200 —
ZZO — — Abraham Elrinqer und Georg Crub — — IZV —-
ZÜ — Nikolaus Hagmann zu Büchig

Oberamt Rastatt.
36

?yo — Posthalter Jörger Wittwe zu Scollhofca
Oberamt Bruchsal.

yyo

»50 — Georg Jakob Feßler zu Unteröw sheim
Amt Ettlingen.

-Z0 —

r6 — — Joseph Wetck zu Ettlingen 2b — — —

A



S o l l. I Brand -- Entschädigungrn. H a t.

ß kr.
Oberamt Pforzheim.

fl. kr.

LZ 20 — an Hammerwrrkbesttzer Kenueler zu Psvrzheiin . 2Zoo —
.40 rc> — Llebmann Wallerstein Erven S2 lo
6l 25 — Bäcker Katz Warwe . . . . . ÜL 25
7 — — Hükhmacher August Me'er 7 —

85» — — Wilhelm Egel zu EllinenvingW KZO —
378 — für die Sänmühie zu Langenalv 378 —

93 an Georg Kiechle Wurwe zu üeseribrorin
Stavtamt Carlsruhe.

93

roZo — Hirschwirch Müller zu Cansrnhe
Landamt Carlsruhe.

ao5o

2 b — Mathias Joachim zu Rüppurr
Amt Baden.

2 6

225 — — Ziprian Wurz zu Sinzheim 225 —
7275 — — Rößlewiriv Ignatz Stadelhofer zu Baden 7275 —
lZ2^ — — Poitstallmeister Thierqärkner . . . 1525 —

68 34 — H^rhmacher Joseph Dealer . , - «8 34
4c> — Beneüikt Göhringer zu Sinsheim

Im Unter - Rheinkreis.

Amt Lavcnburg.

40

78 an Carl Nenner auf Sem Azeihos bei Kaferkhal . 78 _
<>00 — — Friedrich Gchr,-i zu HiööeSheim . 602 —

5 — für uns Zchuihaus . 5 —
435 — an Da >iei Grai uns Uccisar Schmidt 435 -

-825 42 — Acrüor Schmivk ferner . . , . 1825 42
? 6 — vie Kel!e>-ei Schriesheim . . . . 7 t>

522 — — Jakav Wigner zu HedSeSbeim Zoo —
500 — — Johann SpannagklG klwe 522 —
25" — — Äiikoiaus Basteien Wmwe . . . . 2Z" —
35 — — l̂ eori Merx. 35 —

3Z2 -- — Jakov Keiler . . ^ . 3Zo —
1r! 4" — Georg Nikolaus Reinhards Wittive . . inr 4"
483 L2 — Jikoi) Weser von Sanstzsfen 483 22
4Z6 7 — Franz Heller . . aZb 7
35" — — Marr-m Rüffel . . . . — —
L.Q0 — — Derer SkuA. — —

33 22 — Gevrz GalSaer. — —

/
X



Soll. B rand - Entschädigungen. H «

ß. K. fl-

8 — an Wilhelm «sch za Schriesheim —
»Z-> — — Johann Mc -er . . 2Z2
400 — — Georg Adam Kirscheniohe . . . . 400

3 30 — Liepander Abel . . . . . . 3
152 — Hsuprmann von Wageinann aus der Äasertha

ler Ziegelhutte . . . . 15»
IZ8 n — Georg Krampt Witlwe zu Kafetthsl 1Z8

20 — — Jakob Bohnert zu Jeudenhe.m 20
«70 — — Michael Schmidt ju Ladcudurg . —

"Z7 — — Jckob Fe„ er Wiltive . . . . —
587 Zo — Wendel Schanz Wittwe . . . . —

l > 45 — Freiherrn von Scurmseder . . . . —
1600 — Eonrad Wolf. —

66 40 — Michael Lösch. —
1692 Z» — Georg Metz zu Reckarhnusea —
422 — — Math . Daus Wittive . . . . —

Io — — Michael Gchrcckenverger . . . . —
452 — Georg Pecer Schimpf zu Heedes rim .

Oberamt Heidelberg.
4 ; <> — — AnwalS Salier auf dem Kshlhof 400

5 — — Bäckermiister Schröder zu Heidelberg 5
75» — — Nikolaus Bcckendach zu WilhelmLselö . 7§2

24 — — Theobalds Schmidts Wittwe 24
152 — — Franz Laub zu Zicgeihausen -5«
202 — — Georg Sauer zu Allenbach 20a
Ino — — Jakob Dumont Wilkwe zu Ziegelhausrn loo
Zoo — — Adam Scheid . . . 30»
460 — — Johann Kinjinger und Mathias Wichrlm zu

Schönau . 460
4 Zo — Johann Lauer. 4
2 33 — Johann Koch. 2
2 — — Johann Fischer. 2

ISS — — Philipp Jakob Kinjinger . . . . 100
150 — — Adam Jäckel. i5»
-00 — — Peter Rollert . . . . . . 800

2a — — Martin Eckert. 22
4Z2 — — Peter Koch . . . . . . —
ZOO

— — Johann Fischer . . —
6 — — Johann Kinziager. —
4 — — Math . Wilhelm . —

35» — — Jakob Beisel . . . . 352
luo — — Heinrich Schatz und Melchior Kraft zu St.

1t
> Ilgen . . . . . . . loo '



Soll, R e st.Brand -Entschädigungen. H « t

fi. kr. fi. kr. P. kr.

200 — an Andreas Wolf zu Schlierbach . . 200 — — —
175 — — Georg Sommer zu Allenbach . . . — — —
202 — — Jakob Schmidt jünger zu Handschuchsheim. LOS —
2Z0 — — Michael Milschlcr . . . . . 2Z-, — — —
40Z — — Jakob Gerlach. 403 — —- —
-5 — — Georg Leonhard Mack . . . . 2Z — - - " —
60 — — Justus Weeber und Michael Nagele WllLwe. bo — — l —
70 — — Nikolaus Doll und Christian Nagele 7« — — . —-

8v» - — — Nicolaus Herbich zu Lampcnheim 800 — —
! _1000 — — Tao Nikol. Saiiim. looo — —

150a — — Christian Jungniann. 1500 — — —
Z00 — — Georg und Gertrud Ziegler zu Rohrbach ZOO

— — —
1250 — — Philipp Jakob Hcnninger zu Allneudorf 12Z0 — — —
8v0 — — Adam Schmidt von Leimen . « 8oo — -- —

6 13 — Fuhrmann Panzer zu Heidelberg . . - — 6 >3
41 iS — Adam Schäfer. 4l 15 —
ü — — Schneider Trißler. ü — —

2100 — — Johann Gulflclsch zu DorLerheubach lloo — —
372 3 — den katholischen Kirchenfond für die Heilig.

geistkirche zu Heidelberg . . . 372 3 —
450 — — Georg Adam Gvlfleisch zu Wilhelmsfeld 450 - — —
500 — — Andrea- Schmidt. _ hoc» —
Hoo — — Johann Jakob Hartman» . . . . 30° — ZOO —
42O -- — Georg Michael Neinbvld . . . . 4OO — —
400 — — Johann Beckenbach Wit we . 40« — —

2325 — — Ludwig LeibertM Rohrbach >325 — —- —
I 220 — — Georg Schäfer zu Allenbach 1220 — —
400 — — Georg Jost. 4«« — — —
2l 20 — Joseph Overmann zu Heidelberg 2l 2» —

8Z0 — — Jakob Sauer zu Heddesbach 850 — — —
6 — — Adam Piahl . . . . . . — —
4 Zo — Müller Werle zu Heidelberg — — 4 ZV

Amt Eberbach.
47 24 für das evangelische Tchulhaus zu Sttümpfelbronn 47 24 — —

700 — an Leonhard Frei. — los —
K30 — — Michael Bauer zu Ncckarwinimeröbach. 630 — — —

8 48 — Georg Brand. 8 48 — —
382 -4 — Franz Joseph Sckell zu Friedrichsdorf. 38- 24 — —
452 3° — Friedrich Feist Kohl zu Gcrach . 452 ZO —

Amt Mosbach.
Zo — — Andrea- Engelof zu Großelchholzheim. — — 5» —

7 — — Johann Georg Bauer zu Oberichefflenj 7 — — —



Soll Brand - Entschäoig ungen, Hat.

A. kr. fl. kr.

112 3° an Johann Ebert zu Rinek . . . . 112 30
20 — Adam Rrnig zu Lehrvach . . . . LZ 20

-5 — — W-lhelm Kühn . - . . / . 25 —
500 — für da« gräflich Waidkirch'sche PachterShau- zu

Kleineicholzheim. — —
35o — an Johann Adam Schilling zu Lrienz — —
30» — — Gottllied Zeller. — —

^ Amt Schwetziugen.
75o — — Franz Gänge! und Georg Eriji zu Ketsch . bvo —
45 — — Joseph Köscl zu Blankjiavt 45 —

1H70 — — Franz Zentmeier zu Oitereheim . . . 1670 —
loo — — Joseph Löhr. 100 —
575 — — Lsvwih Hosmann zu Seckenheim . 5^5 —-

20 — — Philipp Hirsch. 20 —
sao — — Nikolaus Wen; zn Edingen 200 —
100 — — Andreas Nuio. loo —
2Z — — Joseph Dörzel zu Brühl . . . . 25 —

l 62 Z — — Peker Klunipp zu Seckenheim —

Z20 — — Philipp Horner. —. —

45 — — Conrad Pfeiffer zu Schwctzirgen . 45 —

5» — — Peter Jung zu Plankstadt . . . . —

Amt Weinheim.

S75 — — Ochsenwirth Andreas Müller zu Hohensachsen 875 —
8 — für das erangelische Schulhaur r, —

-LZ — an Johann Maier Witlwe . . . . 22Z —

*75 — — Georg Erkel. '75 —

150 — — Ludwig Zink. '5c, —
202 — — Johann Schmidt zu Rippenweier 200 —

2Z0 — — Michael Körder. 2A0 —

400 — — Zacharias Matterer . i 402 —

1^50 — — Zacharias Stein . . . . . I lüzo —

7o — — Georg Fröhner . j> 75 —

iZiü 42 — Georg Lsain Bruder und Adam Schmitt zu >
Wuaschmicheioach . 1Z16 40

>1»c> — — Andreas Fchßer von Urscnbach 1100 —
i : zo — — Adam Edcimann. 1280 —

'279 224 — Georg Pcier Ulmer. 1279 22^
10Z2 — Adam Fvrder. 1052 —

lyoo — — Adam Kling. ltzoo —
noo — — Peter Kirch zu Laudenbach . . . . iloo —

80 — — Nikolaus Spaagier. 8« —

400 — — Heinrich Schäfer zn Oberfleckcabach — —

,



!

' ! !

! -!

S o l l. Branv - Entschädigungen. H » t. R e st.

st. kr. fl- kr. fl- kr.

Amt Neckarbisch ofsheim.

120 — für das Siedhaus tu d,r Ludwigssaiine zu Rappe»
120 E-

Stavtamt  Mannheim.

55 12 an Andreas Eller . . 55 12 — —

45» — — David Lender . . . . . . 45« — —

54Y2 3» — Wttlwe Behage! . . . . . 54Y2 Zc>
>9 5o — D . L. Ellimger . . . . . . ly 5«

1228 20 — Johann Langenbach Wiltwr 1228 so
s 2o — Georg Schreiber . . . . . S so

no 4 — Jakob Schmidt. Ilo 4 —

28 53 — Philipp Jakob Reinhardt . . . . 28 53 —
i 4« — Jakob Würzweikr. l 48 —

3 56 — Johann Kreuzberg . . . . . 3 56 --

17 32 — Jakob Bcnzinger . . . . . 32
Loo — Leonhard Schneider. 200 — —

440 — — Schreiner Ewerts . . . . . 440 —
12 — — Oppermanns Wiltwe. -- — IS

158 Io — Jakob Lahne. 158 LO —

Amt Sinsheim.

2ZZ 2S — Anton Hein in Nohrbach . . . . 233 20 — —

9 20 — Jakob Gamer Wttlwe und Michael Daierle . 9 20 — —

47 — — Marie Elsässer und Jakob Gamer 47 — —

2Z 20 — Michael Baierle. 2.3 20 — —

33 20 — Jakob Specht. 33 20 — —

»3 3° — Anion Heim . . . . . . 2.4 32 — —
6 20 — Jakob Specht. 6 22 — —

34 i? — Jakob Blcssinqcr. — 34 17
30 — Gokliieb Neinwald. Z0 — — —

Llvo — — Jakob Stelling zu Sinsheim . . . 2lvo — — -E»

Amt Wies loch.
r6ü 40 — Jakob Junq zu Schiatltzausen 266 40 — —

75 — Johann Neudcrger zu Baierthal 75 — — —

50 — — Jakob Oslerlag. 5o — — —

400 — — Nikolaus Schiidborn und Jakob Branniiiger
.zu Alkwiesioch. 400 — E-

"5 — — Johann Weitstem. 15 —- — —
— Michael Staatsmann und Michael Lang »5 — — —

7 — — Veler Hiilebrand . . . . . I 7 —- --



S o l l. Brand - Entschädigungen. H « t. R e st.

fl. kr.
Amt Neckargcmünd.

fl. kr. fl. kr.

362 — an Johann Kelterer zu Spechbach . Zko
Zo — — Franz Durchspreuz zu Haa, 32 — — —

452 — — Joseph Schneider zu Klcingemüad 450 —. — —
300 — — Georg Krumm. Zoo — —
150 — — Peler Elverts Wiktwe »52 — — —

Stadt - und Landamt Wertheim.
r6o — — Michael Munkelz u Stcinbach . 160 — — —
320 — — Georg Bunvschu Wittwc 302 — — —
35o — — Georg Michael Bunvschu , . 350 — — —
250 — — Ambros Deppisch Witiwe 252 — —
zoo — — Johann Joseph Munkel zoo — — —
Zoo — — Michael Anton Munkel . . 320 — — —
IZV — — Johann Schneider . . . . -52 — —
»>;o — — Joseph Bunvschu . » . . 252 — —
250 — — Michael Bunvschu . . . . »50 — — —
500 — — Joseph Gvidschmidt . . . . Zoo — — —
325 — — Lorenz Daumann . . . . Z2Z — — —

36 — — Georg Michael Seitz . . . . Zü — — —
IZ — — Crescenz Schuster . . . . -5 — — —
52 — — Joseph Golvjchmivt . . » . Z2 — — —

50
5«

— — Lorenz Banmann . . . . 52 — — —
— Georg Bunvschu . . . . 62 — — —

Amt Borberg.
140 — — Wilhelm Appel zu Boppsiavt 140 — —
»75 — Marlin Wollfarth . ' . . »75 — — —-

Amt Gerlachsheim.
»yo — für den Kirchthurm zu Königshofen . - — — Igo —

Amt Buchen.
»12 3« an Martin Herkeet zu Eteinbach . — — 112 3»

Amt Adelsh - im.
36o — - - Paul Grimmer zu Zimmern 360 —
ZOO — — Martlu Steinmetz zu Avelsheim . 520 — — —
500 — Andrea» Heller . . / . . 520

Al
W

Ä



L. Bei der separat Baden - Badischen Brand - Casse.

S o l l. Einnahme. H a t. R e st.

lfl. kr fl. kr. fl. kr.

33 58 33 58 — —

rvZ4 9 Beilrägesaus 6,266,900 fl. Anschlag 2054 y

2088 7 Zusammen^ . . . 2088 7 — —

Ausgabe.

Brandentschädigungen
501 — für bemolirte Gebäude noch disponibel — — 5° r

I5S7 4 Kapitalien und Zinse . . . . . i5Z7 4
L K2 Buchbinderlohn . . . . . .

!
l 12

20Z9 lö Zusammen. >538 IÜ 501

Ausgabe von der Einnahme abgewogen bteiben 549 fl. 51 kr. Cassenressenrest, worunter
tic ju Demolirions. Entschädigungen noch Disponible SOI fl.

Dieser Eassenrest mit 549 fl. 51 kr. wird, nach nunmehriger Auflösung der separaten
Baden»Badischen Brandkasse in künftige Rechnung der General. Brandkasse übertragen.

Karlsruhe am LZsten Juli 16 ZZ. '

Großherzoglich Badische Generale Brand -Kasse.
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Großherzoglich Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 15ten November 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von ZahrLngen.

nen,

Wir haben mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände beschlossen und verord-

wie folgt:
A r t . 1.

Sämmtlichen Ministerien werden nachstehende Credite verwilligt:

für das Finanzjahr 1833.

zu Bestreitung des eigentlichen Staatsaufwandes . . 7,492,455 fl.

zu Bestreitung der Lasten und Verwaltungskosten . . 4,120,949 fl.

Zusammen

für das Finanzjahr 1834.

zu Bestreitung des eigentlichen Staatsaufwandes .

zu Bestreitung der Lasten und Verwaltungskoften .

Zusammen

. 11,613,404 fl.

7,558,659 fl.

4,055,262 fl.

. 11,613,921 fl.

Die Verwendung dieser Credite ist durch anliegenden Etat festgesetzt.
Art.  2.

Zu Deckung dieser Credite werden die in den angebogenen Etats verzeichneten Ein?
nahmen bestimmt , welche

für das Finanzjahr 1833 auf . . . . 11,858,246 fl.

" " " 1834 " . . . . 11,816,106 st.
angeschlagen sind.

Die Einnahmsüberschüsse

von 1833 im Betrag von - . . , . . 244,842 fl.

" 1834 „ „ „ . . . . . 202,185 fl.

sind an die Amortisations - Casse abzuliefern.
51
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A r t. 3.

Ueber die Betriebsfonds , welche auf den Iren Juni 1832 zu

> 4,413,033 fl. 51 ^ kr.

angeschlagen sind , wird nach anliegendem Etat verfügt.
Art . 4.

Der Amortisations - Casse werden die reinen Revenuen der Forst - , Salinen - ,

Berg - und Hüttenverwaltung bis zum Betrag der

für das Finanzjahr 1833 auf . . . . ft 889,860 fl.

" " " 1834 „ . . . . ft 892,038 fl.

bestimmten Dotation zum unmittelbaren Bezüge zugewiejen.
Art 5.

Alle dermalen bestehenden Abgaben - Gesetze , soweit sie nicht auf gegenwärtigem

Landtag aufgehoben oder abgeändert worden sind , bleiben in Kraft.
A r t . 6.

Von allen Besoldungen und Besoldungs - Zulagen der Civil - und Militär - Staats¬

diener ist der fünfte Theil Funktions - Gehalt . Besoldungen , welche den Betrag von

600 fl . nicht übersteigen , und Zulagen , durch welche die Besoldungen nicht über diese

Summe erhöht werden , fallen nicht unter dieses Gesetz.

Von Besoldungen über 4,500 fl. ist der fünfte Theil dieser Summe und der

ganze dieselbe überschreitende Betrag Funktions - Gehalt . ^
Der Funktions - Gehalt über 4,500 fl. fällt weg , wenn dem Diener eine Stelle

übertragen wird , mit welcher keine diesen Betrag übersteigende Besoldung verbunden ist.

Bei Berechnung der Pension der Diener wird nur die Besoldung nach Abzug des

Funktions - Gehalts zu Grunde gelegt.

In die Wittwencasse werden die Diener dem unbeachtet mit ihrer vollen Besoldung,

so weit dieses nach den Statuten zuläßig ist, ausgenommen.

Die vorstehenden Bestimmungen über die Funktions - Gehalte sind nur auf die Be¬

soldungen und Besoldungs - Zulagen anwendbar , welche nach dem 1 . Januar 1832.

verliehen worden sind , oder künftig werden verliehen werden.
Art . 7.

Keinem aus Staats - , Kirchen - oder Stiftungs - Mitteln besoldeten Diener kann

für einen ihm aufgetragenen .Nebendienst eine ständige Besoldung , sondern nur ein

Funktions - Gehalt verliehen werden , der ebenso , wie der übertragene Nebenbienst zu je-



der Zeit widerruflich bleibt, und im Fall der Zuruhesetzung bei Berechnung der diener-
eviktmäßigen Pension, nicht berücksichtigt werden soll.

Art . 8.

Alle Besoldungen sind in baarem Gelde festzusetzen und zu bezahlen. Für die de)i
Beamten zugewiesenen Dienst-Wohnungen haben dieselben̂ ihres Gehalts an die
Staatskasse zu berichtigen, so fern nicht in den Dienstsignaturen der gegenwärtig schon
Angestellten eine denselben günstigere Bestimmung enthalten ist. Güter können nur da,
wo es die Lokalität nothwendig machfl, pachtweise an Staatsdiener überlassen werden,
und nur soviel als zur Gewinnung der Bedürfnisse ihres eigenen Haushalts erforderlich
sind.

A r t. 9.

Aus den Ersparnissen der Besoldungs- Etats können mit Unserer  speciellen Be¬
willigung Belohnungen für diejenigen Diener geschöpft werden, welche bei der Behörde,
wo die Ersparniß statt gefunden hat, angestellt sind, die jedoch die Hälfte der Erspar-
niß nicht überschreiten sollen.

A r t. 10.

Der Vorstand jeder Stelle ist befugt, über die Ersparniß an den budgetsmäßigen
Bureaukosten zu Gunsten'des Kanzleipersonals zu disponircn.

Art . 11.

Pensionen über den im Dieneredikt bestimmten Betrag können nicht angewiesen
werden.

Erfordern dringende Fälle eine Ausnahme, so soll eine solche Bewilligung nur bis
zum Ablauf der Buvgetsperiode wirksam seyn, und aus dem Fond für außerordentliche
Ausgaben bestritten werden.

Gegeben zu Carlsruhe, in Un ferm  großherzoglichen Staatsministerium, den I3trn
November 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
Büchler.
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Haupt - Finanz - Etat

Einnahme. 183 3. 183 4.

Ministerium der auswärtigen fl. fl. fl. fl.
Angelegenheiten.

520,920Postadministration. 520,920
520,920 520,920

L . Jnstizministermm.
13,564Zucht - und Corrections - Anstalten

13,564
13,564

13,564
e . Ministerium des Innern.

I . Amts - Caffenverwaltung . . . . 21,150 21,150
11  Siechenanstalt. 412 412
III . Irrenanstalten. 8,592
IV . Allgemeines Arbeitshaus 3,31/ 3,317
V. Fluß - und Straßenbau - Verwaltung . 10,900

1,925
10,900

VI . dandes - Gestüts - Administration 46,296 1,925
46,296

v , Kriegsministerium.
15,610Militär - Administration . . . .

15,610
' 15,610

15,610
L . Finanzministerium.

34,192 33,652I . Allgemeine Caffenverwaltung . . .
I I. Eameral - Domainen - Administration . 1,558,000 1,555,500
III . Forst - , Salinen - , Berg - und Hütten -,

und Münzverwaliung
1. Forstvomainen - Administration . 1,107,150

1,236,000
1,107,150

2 . Salinen - Verwaltung 1,190,400
3 . Berg - und Hüttenoerwaltung . 654,000 654,000
4 . Münzverwaltung . . . 520,338 520,338

I V . Steueradministration
3,517,488 3,471,888

1. Grund - , Häuser - und Gewcrbsteucr *

mit Einschluß der Beförsterungskosten
und der Fluß - und Dammbaubeiträge 2,639,830 2,631,1302 . Claffensteuer . . . . 180,000 180,0003 . Accis und Ohmgeld 1,313,900 1,325,0004 . Zollgefälle . . . . 1,199,800 1,207,4005 . Jurisdictions - Gefälle 783,100 783,1006 . Verschiedene Einnahmen . 35,546 32,046

> 6,152,176
11,261 ,̂856 6,158,676

11,219,716
Summa aller Einnahmen . . . . 11,858,246 11,816,106



für 1833 und 1834-
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Lasten und Verwaltungskosten. 1833. 1834.

Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten.

Postadministration .

ff-

297,400

fl-

297,400

fl.

293,900

fl-

293,900
L. Justizministerium.

Zucht - und Corrections - Anstalten .

e . Ministerium des Innern.
I.  Amts - Cassenverwaltung . . . .
II.  Sicchenanstalt .
111 Irren - Anstalten . . . .
I V. Allgemeines Arbeitshaus
V . Fluß - und Straßenbau - Verwaltung
VI.  Landesgestüts- Administration .

4,100

>

4,100

4,100

4,100
v . Kriegsministerinm.

Militär - Administration . . . .^

Finanzministerium.
l Allgemeine Lassen - Verwaltung . 5,744

>
5,366

I l . Camera ! - Domänen - Administration . 906,5o8 903,200
111. Forst- , Salinen -, Berg- und Hütten-

und Münzverwaltung
1. Forstdomänen - Administration
2 . Salinen - Verwaltung
3 . Berg - und Hüttenverwaltung
4 . Münzverwaltung . . . .
5. Centraloerwaltung

549,870
480,518
529,285
520,338

42,916

540,870
457,017
529,285
520,338

42,916

IV . Steuer - Administration
1. Lasten der Grund - , Hauser - und '

Gewerbsteuer . .
2. Lasten der Claffensteuer .
3. „ „ Accise und des Ohmgelds
4 . „ „ Zollgefaüe
5. „ „ Jurisdictions - Gefälle
6 . „ „ verschiedenen Einnahmen .

' 7. Gemeinsame Lasten . . - .

2,122,927 2,090,426

233,400
6,600

80,500
130,300
97,150
21,300

215,020

208 .300
6,600

81,000
130,800

97,150
19.300

215,120

784,270 3,819,449 758,270
3,757,262

Summa Lasten und Verwaltungskosten . I 4,120,949 4,055,26?



224

Eigentlicher Staats- Aufwand. 1833 .

mittlere
untere

66,861 fl.
53,486 fl.

— » ^

64,861
53,456

x > Künste .
XI . Kultus.
XII . Milde Fonds und Armenanstalten
XIII . Siechenanstalt . . . .
XIV . Irrenanstalten . . .
XV . Allgemeines Arbeitshaus
XVI . Wasser - und Straßenbau

für den Straßanbau 814,250 fl. 814,280
- » Flußbau . 414,387 fl. 484,843
Administrationskostcn 72,400 fl. 72,400

XVII. Landesgestüt. . . . .
XVIII. Verschiedeneu. außerordent. Ausgaben

Uebertrag . . . . .

260,727
23,893
66,134
99,394
13.959
66,374
19,250

1,006,037
70,000
10,000

1834 .

8,641,381

l . Staatsministerium. st. st. st.
I . Civilliste. 650,000 650,000
11 . Wittumsgehalte der Mitglieder des groß-

120,000herzoglichen Hauses . . . . 120,000
III . Apanagen der Prinzen und Prinzessinnen ,97 .000 97,000
IV . Landstände . 2,770 59,270
V . Großherzogliches Geheimes Cabinet . 9,300 9,300
VI . Staatsministerium . . . . 12,900 12,900
VII . Verschiedene und außerordentl. Ausgaben 7,500

899,470
7,500

I l . Ministerium des großherzogl . Hauses
und der auswärtigen Angelegenheiten .,

28,550I . Ministerium. 28,550
11. Gesandtschaften. 50 000 50,000
III . Bundeskosten. 21,425 21,425
IV . Verschiedene u. außerordentl. Ausgaben . 10,000

109,975
10,000

IN . Justizministerium.
7. Ministerium . . . . . 23,000 23,000
II . Oberhofgericht. 45,250 45,250
III . Hofgerichte. 120,700 120,700
IV . Rechtspolizei - Verwaltung . . . 263,690 263,690
V . Zucht- und Corrections - Anstalten . « 73,346 73,346
VI . Verschiedene und außerordentl. Ausgaben 1,400

527,386
1,400

IV . Ministerium des Innern.
I . Ministerium . . . . . 41,000 41,000
II . Evangelische Kirchensection . . , 14,000 14,000
III . Katholische Kirchensection . . . 14,000 14,000
IV . Sanitäts - Commission . . . . 4,850 4,750
V. General Landesarchiv . . . . 12,258 12,258
VI . Kreis- Regierungen . . . .
Vli . Bezirks. Justiz und Polizei

134,000 141,200
676,456 689,956

VIII . Allgemeine Sicherheits-Polizei . . 109,049 115,429
IX. Lehranstalten 1833. 1834.

höhere . . 140,410  fl . I4O66O fl.

4,178,212

263 .977
23,893
66,134
79,394
13,959
66,374
19,250

1,051,543
75,000
10.000

955,970

109,975

527,366

2^ 02,117

4,295 .448
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Eigentlicher Staats - Aufwand.
1833. 1834.

fl. fl. fl. fl.

Uebertrag . . . . 4,178 .212 4,295,448

V. Kriegsminifterium.
I . Militär - Etat . . . . .
11 Pensionen.
111. Landesvermessung . . . .

1,Z60,I8l
220,436

14,18t
1,494,798

1,251,866
205,700

14,181
1.471.747

!Vi . Finanzministerium.
I . Ministerium . . . . . .
II . Centralkaffen . . . . .
Hl . Oberrechnungskammer . . . .
IV . Baubehörden . . . . .
V . Centralbauaufwand . . . .
VI . Jur Beförderung des Bergbaues . .
VII . Zur Schuldentilgung

16» . 1834.

34,500
19,306
31,200
31,470

5,400
10,000

34,500
14,306
Zl,950
31,470

5,400
10,000

Administrationskosten. ln, »50 fl. 10,850 fl.
Swse . . 644,906 fl. 640,619 fl.
LilgungSfond . . 229,113 fl L,0,599 fl. 889,869

785,700
17,000

692,038
754,800

17,000
VIH . Pensionen.
IX . Verschiedene und außerordentl . Ausgaben

1,819,445 1,791,464'

Summa eigentlicher Staatsaufwand,
hiezu 7,492,455 7,558,659.

Lasten und Verwaltungskosten

Summa aller Ausgaben . . . .
4. 120,949 4,055,262

11,613,404 11,613,921

Bilanz.

Einnahme. 11,858,246 11,816,106

Ausgabe . . . . 11,613,404 11,613,921

Ueberschuß. 244,642 202,188
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Etat
über den am Schluß des Rechnungsjahrs 18^; . vorhandenen Betriebs-

Fonds und dessen Verwendung in den Budgets - Jahren 1833  und 1834.

Stand des Betriebs - Fonds am 1. Jnni 1832.
fl. fl.

1 ) An Activrestcn . . . .
2 ) " Naturakvorräthen . . . .
3 ) " Caffenvorräthen . . . .

2.288.993
1,270,437
1,350.927

iS
24Z
38§

Summa der Activreste . .
Hierauf hasten:

Passivreste . . . . » «

4,910,358

497,324

L

Rest des Activstandes 4,413,033 5 'S
Disposition für die Budgetsjahre 1833 und 1834.

1 ) zu Deckung der Activreste .
2 - „ ,, » Naturalvorräthe
3 ) » " Cassenvorräthe

2,268,993
1,237,437
1,337.927

iS

36§

Hievon ab:
zu Deckung der Passivreste

-
4,864,358

497,324

S

Rest des Activstandes . » 4,367.033 51§

Bilanz.

Der Activstand am Isten Juni 1832 beträgt
Zum Betriebsfonds sind bestimmt . .

4,413 .033
4,367,033

5,§
S' S

Rest zu Deckung laufender Ausgaben -
und zwar pro 1833 '
„ ,/ » 1834 ,

. 23,000 fl.
. 23,000 fl.

46,000
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 19ten November 1833.

Vollzugs - Verordnung.

Zum Vollzug des Gesetzes vom 26ten Oktober 1833 . Regierungsblatt Nro.

XXXlX.  die Aufhebung der für die Staatskasse und zum besten öffentlicher Anstalten

bisher erhobenen Zunftraxen betreffend , wird andurch verordnet:
§. 1.

Vom Iten Juni 1833 an dürfen die Zunftkassen von allen Zunfttaren nur noch

denjenigen Antheil erheben , den sie nach den bestehenden Zunftartikeln zum Vortheil der

Zunft zu beziehen berechtigt sind.

Der Betrag , welcher für Rechnung des Staatsschatzes oder für Rechnung öffentli¬

cher Scaatsanstalten bisher zwar zur Zunftkasse erhoben wurde , aber wieder an jene

abgeliefert werden mußte , darf von dem gedachten Zeitpunkt an nicht mehr erhoben wer¬

den , und ist , so weit es bereits geschehen seyn sollte , zurück zu geben.
tz. 2.

In Ansehung der Zunfttaren , welche in dem Zeitraum vom 1. Juni 1833 bis

zur Verkündung des Ge,etzes in Ansatz gekommen , sind drei Fälle zu unterscheiden:

11 entweder sind dieselben von den Zunftvorstehern ihrem ganzen Umfang nach nur

in Ansatz gebracht , aber noch nicht erhoben worden ; oder

2 ) sie sind in Ansatz gebracht und erhoben , aber der ärarische Antheil ist noch nicht

an die Obereinnehmerei abgeliefert worden , oder

3 ) es hat der Ansatz , die Erhebung und Ablieferung an die Staatskasse bereits

statt gefunden.

Im ersten Fäll unterbleibt die Erhebung;

im zweiten  wird die erhobene Taxe durch die Zunftvorsteher gegen eine zur

Zunftrechnung zu bringende Ouittung zurückerstattct , und

im dritten  Fall lassen die Obereinnehmereien die ihnen bereits zugekomme-
52
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„m Beträge vurch ihre Untererhrber zurückbezahlen , und weisen sich darüber in

ihren Rechnungen aus.

' §. Z.

Zum ordnungsmäßigen Vollzug haben die Zunftvorsteher , nach den oben unter?

schiedenen Fällen , drei  abgesonderte Verzeichnisse aufzustellcn und an die Qbereinnehme-

reien einzusenven.

das Verzeichniß unter Ziffer 3 . behalt die Qbercinnehmcrei , um auf den Grund

desselben nach Vorschrift zu verfahren.

Die übrigen beiden Verzeichnisse übergibt die Dbereinnebmerei dem betreffenden Amks-

Revisorat , damit solches die in denselben benannten Personen benachrichtigt , daß sie ent¬

weder die angesonnene Zahlung nicht zu leisten haben , oder aber die bereits geleistete

Zahlung von den Zunflvorstehern wieder zurückzufordern berechtigt sind.

Bei der später erfolgenden Prüfung der Zunftrechnungcn sind die Verzeichnisse mit

solchen zu vergleichen , um sich von der erfolgten Rückerstattung der ärarischen Taxan-

cheile zu verlangen . ^ ,
§. 4.

Da die Zunftrechnungen nicht jedes Jahr , sondern meist in größcrn Zwischenräu¬

men gestellt zu werden pflegen , da folglich noch nicht alle Taren , welche am 1 Juni 18 .ZZ

fällig und zahlbar waren , auch erhoben und aufgeliefert worden sind , so werden die

Amtsrevisorate , durch deren Vermittlung die Obereinnehmercien die Taxverzcichnisse bis¬

her erhalten haben , von den Zunftvorsiehern ihres Bezirks namentliche Liften über alle

bis dahin noch rückständig gebliebenen Taren binnen 4 Wochen einfordern , solche mit

den neuesten Zunft -Rechnungen vergleichen , nvrhigenfalls berichtigen , und sodann an die

großhl . Steuervirektion zur Ertheilung der Einnahms - Dccretur einsenten.

Die großherzogliche Steuer - Direktion ist mit der Beaufsichtigung des Vollzugs be¬

auftragt.

.Karlsruhe den 2 November 1833.

Finanzministerium.

von Böckh . -

Vcli . Küblcnkhal.



Militar - Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Grvßherzog haben gnädigst geruht:

den I8ten  Oktober d. I . : den Oberst und Brigadier  Corneli  zum General -Major
zu befördern , und

den 30sten Oktober  v . I . : den Second - Lieutenant von Gemmingen  im 4ten

JnfanterieRcgiment ) unter Belastung in demselben , zum Premier - Lieutenant zu
ernennen.

Gestorben  ist:

im August v . I . der Premier -Lieutenant Benedikt Keller  vom 4ten JnfanterieRegiment.

C 'ivil - Dienst - Nachrich ten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

HöchstJhren bisherigen Reisestallmcister , den Major und Flügel - Adjutanten Frei-

berrn von Seldeneck,  in seiner Eigenschaft als Chef des großherzoglichen Marstalles

zum Vize - Oberstallmeister mit Maicres - Rang zu ernennen,

den Freiherrn Franz Simon von Pfaffenhofen  zu HöchstJhrem Kammerherrn

zu ernennen.

Höchst dieselben  haben ferner gnädigst geruht:

den bisherigen , bei dem Oberhofmarschallamte beschäftigten Actuar Carl Hagen,

vorn  zum Secrctär bei dem Oberhofoerwaltunzsrathe,

den bisherigen Revistonö - Gehülfen Georg Reiß  bei dem Hofzahlamte zum Revi¬

sor bei der Hofrechnungs - Controllkammer,

den bisher bei der Hofrechnungs - Controllkammer beschäftigten Carl Wilhelm Jost

zum Neoisions - Gehülfen bei dem Hofzahlamte,

den Scribencen Louis Lauer  bei der Hofrechnungs - Controllkammer zum Revi-

sions - Gehülfen zu ernennen , und

den bei dem Oberhofmarschallamte als Revisions - Gebülfe beschäftigten Ernst

Mattle  in dieser Eigenschaft zu bestätigen , und denselben zugleich zum Hofofsizianten

3ter Elaste zu ernennen.

Dem Pfarrverweser , Priester Joseph Erndlc  von Klengen ist die Pfarrei Gü-

trnbach , im Amte Triberg , und

dem Pfarrer Maurus Ortlirb  in St . Trulpert die katholische Pfarrei Thunstj

gnädigst übertragen worden.
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Das erledigte Kaplaneibenefizium zu den Schotten in Konstanz ist dem Priester

Johann Baptist Wiggenhauser  von Konstanz , dermaligen Pfarrverweser zu Henner,

gnädigst verliehen worven.

Die fürstlich Fürftenbergische Präsentation des Pfarrers Anton Fischer  zu Unter-

baloingen auf die erledigte Pfarrei Heudorf / Amts Möskirch , hat die Staatsgenehmi-

gung erhalten.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Die katholische Pfarrei St . Tru tpert,  im Anne Slaufen , mit einem Einkommen

in Geld und Naturalien von 1800 fl. nebst Fourrage für ein Pferd , jedoch mit der

Verbindlichkeit , drei Hülfspriester zu halten und die auf der Pfründe lastende Kriegs¬

schuld von 243 st. 11 kr. in 9 Jahrestenninen mittelst eines Provisoriums zu bezah¬

len , ist in Erledigung gekommen . Die Competenten um diese den Konkursgesetzen un¬

terliegende Pfarrpfründe haben sich in Gemäßheit der Verordnung im Regierungsblatt

Nro . 38 . vom Jahr 1810 . insbesondere nach Art . 4 . sowohl bei der Regierung des

Oberrhein - Kreises , als bei dem erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg zu weiden.

Durch die Zuruhesetzung des Pfarrers Maurus Scheuermann «st die katholische

Pfarrei Schweinberg,  Amts Walldürn , mir einem beiläufigen Jahresertrage von

500 fl. in Geld , Naturalfirum , Güterbenutzung und Holz , erledigt worden . Die Be¬

werber haben sich bei der fürstlich Leiningenschen Srandeshcrrschaft , der Vas . Patronats-

Recht zusteht , nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Johann Georg Link  auf die Pfarrei Kö¬

nigheim ist die katholische Pfarrei Külöbeim,  Amts Tauberbüchofsheim , mit einem

beiläufigen Jahres - Einkommen von 1300 fl. in Geld , Zehnten , Grundzinsen , Nacural-

fixuin und Güterertrag , worauf jedoch die Verbindlichkeit rubet:

^ 1 ) einen Vikar zu verköstigen und mit einem jährlichen Gehalt von 100 fl . zu

salariren,

2 ) an den pensionirten Pfarrer Maurus Scheuermann  zu Schweinberg auf des¬

sen Lebenszeit jährlich 100 fl . abzugeben , ünv

2 ) bin auf der Pfarrei Külsheim dermal haftendes Kriegsschulden - Kapital von

. 289 fl . 4 kr. in acht Jahreszielern heimzuzahlen,

erlediget worden . Die Competenten um diese Pfarrei haben sich bei der fürstlich Leimn-

genschen Standes - und Patronatsherrschast nach Vorschrift zu melden.

Berichtigung:  Im Reqierungsblatt Nro . XXXIX.  Seite 217 . Aeile 7 . von oben ist in
einigen Exemplaren zu lesen „ Karl Friedrich Brecht " statt Karl Friedrich.

/
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Großherzoglich Badisches
Staats - und Regteru ngs - Blatt.

Carlsruhc , den 27ten November 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden / Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord¬
nen , wie folgt:

-Erster T l) e i l.
Ueber den Wildschaden und die Ersatz - Pflicht.

Erster Abschnitt.
Verbindlichkeit zum Schadens - Ersatz.

8- 1.
Oer Inhaber einer Jagd , — er mag solche als Eigentümer , oder als Pächter , oder

unter einem andern Rechtstitel besitzen, — ist schuldig , den innerhalb seines Jagdbezirks
vom Wilde angerichteten Schaden zu vergüten.

8. 2.
Ist das Jagdrecht verpachtet oder überhaupt die Ausübung desselben von dem Ei¬

gentümer einem Andern überlassen , so haftet der Eigentümer der Jagd für den , der
sein Jagdrecht ausübt , in der Art , daß er Den Schavens - und Kostenbetrag , zu dessen
Ersatz der Letztere verurtheilt ist, soweit er von diesem wegen Zahlungsunfähigkeit nicht
geleistet werden kann , selbst zu entrichten hat,  wenn er innerhalb Jahresfrist von der
Rechtskraft des gegen den Pächter ergangenen Unheils an , dazu aufgeforvert wurde.

8. 3.

Verschiedene Theikhaber am Jagdrecht auf einem und demselben Jagdbezirke hasten
saw.mtvcrbindlich . Die Ausgleichung des Ersatzes unter den Theilhabern ( gemäß L.R .S.
1214 . ) geschieht nach dem Anteil eines Jeden an dem Jagdrecht ; da jevoch , wo die
Jagd nach der hohen und nirdern geteilt ist , haftet jeder Jagdbesitzer für den Staden,
der von derjenigen Wilogattung verübt worden ist, über die ihm das Jagdrecht zustehl.
Wo die Wilogattung nicht auszumitteln ist , hat der zur hohen Jagd Berechtigte drei
Fünftel , und jener zur niedern Jagd Berechtigte zwei Fünftel an dem Ersatz beizutragen .,
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Die gleiche Sammtverbindlichkeit und Ausgleichung hat auch Statt bei den verfehle«

denen Teilhabern an einem Jagd -Pachte oder sonstigen Genüsse eines fremden Jagdrechrs.
§. 4.

Ein Verzicht des Grundbesitzers auf Ersatz künftigen Wildschadens und eine Ver¬

bindlichkeit desselben zur Wilvhut mit der Wirkung , daß seiner Ersatzklage die Einrede

der unterlassenen Hut entgegengehalten werden dürfte , können nie länger als auf fünf

Jahre eingegangen , nach Umlauf dieser Frist aber auf gleiche Dauer erneuert werten.
8. 5.

Ist ein Vertrag von der im vorhergehenden Paragraphen bezeichnet ?» Art schon vor

Verkündung dieses Gesetzes auf eine längere Dauer als auf fünf Jahre eingegangen

worden , so verliert er gleichwohl längstens mit Ablauf von fünfJahrcn von Verkündung

dieses Gesetzes an seine Wirksamkeit , sofern er nicht in gesetzlicher Art erneuert wird.

- 8. 6.
Niemand ist schuldig , zu dulden , daß sein Grundstück , wie immer dessen Lage be¬

schaffen sey, durch einen Wildpark eingeschlossen werde . Bewilligt er dies aber vertrags¬

mäßig , so kann es nur durch eine öffentliche Urkunde geschehen, welche die näheren Be¬

stimmungen enthält . Soweit diese Urkunde nichts anderes festsetzt, finden die gesetzlichen

Bestimmungen über Vergütung des Wildschadens für die im Park eingcschlossenen Grund¬

stücke keine Anwendung . Gegen Entschädigung kann binnen fünf Jahren von Verkün¬

dung dieses Gesetzes an , die Aufhebung der bereits bestehenden Parke von den Güter-

Besitzern verlangt werden.

Zweiter Abschnitt.
Zu ersetzender Schaden.

§. 7.
Der Schaden , welcher von Raubthwren , Raubvögeln , Strichvögeln oder Zugvögeln

verursacht ist, wird nicht vergütet.

Im übrigen bezieht sich die Ersatzpflicht ( Z. 1 . ) auf allen in Gärten , Feldern und

Wiesen , Weinbergen und Waldungen verursachten Schaden unter folgenden nähern Be¬

stimmungen.
§. 8.

Wildschaden , der in Hausgarten und Baumschulen entsteht , wird nur wenn diese

cingezäunt sind , und der Wildschaden an jungen Obstbäumen , welche auf nicht emgefrie-

vigtcn Orten stehen , nur dann ersetzt., wenn solche während des Winters mit Stroh

oder was sonst- cingebunden waren.
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Z. 6.

Bei Erzeugnissen , deren Beschädigung in einem Zeitpunkte eintritt , wo sie ihre voll¬

ständige Entwickelung noch nicht erhalten haben , ist ver Umfang , den sie nach dem natür¬

lichen Laufe cer Dinge zur Zeit der Erndte haben würden , durch Schätzung auszumit-

tcln , und der Anschlag dieses Ertrags zu Geld geschieht nach dem Preise , welcher zur
Zeit der Schätzung im Drte als der mittlere laufende gilt.

Z. 10. '
Von dem so berechneten Betrage muß in Rücksicht der Gefahren , welchen das Ge¬

wächs bis zur Erndte noch ausgesetzt gewesen wäre , wegen ersparter Bau - und Ein-

heimsungs - Kosten und wegen des frühem Empfangs der Schadloshaltung nach richter¬

lichem Ermessen ein Abzug gemacht werden , welcher nicht weniger als den zwanzigsten,

und nicht mehr als den fünften Theil der berechneten Schadens - Summe betragen darf.
§. 11.

Wenn in dem , im § , 9 . gedachten Fall die Beschädigung von der Art ist, daß ein

Wachsthum der beschädigten Erzeugnisse noch möglich erscheint , so kann der Jagd -Jnha-

bcr oder der Beschädigte verlangen , daß der muthmaßliche Schaden von den Schätzern

vorläufig nur ausgenommen und vorgemerkt , bei Eintritt der Reife des Gewächses aber

erst abgefchätzt werde , ob und um wieviel der Ertrag als Folge des erlittenen Wild¬

schadens/ich geringer oder höher herausstclle ; bei dem Anschlag zu Geld werden die zur

Zeit der Erndte für das beschädigte Gewächs bestehenden Preise angenommen , und an

den : Betrag der etwaigen Entschädigung die geringeren Einhcimsurrgskostcn abgezogen.
§. 12.

In Waldungen wird nur derjenige Schaden vergütet , welcher sich

1 ) in besaamtm oder angepflanzten Distrikten ergibt , wenn dadurch eine neue Be-

saamung oder Anpflanzung nöthig wird;

2) in Verjüngungs-Schlägen, wenn eine auf natürlichem Wege sich nicht mehr mit
Holz bestockende Blöse entstehen sollte.

Zum Ersätze eignen sich in solchen Fällen

a ) die Kosten der neuen Besaamung oder Anpflanzung,

k>) der nach dem Alter der künstlichen Waldanlage oder des Verjüngungs-

Schlages dem Eigenthümer durch Entbehrung des jährlichen Zuwachses

zugegangene weitere Schaden.

Z. 13.

Oer Wildschaden , welcher , soweit er bei Waldungen zu ersetzen ist , weniger als
53*
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fünf Gulden , und bei andern Grundstücken weniger als 40 kr. beträgt , kann nicht Ge¬

genstand einer Ersatzforderung ftpn.

Zu Erreichung dieses Betrags ist der Beschädigte befugt , allen innerhalb des näm¬

lichen Jagdbezirks an verschiedenen Stellen erlittenen noch uneingeklagtengleichzeitig

durch die Schatzung erkennbaren Schaden zusammenzureckmen und zu dem gleichen Zweck

mit andern Beschädigten , wenn deren Grundstücke , auf denen ein durch Schatzung gleich¬

zeitig erkennbarer Schaven vorgckommni ist, entweder an einander grenzen oder wenig¬
stens in derselben Gewann liegen , zu einer gemeinschaftlichen Ersatzforderung in Verbin¬

dung zu treten.
8. 14.

Insoweit ein Wildschaden nach den Grundsätzen einer ordentlichen Wirthschafl durch

Wiederanbau in demselben Jahre wieder eingebracht werden kann , soll hierauf bei der

Abschätzung Rücksicht genommen werden . Jedenfalls aber sind die Kosten für die wie¬

derholte Cultur ( Auslage und Arbeit ) zu vergüten.

Z w e i t e r T h e i l.
Verfolgung der Wildschadens - Ersatzforderung.

Erster Abschnitt.
Außergerichtliches Verfahren.

8- 15.
Der Beschädigte kann  vor Anbringung der Klage den außergerichtlichen Austrag

seiner Ansprüche in folgender Weise versuchen.
8. 16.

In jeder Gemeinde , oder in Gegenden , wo Wildschaden nicht häufig vorkommt , in

mehreren Gemeinden haben sich die Jagd - Inhaber mit dem Gemeinverath , beziehungs¬

weise m :t den betreffenden Gememseräthen über die ständige , aber widerrufliche Aufstel¬

lung von einem oder zwei Schätzern zu vereinigen , welche von dem Untergericht , nach

eingeholtem Gutachten des Forstamts , zur außergerichtlichen Abschätzung von Wildscha¬
den bestätigt und eidlich verpflichtet werden.

Kommt eine solche Vereinigung nicht zu Stande , so hat das Untergericht , nach

eingeholtem Gutachten des Forstamts und nach Vernehmung des Gemeinveralhs , bezie-

bungsweise der betreffenden GemMderäthe , sowie des Jagd - Inhabers , zwei Schätzer
auf gleiche Weise aufzustellen und eidlich zu verpflichten.

Finden sich bei den aufgestellten Schätzern die zu solchen Abschätzungen nöthigen

Kenntnisse in der Forstcultur und in der Landwirthschaft nicht vereinigt , so sind für die



Fälle von Wildschaden in den Waldungen und für die auf Feldern u . f. w . verschiedene
Schätzer aufzustellen.

Da , wo z-vei Schätzer aufaestellt sind , u>nv diese sich über den Betrag des Scha¬
dens nicht vereinigen können , giebt das Mittel zwischen beiden Abschätzungen den Ausschlag.Z. 17.

Auf die Aufforderung derjenigen , welche Wildschaden erlitten zu haben behaupten,
hat sich der betreffende Schätzer , oder wo zwei aufgestellt sind , haben sich die betreffen¬
den Schätzer ( Z. 10 . ) innerhalb 24 Stunden an den Ort der Beschädigung zu bege¬
ben , sofort nach genommenem Augenschein demjenigen , der die Schätzung verlangte , in
doppelter Ausfertigung eine Urkunde auszuhänvigen , welche enthalt:

a ) die Beschreibung des Ortes ( der Waldung oder des Gewanns ) , an welchem
der Schaven verübt wurde,

i >) den Namen oder die Namen der Eigentümer , auf deren,Grunh und Boden
der Schaven verübt wurde,

c ) die Beschreibung des schadhaften Zustandes,
cl) die Angabe , ob und in wie weit der Schaven wirklich durch Wild , und wenn

die hohe und niedere Jagd unter verschiedene Besitzer getheilt ist , von welcher
Wildgattung er verursacht worden sey , und in welchem Verhältniß er von der
einen oder andern herrühre,

e ) die Schätzung und Berechnung des Schadens nach den oben aufgestellten Grund¬
sätzen ( §. 9 und 12 . ) , und '

f ) ein Gutachten , welcher Abzug nach Z. 10 . und welcher nach §. 14 . Statt
haben möge,

Z ) den Betrag der Schätzungskvsten.
Ueber die Dienstführung dieser Schätzer wird eine besondere Instruktion erlassen werden.

§. 18.
Kann in einem einzelnen Fall ein für die betreffende Gemeinde ausgestellter Schätzer

( §. 18 . ) wegen Unfähigkeit ( Prozeß - Ordnung §. 56 . vergl . mit §. 543 . ) oder wegen
augenblicklicher Hinderung sein Amt nicht verrichten , so hat auf den Antrag des Beschä¬
digten der Bürgermeister der Gemeinde , in deren Gemarkung der Schaven ganz oder
theilweise verübt wurde , für diesen einzelnen Fall unaufgehalten einen andern Sachver¬
ständigen als Schätzer zu bestellen und hanvgelübdlich zu verpflichten.

§ . 19.
Genügt dem Beschädigten der Ausspruch des oder der Schätzer nicht , so bleibt ihm

überlassen , sogleich Klage zu erheben ; andernfalls läßt er , sofern der Schätzungsbetrag
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die im §. 13 . bezeichnte Summe erreicht , das Duplikat der Schätznngsurkunde ( §. 17 .)

dem Jagd - Inhaber , beziehungsweise dem im §. 22 . genannten Verlreter desselben, gegen

Bescheinigung einhändigen , oder händigt es ihm selbst ein.
§. 20. '

Innerhalb fünf Tagen von der Einhändigung an hat sich derjenige , dem die Ein¬

händigung geschah, über die Schätzung , beziehungsweise über die Anforderung , gegen

den Beschädigten schriftlich zu erklären.

Geschieht dieses nicht , so erlangt die Schätzungsurkunde hinsichtlich des Schätzungs-

bctrags die Wirkung eines rechtskräftigen Urtheils , mit der Folge , daß die Schätzungs-

und Einhändigungskosten von dem Jagd - Inhaber zu tragen sind.

Widerspricht die schriftliche Erklärung in irgend einer Weise dem Ausspruche des

Schätzers , so bleibt dem Beschädigten wieder überlassen , gerichtliche Klage zu erheben,

wobei er sodann an die außergerichtliche Schätzung nicht mehr gebunden ist.

Zweiter Abschnitt.

Gerichtliches Verfahren.
Z. 21.

Jede Klage wegen Wildschadens ist ohne Rücksicht auf die Klagsumme und auf

den persönlichen Gerichtsstand des Beklagten , bei demjenigen Untcrgerichte anzubringen,

in dessen Bezirk der Schaden Statt gefunden hat.

Fand der Schaden in mehreren Bezirken Statt , so entscheidet die Wahl des Klä¬

gers über die Zuständigkeit des Gerichts.
§. 22.

Der Jagd - Inhaber hat in jedem Untergerichtsbezirk , auf welchen sich seine Jagd

erstreckt, und zwar innerhalb seines Jagdbezirks oder doch in der Nähe desselben, wenn

er nicht selbst dort wohnt , einen Vertreter ständig aufzuftellen ; auch haben mehrere nach

§. 3 . sammtverbindliche Theilhaber einer Jagd und ebenso die Theilhaber der hohen und

jene der niedern Jagd einen ständigen , gemeinschaftlichen Vertreter zu ernennen , selbst

wenn sie alle im Gerichtsbezirk wohnen.

Wird vom Jagd - Inhaber , beziehungsweise von den verschiedenen Teilhabern einer

Jagd , nicht inmrhalb 3 Monaten von Verkündung dieses Gesetzes an , ein solcher Ver¬

treter ausgestellt und dem Untergerichte angezelat , so ernennt ihn das Untcrgericht selbst.

Treten mehrere Beschädigte nach Maaßgabe des §. 13 . zu einer gemeinschaftlichen

Ersatzklage zusammen , so haben sie sogleich mit Anbringung der Klage für den einzelnen

Fall ebenfalls einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen.
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Ist das Jazdrecht nach der hvhen und m'edern Jagd getheilt , so ist gleichwohl die
Klage ohne Unterscheidung , ob der Schaden ganz oder theilweise von dem Wilde der
hohen oder von sencm der nieder » Jagd hcrrührt , immer nur unbestimmt gegen den
gemeinschaftlichen Vertreter anzustellen . Dessen ungeachtet hat das Unheil auf den Grund
der Schätzung auszusprechen , welcher Betrag von dem Inhaber der hohen , und welcher
von jenem der nievern Jagd zu ersetzen seye.

Wird von einem dieser , beiden Jagd - Inhaber wegen behaupteter Unrichtigkeit der
Tbeilung der Ersatzocrbinvlichkeit ein Rechtsmittel ergriffen , so haben beide Jagd - Jnha<
ber einstweilen nach Maaßzabe des untcrrichterlichen Erkenntnisses den Schadenersatz zu
leisten und unter sich diesen Streit im weitern Rechtszuz auszutragen , sofort nach dem
Resultat desselben der eine von dem andern die Vergütung des vorschüßlich geleisteten
Ersatzes zu fordern.

§. 23.

Die nach Maaßgabe des vorhergehenden Paragraphen ausgestellten Vertreter haben
nicht nur die Gewalt , welche nach Vorschrift Oer Prozeß - Ordnung im Allgemeinen einem
Anwälte zukommt , sondern alle Handlungen uns Versäumnisse derselben in Beziehung
auf Wildschaden werden ebenso angesehen , als wenn sie von den Partheien selbst ausge-
gangen wären.

§. 24.

Die Klagen auf Wildschadenersatz sind nach den Vorschriften der Prozeß - Ordnung
im abgekürzten Verfahren zu erledigen , mit der besondern Bestimmung , daß auf Anbrin-
gen der Klage ohne vorgangige Vernehmung des beklagten Theils sogleich und mit mög¬
lichst kurzer Frist Tagfahrt zur Vornahme des Augenscheins und Begutachtung des
Schadens angcordnet wird , wozu die Sachverständigen und die beiden Partheien , bezie¬
hungsweise ihre Vertreter ( H. 22 . ) , der Beklagte unter Mittheilung des Klagvortrags,
beide aber mit der Austage vorgeladen werden , ihre etwaigen Einwendungen gegen die
Sachverständigen noch vor der Tagfahrt vorzubringen , die bei dem Augenschein und dem
Gutachten zu berücksichtigenden Punkte aber bei der Tagfahrt selbst zu bezeichnen.

§. 25.

Ist nicht mit der Klage selbst schon bescheinigt , daß und auf welche Personen als
Sachverständige beide Partheien übereingekommen seyen , so werden sie nach Maaßgabe
des tz. 537 . der Prozeß - Ordnung jedesmal vom Richter ernannt , und zwar aus der
Zahl der nach tz. 16 . im Gerichtsbezirk allgemein aufgestellten Schätzer , mit Ausschluß
desjenigen , welcher gemäß dem Z. 17 . in der Sache schon ein Gutachten abgegeben hat.
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§. 26.

Je nach der Wichtigkeit und der Verwicklung des Falles kann der Richter der
Tagfahrt selbst anwohnen , oder zur urkundlichen Aufnahme des Ergebnisses des Augen«
scheins nur einen Aktuar abordnen , oder auch solche den sachverständigen Schätzern selbst
überlassen , in welch' letztem beiden Fällen zur Verhandlung der Sache und zur Verkün¬
dung des Urtheils jedesmal noch eine besondere Tagfahrt anzuberaumen ist,

8. 27.

Das Erkenntniß über den Kostenpunkt richtet sich nach den Vorschriften der Pro¬
zeß - Ordnung . ,

Wenn aber der Kläger vor Anstellung der Klage die im §. 16 . erwähnte außerge¬
richtliche Schätzung erhoben , sodann die auf eine nach 8- 13 . klagbare Summe lautende
Schätzungsurkunde dem Beklagten oder dessen Vertreter ciiigchändigt , und dieser die Er-
satzschuldigkeit ganz widersprochen , oder wenigstens nicht zu dem , durch das gerichtliche
Verfahren später feftgcstellten Betrage anerkannt hat , sofort die Klage nur wegen lim
zulänglichkeit des Betrags verworfen wurde , so werden dir Kosten cvmpensirt.

8- 28 .
Rechtsmittel haben unter denselben Bedingungen und in den nämlichen Formen

Statt , wie bei andern zum abgekürzten Verfahren geeigneten Nechtsstreitigkeiten , und
Las Erkenntniß über die dadurch entstehenden Kosten richtet sich allein nach den Vor¬
schriften der Prozeß - Ordnung.

Vorstehendes Gesetz tritt mit dem Isten Januar 1834 . in Vollzug.
Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großhcrzoglichen Staaröministerium , den

31ten Oktober 1833.

L e o p o l d.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des GroßherzogK.
B ü ch l e r.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe , den 28ten November 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherjog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen, und verord,
aen , wie folgt:

Art . 1.
Jeder Besitzer eines Hundes muß jährlich eine Taxe von Ein Gulden und dreißig

Kreuzer , und der Besitzer einer Hündin eine Taxe von Einem Gulden bezahlen.
Wer den Hund oder die Hündin nicht als Eigenthümer besitzt , hat den Rückgriff

auf den Eigenthümer.
A r t . 2.

Frei von der Entrichtung der Hundstaxe sind nur die Besitzer von Hunden und
Hündinnen , welche noch nicht sechs Wochen alt sind.

A r t . 3.

Der Ertrag der Taxen fällt , nach Abzug der Musterungs - und Erhebungskosten,
zu zwei Drittel in die Obcreinnehmerei - und zu ein Drittel in die betreffende Gemeinds»
(Lasse.

Art.  4.

Der Besitzer eines Hundes oder einer Hündin , — mit Ausnahme des Besitzers sol,
cher, welche noch nicht sechs Wochen alt sind, — der dieselben bei der verkündeten Musterung
vorzuführen unterläßt , verfällt in eine Strafe von vier Gulden und hat noch weiter die
Taxe zu entrichten . Von vorgedachter Strafe erhält die Obereinnehmerei zwei Drittel
und der Anzeiger ein Drittel.

, A r t . 5.

Alle früheren Gesetze über den Betrag der Hundstare , über die gestatteten Be¬
freiungen und über die Strafen wegen unterlassener Vorführung sind aufgehoben.
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Art . 6.
Dieses Gesetz tritt mit dem Isten Juni 1834 in Kraft.

Gegeben zu Carisruhe , in Unserem großherzvglichen Staatsministerium , den
Listen Oktober 1833.

Le o p o l d.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit deS Großherzogt:
Büchler.

Verordnung.
Die Steuer - Erhebung für das Finanzjahr 18 ^ betreffend.

In Gemäßheit des Finanz - Gesetzes vom 13ten d. M . Regierungsblatt Nro . XXXX.

sind die Grund - , Häuser - und Gewerbsteuer , mir Einschluß der Umlagen wegen der

Beförsterungskosten und der Fluß - und Dammbau - Beiträge , ferner die Klassensteuer in

der Finanzperiode vom Isten Juni d. I . bis dahin 1835 so zu erheben , wie es durch

die landesherrlichen Verordnungen vom 3ten Juni d. I . Regierungsblatt Nro . XXllt.

und vom Ilten Juli d. I . Regierungsblatt Nro . XX vn . in Bezug auf die ersten

sechs Monate des laufenden Finanzjahres vorgeschrieben worden ist.

Die großherzogliche Steuer - Direktion wird daher beauftragt , den weitern Steuer«

einzug , in Uebereinstimmung mit diesen Verordnungen , in gesetzlicher Weise anzuordnen.

Carisruhe den 19tcn November 1833.

Ministerium der Finanzen,

von  Bockh.

Vär . Kühlenthal.

Bekanntmachung.
Die Stadtrath Merianische  Armenstiftung betreffend.

Der Wunsch , dem Bettel aller Art und dem Müssiggange , als der Grundursache

des Bettels , möglichst entgegen zu arbeiten , dagegen aber unverschuldet und wahrhaft

verarmten hülflosen , alten und kranken Personen , erkrankten unvermögenden Dienst¬

boten und ganz vermögenslosen Waisen die ihrem Zustande angemessene Unterstützung

zu gewähren , hat den Stastrath Merian  zu Freiburg bewogen , eine bedeutende Summe



dafüx zu bestimmen , unbegüterten Gemeinden die Pflicht der Unterstützung ihrer eigenen

wahrhaft Armen durch ein Stiftungs - Kapital zu erleichtern , welches Denselben entweder

schon bei Lebzeiten des Stifters oder durch letztwillige Anordnung nach seinem Tode zu
Theii werden soll.

Nach höchstem Erlaß aus großherzoglichem Staatsminifterium vom 31sten v. M.

Nro . 2513 . haben Seine Königliche Hoheit der Großherzog  den von dem

Stifter vorgelegten Statuten  dieser Stiftung ihrem ganzen Inhalte nach und ebenso

der beigeft 'igten Instruktion,  unter dankender Anerkennung der dem Lande so wohl-

thätigen Gesinnung des Stifters , die höchste Genehmigung mit dem Anfügen zu erthei-

len gnädigst geruht , daß diese Genehmigung als die Staatsgenehmigung für diese Stif¬

tung im Allgemeinen und für die einzelnen Stiftungen an die verschiedenen Gemeinden

insbesondere gelten soll.

Dieses wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe den 18ten November 1833.
Ministerium des Innern.

Winter.
V6r . v . Adelsheim.

D ienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den beiden von dem Herrn Fürsten von Fürstenberg  geschehenen Ernen¬

nungen des 1) r . Wirth  zu Heiligenberg als Physikus daselbst , und des dem Bezirks¬

amt Hüfingen bisher als Aktuar beigegebenen Rechtspraktikanten Anton Dilger  von

Oonaueschingen zum Assessor bei gedachtem Bezirksamts die landesherrliche Bestätigung

zu ertheilen;

dem Assistenzarzt Mees  in Endingen das erledigte Landchirurgat Breisach zu über¬

tragen ;

dem Pfarrverweser Ignaz Greiser  zu Schöllbronn , -im Amtsbezirke Ettlingen,

die erledigte katholische Pfarrei Sandhofen , Amts Lavenburg,

dem Pfarrer Xaver Kaiser  in Schlatt die katholische Pfarrei Herdern , im Stadt¬

amtsbezirke Freiburg , und

dem Pfarrer Johann Baptist Springer  zu Oeflingen , im Amtsbezirke Säckin-

zen , die erledigte katholische Pfarrei Oberharmxrsbach zu verleihen.
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Durch Beschluß deS großherzoqlichen Justizministeriums vom I2trn November d. I.
wurde dem Rechtspraktikanien Gottfried Nadler  zu Heidelberg das Recht zu Verfaß»
sung gerichtlicher Schriften ertheilt.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch die Beförderung desPfarres Bai er auf die Stadtpfarrei St . Martin in Frei»
bürg ist die den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrei Wehr,  im Bezirköamte Säckin»
gen , mit einem beiläufigen Ertrag von 1100 fl. in Geld , Naturalien , Zehnten und
Beinutzungen erledigt worden . Auf der Pfarrei haftet die Verbindlichkeit zur Haltung
eines Vikars , und zur Ucbernahme einer Forderung , welche jedoch erst genauer zu er¬
örtern ist, und in keinem Falle 150 fl . Übersteigen wird . Die Competcnten um diese
Pfarrpfrünre haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vcm Jahr 1810
Nro . 38 . insbesondere nach Art . 4 . sowohl bei der Regierung de« Oberrhein - KreiseS
als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu melden.

Die Competcnten um die katholische , den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrei
Schlatt,  Amts Staufen , mit einem beiläufigen Ertrage von 200 fl . in Geld und
Naturalien — worauf aber eine Kriegsschuld von 65 fl. 2t kr. haftet,  zu deren Til¬
gung ein fünfjähriges Provisorium bewilligt ist — haben sich in Gemäßheit der Ver¬
ordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 , insbesondere nach Art . 4 ., so¬

wohl bei der Legierung des Oberrhein »KreiseS als bei dem erzbischöflichen Ordinariat zu
melden.

am 16ten August d. 3.
am 21ten
am 22ten ,, ,,
am 2len Sept.

am 3ten
am 6ten
am 8ten
am 2ten Okcob.
am 23tcn // ,/

am Iten Nov.

am öten ,,

Gestorben sind:

der Pensionirte Amtmann Mercy  in Schönau,
der pensionirte Kanzlist Hoch in Donaueschingcn,
der pensionirte Ministcrialrath Weissinger  in Carlsruhe,
der vormalige Prior des Klosters Thennenbach — VictvriuS

Müller  in Freiburg,
der pensionirte Förster Altinger  in Beuern , ^
der pensionirre Amtsverweser Gärtner  zu Gerr 'chtstetten,
der pensionirte Professor Moser  in Heidelberg,
der pensionirte Förster Brunner  in Meersburg,
der Obergerichts - Advokat und Procurator Morgenstern

in Mannheim,
der vormalige Procurator bei dem Domstift Konstanz , Rghn

daselbst , und
der pensionirte Geheime Legationsrath von Muffig  in

Mosbach.

1



XI. IV.
Großherzoglich Badisches

24 ?.

Ml

Carls ruhe , den 30s . ru November 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Aahringen.

Wir finden Uns bewogen , statt der in dem Regierungsblatt vom 22sten Ma>
v . I . Nro . XXVtl.  und in dem Regierungsblatt vom 7ten Juni v . I . Nro . -XXX

enthaltenen Verbote , die Volksversammlungen und die Reden an das Volk betreffend,

mir Zustimmung Unserer  getreuen Stände zu beschließen und zu verordnen , wie folg : :
8. 1.

Die Staatsbehörden können jede bevorstehende Volksversammlung , welche die öffent¬

liche Sicherheit oder daö allgemeine Wohl bedroht , verbieten , und unter gleicher Vor¬
aussetzung eine bereits versammelte Volksmenge zum Auseinandergehcn auffordern.

§. 2.
Wer einer solchen Aufforderung nicht Folge leistet oder an einer Volksversammlung,

deren Verbot ihm bekannt war , Theil nimmt , oder Andere zur Theilnahme auffordert,

verfällt in eine Geldstrafe , die den Betrag von Sechzig Gulden , oder in eine Gefäng-
nißstraft , welche die Dauer von acht Wochen nicht übersteigen darf , vorbehaltlich der

weiter gesetzlichen Strafe , wenn eine Widersetzlichkeit oder ein anderes Verbrechen oder
Vergehen mit unterläuft.

§. 3-
Das Straf - Erkenntniß wird von dem Bezirksamte gefällt.

Die Berufung gegen das Straf - Erkenntniß geht an das Hofgericht.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Dtaatsmimsierium , den 15ten
November 1833.

Leopold.
W in ter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
Büchler.
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Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringea.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen und verord¬
nen,  wie folgt:

Einziger Artikel.

, Der mit der Gemeinde Bsxberg in politischer Beziehung bisher verbundene Ort

Wölchingen  wird von der Gemeinde Boxberg getrennt uns zu einer eigenen selbststän¬
digen Gemeinde erhoben.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den löten
November 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.
Büchler.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen und verord¬
nen , wie folgt:

Einziger Artikel.  ,

Der mit der Gemeinde Lichtenau in politischer Beziehung bisher verbundene Ort

Grauelsbaum  wird von der Gemeinde Lichtenau getrennt und zu einer eigenen selbst¬
ständigen Gemeinde erhoben.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Sraatsministerium , den löten
November 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Büchler.



Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringcn.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir beschlossen und verord¬
nen , wie folgt:

Einziger Artikel.

Die Bürgerschaft zu Rhina  wird von dem politischen Gemeindsverband mit der
Gemeinde Murg getrennt , und bildet künftighin eine eigene selbstständige Gemeinde.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsmmisterium , den 15ten
November 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.
B ü chl c r.

Verordnung.
Die Organisation des Ephorats bei der Universität Heidelberg betreffend.

In Gemäßheit höchsten Rescn 'pts aus großberzozlichem Staatsministerium vom
Lösten v . M . Nro . 2518 . die Organisation des Ephorats bei der Universität Heidel¬
berg betreffend , wird verordnet wie folgt:

Art . 1.
Die Funktionen des Ephorats der Universität Heidelberg gehen auf die Fakultäten

über.

A r t . 2.

Jede Fakultät übernimmt die durch das Edict vom 13 . May 1803 . § . 32 . be-
zeichnete nähere Aufsicht auf diejenigen Studirenden , welche — zufolge der nach den Fa¬
kultäten abzutheilenden Universitätsmarrikel — ihrer Abtheilung angehören.

' Art.  3.

Unter der Aufsicht der Ephorate stehen ohne Unterschied sowohl Inländer als Aus¬
länder.

Art.  4.

Das Universitätsamt theilt monatlich jeder Fakultät ein Vcrzeichniß der in Dis-
ciplinarsachen ergangenen Straferkenntnisse , so wie der Erkenntnisse über Schuld-



klagen gegen die ihrer Aufsicht untergebenen Studirenden wie , unter Hinweisung auf

alle gegen dieselben Studircnven etwa früher schon ergangenen Strafeikenntnisse und an¬

gebrachten Schuldklagcn.
A r t 5.

Oie Oberpedellen haben den Dekanen der betreffenden Fakultäten monatliche Rap¬

porte über die zu ihrer Kenntnis ; gekommenen Thatsachen zu erstatten , welche , ohne eine

Anzeige zum Zweck einer polizeilichen Untersuchung zu begründen , zur Mittheilung an

das Ephorat geeignet sind.
Art . 0.

Die außerordentlichen Professoren und Privatdocenten haben innerhalb sechs Wo¬

chen, vom Anfang des Semesters an gerechnet , dem Dekan Der Fakultät , der sie ange - ,

hören , ein Verzeichniß ihrer Zuhörer zuzustellen.
A r t . 7.

Die Fakultäten halten in ihrer Eigenschaft als Ephorate regelmäßige Sitzungen,

in welchen die einzelnen Mitglieder über ihre eigenen Wahrnehmungen vortragen , die

Dekane die erhaltenen Mittheilungen verlegen , und durch Stimmenmehrheit die erforder¬

lichen Beschlüsse gefaßt werden.

Auch in Ermanglung einer besonoern Veranlassung findet jeden Monat eine Sitzung
statt.

A r t . 8.

Jedes Ephorat wird die unter seiner Aufsicht stchendrn Stuvirenden , welche ihm

Veranlassung hierzu geben , vorlaven , um sie zum Fleiß und zu einem - ihrem Beruf an¬

gemessenen Lebmewandel zu ermahnen , auch nach Umständen einer monatlichen Prüfung

über ihre bisherigen Fortschritte unterwerfen , und — wo es ihm dienlich scheint — den

Eltern oder Vormündern derselben die geeignete Mittheilung machen , oder durch das

UnioersitatSamt machen lassen.
A r t . 9.

Das Ephorat kann bei dem Senat darauf antragen , daß solchen Stuvirenden,

welche seine Ermahnungen unbeachtet lassen , wegen Unfleisses , 'unregelmäßigen Lebens¬

wandels , Unsütlichkeit oder Schuldenmachens , das akademische Bürgerrecht aufgekündigt

werde . Carlsruhe den 18ten November 1833.

Ministerium des . Innern.

Winter.
Vät . Stemmler.

I



XI.V. 247-

Großherzoglich Badisches
Staats - und R egierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 6 ten December 1 83 3.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zahrrngcn.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen und verord¬
nen , wie folgt:

Art.  1.

Der Eingangszoll ist herabgesetzt:
von Marmor in geschliffenen Tafeln und Platten und für marmorne Gefäße , die zum

Gebrauch der Gewerbe bestimmt sind , auf . . 1 fl. 40 kr. per Centner.
von rohem Kupfer , Bruchkupfer , Kupfermünzen außer Curs auf 4 kr. — —
von Messing in Stücken oder Bruch auf . . « . 4 kr. — —
von rohem Zinn und Zink in Blöcken , Stangen , Bruch auf . 4 kr. — —
von rohem Krapp auf . . . . . . .  5 kr . — Rvßlast.
von Potasche auf . . . . . ' . . 25 kr. — Centner.

Art.  2.

Eisengußwaaren und geschmiedetes Eisen dürfen auch an den Hauptzollstätten Wall¬
dürn und Mudau um die Hälfte des gegenwärtigen gesetzlichen Zolls eingeführt werden.

A r t . 3.

Die Gradationszölle für Getreide und Mehl sind aufgehoben . Ohne Rücksicht auf
die Preise ist künftig als Eingangszoll zu erheben:

vom Malter Kernen und Waizen , . 50 kr.

Roggen . . . . 32 kr.
,, " Gerste . . . . . 28 kr.
„ ,, Spelz . . . . . . 20 kr.
„ " Hafer . . . . . 16 kr.
" Centner Mehl . . . . 32 kr.

A r t . 4.

Die Abtheilung xxx , des Zolltarifs von 1827 . ist außer Wirksamkeit gesetzt; , an
ihre Stelle tritt die anliegende.

In allen darin verzeichmten Fällen kann die Steuerverwaltung die Entrichtung - des
56
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Zolls nach den Tarifen verlangen , jedoch nur auf Rückersatz nach Erfüllung der von ihr

vorgeschriebenen Control - Verbindlichkeiten.
Gegeben zu Carlöruhe , in Unserem  großhcrzoglichen Staatsministerium , den 13tm

November 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Grvßherzogs.
Büchler.

( Beilage zu obigem Gesetz. 1
Zolltarif.

XXX . Gegenstände ansser dem Handel.
Zollfreie.

1) Bagage, welche Reisende zum eigenen Gebrauch mit sich führen, oder welche auf andere
Weise eingeführt wird.

2 ' Kleidungsstücke und Weißzeug , Hausrath und sonstige Effecten in Einwanderungsfällen , gleich¬
viel, ob es sich von einer ständigen oder vorübergehenden Wohnungsveränderung handelt.

3 ) Wein und andere Lebensmittel , welche Reisende und Badgäste zum eigenen Gebrauch mit sich
führen.

4 Transportmittel , Gefährte , Thiere zum Transport der Reisenden und Güter.
5 ) Viehfutter , welches Fuhrleute zum Unterhalt ihrer Pferde rc , mit sich führen.
6 ) Gegenstände zur Verpackung aller Art , auf dem Rückweg vom Transport oder auf dem Wege

zur Abholung von Waären : leere Fässer , Kisten, Säcke , Tücher , Matten rc.
7 ) Floß - und Schiffergeräthschaften zur Fahrt.
8 ) Werkzeuge aller Art , welche Handwerker und andere Arbeiter zu ihrem Gebrauch mit sich

führen.
9 ) Geräthschaften wandernder Künstler.

10 ) Wachsfiguren - Cabinette und andere Kunstsachen , die zur Schau ausgestellt werden.
11 > Thiere , fremde , welche zur Schau herumgeführt werden.
12 ) Mineralien , Pflanzen , Thiere und andere zu Sammlungen bestimmte Schaustücke.
13 ) Zubereitete Arzneien für einzelne Kranke.
14 Aussaat und andere zur Acker- , Wiesen - und Reben -Kultur oder zur Benutzung von Stein-

brüchen, Torflagern und Lehmgruben erforderliche Gegenstände , welche Ausländer  auf ei-
genthümliche oder gepachtete, im Inland liegende Grundstücke einführen , und daS gewonnene,
unmittelbar von den Grundstücken ausgeführt werdende getrocknete Futter.

15 ) Erzeugnisse , welche Inländer  auf eigenthümlichen oder gepachteten im Ausland liegenden
Aeckern, Wiesen , Steinbrüchen , Torflagern und Lehmgruben gewonnen haben , und unmittelbar
von den Grundstücken einführen.



12 ) Trauben und Most von eigenthümlichen Reben , welche Inländer in einer Grenzgemarkung de-
Auslandes besitzen, wenn die Einfuhr unmittelbar aus den Reben oder von der Kelter ge-
schieht.

17 ) Rebpfähle , Stangen und Stecken , welche Inländer zur Kultur ihrer , in Grenzgemarkungcn de-
Auslands liegenden cigenthümlichen oder gepachteten Grundstücke auSführcn oder von da wie¬
der einführen.

18 ) Vieh , welches zum Arbeiten oder Waiden auf Güter von Ausländern cingeführt , oder vom
Arbeiten oder Waiden auf Gütern von Inländern ins Ausland wieder zurückgcbracht wird.

19 , Bienenstöcke , welche von Inländern zur Fütterung im Auslande aufgestellt waren , und im
Spätjahr wieder zurückgebracht , oder welche von Ausländern zur Fütterung im Inlande auf¬
gestellt werden.

20 ) Getreide , Malz , Hanf , Oelfaamen , GypS , welche aus dem AuSlande zum Vermahlen auf in¬
ländische Mühlen eingehen, sofern die Erzeugnisse daraus wieder ausgeführt werden.

21 ) Erzeugnisse aus Getreide , Malz , Hanf , Oelfaamen , Gyps , welche von ausländischen Mühlen
zurückgebracht werden.

22 ) Holz , und die daraus gewonnenen Schnittwaaren , wenn ersteres auf in - oder ausländische
Sägmühlen gebracht , und letztere wieder zurückgeführt werden.

23 ) Rinde , und die daraus gewonnene Lohe , wenn erstere auf in - oder ausländische Lohmühlen
gebracht und letztere wieder zurückgeführt wird.

24 ) Gebrauchte Werkzeuge und Gerätschaften , welche zur Reparatur eingehen , oder von der Re¬
paratur wieder eingeführt werden.

25 ) Pferde , Rindvieh , Schaafe , Schweine , welche auf inländische Märkte zum Verkauf geführt
werden , sofern sie unverkauft zurückkehren, oder welche von ausländischen Märkten unverkauft
zurückgcbracht werden.

26 ) Fabrikate des Inlandes , welche auS dem Auslände unverkauft zurückgebracht werden.
L . Einer Lontr olgebühr von 10 kr. vom Centncr beim Eingang

unterliegen:
27)  Stoffe , welche zum Bleichen , Spinnen , Sticken , Färben , Scheren oder zu sonstiger Zurüstung

ein - und sodann wieder ausgeführt , oder welche, nach erhaltener Zurüstung im Ausland , wieder
eingeführt werden . ' )

Vollzugs - Verordnung.
Zum Vollzug des vorstehenden Gesetzes wird verordnet:

1 ) Die Artikel 1 . und2 . treten vom 15ken künftigen Monats an in Wirksainkeit.
2 ) Von gleichem Tag an ist der in Art . 3 . festgesetzte Eingangszoll von Hafer mit

16 kr. per Malter zu erheben . ,
Der Eingangszoll von Kernen und Warzen , Roggen , Gerste , Spelz und Meist

wird nach der diesseitigen Verordnung vom 14ten Mai d. I . Regierungsblatt
Nro . XX . unverändert forterhoben , da der dort vorgeschriebrne Eingattgszoll der
nämliche ist, welchen Vas Gesetz bleibend festgesetzt hat.
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Der Eingangszoll von dem an der südlichen Grenze eingehenden Getreide ist
auch ferner nach der Vorschrift Ziffer 17 . über die Anwendung des Zolltarifs vom
Listen Jssni 1827 zu erbeben.

3 ) Ueber die Zeit und die Bedingungen der Anwendung der im Art . 4 . festgesetzten
neuen Tarifsabtheilung XXX . wird weitere Verordnung ergehen ; bis dahin haben sich
die Zollstellen nach der Abtheilung xxx des Zolltarifs von 1827 . zu benehmen.

Oie großherzogliche Steuer - Direktion ist mit dem weiteren Vollzug beauftragt.
Carlsruhe den 30sten November 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

Vät . Platz.

Verordnung.
Den Eingangözoll von Zucker betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben in Gemäßheit höchster
Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 3ten Oktober d. I . Nro . 2350.
gnädigst zu verordnen geruht:

1 ) daß bei allem Zucker,  der — ohne gehörige Verpackung in Fässern oder Kisten —
eingeführt wird , 10 Prozente des Gewichts Behufs der Verzollung beigeschlagen
werden müssen;

2 ) daß ohne eine solche Verpackung der Transit des Zuckers und seine Verbringung
in di« Lagerhäuser des Landes nicht gestattet werden soll , den Fall ausgenommen,
wenn der Zucker zu Wasser in einem Freihafen angekommen ist , und zu Wasser
von da weiter geht.

Vorstehende höchste Verordnung tritt überall in Wirksamkeit , sobald die Zollstellen
und Lagerhaus - Verwaltungen durch das Verordnungsblatt großherzoglicher Steuer -Direk¬
tion davon Kenntniß erhalten haben.

Oie großherzogliche Steuer - Direktion ist mit dem weiteren Vollzug beauftragt.
Carlsruhe den 20sten November 1833.

Finanzministerium,
von Böckh.

Vstt. Kühleatbal.



XI.VI. 25 l

Großherzoglich Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 7ten Oecember 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zährinaen.

Zur Beseitigung der Zweifel , welche über die Auslegung der §Z. 25 , 27 , 75 und
79 der ständischen Wahlordnung vom 23sten December 1818 entstanden sind , haben Wir
mit Zustimmung Unserer  getreuen Stande beschlossen, und verordnen , wie folgt:

Art . 1.
Der Z. 27 . der Wahlordnung , lautend:

"Wenn bei der ersten Abstimmung für die Stelle des Abgeordneten auf eine Per-
"son nicht wenigstens eine Stimme weiter , als die Hälfte der Stimmen aller An-
,,wesenden und Vollmachtgeber gefallen ist, so wird zu einer zweiten Abstimmung
"geschritten . "

wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Wenn bei der ersten Abstimmung für die Stelle des Abgeordneten auf eine Per-
"son nicht wenigstens eine Stimme mehr gefallen ist , als die Zahl der übrigen
"ihr nicht zugefallenen Stimmen der Anwesenden und Vollmachtgeber beträgt , so
"wird zu einer zweiten Abstimmung geschritten . "

A r t. 2.

Der § . 79 . der Wahlordnung , lautend : ^
"Wenn bei der ersten Abstimmung für die Stelle des Abgeordneten auf einen der
"Vorgeschlagenen nicht wenigstens eine Stimme weiter , als die Hälfte der Stim-
"men aller Anwesenden gefallen ist, so wird eine zweite Wahl vorgenommen . "

wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Wenn bei der ersten Abstimmung für die Stelle des Abgeordneten auf einen der
"Vorgeschlagenen nicht wenigstens eine Stimme mehr gefallen ist , als die Zahl
"der übrigen ihm nicht zugefallenen Stimmen der Anwesenden beträgt , so wird
"eine zweite Abstimmung vorgenommen ."

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 31sten
October 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des GroKherzogs:
B üchler.

57
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Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zahringen.

Mit Zustimmung Unserer  gelreuen Stände haben Wir beschlossen , und verord¬
nen , wie folgt:

Art . 1.
Die Diener derjenigen Mitglieder des großherzoglichen Hauses , welche eine Apanage,

ein Wittum , oder eine Sustentation bezogen , haben keine Rechtsansprüche auf Pensionen.
Es können ihnen aber Abfindungen verwilligt werden , wenn sie beim Ableben ihrer Dienst¬

herrschaft schon über fünf Jahre , und zwar ununterbrochen , im Dienste derselben gewe¬
sen sind.

A r t . 2.

Die Größe der Abfindung wird nach der Dienstzeit und sonstigen Verhältnissen d'es
Dieners bemessen, und kann sich höchstens auf den doppelten Betrag ; bei einem Diener,
der schon über zehn Jahre ununterbrochen im Dienste gewesen , höchstens auf den dreifa¬
chen Betrag seines jährlichen fixen Dienst - Einkommens belaufen . Dabei kommt nur in

Betracht , was er beim Ableben der Dienstherrschaft schon seit einem vollen Jahre bezieht.
Art . 3.

Diener , welche sich beim Ableben der Dienstherrschaft schon über zwanzig Jahre im
Dienste befinden , können dauernde Verwilligungen eines Theiles ihres bisherigen Dienst-
Einkommens erhalten.

A r t 4.

Die Größe einer dauernden Verwilligung wird nach den im Art . 2 . bezeichnten
Rücksichten bemessen , und kann höchstens zwei Dritt - Theile des- schon seit einem vollen
Jahre bezogenen fixen Dienst - Einkommens erreichen.

A r t . 5.

Die Summe aller dauernden Verwilligungen soll mit Einschluß des zwölften Theils

der Summe aller Abfindungen den zehnten Theil der Apanage , des Wittums , oder der
Sustentation der Dienstherrschaft niemals übersteigen.

A r t . 6.

Das Nähere hinsichtlich der dauernden Verwilligungen sowohl , als der Abfindungen
bleibt der Bestimmung der Regierung überlasten.

A r t . 7.

Weder eine dauernde Verwilligung , noch eine Abfindung aus Staatsmitteln erhalten
diejenigen Diener , welche der Verstorbene zur Verwaltung seines Privatoermögens , oder
für andere , nicht auf seinen fürstlichen Stand bezügliche Zwecke, angestellt hat.

Art . 8.
Jede dauernde Bewilligung unterliegt dem Widerruf wegen einer günstigen Acnderung

in den Verhältnissen des betreffenden Dieners . Sie erlöscht außerdem mit dem Tag sei-



nes Ablebens ( bei weiblichen Dienern auch mit dem Tag ihrer Verheirathung ) und fällt
dann wieder an die Staatskasse zurück.

Art.  9.

Das gegenwärtige Gesetz findet auf die bewilligten Pensionen der Diener der Frau
Markgräfin Friederich  und der Frau Markgräfin Amalia,  welche in dem verliehenen
Maaße anerkannt werden , keine Anwendung.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den löten
November 1833.

Leopold.
Frhr . von Türckheim.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großhcrzogs.
B ü ch l e r.

Bekanntmachung.
Die Unterdrückung der in Stuttgart erscheinenden „Neckar - Zeitu  n g" betreffend.

Die deutsche Bundes - Versammlung hat in ihrer 48sten Sitzung vom 14ten v . M.
nachstehenden Beschluß gefaßt:

"1 ) Die in Stuttgart erscheinende "Neckar - Zeitung"  wird auf den Grund des
Paßgesetzes vom 20sten September 1819 . von Bundes wegen unterdrückt , und
jede Fortsetzung derselben unter jedwedem Titel in allen Bundesstaaten untersagt;

2 ) die Revactoren derselben , Carl Schill und Heinrich Elsner,  werden binnen
fünf Jahren , vom Tage dieses Beschlusses an , in keinem Bundesstaate bei der
Redaction einer ähnlichen Schrift zugelaffen werden;

3 ) die königlich württembergische Regierung , sowie  sämmtliche übrigen Bundes - Regie¬
rungen werden aufgefordert , wegen des Vollzugs dieses Beschlusses unverweilt das
Nöchige anzuordnen , und die Bundes - Versammlung binnen kurzer Frist von den
getroffenen Anordnungen in Kenntniß zu setzen. " ,

In folge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 30sten
v . M . Nro . 2841 . wirs vieß hiermit zur Nachachtunz verkündet.

Carlsruhe den 2ten December 1833.

Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten . -
Frhr . v . Türckheim

Väc . v. Kettner.

D ienst - Nachrichtcn.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden:

den Maler Jakob Götzenberger  zu HöchstJhrem Hofmaler und Gallerie -Jnspektor
in Mannheim zu ernennen.



den Obereinnehmer Henzler  zu Konstanz einstweilen in den Pknsionsstand zu ver¬

setzen.
Durch Beschluß des großberzoglichen Justizministeriums vom 22 . Nov . d. I . wurden

die Rechtspraktikanten Anton Mayer  von Wiesenthal , Franz Anton Kräuter  zu Hei¬

delberg und Carl Wedekind  zu Mannheim zu Advokaten und Prokuratoren bei dem

großherzogl . Hofgericht und Oberhofgeri 'cht zu Mannheim , und

durch Beschluß vom 28sten November d. I . der RechtSpraktkkant Franz Blayle

von Freiburg zum Advokaten und Prvkurator bei dem dortigen Hofgericht ernannt.

Durch Beschluß desselben Ministeriums vom 19 . Nov . d. I . hat der Rechtspraklikant

I ) r . Leopold Ladenburg  zu Mannheim das Recht zu Verfassung gerichtlicher Schrif¬

ten erhalten.

Die von Seiten der fürstlich Leiningenschen Standesherrschaft erfolgte Präsentation

des Pfarrkandidaten August Wilckens  zu Reihen auf die Rcktoratsstelle zu Mosbach

hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Bei großhcrzoglicher Oberrechnungskammer ist eine Oberrechnungsraths - Stelle zu be¬

setzen. Die Bewerber um dieselbe haben sich in Gemäßheit der höchsten Verordnung vom

3len März 1831 . ( Regierungsblatt Nro . Vk. )  unter Vorlage der nöthigen Ausweise

über ihre Befähigung und Ansprüche innerhalb sechs Wochen bei großherzoglicher Ober-

Rechnungskammer zu melden.

Durch die Beförderung des Landchirurgen , praktischen Arztes Or . Würth  zum

Physikus in Hciligenberg , ist das Lanochirurgac Engen,  mir der normalmäßigen Besol¬

dung von 130 fl. 30 kr. und 120 fl. für Pferdsfourrage in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen bei der fürstlich Fürstenber-

gischen Domanialkanzlei zu Donaueschingen vorschriftsmäßig zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Damian Melchior Pfrundschuch  auf die

Pfarrei Unterbalbach , ist die katholische Pfarrei ViIch band,  Amts Gerlachsheim , nur

einem beiläufigen Jahrsertrag von 700 fl. in Geld , Zehnten , Güterbenutzungen und Grund¬

zinsen , worauf jedoch zur verzinslichen Rückzahlung von 75 fl. an den Heiligenfond ein

Provisorium von zehn Jahren unterm 22sten Februar 1831 . bewilliget worden ist , in

Erledigung gekommen . Die Kompetenten um diese Pfarrpfründe haben sich bei der Re¬

gierung deS Unterrhein - KreiseS nach Vorschrift zu melden.

Durch das erfolgte Ableben des Kirchenraths Schulmeister zu Freistett  ist die

evangelische Pfarrei daselbst , bei welcher , wegen Versetzung des Filials Memprechts-

hofen,  ein ständiger Vikar gehalten werden muß , mit einem Competenz - Anschlag von

1280 fl . 12 kr. in Erledigung gekommen . Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen

4 Wochen vorschriftsmäßig durch ihre Dekanate bei der obersten evangelischen Kirchenbe,

Hörde zu melden.
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Großherzoglich Badisches

Staats - und Regierungs - Blatt.
Carlsruhe , den 9ten Deeember 1833.

Leopold von Gottes sGnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht des Z. 3 . des Eonscriptions - Gesetzes , wonach die ordentliche
Conscriplion bestimmt ist, bas Armee - Corps auf dem etatömäßigen Friedensfuße zu erhalten;

In Erwägung

1 ) daß demzufolge die jährliche Ergänzungsquote so berechnet seyn muß , daß zu keiner
Zeit des Jahrs die Stärke des Armee - Corps unter jene des etalsmäßigen Friedens¬
standes herabsinken kann;

2 ) daß daher nicht nur der ordentliche  Abgang durch Austreten der Leute , welche
ihre Dienstzeit vollendet haben , sondern auch der außerordentliche  Abgang durch
Tod , Untauglichkeit u . s. f . gedeckt werden muß,

3 ) daß bei Zugrundlegung

L) der etalsmäßigen Friedensstärke des Armee - Corps an Unteroffizieren , Spiel¬
leuten und Soldaten

bei der Infanterie von
bei der Cavalerie von
bei der Artillerie von

7854 Mann,
1452 Mann,

810 Mann,
d ) der Dienstzeit von sechs Jahren , und

des außerordentlichen Abgangs , wie er sich in den zehn Jahren von 1822 bis
1831 . im Durchschnitt herausgestellt hat , bei der

Infanterie mit . . 2 z Prozent,
Cavalerie mit . . . . . . 4z - Prozent,
Artillerie mit . . 2z Prozent;

die erforderliche Ergänzungs - Mannschaft sich bestimmt bei der
Infanterie auf . . . . . . 1429 Mann,
Cavalerie auf . . . . . . 283 Mann,
Artillerie auf . 147 Mann,

zusammen 1859 Mann,
58
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welche Ergänzungs - Mannschaft sich theilt in Ergänzung für den
ordentlichen — außerordentlichen Abgang

bei der Infanterie . 1227 . . 202 Mann,
bei der Cavalerie . 215 . . 68 Mann,

bei der Artillerie . . 127 . . 20 Mann;

4 ) daß neben der hiernach jedenfalls in das Armee - Corps rinzutheilenven Nekrutenzahl
die auszuhebende Rekrutenquote eine Reserve  enthalten muß , um denjenigen Aus,
fall zu decken , welcher entsteht:

a ) durch die in einzelnen Bezirken vorkommendc Unzulänglichkeit der Diensttaugli,
chen Mannschaft zur Stellung des Betreffnisses an Rekruten;

d ) dadurch , daß nach Z. 34 . des Conscriptions - Gesetzes kein Ersatz geleistet wird
für diejenigen , welche erst nach der Uebergabe und vor der Eintheilung für um
tauglich erkannt werden sollten;

c ) im Falle einer ungewöhnlichen Größe des außerordentlichen Abganges , wodurch,
— da oben nur ein mittlerer  außerordentlicher Abgang in Rechnung gekom¬
men ist — die Stärke des Armee -Corps unter den Frievensstand herabsinken könnte,

haben Wir beschlossen und verordnen , wie folgt:

Z. 1.
Die zur Ergänzung des Armee - Corps für das Jahr 1834 . erforderliche Rekruten,

quote wird auf Zweitausend Mann  festgesetzt , wovon 1859 Mann zur gleichbaldi,

gen Eintheilung und 141 Mann zur Reserve bestimmt sind.

§. 2.

Diese Reserve , nach dem Maaßstabe des §. 7 . des Conscriptions - Gesetzes auf alle

Bezirke des Landes vertheilt und aus den höchsten Loos - Nummern der übernommenen
Pflichtigen bestehend , wird von dem Kriegsministerium nach Bedürfniß einberufen , und
soweit ihre Einberufung bestimmungsgemäß nicht nothwendig geworden ist, bei der Ueber-
nahme der nächstfolgenden Rekrutenquote freigegeben . Die Freigegebenen treten dadurch
in das Verhältniß der nicht übernommenen Pflichtigen ihrer Altersklasse zurück.

§. 8.
Die im §. 1 . festgesetzte Ergänzungsquote ist von dem Ministerium des Innern auf

die Bezirke gesetzmäßig zu vertheilen und die Vertheilung durch das Regierungsblatt be¬
kannt zu machen.

Das Kriegsministerium aber hat sich am Schlüsse des Jahrs über die Verwendung
der ausgehobenen Mannschaft zu Unserem  Staatsministerium auszuweisen.



§. 4.

Unsere Ministerien des Innern und des Kriegs sind mit dem Vollzüge der gegen,
wärcigen Verordnung beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 4ten
Oecember 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Grvßherzogö.
Büchler.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zährrngen.

In Folge des Art . 4 des unter dem 3lsten Dezember 1831 verkündeten Gesetzes
über die Verfassung und Verwaltung der Amortisations - Kasse ernennen Wir hiermit zu
Unfern  Regierungs - Commissaricn:

den Finanzminister von Böckh und
den Geheimenrach Freiherrn von Weiler

und laden den Präsidenten und die gewählten Mitglieder des ständischen Ausschusses ein , stch

Freitag den 20ten Dezember d. I . dahier einzufinden , bei gedachten Unfern  Regierung»
Commissaricn zu melden , und die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Rechnung der
Amortisations , Kasse für das Etatsjahr 1832 . (Iten  Juni 1832 bis dahin 1833 . ) vor-
znnehmen.

Gegeben zu Carlsruhe in Unserm  großherzozlichen Staatsministerium , den 4ten
Dezember 1833.

Leopold.
von Böckh.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzvgs.
Büchler.

B e k a n n t m a ch n n g.
Den Transport der oberlander Weine auf dem Rhein betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben in Gemäßheit höchsten

Refcripts aus großherzoglichem Staatsministerium vom 31sten v . M . Nro . 2552 . gnär
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digst zu genehmigen geruht , daß jenen Schiffern , welche Weine aus den Gegenden des
Oberlandes als Aus - und Wievereingangsgut den Rhein herabführen , der badische Antheil

an dem zu Breisach , Straßburg oder Germersheim erweislichermaßen davon bezahlten

Rhein - Octroi , bei der Wiedereinfuhr rückvergütet werde.

Carlsruhe den 19ten November 1833.
Ministerium der Finanzen,

von  Böckh.
Vclt . Kühlenthal.

Stiftungen.
Andreas Joos  zu Rensberg , im Amte Triberg , hat 30 st. für den Spitalfcnd

zu Triberg gestiftet,
der in Staufen verstorbene Pfarrer Jobann Baptist Saal  von Thunsel hat für

den Friolschen Stiftungsfond zu Staufen 300 fl . hinter lasse», woraus die jährlichen Zin¬

sen auf das sittlichste aus der Schule auslreicnve Kino verwendet werden sollen.

Pfarrer Ladislaus Bader  von Oberbergen hat 100 fl. für die armen Schulkinder

daselbst,
der in Güntersthal verstorbene Pfarrer Häufele  hat 300 fl . zu einem Anniversar

und zur Unterstützung armer Kranken in Güntersthal,
Johann Fluri  von Fahrnau , Amts Schopfheim , 300 fl. zu Verthcilung des jährli¬

che Zinses unter die Ortsarmen , und
ein Unbenannter hat zu dem Armenfond in Stichlingen 50 fl . gestiftet.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten , und werden in Anerkerr,

nung ihres wohlihätigen Zweckes zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Stelle , die zur Bewerbung bekannt gemacht  rvirjd.

Durch das Ableben des Dekans und Dtadtpfarrcrs Wiehl  ist die mit dem Dekanat

verbundene Stadtpfarrei Vi klingen  mit einem Ertrag von 1800 fl . , worauf die Ver¬

bindlichkeit ruht , zur Pastoration von Pfaffenwcilcr einen Vikar zu verköstigen und mit

150 fl. zu salariren , ferner die auf der Pfarrpfründe haftende Kriegsschuld von 65 fl.

54 kr. in zwei Jahresterminen abzuzahlen , erledigt worden . Die Kompetenten um diese,

den Konkursgesetzea unterliegende Pfarrei haben sich in Gemäßheit der Verordnung vom

Jahr 1810 . Regierungsblatt Nro . 38 . insbesondere Art . 4 . sowohl bei der Seekreis-

Regierung als bei dem erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg zu melden.

Gestorbensind:

am 14en November d . I . der General - Staatskassier Waag  in Carlsruhe , und

aüss24ten ,, ,, ,, der pensionirte Staatsrath und Kreis - Direktor Siegel  in

Mannheim.
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Großherzoglich Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsrube , ven 13ten December 1 833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

In Erwägung der seit der Einführung des Gesetzes über die Verfassung und Ver¬
waltung der Gemeinden vom 31sten December 1831 . gemachten Wahrnehmungen über
die Nachtheile und Schwierigkeiten , womit die Wattzen der Bürgermeister und Gemeinde»
räthe durch die Gemeindebürger in ihrer Gesammtheit , ohne alle Rücksicht auf den Besitz
eines der direkten Steuer unterworfenen Vermögens verknüpft sind;

in fernerer Erwägung , daß bei der Wahl der Gemeinde - Ausschüsse die erforderliche
Zahl der Wahlmänner in den größeren Städten selten zusammenzubringen ist , wenn zur
gesetzlichen Gültigkeit der Wahl immer die Abstimmung von wenigstens zwei Drittel der
Wahlmänner erfordert wird;

und in der Erwägung endlich , daß der Drang der ständischen Arbeiten auf dem
letzten Landtage die Berathung eines diese Mißstände beseitigenden Gesetzes nicht mehr
gestattete , und daß nunmehr vor der Eröffnung des nächsten Landtags nicht nur mehrere
noch rückständige erstmalige Wahlen , sondern in den meisten Gemeinden auch wieder die
theilweisen Erneuerunzswahlen vorzunehmen sind , die dabei nöthigen Aenderungen also nicht
mehr verschoben werden dürfen , — finden Wir Uns bewogen , in Gemäßheit des § . 66.
der Verfassungs - Urkunde provisorisch zu verordnen , wie folgt:

Z. 1.
Wahlberechtigt bei den Wahlen der Bürgermeister und Gemeinderäthe sind:

s ) in den Städten : Carlsruhe , Mannheim , Freiburg und Heidelberg diejenigen Ge-
meindebürgcr , welche mit einem Gefammtsteuerkapital von wenigstens 2000 fl. ,

8 ) in den übrigen Städten von mehr als 3000 Seelen , jene , welche mit einem Ges
sammtsteuer --Kapital von wenigstens 1500 fl . , und

c ) in den Landgemeinden und in den Städten von 3000 Seelen oder darunter , jene,
welche mit einem Steuer - Kapital von wenigstens 800 fl . im Ortssteuerkataster
eingetragen sind.

8. 2.
Die Wahl des großen und kleinen Ausschusses , wobei alle  Gemeindebürger wahlbe¬

rechtigt sind , kann in Städten über 3000 Seelen gültig vorgenommen werden , wenn
auch nur die Hälfte der Wahlberechtigten dabei erschienen sind.

59
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§. 3.

Die mit diesen Vorschriften 1 und 2 . im Widerspruch stehenden Bestimmungen der'

Gemeinde - Ordnung sind einstweilen außer Wirksamkeit gesetzt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 4tcn
Oecember 1833.

Leopold.
Winter,

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
B ü ch l e r.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Wir finden Uns bewogen , dem §. 32 . der Verordnung vom Isten Juni 1832 . ,

die Wahlen zu den Gemeindeämtern betreffend , in Beziehung auf die größeren Ausschüsse

zur größern Vereinfachung des Wahlgeschäfts folgendes beizufügen:

1 ) In Städten , in welchen größere Ausschüsse gewählt werken sollen , kann zum Behufe

dieser Wahl der Gemeinoerath mit Zustimmung des kleinen Ausschusses die Gemeinde

in Quartiere von ungefähr gleicher Vürgerzahl eintheilen , in der Art , daß von jedem

Quartier zwölf Mitglieder des großen Ausschusses , vier aus den höchstbesteuerten,

vier aus den nicdrigst besteuerten und vier aus dem Mittlern Dritthcil der Bür¬

gerschaft , beziehungsweise bei einer theilweisen Erneuerung ( Gemeinde - Ordnung Z. 40.

verglichen mit Z. 31 . ) überall die Hälfte dieser Mitglieder , gewählt werden.

2 ) Läßt sich die Zahl der Mitglieder durch zwölf nicht theilen , so wird für den Rest,

wenn er über sechs beträgt , ein verhältnißmäßig kleineres eigenes Quartier gebildet,

und andernfalls derselbe einem der übrigen verhältnißmäßig zu vergrößerenden Quar¬

tiere beigeschlagen.

3 ) Wenn sich im Falle des vorhergehenden Paragraphen oder bei der tbeilweisen Er,

Neuerung wegen des außerordentlichen Abgangs eines oder mehrerer Mitglieder die

von einem Quartier zu wählende Anzahl durch Drei nicht theilen läßt , so ist , sofern

bei dieser Theilung nur ein Mitglied übrig bleibt , dasselbe aus der Mittlern , und

wenn zwei übrig bleiben , das eine auS der höchstbesteuerten , das andere aus der

nieorigst besteuerten Klaffe zu wählen.

4 ) In jedem Quartier wird die Wahl durch dieselbe Commission und in denselben For¬

men , wie jene des kleinen Ausschusses , vvrgenommen.



Ist die Wahl in einem Onanier geschlossen, so wird ihr Ergebniß bekannt ze,
macht , bevor dieselbe in einem andern Onaniere fortgesetzt wird.

Gegeben zu Carlsrnhe , in Unserem  großherzoglichen Siaatsministerium , den 4te»
Oecember 1836.

Leopold.
Winker.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des GroßherzogS.
B ü ch l e r.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unserer  getreuen Stände haben Wir bcjchloffcn und verordn
urn , wie folgt:

§. 1.
Wo heimgefallene Schupf - ( Leib - oder Fall - ) Lehen gleicher Art in derselben Ge¬

gend oder bei derselben Lehenhcrrschaft in mehreren Fällen , die sich zu verschiedenen Zeiten
innerhalb einer Periode von wenigstens zehn Jahren ereignet haben , stets an die Wittwe
oder an Abkömmlinge oder andere Verwandte des letzten Besitzers wieder verliehen worden
sind , da ist der Lehenherr verpflichtet , solche Schupflehen bei künftigen Heimfällen einem
der Abkömmlinge des letzten Besitzers nach seiner Auswahl , oder , wenn keine Abkömm¬
linge vorhanden sind , der Wittwe , oder wenn auch keine Wittwe vorhanden ist, einem der
Geschwister Oes letzten Besitzers , ebenfalls nach seiner Auswahl wieder zu verleihen , sofern
er nicht den Gegenbeweis führt , daß diese Uebung schon vor dem Isten December 1602.
nicht die Regel gebildet habe.

8. 2.
War das jetzige Gebiet einer Lehenberrschaft früher unter mehrere Besitzer grtheilt,

und hat es in seinem getheilten Zustand nicht blos eine, sondern mehrere Gegenden oder
Landestheile gebildet , so ist für die Beurcheflung der im vorhergehenden Paragraphen er¬
wähnten Uebung jener frühere gethcilte Zustand als maaßgebend anzuschen.

8. 3.
Dieselbe Verbindlichkeit der Lehcnherren , wie im Falle des ß. 1. tritt bei einem ein¬

zelnen Schupflehcn auch alsoann ein , wenn dasselbe in den drei letzten Heimfällen oder
m sämmtlichen , innerhalb der letzten hundert Jahre vorgekommenen Heimfällen an die
Wittwe oder Abkömmlinge oder andere Verwandte des jeweiligen letzten Besitzers wieder
verliehen wurde , nebstdem auch der jeweilige Besitzer in Beziehung auf die Erhaltung des
Lehens solche Lasten bestritten hat , zu deren Bestreitung ein bloser Nutznießer nicht schon
gesetzlich verpflichtet ist.
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8 - 4.

Da , wo die Wiederverleihung eines Sckupflehens in Folge der vorgedachten Destim-
mung geschieht , sind als Bedingungen des Lehenvertrags jene anzunehmen , welche bei der
letzten vor der Verkunvung dieses Gesetzes statt gehabten Belehnung festges . tzt worden sind.

, Wenn jedoch der Werth der jährlichen Leistungen und anderer , nicht jedem Pächter
kraft Gesetzes schon obliegenden Lasten mit Einschluß von einem Zwölftel des Ehrschatzes
nach Abzug der allenfallsigen Gegenleistungen des Lehenberrn weniger als drei Fünftel
vom Pachtwertbe des Lehenguts betrüge , so ist der Lehenbcrr bei der ersten und jeder
künftigen , auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden , Wiederverleihung des Schupfle-

hens berechtigt , von dem neuen Schupflehenbesitzer eine Erhöhung der jährlichen Leistun-
gen oder Herabsetzung der Gegenleistungen zu verlangen , bis die Leistungen und Lasten

sammt dem ein Zwölftel des Ehrschatzes nach Abzug der Gegenleistungen drei Fünftel
des Pachtwerthes ausmachen.

Wenn die Betheiligten über ein anderes fick nicht vergleichen , so wird der zur Er«

reichung jener drei Fünftel des Pachtwerths erforderliche Betrag zuerst von der Gegenlei¬

stung des Lchenherrn abgezogen , und der etwaige Rest zu zwei Drittel den jährlichen Lei¬
stungen und zu einem Drittel dem Ehrschatze , letzterem im zwölffachen Betrage , zugeschlagen.

Zur Ausmittelung des Pachtwerthes wird bei jeder Wiederverleihung abgeschätzt , wel¬
che jährliche Fruchtabgabe vom heimgefallenen Lehengute , wenn es in Zritpacht gegeben
würde , als Pachcschilling erzielt werden könnte . Der Werth dieser Fruchtabgabe wird nach
dem Durchschnitt der örtlichen Fruchtpreise jedesmal nach den letztvergangenen zwanzig
Jahren mit Weglassung der zwei Jahre des höchsten und der zwei Jahre des niedersten
Preises angenommen.

§ - 5.

Wurden nach Maaßgabe des vorhergehenden Paragraphen die Leistungen eines Lehen-
besttzers nach Abzug der Gegenleistungen des Lehenberrn auf drei Fünftel des Pachtwerths
gesteigert , so kann der Lehennachfolger , wenn zur Zeit seiner Belehnung der Pachiwertl)
niedriger seyn sollte , eine verhältnismäßige Herabsetzung , beziehungsweise Ausgleichung,
der früher eingetretenen Erhöhung fordern , vorbehaltlich der bei späteren Belehnungen
unter den Voraussetzungen des Z. 4 . wieder zulässigen Steigerungen.

S. 6.
Befindet sich bei Verkündung dieses Gesetzes ein heimgefallcnes Schupfleben nicht

Mehr in dem Besitz der Angehörigen des letzten Besitzers , und hat der Eigenthümer dar¬
über durch Verleihung an Fremde oder durch eigene Bewirthschafrung , Verpachtung , Ver¬
äußerung rc. bereits anders verfügt , so können sich die Angehörigen des letzten Besitzers

nicht auf die Bestimmungen dieses Gesetzes berufen , um damit ein Recht auf Wiederver-
lechung zu begründen.
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§. 7.
Sowohl die Schupflehenherren , als die Schupflehenbesitzer sind gegenseitig zu fordern

berechtigt , daß die in den ö§. 1 uns 2 . bemerkten Verhältnisse auf gemeinschaftliche Ko¬
sten erhoben , und öffentlich beurkundet werden . Sind sie über das Bestehen dieser V -r-
hältniffe nicht einig , so haben sie den Streit darüber vor dem ordentlichen Richter au«
zutragen . Handelt es sich insbesondere um eine Uebung nach den Voraussetzung n des
8- 1- , so können mehrere Schupflehenbesitzer derselben Gegend , oder derselben Lehenherr-
schafc, und ebenso mehrere Lehenherrschaften derselben Gegend als Streitgenoffcn klagen,
beide auch umgekehrt ihre Gegner als Streitgenoffen belangen.

§. 8.
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf diejenigen Schupflehen , von welchen nach-

gewielen wird , daß sie innerhalb eines Jahrhunderts von Verkündung dieses Gesetzes zur
rückgerechner , das erste Mal schupflehenweise verliehen worden , oder daß sie seit ihrer erst¬
maligen Verleihung noch nicht dreimal heimgefallen sind.

Es findet ferner keine Anwendung auf die Kellerlehen und alle andern Schupflehen¬
parzellen , worauf weder eine HauSwirthschast besteht , noch der Hauptnahrungszweig einer
Familie gegründet werden kann , insofern dieselben nicht früher nachweislich Lheile eines
Schupflehens waren , auf die das gegenwärtige Gesetz Anwendung findet.

. ' , 9 -
Bei Schupflehen , auf welche dieses Gesetz keine Anwendung findet , oder bei welchen

nach Maaßgabe dieses Gesetzes eine Verbindlichkeit zur Wiederverleihung nicht eintritt,
bleibt dem tauglichen Leibeserben des letzten Besitzers noch immer das ihm durch den
Landrechtsatz 1831 . a . st. verliehene Recht , kraft dessen er bei einer freiwilligen  Er¬
neuerung des Schupflehen - Verhältnisses vor Fremden den Vorzug hat.

§. 10.
Kann der Schupflehenbesitzer oder seine Familie darthun , daß die Rechte des Letz¬

tem auf Wieverbelehnung mit dem Lehen bei dessen Heimfall nach dem Sinn des Lehens
Vertrags von größerem Umfang sinv , als sie es nach Maaßgabe des gegenwärtigen Ge¬
setzes wären , so soll dieses Gesetz solchen Rechten keinen Eintrag thun.

Unser  Justizministerium wird mit dem Vollzug beauftragt.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzozlichen Staatsministerium , den löten
November 1833.

Leopold.
von Gulat.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.
Büchler.

60
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Das Gesetz über die Steuerzahlung von Schupflehcngütern betreffend.

In Gemäßheit höchsten Rcstripts aus großherzoglichcm Staatsministerium vom 13ten
d. M . Nro . 2610 . wird nachstehende Adresse der beiden Kammern der Landstände — die

Steuerzahlung von Schupflehengütern betreffend — öffentlich verkündet.
Carlsruhe den 19ten November 1833.

Ministerium der Finanzen,
von Böckh.

Vclr . Kühlentbal.

Durchlauchtigster Großherzog,
Gnädigster Fürst und Herr!

Die zweite Kammer Eurer Königlichen Hoheit  getreuen Stände hat dem
Entwurf des im Regierungsblatt Nro . H vom 3ten November v . I . verkündeten pro¬

visorischen Gesetzes in Betreff der Steuerzahlung von Schupflehengütern , welchen Höchst-
dieselben  ihr unterm Lösten Mai dieses Jahrs haben verlegen lassen , nach vorheriger

Berichtserftattung durch die Commission und alsdann stattgehabter Berathung — ihre Zu¬

stimmung gegeben.
Wir bringen diesen Beschluß der zweiten Kammer in tiefster Ehrfurcht zur Kenntniß

Eurer Königlichen Hoheit.
Carlsruhe den 28sten Oktober 1833.

Im Namen der unterthänigst treu gehorsamsten zweiten Kammer der Ständeversammlung
der Präsident:

M i t t e r m a i e r.
Die Secretäre:

R u tsch mann.
I ) r . Mördes.

S ch i n z i n g e r.

Die erste Kammer tritt der vorstehenden ehrerbietigsten Adresse bei, und ertheilt dem
darin erwähnten provisorischen Gesetze gleichfalls ihre Zustimmung.

Carlsruhe den 7ten November 1833.

Im Namen der unterthänigst treu gehorsamsten ersten Kammer der Ständeversammlung
der Präsident:

Wilhelm , Markgraf von Baden.
Die Secretäre:

Frhr . von Göler.
Zell.
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G r o ß h e r z o g l i ch Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 17ten December 1833.

Leopold von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung  Unserer getreuen Stände haben Wir beschlossen , und verord,
nen , wie folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.
Aller Zehnte von land - und forstwirthschaftlichen Erzeugnissen kann  abgelöst werden.

§. 2.
Die Ablösung erfolgt durch Darlegung des zwanzigfachen  Betrags der mittleren,

nach Abzug von Verwaltungskosten , Abgängen , Nachlässen und Steuern gemäß dem §. 36.

bemessenen , jährlichen Zehnteinnahme.
§ . 3.

Die mittlere jährliche Zehnteinnahine wird , wenn eine Uebereinkunft unter den Be,

theiligten nicht statt findet , durch Entscheidung nach Vorschrift dieses Gesetzes . bestimmt.
§. 4.

Bei dieser Bestimmung , und sonach bei Festsetzung des Ablösungskapitals , bleiben

prioatrechtliche , auf dem Zehnten haftende Lasten unberücksichtigt.

Für Lasten der Art wirv aus dem Ablösungskapital eine entsprechende Vergütung
geleistet , welche nach freie r ebcreinkunft , und wo solche nicht zu Stande kommt , nach

Vorschrift dieses Gesetzes zu bestimmen ist.
§. 5.

Betreffen die Lasten Kirchen - und Schulbedürfnisse , oder milde Zwecke , oder die Un¬

terhaltung von Friedhöfen , so wird deshalb in folgender Weise verfahren:

1 ) Die Last der Unterhaltung eines Friedhofs geht mit der hiefür ausgeschiedenen Ent¬

schädigung an jene Gemeinde über , die im Falle ihrer Unzulänglichkeit gesetzlich zum
Beitrag verpflichtet ist.

2 ) Zu Bestreitung der Lasten für Kirchen und Schulen , für andere miloe Zwecke , auch

Meßnereizehalte hat die obere Kirchen - und Schulbehörde die entsprechenden Ablö-
. ' 61
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sungökapktalien , als für diese Zw . cke speziell bestimmte Lokalfonds nach den für k'rch«
liche milde Fonds bestehenden Vorschriften in Verwaltung zu geben und beaufstchri-
gen zu lassen.

3 ) Sind unter Viesen Lasten Compctenzen für Pfarr - und Schulstellen begriffen , so ist
der gedachten Vehörve unbenommen , vie Vergütungen hiefür auf ankere Weise mit
Beiwirkung der Pfrünonießer und der Gemeinden für die Pftünde nutzbar zu ver,
wenden , und vie etwa erkauften Liegenschaften oder Gefälle dem Eompetenzbercchtig-
ten zum Genuß zu übenassen.

4 ) Wird aber hinsichtlich dieser Competenzkapitalien weder eine Verwendung nach Satz3 .,
noch vie Bildung eines besonderer Fonds nach Satz 2 . gut gefunden , so ist die obere
Kirchmbehörde berechtigt , die Pfarrcompetenz - Kapitalien an die politische Gemeinde,
die zum kirchlichen Dienstbezirk ' der Pfarrei gehört , mit der Verbindlichkeit zu über-
weisen , daß die Gemeinde solche in besondere Verwaltung unter Staatsaufsicht über«

nehme , genügend sichere und dem Psrünv - icßcr jährlich eine fünfprozentige Rente
verabfolge.

D 'ese Uebenveisung darf jedoch nicht statt finden

z ) wenn d '.e Kapitalien von Zehnten außerhalb der Ortsgemarkung Herkommen,
und die Gemeinde die Uebernabme ablehnt;

ch) wenn in einer polit .schen Gemeinde , in der sich verschiedene Kirchengemeinden
befinden , für die Uebernahme nicht ein Gemeinoebeschluß zu Stande kommt , mit
dem du.' Mehrheit der Gemeindeglieoer der anderen Confessionen einverstanden ist.

Die Überweisung darf endlich nur im gemeinschaftlichen Einverständnisse
der Kirchenb 'höroe und der Gemeinde statt finden:

c ) w 'nn die Gemeinde entweder zur Deckung ihrer Bedürfnisse schon eine Umlage
von 10 Kreuzer auf lOO fl. Stenerkapital erhebt , ooer von der betreffenden
Kreisregicru -' g als unoermöglich erklärt wirv.

3 ) In allen den Fällen , wo nach Satz 4 . eine Uebenveisung von Pfarrcompetenz -Kapi-
talien an die politischen - Gemeinden unzu 'ässig erscheint , und wo die Anlegung dersel¬
ben nach Satz 2 und 3 . nicht für zweckmäßig erachtet wirv , sollen dieselben bei der

Staatskasse durch die obere Kirchenbehö de Namens der Pfründe zu fünf Prozent
verzinslich , vorerst 10 Ja - re lang , oder wenn früher eine anderweitige Verwendung
eintritt , bis dabrn angelegt werden können.

L ) Oie LasterckZpüalien für die Eo mp .-lenze » der Schullehrer werden , wo die Anlegung
nach Satz 2 und 3 . nicht für zweckmäßig erachtet würde , an vie politischen Gemein¬
den überwiesen , für welche die Lasten verwendet werden . Diese Gemeinden haben
die fünfprozenNgen Renten der Lastenkapitalien als Competenzen der Schullehrer
fortzuentrichten , uns dafür die bereitesten Gemeindeeinkünfte anzuweisen.



267

7 ) Unter gleicher Voraussetzung können die Ablösungs - Kapitalien für Baukasten an die¬
jenigen Gemeinden überwiesen werden , welche im Falle der Unzulänglichkeit res Ka¬
pitals gesetzlich zu Bestreitung dieses Aufwandes verpflichtet sind . Die Gemeinden
haben auch diese Kapitalien unter Staatsaufsicht besonders zu verwalten.

8. 6.
Betreffen die Lasten nicht Kirchen - und Schulbedürfnisse noch milde Zwecke und

Friedhöfe , so werden sie mit dem entsprechenden Kapital an Diejenigen überwiesen , zu
deren Gunsten sie bestehen.

8. 7.

Wenn auf dem Zehntrcchte verschiedene Lasten haften , und das Zehntablösungs -Ka-
pital zur Ablösung sämmclicher Lasten nicht hinreicht , so entscheidet über die Vertheilung
des Kapitals unter die wegen dieser Lasten Berechtigten im Falle des Streiks der Nickrer.
Den wegen dieser Lasten Berechtigten bleibt in Bezug auf die Ergänzung der ihnen nach
gegenwärtigem Gesetz zur vollständigen Ablösung der Lasten gebührenden Summe ihr et¬
waiger Rechtsanspruch an den bisherigen Zehntberechtigten oder andern Verpflichteten Vor¬
behalten.

8- 8.
Mit den Ablösungs - Kapitalien , welche Pfarr - oder Schulpfründen als Zchntberech-

tigte anzusprechen haben , wird auf die gleiche Weise wie mit den Lasten - Kapitalien für
Competenzen der Geistlichen , beziehungsweise Competenzen der Schullehrer , nach den Be¬
stimmungen des §. 5 . verfahren.

8. 0.
Der Zehntbezug hört , wenn die Vetheiligten nichts Anderes bestimmen , auf , sobald

das Ablösungs - Kapital durch gütliche Uebereinkunft , oder endgültige Entscheidung festaestzt ^ /
ist . Sollte er für das betreffende Jahr schon begonnen haben , so ist er noch bis zum
Ende desselben fortzusetzen.

8- 10.
Das Ablösungs - Kapital ist vom ersten Januar des Jahres an , in welchem der

Zehntbezug erstmals unterbleibt , mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen.
Der Zins muß an Jenen , der nach §. 57 und 63 . zum Empfange berechtigt ist,

aus einer  Hand kostenfrei abgeliefert werden.
§. ir.

Das Ablösungs - Kapital ist in höchstens fünf auf einander folgenden , nach Umlauf
eines Jahres vom Datum der Ablösungsurkunde ( §. 57 und 08 . ) an beginnenden Jahr
reszielern , von denen keines unter 1000 fl. beträgt , zu entrichten.

Nur mit Genehmigung des Empfangsberechtigten finden mehr als fünf Zieler , Stück-
zahlungen und Jahreszahlungcn unter 1000 fl. statt;  die vollständige Abtragung des Ab¬
lösungs - Kapitals , nach vorangegangener scchsmonatlicher Aufkündigung , ist jedoch jederzeit
gestattet . 61 *



Die Zahlung geschieht aus einer  Hand und kostenfrei . Zum Behuf des Einzugs
und der Ablieferung der Kapital - und Zinsbeträge sind Vvrträger zu bestellen , mild amt¬
lich zu verpflichten.

8. 12.
Zur Beförderung der Zchntablösung übernimmt die Staatskasse ein Fünftel des Ab¬

lösung ^ - Kapitals , und entrichtet diese Summe , sobald die Zehntpflichtigcn die Ablösungs¬
urkunde der Finanzbchöroe vorgelegt , und den zum Empfang der Zahlung Bevollmäch¬
tigten bezeichnet haben , mit Zins und Zinseszins zu vier Prozent vom 1. Januar 1834
bis zum Zahlung -Stage . Geschieht jene Vorlage und Bezeichnung nach dem 1. Januar

1844 , so werden jedoch Zins und Zinseszins nur bis zu diesem Tage berechnet.
Oie Amortisationskaffc leistet die Zahlung.

§ . 13.
Die zur Abführung des Ablösungs - Kapitals weiter erforderliche Summe haben die

Besitzer zehntpflichtiger Güter zu bezahlen , und können sie von der zu diesem Behufe ge¬
gründeten Zehntschulventitgungs -Kasse nach den unter Z. 78 —82.  folgenden Vorschriften
entlehnen.

§. 14.

In so fern zu Aufbringung des Beitrags der Zehntpflichtigen nach freiwilliger Ueber,
einkunft Atter keine andere Norm zu Stande kommt , wird entweder der Zehnte forthin
eingesammelt , oder es kommen die im §. 15 . ausgesprochenen Bestimmungen in Vollzug.

Die Forterhebung des Zehnten findet statt , wenn sich nicht mehr als die Hälfte der

Zehntpflichtigen , welche nach dem Steueranschlag mindestens zwei Drittel der zehnlpflichtir
gen Güter besitzen , dagegen erklären.

§ . 15.

Hat sich die Mehrheit gegen die Forterhebung des Zehnten ausgesprochen , und cs

kommt eine Uebereinkunft aller Zehntpflichtigen für eine andere Norm nicht zu Stande,
so treten folgende Grundsätze in Kraft:

1)  Der Theil des Ablösungs - Kapitals , welchen die Zehntpflichtigen aufzubringen haben,
wird nach dem Rohertrag der zehntbaren Gründe vertheilt.

2 ) Zu diesem Behuf werden in jeder Gemarkung oder in jedem Zehntbezirk die zehnt¬
baren Gründe jeder Art , als Felder , Wiesen , Weinberge :c. nach ihrer Ertragbarkeir
durch Sachverständige in höchstens sechs Klassen gebracht , und auSgemittclt , wie groß
bei mittlerem Fleiß und mittlerer Vorauslage , und mit Berücksichtigung des Culr
turwechsels und BrachliegcnS , der jährliche Durchschnitts -Rohertrag eines Morgens in
jeder Klaffe sey.

3 ) Hiernach nun wird , mit Berücksichtigung des Flächengchalts jedes Grundstücks , der
Maßstab gebildet , nach welchem dasselbe , beziehungsweise dessen Besitzer , bei Verthei-
lung der Ablösungsschuld beizuziehen ist.
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4 ) Grundstücke , welche statt des Naturalzehntcn ein ständiges Aversum oder ein Sur¬

rogat entrichten , kommen dabei nur mit dem zehnfachen , beziehungsweise so vielfachen
Betrag desselben, in Anrechnung , als das übliche Verhältniß des Naturalzehntcn

zum Rohertrag ausspricht.
5 ) Für Grundstücke , welche einen größern oder kleinern als den sonst üblichen Theil des

Rohertrags als Zehnten zu erlegen haben , wird der nach Satz 2 . bestimmte An¬

schlag der betreffenden Klasse und Culturart verhältnismäßig erhöht , beziehungsweise

ermäßigt.
6 ) Zur Abtragung des einem jeden Zehntpflichtigen zugeschiedenen Ablösungs - Kapitals

sammt Zins darf ihm gegen seinen Willen keine größere Zumuthung gemacht wer¬

den , als eine jährliche Zahlung , welche dem Jahrcszins des ihm zugeschiedenen vol¬

len Kapitals nebst ein und dreiviertel,Prozent dieses Kapitals gleich kommt . Dagegen

ist jedem Einzelnen nach vorangegangener sechsmonatlicher Aufkündigung jederzeit
gestattet , seine Kapitalfchulo auf den Verfalltag eines Zieles vollständig abzutragen.

7 ) Bei Veränderung der Person des Eigenthümers eines Grundstückes , von welchem

das Ablösungs - Kapital noch nicht vollständig bezahlt ist , geht die Schuld auf den
neuen Erwerber über.

Das Ablösungs - Kapital mit zweijährigen Zinsen bat ein allen andern auf Liegen,
schäften gegebenen vorgehenveö , keiner Eintragung bedürfendes , Vorzugsrecht auf das

zehntbare Grundstück.
§. 16.

Bleiben Einzelne von den Zehntpflichtigen mit ihren Kapital - oder Zinszahlungen

an den bestellten Vorträger im Rückstand , so kann die ablösende Gemeinde , beziehungs¬
weise Gesammtheit , rücksichtlich der Rückstände auf das ganze Vermögen der Schuldner

zugreifen , und hat auf den Erndteertrag von den sonst zehntbaren Gütern der Schuldner

dasselbe Vorzugsrecht , wie der Bestandgeber für Ken Pachtschilling auf den Erwachs der
verpachteten Güter.

Bleiben aber die Vorträger einer nach den §§. 21 und 22 . zulässigen Ablösung ^g --

sammlheit mit Kapital - oder Zinszahlungen im Rückstand , so kann der Zehntberechtigte
oder wer sonst auf das Ablösungs - Kapital Anspruch hat , nur verlangen , daß für die

verfallenen Kapital - und Zinsbeträge die Zehntcrhebung , wie sie dem Zehntberechtigten
gegen die Gesammtheit der Ablösenden sonst zugestanden , auf so lange wieder eintritt , bis

der Rückstand nebst Verzugszinsen getilgt ist. Das Gericht hat in diesem Fall die Zehnc-

erhebung nach Ablauf einer auf vier bis zwölf Wochen anberaumten Zahlungsfrist zu
verfügen , und nach §§. 971 und 972 . der Prozeß - Ordnung vollziehen zu lassen.

Gleiches Recht , wie hier dem Bezieher des Ablösungs - Kapitals eingeräumt ist , soll

unter den Voraussetzungen des L.R .S . 2103 ^. auch dem Darleiher des zur Zahlung

der Ablösungssumme verwendeten Kapitals , im Fall des Verzugs , für Kapital und Zin-
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sen zustehen , wenn und in so fern die Zahlung an den Zehntbcrcchtigtcn , oder wer sonst
das Ablösungs - Kapital zu empfangen hat , eifolgt ist.

§. 17.
Dritten Personen , die in Hinsicht auf den abzulösenden Zehnten in seiner Eigenschaft

als Lehenstück , Stammgutstheil , Unterpfand u . s. w ., Rechte erworben haben , verbleiben
diese in Bezug auf das Ablösungs - Kapital ; kcch haben sie solche nach den in den §Z. 74
bis 77 . folgenden Bestimmungen zu wahren , andernfalls aber sich lediglich an den Zehnt¬
berechtigten zu halten.

§. 18.

Zehntpächter treten mit der Zehntablösung ohne weitere Entschädigung vom Pachte ab.
Hat jedoch ein mehrjähriger , mit einzelnen Privaten abgeschlossener Zehntpachtvertrag

schon vor der Publikation dieses Gesetzes zu laufen angcfangen , so sollen die Zehntpächter
ausnahmsweise nicht gehalten seyn , vor Ende des dritten Pachtjahrs abzutreten , sofern
ihnen nicht eine , gütlich oder richterlich zu bestimmende , von den Ablösenden zu entrichtende
Entschädigung gereicht wird.

Beständer bisher zehntpflichtiger Güter haben — falls der Zehnte nicht zur Tilgung
des Ablösungsbetrags der Pflichtigen ( §. 14 .) oder wegen Zahlungsverzug ( Z. 16 . ) fort¬
erhoben wird — vom Zeitpunkt der Ablösung an nach freier Wahl entweder den Zehn¬
ten oder den fünfprozentigen Zins vom vollen Ablösungs -Kapital an den Bestandgeber zu
entrichten.

Besitzer zehnrpflichtiger Schupf - und Erblehcn haben im Fall der Zehntablösung das
auf diese Güter kommende Ablösungs - Kapital zu leisten , beim dercinstigen Heimfalle des
Lehens aber den Ersatz des Ablösungs - Kapitals , nach Abzug des Staatsbei¬
trags,  einschließlich der sonst durch die Ablösung veranlaßten Auslage , jedoch ohne Zins
vom Obercigenthümer zu gewärtigen.

Muß ein heimgefallenes Schupflehen an Familienangehörige des letzten Besitzers wie¬
der verliehen werden , so hat der neue Lehensbesitzer statt des Obereigenthümers diesen Er¬
satz zu leisten , sofern der Letztere nicht vorzieht , das Ablösungskapital selbst zu bezahlen,
und vom neuen Lehensbesitzer dafür den fünfprozentigen Zins desselben zu fordern.

8 19.
Die Zehntpflichtigen werden sechzehn Jahre lang von dem Jahre an , wo der Zehntbezug

des Berechtigten zum erstenmal aufhört , mit einer höhern Steuer wegen der Zehntfreiheit
ihrer Güter nicht belegt.

Z. 20.
Durch Vertrag kann die Ablösbarkeit des Zehnten , selbst auf bestimmte Zeit , nicht

aufgegeben werden.
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V ^

Zweiter Abschnitt-
Spezielle B e st i m m u n g c n.

Erster Titel.
Von der Vefugniß zur Ablösung.

Z. 21.
Der einem Zehntbcrechtigten in einer Gemarkung zustehende Wicsenzehnlk kann für

sich allein abgelöst -werden.

Eben so der Garten - , der Obst - , so wie der Holzzehnte.
8- 22 .

Andere Zehntgefälle , die einem und cemselben Zehntberechtigten in einer und dersel¬

ben Gemarkung zukomrnen , können nur zusammen abgelöst werden , sofern nicht der Be¬

rechtigte in die Ablösung einzelner Z .-Hntgattungen oder einzelner Distrikte einwilligt , oder

aber die Distrikte , von welchen der Gesammtzehnte abgelösr werden will , ein geschloffenes
Hofgut bilden.

Zehnten , die von denselben Gewachsgattungen und denselben Distrikten unter mehrere

Berechtigte vertheilt , und deßpalb — wenn gleich abgesondert bezogen — gemeinschaftlich

eingesammelt worden sind , können nur im Ganzen abgelöst werden , sofern nicht Einer
oder der Andere der Berechtigten zuglebt , daß sein Anchell in die Ablösung nicht mit aus¬
genommen werde.

§. 23.

' Die Ablösung kann bis zum 1. Januar 1838 nur , wenn sich der Zehntberechtigke

und die- Zehntpflichtigen über den Ablösungspreis vereinigen , also durch freiwillige Verein¬
barung eintreten . Vom 1. Januar 1833 an kann solche

1 ) von der Gemeinde der mit dem Zehnten belasteten Gemarkung statt der Zchntpflich-
tigen , und

2 ) wo die Gemeinde dazu keine Lust hat , von mehr als einem Drittel der Zehntpflich-
ti'gen, sofern diese Anzahl nach dem Steueranschlage mindestens die Hälfte der dem

betreffenden Zehntberechtigten , und zwar für die betreffenden Zehnrgattuugen in der
Gemarkung , beziehungsweise in dem Zehntbezirk , zehntbaren Guter besitzt,

3 ) von den Besitzern der in Z. 22 . erwähnten geschloffenen Hofgüter,
jederzeit ve . langt werden.

§. 24.

Geschieht dies nicht bis zum 1. Januar 1842 , so kann auch der Zehntberechtigte
die Ablösung fordern.

Ist jedoch ein Zehnte unter mehrere Berechtigte dergestalt vertheilt , daß sämmtlicke
Antheile nach Z. 22 . zusammen abgelöst werden müssen , so können die Berechtigten die

Ablösung nur dann fordern , wenn jene unter ihnen , die sich hiefur entschieden haben , über

die Hälfte des abzulöfenven Zehnten besitzen. ^
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§. 25.

Der die Ablösung verlangende Theil kann , so lange das Ablösungs - Kapital noch
nicht endgültig festgesetzt ist, von seinem Begehren wieder abgehen . Er hat aber dann die
erwachsenem Kosten zu tragen.

8. 26.

Wird die Ablösung durch die Gemeinde oder die im §. 23 . Satz 2 . bezeichnete An»
zahl der Zehntpflichtigen vermittelt , so tritt die Gemeinde oder diese Anzahl , im Fall der
Zehnte nach H> 14 . forterhoben wird , in die Rechte des Zehntbeziehers , und im Fall der
Ablösungsbetrag von den Pflichtigen nach §. 15 . oder in anderer Weise aufgebracht wer¬
den muß , in die Rechte , welche der §. 16 . der Gesammtheit , den einzelnen Schuldnern
gegenüber , einräumt.

Zweiter Titel.
Von der Bestimmung des Ablösungs - Kapitals.

§. 27.
Bei Vornahme der Zehntablösung ist

1 ) vordersamst der Zehnt -Rohertrag , beim Weinzehnten eines jeden der vierzehn Jahre
von 1819 bis 1832 einschließlich , bei allen übrigen Zehnten eines jeden der fünfzehn
Jahre von 1818 bis mit 1832 aufzusuchen ( §8. 28 bis 31 . ) ,

2 ) der Preis der darunter vorkommenden Naturalien für ein jedes dieser vierzehn , bezie¬
hungsweise fünfzehn , Jahre zu bestimmen ( §§. 32 bis 35 . 1,

3 ) der Zchntertrag jedes Jahres , so weit er in Naturalien besteht , nach dem Preise des¬
selben Jahres in Geld zu verwandeln,

4 ) der vierzehnjährige , beziehungsweise fünfzehnjährige , Durchschnitt vom gesammten Geld-
werthc des Zehnt - Rohertrags zu berechnen , sofort

5 ) der mittlere jährliche Betrag der dem Zehntberechtigten nach §. 36 . zur Last fallen¬
den und zum Abzug geeignet erklärten Zehntverwaltungöfosten , Abgänge , Nachlässe
und Steuern zu erheben , endlich

s6 ) dieser Gesammtaufwand ( Satz 5 .) von dem nach Satz 1 bis 4 . berechneten Durch¬
schnitt des Zehnt -Rohertrages abzuziehen , und so der mittlere Reinertrag des Zehnten

zu bilden , dessen Zwanzigfaches als Ablösungs - Kapital muß entrichtet werden.
8 . 28.

Der Zehnt -Rohertrag wird , so weit über die wirkliche  Zehnteinnahme der Jahre von
1819 bis mit 1832 , beziehungsweise von 1818 bis mit 1832 , Rechnungen , Pachtkontrakte

oder sonstige urkundliche Nachweisungen vorliegen , aus diesen entnommen.
Z. 29.

Mangelt es an urkundlichen Nachweisungen über die wirkliche Zehnteinnahme eines,
mehrerer oder aller der bezeichneten Jahre , so ist der Zehnt -Rohertrag , so weit die Nach¬

messungen mangeln , durch Schätzung zu bestimmen.



§, 30 .
Ist der Zehntcrtrag nach Urkunden zwar bekannt , haben aber dabei erwiesenermaßen

Umstände obgewaltet , nach welchen derselbe als zu hoch oder zu nieder angesehen werden
kann , so soll er durch Schätzung berichtigt werden.

§. 31.

Eine solche Berichtigung soll namentlich eintreten:
1 ) wo die Zehntflur im Laufe der Durchschnittsperiode an Ausdehnung gegen den neue¬

sten Stand um wenigstens ein Zwanzigtheil zu - oder abgenommen hat , ohne daß
die brtreffende - Urkunde dies beachten konnte , und wo eine Zehntgatcung durch vor¬

übergehende Culturveränderungen nur auf einige Zeit um wenigstens ein Zwanzig-
theil im Ertrag gesteigert oder verringert worden ist.

2 ) Wo der Zehnte versteigert und hierbei die Einnahme entweder durch leidenschaftliches
Bieten über den Zehntwerth wenigstens um ein Fünftel erhöht , oder aber durch Ge¬

fährde der Pflichtigen wenigstens um ein Fünftel geschmälert worden ist;
3 ) wo der Zehnte verpachtet war , und die Pächter neben dem in Rechnung erscheinen¬

den Pachtschilling noch andere Leistungen übernommen , oder neben dem Zehnten noch
sonstige Vortheile genossen haben ; dann

4 ) bei Weinzehnten , wenn der Ertrag auch den Zehnten enthält , welchen Ortseinwohner
von ihren Weinbergen in Nachbargemarkungen entrichteten ; so wie

5 ) wenn der Ertrag den Zehnten nicht enthält , welchen Ausmärker von ihren Neben in
der Gemarkung in ihrem Wohnorte leisteten ; endlich

6 ) bei Holzzehnten in jedem Falle.
§. 32.

Oie Getreidepreise  der einzelnen Fruchtgattungen für jedes der Jahre von 18l8
bis mit 1832 werven aus dem Durchschnitt der Mittlern Marktpreise gebiloet , welche auf

dem für die Zehntgemarkung maßgebenden öffentlichen Fruchtmarkcc vom ersten November
des betreffenden bis ersten März des nächsikunftigen Jahrs bestanden haben.

Oer mittlere Marktpreis eines und desselben Markttages wird dabei in der Art be¬
rechnet , daß für jeden Kauf nach dem ihm angebörigen Preis zuerst der Kauftverth des
verkauften Quantums bestimmt , dann die Summe dieser Kaufwcrthe gebildet und durch
die Gesammkzahl der verkauften Malter getbeilc wird.

Lassen sich die einzelnen Käufe nach Quantum und Preis aus den Marktprotokoll '-n
nicht mehr erheben , so ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Z. 33 , der Preis als

mittlerer Marktpreis anzunehmen , welcher als solcher im Markcprotokoll ausgezeichnet ist.
Oie Kreis - Regierungen werden für alle öffentlichen Fruchtmärkte des Kreises uns

derjenigen anqränzenvcn Städte des Auslandes , welche dem Jnlande als Markt dienen,
die Marktdurchschniltspreise genau berechnen lassen , und nach sorgfältiger Prüfung durch
die Kreisanzeigeblätter bekannt machen.
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Bei Berechnung der Durchschnittspreise der ausländischen Märkte ist der zur Zeit des

Marktes bestandene Ausgangszoll des Inlandes und Eingangszoll des Auslandes in Ab¬

zug zu bringen.
Fehlt es für einzelne Fruchtmärkte an zuverläßigen Materialien zur Preisbestimmung,

so sind die Preise nach jenen des nächsten Hauptfruchtmarktes , mit Rücksicht auf die ge¬

wöhnliche Richtung des Getreideverkehrs , auf die Entfernung beider Orte und auf die

Güte der Früchte an beiden Märkten , durch Sachverständige abschätzen zu lassen.

Mit der Bekanntmachung der berechneten Marktdurässchnictspreise haben die Kreis-

Negierungen die Aufforderung zu verbinden , daß die Betheiligten ihre etwaigen Einwen¬

dungen dagegen binnen drei Monaten vorzubringen haben.

Zu diesem Behuf ist die Einsicht der über die Preisberechnungen erwachsenen Akten¬

stücke zu gestatten . Werden innerhalb dieser Frist Einwendungen vorgebracht , so haben

die Kreis - Regierungen die angefochtenen Preise nochmals untersuchen zu lassen , sofort

definitiv festzusetzen.
§. 33.

An dem nach vorstehenden Paragraphen bestimmten Preis für jedes Jahr wird ein

verhältnismäßiger Abzug  gemacht , wenn die Fruchtpresse der Zehntgemarkung wegen

ihrer Entlegenheit vom Markte , wegen geringerer Güte ihres Erzeugnisses , oder aus andern

Ursachen , gewöhnlich unter den Marktpreisen stehen ; ein v er h ä l tn ißm ä ß ig e r Zu¬

schlag aber,  wenn Oie Fruchtpreise der Zehntgemarkung bei vorzüglicher Güte ihres Ge¬

treides , oder weil in ihrer Umgebung weniger Frucht erzeugt wird , oder aus sonstigen Ur¬

sachen in der Regel höher sind , als die Preise des Marktes.

Welcher Marktort für die Zehntgemarkung maßgebend sey, welcher Abzug am Markt¬

durchschnittspreise , oder welcher Zuschlag zu solchem statt finden müsse , bestimmen die

sachverständigen Schätzer (§. 03 .)
Wenn die Marktpreise eines Marktortes wegen besonderer Verhältnisse an und für

sich selbst v .m den Schätzern für zu hoch oder zu nieder erachtet werden , so kann ein an¬

derer Markcort als maßgebend angenommen werden,
tz. 34.

Der Weinprcis  für jedes der Jahre von 1819 bis mit 1832 ist der Hcrbsipreis

des Orts nach einem durch Schätzung bestimmten Abzug für die geringere Oualirär des

Zehntweines.
Mangelt der Herbstpreis ganz oder zum Theil , so wird er für das betreffende Jahr

mit Rücksicht auf bekannte Presse der Nachbarschaft durch Schätzung bestimmt.

§. 35.

Der Preis für andere unter dem Zehnt - Roherträge befindliche Naturalien wird von

jedem der Jahre von 1318 bis mit 1832 durch Schätzung festgesetzt.



§. 36.

An dem zu Geld berechneten jährlichen Zehnt -Rvhertrage kommen in Abzug:
1 ) die Verwaltungskosten , und zwar

die von dem Zehntberechtigten bestrittenen Kosten der jährlichen Zehntabschätzung
und Verpachtung bei in Pacht gegebenen , die Kosten für Zehnt - und Kelter-
Inspektoren , Zehnt - unv Kelterkncchte , dann sonstige Kosten für bas Einsam-
meln , Einfuhren und AuSdreschen ober Keltern bei selbst eingeheimsten Zehn¬
ten , die Kosten für die zur Zehntsammlung erforderlichen Gerätschaften , der
Werth etwaiger hiezu verwendeter Frohnven , nach dem Durchschnitt von 1819
bis mit 1832 bei Weinzehnten , von 1818 bis mit 1832 bei andern Zehnten.

Hierunter begriffene Naturalien werden nach den für den Zehnt -Rohertrag des
betreffenden Jahrs ausgemittelten Preisen zu Geld berechnet.

Sind die Kosten zugleich für andere Geschäfte des Zehntherrn aufgewendct
worden , so kommt hier nur ein verhältnißmäßiger Theil in Ansatz,

b ) der Aufwand für Zehntscheuern und Keltern , bestehend indem Zinse vom der-
maligen Kaufwerthe der Gebäude , so wie im Mittlern Betrag der jährlichen
Unterhaltungskosten , Staats - und Gemeindesteuern , dann Vrandversichcrungs-
Beiträgen für die Gebäude . Er wird , wenn diese zur Zehnlerhebung mehrerer
Gemarkungen dienen , bei jeder einzelnen nur im verhältnismäßigen Theile be¬
rechnet . Eben so wird nur ein Theil des Aufwandes berechnet , wo das Ge¬

bäude nicht ausschließlich zur Zehntsammlung bestimmt ist, sondern auch zu an,
bern Zwecken dient.

2 ) vier Fünftel der Staatssteuer nach dem Steuerkapital des Zehnten im mittleren,
in der Periode von 1821 bis mit 1830 ausgeschriebenen Jahröbetrage.

3 ) die Abgänge und Nachlässe  nach dem Durchschnitt ihres Betrages in der Periode
von 1819 bis mic 1832 bei Wein - , von 1818 bis mit 1832 bei andern Zehnten,
jedoch nur in so weit , als sie an der dem mittleren Zehnt -Rohertrage zum Grund ge¬
legten Einnahme der Durchschnittsperiode nicht schon in Abzug gekommen sind.

Wo der Zehntertrag nicht aus Rechnungen , sondern durch Schätzung bestimmt wurde,
ist es auch die Aufgabe der letzteren , die Abzüge anzugcben , die unter den Rubriken 1
und 3 . statt zu finden haben.

Wurden die Abzüge aus Rechnungen erhoben , so sind sie — wo nöthig — durch
Schätzung zu ergänzen und zu berichtigen , namentlich auch die in den Rechnungen etwa
nicht vorgemerkten Frohnven in Anrechnung zu bringen.

§. 37.

Für den Abzug der Staatssteuern an dem Zehnten , welchen Ortsgeistliche oder
Schullehrer als Berechtigte anzusprechen haben , wird aus der Staatskasse nach dem im
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tz. 36 -, 2 . ) bestimmten Verhältnisse eine Entschädigung im zwanzigfachen Betrage geleistet

und dem Ablösungs - Kapital zugelegt.

Dritter Titel.

Dom Anschlag privatrechtlicher , auf dem Zehnten haftender Lasten und von
künftiger Bestreitung dieser Lasten.

§. 38.

Der Kapitalanschlag pn 'vatrechtlicher Lasten , die der Zehntberechtigte als solcher

1 ) an Competenzen von Geistlichen , Meßnern und Lehrern,

2 ) an Baulichkeiten von Pfarrkirchen und Kapellen , von Pfarr - , Meßnerei - und Schul¬

häusern , auch für Friedhöfe,

3 ) an sonstigen Kirchen - und Schulrequistten,

4 ) an Faselvieh,
5 ) an andern Leistungen

zu tragen hatte , wird — so fern ihn die Partheien durch gütliches Ucbereinkommen nicht

anders festsetzm — > berechnet , wie folgt:
§. 39.

D 'r Jahresbetrag der^ in ihrer Größe unveränderlichen Competenzen ist — so weit

er in Naturalien bestrebt — nach den Durchschnittspreisen von 1819 bis mit 1832 beim

Wein , sonst nach den Durchschnittspreisen von 1818 bis mit 1832 in Geld zu verwan¬

deln , sofort der gelammte Geloanschlag der Competenz mit zwanzig zu kapitalisiren.

Bei den in ihrer Größe veränderlichen Competenzen ist in gleicher Art zu verfahren,

nachdem vordersamst ihr Jahresbetrag aus dem Durchschnitt von 1819 bis mit 18 2,

beziehungsweise 1818 bis mit 1832 , und — wo dieser Durchschnitt für den künftigen

mittleren Aufwand nicht maßgebend wäre — durch Schätzung bestimmt ist. In so weit

Naturalien darunter enthalten sind , ist der Durchschnitts -Gelcwerth auf dieselbe Weise zu

berechnen , wie der Geldwerts , des Zehntertrags.
§. 40.

Gleich dem Kavitalanschlag der Competenzen ist auch jener der Lasten §. 38.

4 und 5 . zu berechnen.
§. 41.

Baulasten  werden verschieden kapitalisirt , je nachdem sie blos die Verbindlichkeit

zu Reparaturen , oder blos jene zum Neubau , oder endlich beide umfassen.
8. 42.

Die Verbindlichkeit zu R ep arat ure  n (zur Unterhaltung ) kommt in Anschlag , wie folgt:

1 ) Durch Schätzung wird bestimmt:
, ) nach w e viel Jahren das Gebäude , auf das sich die Last bezieht , muthmaßlich

durch ein neues muß ersetzt werden,



k ) was es bis dahin im Durchschnitt jährlich an Unterhalt kosten wird , und

c ) was das künftig neu aufgeführte Gebäude während seiner ganzen Dauer im

Durchschnitt jährlich zu unterhalten kosten dürfte.

2 ) Sind nun die nach Satz 1 . d . und c. abgeschätzten Beträge des jährlichen Unter-

haltungsaufwanves gleich , so besteht der Kapitalanschlag der Last im Zwanzigfachen

dieses Aufwandes.

3 ) Ist aber der Betrag 1 . K. größer , als der nach Satz 1. c ., so besteht der Kapital¬

anschlag der Last
a ) im Zwanzigfachen der nach 1. c. geschätzten jährlichen Unterhaltungskosten , und

b ) in dem mit Rücksicht auf Zins und Zinseszins zu vier Prozent berechneten

jetzigen Werth des bis zum Eintritt des Neubaues ( 1 . 3.) weiter erforderlichen

jährlichen Unterhaltungsaufwandcs.

4 ) Ist endlich der Betrag 1. >: . größer , als jener nach Satz 1 . d . , so besteht der Ka-

pttalanschlag der Last

a ) im Zwanzigfachen der nach 1 . K. geschätzten jährlichen Unterhaltungskosten und

d ) in dem mit Rücksicht auf Zins unv Zinseszins zu vier Prozent berechneten je¬

tzigen Werth der zur Zeit des Neubaues ( 1. a .) fälligen Summe , um welche

das Zwanzigfache von 1. c . jenes von 1 . lo. übersteigt.

§. 43.

Die Pst icht zum Neubau  wird kapitalisirt , wie folgt:

1 ) Durch Schätzung wird bestimmt:

3 ) wie viele Jahre das Gebäude , auf das sich die Last bezieht , muthmaßlich noch

ausdanern wird,

l, ) welche Summe dann der Neubau den Zehntherrn kosten , und

c ) auf wie viele Jahre die Dauer dieses neuen Gebäudes angenommen werden kann.

2 ) Ist nun die Gebäuvevaner nach Satz 1. a und c . gleich lang bestimmt , so besteht

der Kapitalanschlag der Last im Zwanziafachen des Betrags , welcher , während der nach

1 . c . bestimmten Jahrenreihe jährlich fortgereicht , mit Zins und Zinseszinsen zu zwei

und ein -halb Prozent zur Bausumme ( 1 . !>.' ) anwächst , ( Reädificationsbetrag,

Betrag für die Wi ' vererbauung ) .

3 ) Ist aber die Dauer des künftigen Gebäudes ( 1 . c . ) länger bestimmt , als die des

dermal vorhandenen ( 1. a .) , so begreift der Kapitalanschlag der Last nicht nur,

z)  wie im Satze 2 . das Zwanzigfache des Reäoifiean 'vnsbetrages , sondern auch

K) eine Summe , die mit Zins zu fünf Prozent unv Zinseszins zu 2ä . Prozent

bis zu dem nach Satz 1 . 3. bestimmten Zeitpunkte des Neubaues die Kosten

der Bausumme ( 1. b .) deckt, so weit der Reäoiffcationöbetrag , jährlich fortge-

reicht , mit Zins und Zinseszins ü 2 ^ Prozent hierzu noch unzulänglich wäre.
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4 ) Ist endlich die Dauer des künftigen Gebäudes ( 1 . c.) kürzer bestimmt , als die deS
dermal vorhandenen ( 1 . a .) , so besteht der Kapitalanschlag der Last in einer Sum-
me , die binnen den Jahren , um welche letztere Gebäudedauer die erstere übersteigt,
mit Zins zu fünf Prozent und Zinseszins L 2 ^ Prozent zu dem nach Satz 2 . be¬
messenen Zwanzigfachen des Reädificationsbetrages anwächst.

§. 44.
Haftet auf dem Zehnten die Last zum Unterhalt und Neubau , so besteht ihr Ka¬

pitalanschlag in der Summe der beiden nach §. 42 und 43 . bestimmten Anschläge für
den Unterhalt und Neubau.

§. 45.
Hat der Zehnte die Baulast nur hülfs weise,  d . i. in so weit , als es dem zu¬

nächst Baupflichtigen an den erforderlichen Mitteln mangelt , so wird
4 ) die Last zwar nach den §Z. 42 , 43 und 44 . kapitalisirt , aber
2 ) von der Staatsverwaltungsbehörde vorbehaltlich des Rechtswegs bestimmt , wie hoch

sich die zur Bestreitung derselben disponiblen Mittel des zunächst Baupflichtigen be¬
laufen , hiernach endlich

3 ) vom Kapitalbetrage des Satzes 1 . nur das als Anschlag der Baulast des Zehnt¬
herrn angenommen , um was jener Betrag die nach Satz 2 . bemessenen disponibel»
Mittel des zunächst Baupflichtigen etwa übersteigt.
V §. 46.

Bei den nach § . 42 und 43 . vorzunehmenden Abschätzungen muß mit beachtet werden:
1 ) die Bestimmung der Gebäude;
2 ) ob das vorhandene Bauwesen nach den zur Zeit der Abschätzung bestehenden Ver¬

hältnissen dieser Bestimmung genügt oder nicht , und letztem Falles , ob es darum
voraussichtlich früher durch ein neues wieder ersetzt werden müsse, als dieß sonst nach
Beschaffenheit und Dauer des Bauwesens nöthig wäre .;

3 ) die in der Gegend herkömmliche Weise zu bauen , und der örtliche Preis von Mate¬
rialien und Arbeit;

4 ) der Umfang der auf dem Zehnten hastenden ungetheilten oder getheilten Baulasten.
Nach den Sätzen 1 und 3 . richtet sich die Größe des mittleren jährlichen Unterhal¬

tungsaufwandes , nach den Sätzm 1, 2 und 3 . , so wie nach der Beschaffenheit des Bau¬
wesens die Schätzung der Dauer , nach 1 und 3 . die Schätzung der zum Neubau benö-
thigten Summe . Ueberall aber kommen Kosten des Unterhalts oder des Neubaues nur
so weit in Betracht , als sie nach Satz 4 . den Zehntberechtiaten zur Last fallen würden.

Z. 47.
Die Ueberweisung , beziehungsweise Ablösung der privatrechtlichen Lasten , deren Kapi¬

talanschlag hiernach festgesetzt wurde , kommt — wenn nichts Anderes bestimmt ward —



279

vom ersten Januar des Jahrs an in Vollzug , in welchem die Zehnterhebung zum ersten
Male unterbleibt.

Hinsichtlich der Tilgung der Entschädigungs - Kapitalien für diese Lasten finden die
Bestimmungen veS Anwendung.

//
- Vierter Titel.

Vom Verfahren bei der Zehnt - Ablösung.
2!r . Vorbereitungen zur Zehnt - Ablösung.

8 . 48.
Auf schriftliches Ansuchen von mindestens einem Zehntel der zehntpfiichtigen Güterbesitzer,

daß die Gemeinde versammelt und vernommen werden möge , ob sie nicht geneigt
sey, die Ablösung des in der Eingabe bezeichnten Zehnten zu verlangen,

ist der Bürgermeister gehalten , die Gemeinde zu versammeln und ihre Entscheidung ein-
zuholen.

Zur Gültigkeit eines bejahenden Gemeinvebeschlusses sind die im §. 37 . der Gemein-
deordnung aufgeführten Erfordernisse nöthig.

§ . 49.

Kommt hiernach ein bejahender Gemeindebeschluß zu Stande , so hat der Gemeinde¬
rath in Betreff der Zehntablösung für die Gemeinde weiter zu handeln.

8. 50.
Fällt aber der Gemeindebeschluß verneinend aus , so hat der Bürgermeister auf schrift¬

liches Ansuchen eines Zehntels der , dem betreffenden Zehntberechtigten gegenüber , pflichti¬
gen Gülerbesitzer in der Gemarkung , oder einer Anzahl von Gülerbesitzer n , die
zusammen ein Zehntel der zehntpfichtigen Gemarkung besitzen,  sämmtliche

zehntpflichtige Güterbesitzer zur Versammlung einzuladen , um zu vernehmen , welche von
ihnen die Zehnt - Ablösung verlangen.

Hat die für die Ablösung stimmende Anzahl die im 8. 23 . Satz 2 . angegebenen
Eigenschaften , jo wird sie unter Leitung des Bürgermeisters sogleich drei bis neun aus
ihrer Mitte wählen , welche die Ablösungs - Verhandlungen in ihrem Auftrag zu besorgen
haben.

8- 51 .
Wollen die Zehntpflichtigen im Laufe der Verhandlungen von dem im §. 21 . aus¬

gesprochenen Rechte der Zurücknahme des Begehrens der Ablösung Gebrauch machen , so
muß das Ansuchen beim Bürgermeister entweder von den Bevollmächtigten oder unter den
Vorschriften der §Z. 48 . und 49 . von Seiten der Güterbesitzer angebracht und nach den
Bedingungen der gleichen Paragraphen entschieden werden.

8. 52 .
Macht nach Ablauf der im §. 24 . bestimmten Frist d̂er Zehntberechtigte von der

Ablösung Gebrauch , so hat er sich deßhalb an den Bürgermeister zu wenden.
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Dieser versammelt sofort die Gemeinde und — wenn letztere die Ablösung nicht über¬
nehmen will — die Zehntpflichtigen , damit sie zum weitern Verfahren Bevollmächtigte
wählen , von deren Wahl der Zehntberechtigte zu unterrichten ist.

K. Ablösung mittelst gütlichen Uebereinkommens.
§ . 53.

Zur Nechtsgültigkeit des gütlichen Uebereinkommens ist die Ratification des Zehnt¬
berechtigten , dann — im Fall die Gemeinde die Ablösung vermittelt — die Zustimmung
des Gemeinderaths und Bürgerausschuffes , und im Fall die Zehntpflichtigen die Ablösung
vermitteln , die Zustimmung der im §. 23 . Satz 2 . bezeichneten Anzahl derselben , endlich
aber die Genehmigung der Finanzbehörde erforderlich.

Ist deßhalb das Zehnt - Ablösungs - Kapital durch gütliches Uebereinkommen unter den
Bevollmächtigten der Partheien festgesetzt , so sind die zwischen ihnen verabredeten Ver¬
tragsbestimmungen nebst kurzer Darstellung des Zehntrechts und des bisherigen Zehnter¬
trags , dann nebst einer vom Steuerperäquator des Bezirks beglaubigten Angabe des Zehnt-
steuer - Anschlags dem Bezirksamte einzureichen.

Dieses hat die Vorlage der Finanzbehörde zur Erklärung zuzustellen , die binnen einer
unerstrecklichen Frist von drei Monaten muß abgegeben werden.

§. 54.

Ist die Erklärung der Finanzbehörde erfolgt , oder die hiezu anbcraumte Frist um¬
laufen , auch die Ratification des Berechtigten ertheilt , so ist die Genehmigung des Ge¬
meinderaths und Bürgerausschusses , beziehungsweise die Genehmigung der Zehntpflichtigen
einzuholen.

Der Bürgermeister hat auf den Antrag der Bevollmächtigten die Versammlung zur
Entscheidung der Sache zu berufen , und ihr die Erklärung der Fmanzbehörde und die
Ratification des Berechtigten vorzulegen.

§. 55.

Ertheilt die Finanzbehörde ihre Zustimmung , oder erklärt sie sich gar nicht , und ist
die Ratification der Partheien erfolgt , so ist der Ablösungevertrag für den Zehntberechtig¬
ten , die Zehntpflichtigen und die Staatskasse verbindlich , und die Zehntentrichtung cinzu-
stellen , in so fern die Zehntpflichtigen nicht die einstweilige Fortenrrichtung des Zehnten
den Bestimmungen des § . 55 . vorziehen.

Eben so , wenn die blos formellen Erinnerungen der Fmanzbehörde gehoben sind.
Verlangt diese Behörde hinsichtlich des Ablösungs - Kapitals richterliche Entscheidung

nach Vorschrift dieses Gesetzes , ist aber demungeachtet die Ratification der Partheien er¬
folgt , so ist der Ablösungsvertrag für den Zehntberechtigten und die Zehntpflichtigen eben¬
falls verbindlich und die Zehntentrichtung einzustellen , in so fern die Zehntpflichtigen nicht
die einstweilige Fortentrichtung des Zehnten den Bestimmungen des §. 56 . vorziehen , wegen



Ausmittlung des Staatszuschusses aber so zu verfahren , als ob eine Übereinkunft nicht

zu Stande gekommen wäre.
Bei diesem künftigem Verfahren handelt jedoch dem Zehntbercchtigten gegenüber , an

der Stelle der Zehntpstichtigen , die Finanzbehörde.
tz- 56.

Ist die Zehntentrichtung eingestellt , so tritt statt ihrer nach §. 10 . die einslrpeilige

Verzinsung des Ablösungs - Kapitals ein.
Zur Verabfolgung dieses letztem von den Zehntpflichtigen an den Zehntbercchtigten

oder dritte Empfänger bedarf es jedoch der vorgängigen förmlichen Ausfertigung des Ab-

lösungsvertrags durch das Amtsrevisorat , und diese kann erst geschehen, wenn wegen Ucbcr»

nähme der auf dein Zehnten etwa hastenden prioatrechtlichen Lasten gütliches Ucberein«

kommen oder das Verfahren nach Vorschrift dieses Gesetzes statt gefunden hat , auch we«

gen der etwaigen Ansprüche Dritter ( §. 17 . ) die Vorschriften der §Z. 74 und 77 . beob-

achtet worden sind.
Bis dahin , wo die Lasten - Kapitalien endgültig festgesetzt und nach Maaßgabe der

§§. 5 bis mit 7 . den künftigen Uebernehmern zugewiesen sind , werden die Lasten einstrxei«

len noch von den Zehntberechtigten , welche entweder nach 65 . den Zehnten noch fort-

beziehen , oder welchen das Ablösungs - Kapital nach gegenwärtigem Paragraphen inzwischen

verzinst wird , getragen.
§. 57.

Zu diesem Behufe hat das Bezirksamt

a ) darüber ein Zeugniß des Gemeinderaths zu erheben , ob auf dem Zehnten privatrecht-

liche Lasten haften oder nicht , sodann

d ) wenn auf dem Zehnten privatrechtliche Lasten haften , den Zehntberechtigten und jene,

an welche die Lasten im Fall der Ablösung zu überweisen sind , aufzufordern , auch rück-

sichtlich derselben ein gütliches Uebeinkommen abzuschließen , ober die gesetzliche Be¬

stimmung des Lastenanschlags zu veranlassen.

Das Bezirksamt wird hiernächst und nachdem die nach §. 75 . anberaumte Frist abge¬

laufen , unter Zuziehung der Partheien darüber , wie nunmehr das Ablösungs - Kapital un¬

ter die Zehntbercchtigten , die Lastenübernehmer und Dritte zu vertheilen sey, ein Protokoll

aufnehmen , und dieses mit den weitern Aktenstücken zur förmlichen Ausfertigung der Ge,

sammtoerhandlung an das Amtsrevisorat geben . Ein Exemplar dieser Ausfertigung ist

dem Zehntberechtigten , ein zweites den Zehntpflichtigen , beglaubigte Auszüge aber sind den

übrigen Betheiligten zuzustellcn.

tl . Ablösung mittelst gerichtlichen Verfahrens . ' ' '
Z. 58 . '

Kommt zwischen dem Zehntberechtigten und den Zehntpflichtigen , beziehungsweise der
63
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Gemeinde , auch Anderen , zu deren Gunsten Zchntlasten bestehen , über die Bestimmung
des Zehnt - Ablösungskapitals oder des Kapitalanschlags der Zehntlasten eine — jedenfalls ,
zu versuchende — gütliche Übereinkunft nicht zu Stande , und begehren dafür die Partheien
auch keine schiedsrichterliche Entscheidung nach den im sechsten Titel der Prozeßordnung
vorgeschriebenen Formen , so ist das Bezirksamt um Entscheidung anzurufen , und dabri
folgendes Verfahren einzuhalten.

§. 59.
Die Gemeinde oder die Zehntpflichtigen geben hierzu die Veranlassung , indem sie dem

Bezirksamts den Wunsch zur Ablösung erklären und Nachweisen , daß die Gemeinde oder
die im §. 23 . Satz 2 . bestimmte Anzahl der Zehnkpflichrigen die Ablösung verlangt , und
letzteren Falls , daß und welche Geschäftsführer bestellt wurden.

§. 00.
Das Amt theilt die Eingabe dem Zehntberechtigten mit der Auflage mit , binnen drei

Monaten unerstrecklicher Frist

1 ) eine kurze Darstellung des Zehntrechts zu liefern;
2 ) eine Berechnung des Ablösungs - Kapitals — sofern es ihm hierzu nicht an den er¬

forderlichen Materialien mangelt — vorzulegen , dabei insbesondere
s ) den mittleren Zehnt - Rohertrag , wie er nach § . 28 . anzuzeigen ist, mit Angabe

des Ertrags jedes einzelnen , in die Durchschnittsrechnung fallenden Jahres dar¬
zustellen ;

l») welchen Modifikationen der Durchschnittsertrag nach den §Z. 30 und 31 . etwa
zu unterwerfen scyn möchte , anzudeuten und zu begründen;

c ) die nach den §Z. 32 , 33 , 34 und 35 . angewendeten Zehntablösungspreise zu
rechtfertigen , beim Getreide unter Hinweisung auf die nach § . 32 . öffentlich be¬
kannt gemachten Preise des vom Zchntberechtigten für »maßgebend erachteten
Marktortes;

kl ) die nach Z. 36 . am Roherträge vorgenommenen Abzüge zu begründen;
4 ) ein Verzeichniß der auf dem Zehnten haftenden privatrechtlichen Lasten einzugeben;
4 ) eine Berechnung des Ablösungs-Kapitals letzterer Lasten— sofern es nicht Baulasten

sind — nach Vorschrift des Gesetzes aufzustellen und anzuschließen.
Dem Zehntberechtigten »st die Auflage zu diesen Erklärungen mit dem Anhänge zu ma¬

chen, daß , wenn ihr in der gefetzten Frist nicht entsprochen wird , von Amtswegen die Fest¬
setzung des Ablösungs - Kapitals eingeleitet werde , und daß nach vollzogener Schätzung Rech-
nungsnachweisungen nicht mehr angenommen werden.

Wenn der Zehntberechtigte die Ablösung verlangt , und nach fruchtlos versuchter gütli¬
cher Uebereinkunft veranlaßt ist, die richterliche Entscheidung anzurufen , so hat derselbe mit



der Beurkundung hierüber die km vorstehenden Paragraphen unter Nr . 1 — 4 . bestimmte«

Nachweisungen mittelst Eingabe dem Richter vorzulegen.
8 . 61.

Die Eingabe des Zehntbercchtigten ist rücksichtlich der Punkte 1 und 2 . den Geschäfts¬

führern der Ablöscnden zur Gegenerklärung binnen dreimonatlicher Frist , und mit demsel«

ben Präjudiz der Festsetzung des Ablösungs - Kapitals von Amtswegcn zuzustellen , rücksicht¬

lich der Punkte 3 und 4 . aber denen , an welche die Last überwiesen werden soll , mit dem

Anhänge zur Erklärung binnen sechswöchentlicher Frist zuzufertigen , daß nach fruchtlosem

Ablauf der Frist weiter werde verfahren werden.

Die Rechnungen und Urkunden , auf welche der Berechtigte seine Erklärung stützt,

müssen den Geschäftsführern der Ablösenden und den Uebernehmcrn der Lasten zur Ein¬

sicht offen stehen.
§- 62.

Ist die Erklärung des Zehntberechtigten auf die Eingabe der Gemeinden oder der

Zehntpflichtigen ( ft 58 , 60 .) nicht eingekommen , so wird das Bezirksamt zur Bestimmung

des Zehntablösungs - Kapitals mittelst Abschätzung schreiten.

Ist die Erklärung oder belegte Eingabe des Zehntberechtigten eingekommen , darauf

nach Z. 61 . Gegenerklärung verlangt , und die Frist zur Abgabe derselben umlaufen , so

wird d̂as Bezirksamt nach der Lage der Materialien ermessen , in wie weit eine Schätzung

vorzunehmen sey oder nicht.
§. 63.

Ist eine Schätzung nothwendig , so geschieht die Ernennung der Schätzer von den

Partheien gemeinschaftlich . Sie ernennen entweder nur einen oder mehrere , im letzten Falle

in ungleicher Zahl . Sind die Partheien in der Ernennung nicht einig , so ernennt daS

Bezirksamt drei Schätzer.
§. 64.

Das Gericht setzt zur Abschätzung eine Tagfahrt , zu welcher die Schätzer und die

Partheien vorzuladen sind . Den Schätzern werden die Akten , so weit sie sich auf ihre

Aufgabe beziehen , mit den Bemerkungen der Partheien und einer geeigneten Instruktion

mitgetbeilt . Die Schätzer werden jedenfalls beeidigt . Sie nehmen von der Zehntflur,

wenn sie es für nothwendig finden , Einsicht , und fordern von den Partheien die erforder¬

lichen Aufklärungen . Wenn eine Abschätzung des Zehnt - Rohertrags von ihnen verlangt

wird , muß ihnen eine urkundliche Nachweisung über den bei der Steuerperäquation aus-

gemittelten Rohertrag des Zehnten und etwa vorhandene Taxationen von Nachbargemar¬

kungen mitgechcilt werden.

Die Schätzer geben ihr Gutachten mündlich zu Protokoll oder schriftlich zu den Akten.

Kommt keine absolute Mehrheit für eine gewisse Summe der Schätzung heraus , so wird,
63 *
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um diese zu finden , von der höchsten Schätzung bis auf die nachfolgende geringere zurück¬

gegangen , bis man zu derjenigen gelangt , in welcher die Mehrzahl der Schätzer zusammen-
triffr , und die nun für die Schätzung der Mehrheit gilt.

f . 65.

Das Gutachten wird den Partheien schriftlich eröffnet , und ihnen eine Frist von sechs

Wochen zu ihrer schriftlichen Erklärung darüber anberaumt . Ist eine Vervollständigung

des Gutachtens nothwenvig , so hat das Gericht dafür Sorge zu tragen . Wenn es sich

nicht um Ablösung eines der Staatskasse gehörigen Zehnten handelt , so hat das Gericht

nach erfolgter Aeußerung der Partheien auch die Finanzbehörde unter Anberaumung einer

unerstrecklichen Frist von drei Monaten und unter Zustellung der Akten zur Erklärung

aufzufordern , hierauf durch Urtheil das Ablösungs - Kapital festzusetzen , und den Bescheid

den Partheien und der Finanzbehörde zu eröffnen.
k. 66.

Ist einer oder der andere der Betheiligten hiermit nicht zufrieden , so sicht ihm die

Berufung an das Gericht zweiter Instanz binnen vier Wochen offen . Die Berufungsschrift

ist nach §. 1169 . der Prozeßordnung einzurichten , und wenn der Apellant eine neue

Schätzung verlangt , so hat er in der Berufungsschrift darauf seinen Antrag zu stellen.

Das Gericht theilt die Berufungsschrift dem Apellaten mit , und ordnet , wenn es die neue

Schätzung zulässig findet , Tagfahrt an zur mündlichen Uebcreinkunft der Partheien über

die Personen der neuen Schätzer . Kommt die Uebereinkunfc nicht zu Stande , so ernennt

bas Gericht selbst die Schätzer , läßt die neue Schätzung vornehmen , ladet die Partheien

zur mündlichen Verhandlung in die Gerichtssitzung und entscheidet dann über das Ablösungs-
Kapital . Oberappellation ist nur dann zulässig , wenn das Erkenntnis ? erster Instanz ab-

geänvert wurde . Die Fristen sind dieselben , wie beim Verfahren in zweiter Instanz.
§. 67.

Wie wegen Festsetzung des Zehntablösungs - Kapitals , so ist auch in Bezug auf Be¬

stimmung des Kapitalanschlags privatrechtlicher Lasten zu verfahren.
tz. 68 . '

Ist hiernach über das Zehntablösungs - Kapital und den Kapitalanschlag der privat¬

rechtlichen Lasten rechtskräftig erkannt , auch wegen der Rechte Dritter nach den §§. 74 bis

77 . verfahren , so hat das Bezirksamt das Amtsrevisorat zur Ausfertigung der vollständi¬

gen Ablösungsurkunde , wie nach §. 57 ., zu veranlassen.
Sobald nach §. 66 . über das Zehntablösungs - Kapital rechtskräftig erkannt ist , tritt

an die Stelle des Zehnten der Zins aus dem Ablösungs - Kapital , und sobald die förmliche

Ablösungsurkunde durch das Amtsrevisorat an die Partheien ausgehändigt ist , kann das

Ablösungs - Kapital , mit Rücksicht auf §. 11 . , bezahlt und der Staatszuschuß erhoben
werden.



Dieser Zuschuß , den Zins mit einzcschlosscn , ist sogleich nach Empfang als erste Zah¬

lung zu verwenden.
§ . 69.

Um die Gerichte bei Vornahme des Ablösungsgeschäfts zu unterstützen , und ihnen

über die verkommenden wirrhschaftlichen Punkte die etwa nöthige Belehrung zu verschaffen,
soll für jeden Amtsbezirk vom Ministerium des Innern auf den Vorschlag der Kreisregie¬

rung ein Sachoerstänviger aufgestellt werden , der vor Ertheilung des amtlichen Erkennt¬

nisses über den Betrag des Zehntablösungs - Kapitals und der Lastenanschläge unter Zu¬

stellung der Akten mit schriftlichem Gutachten kann vernommen werden.
Eben so sollen für jedes Gericht zweiter Instanz wenigstens zwei Sachverständige

bezeichnet werden , von denen das Gericht je einen mit seinem Gutachten vernehmen kann,

sofern es Ließ für nöthig findet.
Sie werden in Bezug auf gewissenhafte Erstattung der von ihnen verlangten Gut¬

achten beeidigt.
§. 70.

Alle wegen Festsetzung des Zehntablösungs - Kapitals und der Lastenanfchläge statt-

ss,sende richterliche Verhandlungen , dann die Ausfertigungen des Amtsrevisorats sind tax - ,

sportel - und stempelfrei.
Oie Kosten der Abschätzung zahlen die beiden Theile , ausnahmsweise aber — wenn

auf Berufung des einen Theils eine zweite Schätzung vorgenommen , demnächst aber die
Berufung für unbegründet erfunden wird — der recurrirenve Theil allein.

Die Behörden haben übrigens auf möglichste Kostenverminderung Bedacht zu nehmen.

v . Schlußverfahren bei der Zehntablösung.

§. 71.

Nachdem das Ablösungs - Kapital in Bezug auf die Zehntpflichtigen endgültig festge¬
setzt ist , hat der Bürgermeister die Zehntpflichtigen , beziehungsweise ihre Vermittler (§. 26 .)

zu versammeln , und sie zur Entscheidung über folgende Punkte zu veranlassen:

1 ) auf welche Weise das erforderliche Kapital aufg -bracht und der Berechtigte , beziehungs¬
weise Lastenübernehmer , befriedigt werden soll;

2 ) welche Norm nach den Bestimmungen der §§. 14 und 15 . zur Aufbringung der Bei¬
träge der Pflichtigen angenommen werde , und , in so fern es nöthig ist,

.1 ) Sachverständige zu ernennen , welche die Vertheilunz des Kapitalbetrags der Pflichti¬

gen nach dem gewählten oder nach dem im Z. 15 . vorgeschriebenen Repartilionsfuße
besorgen;

4 ) die Vortrazer zu bestellen.

Die Vorträger führen dann die Verhandlungen wegen der Kapitalaufnahme , leisten
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die Zahlungen , erheben die Beiträge von den Pflichtigen und legen alljährlich öffentlich
Rechnung ab.

L . Vom Verfahren , wenn über Zehntrecht und Zehntlasten Streit obwaltet.
§. 72.

Wird die Ablösung eines Zehnten verlangt , bei welchem das Vezugsrecht selbst oder
dessen Umfang bestritten ist, so soll das Ablösungs - Kapital — vorbehaltlich der im or,
deutlichen Rechtswege auszutragenden Ansprüche des einen oder des andern Thetis —
nach dem gerichtlich anerkannten Besitzstände bemessen werden , und , sobald es endgültig

festgesetzt ist , an die Stelle der Zehntentrichtung die Verzinsung des Ablösungs - Kapitals
treten . ( Z. 10 )

Eine Verabfolgung dieses Kapitals aber , sobald sie nach gegenwärtigem Gesetze über,
Haupt zulässig ist, soll nur so weit statt finden , als dasselbe dem unbestrittenen Theile deS
Zehnten entspricht.

§. 73.

Ist das Daseyn oder der Umfang einer auf dem abzulösenden Zehnten haftenden
privatrechtlichen Last bestritten , so soll der Kapitalanschlag für den bestrittenen Thei ! der
Last besonders bemessen und damit nach richterlicher Bestimmung verfahren werden.

' r . Von den Rechtsverhältnissen Dritter in Bezug auf den abzulösendcn Zehnten.
8- 74.

Ist die Ablösung in ihren Haupts und Ncbenpunkten endgültig beschlossen , so wird
dieß vom Bezirksamte durch die sämmtlichcn Kreisanzeigeblätter öffentlich , den in den
Grund - und Pfandbüchern eingetragenen oder sonst bekannten Gläubigern und dritten Bei
rechtigten aber noch besonders schriftlich bekannt gemacht.

§. 75.

Von diesem Zeitpunkt der öffentlichen und besondern Bekanntmachung an , ist Den,

jenigen , welche an dem Ablösungskapitalc irgend Rechte zu haben glauben , zur Wahrung

derselben eine Frist von drei Monaten unter dem im §. ^ 6 . ausgesprochenen Nechtsnach»
theil anberaumt.

Ansprüche , die hierauf angemelvet werden , sind in gütlicher Weise zu erledigen , oder
aber im ordentlichen Rechtswege auszutragen.

§ . 76.
Werden innerhalb der bezeichnten Frist keine Ansprüche angemeldet , so ist nach Ab,

lauf derselben die Ablösungsurkunve dem §. 57 . gemäß ausfertiqen zu lassen.
Erfolgt eine Zahlungssperre , so ist zwar nach Ablauf der Frist die, Ablösungsurkunve

'aüsfertigen zu lassen , dabei aber die Hinterlegung des betreffenden Theils vom Ablösungs-
Kapitale anzuordnen.
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Ist endlich rücksichtlich der , innerhalb der im vorigen Paragraphen gesetzten Frist etwa

anzemclveten , Ansprüche Dritter gütliche Vereinbarung over rechtskräftige Entscheidung er«

folgt , so ist hierauf bei Ausfertigung der Ablösungsurkunde der geeignete Bedacht zu nehmen.
§. 77.

In Rücksicht auf Jene , deren Rechte in den Grund - und Pfandbüchern auf den

Zehnten eingetragen sind , wird dabei in allen Fällen die Hinterlegung in die Hinterle¬

gungskasse oder in deren Ermangelung in die Zehntschuldcntilgungskasse ungeordnet , es

mag richterliche Verfügung erfolgt seyu oder nicht , ausgenommen wenn die gütliche Er¬

ledigung nachgewiesen würde.

Fünfter Titel.
Von der Zehntschulven - Tilgungskasse.

§. 78.
Es wird eine besondere Zehntschulven - Tilgungskasse errichtet , die unter der Aufsicht

und Leitung des Finanzministeriums steht , uno mit deren Führung die Beamten der Amor,

tisationskasse beauftragt werden können.
Ueber die Zehntschulven -Tilgungskasse wird besondere Rechnung geführt , und solche

auf jedem Landtage den Ständen , so wie jedes Jahr dem ständischen Ausschüsse vorgelegt.
§. 79.

Oie Zehntschulven - Tilgungskasse hat die Bestimmung , den Zehntpflichtigen die zur

Ablösung benöthigten Kapitalien darzuleihen , und von ihnen nebst Zins nach und nach

wieder zu erheben.
Die Amortisationskasse ist ermächtigt , die zu diesem Zweck erforderlichen Kapitalien

von der Grunvstocksserwaltung , und — soweit deren Mittel nicht zureichen — im Wege

gesetzlicher Staatsanleihen beizufchaffen.
Der Zins , welchen die Zchntpflichtigcn zu entrichten haben , soll um ein Viertel Pro¬

zent veS entliehenen Kapitals höher seyn , als jener , den die Kasse selbst zu zahlen ver¬
bunden ist.

Die Darlehen der Kasse genießen das im §. 16 . dem Darleiher von Zehntablösungs-

Kapiralien eingeräumte Recht.
§. 80.

Alle Zehntpflichtigen des Großherzsgchums , welche die Zchntablöftmg zur Ausführung

bringen , haben Anspruch auf die Unterstützung der Zehntschulden - Tilgungskasse.
§. 61.

Sie können , wenn sie sich dieser Unterstützung bedienen , das Darleihen in kürzeren

oder in längeren Fristen , größeren over kleineren Zahlungen allmählig wieder abtragen.

In keinem Fast aber darf die zur Zinszahlung und Schuldentilgung jährlich zu ent¬

richtende Summ : weniger betragen , als der Jahreszins für das von der Zehntschulven-

»<
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Tilgungskasse entliehene voll « Kapital nebst weitern ein und drei Viertel Prozent diese-
Kapitals.

§. 82.

Die Zahlungen zur Kaffe haben aus einer  Hand kostenfrei an die der Zehntgemar,
kung nächstgelegene Dtaatsverrechnung zu geschehen.

Beträge unter hundert Gulden werden nur bei der Endabrechnung angenommen.

Gegeben zu Carlsruhe , in Unserem  großherzoglichen Staatsministerium , den 15te«
November 1833.

Leopold.
Winter.

Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Greßherzogs.
Büchler.

Bekanntmachung.
Die Verbrennung eingelöster Staatspapiere betreffend.

In Gegenwart der Commiffarien des großherzoglichen Staatsministeriums und der
großherzoglichen Oberrechnungskammer , so wie des Direktors der Amortisationekasse sind
am 2listenv. M. die hier verzeichnten im abgelaufenen Rechnungsjahr vom Isten Juni
1832 . bis 31sten Mai 1833 . von der Amortisationskaffe eingelööten Staatspapiere ur,
kundlich verbrannt worden , nemlich:

Partial -Obligationen des Anlehens von 1808
Zins -Coupons zu solchen.
Promeffenscheine . . . . . . .
Partialloose des Anlehens von 1820
Vier - und ein halbprozentige Rentenscheine von 1827
Zins - Coupons zu solchen.
Vierprozentige Rentenscheine von 1829

-- Zins -Coupons zu solchen.

zusammen
Dieses wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

- Carlsruhe den 3ten December 1833.

Ministerium der Finanzen,
von Böckh.

fl.
4,700

315
250

264,992
1,400

13
680,500
349,872

kr.

30

1,602,042 . 30.

Vät . Kühlenthal.
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Großherzogllch Badisches
- und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 2lsten Deeember 1833.

B e k a n n t m a ch u ll g.
Die Conscription für des Jahr 1834 . betreffend.

In der Beilage wird die Uebersicht der Vertheilunz der nach höchster Entschließung

aus großherzvglichem Staatöministerium vom 4ten Deeember 1833 . Nro . 2855 . auezu,

hebenden Ergänzungs - Mannschaft auf die Conscriptions - Bezirke des Landes , zur öffent¬

lichen Kenntniß gebracht.
Carlsruhe den 9ten Deeember 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

Vstr . Stemmler.

Vollzugs - Verordnung.
Die Form und Behandlung der Gesuche um Zollprivilegien und Brückengeld - Befreiungen.

Zum Vollzug des Gesetzes vom Lösten Oktober dieses Jahrs , Regierungsblatt
Nro . xxxix . wird verordnet:

§- 1.
Wer ein Zollprivilegr 'um zu erhalten wünscht,  hat sein Gesuch schriftlich bei der

Obereinnehmerei des Bezirks einzureichen , in welchem das betreffende Gewerbe besteht , oder
errichtet werden soll.

§. 2.
Die Eingabe muß vollständig angeben , was das Privilegium enthalten soll , insbe¬

sondere müssen die Maaren , auf welche eine Zollbegünstigung begehrt wird , die Größe

dieser letztem , und die nöthige Dauer innerhalb der Schranke , welche Art . 3 . des Gesetzes
festsetzt, genau bezeichnet werden.

Die Eingabe muß zugleich ausführlich die Gründe enthalten , auf welche sich die Be¬

werbung um das Privilegium stützt.
§ - 3.

Wenn es sich von einem Zollprivilcgium für eine größere Gewerbsunterneh-

mung  handelt , worunter jedes Gewerbe mit fabrikmäßigem Betrieb zu verstehen ist , so

muß in jener Eingabe ferner angegeben seyn:
64
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3 ) welche Maaren in dem Gewerbe verfertigt werden , oder verfertigt werden sollen;
b ) der gegenwärtige mittlere Preis der Maaren , auf welche die Zollbegünstigung be¬

gehrt wird;
c ) soweit diese letzteren Maaren auch im Jnlande erzeugt werden , die Gründe , aus wel¬

chen der Bewerber um das Privilegium sich genöthigt sieht , sie dennoch ganz oder
theilweise aus dem Auslande zu beziehen;

6 ) der ungefähre Umfang des Gewerbs.
Zu letzterem Zweck ist bei einem schon bestehenden Gewerbe die gewöhnliche Zahl der

Gewerbögehülfen jeder Art , welche in demselben beschäftigt werden , und das Grund - ,
Häuser - und Gewerbsteuer - Kapital desselben , — bei einem erst zu errichtenden Gewerbe
die wahrscheinliche Zahl der Gewerbsgehülfen während der Prioilegienzeit , und das Betriebs-
Kapital anzugeben , wie es nach Vorschrift des Gewerbsteuer - Gesetzes fatirt werden würde.

§. 4.

Gesuche um Brückengeld-  Befreiungen sind bei der Domanialverwaltung schrift¬
lich einzureichen , welche die betreffende Brücke zu verwalten hat . Die Eingabe muß eben¬
falls genau angeben , was das Privilegium enthalten soll , und zugleich ausführlich die
Gründe , welche für die Bewilligung geltend gemacht werden können.

§. 5.
Sowie die Obereinnehmerei , beziehungsweise die Domainenverwaltung die vorgeschrke-

bene Eingabe erhalten hat , so macht sie , wenn es sich von einem Privilegium für ein
größeres Gewerbsunternehmen handelt , durch die Kreisanzcigeblätter , wenn es sich aber
von einem Privilegium für ein kleineres Gewerbe , einzelne Landwirlhe und Handelsun¬
ternehmungen handelt , durch das Anzeigcblatt des betreffenden Kreises und das Lokalblatt
bekannt:

L ) wer dar Privilegium begehrt hat;
d ) was es nach dem Verlangen des Bewerbers enthalten soll.

§. 6.
Die Obereinnehmerei , beziehungsweise die Domainenverwaltung prüft das Begehren

und die für dasselbe angeführten Gründe und Tharsachen , und wenn sie sich die ihr etwa
weiters nöthige Auskunft entweder von dem Bewerber , oder bei andern Behörden und
Personen verschafft hat , legt sie ihre Akten einschließlich jener Eingaben , welche ihr in Folge
der nach Z. 5 . stattgehabten Bekanntmachung zugekommen seyn mögen , großherzoglicher
Steuer - Direction , beziehungsweise großherzoglicher Hofvomainenkammer vor , jedoch nicht
ehe wenigstens vierzehn Tage seit dieser Bekanntmachung verflossen sind.

Der Einbegleitungsbericht muß eine ausführliche Würdigung des Gesuchs und einen
bestimmten Antrag enthalten , auch darüber , welche besondere Bedingungen im Fall der
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Bewilligung fest ; ufttzen ftyen , damit weder andere inländische Gewerbsleute noch die Staats¬
kasse durch Missbrauch des Privilegiums gefährdet werden können.

EarlSrube den I2tcn November 1833.

Ministerium der Finanzen,
von Böckh.

Vclr . Kühlenthal.

i
I

Verordnung.

Zufolge höchster Staatsministerial - Entschließung vom 26sten September d. I.
Nro . 2269 . wird die unter dem 21sten Mai 1824 . Regierungsblatt Nro . XII . erlassene
Verordnung über den Verkauf der Weine im Großen und Kleinen aufgehoben , und da¬
gegen verordnet:

1 ) Der Weinverkauf im Großen , welcher Jedermann frei steht , darf nicht unter,
25 Maas betragen.

2 ) Hievon wird nur bei solchen Weinen , von welchen das Fuder über 250 fl. kostet,
eine Ausnahme gemacht ; von diesen dürfen 1 -̂ Stützen , aber nicht weniger , und

3 ) Weine in Bouteillen nicht unter 24 Bouteillen verkauft werden.

Im klebrigen bleibt es bei den Bestimmungen der Accisordnung und den Modifika¬
tionen hiezu.

Carlsruhe den 6ten December 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

V6r . Stemm ! er.

Bekanntmachung.
Die Wiederbesetzung zweier Freiplätze in dem weiblichen Lehr - und Erziehungs - Institut zu

Offenburg betreffend.

Da in dem weiblichen Lehr - und Erziehungs - Institut zu Offenburg zwei von der
landesherrlichen Ernennung abhängige Freiplätze , der erste für ein baden - badisches,  der
andere für ein aus dem ehemals voroerösterreichischen Landestheile gebürtiges Mädchen
offen wurden , so haben die Bewerber um dieselben ihre Gesuche , unter Beischluß der er¬
forderlichen Zeugnisse über Alter , Herkunft , Vermögen , Fähigkeiten und Aufführung bei
großherzoglichem Ministerium des Innern , katholischer Kirchen - Section , vorzulegen.
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M i l i t ä r - D i e n st - N a ch r i ch t e .1.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben vermöge höchster Ent<

schießung vom 4ten Deceniber l . I . der unterthäniasten Bitte des Präsidenten des Kriegs¬

ministeriums , General - Lieutenants Freiherrn von Schaffer,  um Enthebung von seinen

bisherigen Dienstgeschäften wegen seiner leidenden Gesundheit gnädigst zu willfahren , und

denselben unter Bezeugung der höchsten Zufriedenheit mit dessen treu geleisteten Diensten

in den Ruhestand zu versetzen geruht.

Höchstvieselben  haben vermöge höchster Entschließung vom 9ten December d . I.

Sich gnädigst bewogen gefunden , den Direktor des Kriegsministeriums , General - Major

von Freydorf,  zum Präsidenten dieser Stelle , mit Sitz und Stimme im großherzog-

lichen Scaacöministerium , zu ernennen.

Stellen , die zue Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch das Ableben des Stabschirurgeu Boekh  ist das Stabschirurgat zu Jestet-

ten,  mit dem normalmäßigen Gehalt von 87 fl . in Erledigung gekommen . Die Bewer¬

ber um diese Stelle haben sich binnen 6 Wochen vorschriftsmäßig bei der Sanitäts - Com¬

mission zu melden.
Bei dem Zuchthaus zu Freiburq und jenem zu Mannheim ist die Stelle eines Buch¬

halters zu besetzen. Die Bewerber um diese Stellen haben sich innerhalb vier Wochen

bei den betreffenden Kreis - Negierungen zu Freiburg and Mannheim unter Vorlage der

nöthigen Ausweise über ihre Befähigung und Ansprüche zu melden.
Durch das am Lösten September d. I . erfolgte Ableben des in Ruhestand versetz¬

ten Pfarrers Philipp Valentin Leopold Egle,  ist die katholische Pfarrei Friesen heim,

Oberamts Lahr , mit einem beiläufigen Jahrsertrag von 930 fl. in Naturalfixum , Zehn¬

ten und Güterbenutzungcn erledigt worden , wobei jedoch bemerkt wird , daß auf dieser

Pfarrei
u ) ein an die geistliche Verwaltung Mahlberg Heimzuzahler,des Schulden - Kapital von

178 fl . 29 kr . wegen Zehnterneuerungskoften , und

d ) ein Kriegsschulden - Kapital von 257 fl . 50 kr. haftet,

zu deren successiven Tilgung dem künftigen Pfarrer ein Provisorium von zwölf Jahren

bewilliget wird . Die Competenlen um diese Pfarrpfründe haben sich bei der Regierung

des Mittelrhein - Kreises nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Mayer  nach Weilersbach ist die Pfarrei

Gottmadingen,  Amts Ravolphzeil , mit einem beiläufigen Einkommen von 400 fl . in

Geld , Naturalien und Güterertrag erledigt worden . Die Kompetenten um diese Pfründe,

worauf die mittelst eines fünfzehnjährigen Provisoriums zu tilgende Knegsjchulo von

229 fl. 34 kr. ruht , haben sich bei der gräfllich von Langensteinischen Cmattl nach Vor¬

schrift zu melden.
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Conscription für I 8 Z4.

Ueberstcht der Verkeilung der nach höchster Entschließung ans großherzoglichem Staats-
Ministerium vom 4ten December 1833. Nro. 2855. ausznhebenden Ergänzungsmannschaft

ans die Conscriptions-Bezirke des Landes.

Kahl der Betreffniß Zahl der Betreffniß

C onscriptions- conscrip¬
tions. in in Conscriptions-

conscrip¬
tions« in in

B ezirke. pflichtigen Bruchzahl. Rund- Bezirke. pflichtigen
Mann- Bruchzahl. Rund,

schaft. Zahl- schast. Zahl.

See -Kreis. Oberrhein-Kreis.

Blumenfelv 67 K ^ I O 5 6 4 13 Breis ach . 204 2 O s ? § «1
-00 ^ 056^ 39

Bonndorf . 97 18 Emmendingen . 232 / ! <) 97 4 8
i o 5 6 ^ 44

Konstanz . . SO 1 ^ I Z 4 O
^ 5 6 4 15 Ettenheim . . 168 04 8516

O 11 O 5 6 4 32
Engen 57 8 Z 60

4 ^ 1056^ 11 Freiburg I. . 121 22 ——̂7 23
Heiligenberg 63 H Y7SS 12 Freiburg II. . 212 LN ' 44010564 40
Hüfingen . 137 9 -; 99O0 26 Hornberg . . 88 16 _6 97 64 ^ 10564 17
Meeröburg 34 «4616

^ I o 5 6 ^ 6 Jestetten . 68 92,2
-̂ ^ 1 0 5 6 4 13

Möhringen 60 <4 ? 7 9 6
^ ^ I o 5 6'^ 11 Kenzingen . . 197 O ^ Z 1 3 2

O / r" O" 5 6"^ 37
Mößkirch . 48 n _ s ? 4

^ I o ; 0 Lörrach . 198 27 ? I 3 2i 37
Neustadt . . 111 2 1 — 21 Müllheim . . 147 97 8 7 7 2

I 0 ^ 6 4 28
Pfullendorf 43 O 1488

Or o16 4 8 Säckingen . . 148 OQ 208 28
Radolfzell . 110 ^0 8 720 21 St . Blasien . 106 20 - — —I0564 20
Salem 39 ^4252 7 Schönau . 108 4 7 2 0

10 °5 6 4 20^ 1 0 5 6 4

Stetten 38 2 0 >; 2
' 1Ö " 5 6"^

7 Schopfheim . 84 ^ e 9 5 4 0
^ I O 5 6 16

Stockach . 130 6464
10564

25 Staufen . . 198 07  5132 37
Stühlingen 45 K ? 4N« 9 Triberg 95 ^10 4 12

^ I 0 'I ' 6
18

^ I O 5 6 4

Ueberlingen 56 1 s> 6 Z 60 11 Waldkirch . . 174 Ol ) 9952
O -x"6 ^ 33

Villingen . 141
r cö 5 6 4

27 Waldshut . 224 /» O 4 3 r 2
5̂ -5 42

.. 1356 056 ? ^ ^ 257 2772 8 46 4
» I O 5 6 ^ 524ts 5 6 4

:r,
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Zahl der Bctreffniß Zahl der Betreffniß

Conscriptions-
conscrlp-

tions- in iu Conscr iptions- conscrip-tions- irr m
Bezirke.

pflichtigen Bruchzahl. Rund- Bezirke. pflichtigen
Mann- Bruchzahl. Rund-

schaft. Zahl Ichaft. zahl.

Mittelrhem -Kreis. Unterrheiu -Kreis.

Achern 162 7232 31 Adclsheim . 4 119 "" l"ö"-§"5 23

Baden 106 1 0 5 6 4- 20 Boxberg . » 102 10 3284 19

Breiten 202 HO 2 5 6 3
6 4 38 Buchen « 135 «)< 5922^i-' I o56^ 26

Bruchsal . , 285 ^ «zr o I 2 g
i v 5 6 L 54 Eberbach . . 99 IO 7 8 4 8 19

Bühl 260 /IO LZ64
I o 5 6 L 49 Gerlachsheim . 112 21 - 21

Carlsruhe I. . 108 oo 4 7 2 2
I O' Z 6 4 20 Heidelberg . . 285 e-o ' O>28^^I o5'ca'4 54

Carlsruhe 11. 178 -2 0 7 3 8 3oo 1O56? 34 Krautheim . . 61 11 5796
-" 1 0 5 6 4 12

Durlach . 263 I O 5 6 ^ 50 Ladenburg . . 145 4 7 7 2
^ ' I O 5 6^ 27

Eppingen 168 () 1 8 S r 6
O 4 " o 5 '6 4 32 Mannheim . 100 IQ 9 8 4 8 19

Ettlingen . 147 e) -7 3 7 7 2^ 1 0 5 6 4 28 Mosbach . . 216 I o 5 6 ^ 41

Gengenbach . 150 e) Q 4 22 3
>64 28 Neckarbischofsheim 124 5 0 2 3 23

Gernsbach 141 90 7 ; z 6
^ ^ I 0 5 6 ^ 27 Neckargemünd . 139 9 « zz , s^ 10 ^ 64 26

Haslach . 81 1 ^ 3 5 4 2
2 ^ 10564 15 Philippsburg . 89 10 8 9 7 6

" i O 5 6' 4 17

Kork . 92 1 ^ 4 4 12
4- / 1 o 5 6 ^ 17 Schwetzingen . 142 00 9 8 3 6

-̂ ^ ^ 0 5' 6"^ 27

Labr 231 /i 2 7 44 8
564 44 Sinsheim . . 153 0 ^ I 2 2 O 8 29

Oberkirch . 195 Ott s s s s
o 5 6 ^ 37 Tauberbischofsheim 143 27 27

Offenburg . 238 1 0 5 6 4 - 45 Walldürn . . 114 6156 22

Pforzheim . 287 Z544
0564 54 Weinheim . . - 121 c) <) 9 5 9 2

I O 5 6 ^
23

Rastatt . 243
1 0 5 6 4 46 Werrheim . 146 27 ^77 2^ 28

Nheinbischofsheim 112 1) 's 2 I 5 6^ I o 5 6 4 21 Wiesloch . 172 99 sss 2
o » 4 o z SH.

33

Wolfach . ' 70 40 2663
^ l O 5 6 4 13

3719 / i o 5 6 4 ! 703 j 2717 ^ ->- ^ 10564 516

Recapitnlatio n.
See - Kreis » ' 4 4 * » 1356 OLtt 7 6 I S

I O 5 6 4 257

Oberryein - Kreis . . . 4 4 4 . 2772 8 464
o 5 6 A 524

Mittelrhein - Kreis . . . . . . . 3719 / 0 ^ 6^ 703

Unterrhein - Kreis . . 4 4 4 . 2717 r; lL 4 ^ 24 516

> 10564 2000 2000



Großherzoglich Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carls ruhe , den 28sten December 1833.

Bekanntmachun g.
Die Thätigkeit der Gendarmerie betreffend.

Beiliegende Uebersicht über die vom Isten Jänner bis letzten December 1832 . durch

die Gendarmerie wegen vorgefallener Verbrechen und Vergeben gemachten Anzeigen und ge¬

schehenen Verhaftungen wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Karlsruhe den löten December 1833.

Ministerium des Innern » ,
Winter.

Vät . v . Kageneck.

B ekanntmachun g.
Die Prüfung der Cameralcandidaten betreffend.

Diejenigen Cameralcandidaten , welche , nach Erfüllung der durch die StuVienordnuNg

vorgeschriebenen Bedingungen sich der Prüfung in den Cameralwissenschaften zu unterzie¬

hen gedenken , haben sich Montag den 20ten Januar künftigen Jahrs dahier einzufinden.
Carlsruhe den 14ten Dezember 1833.

Ministerium der Finanzen,
von Böckh.

Vär . Platz.

Stiftungen.

Nachfolgende Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zur

Ehre der Geber öffentlich bekannt gemacht:
des Präses P . Venantius Arnold  in Wertheim zu 5000 fl. zur Errichtung einer

katholischen Schule daselbst,

des zu Villingen verstorbenen Professors der Theologie , Georg Käfer,  in den

dortigen Armenfond zu 500 fl. ,
66
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oer ledigen Agatha Kunkeler  von Oberglotterthal zu 50 fl. für dm Dchulfond zu
Oberglotterthal , und zu 50 fl. für jmen in Unterglotterthal,

der verstorbenen Hofratl ) Düttlingerschen  Wittwe von Freiburz für den völligen
LLaisenhausfond zu 50 fl. ,

der Anton Schütterschm  Ehefrau , Maria,  gebornen Kiefer,  von Wendlingen
in ven vonigen Schulfond zu 50 fl. ,

der Juliana Kaißer  von Schonach zur Stadtkirche in Triberg zu 25 fl., ohne eine
besondere Belastung,

der zu Freiburg ledig verstorbenen Maria Anna Kuenzer , und zwar:
g)  für den dortigen Sautier -Neibeltschen Knabenfond zu 300 fl. , und
d ) für den dortigen „ „ Mäochmfonv zu 300 fl. ,

des Altvozt Hästig von Kadelburg Ln den dortigen Armcnfond zu 100 fl . ,
der Kronemvirth Kaiser  schm Wittwe in Kenzingen in ven dortigen Armenfond zu

100 fl. ,
eines Ungenannten für den Schul - und Armcnfond in Hugstetten zu 50 fl. , und
der Maria Anna Glatt  von Fahrnau zum dortigen Armenfond zu 30 fl.

Ordens - Verleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden:

unter dem 22 . Dec. 1833 . dem Staats - und  Finanzminister von Böckh , und
unter dem 23 . Dec. 1833 . dem General -Lieutenant Freiherrn von Schäffer

das Großkreu ; HöchstJhres Hausordens der Treue,
„ „ „ „ " dem Staatsrath Jolly  das Commanveurkreuz des Zäh¬

ringer Löwen - Ordens in Brillanten , und
,/ „ " ^ " dem Geheimenralh Freiherrn von Weiler  das Comman-

deurkreuz des Zähringer Löwen - Ordens zu verleihen.
Auch haben Höchstdieselben  dem fürstlich Fürstenbergischen Hofrath und Gürer-

Jnspektor Nittinger  in Prag das Ritterkreuz Ihres OrdcnS vom Zähringer Löwen
gnädigst erthellt.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großberzog  haben Sich gnädigst bewogen
gefunden , unter dem 22 . December 1833 . HöchstJhren Staatsrath Winter,  Cbef des
Ministeriums des Innern , zunHStaatsminister d-sselbm Departements zu ernennen.



HöchstLie selben haben ferner gnädigst geruht:

den Kammerrath Stahl,  Mitglied des Oberhofverwalluugsrathes , zum Hofkam-
merralh zu ernennen;

die zwei erledigten Lehrstellen am Gymnasium zu Freiburg dem Professor vr . Joseph
Beck zu Offenburg und dem bisher provisorisch angestellten Lehramts - Canvidaten Di.

Johann Hirt von  Villingen zu übertragen , auch die bisher provisorisch angestellten Leh¬

rer an gedachtem Gymnasium Or . Joseph Brugger  und Franz Taver Habcrer  zu
wirklichen Gymnasial - Lehrern zu ernennen,

die erledigte dritte Lehrerstelle an dem Lyceum zu Rastatt , dem bisherigen Verweser
derselben , Lehramts - Candidat Lorenz Buchdunger  von Oos zu  übertragen,

dem Pfarrer Wilhelm Bühler  von Eggenstein die eoangel . Pfarrei Wilferdingen,
und

dem bisherigen Pfarrer zu Sand , Ludwig Gockel , die erledigte evangelische Pfarrei
Nöttingen , Dekanats Pforzheim , zu verleihen.

Die fürstlich Fürstenbergische Präsentation des Pfarrers Karl Sinn grün  zu Dez¬
genhausen auf die Pfarrei Krumbach , Amts Möskirch , sowie

die fürstlich Leiningenschen Präsentationendes Pfarrers Joseph Walter  zu Lohrbach,
Amts Mosbach , auf die erledigte katholische Pfarrei Mudau , Amts  Buchen , und des

Pfarrers Jakob Hermann»  zu Schweig 'rn auf die evangelische Pfarrei Neckarelz
haben die Staatsgenehmigung erhalten.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Durch die Beförderung des Dekans uns Pfarrers Schalter auf die Pfarrei Stühlinzm
ist die mit dem Decanat verbundene Stavtpfarrei Neustadt  mit dem beiläufigen,
meistens in barem Geld bestehenden Einkommen von 1000 fl. , die Stolgebühren nicht ein¬
gerechnet , erledigt worden . Die Competenten um diese Pfarrpfründe , worauf die Ver¬

bindlichkeit ruht , nörhigenfalls einen Vikar zu halten , und die darauf haftende Kriegsschuld
von 155 fl . 48 kr. mittelst eines vierjährigen Provisoriums abzuzablen , haben sich bei der
fürstlich Fürstenbergischen Standes - und Patronatshcrrschaft nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrer Eggenstcin ( Landdecanats Karlsruhe ) mit einem Compe-
tenzanschlag von 476 fl. 40 kr., worauf jedoch 61 fl . 45 kr. Kriegskosten haften , welche
der neue Pfarrer zur Zahlung zu übernehmen hat , ist in Erledigung gekommen . Die
Bewerber um dieselbe haben sich bei der obersten evanzel . Kirchenbehörde binnen 4 Wochen
vorschriftsmäßig zu melden.
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Durch die Beförderung des Pfarrers Bogner  auf die Pfarrei Bodmann ist die
katholische Pfarrei Dürrheim,  Bezirksamts Villingen , mit einem beiläufigen Einkom¬
men von 800 fl. in Gelv , Naturalien , Zehnte und Güterertrag , worauf aber eine in
drei Jahresterminen zu tilgende Kriegsschuld von 75 fl. 43 kr . haftet , in Erledigung ge¬
kommen . Die Competenten um diese Pfarrpfründe haben sich gemäß der Verordnung im
Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 18l0 . Art . 2 . und 3 . bei der Negierung des See¬
reises zu melden.

(Hiezu als Beilage : Uebesicht über sämmtliche vom IstenJanuar bis letztenDecember 1832 durch
die Gendarmerie wegen vorgefallener Verbrechen und Vergehen gemachten Anzeigen
und geschehenen Verhaftungen . )



Beilage.

Tabellarische UebersLHt
Ueber sämmtliche vom istm Januar bis letzten December 1832 durch die Gendarmerie wegen vorgcfallcner

Verbrechen und Vergehen gemachten Anzeigen und geschehenen Verhaftungen.

Benennung der Verbrechen und Vergehen.

Verhaftet. Angezeigt . Z
Lumina.

Inländer. Ausländer. Inländer.
Ausländer . ^

wegen Tödtung . . . .

§
r 13 ' 1 14

Verwundung . . . . 35 4 19 7 65

Brandstiftung - . . . 19 — 3 22

// Straßenraub . . . . 15 — — — 15

Diebstahl . . . . 814 96 163 3 1076

Wilderei . . . . 22 2 21 — 45

Falschmünzcn . . . . 12 3 1 — 16

Verfälschung von Handschriften - . 23 23 11 1 58

Betrug . . . . . 82 37 49 2 170

Auflauf und Tumult 2 2 1 — 5

/, Desertion . . . . 14 10 1 — 25

Refraktion . . . . 4 3 — — 7

Vagantenleben und Iaunerei 419 286 11 10 726

Mängel an Paffen und sonstigen Ausweisen 770 1578 177 852 3377

Beherbergung ohne Nachtzettel — — 1024 — 1024

herumziehenden , mit Arbeitsscheue verbundenen Lebenswan-

dels , insbesondere wegen Bettels 3808 2723 1101 731 8363

unbefugter Armen - Collekte 22 2 9 — 33

unbefugten Lotterie - Collektirens 10 2 18 — 30

Uebertretung des Hazardspiel - Verbots 23 1 10 — 34

Gefährdung der Sittlichkeit im Allgemeinen 88 .20 44 12 164

,, Streithändel und Schlägerei - 131 14 221 6 372

Nachtschwärmerei und Uebersttzens 32 2 426 12 472

unerlaubter Tanzmusik — — 97 — 97

// Straßenfrevel , sowohl Uebertretung der Straßenpolizei als

Defraudation der betreffenden Abgabe 12 6 186 6 210

Uebertretung der Feuer - Ordnung — — 549 — 549

,, unbefugten Arznei - Verkaufs 3 2. 7 1 13

unbefugten Gift - Verkaufs — — 3 — 3

Verletzung der Verordnung über Transport und Verkauf von

Schießpulver - . . , . — 1 12 — 13

unerlaubten Schießens 5 1 299 1 306

unrichtigen Maases und Gewichts - . 1 552 4 557

Uebertretung der Mühlen - Ordnung — — 44 — 44

unerlaubten Hausirens 199 207 193 21 620

Uebertretung der Kirchenfeier — 4 39 43

Forstfrevel . . . . 14 3 192 — 209

Defraudation der Hunds - Taxen — 53 — 53

Beschimpfung und Mißhandlung der Gendarmen 9 2 33 — 44

sonstiger Polizei - Vergehen 112 57 4174 52 4395

Lumma 6712 5093 9743' 1721 23269
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Staats
Großherzoglich Badisches

und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 31sten December 1833.

Bekanntmachung.
Die Erhöhung der Extrapost - Distanz zwischen Donaueschingen und Villingen.

Zufolge höchsten Rescripts aus großherzoglichem Staatsministerium vom 11 . d. M.

Nro . 2958 . ist die Postdistanz zwischen Donaueschingen und Villingen nach Maaßgabe
des gesetzlichen Regulativs von drei Viertel auf eine ganze Post erhöht worden , was
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlsruhe den 23sten Dezember 1833.

Ministerium des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten.
Frhr . v . Türckheim.

Vär. v. Kettner.

B eka nnt ma ch-u n g.
Die dicßjährige Vertheilung der Preise für die Beantwortung der durch die akademischen Fakultäten

der Universität Heidelberg ausgesctzSen Preisfragen betreffend.

Bei der am 22 . November d . I ., als dem Geburtstage des höchstseligen Großher¬
zogs Carl Friedrich  stattgehabten feierlichen Vertheilung der Preise , welche von Höchst-
demselben im Jahr 1807 . für diejenigen gestiftet worden sind , welche die von den vier

Fakultäten der Universität Heidelberg auszusetzenden Preisfragen am ' besten beantworten
würden , ist

von der theologischen Fakultät  der Preis dem Carl Peter  aus Carlsruhe,
und das Acceffit dem Friedrich Ehrenfcuchter  aus Mannheim,

von der Juristen - Fakultät  der Preis dem Karl Eduard Zachariä  aus
Heidelberg , und das Acceffit dem Studenten Carl Adolph Rößler  aus Wiesbaden,

und dem Heinrich Carl Theodor Schwarz  aus Heidelberg,
von der medizinischen Fakultät  der Preis dein Franz Meurer  aus

Rödelhausen bei Koblenz , und
von der philosophischen Fakultät  der Preis dem Carl Heidel  aus

Heidelberg
zucrkannt worden . Carlsruhe den 21sten December 1833.

Ministerium des Innern.
Winter.

67
Vät . v . Stengel.
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M i l i t a r - D i e n st - N a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht:

unterm 26sten November v. I . : den Oberstlieutenant und Unterchcf des Ceneral-

Stabs  von Fischer zum Oberst zu ernennen;
unterm 17ten December : Ven Capitaine  Kühn  von der Artillerie - Brigade in den

Pensionsstand zu versetzen;
unterm 24sten December:  dem Premier - Lieutenant Welcker  von der Artillen 'e-

Brigade den unterthänigst nachgesuchten Abschied , mit dem Charakter als Capiraine

und der Erlaubniß , die Uniform von der Suite der Infanterie tragen zu dürfen,

zu ertheilen.
Civil - Dkenst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben Sich gnädigst bewogen

gefunden , den Pfarr - Rektor Herr  zu Kuppenheim zum Geheimenrath dritter Klaffe zu

ernennen.

Höchstdieselben  haben gnädigst geruht , nach freiwilliger Verzichtleistung des Pfarr,

Candidaten Staatsmann,  die erledigte zweite Rektoratsstelle an der lateinischen Schule

zu Weinheim dem Pfarrcandidaten Carl Bender  huldreichst zu übertragen.

Durch Beschluß des großherzogl . Justizministeriums vom 20sten December 1833.

wurde dem Nechtspraktikanten Or . Karl Müller  von Ueberlingen das Recht zu Verfas¬

sung gerichtlicher Schriften ertheilt.

Stellen , die zur Bewerbung bekannt gemacht werden.

Die katholische Pfarrei Sasbach,  Amts Achern , mit einem beiläufigen Jahresertrage

von 2300 fl. in Geld , Zehnten , Güterbenutzung und Naturalfirum , — worauf jedoch die

Verbindlichkeit ruhet , einen ständigen , und nöthigenfallö auch einen zweiten Vikar zu ver,

kösiigen , und jeden derselben mit einem jährlichen Gehalte von 100 fl. zu salariren , auch

ein Kriegsfchulden -Kapital von 383 fl. 38 kr. in sechs Jahreszielern heimzuzahlen , — ist in

Erledigung gekommen . Die Kompetenten um diese Pfarrpfründe haben sich nach der

Verordnung im Regierungsblatt Nro . 38 . vom Jahr 1810 . Art . 2 und 3 . bei der Re¬

gierung des Mittelrhein - Kreises zu melden.
Durch das am 12ten April d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Johann Nepomuck

Kößler  ist die katholische Pfarrei Ettlingenweier,  Amts Ettlingen , mit einem bei¬

läufigen Jahresertrage von 1400 fl. in Geld , Naturalien und Güterbenutzung , worauf

jedoch die Verbindlichkeit ruht:

1 ) jährlich 40 fl. an den dortigen Pfarrhausbaufond abzugebcn , und

2 ) das auf dieser Pfarrei dermalen hastende Kriegsfchulden - Kapital von 1607 fl. in

zehn Jahresterminen heimzuzahlen,

in Erledigung gekommen . Die Kompetenten um die obengenannte Pfarrpfründe haben

sich nach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 . Nro . 38 . Art . 2 und 3.

bei ver Regierung des Mittelrhein - Kreises zu melden.
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